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Das umweltökonomische Instrument Emissionshandel erfreut sich weltweit zuneh-

mender Beliebtheit als Maßnahme zum Klimaschutz. Die Einführung eines glo-

balen Emissionshandelssystems erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 

politisch nicht durchsetzbar. In Anbetracht des Handlungsdrucks in Bezug auf die 

Minderung von Treibhausgasemissionen und aufgrund von ökonomischen Vortei-

len bietet sich die Verknüpfung bereits bestehender supranationaler, nationaler 

und regionaler Systeme als Alternative an.

Die vorliegende Arbeit geht aus rechtlicher Perspektive der Frage nach, ob und 

wie verschiedene Emissionshandelssysteme miteinander verbunden werden 

 können. Die Arbeit untersucht daher die Rechtsfragen der Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen. Diese reichen von der Vereinbarkeit einer Verknüpfung mit 

dem internationalen und dem nationalen Recht über die Abschätzung von Folgen 

einer Verknüpfung auf die Zielerreichung bis zur Vereinbarung einer Verknüpfung 

etwa durch internationale Verhandlungen und zu der Durchführung der Verknüp-

fung selbst. Dabei stellen sich diese Fragen nicht nur in der Theorie, sondern sie 

werden ausgehend vom Recht der Europäischen Union auch konkret für Verknüp-

fungen zwischen dem europäischen System und anderen nationalen, regionalen 

und lokalen Emissionshandelssystemen beantwortet. 
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   V 

VORWORT DER HERAUSGEBER 

Emissionshandelssysteme sind mit der Hoffnung verbunden, schädliche 

Emissionen von Treibhausgasen sowohl ökologisch effektiv als auch öko-

nomisch effizient zu reduzieren. Daher werden in vielen Staaten und Re-

gionen Emissionshandelssysteme etabliert, die die Klimaschutzanstrengun-

gen unterstützen sollen. Solange kein funktionierendes globales Emissions-

handelssystem besteht, soll der Klimaschutz dadurch verbessert werden, 

dass einzelne Emissionshandelssysteme verknüpft werden und einen ge-

meinsamen Markt für Emissionszertifikate bilden.   

Angesichts der vielen Beispiele, in denen der Zertifikatehandel nicht funk-

tioniert, wird jedoch deutlich, dass die Erfüllung der Hoffnungen von der 

konkreten Ausgestaltung des Instruments abhängig ist. Dies gilt ebenso für 

Verknüpfungen von Emissionshandelssystemen. Daher ist die Frage, wie 

und unter welchen Bedingungen Emissionshandelssysteme verknüpft wer-

den können und sollen, für ihren Erfolg sehr entscheidend. Diese Möglich-

keiten hängen wiederum von den rechtlichen Zielsetzungen und Rahmen-

bedingungen für die einzelnen Emissionshandelssysteme und ihre Ver-

knüpfung ab.   

In der internationalen Literatur gibt es viele und in der deutschen Literatur 

wenige Untersuchungen über die Möglichkeiten, Emissionshandelssysteme 

zu verknüpfen. Diese sind allerdings nahezu ausschließlich politikwissen-

schaftlich oder ökonomisch orientiert. Rechtswissenschaftliche Untersu-

chungen liegen in der internationalen Diskussion kaum und in Deutschland 

nur sehr vereinzelt vor und beschränken sich auf Überblicke zu beachtens-

werten rechtlichen Fragen. Eine rechtswissenschaftliche Untersuchung, die 

sowohl umfassend als auch detailliert die Rechtsfragen einer möglichen 

Verknüpfung des Emissionshandelssystems der Europäischen Union mit 

ausgewählten Emissionshandelssystemen in anderen Staaten beantwortet, 

gibt es bisher nicht.    

Diese Lücke für die politisch wichtige Frage, mit welchen rechtlichen Ziel-

setzungen und unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen die Europä-

ische Union solche Verknüpfungen vereinbaren kann, schließt die vorlie-

gende Arbeit von Frau Volmert. Sie zeigt Handlungsoptionen und Anpas-

sungsbedarfe für eine Verknüpfung von Emissionshandelssystemen aus 

rechtlicher Perspektive auf und trägt durch die Klärung der mit einer Ver-

knüpfung verbundenen Rechtsfragen zu einer rechtssicheren und durch-
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führbaren Verknüpfung von Emissionshandelssystemen bei. Diese Rechts-

fragen werden konkret am Beispiel der Verknüpfungsmöglichkeiten der 

Europäischen Union mit den Emissionshandelssystemen in Australien, in 

Kalifornien, der „Regional Greenhouse Gas Initiative“ (RGGI) im Nordosten 

der USA und des Tokyo Metropolitan Government untersucht.  

Die Untersuchung der Rechtsfragen zur Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen bietet eine dreifache, gleichermaßen praktisch wie methodisch 

hochrelevante Herausforderung für eine interdisziplinär orientierte 

Rechtswissenschaft: Zum einen müssen unter Berücksichtigung der um-

fangreichen ökonomischen und politologischen Literatur die Zielsetzungen, 

Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für die Etablierung und 

Verknüpfung von Emissionshandelssystemen allgemein und in den konkre-

ten Beispielsfällen herausgearbeitet werden. Zum anderen sind die rechtli-

chen Gestaltungsmöglichkeiten von Verknüpfungen ebenfalls sowohl ab-

strakt als auch im konkreten Fall zu untersuchen. Schließlich sind die Gren-

zen sowohl im internationalen Recht als auch in den Rechtsordnungen der 

beteiligten Verknüpfungspartner zu bestimmen und die Vereinbarkeit sinn-

voller Lösungen mit diesen Vorgaben festzustellen. Indem die Arbeit von 

Frau Volmert genau diese Aufgaben bewältigt, schließt sie eine große Lücke 

in der rechtswissenschaftlichen Bewertung von Emissionshandelssystemen.   

Die Arbeit fand ihren Ursprung in dem interdisziplinären Forschungspro-

jekt „Die Verbindung von Emissionshandelssystemen – Auf dem Weg zu 

einer sozial und ökologisch akzeptablen Ausgestaltung des Handels mit 

Emissionszertifikaten in Europa, den USA und Japan“. Dieses Projekt trug 

den englischen Titel „Linking Emissions Trading Systems: Towards Socially 

and Ecologically Acceptable Cap-and-Trade Policies in Europe, the USA 

and Japan” und die davon abgeleitete Abkürzung „LETSCaP“. Das Projekt 

wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 

Rahmen des Programms „Sozial-ökologische Forschung (SÖF)“ gefördert 

und im Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Klimaanpassung (CliMA) 

der Universität Kassel vom 1. Juli 2010 bis zum 30. September 2013 durchge-

führt. In diesem Forschungsprojekt hat Frau Volmert wesentliche Teile der 

juristischen Bewertung der Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

erarbeitet. Nach Abschluss des Projekts hat sie für diese Arbeit die Untersu-

chung der einschlägigen Rechtsfragen erheblich vertieft und ausgeweitet 

und die Beispielsfälle für Emissionshandelssysteme und ihre Verknüpfun-

gen um das Beispiel Australien erweitert.   
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Es ist der Arbeit zu wünschen, dass sie von denjenigen ebenso zur Kenntnis 

genommen wird, die für die Fortentwicklung von Emissionshandelssyste-

men verantwortlich sind, wie auch vor allem von denjenigen, die für ihre 

Verknüpfung Verantwortung tragen. 

 

 

Kassel, im März 2016                 Prof. Dr. Alexander Roßnagel 
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1  EINLEITUNG 

Am 28. August 2012 verkündeten der damalige australische Minister für 

Klimawandel und Energieeffizienz, Greg Combet, und die frühere Klima-

kommissarin der Europäischen Union, Connie Hedegaard, die Absicht, die 

Emissionshandelssysteme in Australien und der Europäischen Union mitei-

nander zu verbinden und damit einen gemeinsamen Markt für Treibhaus-

gasemissionszertifikate zu schaffen.1 Danach sollte zunächst eine vorläufige, 

unilaterale Verknüpfung seitens Australiens ab dem Jahr 2015 aufgebaut 

werden, durch die australische Emittenten Zertifikate aus der Europäischen 

Union kaufen und in Australien zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hätten 

einsetzen können. Die vollständige, gegenseitige Anerkennung der Zertifi-

kate war für das Jahr 2018 geplant. Dann hätten auch europäische Emitten-

ten australische Zertifikate zur Pflichterfüllung einsetzen können. Obwohl 

die Europäische Kommission bereits über ein Mandat zur Verhandlung ei-

nes völkerrechtlichen Vertrages über die Verknüpfung der Emissionshan-

delssysteme verfügte,2 wird diese Verknüpfung nicht weiterverfolgt. Nach 

der Parlamentswahl und dem damit verbundenen Regierungswechsel im 

September 2013 in Australien wurde dort das Emissionshandelssystem 

wieder abgeschafft. Damit wurde auch die erste Verknüpfung, die europä-

ische Grenzen überschreitet, verhindert. 

Dennoch muss nicht allein deshalb das Thema Verknüpfung für die Euro-

päische Union aufgegeben werden. Zum einen strebt sie weiterhin eine 

Verknüpfung ihres Emissionshandelssystems mit dem schweizerischen 

Emissionshandelssystem an.3 Zum anderen werden in immer mehr Staaten 

und Regionen Emissionshandelssysteme zur Begrenzung der Treibhausgas-

                                            
1  S. Europäische Kommission/Combet (Minister for Climate Change and Energy Efficiency, In-

dustry and Innovation), Australien und Europäische Kommission einigen sich über den 
Weg zur vollständigen Verbindung ihrer Emissionshandelssysteme, Gemeinsame 
Pressemitteilung vom 28. August 2012 (IP/12/916). 

2  S. Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse über die 3237. Tagung des Rates 
Landwirtschaft und Fischerei am 13. und 14. Juni 2013 in Brüssel, Pressemitteilung 
9350/13, 25. Der Beschluss ist und wird nicht im Amtsblatt veröffentlicht. S. auch Rat 
der Europäischen Union, Freigabe des Dokuments 8568/13 ADD 1 vom 24. April 2013: 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Kommission, Verhand-
lungen zur Verknüpfung des Emissionshandelssystems der EU mit einem Emissions-
handelssystem in Australien zu eröffnen – Verhandlungsrichtlinien, 2014. 

3  S. z.B. Schweizer Bundesamt für Umwelt BAFU, Siebte Verhandlungsrunde Schweiz - EU 

zur Verknüpfung der Emissionshandelssysteme, Pressemitteilung vom 26. März 2015. 
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emissionen eingeführt, die im Laufe der Zeit ein verknüpfungsfähiges Sta-

dium erreichen werden.4 Die Europäische Union kann sich folglich andere 

Verknüpfungspartner suchen. Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen ist aber nicht nur in der Europäischen Union Gegenstand von Dis-

kussionen und Verhandlungen. So haben Kalifornien und die kanadische 

Provinz Québec die erste außereuropäische und grenzüberschreitende Ver-

knüpfung ihrer Emissionshandelssysteme zum 1. Januar 2014 durchgeführt. 

Hintergrund von Verknüpfungsbestrebungen sind in der Regel ökonomi-

sche Vorteile durch das Ausnutzen von kostengünstigeren Vermeidungsop-

tionen. Der Klimaschutz soll insgesamt kostengünstiger erreicht werden. 

Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen geht aber theoretisch und 

praktisch mit rechtlichen Herausforderungen einher, mit denen sich die 

vorliegende Arbeit beschäftigt.  

1.1 Ausgangslage 

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist der Klimawandel. 

Auch wenn es schon seit jeher Zeiten der Erwärmung und Abkühlung gab, 

erreicht die momentane globale Erwärmung eine Dimension, die mit weit-

reichenden und zum Teil noch nicht voraussehbaren Folgen für das Leben, 

Arbeiten und Zusammenleben auf unserem Planeten einhergeht. Die Aus-

wirkungen sind bereits heute zu spüren: Die Häufigkeit und Intensität von 

extremen Wetterereignissen haben in den letzten Jahren stark zugenom-

men.5 Starkniederschläge mit Überschwemmungen und Hochwasser oder 

auch Dürren und Hitzeperioden haben nicht nur hohe volkswirtschaftliche 

Schäden verursacht,6 sondern auch zahlreiche Menschenleben gekostet und 

die Lebensgrundlage von Millionen Menschen zerstört. Das Auftreten ist 

jedoch nicht mehr allein auf die natürlichen, physikalischen und geographi-

schen Gegebenheiten zurückzuführen, sondern wird auch durch das men-

schliche Verhalten bedingt.  

                                            
4  S. die aktuelle Übersicht bei ICAP, ETS Map, https://icapcarbonaction.com/ets-map, 

17.10.2015. 
5   S. z.B. IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, 2015, 40 ff., 53. 
6  So verursachte das Elbe-Hochwasser 2002 allein in Deutschland Schäden in Höhe von 

9,2 Milliarden Euro, die Schäden des Hurrikans Katrina wurden auf 200 Milliarden 
Dollar beziffert, s. Kemfert, IP 2007, 38 (39 ff.); s. auch die Übersichten der Munich RE, 
Bedeutende Naturkatastrophen seit 1980, http://www.munichre.com/de/reinsuran-
ce/business/non-life/natcatservice/significant-natural-catastrophes/index.html? 

QUERYSTRING=naturkatastrophen, 17.10.2015. 

https://icapcarbonaction.com/ets-map
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Seit der industriellen Revolution werden durch die Verbrennung von fossi-

len Rohstoffen und durch die Produktion bestimmter Güter vermehrt 

Treibhausgase wie CO2 ausgestoßen, die den natürlichen Treibhauseffekt 

verstärken und somit zusätzliche Temperaturerhöhungen bewirken. Dieser 

anthropogen verursachte Klimawandel ist inzwischen sowohl in das Be-

wusstsein der handelnden politischen Akteure als auch in das der breiten 

Öffentlichkeit vorgedrungen und fordert Menschen weltweit zu Gegen- 

und Anpassungsmaßnahmen auf. Hierzu gehört vor allem die Stabilisie-

rung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Ni-

veau, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems 

verhindert wird.7 Dazu sollte die Erderwärmung um nicht mehr als zwei °C 

im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zunehmen.8 Von entscheidender 

Bedeutung für den Schutz des Klimas und der von ihm abhängigen natürli-

chen Lebensgrundlagen wird es deshalb sein, die weltweiten Treibhausgas-

emissionen drastisch zu reduzieren. Dabei spielt der Emissionshandel als 

Klimaschutzinstrument sowohl national als auch international eine wichtige 

Rolle.  

Während international bisher nur der Emissionshandel zwischen verschie-

denen Staaten vorgesehen war,9 haben sich in den letzten Jahren nationale 

und regionale Initiativen entwickelt, die Systeme für den Handel mit Treib-

hausgasemissionsberechtigungen zwischen teilnehmenden Personen und 

Unternehmen eingeführt haben oder beabsichtigen einzuführen. Als Vorrei-

ter sind hierbei insbesondere die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zu nennen, deren Handelssystem auf der Grundlage einer gemeinsamen 

Richtlinie10 seit dem Jahr 2005 läuft. Aber auch in China, Japan, Neuseeland, 

                                            
7  Art. 2 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) vom 9. Mai 

1992 (ABl. EG L 33 vom 7.2.1994, 13; BGBl. 1993 II 1784). 
8   S. z.B. Nr. 1 des Copenhagen Accord (Decision 2/CP.15 des 

FCCC/CP/2009/11/Add.1) und Nr. 4 der Cancun Agreements: Outcome of the work 
of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Conven-
tion (Decision 1/CP.16 des FCCC/CP/2010/7/Add.1). 

9  Dies wurde durch Art. 17 des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change) vom 11. Dezember 1997 (ABl. EG L 130 
vom 15.5.2002, 4; BGBl. 2002 II 967), eingeführt. 

10 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABl. EU L 275 

vom 25.10.2003, 32, auch als Emissionshandelsrichtlinie benannt. 
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der Schweiz, Südkorea und in einigen Bundesstaaten der USA sowie einer 

kanadischen Provinz wurden bereits Emissionshandelssysteme implemen-

tiert. Solange die Einführung eines weltweiten, einheitlichen Emissionshan-

delssystems weiterhin politisch nicht durchsetzbar ist, bietet sich in Anbe-

tracht des Handlungsdrucks in Bezug auf die Minderung von Treibhaus-

gasemissionen und aufgrund von ökonomischen Vorteilen die Verknüp-

fung bereits bestehender supranationaler, nationaler und regionaler Syste-

me als Alternative an. Derzeit ist die Verknüpfung der erfolgversprechend-

ste Weg, um langfristig ein globales Klimaschutzinstrument zu erreichen.11 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Die grenzüberschreitende Verknüpfung von zuvor getrennten Emissions-

handelssystemen ist in der Praxis außer zwischen dem kalifornischen Emis-

sionshandelssystem und dem System Québecs bislang nicht vorgenommen 

worden. Doch insbesondere die Europäische Union verfolgt diese Option 

weiter und versieht damit die theoretische Diskussion in der Literatur mit 

einem konkreten Praxisbezug. Um diese Weiterentwicklung des Emissions-

handels zu fördern, sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verknüp-

fung zu schaffen. Das Recht bildet einerseits den Rahmen, innerhalb dessen 

die politische Entscheidung über die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen getroffen werden muss. Es setzt Grenzen und eröffnet zugleich 

Möglichkeiten für die Auswahl der Verknüpfungspartner. Die rechtlichen 

Rahmenbedingungen entscheiden somit in hohem Maße über die Durch-

führbarkeit und den Erfolg einer Verknüpfung. Andererseits leistet das 

Recht unmittelbar einen Beitrag zur Verknüpfung, indem es diese erst er-

möglicht. Die Verknüpfung ist durch und in das Recht umzusetzen. Dane-

ben kann die rechtliche Gestaltung auch der Beseitigung von Verknüp-

fungshindernissen dienen. Aus diesen Gründen bedarf es einer eingehen-

den Analyse der abstrakten und konkreten rechtlichen Vorgaben für eine 

Verknüpfung von Emissionshandelssystemen. 

Die Arbeit untersucht daher die Rechtsfragen der Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen. Diese reichen von der Vereinbarkeit einer Verknüp-

fung mit dem internationalen und dem nationalen Recht über die Abschät-

zung von Folgen einer Verknüpfung auf die Zielerreichung bis zur Verein-

                                            
11  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 1. 
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barung einer Verknüpfung etwa durch internationale Verhandlungen und 

zu der Durchführung der Verknüpfung selbst. Dabei stellen sich diese Fra-

gen nicht nur in der Theorie, sondern sie sollen ausgehend vom Recht der 

Europäischen Union auch konkret für Verknüpfungen zwischen dem euro-

päischen Emissionshandelssystem und anderen nationalen, regionalen und 

lokalen Emissionshandelssystemen beantwortet werden. Deshalb liegt der 

Schwerpunkt der Arbeit auf den Möglichkeiten, die sich der Europäischen 

Union für eine Verknüpfung zum Beispiel hinsichtlich der Auswahl der 

Verknüpfungspartner bieten, und den Grenzen, die ihr durch ihre be-

schränkte Handlungsbefugnis gesetzt werden und etwa für Verknüpfungs-

verhandlungen und Regelungsänderungen bedeutsam werden.  

Keine Betrachtung erfahren diejenigen Rechtsfragen, die nicht unmittelbar 

die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen berühren, sondern auf die 

Nutzung der internationalen Handelsmöglichkeit infolge einer bereits 

durchgeführten Verknüpfung zurückzuführen sind. Dazu gehören etwa die 

steuer- und bilanzrechtliche Beurteilung der grenzüberschreitend gehandel-

ten Zertifikate oder Fragen des anwendbaren Rechts bei Zivilstreitigkeiten 

zwischen Emittenten über den Kauf der Zertifikate. Ziel der Arbeit ist es 

demnach, Handlungsoptionen und Anpassungsbedarf für eine Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen aus rechtlicher Perspektive aufzuzei-

gen und durch die Klärung der mit einer Verknüpfung im Zusammenhang 

stehenden Rechtsfragen zu einer rechtssicheren und durchführbaren Ver-

knüpfung von Emissionshandelssystemen beizutragen. 

1.3 Methodik 

Die Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, der 

die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse auf die Praxis überträgt. Aus-

gangspunkt für beide Teile sind vor allem ökonomische Studien zu der 

Verknüpfung von Emissionshandelssystemen. Diese haben die Wirkungen 

und Folgen von Ausgestaltungsunterschieden für eine Verknüpfung aus 

dem Blickwinkel der ökonomischen Effizienz und ansatzweise des Klima-

schutzes herausgearbeitet, so dass auf ihnen aufgebaut werden kann. Den 

Schwerpunkt der Arbeit bilden jedoch die Rechtsfragen der Verknüpfung 

von Emissionshandelssystemen. Thema ist damit nicht nur der Inhalt und 

die Durchführung einer Verknüpfung, sondern auch die Wirkung der Ver-

knüpfung auf die bestehenden Regelungen sowie der Rahmen, den das 

Recht der Verknüpfung setzt. 
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Hierzu werden die Vereinbarkeit einer Verknüpfungsregelung mit dem 

internationalen und nationalen Recht, die Ausgestaltung von Emissions-

handelssystemen, die Rechtsfolgen der Verknüpfung sowie Kompetenz- 

und Umsetzungsfragen untersucht. Dabei kommen verschiedene Methoden 

zum Einsatz. Die Anerkennung von Zertifikaten anderer Emissionshandels-

systeme hat Folgen für die Erreichung der ursprünglichen Regelungsziele. 

Auch die Realisierbarkeit der Verknüpfungsziele hängt von mehreren Fak-

toren ab. Daher sind die Wirkungen und Folgen einer Verknüpfung für die 

Zielerreichung zu analysieren und abzuschätzen. Dies folgt im Ansatz der 

prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung,12 die auch in vielen Staaten bei 

Gesetzesvorhaben Anwendung findet.13 Durch die Folgenabschätzung kön-

nen Regelungsdefizite aufgrund einer möglichen Anerkennungsregelung 

identifiziert werden, die der Zielerreichung wegen nachteiliger Wirkungen 

der Verknüpfung entgegenstehen. Die Wirkungen lassen sich wiederum in 

der Regel ökonomisch erklären. Zugleich werden auf dieser Grundlage 

rechtspolitische Gestaltungsvorschläge unterbreitet, mit denen eine Ver-

knüpfung trotz festgestellter Defizite oder Hindernisse durchgeführt wer-

den kann.  

Neben der Untersuchung der Wirkungen einer Verknüpfung auf das Recht 

wird auch der Rechtsrahmen für die in die Untersuchung einbezogenen 

Emissionshandelssysteme analysiert. Berücksichtigt werden dabei interna-

tionale, supranationale, nationale und regionale Rechtsvorschriften. Die Be-

schreibung der Emissionshandelssysteme erfolgt anhand der jeweiligen 

rechtlichen Grundlagen. Für die weiteren Rechtsfragen, die sich insbeson-

dere in der Praxis bei einer Verknüpfung zwischen dem Emissionshandels-

system der Europäischen Union und anderen Emissionshandelssystemen 

stellen, wird hingegen auf die rechtswissenschaftlichen Auslegungsmetho-

den, auf die Analyse von Gerichtsurteilen sowie auf die Auswertung 

                                            
12  Eine Gesetzesfolgenabschätzung kann auch ex post erfolgen. So könnte nach erfolgter 

Verknüpfung geprüft werden, ob die Verknüpfungsziele erreicht wurden und wie ge-
gebenenfalls bei nachteiligen Wirkungen gegengesteuert werden kann. Auch dieses 
Vorgehen ist grundsätzlich sinnvoll, setzt für diese Untersuchung allerdings zu spät 
an, da die Rechtsfragen beantwortet werden sollen, die sich im Vorfeld und bei einer 
Verknüpfung stellen. 

13  S. dazu Rodrigo, Regulatory Impact Analysis in OECD Countries, 2005, Rn. 13; s. für 
Deutschland vor allem Böhret/Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung 
(GFA), 2001; s. für die Europäische Union Europäische Kommission, Folgenabschätzung, 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_de.htm, 17.10.2015. 
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rechtswissenschaftlicher Literatur zurückgegriffen. Das gilt auch für die 

Prüfung der Anforderungen der Europäischen Union an einen Verknüp-

fungspartner sowie der Durchführbarkeit konkreter rechtspolitischer Vor-

schläge in der Europäischen Union. 

Um die Möglichkeiten von Vereinbarungen herauszuarbeiten, nach denen 

Emissionshandelssysteme verknüpft werden sollen, müssen zudem die 

rechtlichen Voraussetzungen in der Europäischen Union und in den ande-

ren Staaten in Bezug auf internationale Verhandlungen miteinander vergli-

chen werden. Trotz der internationalen, die einzelne Rechtordnung über-

schreitenden Dimension der Verknüpfung muss allerdings kein vollständi-

ger Rechtsvergleich durchgeführt werden.14 Im Mittelpunkt stehen nicht die 

verschiedenen Lösungen, die es in verschiedenen Ländern für denselben 

sozialen Konflikt gibt und die mithilfe des Rechtsvergleichs herausgearbei-

tet werden sollen. Der funktionale Vergleich der jeweiligen Regelungen 

kann sich stattdessen auf die internationalen Handlungskompetenzen für 

eine Verknüpfungsvereinbarung beschränken. 

Grundlage der Arbeit ist ferner das interdisziplinäre Forschungsprojekt 

„Linking Emissions Trading Systems: Towards Socially and Ecologically 

Acceptable Cap-and-Trade Policies in Europe, the USA and Japan (LETS-

CaP)”, an dem die Verfasserin beteiligt war.15 In dem Forschungsprojekt 

wurden vor allem anhand der Kriterien ökonomische Effizienz, ökologische 

Effektivität und soziale Gerechtigkeit Ausgestaltungsunterschiede für eine 

Verknüpfung von Emissionshandelssystemen bewertet und Lösungsvor-

schläge zur Beseitigung von Verknüpfungshindernissen unterbreitet, die 

auch allgemein auf ihre rechtliche Durchführbarkeit untersucht wurden. 

Ebenso wurden hierbei die theoretischen Erkenntnisse auf die Praxis über-

tragen. Grundlage hierfür waren unter anderem insgesamt 57 qualitative 

                                            
14  Eine Rechtsvergleichung besteht in der Regel aus den Schritten Darstellung des rege-

lungsbedürftigen sozialen Konflikts mit der Formulierung der Ausgangsfrage, Län-
derberichte, eigentlicher Vergleich und das Ergebnis des Vergleichs mit der Beantwor-
tung der Ausgangsfrage; s. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 1996, 
33 ff.; s. auch Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, 2010, 

§ 13 Rn. 14. 
15  Das Forschungsprojekt LETSCaP wurde vom 1.7.2010 bis 30.9.2013 an der Universität 

Kassel durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-
dert. S. hierzu Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014. 
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Interviews mit Stakeholdern in Europa, in den USA und in Japan.16 Die 

Interviewpartner, die aus der Wissenschaft, aus Behörden, von Nichtregie-

rungsorganisationen und aus der Industrie kamen, wurden vorwiegend zur 

Klimapolitik in dem jeweiligen Staat, zu Ausgestaltungsmerkmalen des 

Emissionshandelssystems und zur Einstellung gegenüber einer Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen sowie zu rechtlichen Bedingungen ei-

ner Verknüpfung befragt. Diese Ergebnisse werden, soweit notwendig, 

auch für diese Untersuchung herangezogen. Sie dienen dazu, die Bedeu-

tung und die Praxis einzelner Regelungen zu erkennen, und werden bei der 

Analyse der Regelungen, der Einschätzung möglicher Wirkungen einer 

Verknüpfung und der Folgenabschätzung genutzt. Durch sie werden Hand-

lungsmöglichkeiten und -logiken wichtiger Stakeholder deutlich. 

1.4 Gang der Untersuchung 

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet das umweltökonomische In-

strument Emissionshandel, mit dem die Treibhausgasemissionen in einzel-

nen Staaten oder Regionen begrenzt werden sollen und dadurch ein Beitrag 

zum Klimaschutz geleistet werden soll. Die Verknüpfung zweier oder meh-

rerer Emissionshandelssysteme ist dabei als Weiterentwicklung dieses In-

struments auf dem Weg zu einem globalen Emissionshandelssystem zu se-

hen. In Kapitel zwei werden deshalb zunächst die Grundlagen des Instru-

ments Emissionshandel und der Verknüpfung von Emissionshandelssyste-

men dargestellt.  

Daran schließt sich in Kapitel drei die theoretische Betrachtung der Ver-

knüpfung von Emissionshandelssystemen an. Aus rechtlicher Sicht werden 

die Ziele einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen und ihre 

Durchsetzbarkeit untersucht. Dafür werden die Rechtmäßigkeit einer Ver-

knüpfungsregelung, die Regelungsdefizite und die rechtlichen Lösungen 

zur Beseitigung der Defizite herausgearbeitet. Dieses Kapitel soll zwei 

Funktionen erfüllen. Zum einen dient es dazu, die Begriffe, die im Zusam-

menhang mit dem Emissionshandel und der Verknüpfung verwendet wer-

den, zu klären. Zum anderen zeigt es in theoretischer Weise auf, welche 

Folgen eine Verknüpfung für die Erreichung der Regelungsziele hervorru-

fen kann und wie die Ziele trotz Verknüpfungshindernissen verwirklicht 

werden können. Durch den abstrakt-theoretischen Ansatz lassen sich die 

                                            
16  S. die Aufzählung im Anhang dieser Arbeit (527 ff.). 
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Ergebnisse nicht nur auf die in dieser Arbeit behandelten möglichen Ver-

knüpfungen der Emissionshandelssysteme, sondern auf alle potenziell wei-

teren Verknüpfungen konkret übertragen. Jeder Entscheidungsträger, der 

eine Verknüpfung seines Emissionshandelssystems mit einem anderen 

Emissionshandelssystem anstrebt, muss sich die dort gestellten und ab-

strakt beantworteten Rechtsfragen in ähnlicher Weise stellen und diese be-

antworten, bevor eine Verknüpfung durchgeführt werden kann. 

Für die Übertragung der in der Theorie gewonnenen Ergebnisse auf die 

Praxis wird in Kapitel vier zunächst die Auswahl auf bestimmte Emissions-

handelssysteme begrenzt, da nicht alle weltweit betriebenen und geplanten 

Emissionshandelssysteme auf eine mögliche Verknüpfung hin untersucht 

werden können. Sodann wird die Ausgestaltung der ausgewählten Emis-

sionshandelssysteme im Einzelnen beschrieben. Hierauf aufbauend werden 

in Kapitel fünf die Verknüpfungsmöglichkeiten für die vorgestellten Emis-

sionshandelssysteme ausgehend von dem Emissionshandelssystem der Eu-

ropäischen Union analysiert, die damit immer an einer Verknüpfung als 

möglicher Partner beteiligt ist. Die Untersuchung der Verknüpfungsmög-

lichkeiten erfolgt dabei anhand der rechtlichen Vorgaben und politischen 

Anhaltspunkte für die Verknüpfungsentscheidung und Auswahl der Ver-

knüpfungspartner in der Europäischen Union. Im Anschluss wird in Kapi-

tel sechs die rechtliche Durchführbarkeit der Verknüpfung der Emissions-

handelssysteme behandelt. Neben Umsetzungsfragen der Verknüpfung in 

der Europäischen Union muss vor allem die Frage beantwortet werden, ob 

und wie die möglichen Verknüpfungspartner über die Verknüpfung ihrer 

Emissionshandelssysteme miteinander auf internationaler Ebene verhan-

deln und diese Gespräche formell oder informell abschließen können.  

Den Abschluss der Arbeit bildet in Kapitel sieben ein Fazit, das die wesent-

lichen Erkenntnisse zusammenfasst und ebenfalls einen Ausblick auf Reali-

sierungschancen weiterer Verknüpfungen von in der Untersuchung nicht 

berücksichtigter Emissionshandelssysteme beinhaltet. 
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2 VERKNÜPFUNG VON EMISSIONSHANDELSSYSTEMEN 

Die Grundidee übertragbarer Umweltnutzungsrechte wurde von John 

H. Dales17 im Jahre 1968 vorgestellt. Seither hat sich der Emissionshandel als 

umweltpolitisches Instrument in der Praxis etabliert. Nachdem das Instru-

ment in den USA bereits Anfang der 1990er Jahre zur Bekämpfung des sau-

ren Regens eingeführt worden war,18 hat es insbesondere durch die Auf-

nahme in das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Ver-

einten Nationen über Klimaänderungen von 1997, kurz Kyoto-Protokoll,19 

und die Einführung des Systems für den Handel mit Treibhausgasemis-

sionszertifikaten20 im Jahr 2005 in der Europäischen Union eine Fortent-

wicklung erfahren. Heute gilt der Emissionshandel als eines der bedeutend-

sten Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels. Im Folgenden wer-

den zunächst die theoretischen Grundlagen des Emissionshandels als In-

strument des Klimaschutzes dargestellt (Kap. 2.1). Da in den letzten Jahren 

immer mehr Emissionshandelssysteme eingeführt und weiterentwickelt 

wurden, wird zugleich auch darüber diskutiert, ob und wie die verschiede-

nen Systeme zusammengebracht werden können. Daher wird in Kapitel 2.2 

beschrieben, wie die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen funktio-

niert und welche Ziele damit verfolgt werden.  

2.1 Der Emissionshandel als Instrument des Klimaschutzes 

Der Emissionshandel ist ein umweltökonomisches Instrument, das der 

Mengensteuerung von Schadstoffen dient und auf dem Verursacherprinzip 

beruht.21 Das Instrument setzt im Unterschied etwa zu Abgaben- und Steu-

                                            
17  Dales, Canadian Journal of Economics 1968, 791. 
18  S. hierzu z.B. Endres, Umweltökonomie, 2013, 141 ff.; Endres/Schwarze, Das Zertifi-

katsmodell vor der Bewährungsprobe? Eine ökonomische Analyse des Acid Rain-
Programms des neuen US-Clean Air Act, in: Endres/Rehbinder/Schwarze, Umwelt-
zertifikate und Kompensationslösungen aus ökonomischer und juristischer Sicht, 
1994, 137 (137 ff.); Rudolph, Handelbare Emissionslizenzen, 2005, 72 ff. 

19  Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen vom 11. Dezember 1997 (ABl. EG L 130 vom 15.5.2002, 4; BGBl. 2002 II 
967); s. dazu ausführlich Kap. 3.3.1.1. 

20  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABl. EU L 275 
vom 25.10.2003, 32. 

21  S. Lueg, Ökonomik des Handels mit Umweltrechten, 2010, 136 f., 163 ff. 
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erlösungen nicht beim Preis, sondern bei der Menge an.22 Entsprechend 

dem englischen Begriff „Cap-and-Trade“ ist zunächst eine Emissionsober-

grenze („Cap“) durch den politischen Entscheidungsträger festzulegen. Da-

nach darf innerhalb einer bestimmten Zeitperiode für eine bestimmte Regi-

on nur eine begrenzte Menge eines bestimmten Schadstoffes – hier Treib-

hausgase – emittiert werden.23 Diese Gesamtmenge stellt die Obergrenze 

dar, die nicht überschritten werden darf und die in beliebig viele Anteile 

aufgeteilt wird.24 Die dadurch entstehenden sogenannten Zertifikate berech-

tigen zum Ausstoß einer bestimmten Menge an Emissionen. Für Treibhaus-

gasemissionen bedeutet dies regelmäßig, dass mit einem Zertifikat eine 

Tonne Kohlendioxidäquivalent abgedeckt ist.  

Diese Zertifikate werden im folgenden Schritt an die Teilnehmer des Emis-

sionshandelssystems ausgegeben. Dies kann entweder kostenlos oder kos-

tenpflichtig durch eine Versteigerung der Zertifikate oder einen Verkauf 

zum Festpreis erfolgen. Die Emittenten sind verpflichtet, so viele Zertifikate 

vorzuhalten, dass die eigenen Treibhausgasemissionen damit abgedeckt 

sind. Sollten Emittenten über mehr Zertifikate verfügen, als sie selbst zur 

Abdeckung benötigen, können sie diese überschüssigen Zertifikate auf dem 

Markt an Emittenten verkaufen, die nicht ausreichend Zertifikate halten, 

um ihre Emissionen auszugleichen. Ein Handel („Trade“) zwischen den 

Emittenten entsteht.25 Dadurch erreicht das Instrument, dass die Emissionen 

dort eingespart werden, wo dies am kostengünstigsten möglich ist. Denn 

ein Emittent wird in Abhängigkeit von seinen Grenzvermeidungskosten 

und dem Zertifikatspreis entweder Emissionen reduzieren und auf diese 

Weise den Bedarf an Zertifikaten senken, falls Reduktionsmaßnahmen 

günstiger sind als der Zertifikatspreis, oder Zertifikate auf dem Markt er-

werben, wenn der Kauf für ihn günstiger als etwa Investitionen in emis-

sionsmindernde Technologien ist.26 Volkswirtschaftlich werden damit die 

günstigen Einsparpotenziale ausgeschöpft, die Reduktionen der Treibhaus-

                                            
22  S. auch Lübbe-Wolff, NVwZ 2001, 481 (486). 
23  S. Endres, Umweltökonomie, 2013, 132. 
24  S. Rudolph, Handelbare Emissionslizenzen, 2005, 31. 
25  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 9. 
26  S. Endres, Umweltzertifikate – Die marktwirtschaftliche Lösung?, 

in: Wenz/Issing/Hofmann (Hrsg.), Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz, 1987, 57 
(58 f.); Heister/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 1991, 

5 f.; Rudolph, Handelbare Emissionslizenzen, 2005, 34 ff. 
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gasemissionen zu den geringsten Kosten durchgeführt. Auch das Umwelt-

ziel wird folglich kosteneffizient erreicht, wenn die Grenzvermeidungskos-

ten aller Emittenten gleich sind.27 Neben der im Vergleich zu ordnungsrech-

tlichen Instrumenten größeren Flexibilität für die Emittenten zeichnet das 

Instrument Emissionshandel damit auch ökonomische Effizienz aus. Zudem 

setzt der Emissionshandel aufgrund der durchgängigen Bepreisung aller 

Emissionen und bei einer Verknappung der Zertifikate im Zeitablauf einen 

Innovationsanreiz.28 Grundsätzlich gilt das Instrument außerdem als ökolo-

gisch effektiv,29 da das politisch festgelegte Umweltqualitätsziel und damit 

bestimmte Emissionsmengen treffsicher erreicht werden können.30 Schließ-

lich kann nur soviel emittiert werden, wie Zertifikate vorhanden sind.31 Das 

Überschreiten der vorgegebenen Belastungsobergrenze ist folglich weder 

gestattet noch möglich. 

Ökonomische und ökologische Gründe sowie die vergleichsweise einfache 

Grundausgestaltung eines jeden Emissionshandelssystems, die die Festle-

gung der Emissionsobergrenze, die Zuteilung der entsprechenden Zertifika-

te sowie die Möglichkeit des Handels der Zertifikate durch die Emittenten 

untereinander beinhalten, sprechen für die Einführung dieses Instruments. 

Inwieweit die Ziele in der Praxis allerdings erreicht werden, hängt von der 

konkreten Ausgestaltung eines jeden einzelnen Emissionshandelssystems 

ab.32 Denn neben der grundsätzlichen Ausrichtung als „Cap-and-

Trade“-System sind noch weitere Ausgestaltungsentscheidungen zu treffen, 

                                            
27  M.w.N. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 18. 
28  S. Endres, Umweltzertifikate – Die marktwirtschaftliche Lösung?, in: 

Wenz/Issing/Hofmann (Hrsg.), Ökologie, Ökonomie und Jurisprudenz, 1987, 57 (59); 
Rudolph, Handelbare Emissionslizenzen, 2005, 47 ff.; Zimmer, CO2-

Emissionsrechtehandel in der EU, 2004, 89. 
29 S. zum Begriff der ökologischen Effektivität Endres, Umweltökonomie, 2013, 169 ff.; 

Endres/Ohl, Der Handel mit Emissionsrechten aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, 
in: Hendler u.a. (Hrsg.), Emissionszertifikate und Umweltrecht, 2004, 11 (13); Rudolph, 

Handelbare Emissionslizenzen, 2005, 43 ff. 
30 S. Corino/Jones/Hawkes, EuZW 2002, 165; Endres/Ohl, Der Handel mit Emissionsrechten 

aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, in: Hendler u.a. (Hrsg.), Emissionszertifikate 
und Umweltrecht, 2004, 11 (16); Heister/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren 
Emissionsrechten, 1991, 5 f.; Liebau/Schlichting, WiSt 2006, 625 (625 f.); Lueg, Ökonomik 

des Handels mit Umweltrechten, 2010, 164. 
31  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 10. 
32  So auch Zimmer, CO2-Emissionsrechtehandel in der EU, 2004, 76. 
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um das Emissionshandelssystem funktionsfähig zu gestalten und den jewei-

ligen politischen Vorstellungen und nationalen Gegebenheiten entspre-

chend anzupassen.33 

Zu klären ist zunächst der Anwendungsbereich. Dazu gehört die Auswahl 

der Schadstoffe, die begrenzt werden sollen. Hierbei stellt sich regelmäßig 

eine Hot Spot-Problematik, das heißt, dass eine Ansammlung von Schad-

stoffen an dem Ort, an dem viele Zertifikate gehalten werden, auftreten und 

etwa zu Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen führen kann.34 Auf Treib-

hausgase trifft dies allerdings nicht zu. Für den Klimaschutz spielt es keine 

Rolle, wo Emissionen reduziert werden.35 Hinsichtlich der Treibhausgas-

emissionen muss jedoch entschieden werden, ob der Anwendungsbereich 

zum Beispiel auf Kohlendioxid beschränkt wird oder weitere Treibhausgase 

erfasst werden. Dies hängt teilweise auch von den einzubeziehenden Emit-

tenten ab. Unterschiedliche Tätigkeiten oder Anlagen stoßen verschiedenar-

tige und in der Menge unterschiedliche Treibhausgasemissionen aus. Wei-

terhin ist festzulegen, ob die Emittenten verpflichtet werden, an dem Emis-

sionshandelssystem teilzunehmen, oder freiwillig beitreten können. Dazu 

gehören auch Fragen des freiwilligen Eintritts und Austritts in einem an-

sonsten verpflichtenden System sowie der Regulierungsansatz, nach dem 

die Begrenzung der Gesamtemissionen die Produzenten von fossilen Brenn-

stoffen oder die aktuellen Emittenten von Treibhausgasen und Energiever-

braucher treffen kann.  

                                            
33  S. dazu im Einzelnen auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014; Roßna-
gel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, 

Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008. 
34  S. zu dieser Problematik Endres, Umweltökonomie, 2013, 179; Heister/Michaelis u.a., 

Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 1991, 20, 215 ff.; Koch/Wieneke, 
DVBl 2001, 1085 (1092); Lübbe-Wolff, NVwZ 2001, 481 (487); Rudolph, Handelbare Emis-
sionslizenzen, 2005, 46; s. aber auch Bongard, Emissionshandel und effektiver Rechts-

schutz: Ein unvereinbarer Gegensatz?, 2010, 185 ff. 
35  S. De Cendra De Larragán, Too much harmonization? An analysis of the Commission‟s 

proposal to amend the EU ETS from the perspective of legal principles, in: Fau-
re/Peeters (Hrsg.), Climate Change and European Emissions Trading, 2008, 53 (78); 
Endres/Ohl, Der Handel mit Emissionsrechten aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, 
in: Hendler u.a. (Hrsg.), Emissionszertifikate und Umweltrecht, 2004, 11 (30); Heis-
ter/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 1991, 20; Lueg, 

Ökonomik des Handels mit Umweltrechten, 2010, 137 f. 
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Auch bei der Festlegung der Emissionsobergrenze verfügt der politische 

Entscheidungsträger über Spielraum. Neben der konkreten Festsetzung der 

Höhe, die sich etwa am 2-Grad-Ziel orientieren oder auch weniger ambitio-

niert ausfallen kann, kann das Cap die Emissionen absolut begrenzen. Es 

können aber auch relative Ziele gesetzt werden. Zudem kann eine zusätzli-

che Dynamisierung eingeführt werden, indem die Emissionsobergrenze 

kontinuierlich abgesenkt wird, um durch die zusätzliche Verknappung der 

Zertifikate den Innovationsanreiz zu stärken. 

Die Ausgabe der Zertifikate kann ebenfalls auf verschiedenen Wegen erfol-

gen und weitere Sonderregelungen beinhalten. So könnten die Interessen 

von Neuemittenten oder von besonders energieintensiven, im internationa-

len Wettbewerb stehenden Emittenten gesondert berücksichtigt werden. Im 

Fall einer Versteigerung sind ferner das Versteigerungsverfahren selbst so-

wie die Verwendung der Einnahmen zu klären. Des Weiteren ist eine Ent-

scheidung über die Gültigkeit der Zertifikate zu treffen. Zertifikate können 

nur für einen bestimmten Zeitraum gültig sein, aber auch für die Zukunft 

aufgespart werden, um frühzeitige Emissionsreduktionen zu belohnen, 

oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus nachfolgenden Zeiträumen gelie-

hen werden, um die Kostenbelastung der Emittenten zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt zu senken. Vor diesem Hintergrund ist auch die Entscheidung zu 

treffen, ob Gutschriften aus Klimaschutzprojekten anerkannt werden. Denn 

dadurch können kostengünstige Minderungsoptionen etwa auch aus ande-

ren Staaten ausgenutzt werden. Zeitliche und geographische Flexibilisie-

rungsmaßnahmen erhöhen damit die ökonomische Effizienz.36 

Entscheidungen sind auch über die Ausgestaltung des Handels selbst zu 

treffen. Handelsperioden, Handelsplattformen und Eingriffe in den Markt, 

um den Marktpreis zu stabilisieren, müssen hierbei festgelegt werden. Um 

über den Stand der Zielerreichung informiert zu sein, müssen die Treib-

hausgasemissionen ebenfalls kontrolliert werden. Das kann durch Messun-

gen oder Berechnungen erfolgen und auf der Grundlage von Berichts- und 

Verifikationspflichten durchgeführt werden. Zudem müssen dafür auch die 

ausgegebenen Zertifikate von der Zuteilung über den Handel zwischen den 

Emittenten bis zur Einreichung der Zertifikate zur Pflichterfüllung nachver-

folgt werden können. Zugleich können für die fehlende Abdeckung mit 

                                            
36  S. auch Fankhauser/Hepburn, Energy Policy 2010, 4363 (4366 f.); Fankhauser/Hepburn, 

Energy Policy 2010, 4381 (4382 ff.). 
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Zertifikaten zur Pflichterfüllung, also für überschüssige Emissionen, ver-

schiedene wirksame Sanktionen vorgesehen sein, damit die Emittenten die 

Verpflichtungen erfüllen. Sonst könnte das Emissionshandelssystem seine 

Wirksamkeit nicht vollständig entfalten.37 

Aus dieser Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten mitsamt dem Spiel-

raum in den Detailfragen ergibt sich zwangsläufig, dass Emissionshandels-

systeme nach verschiedenen politischen Vorstellungen und nationalen Ge-

gebenheiten jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind. Die Ausgestaltung 

kann dazu führen, dass ein Emissionshandelssystem in größerem Maß öko-

nomisch effizient ist, während ein anderes mehr auf ökologische oder sozia-

le Fragen fokussiert. Eine Bewertung der ökologischen Effektivität oder 

ökonomischen Effizienz hat demnach in jedem Einzelfall zu erfolgen. Für 

die vorliegende Untersuchung spielt diese Frage jedoch lediglich eine un-

tergeordnete Rolle. Vielmehr interessieren die Folgen von Abweichungen 

der Emissionshandelssysteme untereinander für die Verknüpfung dieser 

Systeme. Dafür ist im nächsten Schritt zunächst zu klären, was unter einer 

Verknüpfung zu verstehen ist.  

2.2 Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

Ausgangspunkt von Verknüpfungsbestrebungen ist die Zielvorstellung ei-

nes globalen Handelssystems für Treibhausgasemissionen, das alle Staaten 

gleichermaßen umfasst und einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leis-

tet. So könnte etwa das international vereinbarte 2-Grad-Ziel erreicht wer-

den, indem die globale Emissionsobergrenze entsprechend festgesetzt wird. 

Zudem eröffnet ein globaler Markt Zugriff auf eine Vielzahl günstiger Min-

derungsoptionen. Durch das Ausnutzen der weltweit sehr unterschiedli-

chen Vermeidungskosten insbesondere zwischen Entwicklungs- und In-

dustriestaaten erfolgt die Emissionsreduktion auf globaler Ebene ökono-

misch effizient und minimiert deshalb ebenfalls globale Wohlfahrtseinbu-

ßen.38 Daneben sorgt ein größerer Markt auch für mehr Liquidität und wirkt 

                                            
37  S. zu den einzelnen Ausgestaltungsmerkmalen ausführlich Kap. 3.4.2. 
38  S. Lazarowicz, Global Carbon Trading – A framework for reducing emissions, 2009, 

31 f.; Philibert/Reinaud, Emissions Trading: Taking Stock and Looking Forward, 2004, 
29; kritisch gegenüber einem globalen Emissionshandelssystem, in dem Staaten han-
deln, Flachsland/Marschinski/Edenhofer, Energy Policy 2009, 1637 (1639 f.). 



Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

   17 

so preisstabilisierend.39 Des Weiteren verhindert ein globales Emissions-

handelssystem Wettbewerbsverzerrungen zwischen Emittenten und Carbon 

Leakage.40 Auch sogenanntes Trittbrettfahrerverhalten, nach dem einzelne 

Staaten die Emissionsreduzierung anderen Ländern überlassen und den-

noch davon profitieren, wäre nicht mehr möglich. Außerdem kann es Ent-

wicklungsländer bei einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen und 

durch Versteigerungseinnahmen etwa auch Klimaanpassungsmaßnahmen 

fördern.  

Interessenkonflikte, die auch bei Klimakonferenzen wie in Kopenhagen im 

Jahr 2009 oder in Cancun 2010 deutlich wurden, haben die Einführung eines 

weltweiten, einheitlichen Emissionshandelssystems und damit auch die 

Zielverwirklichung indes in weite Ferne rücken lassen. Stattdessen wurden 

und werden auf supranationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

einzelne Emissionshandelssysteme implementiert. Solange kein weltweites 

System vereinbart und implementiert ist, besteht daher als Alternative die 

Verknüpfung dieser Emissionshandelssysteme. Zugleich wäre dies der erste 

Schritt in die Richtung eines weltweiten Emissionshandels. Im Folgenden 

werden daher die Funktionsweise und die verschiedenen Formen sowie die 

Vor- und Nachteile einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen un-

tersucht. 

2.2.1 Funktionsweise und Formen einer Verknüpfung 

Unter der Verknüpfung von Emissionshandelssystemen wird die Anerken-

nung von Zertifikaten oder Emissionsreduktionsgutschriften aus anderen 

Emissionshandelssystemen im eigenen Emissionshandelssystem verstan-

den. Danach können Emittenten die Zertifikate aus anderen Emissionshan-

delssystemen ebenso wie die eigenen Zertifikate einsetzen, um ihre Emis-

sionen abzudecken und damit die Abgabeverpflichtungen zu erfüllen. Die 

Anerkennung kann verschiedene Formen annehmen. Zunächst kann nur 

ein Emissionshandelssystem die Zertifikate eines anderen Systems einseitig 

anerkennen, ohne dass letzteres genauso verfährt. In diesem Fall liegt eine 

unilaterale Verknüpfung vor.41 Diese bietet den Vorteil einer großen Flexibi-

                                            
39  S. Sterk/Schüle, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 409 

(411). 
40  S. zu diesem Risiko Kap. 3.1. 
41  S. Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Op-

portunities, Implications, and Challenges, 2007, 11 f.; Mehling, Linking of Emissions 
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lität,42 da keine Absprachen zwischen den Emissionshandelssystemen not-

wendig sind und die Verknüpfung jederzeit ohne Angaben von Gründen 

und ohne Rücksprache mit dem anderen System beendet werden kann.43 

Bekanntestes Beispiel einer unilateralen Verknüpfung sind die Projektgut-

schriften des Kyoto-Protokolls. Certified Emission Reductions (CERs) des 

Clean Development Mechanism (CDM) und Emission Reduction Units 

(ERUs) der Joint Implementation (JI) können durch einseitige Anerkennung 

in verschiedenen Emissionshandelssystemen eingesetzt werden.  

Hiervon zu unterscheiden sind bi- und multilaterale Verknüpfungen. In 

diesen Fällen werden die Zertifikate anderer Emissionshandelssysteme ge-

genseitig anerkannt. So können bei einer bilateralen Verknüpfung die Zerti-

fikate zweier Emissionshandelssysteme zwischen den Systemen gehandelt 

und in beiden Systemen zur Pflichterfüllung eingesetzt werden. Bei multila-

teralen Verknüpfungen beteiligen sich dagegen mehr als zwei Emissions-

handelssysteme an der gegenseitigen Anerkennung der Zertifikate. Als 

Sonderfall gilt die gegen- oder mehrseitige unilaterale Verknüpfung.44 Im 

Unterschied zu bi- und multilateralen Verknüpfungen finden hier keinerlei 

offizielle oder inoffizielle Absprachen über die Verknüpfung statt. Stattdes-

sen geht die Anerkennung jeweils von einem einzelnen Emissionshandels-

system aus. Dadurch, dass aber zwei oder mehrere Emissionshandelssyste-

me die Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems ebenfalls unilate-

ral anerkennen, können die Zertifikate auch hier in mehrere Richtungen 

fließen und grenzüberschreitend genutzt werden.  

In allen diesen Fällen werden direkte Verknüpfungen der Emissionshan-

delssysteme eingegangen, da die Zertifikate eines anderen Emissionshan-

delssystems zumindest von einer Seite ausdrücklich anerkannt werden.45 

Indirekt sind die Emissionshandelssysteme hingegen miteinander verbun-

den, wenn sie jeweils Zertifikate eines anderen dritten Emissionshandels-

                                                                                                                                    
Trading Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal Aspects of Carbon Trading, Kyo-
to, Copenhagen and beyond, 2009, 108 (119). 

42  Mehling/Haites, Climate Policy 2009, 169 (177 f.). 
43  So auch de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (5); Mehling, Linking of Emissions Trad-

ing Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal Aspects of Carbon Trading, Kyoto, 
Copenhagen and beyond, 2009, 108 (119). 

44  S. Mehling, Linking of Emissions Trading Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal 

Aspects of Carbon Trading, Kyoto, Copenhagen and beyond, 2009, 108 (121 f.). 
45  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 13. 
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systems direkt anerkennen, ohne auch die Zertifikate des jeweils anderen 

Systems unmittelbar anzuerkennen. Auch hierfür sind die Projektgutschrif-

ten des Kyoto-Protokolls Beispiele. Dadurch, dass in einigen Emissionshan-

delssystemen diese zur Pflichterfüllung eingesetzt werden können, sind die 

Emissionshandelssysteme über dieses dritte gemeinsame System indirekt 

miteinander verknüpft, obwohl sie ansonsten keine Verbindung oder Aner-

kennung aufweisen.46 

Sollen Emissionshandelssysteme miteinander verknüpft werden, können 

hierfür nicht einzelne Bestandteile des anderen Emissionshandelssystems 

ausgewählt werden.47 Vielmehr muss das gesamte Emissionshandelssystem 

akzeptiert werden. Eine Verknüpfung kann nur vollständig oder bei Vor-

handensein nicht akzeptabler Ausgestaltungen oder Wirkungen gar nicht 

erfolgen. Auch wenn einzelne Emissionshandelssysteme miteinander ver-

knüpft werden und ein verknüpftes System entsteht, verlieren die einzelnen 

Emissionshandelssysteme nicht ihre Bedeutung. Die Entscheidungsbefug-

nisse über die Ausgestaltung und Durchführung des Emissionshandelssys-

tems verbleiben grundsätzlich48 beim jeweiligen Staat. Die einzelnen Betrei-

ber des jeweiligen Emissionshandelssystems sind für ihr Emissionshandels-

system verantwortlich und für die Durchsetzung der jeweiligen Verpflich-

tungen der Emittenten in ihrem Hoheitsbereich zuständig. Auch die 

Rechtsgrundlagen sind nach einer Verknüpfung weiterhin getrennt. Aus-

gestaltungsänderungen müssen daher ebenfalls getrennt vorgenommen 

werden.  

Durch eine direkte bi- oder multilaterale Verknüpfung entsteht aber ein 

gemeinsamer Markt, auf dem die Zertifikate zwischen den beteiligten Emis-

sionshandelssystemen gehandelt und im gesamten verknüpften System ge-

nutzt werden können. Folge ist, dass sich ein einheitlicher Zertifikatspreis 

für das gesamte System herausbildet, der ab dem Zeitpunkt der Durchfüh-

rung der Verknüpfung für alle Emittenten gilt.49 Ohne Verknüpfung weisen 

                                            
46  S. Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Op-

portunities, Implications, and Challenges, 2007, 13 f. 
47  Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US Greenhouse 

Gas Policies, 2010, 7. 
48  Durch Absprachen, insbesondere völkerrechtlicher Natur, könnte es aber Einschrän-

kungen der Gestaltungsfreiheit im jeweiligen Emissionshandelssystem geben. 
49  Anschaulich Lazarowicz, Global Carbon Trading, A framework for reducing emissions, 

2009, 52. 
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Emissionshandelssysteme oftmals unterschiedliche Preise auf, weil etwa 

Emissionen aufgrund von Wirtschaftswachstum hoch sind und daher stark 

reduziert werden müssen, die Emittenten in dem einen System günstigere 

Minderungsoptionen und damit niedrigere Vermeidungskosten haben oder 

weil ein System eine strengere Emissionsobergrenze aufweist und folglich 

die Zertifikate stärker verknappt.50 Auch das Vorhandensein von kostenbe-

grenzenden Maßnahmen kann zu unterschiedlichen Zertifikatspreisen füh-

ren.51 

Bereits ab der Ankündigung der Verknüpfung gleichen sich die Zertifikats-

preise sukzessive an, bis sich schließlich ein einheitlicher Preis einpendelt. 

Dieser liegt zwischen den vorherigen Preisen der zuvor noch getrennten 

Emissionshandelssysteme. Allerdings wird sich der Zertifikatspreis des 

verknüpften Emissionshandelssystems eher in Richtung des Preises des 

größeren Systems orientieren.52 Infolge der Verknüpfung steigt folglich für 

einige Emittenten der Preis, während er für andere sinkt, so dass es Gewin-

ner und Verlierer bei der Preisentwicklung gibt. Emittenten, die Zertifikate 

verkaufen können, profitieren von einer Preissteigerung. Das Gleiche gilt 

für Emittenten, die Zertifikate zu niedrigeren Preisen kaufen können. Hin-

gegen verlieren die Emittenten, die Zertifikate zu höheren Preisen kaufen 

oder zu niedrigeren Preisen verkaufen müssen.53  

Bis sich auch die Grenzvermeidungskosten vollständig angeglichen haben, 

werden die Zertifikate aus dem System mit den niedrigeren Vermeidungs-

kosten in das System mit den höheren Kosten verkauft.54 Dadurch werden 

                                            
50  S. auch EPRI, Interactions of Cost-Containment Measures and Linking of Greenhouse 

Gas Emissions Cap-and-Trade Programs, 2006, 2-2 f. 
51  S. Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US Green-

house Gas Policies, 2010, 6. 
52  S. Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US Green-

house Gas Policies, 2010, 6. 
53  S. Carbon Trust, Linking emission trading systems, Prospects and issues for business, 

2009, 14; Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission 
Trading Systems, 2001, 6; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 93. 
54  Das gilt auch bei einer unilateralen Verknüpfung, sofern der Zertifikatspreis des 

Emissionshandelssystems, das die anderen Zertifikate oder Gutschriften anerkennt, 
höher liegt. Nur wenn dies günstiger ist, werden diese Zertifikate oder Gutschriften 
genutzt. Auch hier kann sich im Fall einer unbeschränkten Handelsmöglichkeit mit 
der Zeit ein einheitlicher Preis bilden; Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems 

for Greenhouse Gas Emissions: Opportunities, Implications, and Challenges, 2007, 12. 
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die günstigeren Minderungsoptionen dieses Systems ausgenutzt. Zugleich 

bedeutet es, dass die Emissionen in dem System mit den höheren Vermei-

dungskosten steigen. Theoretisch wird dies aber durch die zusätzlichen 

Emissionsreduktionen, die für den Verkauf von Zertifikaten durchgeführt 

werden, in dem System mit den niedrigeren Kosten ausgeglichen.55 Aller-

dings gelangen im Gegenzug zu den Zertifikaten auch finanzielle Mittel in 

das Emissionshandelssystem mit den niedrigeren Grenzvermeidungskos-

ten, um dort die Emissionsreduktionen zu finanzieren.56 An diesen Wirkun-

gen zeigt sich damit ebenfalls, dass die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen mit ökonomischen, ökologischen und auch politischen Folgen 

einhergeht, die näher untersucht werden müssen. 

2.2.2 Vorteile einer Verknüpfung 

Hauptgrund für die Durchführung einer Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen ist das Ausnutzen von Differenzen in den Vermeidungskos-

ten. Dabei ist der potenzielle Nutzen der Verknüpfung umso größer, je un-

terschiedlicher die Zertifikatspreise und damit auch die Grenzkosten der 

Emissionsreduktionen zwischen den einzelnen Emissionshandelssystemen 

sind.57 Durch die Einbeziehung verschiedener Sektoren mit unterschiedlich 

großem Einsparpotenzial in den einzelnen Emissionshandelssystemen sin-

ken infolge der Verknüpfung insgesamt die Kosten für den Klimaschutz. 

Denn ebenso wie in einem einzelnen oder einem globalen Emissionshan-

delssystem werden auch in einem verknüpften Emissionshandelssystem die 

Emissionen dort reduziert, wo dies am kostengünstigsten erfolgen kann.  

Insbesondere für das System, das höhere Vermeidungskosten und den hö-

heren Zertifikatspreis aufweist, bietet die Verknüpfung den Vorteil, dass die 

Emittenten auf die günstigeren Vermeidungsoptionen des anderen Systems 

                                            
55  Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Oppor-

tunities, Implications, and Challenges, 2007, 12. 
56  Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North Ameri-

ca, 2009, 3 f.; NRTEE, Parallel Paths: Canada-U.S. Climate Policy Choices, 2011, 89; 
Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US Greenhouse 

Gas Policies, 2010, 8. 
57  Dellink u.a., Towards global carbon pricing: Direct and indirect linking of carbon mar-

kets, 2014, 215. 
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zugreifen können. Auf diese Weise wird die ökonomische Effizienz des ver-

knüpften Emissionshandelssystems erhöht.58  

Ein größerer Markt infolge der Verknüpfung öffnet aber nicht nur den Zu-

gang zu mehr Vermeidungsoptionen, sondern führt auch zu einer verbes-

serten Marktliquidität und stabileren Zertifikatspreisen.59 Zudem kann die 

Marktmacht einzelner Emittenten abgebaut werden. Die Verknüpfung kann 

die Wettbewerbsbedingungen von international agierenden Emittenten 

langfristig verbessern und dadurch auch einen Beitrag gegen Wettbewerbs-

verzerrungen leisten.60 Zumindest innerhalb des verknüpften Emissions-

handelssystems werden alle Emittenten mit demselben Zertifikatspreis 

konfrontiert, so dass zwischen ihnen ein „Level Playing Field“61 besteht.62 

Anreize, etwa die Produktion an einen Ort mit keiner oder einer weniger 

strengen Klimaschutzpolitik zu verlagern, können durch eine Verknüpfung 

damit ebenfalls gesenkt werden. Dies nützt auch dem Klimaschutz.  

Die Verknüpfung gilt außerdem grundsätzlich als ökologisch neutral.63 

Durch die Verknüpfung entsteht aus einzelnen Emissionshandelssystemen 

mit ihren jeweiligen Emissionsobergrenzen ein verknüpftes Emissionshan-

delssystem mit einer Emissionsobergrenze, die für alle gilt und eingehalten 

werden muss. Zwar verschiebt sich durch den Zertifikatsfluss auch das 

Emissionsaufkommen. Es findet allerdings ein Ausgleich an anderer Stelle 

                                            
58  S. Dellink u.a., Towards global carbon pricing: Direct and indirect linking of carbon 

markets, 2014, 215 ff.; Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-
Markt, 2007, 7; Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas 
Emissions: Opportunities, Implications, and Challenges, 2007, 17; 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 
sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 39 ff.; Schüle/Sterk, Mitigation and Adap-

tation Strategies for Global Change 2009, 375. 
59  Carbon Trust, Linking emission trading systems, Prospects and issues for business, 

2009, 13; Sterk/Schüle, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 

409 (411). 
60  S. Dellink u.a., Towards global carbon pricing: Direct and indirect linking of carbon 

markets, 2014, 218 f.; Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-
Markt, 2007, 7 f.; Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan 

und Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 101. 
61  Hierunter werden faire Wettbewerbsbedingungen verstanden; Cottier/Tuerk/Panizzon, 

ZUR Sonderheft 2003, 155. 
62  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 52; ebenso Fankhauser/Hepburn, Energy 

Policy 2010, 4381 (4385). 
63  Haites/Wang, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 465 (475). 
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im verknüpften Emissionshandelssystem statt, was für den Klimaschutz 

entscheidend ist. In der Höhe leistet damit das verknüpfte Emissionshan-

delssystem den gleichen Beitrag zum Klimaschutz wie die unabhängigen 

Systeme.64 Indem Klimaschutz infolge der Verknüpfung kostengünstiger er-

reicht werden kann, können aber ebenfalls die Anstrengungen zur Emis-

sionsreduktion verstärkt werden.65 Obwohl eine Zielverschärfung einen 

Anstieg der Kosten verursacht, kann dies durch die Effizienzgewinne aus 

der Verknüpfung ausgeglichen werden. Demnach können im Ergebnis 

mehr Emissionsreduktionen zu den gleichen Kosten als ohne Verknüpfung 

erzielt werden.66 Trotz dieser ökonomischen und ökologischen Vorteile, die 

auch politischen Rückhalt sichern, können jedoch auch Hemmnisse und 

Nachteile bei einer Verknüpfung auftreten. 

2.2.3 Hemmnisse und Nachteile einer Verknüpfung 

Die Verknüpfungsentscheidung wird maßgeblich von der Ausgestaltung 

der Emissionshandelssysteme beeinflusst. Sind hier Unterschiede zu ver-

zeichnen, können diese eine Verknüpfung verhindern. Grund hierfür kön-

nen Befürchtungen sein, dass Reduktionsziele nicht mehr erreicht werden 

und das Klima nicht genauso wirksam geschützt wird. Das kann etwa der 

Fall sein, wenn das andere Emissionshandelssystem den Handel mit „Hot 

Air“ ermöglicht, der nicht auf realen Emissionsreduktionen beruht, sondern 

auf eine Überausstattung mit Zertifikaten, mithin eine zu großzügige Emis-

sionsobergrenze zurückzuführen ist. Auch könnten ökonomische Vorteile 

durch bestimmte Ausgestaltungsentscheidungen ungenutzt bleiben und 

sich damit auch auf das verknüpfte Emissionshandelssystem auswirken.67 

Zudem sind Preissteigerungen und eine Verschärfung der Klimapolitik ge-

rade im Vergleich zu nicht betroffenen Emittenten in nicht handelnden Staa-

ten politisch schwer durchsetzbar, wenn der Mehrwert der Verknüpfung 

nicht offensichtlich ist oder sich erst langfristig zeigt.  

                                            
64  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 44. 
65  S. Lazarowicz, Global Carbon Trading – A framework for reducing emissions, 2009, 

41 ff.; Schüle/Sterk, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 375 
(375 f.); Sterk/Schüle, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 409 

(411 f.). 
66  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 44 f. 
67  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 15, 39 ff. 
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Bei einer Verknüpfung geht jedes Emissionshandelssystem in dem ver-

knüpften System auf und ordnet sich in dieser größeren Einheit ein. Zu-

gleich bedeutet dies aber auch, dass jedes Emissionshandelssystem einen 

Teil der Kontrolle über die Wirkungen des eigenen Systems verliert.68 Ent-

wicklungen im verknüpften Emissionshandelssystem sowie Handlungen 

des Entscheidungsträgers aus dem anderen System beeinflussen unmittel-

bar das auch nach einer Verknüpfung vorhandene eigene System. Gerade 

bei erheblichen Größenunterschieden zwischen den Emissionshandelssys-

temen kann der Kontrollverlust stärker ausfallen, so dass hierin vor allem 

ein politisches Hindernis für eine Verknüpfung liegen könnte. Diese Grün-

de können bewirken, dass eine Verknüpfung erst gar nicht eingegangen 

wird oder dass zunächst Anpassungen im eigenen oder in dem anderen 

System vorgenommen werden müssen, um eine Verknüpfung überhaupt zu 

ermöglichen. 

Aber auch eine durchgeführte Verknüpfung kann sich nicht so entwickeln 

wie beabsichtigt und unerwartete Wirkungen hervorrufen. So könnten etwa 

mehr Zertifikate aus dem anderen Emissionshandelssystem gekauft werden 

als umgekehrt. Das geht ebenfalls mit einem Finanzfluss in die andere Rich-

tung einher. Dadurch könnten aber zum einen im eigenen System die finan-

ziellen Mittel für eigene Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen feh-

len.69 Zum anderen könnten durch die Emissionsreduktionen in dem ande-

ren Emissionshandelssystem statt im eigenen System weitere Ziele wie der 

Übergang in eine emissionsärmere Wirtschaft oder das Setzen von Innova-

tionsanreizen hinausgezögert werden.70 Folge solcher Wirkungen könnten 

Anpassungen im eigenen System oder auch Verhandlungen mit dem ande-

ren Emissionshandelssystem über gemeinsame Änderungen sein. Als letz-

tes Mittel könnte auch die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme be-

endet werden. Eine Verknüpfung ist deshalb trotz der theoretisch einfachen 

Grundidee und der Kostenvorteile auch mit Herausforderungen verbun-

den, die im Einzelfall zu identifizieren und genauer zu bewerten sind. 

                                            
68  S. Carbon Trust, Linking emission trading systems, Prospects and issues for business, 

2009, 18; Jaffe/Ranson/Stavins, ELQ 2009, 789 (801); Jaffe/Stavins, Linking Tradable Per-
mit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Opportunities, Implications, and Chal-
lenges, 2007, 20 f.; mit Beispiel Jaffe/Stavins, Linkage of Tradable Permit Systems in In-

ternational Climate Policy Architecture, 2008, 11 f. 
69  So auch NRTEE, Parallel Paths: Canada-U.S. Climate Policy Choices, 2011, 89. 
70  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 47. 
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3 ZIELE EINER VERKNÜPFUNG VON EMISSIONSHANDELS-

SYSTEMEN UND IHRE DURCHSETZBARKEIT 

Die Entscheidung, ob eine Verknüpfung durchgeführt wird oder nicht, 

kann allein der Gesetzgeber treffen, weil sie eine politische Wahl beinhal-

tet.71 Sie richtet sich nach den Zielen, die mit der Verknüpfung mit einem 

anderen Emissionshandelssystem verbunden werden. Die Verknüpfungs-

ziele können jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern sie stehen in 

Wechselwirkung mit den ursprünglichen Regelungszielen, die zur Einfüh-

rung des Emissionshandelssystems geführt haben. Sie sind nur ein Teil des 

Zielgeflechtes im Zusammenhang mit einem Emissionshandelssystem. So 

kann ein Erreichen von Verknüpfungszielen bei gleichzeitiger Verfehlung 

ursprünglicher Regelungsziele regelmäßig dem Sinn und Zweck einer Ver-

knüpfungsregelung widersprechen. Daher können zu den Verknüpfungs-

zielen zugleich auch das Festhalten an und das Erreichen weiterer Rege-

lungsziele gehören. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen somit die mögli-

chen Regelungsziele eines Gesetzgebers, die sowohl Beweggrund der Ein-

führung eines Emissionshandelssystems als auch einer Verknüpfungsrege-

lung sein können. Im Folgenden wird deshalb untersucht, ob diese Ziele mit 

einer Verknüpfung durchsetzbar sind. Auf dieser Grundlage kann ein Ge-

setzgeber folglich eine Entscheidung treffen, ob und wie eine Verknüpfung 

mit einem anderen Emissionshandelssystem durchgeführt wird. 

Dafür werden zunächst in Kapitel 3.1 die möglichen Ziele, die mit einer Ein-

führung eines Emissionshandelssystems und einer Verknüpfung verbunden 

sein können, vorgestellt. Ausgehend von der Annahme, dass eine Verknüp-

fungsregelung getroffen wurde (Kapitel 3.2), um bestimmte Ziele zu ver-

wirklichen, stellt sich zum einen die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer 

Verknüpfung und damit einer entsprechenden Verknüpfungsregelung (Ka-

pitel 3.3). Denn ebenso wie die Einführung eines Emissionshandelssystems 

muss sich auch die Verknüpfung verschiedener Emissionshandelssysteme 

in den Rechtsrahmen einpassen. Demnach setzt das Recht die Schranken zu-

lässigen Handelns auch bei der Verknüpfung, so dass ohne Vereinbarkeit 

mit den internationalen und nationalen Vorschriften eine Verknüpfung 

nicht rechtmäßig ist. Zum anderen ist zu analysieren, welche Folgen eine 

Verknüpfung nach sich ziehen kann (Kapitel 3.4). Denn die Folgen einer 

Verknüpfung beeinflussen, ob die verfolgten Verknüpfungsziele und die 

                                            
71  So auch de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (8). 
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ursprünglichen Regelungsziele überhaupt erreicht werden können. Es ist 

damit zu prüfen, ob die Verknüpfung Folgen hervorruft, die den Rege-

lungszielen widersprechen oder das Erreichen erschweren. Folglich wird 

die Verknüpfungsregelung daraufhin untersucht, ob sie imstande ist, die 

Regelungsziele zu erreichen. Abschließend werden in Kapitel 3.5 auf der 

Grundlage der identifizierten Defizite und Hindernisse für eine Verknüp-

fung Lösungsvorschläge unterbreitet, wie die Ziele dennoch erreicht wer-

den können.  

In diesem Kapitel werden also die rechtlichen Fragen beantwortet, die sich 

jedem Gesetzgeber stellen, der eine Verknüpfung anstrebt. Um die Untersu-

chung allerdings nicht bereits an dieser Stelle zu begrenzen und eine Über-

tragung auf andere Emissionshandelssysteme zuzulassen, wird, soweit 

möglich, auf allgemein-abstrakte rechtliche Überlegungen zurückgegriffen, 

die in der Regel, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung, in jeder Rechts-

ordnung vorzufinden sind. Auf diese Weise kann die Untersuchung Ge-

setzgebern aus anderen als den hier betrachteten Rechtsordnungen als 

Handlungsleitfaden dienen.  

3.1 Regelungsziele des Gesetzgebers zur Einführung und Ver-

knüpfung von Emissionshandelssystemen 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, ein System für den Handel mit Zertifikaten zur 

Emission von Treibhausgasen zu schaffen, um auf kosteneffiziente Weise eine Ver-

ringerung von Treibhausgasemissionen zu erreichen.“ Mit dieser oder einer ähn-

lichen Wortwahl beginnt eine Vielzahl an Gesetzen, mit der ein Emissions-

handelssystem eingeführt wird.72 Im Mittelpunkt steht neben der eigentli-

chen Einführung des Emissionshandelssystems die Vorgabe, dass Emissio-

nen kosteneffizient reduziert werden sollen. Damit werden zwei Ziele vor-

rangig verfolgt: Zum einen soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wer-

den, indem Treibhausgasemissionen, die beim anthropogen verursachten 

Klimawandel mitwirken, reduziert werden und dadurch der Klimawandel 

zumindest verlangsamt wird. Zum anderen soll die Emissionsreduktion 

„kosteneffizient“ erfolgen. Folglich weist die Zielsetzung zwei Komponen-

ten auf – eine ökologische und eine ökonomische. Allerdings ist die ökono-

mische Komponente nicht als eigenständig zu klassifizieren. Sie ist vielmehr 

                                            
72  Vgl. Art. 1 der Richtlinie 2003/87/EG, § 1 TEHG oder auch XX-1.1 der Model Rule 

von RGGI. 
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als eine spezielle Ausformung, ein Auftrag zu verstehen, auf welche Weise 

das Hauptziel erreicht werden soll und ist damit von diesem abhängig. 

Dennoch zeigt sich hieran auch die politische Zielrichtung, die finanzielle 

Belastung der Emittenten nicht unberücksichtigt zu lassen. Daher handelt es 

sich ebenfalls um ein Ziel, wenn auch eher um ein mittelbares.  

Das Hauptziel, die Begrenzung des Klimawandels, beinhaltet eine Redukti-

on von Emissionen auf ein Niveau, mit dem ein Beitrag zum Klimaschutz 

geleistet werden kann. Beispielsweise kann hierbei auch ausdrücklich die 

Erreichung des 2-Grad-Zieles vorgesehen sein. Wie hoch der Beitrag des 

Emissionshandelssystems im Vergleich zu nicht einbezogenen Sektoren 

oder zu den klimawissenschaftlichen Erfordernissen jedoch ausfällt, kann 

nicht verallgemeinert werden, sondern wird von dem jeweiligen Gesetzge-

ber im Einzelfall festgelegt. Denn er ist an dieser Stelle verschiedenen Inter-

essen und unterschiedlichen politischen Einflüssen ausgesetzt. Daher kann 

der Beitrag je nach Durchsetzung von Interessen und klimapolitischer Am-

bition größer oder auch kleiner ausfallen. Neben der eigentlichen Emis-

sionsreduktion kann ein Gesetzgeber zugleich aber weitere, aus diesem 

Hauptziel abgeleitete Ziele verfolgen. So kann, ausgelöst durch die Emis-

sionsreduktion, ein Strukturwandel angestrebt werden. Dabei wird eine 

klimaschädliche, energie- und ressourcenintensive Produktion durch eine 

nachhaltigere Produktions-, Lebens- und Konsumweise ersetzt. Ein Umbau 

der Wirtschaft findet statt. Diese Anreize werden durch die Beschränkung 

der erlaubten Emissionen gesetzt.73 Voraussetzung hierfür ist auch, dass In-

novationen entwickelt werden und sich neue Technologien am Markt 

durchsetzen. Dies kann ebenfalls mit der Einführung des Emissionshan-

delssystems vom Gesetzgeber gewollt sein. Denn die Verpflichtung, Zertifi-

kate entsprechend dem Ausstoß einzureichen, vermindert sich mit einer 

korrespondierenden Reduktion an eigenen Emissionen. Daher werden 

Emittenten „ständig nach Minderungsmöglichkeiten suchen, deren Kosten 

unter dem aktuellen Zertifikatepreis liegen“.74 Dem Ziel, Klimaschutz durch 

ein Emissionshandelssystem zu betreiben, ist deshalb ebenfalls, wenn auch 

in unterschiedlichen Ausmaßen, ein langfristiges strukturpolitisches Ziel 

inhärent.  

                                            
73  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 25. 
74  Wartmann u.a., Weiterentwicklung des Emissionshandels – national und auf EU-

Ebene, 2008, 124 f. 
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Überdies kann mit dem ökologisch begründeten Strukturwandel auch ein 

industriepolitisches Ziel verfolgt werden. Die Umstellung der Wirtschaft 

geht in diesem Fall zwar nicht ohne Einschnitte einher. Jedoch können lang-

fristig Wettbewerbsvorteile gesichert werden. Denn mit der Innovationsför-

derung neuer Technologien aufgrund des Emissionshandelssystems wur-

den bereits wirtschafts- und industriepolitische Weichen gestellt, um gegen 

steigende Energie- und Rohstoffpreise besser geschützt zu sein. Neue Ar-

beitsplätze in zukunftsorientierten Sektoren und damit wirtschaftliches 

Wachstum auch durch den Export fortschrittlicher Technologien können 

geschaffen werden. Somit kann mit der Einführung des Emissionshandels-

systems auch beabsichtigt werden, die eigene Wirtschaft an die Anforde-

rungen der Zukunft anzupassen und sie leistungsfähiger zu gestalten. 

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber mit dem Instrument Emissionshandel 

auch Gerechtigkeitsvorstellungen verfolgen kann. So kann der Emissions-

handel dem teilweise bereits auf umweltvölkerrechtlicher Ebene veranker-

ten Verursacherprinzip75 gerecht werden: Derjenige, der die Umwelt belas-

tet oder schädigt, hat die Kosten für die Beseitigung oder die Vermeidung 

des Schadens zu tragen.76 Folglich zielt ein Gesetzgeber auch darauf ab, mit 

der Einführung des Emissionshandelssystems eine Externalisierung dieser 

Umweltschäden auf die Gemeinschaft zu verhindern und sie stattdessen 

dem Verursacher anzulasten. Sein Handeln, Klimaschutz voranzutreiben 

und den Klimawandel bremsen oder zumindest verlangsamen zu wollen, 

kann ebenfalls als Leistung gegenüber zukünftigen Generationen verstan-

den werden. Wenn Reduktionsanstrengungen also nicht auf einen späteren 

                                            
75  So besagt das 16. Prinzip der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung aus dem 

Jahr 1992, dass die nationalen Behörden bestrebt sein sollten, die Internalisierung von 
Umweltkosten und den Einsatz wirtschaftlicher Instrumente zu fördern, wobei sie un-
ter gebührender Berücksichtigung des öffentlichen Interesses und unter Vermeidung 
von Verzerrungen im Welthandel und bei den internationalen Investitionen den An-
satz verfolgen sollten, dass grundsätzlich der Verursacher die Kosten der Verschmut-
zung zu tragen hat. S. zum Verursacherprinzip auf umweltvölkerrechtlicher Ebene 
auch Proelß, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 5 Rn. 113; in 
der Europäischen Union gehört das Verursacherprinzip gemäß Art. 191 Abs. 2 S. 2 
AEUV zu einem der Grundsätze, auf denen die Umweltpolitik der Union beruht; s. 
hierzu m.w.N. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV 
Rn. 35 ff.; Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 38 ff. 
(Stand: Februar 2012); Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-

Kommentar, 2012, Art. 191 AEUV Rn. 36 f. 
76  S. Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2011, § 3 Rn. 18 ff.; s. auch Cansier, Umweltökonomie, 

1996, 128 ff. 
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Zeitpunkt verschoben werden, kann damit der intergenerationellen Gerech-

tigkeit entsprochen werden.77 

Diese insgesamt ökologisch orientierten Ziele zur Einführung des Emis-

sionshandelssystems werden einerseits durch ökonomische Ziele ergänzt. 

Andererseits werfen sie allerdings auch wirtschafts- und wettbewerbspoliti-

sche Fragen auf. Im Hinblick auf die Zielsetzung sollen die Kosten, die den 

Emittenten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auferlegt werden, 

soweit möglich begrenzt werden. Im Gegensatz beispielsweise zu ord-

nungsrechtlichen Auflagen besteht für die Emittenten die Wahl, ob sie 

Emissionen reduzieren oder Zertifikate zukaufen. Entsprechend der öko-

nomischen Theorie zum Emissionshandel sollen demnach die Emissionen 

dort reduziert werden, wo dies am günstigsten erfolgen kann.78 Demzufolge 

mindert ein flexibles Instrument wie der Emissionshandel die Belastungen 

im Vergleich zu anderen Klimaschutzmaßnahmen ab. Hintergrund dieser 

Überlegung ist regelmäßig, dass andere Staaten keine oder nicht vergleich-

bare Klimaschutzanstrengungen unternehmen und dadurch die dortigen 

Emittenten nicht mit klimapolitischen Kosten belastet werden. Auf dem 

Weltmarkt können diese Kosten jedoch nicht oder nicht vollständig einge-

preist werden,79 ohne Marktanteile zu verlieren. Trotz des ökonomischen 

Ansatzes können folglich mit dem Emissionshandelssystem auch wirt-

schaftliche Wirkungen wie beispielsweise Wettbewerbsverzerrungen ver-

bunden sein. Insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Emit-

tenten kann sich hierdurch verschlechtern.  

Der Gegenpart zur ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit ist Carbon Leaka-

ge auf der ökologischen Seite. Letzteres meint das Risiko, dass emissions- 

und energieintensive Sektoren, die einem harten Wettbewerb auf dem 

internationalen Weltmarkt ausgesetzt sind, ihre Produktion und damit die 

Emissionen in andere Länder verlagern, weil dort im Gegensatz zu dem 

bisherigen Standort keine oder weniger strenge Umwelt- und Klimaregulie-

rungen und damit weniger finanzielle Zusatzbelastungen vorzufinden 

                                            
77  S. zu den verschiedenen Gerechtigkeitsvorstellungen im Rahmen der Klimapolitik 

ausführlich Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 30 ff. 
78  S. ausführlich Kap. 2.1. 
79  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 100. 



Barbara Volmert    

 

 30 

sind.80 Da an anderen Orten die Umwelt- und Klimaschutzanforderungen 

niedriger sind, müssen nicht mehr die umweltfreundlichsten und energieef-

fizientesten Technologien eingesetzt werden,81 um finanzielle Ausgaben in 

Form von Steuern oder Zertifikaten zu sparen. Dadurch verliert der Klima-

schutz in doppelter Hinsicht: Vergleichsweise umweltfreundlich produzie-

rende Betriebsstätten werden stillgelegt und dafür an anderen Orten errich-

tet, in denen der Klimaschutz gar keine oder aber nur eine untergeordnete 

Rolle spielt. Emissionsreduktionen in einem Land beruhen daher nicht 

zwangsläufig auf realen Anstrengungen, sondern können auch allein auf 

die Tatsache zurückzuführen sein, dass CO2 abgewandert ist.82 Auch wenn 

dadurch die Produktionskosten gesenkt werden können und sich auch die 

Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen im internationalen Wettbewerb ver-

bessern kann, kann Carbon Leakage insgesamt zu einem globalen Emis-

sionsanstieg führen.83  

Diese Problematik – Carbon Leakage auf der einen und die reduzierte 

Wettbewerbsfähigkeit von Emittenten auf der anderen Seite – kann ein 

Grund dafür sein, dass ein Gesetzgeber eine Verknüpfung mit einem ande-

ren Emissionshandelssystem eingehen will. Durch die Angleichung der Zer-

tifikatspreise beider Emissionshandelssysteme infolge der Verknüpfung 

werden zumindest zwischen den verknüpften Systemen sowohl der Wett-

bewerbsdruck entschärft und bisher bestehende Wettbewerbsverzerrungen 

minimiert als auch das Carbon Leakage-Risiko im Innenverhältnis gesenkt. 

                                            
80  S. Meyer-Ohlendorf/Pitschas/Görlach, Weiterentwicklung des Emissionshandels unter 

besonderer Berücksichtigung von Maßnahmen betreffend energieintensive Industrien, 
2010, 1; SRU, Umweltgutachten 2008, 142 Rn. 187; Tamiotti u.a., Trade and Climate 

Change, WTO-UNEP Report, 2009, xviii. 
81  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 29; s. aber Görlach u.a., Carbon Leakage, 
Die Verlagerung von Produktion und Emissionen als Herausforderung für den Emis-

sionshandel?, 2008, 9. 
82  Volmert, Border Tax Adjustments: Konfliktpotential zwischen Umweltschutz und 

Welthandelsrecht?, 2011, 27 f. 
83  Görlach u.a., Carbon Leakage, Die Verlagerung von Produktion und Emissionen als 

Herausforderung für den Emissionshandel?, 2008, 9 f.; s. auch Clò, Energy Policy 2010, 
2420 (2423); Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und 

Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 100 f. 
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Zwischen diesen Emittenten kann somit ein „Level Playing Field“ geschaf-

fen werden.84  

Neben der Verbesserung der Wettbewerbssituation auf dem internationalen 

Markt für die betroffenen Emittenten können mit der Verknüpfung auch Ef-

fizienzgewinne und Kostensenkungen beabsichtigt werden. Ein größerer 

Markt verfügt in der Regel über mehr Liquidität sowie ein größeres Ange-

bot an Minderungsoptionen. Dadurch kann der Klimaschutz insgesamt kos-

tengünstiger erreicht werden, was ebenfalls der Wettbewerbsfähigkeit der 

Emittenten zugute kommt. Auch der Zertifikatspreis kann als Folge der 

Verknüpfung einer geringeren Volatilität unterliegen, was die Investitions-

sicherheit und Planbarkeit für die Emittenten erhöht.85 Erwartete Zertifi-

katspreisminderungen könnten darüber hinaus Emittenten und Haushalte 

entlasten, was politischen Rückhalt sichern könnte. Zugleich könnten die 

Effizienzgewinne genutzt werden, um den Klimaschutz wirksamer zu ge-

stalten und zu verschärfen. Mit gleichen Kosten könnten im Ergebnis somit 

mehr Reduktionen durchgeführt werden.86 Eine Verknüpfung als politi-

sches Vorbild für weitere Verknüpfungen oder allgemein als Anstoß für 

Fortschritte bei den internationalen Klimaverhandlungen kommt ebenfalls 

als Ziel in Betracht.  

Neben diesen expliziten klima- und wirtschaftspolitischen Zielen liegt der 

Entscheidung über eine Verknüpfung auch eine immanente Motivation zu-

grunde. Diese kann zwar nicht als vorrangiges Verknüpfungsziel eingeord-

net werden, sondern gilt losgelöst von dem Spezialfall Klimaschutzmaß-

nahme. Jedoch kann es in der Regel nicht im Interesse eines Gesetzgebers 

liegen, dass die eigenen hoheitlichen Regelungen nach einer Verknüpfung 

durch die Gesetzgebung eines anderen Gesetzgebers faktisch außer Kraft 

gesetzt oder unterlaufen werden. Dies würde nicht nur die Souveränität des 

Gesetzgebers untergraben, sondern auch Fragen der Legitimation aufwer-

fen. Schließlich würde an die Stelle der eigenen Regelung eine fremde Rege-

lung eines ausländischen Gesetzgebers treten, der für den eigenen Hoheits-

                                            
84  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 52; ebenso Fankhauser/Hepburn, Energy 

Policy 2010, 4381 (4385). 
85  S. ausführlich zu den Vorteilen und implizit damit auch zu den Zielen einer Verknüp-

fung Kap. 2.2. 
86  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 44 f.; s. auch Lazarowicz, Global Carbon 

Trading, A framework for reducing emissions, 2009, 41 ff. 
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bereich weder demokratisch gewählt noch verfassungsrechtlich berechtigt 

wäre, eine entsprechende Gesetzgebung zu erlassen. Außerdem ginge da-

mit einher, dass der Gesetzgeber praktisch für die Durchsetzung einer 

fremden, möglicherweise nicht beabsichtigten Regelung zuständig wäre. 

Aus diesen Gründen könnte sich ein Gesetzgeber gegen eine Verknüpfung 

entscheiden oder sie nur unter bestimmten Bedingungen zulassen. 

Die Vielzahl an möglichen Zielen zur Einführung und Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen verdeutlicht, dass die Ziele nicht zwangsläufig 

zwischen den zu verknüpfenden Emissionshandelssystemen übereinstim-

men müssen. Verschiedene Gesetzgeber können über rein ökologische und 

klimapolitische über struktur- und industriepolitische bis hin zu ökonomi-

schen und wettbewerbspolitischen eine Reihe von Zielen verfolgen und die-

sen jeweils unterschiedliches Gewicht beimessen. Ob diese Ziele allerdings 

auch nach einer Verknüpfung erreicht werden können, hängt davon ab, 

welche Folgen die Verknüpfung mit dem anderen Emissionshandelssystem 

hervorruft. Dafür muss jedoch als Voraussetzung zunächst eine Verknüp-

fungsregelung erlassen werden, anhand derer die möglichen Folgen unter-

sucht werden können. Dies wird im folgenden Kapitel behandelt. 

3.2 Inhalt einer Verknüpfungsregelung 

Ist von einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen die Rede, bedeu-

tet dies allgemein die Anerkennung von fremden Zertifikaten. Emittenten 

können demnach die Zertifikate eines anderen Emissionshandelssystems 

zur Pflichterfüllung im eigenen System abgeben.87 Dafür bedarf es zunächst 

lediglich einer Vorschrift in den jeweiligen Rechtsgrundlagen zum Emis-

sionshandelssystem, die diesen Einsatz erlaubt. Aus rechtlicher Sicht reicht 

demnach eine reine Anerkennungsregelung ohne weitere Gesetzesände-

rungen88 aus, um Emissionshandelssysteme miteinander zu verbinden. 

Darauf, ob es sich um eine uni-, bi- oder multilaterale Verknüpfung handelt 

und damit eine ein-, gegen- oder mehrseitige Anerkennung fremder Zertifi-

kate vorliegt, kommt es hingegen nicht an. Genauso wenig spielt der Be-

weggrund, ob die beteiligten Gesetzgeber aus eigenem Antrieb handeln, zu 

                                            
87  S. ausführlich Kap. 2.2. 
88  Im Folgenden wird der Begriff „Gesetz“ als Oberbegriff verwendet und steht als Syn-

onym für jegliche Norm unabhängig davon, ob es sich um eine Richtlinie, ein Gesetz, 
eine Verordnung oder eine Satzung im originären Sinne handelt. Dasselbe gilt für den 

Begriff „Gesetzgeber“ als Normgeber. 
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einer Umsetzung völkerrechtlich verpflichtet sind oder sie aufgrund infor-

meller Absprachen durchführen, für diese Änderung der Rechtsgrundlagen 

eine Rolle. Mit folgender Regelung kann die Verknüpfung praktisch vollzo-

gen werden: 

„Aufgrund der ökologischen und ökonomischen Vorteile, die ein größerer Markt für 

Treibhausgasemissionszertifikate bietet, werden ab dem 1. Januar 2016 auch Zerti-

fikate des Emissionshandelssystems aus ### zur entsprechenden Abdeckung der 

Emissionen anerkannt. Dafür wird § ### ergänzt um den Buchstaben d): 

Zertifikate anderer Emissionshandelssysteme, die gemäß § ### anerkannt werden.“ 

Der im zweiten Satz erwähnte Paragraph könnte daher nach der Verknüp-

fung wie folgt formuliert sein: 

Um seinen Verpflichtungen in Bezug auf die in diesem Gesetz niedergelegte Emis-

sionsabdeckung nachzukommen, kann ein Emittent  

a) Zertifikate, die ihm von der zuständigen Behörde kostenlos zugeteilt wurden 

oder die der Emittent im Versteigerungsverfahren ersteigert hat, 

b) Zertifikate, die er gemäß § ### von anderen Emittenten erworben hat, 

c) Projektgutschriften nach § ### bis zu einer maximalen Menge von 10 Pro-

zent seiner Zuteilung sowie  

d) Zertifikate anderer Emissionshandelssysteme, die gemäß § ### anerkannt 

werden, 

einreichen.“ 

Eine solche Verknüpfungsregelung zeigt auf, dass zur Vollziehung der ei-

gentlichen Verknüpfung der Emissionshandelssysteme lediglich eine ent-

sprechende Anerkennung der Zertifikate des anderen Emissionshandelssys-

tems als abgabefähig zur Deckung der Emissionen notwendig ist. Neben 

dieser einzelnen Anerkennungsregelung ist allerdings auch noch eine tech-

nische Lösung im Register, in dem Kontoinformationen, Kontostände oder 

Transaktionen zwischen Konten verbucht werden,89 eine unabdingbare 

Voraussetzung der Verknüpfung.90 Sonst könnte kein grenzüberschreiten-

der Handel zwischen den Emissionshandelssystemen stattfinden. Darüber 

hinaus können noch weitere Regelungen, die in Beziehung zur Verknüp-

                                            
89 Sterk, Institutionen zur Überwachung und Durchsetzung des EU-Emissionshandels – 

Mögliche Probleme und Möglichkeiten der Verbesserung, 2005, 16; s. auch 
Kap. 3.4.2.5. 

90  Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 12. 
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fung stehen, getroffen werden. Diese vollziehen die eigentliche Verknüp-

fung jedoch nicht.  

Auch wenn jeder Gesetzgeber die Verknüpfung für sich umsetzt, können 

Regelungen verschiedener Emissionshandelssysteme im Wortlaut Ähnlich-

keiten und Parallelen aufweisen. Die Übereinstimmung von Regelungen 

bedeutet jedoch nicht, dass mit der Anerkennung der Zertifikate des ande-

ren Emissionshandelssystems zugleich auch eine Verbindung der Rechts-

grundlagen einhergeht. Diese bleiben vielmehr auch nach einer Verknüp-

fung getrennt. Es entsteht lediglich ein gemeinsamer Markt.91 Jeder Gesetz-

geber bleibt in seinem Hoheitsbereich allein zuständig, etwa um der Exeku-

tive die Kontrolle der dort ansässigen Emittenten zu übertragen, und trägt 

die Verantwortung beispielsweise zur Einhaltung völkerrechtlicher Ver-

pflichtungen sowie die sich aus einem Verstoß ergebenden Konsequenzen. 

Ebenso richtet sich die Rechtmäßigkeit einer Verknüpfungsregelung auf na-

tionaler Ebene, die im nächsten Kapitel behandelt wird, allein nach dem 

Recht des Gesetzgebers, der die Anerkennungsregelung erlässt.  

3.3 Rechtmäßigkeit einer Verknüpfungsregelung 

Im Folgenden wird die Rechtmäßigkeit einer Verknüpfungsregelung von 

Emissionshandelssystemen untersucht. Dafür ist zum einen zu prüfen, ob 

eine Verknüpfung überhaupt mit internationalem Recht vereinbar ist (Kapi-

tel 3.3.1). Zum anderen werden dem Gesetzgeber durch nationale Vorgaben 

rechtliche Grenzen gesetzt, die er bei einer Verknüpfung beachten muss 

und die bereits im Vorfeld konkreter Verknüpfungsbestrebungen die Mög-

lichkeiten einer Verknüpfung einschränken (Kapitel 3.3.2). Es geht damit al-

so um die nationalen Voraussetzungen zur Regelung der Anerkennung 

fremder Zertifikate. 

3.3.1 Vereinbarkeit mit internationalem Recht 

Die Einführung von Emissionshandelssystemen zur Reduzierung von 

Treibhausgasemissionen dient in der Regel einem klimapolitischen Ziel. Als 

Instrument des Umwelt- und Klimaschutzes müssen daher sowohl der 

Emissionshandel als auch die Verknüpfung verschiedener Emissionshan-

delssysteme im Sinne entsprechender internationaler Übereinkommen er-

                                            
91  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 44. 
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folgen. Inwiefern eine Verknüpfung insbesondere mit der Klimarahmen-

konvention92 und dem Kyoto-Protokoll vereinbar ist, wird in Kapitel 3.3.1.1 

untersucht. Allerdings berührt die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters auch das Welthan-

delsrecht. Denn Zertifikate können infolge der Verknüpfung wie andere 

Waren auch zwischen verschiedenen Ländern gehandelt werden. Daher 

stellen sich die Fragen, ob erstens die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen unter das Welthandelsrecht fällt und wenn ja, ob sie zweitens mit 

den Nicht-Diskriminierungsgrundsätzen und dem Verbot mengenmäßiger 

Beschränkungen vereinbar ist (Kapitel 3.3.1.2).  

3.3.1.1 Vereinbarkeit mit umweltvölkerrechtlichen Übereinkommen 

Der Emissionshandel als Instrument des Klimaschutzes hat durch die aus-

drückliche Regelung in Art. 17 des Kyoto-Protokolls völkerrechtliche Be-

rücksichtigung erfahren. Dieses Zusatzprotokoll konkretisiert die Klima-

rahmenkonvention, die lediglich einen ausfüllungsbedürftigen Rechtsrah-

men enthält.93 Die Klimarahmenkonvention wurde 1992 in Rio de Janeiro 

unterzeichnet und gilt als grundlegende völkerrechtliche Vereinbarung zum 

Schutz des globalen Klimas.94 Ziel des Übereinkommens ist nach Art. 2, die 

Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf ei-

nem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung 

des Klimasystems verhindert wird. Hierfür stellt die Konvention Grundsät-

ze wie etwa den der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwort-

lichkeiten“ auf, erlegt den Vertragsstaaten jedoch keine konkreten Ver-

pflichtungen zur Emissionsreduktion auf.95 Völkerrechtlich verbindliche 

und überprüfbare Klimaschutzziele und substanzielle Reduktionspflichten 

                                            
92  Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 9. Mai 

1992 (ABl. EG L 33 vom 7.2.1994, 13; BGBl. 1993 II 1784). 
93 Küll, Grundrechtliche Probleme der Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 3 f. 
94 Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emissionshandelsrechts, 2006, 2; s. 

auch Bail, EuZW 1998, 457 (457 ff.). 
95 S. zur Entwicklung eines internationalen Klimaschutz-Regimes Küll, Grundrechtliche 

Probleme der Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 3 ff.; Lafeld, Emissionshandel in 
Deutschland im Zeitalter der Global Governance, 2003, 73 ff.; Wolfrum, Völkerrechtli-
che Beurteilung des Handels mit Emissionsrechten, in: Rengeling (Hrsg.), Klimaschutz 
durch Emissionshandel, 2001, 189 (192 ff.); Zimmer, CO2-Emissionsrechtehandel in der 
EU, 2004, 31 ff.; s. auch die Übersicht UNFCCC, Background on the UNFCCC: The 
international response to climate change, http://unfccc.int/essential_background/ 

items/6031.php, 17.10.2015. 
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für Industrienationen wurden hingegen erstmalig auf der dritten Vertrags-

staatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in Kyoto festgelegt.96 Das 

Kyoto-Protokoll wurde am 11. Dezember 1997 beschlossen und trat am 

16. Februar 2005 in Kraft, nachdem Russland es nach einigen Zugeständnis-

sen ratifiziert hatte.97  

Das Kyoto-Protokoll verpflichtete die in Anlage B98 aufgeführten Vertrags-

staaten, ihre Treibhausgasemissionen in der Zeitspanne von 2008 bis 2012 

um durchschnittlich 5,2 Prozent gegenüber dem Niveau von 199099 zu ver-

mindern.100 So waren Emissionsreduktionen von acht Prozent für die Euro-

päische Union, für Japan sechs Prozent und für die USA101 sieben Prozent 

vorgesehen, wohingegen Australien ein Emissionszuwachs von acht Pro-

zent zugebilligt wurde. Wie diese Ziele erreicht werden sollten, war zwar 

Angelegenheit der Vertragsparteien, jedoch zeigte das Kyoto-Protokoll hier-

für verschiedene mögliche Maßnahmen auf. Als flexibler Mechanismus 

wurde neben der Joint Implementation102 und dem Clean Development Me-

chanism103 auch die Möglichkeit des Emissionshandels zwischen Staaten 

eröffnet. 

                                            
96 Lucht, Das Umfeld des Emissionshandels im Überblick, in: Lucht/Spangardt (Hrsg.), 

Emissionshandel, 2005, 1 (8); Winkler, Der Treibhausgas-Emissionsrechtehandel im 
Umweltvölkerrecht, 2002, 6; s. auch Bail, EuZW 1998, 457 (460 ff.). 

97 Küll, Grundrechtliche Probleme der Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 4 Fn. 13; 
Zum Inkrafttreten war es gemäß Art. 25 Abs. 1 des Kyoto-Protokolls notwendig, dass 
mindestens 55 Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention ihre Ratifikations-, An-
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben und zugleich auf sie 
mindestens 55 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der in Anlage I aufgeführten 
Vertragsparteien im Jahr 1990 entfallen. 

98 Einbezogen in Anlage B sind vor allem Industrienationen und osteuropäische Länder, 
die sich im Übergang zur Marktwirtschaft befinden.   

99 1990 ist das allgemein bestimmte Basisjahr; für wasserstoffhaltige Fluorkohlenwas-
serstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid kann jedoch nach 
Art. 3 Abs. 8 des Kyoto-Protokolls auch das Jahr 1995 als Basisjahr gewählt werden. 

100 Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emissionshandelsrechts, 2006, 2; 
Küll, Grundrechtliche Probleme der Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 4. 

101  Die USA haben das Kyoto-Protokoll jedoch nicht ratifiziert; s. auch Kap. 4.3.1. 
102 Im Rahmen des Mechanismus Joint Implementation nach Art. 6 des Kyoto-Protokolls 

können Projekte zur Emissionsreduktion in einem anderen in Anlage B genannten 
Staat durchgeführt werden. Die damit gewonnenen sogenannten Emissionsreduk-
tionseinheiten (ERU) kann der investierende Industriestaat zur Erfüllung seiner eige-
nen Reduktionsverpflichtungen einsetzen. 

103 Art. 12 des Kyoto-Protokolls regelt den Mechanismus für umweltverträgliche Ent-
wicklung. Hierbei geht es um Projekte, die ein in Anlage B aufgeführter Staat in einem 
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Art. 17 des Kyoto-Protokolls bestimmte, dass die Konferenz der Vertrags-

parteien die maßgeblichen Grundsätze, Modalitäten, Regeln und Leitlinien, 

insbesondere für die Kontrolle, die Berichterstattung und die Rechenschafts-

legung beim Handel mit Emissionen festlegt. Ferner erlaubte die Vorschrift 

den in Anlage B aufgeführten Vertragsparteien die Beteiligung an dem 

Handel mit Emissionen, damit sie ihre Verpflichtungen erfüllen können. 

Das heißt, dass ein Staat, der seine Reduktionsverpflichtung übererfüllte 

und damit seine Emissionsobergrenze unterschritt, die nicht benötigten Zer-

tifikate an andere Vertragsstaaten veräußern konnte, die ihre Emissions-

obergrenze nicht einhielten.104 Jedoch durfte ein derartiger Handel nur er-

gänzend zu den im eigenen Land ergriffenen Maßnahmen zur Erfüllung der 

quantifizierten Emissionsbegrenzungs- und -reduktionsverpflichtungen er-

folgen. Angesprochen als Handelspartner waren von dieser Regelung in 

erster Linie Staaten. Allerdings wurde der Handel zwischen Unternehmen 

oder anderen Privatpersonen auch nicht explizit ausgeschlossen.105 Ferner 

ermöglichte es Art. 4 des Kyoto-Protokolls zwei oder mehreren Staaten, die 

Reduktionsverpflichtungen gemeinsam zu erfüllen. 

Auf nachfolgenden Klimakonferenzen wie etwa in Kopenhagen, Cancun 

oder Doha106 wurde zwar der Abschluss eines neuen, verbindlichen Klima-

schutzabkommens als Nachfolge zum Kyoto-Protokoll angestrebt, das auch 

große Treibhausgasemittenten wie die USA, China und Indien umfasst. Bis-

lang konnte jedoch noch keine Einigung erzielt werden. Geplant ist, dieses 

Abkommen auf der Klimakonferenz im Dezember 2015 in Paris zu verab-

schieden, damit es im Jahr 2020 in Kraft treten kann. In der Zwischenzeit 

                                                                                                                                    
Land durchführt, das nicht in der Anlage genannt wird, also in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Die dabei erzielten sogenannten Zertifizierten Emissionsreduktio-
nen (CER) können ebenso wie bei der Joint Implementation auf die eigenen Redukti-

onsverpflichtungen angerechnet werden. 
104  S. auch Lucht, Das Umfeld des Emissionshandels im Überblick, in: Lucht/Spangardt 

(Hrsg.), Emissionshandel, 2005, 1 (9 f.). 
105 Klemmer/Hillebrand/Bleuel, Klimaschutz und Emissionshandel – Probleme und Pers-

pektiven, 2002, 5; Lafeld, Emissionshandel in Deutschland im Zeitalter der Global Go-
vernance, 2003, 83; Winkler, Der Treibhausgas-Emissionsrechtehandel im Umweltvöl-
kerrecht, 2002, 15 f.; Wolfrum, Völkerrechtliche Beurteilung des Handels mit Emis-
sionsrechten, in: Rengeling (Hrsg.), Klimaschutz durch Emissionshandel, 2001, 189 
(190); s. auch Annex Nr. 5 der Decision 18/CP.7 – Modalities, rules and guidelines for 
emissions trading under Article 17 of the Kyoto Protocol, FCCC/CP/2001/13/Add.2. 

106  S. hierzu im Einzelnen UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate 

Change – Meetings, http://unfccc.int/meetings/items/6240.php, 17.10.2015. 
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sollen Emissionsreduktionen weiterhin durch das Kyoto-Protokoll erfolgen. 

Daher wurde ebenfalls die Fortführung des Kyoto-Protokolls mit einer 

zweiten Verpflichtungsperiode von 2013 bis 2020 vereinbart. Die notwendi-

ge Änderung des Kyoto-Protokolls ist allerdings noch nicht in Kraft getre-

ten.107 Zudem haben Staaten wie Japan, Kanada und die USA bereits ange-

kündigt, sich hieran nicht zu beteiligen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen zu sehen. Ein neues Klimaschutzabkommen wird Reduktionsver-

pflichtungen oder zumindest Reduktionsziele vorsehen. Der Weg, wie diese 

erreicht werden, wird jedoch nicht in allen Einzelheiten vorgegeben wer-

den, sondern in der Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit der beteiligten 

Staaten liegen. Entscheidend wird sein, dass die Emissionen reduziert wer-

den, nicht die Instrumentenwahl. Daher wird der Emissionshandel ebenso 

weiterhin eine Rolle spielen wie die Übernahme gemeinsamer Anstrengun-

gen. Weder das aktuelle Klimaschutzregime noch die zukünftige Ausrich-

tung ist damit ein Hindernis für die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen. Sollte der Abschluss des internationalen Klimaschutzabkommens 

mit verbindlichen Reduktionsmengen gelingen, ist es deshalb aber umso 

wichtiger, nur dann eine Verknüpfung einzugehen, wenn die Reduktionen 

insgesamt auch nach der Verknüpfung und damit die Erfüllung der völker-

rechtlichen Verpflichtungen sichergestellt werden können.  

3.3.1.2 Vereinbarkeit mit dem Welthandelsrecht 

Umweltschützende Maßnahmen, die den freien Handel etwa durch ein 

Handelsverbot für gefährdete Tier- und Pflanzenarten beschränken oder 

technische Anforderungen an international gehandelte Produkte oder an 

Produktionsverfahren stellen, führen zu einem Konflikt mit dem Welthan-

delsrecht.108 Das Welthandelsrecht zielt auf den wesentlichen Abbau von 

Zöllen und anderen Handelshemmnissen sowie die Beseitigung von Dis-

                                            
107  S. United Nations Treaty Collection, Doha Amendment to the Kyoto Protocol, 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
c&chapter=27&lang=en, 17.10.2015. 

108  S. Cottier/Tuerk/Panizzon, ZUR Sonderheft 2003, 155; Doelle, RECIEL 2004, 85; Grätz, KJ 
2006, 39; Winter, Welthandelsrecht und Umweltschutz, in: Dolde (Hrsg.), Umweltrecht 

im Wandel, 2001, 71. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&lang=en
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kriminierung in den internationalen Handelsbeziehungen ab.109 Handelsbe-

schränkungen, auch aus Gründen des Umwelt- oder Klimaschutzes, laufen 

insofern den Interessen eines liberalisierten Welthandels zuwider, sind des-

halb jedoch nicht gänzlich verboten.110 Auch das Welthandelsrecht, das völ-

kerrechtlich im Übrigen auf einer Ebene mit umweltvölkerrechtlichen Über-

einkünften steht und keinen Vorrang vor der Klimarahmenkonvention oder 

dem Kyoto-Protokoll hat,111 sieht Ausnahmen eines unbeschränkten Han-

dels vor, wenn die Maßnahme zum Beispiel notwendig zum Schutz des Le-

bens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen ist oder der 

Erhaltung erschöpflicher Naturschätze dient und mit Beschränkungen der 

inländischen Produktion und des Verbrauches einhergeht.112 

Als Maßnahme des Klimaschutzes ist sowohl die Einführung eines Emis-

sionshandelssystems als auch die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen auch am Welthandelsrecht zu messen. Im Unterschied zu Handels-

verboten eröffnet jedoch die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

den grenzüberschreitenden Handel mit Emissionszertifikaten, also einen 

Austausch über Staatsgrenzen hinweg. Ohne Verknüpfung können Zertifi-

kate hingegen lediglich innerhalb der Grenzen des räumlichen Anwen-

dungsbereichs des einzelnen Systems gehandelt und eingesetzt werden. Ei-

nen ökonomischen Gegenwert besitzen sie daher nur dort. Erst mit der Ver-

knüpfung im Sinne der gegenseitigen Anerkennung der Zertifikate wird ei-

ne internationale Nachfrage nach Zertifikaten erzeugt und damit ein barrie-

refreier, grenzüberschreitender Handel der Zertifikate im positiven Sinne 

des Welthandelsrechts gefördert. 

                                            
109 S. die Präambel des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation 

(Agreement Establishing the World Trade Organization, WTO-Übereinkommen) vom 
15. April 1994 (ABl. EG L 336 vom 23.12.1994, 3; BGBl. 1994 II 1625). 

110  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 136 ff., veröffentlicht. 
111  Winkler, Der Treibhausgas-Emissionsrechtehandel im Umweltvölkerrecht, 2002, 17 f.; 

m.w.N. Volmert, Border Tax Adjustments: Konfliktpotential zwischen Umweltschutz 

und Welthandelsrecht?, 2011, 45 Fn. 120. 
112  S. hierzu weiter unten in diesem Kapitel. S. auch Art. 3 Abs. 5 der Klimarahmenkon-

vention sowie Art. 2 Abs. 3 des Kyoto-Protokolls, nach dem die nachteiligen Auswir-
kungen auch auf den Welthandel durch die Politiken und Maßnahmen so gering wie 
möglich gehalten werden sollen. Zudem sollen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Klimaänderungen weder ein Mittel willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskriminie-

rung noch eine verschleierte Beschränkung des internationalen Handels sein. 
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Für ein gegenteiliges Ergebnis, nach dem die Verknüpfung Vorschriften des 

Welthandelsrechts in nicht zu rechtfertigender Weise verletzt und damit 

verboten wäre, bedarf es zudem der Anwendbarkeit konkreter internationa-

ler Handelsabkommen wie dem GATT113 oder dem GATS.114 Um in deren 

Anwendungsbereich zu fallen, müssten Emissionszertifikate Produkte oder 

Dienstleistungen im Sinne des GATT beziehungsweise GATS darstellen. 

Dies ist allerdings – zumindest nach aktuellem Rechtsstand115 – nicht der 

Fall.116 Keines der beiden Abkommen ist einschlägig, da die Zertifikate kei-

ne materiellen Güter sind und auch keine Aktivität beinhalten. Sie sind da-

mit weder als Produkte noch als Dienstleistung117 einzuordnen. Diese Emis-

sionsrechte sind vielmehr von Staaten geschaffene Verpflichtungen, die sich 

aus der Klimarahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll ergeben118 und 

die nur in diesem Kontext erzeugt und genutzt werden können.119 Folge ist, 

dass weder die Nichtdiskriminierungsvorschriften noch das Verbot men-

genmäßiger Beschränkungen auf eine Verknüpfung angewendet werden 

können.  

                                            
113 Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen von Genf (General Agreement on Tariffs 

and Trade, GATT) vom 30. Oktober 1947 (BGBl. II 1951, Anlagenband 1, 4). S. auch 
das Protokoll von Marrakesch zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen vom 
15. April 1994 (BGBl. 1994 II 1631). 

114 Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement 
on Trade in Services, GATS) vom 15. April 1994 (BGBl. 1994 II 1643). 

115  Eine diese Frage abschließend klärende Entscheidung des Streitschlichtungsgremiums 
der WTO liegt nicht vor. 

116 Ausführlich Petsonk, Duke Environmental Law & Policy Forum 1999, 185 (197 ff.); s. 
auch Brewer, Climate Policy 2003, 329 (336 ff.); Deane, Emissions Trading and WTO 
Law, 2015, 58 ff., 98 ff.; Kommerskollegium, Climate and Trade Rules – harmony or con-
flict?, 2004, 66 ff.; Tuerk u.a., Linking Emissions Trading Schemes, 2009, 39; We-
maere/Streck/Chagas, Legal Ownership and Nature of Kyoto Units and EU Allowances, 
in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal Aspects of Carbon Trading, Kyoto, Copenhagen 
and beyond, 2009, 35 (46 ff.); Werksman, RECIEL 1999, 251 (255 ff.). 

117  Auch wenn mit dem Emissionshandel durchaus Dienstleistungen etwa von Finanz-
dienstleistern einhergehen können, die sich auf die Vorschriften des GATS berufen 
könnten; s. Petsonk, Duke Environmental Law & Policy Forum 1999, 185 (203 f.); We-
maere/Streck/Chagas, Legal Ownership and Nature of Kyoto Units and EU Allowances, 
in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal Aspects of Carbon Trading, Kyoto, Copenhagen 
and beyond, 2009, 35 (48). 

118  Wolfrum, Völkerrechtliche Beurteilung des Handels mit Emissionsrechten, in: Renge-

ling (Hrsg.), Klimaschutz durch Emissionshandel, 2001, 189 (199). 
119  Petsonk, Duke Environmental Law & Policy Forum 1999, 185 (197). 
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Selbst bei einer zukünftig anderen Einschätzung, dass Emissionszertifikate 

doch als Produkte oder Dienstleistungen einzustufen sind und damit von 

dem GATT oder dem GATS erfasst werden, bleibt die Verknüpfung selbst 

eine Maßnahme, die den internationalen Zertifikatehandel fördert und nicht 

beschränkt.120 Allerdings wird regelmäßig die Anerkennung anderer Zerti-

fikate nur ausgewählten und nicht allen bestehenden Emissionshandelssys-

temen zuteil, solange es jedenfalls kein globales Emissionshandelssystem 

gibt. Darin könnte wiederum ein Verstoß gegen das Meistbegünstigungs-

prinzip gemäß Art. I Abs. 1 GATT oder Art. II Abs. 1 GATS liegen, sofern al-

le Zertifikate als gleichartige Produkte oder Dienstleistungen angesehen 

werden. Nach den Vorschriften müssen alle Handelsvorteile, die einem 

Land gewährt werden, gleichartigen Produkten oder Dienstleistungen aus 

einem anderen Land ebenfalls eingeräumt werden.121 Folglich dürfen ver-

schiedene Drittstaaten von einem Staat nicht unterschiedlich behandelt 

werden.122 Werden also nicht alle Zertifikate aus verschiedenen Emissions-

handelssystemen anerkannt, könnte hiermit eine verbotene Diskriminie-

rung gegeben sein. Allerdings ließe sich der Verstoß nach Art. XX lit. b) 

GATT oder Art. XIV lit. b) GATS rechtfertigen, da die Einschränkung der 

Anerkennung auf Zertifikate aus bestimmten Emissionshandelssystemen 

als Maßnahme zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, 

Tieren und Pflanzen notwendig ist.123 Dies ist dann der Fall, wenn mit der 

Beschränkung vor allem die ökologische Effektivität des Emissionshandels-

systems aufrechterhalten und damit das Klima geschützt werden soll. Zu-

dem kann saubere Luft als erschöpflicher Naturschatz angesehen werden,124 

so dass ebenfalls eine Rechtfertigung aufgrund des Art. XX lit. g) GATT in 

Betracht käme.125 Nicht zu rechtfertigen wäre die Einschränkung der Ver-

                                            
120  S. in diesem Zusammenhang aber auch Kap. 3.5.1.6. 
121  Grätz, KJ 2006, 39 (42). 
122  Volmert, Border Tax Adjustments: Konfliktpotential zwischen Umweltschutz und 

Welthandelsrecht?, 2011, 35. 
123  S. hierzu auch Volmert, Border Tax Adjustments: Konfliktpotential zwischen Umwelt-

schutz und Welthandelsrecht?, 2011, 91 ff. 
124  S. WTO, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Ap-

pellate Body Report and Panel Report – Action by the Dispute Settlement Body vom 
20. Mai 1996, WT/DS2/9, para. 6.36 f. 

125  So Winkler, Der Treibhausgas-Emissionsrechtehandel im Umweltvölkerrecht, 2002, 18, 
der des Weiteren selbst bei einer Anwendbarkeit des GATT die Anwendung der Rege-
lungen nur in Ausnahmefällen sieht, da die Klimaschutzabkommen aufgrund der „lex 

specialis“-Regel Vorrang hätten.  
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knüpfung hingegen, falls diese Maßnahme allein zu protektionistischen 

Zwecken, also zum Schutz der eigenen Wirtschaft und der des Verknüp-

fungspartners, genutzt werden würde.126 Trotz der theoretischen Anwend-

barkeit von GATT oder GATS steht die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen insgesamt damit aber nicht in einem unauflöslichen Konflikt 

mit dem Welthandelsrecht. 

3.3.2 Vereinbarkeit mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen 

Ein Gesetzgeber ist im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Befugnisse re-

gelmäßig mit einer weitreichenden Entscheidungsfreiheit ausgestattet und 

verfügt entsprechend über einen großen Gestaltungsspielraum.127 Politi-

sches Regelungsinteresse und entsprechende Mehrheiten vorausgesetzt, 

kann dieser Gestaltungsspielraum zur Regelung von klimaschützenden 

Maßnahmen genutzt werden. Folglich kann der Gesetzgeber auch die Rah-

menbedingungen und die Ausgestaltung des Emissionshandelssystems 

festlegen. Dazu zählen verschiedene Ausgestaltungsmerkmale ebenso wie 

die Anerkennung von Zertifikaten aus anderen Emissionshandelssystemen 

oder aus Emissionsminderungsprojekten. Auch die Bedingungen der In-

anspruchnahme fremder Zertifikate kann der Gesetzgeber bestimmen.  

Bereits der erstmaligen Einführung eines Emissionshandelssystems sind, 

unabhängig von zukünftigen Verknüpfungsbestrebungen, allerdings recht-

liche Grenzen gesetzt. Neben Kompetenzfragen128 stehen vor allem die 

Grundrechte betroffener Emittenten im Mittelpunkt rechtlicher Untersu-

chungen.129 Entsprechend der Funktionsweise eines Emissionshandelssys-

                                            
126 S. Berrisch, in: Prieß/Berrisch (Hrsg.), WTO-Handbuch, 2003, 152 Rn. 274. 
127  Zum Gestaltungsspielraum Führ, Qualitätsstandards für die Gesetzesfolgenabschät-

zung, in: Hensel u.a. (Hrsg.), Gesetzesfolgenabschätzung in der Anwendung, 2010, 17 

(21). 
128  S. z.B. für die USA: Funk, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2009, 353; 

Hodas, Pace Environmental Law Review 2003, 53; Montalvo, Fordham Environmental 

Law Review 2010, 383 (401 ff.). 
129  Hierzu für die Europäische Union und Deutschland z.B. Becker, EuR 2004, 857 (872 ff.); 

Becker-Neetz, Rechtliche Probleme der Umweltzertifikatmodelle in der Luftreinhalte-
politik, 1988; Burgi, RdE 2004, 29; Epiney, Fragen des europäischen und deutschen Ver-
fassungsrechts, in: Rengeling (Hrsg.), Klimaschutz durch Emissionshandel, 2001, 207; 
Frenz, Verwaltungsarchiv 2003, 345; Giesberts/Hilf, Handel mit Emissionszertifikaten, 
2002; Hohenstein, EWS 2002, 511 (514 ff.); Kirchhof/Kemmler, EWS 2003, 217; Kottmeier, 
Recht zwischen Umwelt und Markt, 2000; Küll, Grundrechtliche Probleme der Alloka-
tion von CO2-Zertifikaten, 2009; Martini/Gebauer, ZUR 2007, 225; Mehrbrey, Verfas-
sungsrechtliche Grenzen eines Marktes handelbarer Emissionsrechte, 2003; Rebentisch, 
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tems kann das Umweltmedium Luft nicht mehr in dem Maße benutzt, das 

heißt verschmutzt werden, wie es ohne den Emissionshandel erlaubt wä-

re.130 Hiermit gehen im Grundsatz Beschränkungen im Hinblick auf die 

freie Wahl und Ausübung eines Berufs sowie auf den Eigentumsschutz ein-

her,131 die es nach verfassungsrechtlichen Maßstäben zu beurteilen gilt. 

Ebenfalls können sich durch die unterschiedliche Einbeziehung von Emit-

tenten in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems Konflikte 

mit dem allgemeinen Gleichheitssatz ergeben.132 Auf dieser Stufe werden 

darüber hinaus auch die beihilferechtliche Zulässigkeit einer kostenlosen 

Zuteilung von Zertifikaten einerseits133 und die Vereinbarkeit einer Verstei-

gerungslösung der Zertifikate mit der Finanzverfassung andererseits134 dis-

kutiert. 

Für eine Verknüpfung von Emissionshandelssystemen spielen diese Fragen 

hingegen keine Rolle, da die Systeme in der Regel zum Zeitpunkt von Ver-

knüpfungsinitiativen bereits vollständig eingeführt und verfassungsrechtli-

                                                                                                                                    
NVwZ 2006, 747; Rehbinder, Übertragbare Emissionsrechte aus juristischer Sicht, Teil 
II: Umweltlizenzen (Zertifikate) im Bereich der Luftreinhaltung, in: End-
res/Rehbinder/Schwarze, Umweltzertifikate und Kompensationslösungen aus öko-
nomischer und juristischer Sicht, 1994, 92 (119 ff.); Rengeling, DVBl 2000, 1725; Reuter, 
RdE 2003, 262; Stüer/Spreen, UPR 1999, 161 (165 f.); Voßkuhle, Rechtsfragen der Einfüh-
rung von Emissionszertifikaten, in: Hendler u.a. (Hrsg.), Energierecht zwischen Um-
weltschutz und Wettbewerb, 2002, 159; Weidemann, DVBl 2004, 727; Zimmer, CO2-
Emissionsrechtehandel in der EU, 2004; zu Fragen des Rechtsschutzes Altenschmidt, 
NVwZ 2008, 138; Bongard, Emissionshandel und effektiver Rechtsschutz: Ein unver-
einbarer Gegensatz?, 2010; Burgi, NVwZ 2004, 1162 (1167 f.); Spieth/Hamer, DVBl 2005, 
1541; s. aus der Rechtsprechung z.B. BVerfG, Beschluss vom 13. März 2007, 1 BvF 1/05 
= NVwZ 2007, 937; BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2005, 7 C 26/04 = NVwZ 2005, 1178.  

130  Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emis-

sionshandelssystems, 2012, 8. 
131 Burgi, NJW 2003, 2486 (2490 f.); Frenz, ZUR 2006, 393 (398); Kobes, NVwZ 2004, 513 

(514); Martini/Gebauer, ZUR 2007, 225 (229 ff.). 
132  Für die Europäische Union insoweit geklärt: EuGH, Urteil vom 16. Dezember 2008, 

Rechtssache C-127/07 – Société Arcelor Atlantique et Lorraine u.a. = NVwZ 2009, 382. 
133  S. z.B. Döring/Ewringmann, ZfU 2004, 27; Johnston, Climate Policy 2006, 115; Koe-

nig/Braun/Pfromm, ZWeR 2003, 152; Stewing, RdE 2007, 217 (221 ff.). 
134  S. z.B. Burgi/Selmer, Verfassungswidrigkeit einer entgeltlichen Zuteilung von Emis-

sionszertifikaten, 2007; Frenz, DVBl 2007, 1385; Hösch, Zur rechtlichen Beurteilung von 
Emissionszertifikaten als Instrument der Vorsorge im Umweltrecht, in: Hendler u.a. 
(Hrsg.), Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2001, 127 (149 ff.); Mehrbrey, Verfas-
sungsrechtliche Grenzen eines Marktes handelbarer Emissionsrechte, 2003, 169 ff.; 
Nawrath, Emissionszertifikate und Finanzverfassung, 2008; aus europarechtlicher Sicht 

Jungnickel/Dulce, NVwZ 2009, 623; Koenig/Ernst/Hasenkamp, RdE 2009, 73. 
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che Bedenken abschließend geklärt sind. Praktisch geht es vielmehr um das 

Zusammenbringen zweier oder mehrerer Rechtsgrundlagen aus unter-

schiedlichen Rechtsordnungen, die spezifische Regelungen und Rechtswir-

kungen aufweisen. Aus den Emissionshandelssystemen soll ein gemeinsa-

mer Markt für Emissionsberechtigungen geschaffen werden, ohne dass al-

lerdings die verschiedenen Gesetzgeber ihre Eigenständigkeit infolge der 

Verknüpfung verlieren oder Befugnisse an andere übertragen müssten. Die 

Rechtsgrundlagen und die Kompetenzen bleiben daher trotz der Verknüp-

fung der Emissionshandelssysteme getrennt.135 Allerdings muss auch die 

Regelung, die die Zertifikate eines anderen Emissionshandelssystems als 

abgabefähig anerkennt, rechtmäßig sein. Letztlich ist die Verknüpfungsre-

gelung nicht anders einzuordnen als die anderen Regelungen zu einzelnen 

Ausgestaltungsmerkmalen; sie ist eine weitere Ausgestaltungsentscheidung 

des Gesetzgebers. Daher muss auch sie einer verfassungsrechtlichen Prü-

fung standhalten. Dazu muss die Regelung – unabhängig von einer konkre-

ten Rechtsordnung, sondern allgemein betrachtet – formell verfassungsmä-

ßig erlassen worden und ebenfalls materiell verfassungsmäßig sein.136 

Auch wenn der Gesetzgeber grundsätzlich über einen weiten Gestaltungs-

spielraum verfügt, darf er diesen nur innerhalb seiner verfassungsmäßigen 

Kompetenzen nutzen, das heißt, dass er zu einem entsprechenden Handeln 

befugt sein muss. Dies ist weniger ein Problem bei einem nationalen Ge-

setzgeber als bei supra- oder subnationalen Gesetzgebern. Letztere müssen 

nicht nur mit einer Kompetenz zur Umwelt- und Klimaschutzgesetzgebung 

ausgestattet sein, sondern auch Sachverhalte mit internationalem Bezug re-

geln dürfen.137 Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein supra- oder 

subnationaler Gesetzgeber, der bereits ein Emissionshandelssystem einge-

führt hat und hierzu berechtigt war, auch eine Regelung zur Anerkennung 

ausländischer Zertifikate erlassen darf. Denn hierbei handelt es sich um eine 

weitere Ausgestaltungsentscheidung, die jedoch den Kern des eigentlichen 

Emissionshandelssystems nicht berührt. Daher sollte sie ebenso von der 

Kompetenz, Gesetze zum Klimaschutz und damit eine Regelung zur Ein-

                                            
135  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 44 Fn. 111. 
136  Auch an dieser Stelle wird auf abstrakt-theoretische Überlegungen zurückgegriffen, 

die in der einen oder anderen Form in jeder demokratischen Rechtsordnung vorzu-
finden sind. 

137  So auch Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (96 ff.). 
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führung eines Emissionshandelssystems zu erlassen, gedeckt sein. Aller-

dings weist eine Regelung zur Verknüpfung mit einem ausländischen Emis-

sionshandelssystem eine grenzüberschreitende, internationale Dimension 

auf. Zur Regelung internationaler Sachverhalte sowie zum Handeln auf 

internationaler Ebene sind supra- oder subnationale Gesetzgeber aber nicht 

ohne Weiteres befugt, da dies regelmäßig der nationalen Ebene vorbehalten 

ist. Aus diesem Grund ist im Einzelfall zu klären, ob diese Gesetzgeber wie 

beispielsweise die Europäische Union oder die Einzelstaaten in den USA 

nach den jeweiligen Vertrags- und Verfassungsbefugnissen solche Regelun-

gen erlassen dürfen. Nur wenn dies bejaht wird, ist eine Verknüpfungsrege-

lung auch verfassungsgemäß. Ferner setzt die formelle Verfassungsmäßig-

keit auch ein ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren voraus. Daher ist 

ebenfalls zu überprüfen, welches Verfahren für diese Fälle anzuwenden ist, 

welche Stellen zu beteiligen sind und ob die diesbezüglichen Verfassungs-

vorgaben eingehalten werden.  

Hinsichtlich der materiellen Verfassungsmäßigkeit einer Verknüpfungsre-

gelung ist vor allem zu untersuchen, ob hiermit in Menschen- und Grund-

rechte oder weitere verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen ein-

gegriffen wird und wenn ja, ob der Eingriff zu rechtfertigen wäre. Da diese 

Regelung auf eine grundsätzliche Erweiterung des Handlungsrahmens ab-

zielt und damit das Handeln der Emittenten unmittelbar beeinflusst, ist an 

die Berufs- und Eigentumsfreiheit der zur Teilnahme verpflichteten Emit-

tenten zu denken. Diese Grundrechte werden in vielen Verfassungen expli-

zit genannt oder sind implizit durch die Rechtsprechung entwickelt wor-

den.138 Sie gewährleisten im Grundsatz trotz länderspezifischer Besonder-

                                            
138 In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen in den 

Art. 23 und 17, in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sind die Be-
rufs- und Eigentumsfreiheit in den Art. 15, 16 und 17, im Deutschen Grundgesetz in 
den Art. 12 und 14, in den USA im 14. und 5. Zusatzartikel der Verfassung und in Ja-
pan in Art. 22 und 29 der Verfassung geregelt beziehungsweise daraus abgeleitet 
worden. In der australischen Verfassung wird in Art. 51 Abs. 31 dem Parlament die 
Befugnis übertragen, Gesetze zum staatlichen Erwerb von Eigentum („acquisition of 
property“) zu erlassen. Ein Grundrecht auf Berufsfreiheit oder etwas Vergleichbares 
wird hingegen in der australischen Verfassung nicht explizit gewährt. S. für die USA 
insbesondere auch die Entscheidung des U.S. Supreme Court zu der infrage stehenden 
„due process“-Klausel in Allgeyer v. Louisiana aus dem März 1897, 165 U.S. 578 (589, 
591); s. auch Brugger, Einführung in das öffentliche Recht der USA, 2001, 107 ff.; 
Strauss, Due Process, http://www.law.cornell.edu/wex/due_process, 17.10.2015; s. 
für die Europäische Union insbesondere auch die wegweisenden Urteile des EuGH 

zum Grundrechtsschutz vom 12. November 1969, Rechtssache 29/69 – Stauder, 
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heiten die freie Wahl und Ausübung eines Berufs und das Eigentum Priva-

ter, das nur gegen eine Entschädigung – eine gerechte Kompensation139 – 

entzogen werden kann. Auch für eine Verknüpfung spielen die Grundrech-

te insofern eine Rolle, als diese noch weiter als durch das Emissionshandels-

system an sich beschränkt werden könnten. Denn eine Verknüpfung ändert 

die Handelsbedingungen für die Emittenten. Abhängig davon, ob sie Zerti-

fikate am Markt kaufen oder verkaufen, können sie von Preisänderungen 

profitieren oder benachteiligt werden. So stehen Emittenten, die Zertifikate 

verkaufen können, durch eine Preissteigerung infolge der Verknüpfung 

besser da. Ebenso kann eine Preissenkung Emittenten, die Zertifikate dann 

zu niedrigeren Preisen kaufen können, zugute kommen. Hingegen werden 

die Emittenten benachteiligt, die Zertifikate zu niedrigeren Preisen verkau-

fen oder zu höheren Preisen kaufen müssen.140 Damit einhergehend können 

folglich die Möglichkeiten zur Ausübung des Berufs und zur Nutzung des 

Eigentums im Vergleich zu einer Situation ohne Verknüpfung erweitert 

oder begrenzt, Emittenten mithin besser oder schlechter gestellt werden. Ei-

ne Verknüpfung eröffnet somit Chancen und birgt zugleich Risiken. Ob 

hiermit jedoch auch ein Eingriff in die Grundrechte vorliegt, ist in jedem 

Einzelfall zu beurteilen. Es gehört allerdings zum üblichen Marktgeschehen, 

dass sich der Markt auf die eine oder die andere Weise entwickeln und da-

mit unterschiedliche Gewinner und Verlierer hervorrufen kann. Vom 

Grundrechtsschutz sind solche Entwicklungen allerdings im Regelfall nicht 

umfasst.141 Preisänderungen, die auf marktwirtschaftliche Risiken zurück-

                                                                                                                                    
Slg. 1969, 419 Rn. 7, vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73 – Nold, Slg. 1974, 491 
Rn. 12 ff., und vom 13. Dezember 1979, Rechtssache 44/79 – Hauer, Slg. 1979, 3727 
Rn. 22 ff. Die zentrale Vorschrift zu den Grundrechten in der Europäischen Union ist 
Art. 6 EUV. S. hierzu und zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union die 
Kommentare von Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011; Jarass, Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union, 2013; Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Eu-

ropäischen Union, 2014. 
139  Die amerikanische Verfassung spricht an dieser Stelle von „fair compensation“, wäh-

rend in der australischen Verfassung lediglich die Formulierung „on just terms“ ge-
wählt wurde. 

140  S. Carbon Trust, Linking emission trading systems, Prospects and issues for business, 
2009, 14; Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission 
Trading Systems, 2001, 6; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 93. 
141  S. hierzu Kap. 5.1.2.1. 
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zuführen sind, sind demnach zu tragen. Grundsätzlich kann ein Eingriff 

daher eher verneint werden.142  

Etwas anderes könnte sich im Ausnahmefall ergeben, wenn etwa aufgrund 

einer strukturellen Vorauswahl die Vor- und Nachteile für die einzelnen 

Emittenten von vornherein feststehen und starke Preisänderungen als di-

rekte Folge der Verknüpfungsregelung absehbar sind. Dann wäre zu prü-

fen, ob dieser Eingriff gerechtfertigt ist. Dafür müsste er insbesondere ver-

hältnismäßig sein. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entstammt zwar vor 

allem dem deutschen (Polizei-) Recht,143 findet aber inzwischen in vielen 

Rechtsordnungen144 Berücksichtigung. Hierfür muss mit der Anerken-

nungsregelung zum einen ein legitimer Zweck verfolgt werden. Zum ande-

                                            
142  So auch für die Emittenten in der Europäischen Union; s. Kap. 5.1.2.1. 
143  S. ausführlich Stone Sweet/Mathews, Columbia Journal of Transnational Law 2008, 73 

(75, 98 ff.); zur Entwicklung heutiger Grundsätze bis in das 18. Jahrhundert zurück für 
Deutschland s. Remmert, Verfassungs- und verwaltungsrechtsgeschichtliche Grundla-
gen des Übermaßverbotes, 1995; Überblicke von Engle, The Dartmouth Law Jour-

nal 2012, 1, der die geschichtliche Entwicklung von Aristoteles bis in die Gegenwart 
nachzeichnet und dabei sowohl auf den kontinentaleuropäischen Rechtskreis als auch 
auf das „Common Law“ eingeht, bei dem jedoch die Prüfungsschritte Erforderlichkeit 
und Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn unklar abgegrenzt, wenn nicht sogar ver-
wechselt worden sind, und Nishihara, Waseda Bulletin of Comparative Law 2008, 1 

(3 ff.). 
144 Eine Übersicht findet sich bei Cianciardo, The Principle of Proportionality: its Dimensi-

ons and Limits, 2009, 2; ausführlich zu einzelnen Ländern und ihren eigenen Schwer-
punkten bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung sowie mit weiteren Nachweisen Barak, 
Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations, 2012, 175 ff.; Koutnatzis, 
VRÜ 2011, 32; Saurer, Der Staat 2012, 3; Stone Sweet/Mathews, Columbia Journal of 

Transnational Law 2008, 73 (98 ff.). Auch in Japan und Australien werden Ansätze der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung in der Lehre und Rechtsprechung bestätigt; s. für Aus-
tralien Allars, Proportionality, Tradition and Constitutional Framework: Borrowing 
Foreign Legal Notions in Australian Public Law, in: Doeker-Mach/Ziegert (Hrsg.), 
Law and Legal Culture in Comparative Perspective, 2004, 286 (293 ff.); Gleeson, Global 
Influences on the Australian Judiciary, Vortrag auf der Australian Bar Association 
Conference, 2002; Zines, The High Court and the Constitution, 2008, 59 ff. Skeptischer 
gegenüber dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sind hingegen die USA. Dort wird 
vielmehr eine „strict scrutiny“ für Eingriffe in Grundrechte angewendet. Allerdings 
sind auch hier Ansätze einer Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht vollständig ausge-
schlossen, sondern werden teilweise lediglich anders benannt; s. Sullivan/Frase, Pro-
portionality Principles in American Law, 2009, 53 ff.; Brugger, Einführung in das öf-

fentliche Recht der USA, 2001, 101 ff. 
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ren muss die Regelung geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im enge-

ren Sinn sein, den Zweck zu erreichen.145 

Hintergrund und damit Zweck einer Verknüpfung ist in der Regel, dass 

Klimaschutz durch einen größeren Markt mit mehr Liquidität und mehr 

Minderungsoptionen kostengünstiger erreicht werden kann. Volkswirt-

schaftlich können daher insgesamt Effizienzzuwächse verzeichnet wer-

den.146 Diesem Ziel kann die Legitimität nicht abgesprochen werden; es ist 

grundsätzlich zulässig. Auch ist eine Verknüpfung ein geeignetes Mittel, 

um auf kostengünstigere Minderungsoptionen eines anderen Emissions-

handelssystems zuzugreifen. Ebenso lässt sich argumentieren, dass kein 

milderes, genauso effektives Mittel vorhanden ist, um dieses Ziel zu errei-

chen, mithin die Regelung also erforderlich ist. Dies kann damit begründet 

werden, dass keine Einbeziehung weiterer Sektoren der eigenen Volkswirt-

schaft in das Emissionshandelssystem möglich ist und damit keine weite-

ren, zumindest keine günstigeren Minderungsoptionen ausgeschöpft wer-

den können.  

Fraglich ist allerdings, ob die Regelung auch verhältnismäßig im engeren 

Sinn ist. Dies setzt voraus, dass die Anerkennungsregelung nicht außer 

                                            
145  Ständige Rechtsprechung des BVerfG: s. z.B. BVerfG, Beschluss vom 15.1.1970, 1 BvR 

13/68 = NJW 1970, 555; BVerfG, Urteil vom 15.12.1983, 1 BvR 209/83 u.a. = NJW 1984, 
419; m.w.N. Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 20 GG: VII. 
Art. 20 und die allgemeine Rechtsstaatlichkeit, Rn. 110 ff. (Stand: November 2006); 
Huster/Rux, in: Beck‟scher Online-Kommentar GG, 2015, Art. 20 GG Rn. 192 ff.; s. auch 
Cianciardo, The Principle of Proportionality: its Dimensions and Limits, 2009, 2 ff. 
Auch der EuGH erkennt den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz seit langem an. S. z.B. 
EuGH, Urteil vom 13. November 1990, Rechtssache 331/88 – Fedesa u.a., Slg. 1990, I-
4023 Rn. 13: „Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes gehört der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts. 
Nach diesem Grundsatz hängt die Rechtmäßigkeit des Verbots einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit davon ab, daß [!] die Verbotsmaßnahmen zur Erreichung der mit der fragli-
chen Regelung zulässigerweise verfolgten Ziele geeignet und erforderlich sind. Dabei 
ist, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die am wenigsten be-
lastende zu wählen; ferner müssen die verursachten Nachteile in angemessenem Ver-
hältnis zu den angestrebten Zielen stehen.“ S. auf Ebene der Europäischen Union ins-
besondere auch Art. 52 Abs. 1 der Grundrechtecharta sowie Jarass, Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union, 2013, Art. 15 EU-GRCharta Rn. 13 ff., Art. 17 Rn. 25 ff. 
und Art. 52 Rn. 35 ff.; Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 52 
EU-GRCharta Rn. 65 ff.; Mayer, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europä-
ischen Union, Grundrechtsschutz und rechtsstaatliche Grundsätze Rn. 403 ff. (Stand: 
Juli 2010). 

146  S. hierzu Kap. 2.2. 
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Verhältnis zum Zweck steht, dass also Nutzen und Beeinträchtigungen 

nicht außer Verhältnis stehen. Die Regelung muss „für die Betroffenen zu-

mutbar sein“.147 Allerdings eröffnet eine Verknüpfung zunächst nur Chan-

cen und Risiken. Ob die einzelnen Emittenten Vor- oder Nachteile durch die 

Verknüpfung haben, hängt nicht nur von früheren politischen Entschei-

dungen, sondern auch von bisherigen individuellen Reduktionsmaßnah-

men oder Versäumnissen ab. Insofern geht es auch lediglich um die Zumu-

tung eines finanziellen Risikos und nicht unmittelbar um eine Einschrän-

kung von Grundrechten. Zudem lassen sich weder Nutzen noch Kosten 

vollständig und eindeutig quantifizieren und damit gegenüberstellen. Hin-

zu kommt der lange Zeithorizont, der bei Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels berücksichtigt werden muss. Insgesamt kann eine Verknüp-

fung die Minderungskosten senken, den Klimaschutz aufgrund der Koope-

ration stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Emittenten der 

beteiligten Emissionshandelssysteme angleichen, folglich ökonomische und 

ökologische Vorteile mit sich bringen.  

Dem Argument, dass Preissteigerungen unverhältnismäßig seien, lässt sich 

wiederum entgegenhalten, dass langfristig aufgrund einer zu erwartenden 

Verknappung an Zertifikaten, zu erwartenden steigenden Grenzvermei-

dungskosten und erhöhtem politischem Handlungsdruck auch ohne Ver-

knüpfung mit steigenden Preisen zu rechnen ist. Insofern wäre nicht jede 

Preissteigerung infolge einer Verknüpfung unangemessen. Nur im Aus-

nahmefall einer extremen Preissteigerung könnte das Verhältnis zwischen 

Nutzen und Kosten außer Balance geraten. Dies wäre vorstellbar, wenn der 

Zertifikatspreis allein infolge der Verknüpfung beispielsweise um das Drei-

fache steigt und damit die Höhe einer Strafzahlung erreicht. Auch Preissen-

kungen sind Emittenten grundsätzlich zumutbar. Denn sie haben nach wie 

vor die Wahl zwischen eigenen Emissionsreduktionen und dem Zukauf von 

Zertifikaten. Abhängig von ihren Grenzvermeidungskosten werden sie sich 

für die für sie kostengünstigste Alternative entscheiden und erleiden dem-

zufolge keinen finanziellen Verlust. Besteht darüber hinaus ein längerer 

Ankündigungszeitraum, wird den Emittenten ausreichend Planungs- und 

Investitionssicherheit geboten.148 Daher stellt die Anerkennungsregelung in 

                                            
147  Grzeszick, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 20 GG: VII. Art. 20 und 

die allgemeine Rechtsstaatlichkeit, Rn. 117 (Stand: November 2006). 
148  So können auch Befreiungs-, Übergangs- oder Kompensationsregelungen, mit denen 

Eingriffe abgemildert werden sollen, als Argument für die Verhältnismäßigkeit eines 
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der Regel keinen unverhältnismäßigen Eingriff in diese Grundrechte dar 

und ist deshalb auch materiell verfassungsmäßig. 

Neben der Berufs- und Eigentumsfreiheit spielt auch der Gleichheitssatz bei 

einer Verknüpfung eine Rolle. Dieser ist sowohl völkerrechtlich verankert149 

als auch jeder demokratischen Rechtsordnung immanent oder dort explizit 

kodifiziert.150 Der Grundgedanke lässt sich bis in die Antike zurückverfol-

gen.151 Schon Aristoteles schrieb: „Denn die demokratische Gerechtigkeit 

besteht darin, daß [!] man nicht der Würde, sondern der Zahl nach die 

                                                                                                                                    
Eingriffs herangezogen werden; s. Huster/Rux, in: Beck‟scher Online-Kommentar GG, 
2015, Art. 20 GG Rn. 197; Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 
2013, Art. 52 EU-GRCharta Rn. 41; s. auch EuGH, Urteil vom 14. Januar 1987, Rechts-

sache 281/84 – Bedburg u.a., Slg. 1987, 49 Rn. 38. 
149 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen hat bereits 

1948 in Art. 1 S. 1 verkündet, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rech-
ten geboren sind. Der Gleichheitssatz zählt auch zu den gemeineuropäischen Rechts-
überzeugungen. Daher legt Art. 9 EUV fest, dass die Union in ihrem gesamten Han-
deln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger achtet. Ebenso be-
stimmt Art. 20 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dass alle Perso-
nen vor dem Gesetz gleich sind. 

150 Im deutschen Grundgesetz ist der allgemeine Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG ge-
regelt: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Die Verfassung der Vereinigten 
Staaten von Amerika enthält in ihrem 14. Zusatzartikel die „Equal Protection Clause“, 
die Bundesstaaten verbietet, einer Person innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs den 
gleichen Schutz der Gesetze abzusprechen. Hiernach müssen die Gesetze eines Staates 
ein Individuum auf die gleiche Art und Weise behandeln wie andere Personen unter 
ähnlichen Bedingungen und Umständen. Dies schließt sowohl Diskriminierungen als 
auch eine bevorzugte Behandlung bestimmter Personen oder Gruppen aus. Gesetze 
müssen für alle gleich angewendet werden; s. Legal Information Institute, Equal Protec-
tion: an overview, http://topics.law.cornell.edu/wex/Equal_protection, 17.10.2015; s. 
auch Heun, Die Rezeption des Gleichheitssatzes und seine Weiterentwicklung unter 
dem Grundgesetz, in: Jehle/Lipp/Yamanaka (Hrsg.), Rezeption und Reform im japa-
nischen und deutschen Recht, 2008, 125 (127 f.); Yoshino, Harvard Law Review 2011, 

747. Art. 14 Abs. 1 der Japanischen Verfassung besagt: „All of the people are equal 
under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social rela-
tions because of race, creed, sex, social status or family origin.” Hierzu z.B. Marutschke, 
Einführung in das japanische Recht, 2009, 58 f. In der australischen Verfassung ist der 
Gleichheitssatz zwar nicht explizit kodifiziert. Einzelne Richter des High Court of 
Australia bejahen dennoch die Existenz eines implizierten Prinzips der Gleichheit aller 
Menschen des Commonwealth vor dem Gesetz und vor den Gerichten und begrün-
den dies unter anderem mit Art. 117 der Verfassung sowie damit, dass es sich hierbei 
um eine „fundamental and generally beneficial doctrine of the common law“ handelt; 
s. hierzu die Mindermeinung der Richter Deane und Toohey im Urteil des High Court 
of Australia vom 25. Juni 1992, 174 CLR 455 – Leeth v Commonwealth, Rn. 8 ff.; s. auch 
Zines, The High Court and the Constitution, 2008, 279 ff. 

151 Kischel, in: Beck„scher Online-Kommentar GG, 2015, Art. 3 GG Rn. 14.  
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Gleichheit walten läßt [!].“152 In der Europäischen Union gebietet der 

Gleichbehandlungsgrundsatz, dass „vergleichbare Sachverhalte nicht unter-

schiedlich und unterschiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt wer-

den, sofern eine solche Behandlung nicht objektiv gerechtfertigt wäre“.153 So 

ist nach dem Gleichheitssatz „wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 

Ungleiches ungleich zu behandeln“.154 Aus der Einschränkung des Gleich-

heitssatzes folgt aber auch, dass eine differenzierte Behandlung von Perso-

nen gerechtfertigt ist, wenn dies nicht auf Willkür, sondern auf sachlichen 

Erwägungen beruht.155 Es sind damit zwei Situationen zu unterscheiden, die 

zu einem Verstoß gegen den Gleichheitssatz führen können: Ein Verstoß 

kann eintreten, wenn einerseits ein vergleichbarer Sachverhalt ungleich und 

andererseits ein nicht vergleichbarer Sachverhalt gleich behandelt wird. Für 

die Übertragung auf den Fall einer Verknüpfung ist also zu prüfen, ob ver-

gleichbare oder nicht vergleichbare Sachverhalte gegeben sind, die ungleich 

beziehungsweise gleich behandelt werden.  

Hinsichtlich der Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte ist zu-

nächst festzustellen, dass bereits bei der Einführung eines Emissionshan-

delssystems mit der Auswahl der zur Teilnahme verpflichteten Emittenten 

eine Situation geschaffen wird, die relevant in Bezug auf den Gleichheits-

satz sein kann. Obwohl alle Emittenten mit dem Ausstoß an Treibhausgasen 

zum Klimawandel beitragen und sich folglich in einer vergleichbaren Situa-

                                            
152 Zitiert nach Gigon, Aristoteles, Politik, 2006, Sechstes Buch, 203.   
153  Ständige Rechtsprechung des EuGH: s. z.B. EuGH, Urteil vom 7. Juli 1993, Rechtssache 

C-217/91 – Spanien/Kommission, Slg. 1993, I-3923 Rn. 37; s. auch die beiden Urteile 
des EuGH vom 19. Oktober 1977, verbundene Rechtssachen 117/76 und 16/77 – 
Ruckdeschel, Slg. 1977, 1753 Rn. 7, und verbundene Rechtssachen 124/76 und 20/77 – 
S. A. Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson, Slg. 1977, 1795 Rn. 14/17, in denen der 
EuGH den allgemeinen Gleichheitssatz als zu den Grundprinzipien des Gemein-
schaftsrechts gehörend anerkennt; s. dazu auch Hölscheidt, in: Meyer (Hrsg.), Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union, 2014, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 2. 
154 So die Rechtsprechung in Deutschland: BVerfG, Beschluss vom 15. Juli 1998, 1 BvR 

1554/89 und 1 BvR 963, 964/94 = NZA 1999, 194; BVerfG, Urteil vom 23. Oktober 1951, 
2 BVG 1/51 = NJW 1951, 877 (878 f.). Danach dürfen also „gleiche Sachverhalte nicht 
unterschiedlich, unterschiedliche nicht gleich behandelt werden, es sei denn, ein ab-
weichendes Vorgehen wäre sachlich gerechtfertigt“; Kischel, in: Beck„scher Online-
Kommentar GG, 2015, Art. 3 Rn. 14. Zu Unterschieden zwischen der Rechtsprechung 
des EuGH und des BVerfG Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 

Art. 20 EU-GRCharta Rn. 25. 
155  Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emis-

sionshandelssystems, 2012, 5. 
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tion befinden,156 wird mit der Auswahl ein vergleichbarer Sachverhalt gera-

de nicht gleich behandelt. Deshalb kann die Einbeziehung bestimmter Emit-

tenten bei gleichzeitigem Ausschluss von anderen Emittenten eine Un-

gleichbehandlung auslösen, die auf der Grundlage sachlicher Erwägungen 

allerdings gerechtfertigt sein kann.157 Bei einer Verknüpfung liegen im 

Grundsatz ebenfalls vergleichbare Sachverhalte vor. Einige Emittenten 

werden in die Emissionshandelssysteme einbezogen, andere, mitunter di-

rekte Konkurrenten aus anderen Ländern, hingegen nicht. Selbst bei identi-

scher Einbeziehung der Emittenten können jedoch weitere Aspekte zu einer 

Ungleichbehandlung führen, sei es, weil ein System wegen besserer Perso-

nalausstattung strenger kontrolliert oder weil es höhere Strafen bei Nichter-

füllung verhängt.158 Diese Ungleichbehandlung tritt bereits ohne und unab-

hängig von einer Verknüpfung auf. Emittenten werden also auch ohne Ver-

knüpfung unterschiedlich behandelt; sie alle weisen unterschiedliche Vor-

aussetzungen auf, um auf dem Weltmarkt zu handeln und zu bestehen.  

Indem jedoch Emissionshandelssysteme jeweils die Zertifikate des anderen 

Emissionshandelssystems anerkennen – gegebenenfalls sogar aufgrund ei-

nes völkerrechtlichen Vertrages –, werden die Emittenten aus den unter-

schiedlichen Systemen zu Emittenten eines gemeinsamen Marktes und da-

mit zu gleichberechtigten Verpflichteten. Sie können unter denselben Be-

dingungen handeln, das heißt zu denselben Marktpreisen Zertifikate kaufen 

und verkaufen, sowie alle erlaubten Zertifikate unabhängig von ihrem 

geographischen Ursprung zur Pflichterfüllung einsetzen. Praktisch werden 

die Emittenten aus den verschiedenen Systemen somit gleichgeschaltet. Es 

entstehen damit Rechtswirkungen infolge der Verknüpfung. Ist für einige 

Emittenten die Pflichterfüllung allerdings günstiger, weil sie beispielsweise 

nicht so streng kontrolliert werden wie die Emittenten des anderen Systems 

im gleichen Markt oder weil sie Zertifikate kostenlos zugeteilt bekommen, 

statt sie ersteigern zu müssen, erhalten diese Emittenten im Gegensatz zu 

den Emittenten des anderen Systems trotz gleicher Marktbedingungen Vor-

teile und werden somit besser gestellt. Obwohl es sich bei der Situation in-

                                            
156  S. auch Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines 

Emissionshandelssystems, 2012, 5 f. 
157  S. für die Europäische Union EuGH, Urteil vom 16. Dezember 2008, Rechtssache C-

127/07 – Société Arcelor Atlantique et Lorraine u.a. = NVwZ 2009, 382. 
158  Auch innerhalb eines föderalen Staates oder einer supranationalen Einheit wie der Eu-

ropäischen Union können Unterschiede im Gesetzesvollzug bestehen.  
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folge der Verknüpfung also um den gleichen Sachverhalt handelt, werden 

verschiedene Emittenten nicht gleich behandelt. Im Grundsatz liegt damit 

eine Ungleichbehandlung vor. Daher ist zu prüfen, ob Betroffene aufgrund 

der unterschiedlichen Behandlung einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz 

geltend machen könnten und sich daraus für einen Gesetzgeber Hand-

lungsbedarf ergibt, die Ungleichbehandlung zu beseitigen. 

In der Europäischen Union wird für einen Verstoß gegen den Gleichheits-

satz ein (Nicht-) Handeln desselben Hoheitsträgers vorausgesetzt.159 Wenn 

sich die „festgestellten Unterschiede nicht auf ein und dieselbe Quelle zu-

rückführen [lassen], so fehlt eine Einheit, die für die Ungleichbehandlung 

verantwortlich ist und die die Gleichbehandlung wiederherstellen könn-

te“.160 Hiernach ist damit auch ein Verstoß ausgeschlossen, wenn abwei-

chende Regelungen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

bestehen. Die daraus resultierenden Unterschiede müssen akzeptiert wer-

den,161 so dass ein Betroffener nicht dagegen klagen kann, dass sein Mit-

gliedstaat einen bestimmten Sachverhalt anders regelt als ein anderer Mit-

gliedstaat.162 Gilt dies bereits auf der Ebene der Europäischen Union, kann 

auf der Ebene von Ländern oder Regionen, die lediglich einen gemeinsa-

men Markt für Treibhausgasemissionszertifikate schaffen, ansonsten aber 

keine Verbindungen zueinander aufweisen, kein strengerer Maßstab ange-

wendet werden. Daher fehlt es bereits an der grundlegenden Vorausset-

zung desselben Handelnden, um einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz 

zu bejahen. Zudem könnte auf internationaler Ebene kein Staat verpflichtet 

werden, aus Rücksicht auf Emittenten eines anderen Staates dessen Rege-

                                            
159  S. Frenz, Handbuch Europarecht, Band 4: Europäische Grundrechte, 2009, Rn. 3201; 

Hölscheidt, in: Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2014, 
Art. 20 EU-GRCharta Rn. 19; Rossi, EuR 2000, 197 (210); Rossi, in: Calliess/Ruffert 

(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 14. 
160  EuGH, Urteil vom 17. September 2002, Rechtssache C-320/00 – Lawrence u.a., 

Slg. 2002, I-7325 Rn. 18. 
161  Frenz, Handbuch Europarecht, Band 4: Europäische Grundrechte, 2009, Rn. 3201. 
162  M.w.N. Rossi, EuR 2000, 197 (210); s. insbesondere auch EuGH, Urteil vom 13. Fe-

bruar 1969, Rechtssache 14/68 – Walt Wilhelm u.a., Slg. 1969, 1 Rn. 13: „Arti-
kel 7 EWGV verbietet den Mitgliedstaaten, ihr Kartellrecht je nach der Staatsangehö-
rigkeit der Betroffenen unterschiedlich anzuwenden. Er erfaßt [!] jedoch nicht Unter-
schiede in der Behandlung und Verzerrungen, die sich für die dem Gemeinschafts-
recht unterstehenden Personen und Unternehmen aus Unterschieden zwischen den 
Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten ergeben, sofern diese Rechtsordnun-
gen auf alle ihrer Herrschaft unterworfenen Personen nach objektiven Merkmalen und 

ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Betroffenen anwendbar sind.“ 
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lung für die eigenen Emittenten zu übernehmen und ihnen damit Vorteile 

zu streichen. So befand auch das deutsche Bundesverfassungsgericht, dass 

zur Beseitigung einer „Ungleichbehandlung durch zwei unterschiedliche 

Normgeber [..] der deutsche Gesetzgeber gemäß Art. 3 Abs. 1 GG nicht ver-

pflichtet“ ist.163 Folglich können Emittenten eine Ungleichbehandlung im 

Verhältnis zu ausländischen Emittenten desselben Marktes nicht geltend 

machen. Die Ungleichbehandlung muss also mit und ohne Verknüpfung 

akzeptiert werden. Nur über politischen Druck seitens der benachteiligten 

Emittenten könnte sich der Gesetzgeber aufgefordert sehen, selbst Ände-

rungen an den Regelungen vorzunehmen und auf diesem Weg die Un-

gleichbehandlung zu beseitigen. Rechtlich verpflichtet ist er hierzu aber 

nicht. 

Hinzu kommt, dass Emittenten und ganz allgemein international tätige Un-

ternehmen aus verschiedenen Ländern durchweg mit unterschiedlichen 

Bedingungen konfrontiert sind. Auch ohne Verknüpfung von Emissions-

handelssystemen bestehen zwischen Ländern Unterschiede in der Besteue-

rungshöhe von Wirtschaftsunternehmen, im Angebot an gut ausgebildeten 

Fachkräften oder in infrastrukturellen Leistungen. Zwar gibt es hierdurch 

regelmäßig Forderungen nach Verbesserungen und Nachjustierungen. Die-

se werden aber damit, dass Standortentscheidungen von den wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen abhängig gemacht werden, also mit wirtschaftli-

chen Argumenten und nicht mit einem möglichen Verstoß gegen den 

Gleichheitssatz begründet. Dieser kann, wie sich gezeigt hat, auf diese Fälle 

nicht übertragen werden. Des Weiteren sollen mit einer Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen auch wirtschaftliche und politische Vorteile 

ausgenutzt werden. Anderenfalls würde sie sicherlich nicht durchgeführt 

werden.  

Von dem allgemeinen, vergleichbaren Sachverhalt, bei dem aufgrund un-

terschiedlicher Hoheitsträger keine Ungleichbehandlung im gemeinsamen 

Markt geltend gemacht werden kann, zu unterscheiden ist jedoch die Situa-

tion im einzelnen Staat. Der Gesetzgeber als einzelner verantwortlicher Ho-

heitsträger erkennt Zertifikate aus unterschiedlichen Emissionshandelssys-

temen an und erlaubt, dass sie ebenso wie die eigenen Zertifikate zur Abde-

ckung der Emissionen eingesetzt werden können. Obwohl sie unter ver-

schiedenen Bedingungen ausgegeben, im anderen Emissionshandelssystem 

                                            
163  BVerfG, Beschluss vom 8. Juni 2004, 2 BvL 5/00 Rn. 83 = NJW-RR 2004, 1657 (1660). 
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kostenlos zugeteilt oder versteigert wurden oder aufgrund einer minder-

wertigen Überwachung praktisch für weniger Emissionsreduktionen ste-

hen, behandelt der Gesetzgeber sie genauso wie die Zertifikate, die er selbst 

ausgibt. Entsprechend dem Gleichheitssatz sind unterschiedliche Sachver-

halte jedoch nicht gleich zu behandeln. Eine Gleichbehandlung unterschied-

licher Sachverhalte kann demzufolge gleichfalls als Verstoß gegen den 

Gleichheitssatz gewertet werden. Ein Gesetzgeber, der unterschiedliche Zer-

tifikate und damit einen ungleichen Sachverhalt gleich behandelt, verstößt 

somit gegen den Gleichheitssatz. Voraussetzung ist aber, dass die Zertifika-

te tatsächlich unterschiedlich sind. Ein unterschiedliches Herkunftsland 

oder eine unterschiedliche Kennung reichen ohne weitere Besonderheiten 

der Zertifikate nicht aus.164 Denn das Ziel des Gleichheitssatzes kann es 

nicht sein, jede Gleichbehandlung unter den Vorbehalt der Rechtfertigung 

zu stellen.165 Insoweit wird der Gleichheitssatz in dieser Hinsicht „nur aus-

nahmsweise verletzt [sein], wenn eine Differenzierung zwingend geboten 

ist“. 166  

Ob eine differenzierte Behandlung der Zertifikate aus unterschiedlichen 

Emissionshandelssystemen zwingend geboten ist, ist im Einzelfall zu beur-

teilen. Dem Gesetzgeber wird jedoch ein weitergehender Gestaltungsspiel-

raum zugestanden, so dass er nicht verpflichtet ist, jegliche unterschiedli-

chen Sachverhalte auch unterschiedlich zu regeln.167 Daraus ergibt sich 

auch, dass ein Verstoß gegen den oder eine Beeinträchtigung des Gleich-

heitssatzes leichter zu rechtfertigen wäre als im Fall einer Ungleichbehand-

                                            
164  S. dazu auch Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 20 

EU-GRCharta Rn. 8. 
165  Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 28; 

Hölscheidt, in: Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2014, 
Art. 20 EU-GRCharta Rn. 16, findet es grundsätzlich bedenklich, den Gleichheitssatz 
dadurch zu erweitern, dass Ungleiches ungleich zu behandeln sei, da dieses „Gebot 
der Verschiedenbehandlung“ einen „Ungleichheitssatz“ formuliere. 

166  Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 28. 
167  So das BVerfG, Urteil vom 18. Dezember 1953, 1 BvL 106/53 Rn. 39 = BVerfGE 3, 225 

[240] = NJW 1954, 65 (67): „Der Sinn des allgemeinen Gleichheitssatzes liegt zu einem 
wesentlichen Teil darin, daß [!] nicht alle tatsächlichen Verschiedenheiten zu unter-
schiedlicher Behandlung im Recht führen dürfen, sondern nur solche tatsächliche Un-
gleichheiten, denen aus Erwägungen der Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit auch für 
das Recht unterscheidende Bedeutung zukommt. Dies zu entscheiden ist in erster Li-
nie Sache des Gesetzgebers.“ M.w.N. Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 

2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 28. 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv003225.html#240
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lung gleicher Sachverhalte.168 Bezüglich der Gleichbehandlung wesentlich 

ungleicher Zertifikate kann eingewendet werden, dass sich die Unterschie-

de zwischen den Zertifikaten ausgleichen. Zertifikate aus dem einen Emis-

sionshandelssystem weisen eine Besonderheit auf, Zertifikate aus einem 

anderen System eine andere. Diese Besonderheiten können sich infolge der 

Verknüpfung gegenseitig aufheben. Ebenso werden sich die Emissionshan-

delssysteme insgesamt nach der Verknüpfung aneinander anpassen, so dass 

Eigenheiten in den Zertifikaten immer weiter verschwinden und unwichti-

ger werden. Dabei kann nicht verlangt werden, dass dieses Ergebnis – der 

Ausgleich – bereits im Zeitpunkt der Verknüpfung vorliegt. Daher kann ar-

gumentiert werden, dass die Unterschiede zwischen den gleich behandelten 

Zertifikaten nicht so eklatant sind, dass eine differenzierte Behandlung 

zwingend erforderlich ist, sondern dass sich die rechtliche Einordnung noch 

mit dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers deckt. Dafür sprechen fer-

ner objektive Gründe wie ein kostengünstiger Klimaschutz durch eine Ver-

knüpfung oder langfristig zu erwartende Preissteigerungen auch ohne Ver-

knüpfung. Auch eine Annäherung an ein „Level Playing Field“ zwischen 

den Emittenten aus den verschiedenen Emissionshandelssystemen im Ver-

gleich zu einer Situation ohne Verknüpfung trotz einzelner Gewinner und 

Verlierer kann die Anerkennung fremder Zertifikate und damit die Gleich-

behandlung begründen. Dieser Nutzen steht regelmäßig auch nicht außer 

Verhältnis zu der Gleichbehandlung der Zertifikate,169 denn insgesamt er-

weitert sich der Handlungsspielraum der Emittenten. Ein Verstoß gegen 

den Gleichheitssatz wäre daher zumindest gerechtfertigt. 

Aus diesen Ausführungen folgt, dass eine Verknüpfungsregelung regelmä-

ßig von der Einschätzungsprärogative und dem Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers umfasst ist. Sie ist grundsätzlich mit verfassungsrechtlichen 

Grundsätzen vereinbar und damit rechtmäßig. Allerdings konnten an dieser 

Stelle nur Aussagen ohne Allgemeingültigkeit getroffen werden, so dass es 

immer auf den Einzelfall ankommt und es für jedes einzelne Emissionshan-

delssystem einer gesonderten Prüfung bedarf. Allerdings sprechen viele 

                                            
168  Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 28; 

ebenso Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 20 EU-

GRCharta Rn. 17. 
169  S. auch Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 20 EU-

GRCharta Rn. 12 ff.; Hölscheidt, in: Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union, 2014, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 24; Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 24 ff. 
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Argumente dafür, dass diese Ergebnisse auch für andere Verknüpfungs-

möglichkeiten Bestand haben werden. Hieraus ergibt sich, dass ein Gesetz-

geber eine Verknüpfung seines Emissionshandelssystems mit einem ande-

ren System im Rahmen seiner Legislativgewalt eingehen und durchsetzen 

darf, jedoch auch Kosten und Nutzen abwägen muss. 

3.4 Regelungsdefizite aufgrund der Folgen einer Verknüpfung 

Eine Verknüpfung und damit eine Verknüpfungsregelung ist grundsätzlich 

rechtmäßig. Nun stellen sich für einen Gesetzgeber die Fragen nach der 

Auswahl möglicher Verknüpfungspartner und nach dem „Ob“ einer Ver-

knüpfung. Es kommt nicht jedes potenziell mögliche Emissionshandelssys-

tem, das in einem anderen Staat oder einer anderen Region eingeführt wor-

den ist, auch tatsächlich für eine Verknüpfung infrage. Vielmehr wird ein 

Gesetzgeber der Entscheidung zugrunde legen, ob eine Verknüpfung mit 

einem anderen Emissionshandelssystem sowohl die Verknüpfungsziele als 

auch die ursprünglichen Regelungsziele erreicht. Werden die Regelungszie-

le nicht erreicht, könnte dies den Gesetzgeber aus rechtspolitischer Sicht da-

zu veranlassen, auf die Verknüpfung zu verzichten oder bei einer Verknüp-

fung Abhilfemaßnahmen zu treffen. Aus diesen Gründen muss er für die 

Auswahl von Emissionshandelssystemen als mögliche Verknüpfungspart-

ner bestimmen, wann und unter welchen Bedingungen und Voraussetzun-

gen eine Verknüpfung angestrebt und umgesetzt werden kann. Hierfür 

müssen die möglichen Folgen der Verknüpfung bekannt sein. Denn die 

Anerkennung fremder Zertifikate kann mit Folgen einhergehen, die Aus-

wirkungen auf die Ziele haben. Eine Verknüpfung kann die Erreichung der 

Ziele sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. 

Daraus folgt, dass ein Gesetzgeber die Folgen einer Verknüpfungsregelung 

abschätzen muss. Ausgangspunkt der Folgenabschätzung kann eine Aner-

kennungsregelung sein, wie sie in Kapitel 3.2 beschrieben ist. Zu prüfen ist 

demnach, ob diese geeignet ist und ausreicht, um die Regelungsziele mit 

und nach der Verknüpfung zu erreichen. Die Folgen einer Verknüpfung mit 

einem anderen Emissionshandelssystem bestimmen also, ob die Regelungs-

ziele mit genau dieser Verknüpfungsregelung erreicht werden können oder 

nicht. Daher ist im Folgenden zu untersuchen, welche Folgen von der blo-

ßen Anerkennung der Zertifikate eines bestimmten anderen Emissionshan-

delssystems ausgehen.  
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Anhand der Folgenabschätzung kann festgestellt werden, ob und wie die 

Verknüpfung mit einer solchen einfachen Anerkennungsregelung wirkt 

und die Ziele erreicht. Ob die Ziele trotz oder gerade wegen einer Verknüp-

fung erreicht werden, hängt einerseits mit den Wirkungen wie beispielswei-

se Preissteigerungen für das eigene System zusammen, die eine Verknüp-

fung auslöst. In Kapitel 3.4.1 werden aus diesem Grund die möglichen Wir-

kungen einer Verknüpfung untersucht. Andererseits sind Emissionshan-

delssysteme regelmäßig unterschiedlich ausgestaltet. Unterschiede beein-

flussen jedoch die Chancen und Risiken unmittelbar, die Ziele zu erreichen. 

Daher werden in Kapitel 3.4.2 die Ausgestaltungsmerkmale eines Emis-

sionshandelssystems bestimmt und daraufhin untersucht, worin Unter-

schiede bestehen können und welche Folgen sie für die Zielerreichung und 

damit die Durchführbarkeit einer Verknüpfung hervorrufen. 

Die Folgen, die eine Regelung zur Anerkennung fremder Zertifikate mit 

sich bringen kann, abzuschätzen, unterstützt dabei, Defizite und Hindernis-

se zu identifizieren, die der Zielerreichung entgegenstehen. Wenn also eine 

Anerkennung genau solcher Zertifikate erfolgt, die nachteilige Folgen für 

die Zielerreichung verursacht, kann insoweit ein Regelungsdefizit bestehen. 

Die Folgen einer Verknüpfung werden demzufolge abgeschätzt, um Rege-

lungsdefizite aufzudecken. Ergebnis der Folgenabschätzung sind somit 

Aussagen darüber, ob die Regelungsziele mit genau dieser Verknüpfungs-

regelung erreicht werden können oder ob Defizite in dieser Verknüpfungs-

regelung vorhanden sind, so dass es rechtlicher Anpassungen für die Ziel-

erreichung bei gleichzeitiger Durchführung der Verknüpfung bedarf.170 

Diese Aussagen können infolgedessen als Entscheidungshilfe für die Fragen 

nach dem „Ob“ und „Wie“ der Verknüpfung dienen. Jedoch bedeutet dies 

nicht, dass eine Zielverfehlung zugleich eine Verknüpfung verhindert. Auf-

grund seines weiten Gestaltungsspielraums steht es dem Gesetzgeber 

grundsätzlich frei, auch seine Ziele anzupassen. Aus rechtspolitischer Sicht 

könnte es allerdings notwendig werden, statt der Ziele die Verknüpfungs-

regelung zu ändern oder weitere Regelungen hinzuzufügen, um die Ziele 

trotz der Verknüpfung zu erreichen.  

Im Folgenden werden somit in Abhängigkeit von den Regelungszielen die 

Folgen einer Verknüpfung ermittelt und bewertet. Da Emissionshandelssys-

                                            
170  Wie jedoch damit umgegangen werden kann, wenn Regelungsziele nicht erreicht 

werden können, wie also der Gesetzgeber reagieren kann, ist Inhalt des Kapitels 3.5. 
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teme nicht nur unterschiedlich ausgestaltet sein können, sondern verschie-

dene Gesetzgeber auch unterschiedliche Interessen verfolgen und unter-

schiedlichen Einflüssen ausgesetzt sein können, kann an dieser Stelle ledig-

lich eine Richtschnur über Chancen und Risiken aufgezeigt werden. Ein Ge-

setzgeber kann sich hieran orientieren, muss es aber nicht, das heißt, dass 

die Letztentscheidung über die Verknüpfung immer bei dem einzelnen Ge-

setzgeber verbleibt und nicht durch diese Ergebnisse ersetzt wird. Vielmehr 

handelt es sich bei diesen Ergebnissen um Möglichkeiten, die einen Gesetz-

geber dazu veranlassen können, eine Verknüpfung mit einer bestimmten 

Verknüpfungsregelung einzugehen oder abzulehnen. Sie sind damit – auch 

aufgrund des Zusammenhangs mit den politisch motivierten Gesetzes- und 

Steuerungszielen – rechtspolitischer Natur. 

3.4.1 Folgen der Verknüpfungswirkungen für die Zielerreichung 

Eine Verknüpfung mit einem anderen Emissionshandelssystem kann, losge-

löst von Fragen der konkreten Ausgestaltung der Systeme, Folgen mit sich 

bringen, die sich auch auf die Zielerreichung des eigenen Systems auswir-

ken und die daher von dem Gesetzgeber zu ermitteln und zu bewerten 

sind. Auch die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Si-

tuation auf dem Weltmarkt für die Emittenten oder der Ruf einzelner Bran-

chen berühren die Wirkungen der Verknüpfung und bestimmen, inwieweit 

Vor- oder Nachteile realisiert werden können. Insbesondere können diese 

Faktoren Nachteile abschwächen, wenn die wirtschaftliche Situation oder 

der Ruf gut sind. An dieser Stelle geht es jedoch um die Wirkungen, die sich 

unmittel- und mittelbar aus einer Verknüpfung ergeben können. Im Vor-

dergrund der Überlegungen des Gesetzgebers, eine Verknüpfung einzuge-

hen, steht in der Regel das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Verknüpfung. 

Während sich der Nutzen vor allem in Kostensenkungen für die Emittenten, 

zusätzlichen Emissionsreduktionen oder Wettbewerbs- und politischen 

Vorteilen äußern kann, sind die möglichen Kosten negative Folgen wie 

Preissteigerungen, geringerer Beitrag zum Klimaschutz, Wettbewerbsver-

zerrungen oder Carbon Leakage. Ob sich die Ziele erreichen lassen und ein 

Nutzen eintritt oder vielmehr Nachteile zu verzeichnen sind, hängt im We-

sentlichen von der Preisentwicklung ab. Die Angleichung der Preise be-

stimmt über die Gewinner und Verlierer einer Verknüpfung. 
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Emissionshandelssysteme weisen zunächst verschiedene Preise für den 

Ausstoß einer Tonne CO2 oder CO2-eq aufgrund ihrer Ausgestaltung auf.171 

So führt eine hohe klimapolitische Ambition, das heißt letztlich ein ver-

gleichsweise knappes Angebot an Zertifikaten, regelmäßig zu höheren Prei-

sen. Daneben beeinflussen aber auch die Grenzvermeidungskosten die Hö-

he der Zertifikatspreise. Die Vermeidungskosten beruhen auf den bereits 

geleisteten Emissionsreduktionen. Emittenten, die in der Vergangenheit 

schon in Effizienzmaßnahmen oder umweltfreundliche Technologien inves-

tiert haben, haben regelmäßig höhere Grenzvermeidungskosten als Emit-

tenten ohne Umwelt- und Klimaschutzvorgaben. Das Reduktionspotenzial 

ist dementsprechend für letztere größer, so dass sie Zertifikate zu geringe-

ren Preisen handeln und einreichen können.172 Emittenten mit geringeren 

Grenzvermeidungskosten als dem Marktpreis reduzieren damit Emissio-

nen, während Emittenten mit höheren Grenzvermeidungskosten Zertifikate 

zukaufen statt zu reduzieren.173 Die Zertifikatspreise richten sich folglich 

nach Angebot und Nachfrage der Zertifikate.174 Eine Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen mit verschiedenen Zertifikatspreisen führt je-

doch dazu, dass sich der Preis des verknüpften Systems zwischen den bei-

den Preisen der unverknüpften Systeme einpendeln wird. Damit steigt für 

ein System der Preis und für das andere sinkt er.  

Ausgehend von diesen Preisänderungen ergeben sich für die Emittenten 

unmittelbar Chancen und Risiken. Emittenten, die Zertifikate verkaufen 

können, profitieren von einer Preissteigerung. Das Gleiche gilt für Emitten-

ten, die Zertifikate zu niedrigeren Preisen kaufen können. Hingegen verlie-

ren die Emittenten, die Zertifikate zu höheren Preisen kaufen oder zu nied-

rigeren Preisen verkaufen.175 Auch wenn die Kosten für den Klimaschutz, 

volkswirtschaftlich gesehen, infolge der Verknüpfung insgesamt sinken, 

                                            
171  S. hierzu auch Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 

2006, 24. 
172  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 89. 
173  S. Kap. 2.1. 
174  Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU Emis-

sions Trading Scheme, 2004, 25; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design 

Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 20. 
175  S. Carbon Trust, Linking emission trading systems, Prospects and issues for business, 

2009, 14; Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission 
Trading Systems, 2001, 6; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 93. 
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steigen oder sinken sie für die einzelnen Emittenten. So können Preisände-

rungen die Wettbewerbssituation der eigenen Emittenten verbessern oder 

aber auch verschlechtern. Ebenso kann das Carbon Leakage-Risiko erhöht 

oder minimiert werden. Zumindest zwischen den verknüpften Systemen 

werden aber bisher bestehende Wettbewerbsverzerrungen minimiert, so 

dass ein „Level Playing Field“ zwischen diesen Emittenten geschaffen wer-

den kann.176 Jedoch schützt eine Verknüpfung weder vor Wettbewerbsnach-

teilen im Verhältnis zu Emittenten außerhalb des verknüpften Emissions-

handelssystems177 noch kann sie bei steigenden Preisen das Carbon Leaka-

ge-Risiko senken.178 

Der Gesetzgeber muss daher die potenziellen Wirkungen insofern berück-

sichtigen, als sie den Regelungszielen widersprechen, nicht beabsichtigte 

Nachteile hervorrufen oder ausnahmsweise unverhältnismäßige Eingriffe in 

Grundrechte darstellen könnten. So können sich infolge einer Verknüpfung 

Innovationsanreize sowohl zeitlich als auch örtlich zwischen den Emis-

sionshandelssystemen verschieben und ein politisch gewollter Struktur-

wandel durch eine Verknüpfung hinausgezögert werden.179 Auch ein Emis-

sionsanstieg als Folge einer Verknüpfung wäre weder im Sinne des Geset-

zes noch könnten internationale oder nationale Reduktionsziele und 

-verpflichtungen erfüllt werden. Solange aber ein Emissionszuwachs an an-

derer Stelle ausgeglichen wird, also mehr Emissionsreduktionen in dem an-

deren Emissionshandelssystem erfolgen, bleibt der Beitrag des verknüpften 

Systems zum Klimaschutz gleich. Auch wenn einzelne Regelungsziele somit 

möglicherweise nicht vollständig erreicht werden können, nimmt der Kli-

maschutz insgesamt keinen Schaden. Daher könnte diese Zielverfehlung 

letztlich akzeptiert werden.  

Preissteigerungen infolge einer Verknüpfung sind in der Regel zwar kein 

Eingriff in die Berufs- und Eigentumsfreiheit der Emittenten, wenn sie sich 

                                            
176  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 52; ebenso Fankhauser/Hepburn, Energy 

Policy 2010, 4381 (4385). 
177  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 101. 
178  Ebenso Chapman, VJEL 2009, 45 (64); mit Beispiel Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit 

Systems for Greenhouse Gas Emissions: Opportunities, Implications, and Challenges, 
2007, 30 f. 

179  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 46 f. 
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als marktwirtschaftliche Risiken manifestieren und nicht von vornherein 

absehbar und kalkulierbar sind.180 Anderenfalls müssen Preissteigerungen 

jedoch insgesamt im Verhältnis zu den Vorteilen, Kosten und Nutzen einer 

Verknüpfung gesehen und abgewogen werden, um die Verhältnismäßigkeit 

der Maßnahme bestätigen zu können. Auch wenn der Eingriff grundsätz-

lich nicht unverhältnismäßig und damit rechtmäßig wäre, hat der Gesetz-

geber allerdings zu berücksichtigen, dass Preisänderungen vor allem poli-

tisch brisant werden können. Auf der Seite des mehr Zertifikate exportie-

renden Emissionshandelssystems werden Emittenten, die bereits einer 

strengen Regulierung unterliegen und einen entsprechend hohen Preis zah-

len müssen, sich einer Verknüpfung, die weitere Preissteigerungen zur Fol-

ge haben wird, so weit wie möglich widersetzen. Denn hiermit fließen wei-

tere Zertifikate ab. Dies kann als zusätzliche Verschärfung der Klimapolitik 

eingeordnet und damit politisch abgelehnt werden.181 

Von der anderen Seite werden mit einer Verknüpfung im Gegenzug zu den 

Zertifikaten Finanzmittel transferiert. Bis zur vollständigen Angleichung 

der Preise fließen Zertifikate – und damit auch Emissionen182 – von dem 

System mit dem niedrigeren Preis in das System mit dem höheren Zertifi-

katspreis. Auch nach Angleichung der Preise bleibt letzteres System ein 

Nettoimporteur von Zertifikaten, weil die Emissionsreduktion im anderen 

System vergleichsweise günstiger erfolgen kann. Im Austausch für die Zer-

tifikate findet jedoch ebenfalls ein Finanzfluss statt.183 Unter der Bedingung, 

dass die unterschiedliche Höhe des Zertifikatspreises in der Ambition und 

Effektivität der Emissionsreduktion begründet liegt, – typischerweise wird 

der Zertifikatspreis in dem effektiveren Emissionshandelssystem höher 

sein184 – subventioniert ein effektiveres Emissionshandelssystem damit die 

weniger ambitionierte Klimapolitik des anderen Systems. Auf diese Weise 

fehlen allerdings die finanziellen Mittel für eigene Klimaschutz- und Klima-

                                            
180  S. hierzu auch Kap. 3.3.2 und Kap. 5.1.2.1. 
181  Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North Ameri-

ca, 2009, 3. 
182  Hierzu anschaulich EPRI, Interactions of Cost-Containment Measures and Linking of 

Greenhouse Gas Emissions Cap-and-Trade Programs, 2006, 3-4. 
183  S. Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North 

America, 2009, 3 f.; Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Cana-

da – US Greenhouse Gas Policies, 2010, 8. 
184  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 47. 
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anpassungsprogramme.185 Stattdessen werden mit dem Finanzfluss ent-

sprechende Investitionen und Innovationen im anderen Emissionshandels-

system gefördert. Mit dem politischen Regelungsziel, eigene Innovationen 

anzuregen und langfristig einen Strukturwandel auszulösen, wären diese 

Folgen grundsätzlich nicht vereinbar. Aus diesem politischen Grund könnte 

der Gesetzgeber entweder auf eine Verknüpfung verzichten oder auf ge-

setzlicher Grundlage Vorkehrungen treffen, dass zumindest auch eigene 

Emissionsreduktionen vorgenommen werden, insbesondere wenn zugleich 

internationale Reduktionsverpflichtungen eingehalten werden müssen. 

Als weitere politische Herausforderung spielt außerdem die Größe der zu 

verknüpfenden Systeme eine Rolle. Bezugspunkt der Größe ist hierbei die 

Emissionsobergrenze und nicht die Anzahl der Emittenten. Regelmäßig 

wird sich der Preis des verknüpften Systems eher am Preis des größeren 

Systems orientieren.186 Einerseits bedeutet dies für das größere System we-

niger Veränderungen im Vergleich zu einer Situation ohne Verknüpfung. 

Für das kleinere Emissionshandelssystem folgen andererseits größere Ein-

schnitte sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Die beschriebe-

nen Wirkungen können sich daher überproportional in dem kleineren Sys-

tem verstärken. Für das kleinere System bedeutet das allerdings auch, dass 

die zukünftigen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten sowohl aufgrund der 

Größe des anderen Systems als auch aufgrund der Verknüpfung zu einem 

insgesamt größeren und verbundenen Markt geringer werden.187 Gesetzes-

änderungen im größeren System hätten einen gewichtigeren Einfluss auf 

das verknüpfte System und damit mittelbar auch auf das kleinere System, 

obwohl dieses an den Entscheidungen überhaupt nicht beteiligt war. Dies 

kann eine Verknüpfung aufgrund von grundsätzlichen Bedenken hinsicht-

lich der staatlichen Souveränität politisch zusätzlich erschweren.  

Trotz ökonomischer Vorteile, die eine Verknüpfung mit einem anderen 

Emissionshandelssystem bieten kann, geht sie zusammenfassend also auch 

mit kurz- und langfristigen Wirkungen und Folgen einher, die der Gesetz-

                                            
185  So auch NRTEE, Parallel Paths: Canada-U.S. Climate Policy Choices, 2011, 89. 
186  Jaffe/Stavins, Linkage of Tradable Permit Systems in International Climate Policy Ar-

chitecture, 2008, 11; Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Can-
ada – US Greenhouse Gas Policies, 2010, 6; s. auch Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission 

Trading Schemes and Markets, 2006, 24. 
187  Carbon Trust, Linking emission trading systems, Prospects and issues for business, 

2009, 18; Jaffe/Ranson/Stavins, ELQ 2009, 789 (801); mit Beispiel Jaffe/Stavins, Linkage of 

Tradable Permit Systems in International Climate Policy Architecture, 2008, 11 f. 
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geber bedenken muss. Insbesondere von unmittelbaren Preissteigerungen 

können sich rechtliche und politische Herausforderungen ergeben, da sich 

hieran die Gewinner und Verlierer unter den Emittenten nach einer Ver-

knüpfung zeigen werden. Daher sollten die negativen Folgen einer mögli-

chen Verknüpfung bereits im Vorfeld mit dem ökonomischen, ökologischen 

und politischen Nutzen einer Verknüpfung abgewogen werden. Wenn der 

Nutzen höher als die Risiken bewertet wird, kann folglich eine Verbindung 

eingegangen werden. Jedoch würde der Gesetzgeber zur Abmilderung von 

Nachteilen gegebenenfalls Abhilfe- und Ausgleichsmaßnahmen treffen.  

3.4.2 Folgen der Ausgestaltung der Emissionshandelssysteme für die 

Zielerreichung 

Der Gesetzgeber hatte in jedem Land und in jeder Region, in denen Maß-

nahmen zum Klimaschutz unternommen werden sollen, als ersten Schritt 

das Instrument auszuwählen, das für seine Zwecke geeignet ist. Fiel die 

Wahl auf das Instrument Emissionshandel, mussten darüber hinaus weitere 

grundlegende Systementscheidungen getroffen werden. Entgegen den theo-

retischen Überlegungen, nach denen eine Emissionsobergrenze festgelegt 

wird, entsprechend Zertifikate ausgegeben werden und gehandelt werden 

können, mussten in der Praxis weitere Entscheidungen zu den Rahmenbe-

dingungen beschlossen werden. Denn das Instrument Emissionshandel be-

steht aus einer Vielzahl verschiedener Bausteine, die zumindest teilweise 

eigene Instrumente darstellen. Innerhalb dieser Bausteine eröffnen sich 

wiederum weitere Wahlmöglichkeiten.  

Welche Bausteine in welcher Form vom Gesetzgeber gewählt wurden, 

hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen weist jedes Land sein eigenes 

Emissionsprofil und damit spezifische Besonderheiten auf, die eine Regulie-

rung in der einen oder anderen Form erfordern oder gerade überflüssig ma-

chen.188 Zum anderen richtet sich die Auswahl nach den Zielen, die der Ge-

setzgeber mit dem Emissionshandelssystem verfolgt. Auch die Berücksich-

tigung anderer Gesetze und Maßnahmen, die bereits zur Emissionsredukti-

on erlassen wurden oder an die mit dem Emissionshandelssystem ange-

knüpft werden kann, sowie politische und ökonomische Erwägungen oder 

auch Wertvorstellungen können eine Rolle spielen. Aus diesem Grund wer-

                                            
188 Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for lin-

kages, 2002, 20; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for 

Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 14. 
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den Emissionshandelssysteme aus unterschiedlichen Ländern und Regio-

nen in der Regel nicht vollständig deckungsgleich in der Ausgestaltung 

sein.  

Unabhängig von den Gründen, die in der Vergangenheit zu einer bestimm-

ten Ausgestaltung geführt haben, kann die Ausgestaltung in der Zukunft 

aber insoweit zu einem Problem werden, als Emissionshandelssysteme mit-

einander verbunden werden sollen, die hierin Unterschiede aufweisen. 

Denn diese Unterschiede können sich auf die Erreichbarkeit der Ziele aus-

wirken. Insofern müssen die Emissionshandelssysteme einen gewissen 

Grad an Kompatibilität aufweisen, um sie verknüpfen zu können. Wie weit 

eine Übereinstimmung allerdings als erforderlich angesehen wird, kann 

ebenso nur von dem Gesetzgeber festgelegt werden.189 So kann es nach Auf-

fassung eines Gesetzgebers an Kompatibilität fehlen, wenn die Regelungen 

aus den verschiedenen Emissionshandelssystemen nicht nur unterschied-

lich sind, sondern sich in ihrer Intention widersprechen oder Wirkungen 

hervorrufen, die den Gesetzeszweck unterlaufen. Auch eine fehlende Voll-

ziehbarkeit einer eigenen Regelung infolge einer Verknüpfung kann für den 

Gesetzgeber ein Hindernis darstellen.  

Daher werden nun alle Bausteine, über die ein Emissionshandelssystem 

verfügen könnte,190 und die Folgen von möglichen Unterschieden auf die 

Zielerreichung untersucht. Dies erfolgt anhand dreier Fragestellungen: Ers-

tens, was bedeuten die Unterschiede insbesondere für die ökologischen Re-

gelungsziele wie beabsichtigte Emissionsreduktionen oder das Setzen von 

Innovationsanreizen? Könnte es zweitens seitens der Emittenten politischen 

Druck geben, woraus sich ökonomischer Handlungsbedarf ableiten lässt? 

Welche Folgen hat drittens eine unterschiedliche Regelung des anderen 

Emissionshandelssystems auf die eigenen Regelungen und deren Durch-

setzbarkeit? Zu fragen ist also, ob sich ein Gesetzgeber aufgrund von Risi-

ken für die Zielerreichung gegen eine Verknüpfung entscheiden würde. 

                                            
189  Dass es sich hierbei um eine politische, keine rechtliche Entscheidung handelt, sehen 

auch de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (9) und Tuerk u.a., Linking Emissions Tra-
ding Schemes, 2009, 42; s. auch Bodansky, Linking U.S. and International Climate 

Change Strategies, 2002, 5. 
190  Die folgende Darstellung orientiert sich an der Unterteilung von 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 
sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014. Die identifizierten Merkmale ergeben 
sich einerseits aus der Diskussion in der Literatur und andererseits aus der Berück-

sichtigung bei der Einführung konkreter Emissionshandelssysteme in der Praxis.  
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Auch ist die Frage, ob die Emissionshandelssysteme trotz der Unterschiede 

zusammengebracht werden können, zu beantworten. Schließlich ist frag-

lich, ob ein Gesetzgeber, der ein Regelungsdefizit bei einer reinen Anerken-

nung fremder Zertifikate feststellt, eigene Regelungen ändern und anpassen 

könnte, um eine Verknüpfung zu ermöglichen und zugleich die Zielerrei-

chung zu sichern oder Nachteile abzuwehren.  

3.4.2.1 Anwendungsbereich und Verbindlichkeit 

Zunächst hat der Gesetzgeber die Adressaten seiner Regelung und den 

Verpflichtungsgrad seines Handelns zu bestimmen. Der Anwendungsbe-

reich einer Regelung ist dabei ein Baustein, der viel Entscheidungsfreiheit 

beinhaltet, aber auch widerstreitenden Interessen unterworfen ist. Neben 

einer Regelung zu den betroffenen Emittenten müssen auch die einzubezie-

henden Treibhausgase und der Regulierungsansatz festgelegt werden. Zu 

entscheiden ist ferner, ob die Teilnahme an dem Emissionshandelssystem 

auf freiwilliger oder auf verbindlicher Basis erfolgen soll und ob Möglich-

keiten bestehen sollen, in das Emissionshandelssystem freiwillig einzustei-

gen oder aus ihm auszusteigen. 

3.4.2.1.1 Auswahl der Treibhausgase 

Zum Treibhauseffekt tragen viele verschiedene Stoffe in unterschiedlichem 

Ausmaß bei. Auch Ruß werden klimaerwärmende Eigenschaften zuge-

schrieben.191 Im Anhang A des Kyoto-Protokolls werden allerdings Kohlen-

dioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), teilhalogenierte Fluor-

kohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe 

(FKW/PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6) als die Treibhausgase aufge-

führt, die diesem völkerrechtlichen Übereinkommen unterfallen. Unabhän-

gig davon, ob sich aus einem möglichen Nachfolgeabkommen zum Kyoto-

Protokoll direkte Reduktionsverpflichtungen für den Gesetzgeber ergeben, 

bietet sich regelmäßig eine Orientierung hieran an. Auch das IPCC nimmt 

in etwa diese Unterteilung für die anthropogenen Treibhausgase vor.192  

                                            
191  Ramanathan/Carmichael, Nature Geoscience 2008, 221; s. auch Bond u.a., Journal of Geo-

physical Research: Atmospheres 2013, 5380. 
192  S. etwa IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, 2015, 46. 
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Hinsichtlich dieser Treibhausgase stellt sich allerdings teilweise das Pro-

blem, dass nicht alle gleichermaßen gut zu überwachen sind.193 Dies hängt 

jedoch weniger mit fehlenden rechtlichen Regelungen zusammen, als mit 

ökologisch fragwürdigen oder mit Unsicherheiten behafteten Techniken 

und Vorgehensweisen. Entsprechend werden insbesondere für die Errei-

chung eines effektiven Klimaschutzes Bedenken geäußert, wenn Emissions-

handelssysteme verknüpft werden sollen, die hierin Unterschiede aufwei-

sen.194 So können Unsicherheiten über das tatsächliche Emissionsniveau in 

das andere System übertragen und Reduktionsziele dort gefährdet werden. 

Wenn Zertifikate aus dem unsicheren Emissionshandelssystem gekauft 

werden, muss damit nicht zwangsläufig auch eine Emissionsreduktion ein-

hergegangen sein. Vielmehr kann diese Möglichkeit lediglich in der Einbe-

ziehung fragwürdiger Treibhausgase begründet liegen und somit gerade 

nicht zum Klimaschutz beigetragen haben. Ein solcher Unterschied könnte 

folglich die Regelungsziele untergraben. 

Problematisch ist ferner das unterschiedliche Treibhauspotenzial (Global 

Warming Potential, GWP). Treibhausgase tragen nicht nur in unterschiedli-

chem Ausmaß, sondern auch in unterschiedlicher Wirksamkeit zum Treib-

hauseffekt bei. Beispielsweise ist bei einem Zeithorizont von 100 Jahren das 

Treibhauspotenzial von Methan 28-mal und das von N2O 265-mal höher als 

das von CO2. Bei den anderen Treibhausgasen werden sogar Werte weit 

über das 1000-fache im Vergleich zu CO2 erreicht.195 Sollen Emissionshan-

                                            
193  Während CO2-Emissionen allgemein dafür bekannt sind, gleichmäßig gute Überwa-

chungsdaten zu liefern, geht die Überwachung der anderen Treibhausgasemissionen 
mitunter noch mit großen Unsicherheiten einher; Kommission der Europäischen Gemein-
schaften, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, KOM(2001) 581 
endgültig vom 23.10.2001, 10. Allerdings ist die Reduktion der anderen Treibhausgase 
zumeist kostengünstiger als die Reduktion der CO2-Emissionen; Blyth/Bosi, Linking 
Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU Emissions Trading Sche-
me, 2004, 16; s. auch Mavrakis/Konidari, European Environment 2003, 48 (54); Tietenberg 

u.a., International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading, 1999, 59. 
194  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 48 f.; s. auch Baron/Bygrave, Towards 
International Emissions Trading: Design implications for linkages, 2002, 22; 
Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (90); Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design 

Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 14. 
195 S. Myhre/Shindell u.a., Anthropogenic and Natural Radiative Forcing, in: IPCC, Climate 

Change 2013: The Physical Science Basis, 2013, 659 (731 ff.).  
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delssysteme verknüpft werden, müssen Zertifikate aus den verschiedenen 

Emissionshandelssystemen für den verhältnismäßig gleichen Ausstoß an 

Treibhausgasemissionen stehen.196 Die unterschiedlichen Treibhausgase 

müssen also für eine Verknüpfung vergleichbar sein. Sonst könnten die Zer-

tifikate zwischen den Systemen nicht in dem Verhältnis gehandelt werden, 

das den jeweiligen Beitrag zur Klimaerwärmung angemessen widerspiegelt. 

Hier kann der Gesetzgeber ansetzen, indem eine einheitliche „Währung“ als 

rechtliche Lösung für die Verknüpfung geschaffen wird.  

3.4.2.1.2 Auswahl der Emittenten 

Dem Gesetzgeber steht eine Vielzahl an Emittenten als Adressaten der Re-

gelung zur Auswahl. So können ein oder mehrere Wirtschaftssektoren oder 

auch Privatpersonen in das Emissionshandelssystem einbezogen werden. In 

Betracht kommen dabei vor allem die Energieerzeugung, die Industrie, der 

Transport-, der Landwirtschafts- und der Forstsektor sowie Wohn- und Ge-

schäftsgebäude, die weltweit zusammen über 90 Prozent der Treibhausgas-

emissionen verursachen.197 Welche Emittenten ausgewählt werden, ist letzt-

lich zwar eine politische Entscheidung des Gesetzgebers. Diese steht jedoch 

vor ökonomischen, ökologischen, sozialen und rechtlichen Herausforde-

rungen. Die Einflussnahme verschiedener Interessengruppen, das Emis-

sionsprofil und das Ziel der Regelung verbunden mit der klimapolitischen 

Ambition sowie rechtliche Erwägungen198 können zu dem Ausschluss oder 

der Einbeziehung bestimmter Emittenten führen.  

Gesetzgeber werden daher diejenigen Emittenten auswählen, die mit diesen 

Zielen und Bedingungen korrespondieren. Dass unterschiedliche Gesetzge-

ber aus verschiedenen Rechtsordnungen, die divergierenden Interessen 

ausgesetzt sind und eigene Zwecke verfolgen, in den jeweiligen Emissions-

handelssystemen die gleichen Emittenten bis zur vollständigen Deckungs-

gleichheit einbeziehen, ist zwar möglich, jedoch insbesondere aufgrund der 

spezifischen ökonomischen und politischen Voraussetzungen in der Regel 

nicht sehr wahrscheinlich. Daher werden unterschiedliche Emissionshan-

                                            
196  So auch Bodansky, Linking U.S. and International Climate Change Strategies, 2002, 5. 
197  S. z.B. die Übersicht des IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, 2015, 47. 
198  Zu denken ist insbesondere an den allgemeinen Gleichheitssatz; s. hierzu Volmert, An-

forderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emissionshandels-

systems, 2012, 4 ff. 
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delssysteme verschiedene Emittenten berücksichtigen.199 Somit ist die Ein-

beziehung von Emittenten eines der Ausgestaltungsmerkmale, bei dem 

zwischen Emissionshandelssystemen Unterschiede auftreten werden. 

Unterliegen verschiedene Emittenten aus unterschiedlichen Emissionshan-

delssystemen voneinander abweichenden Regelungen, bedeutet dies für die 

Emittenten eine unterschiedliche Behandlung auf dem Weltmarkt. Folgen 

können eine bessere oder schlechtere Positionierung auf dem internationa-

len Markt und damit Wettbewerbsvorteile oder -nachteile sein.200 Diese 

Wirkungen treten auf, sobald verschiedene Gesetzgeber unterschiedliche 

Lösungen mit uneinheitlicher Zielsetzung einführen. Die gleichen Emitten-

ten aus unterschiedlichen Rechtsordnungen sind dann mit heterogenen 

Preisen und Kosten konfrontiert. Ein sogenanntes „Level Playing Field“ ist 

damit nicht gegeben. Emittenten werden damit bereits vor und auch unab-

hängig von einer Verknüpfung unterschiedlichen Regelungen unterworfen, 

so dass Wettbewerbsverzerrungen auch ohne Verknüpfung auftreten kön-

nen.201 Auslöser einer Ungleichbehandlung sind folglich einzelne Regelun-

gen und nicht erst eine Verknüpfung. Daraus folgt auch, dass eine Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen, die jeweils andere Emittenten einbe-

ziehen, durch die unterschiedliche Abdeckung mit Emittenten aus rechtspo-

litischer Sicht nicht behindert wird. Vielmehr können die ursprünglichen 

Regelungsziele grundsätzlich weiterhin erreicht werden, da sich an der Ein-

beziehung der Emittenten durch die Verknüpfungsregelung keine Ände-

rungen ergeben. Die Reduktionsvorgaben bleiben bestehen. Außerdem 

kann hierin einer der Gründe liegen, warum eine Verknüpfung angestrebt 

wird. Denn je größer die Kostenunterschiede zwischen den Systemen sind, 

weil die einbezogenen Emittenten über unterschiedliche Minderungsoptio-

nen und damit über unterschiedliche Grenzvermeidungskosten verfügen, 

                                            
199  So auch Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 2006, 23; 

Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Oppor-
tunities, Implications, and Challenges, 2007, 31; Mavrakis/Konidari, European Envi-
ronment 2003, 48 (55); Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences 
for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 14; s. auch Butzengei-
ger/Betz/Bode, Making GHG Emissions Trading work – crucial Issues in designing na-

tional and international Emissions Trading Systems, 2001, 18 ff. 
200  Fankhauser/Hepburn, Energy Policy 2010, 4381 (4385); Flachsland u.a., Developing the 

International Carbon Market, 2008, 48 f. 
201  Chapman, VJEL 2009, 45 (64 f.); Flachsland u.a., Developing the International Carbon 

Market, 2008, 49. 
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umso größer sind auch die Effizienzgewinne durch die Vergrößerung des 

Marktes.202  

Allerdings ändert sich die Ausgangslage für die Emittenten infolge der Ver-

knüpfung insofern, als Nachteile vermindert oder aber vergrößert werden. 

Dies hängt von der Entwicklung des Zertifikatspreises im Vergleich zum 

Preis ohne Verknüpfung ab. Dementsprechend können Emittenten von der 

Angleichung der Zertifikatspreise profitieren oder benachteiligt werden.203 

Dadurch kann eine Verknüpfung die bereits beschriebenen Wirkungen zwi-

schen den Emittenten verstärken, also Wettbewerbsnachteile mildern oder 

vergrößern oder auch aufgrund des Finanzflusses die Innovationsanreize 

verlagern. Politisch könnte es daher notwendig werden, dass sich die Ge-

setzgeber der zu verknüpfenden Emissionshandelssysteme auf eine einheit-

liche Einbeziehung oder auf Ausgleichsmaßnahmen für besonders betroffe-

ne Emittenten einigen.204 Auch wenn Emissionshandelssysteme trotz dieser 

Unterschiede rechtlich verknüpfungsfähig sind, kann diese Ausgestal-

tungsoption dennoch zu inhaltlichen Diskussionen und Anpassungen in ei-

nem oder allen beteiligten Systemen infolge der Verknüpfung führen. 

3.4.2.1.3 Upstream- oder Downstream-Ansatz 

Überdies muss eine Entscheidung über den Ansatzpunkt der Regulierung 

getroffen werden. Auch wenn die Begriffe Downstream- und Upstream-

Ansatz sich eher nicht in der Regelung selbst wiederfinden, muss entschie-

den werden, wo die Begrenzung der Gesamtemissionen in der Produktions- 

und Verbrauchskette ansetzt.205 In einem Upstream-Design werden die 

                                            
202  S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 

Systems, 2001, 39; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissions-

handelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 40 f. 
203  Ausführlich hierzu und m.w.N. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung 

von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 49 ff., 
91 ff. Im Übrigen gilt dies auch bei der Einbeziehung der gleichen Emittenten, wenn 
die Zertifikatspreise aus anderen Gründen wie dem Reduktionserfordernis voneinan-
der abweichen. 

204  Hierzu Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 112 ff. 
205 S. Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for 

linkages, 2002, 15; Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 
47; Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 
Systems, 2001, 38; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for 

Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 15. 
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Emissionen am Ort des Eintritts von fossilen Brennstoffen in das Energie-

system eines Landes gezählt. Betroffen sind demnach Unternehmen, die Öl, 

Gas, Braun- oder Steinkohle fördern oder importieren und in den Verkehr 

bringen.206 Sie müssen die Emissionsberechtigungen vorhalten. Im Gegen-

satz dazu werden beim Downstream-Ansatz die aktuellen Emittenten von 

Treibhausgasen oder Energieverbraucher mit der Abgabeverpflichtung von 

Zertifikaten belegt.207 Somit ist der Upstream-Ansatz erzeuger- und der 

Downstream-Ansatz verbraucher-orientiert.208 

Das Grundprinzip des Emissionshandels berührt die Entscheidung über 

den Ansatzpunkt der Regulierung aber nicht. Sie verpflichtet lediglich un-

terschiedliche Personen in der Produktions- und Verbrauchskette, Zertifika-

te vorzuhalten. Handelbare Zertifikate sind bei beiden Ansätzen vorhanden. 

Die Zertifikate können somit unabhängig davon, welcher Ansatz verfolgt 

wird, wie andere Güter auch getauscht werden.209 Das gilt sowohl innerhalb 

eines Emissionshandelssystems, das beide Ansätze miteinander ver-

mischt,210 als auch für den Fall einer Verknüpfung. Eine Verknüpfung wird 

folglich durch einen unterschiedlichen Ansatzpunkt nicht behindert.211  

                                            
206 Haas/Barnes, Wer erhält die Mitnahmegewinne aus dem Emissionshandel? ODER: 

Warum das europäische Emissionshandelssystem in einen Sky Trust umgewandelt 
werden sollte, 9. 

207 Einige Autoren unterscheiden hierbei zwischen direkten und indirekten Emissionen, 
das heißt, dass der Downstream-Ansatz begrifflich weiter unterteilt wird: Direkte 
Emissionen für die Emissionen einer Quelle oder Anlage, indirekte Emissionen dage-
gen auf der weiterführenden Stufe des Verbrauchs. Bei Letzterem sind die Verbrau-
cher für die Emissionen verantwortlich, die bei der Produktion von Gütern entstanden 
sind, die sie konsumieren; Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: 
Design implications for linkages, 2002, 18 ff.; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implica-
tions of Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 

16. 
208 Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 73. 
209  Metcalf/Weisbach, Review of Environmental Economics and Policy 2012, 110 (119); s. 

auch Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und 

Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 73. 
210  Hierzu Hargrave, An Upstream/Downstream Hybrid Approach to Greenhouse Gas 

Emissions Trading, 2000. 
211  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 47; 

Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading Sys-
tems, 2001, 39; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for 

Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 15. 
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Allerdings kann der grenzüberschreitende Handel mit Energieprodukten 

bedingt durch den unterschiedlichen Ansatzpunkt zu Regelungslücken 

oder einer doppelten Belastung von Emittenten führen. Eine Doppelbelas-

tung kann auftreten, wenn Brennstoffe von dem Upstream-System in das 

System mit Downstream-Ansatz verkauft werden. In diesem Fall muss so-

wohl der Exporteur des Brennstoffs in dem Upstream-Design als auch der 

Konsument dieses Produkts im Downstream-Design ein Zertifikat abge-

ben.212 Folglich kommt es für eine einzelne Emissionsaktivität zu einer 

Doppelzählung. Umgekehrt trifft keinen die Abgabeverpflichtung bei ei-

nem Verkauf eines Brennstoffs aus dem Downstream-System in das Up-

stream-System. Emissionen werden demnach weder in dem einen noch in 

dem anderen Emissionshandelssystem erfasst.213 

Rechtlich ist dieser Unterschied daher von nicht unwesentlicher Bedeutung. 

Die unterschiedlichen Regelungen aus den verschiedenen Emissionshan-

delssystemen können Wirkungen hervorrufen, die nicht nur den Absichten 

der Gesetzgeber, sondern sich selbst im Ergebnis widersprechen. Kompati-

bel sind die einzelnen Emissionshandelssysteme in diesem Sinne also nicht. 

Die Frage, ob dieser Unterschied eine Verknüpfung unterbindet, ist aber zu 

verneinen, da diese Wirkungen bereits vor einer Verknüpfung auftreten. 

Auch könnte schon eine einseitige Neuregelung des einen Gesetzgebers, 

nach der beispielsweise der Exporteur von der Abgabeverpflichtung befreit 

wird, eine Doppelzählung verhindern.214 Mit der Verknüpfung können 

vielmehr die Regelungslücke und die Doppelzählung überhaupt aufgedeckt 

und auch – beiderseitiges Interesse hierfür vorausgesetzt – durch gemein-

sames und abgestimmtes Handeln beseitigt werden. Damit ist die Verknüp-

fung zwar kein Auslöser für die Inkompatibilität. Sie kann jedoch der Lö-

sungsfindung dienen. Trotz des Unterschieds in dem Ansatzpunkt der Re-

gulierung können die Emissionshandelssysteme folglich miteinander ver-

bunden werden.  

                                            
212  Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (90); Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design 

Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 15. 
213  S. Roßnagel, CCLR 2008, 394 (399). 
214  Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for lin-

kages, 2002, 18. 
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3.4.2.1.4 Verbindlichkeit oder Freiwilligkeit der Teilnahme 

Neben einer Regelung zu den einzubeziehenden Emittenten und Treib-

hausgasen muss auch bestimmt werden, ob die Teilnahme an dem Emis-

sionshandelssystem auf freiwilliger oder auf verbindlicher Basis erfolgen 

soll.215 Die Freiwilligkeit einer Teilnahme bietet den Vorteil einer rechtlich 

weniger angreifbaren Ausgestaltung und erspart somit Rechtsstreitigkeiten 

gerade über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung. Dennoch hat der Ge-

setzgeber die Rahmenbedingungen festzulegen und ebenfalls Anreize, bei-

spielsweise über Subventionen oder andere Vergünstigungen, zur Teilnah-

me zu setzen. Auch die andere Seite der freiwilligen Teilnahme – der Aus-

stieg – müsste geregelt werden. Hierzu gehört vor allem die Festlegung, wie 

mit den gehaltenen und übertragenen Zertifikaten des austretenden Emit-

tenten umgegangen wird.216 Regelungsdichte und -aufwand sind somit bei 

einer freiwilligen Teilnahme nicht geringer. Abgesehen von den grundsätz-

lichen Bedenken gegen eine verbindliche Einführung eines Emissionshan-

delssystems wäre daher die verbindliche Teilnahme ungleich einfacher zu 

regeln. 

Beiden Möglichkeiten ist aber gemein, dass alle Emittenten Zertifikate für 

ihren Ausstoß an Treibhausgasen abgeben müssen.217 Jedoch können Emit-

tenten in dem System mit freiwilliger Teilnahme jederzeit – zumindest in 

der Theorie – das System verlassen. Dadurch könnte sich allerdings kein 

funktionierender Markt für den Zertifikatehandel entwickeln. Lediglich 

Nettoverkäufer würden im System bleiben, während potenzielle Käufer 

überhaupt nicht eintreten oder das System verlassen, bevor sie die Abgabe-

verpflichtung trifft.218 Anreize, Emissionen zu reduzieren oder Zertifikate 

zuzukaufen, damit der ökonomischen Vorstellung des Instruments entspre-

                                            
215  S. hierzu Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines 

Emissionshandelssystems, 2012, 7 ff.; s. auch Haites/Mullins, Linking Domestic and In-
dustry Greenhouse Gas Emission Trading Systems, 2001, 39 f.; Roßnagel, CCLR 2008, 
394 (397 f.); Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Link-

ing Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 16 f. 
216  Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emis-

sionshandelssystems, 2012, 7. 
217  Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading Sys-

tems, 2001, 39 f. 
218  S. auch Butzengeiger/Betz/Bode, Making GHG Emissions Trading work – crucial Issues 

in designing national and international Emissions Trading Systems, 2001, 25; Sterk u.a., 
Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Linking Domestic Emissions 

Trading Schemes, 2006, 16.  
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chend Emissionsreduktionen dort vorgenommen werden, wo dies am güns-

tigsten erfolgen kann,219 können folglich ins Leere laufen. Dennoch kann 

auch mit einer freiwilligen Teilnahme am Emissionshandelssystem ein 

funktionierender Markt ermöglicht werden, beispielsweise weil ein „ver-

pflichtungsmächtiger“220 Verband hinter Selbstverpflichtungen steht oder 

weil die Teilnahme trotz Freiwilligkeit aufgrund kultureller Besonderhei-

ten221 als bindend angesehen wird. Praktisch wird hiermit das Aussteigen 

trotz formeller Freiwilligkeit erschwert. Aus dem Verpflichtungsgrad allein 

kann folglich nicht abgeleitet werden, ob die Funktion, die mit der Regelung 

beabsichtigt wird, erfüllt werden kann. Die Regelung muss daher im Einzel-

fall in ihrer Einbindung in das Gesamtgefüge der Rechtsordnung betrachtet 

werden.  

Ein funktionsfähiger Markt ist allerdings keine rechtliche Voraussetzung für 

die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen, von denen das eine eine 

freiwillige und das andere eine verpflichtende Teilnahme vorsieht. Solange 

insbesondere Verkäufer von Zertifikaten im freiwilligen System bleiben, 

stehen die verschiedenen Regelungen nicht im Widerspruch zueinander. 

Denn es müssen insgesamt für das verknüpfte System Käufer und Verkäu-

fer vorhanden sein, um Zertifikate handeln und damit Emissionen reduzie-

ren zu können. Aus welchem System die Personen kommen, ob der Handel 

innerhalb des einen Systems verbleibt oder grenzüberschreitend stattfindet, 

spielt dann keine Rolle mehr. Mit der Verknüpfung wird folglich ein einzi-

ger Markt entstehen, der unabhängig von der vorherigen Funktionsfähig-

keit der einzelnen Märkte läuft. Trotz diesbezüglich unterschiedlicher Rege-

lungen können Emissionshandelssysteme folglich verbunden werden. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen die Entwicklung des Zertifikatspreises berührt. Steigt der 

Preis im freiwilligen System, wovon regelmäßig auszugehen ist,222 können 

                                            
219  S. Kap. 2.1. 
220  Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emis-

sionshandelssystems, 2012, 8. 
221  So werden in Japan freiwillige Selbstverpflichtungen als bindend wahrgenommen; 

Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-
land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 45 f. 

222  Emissionshandelssystemen mit freiwilliger Teilnahme werden regelmäßig ein gerin-
gerer Innovationsanreiz und weniger Emissionsreduktionen zugeschrieben, da sich 
Emittenten freiwillig nur zu vergleichsweise leicht erreichbaren, aber nicht zu ambi-
tionierteren Zielen verpflichten würden. Entsprechend sei auch der Zertifikatspreis 
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sich einerseits mehr Emittenten, die über günstigere Minderungsoptionen 

verfügen, zur Teilnahme entschließen. Andererseits kann die Preissteige-

rung aber auch zu mehr Ausstiegen führen. Im Gegensatz dazu sinkt im 

Regelfall der Marktpreis für das verpflichtende Emissionshandelssystem. 

Dadurch sinken dort jedoch auch die Innovationsanreize und es werden 

weniger Emissionsreduktionen vorgenommen.223 Sollte hingegen im freiwil-

ligen System eine Preissenkung eintreten, verringert sich zwar der Anreiz 

auszusteigen. Allerdings werden ebenfalls der Anreiz zur Teilnahme im 

Allgemeinen sowie der Reduktionsanreiz im Speziellen gemindert. Aus die-

sen Gründen wird ersichtlich, dass nicht die Regelung selbst – Freiwilligkeit 

oder Verpflichtung zur Teilnahme –, sondern vielmehr die Wirkung der 

Verknüpfung auf den Zertifikatspreis in beiden Systemen und deren Folgen 

bestimmen, ob beide Gesetzgeber unter diesen Voraussetzungen eine Ver-

knüpfung der Emissionshandelssysteme politisch befürworten. Gefährden 

diese Wirkungen die Zielerreichung, könnte eine Verknüpfung hieran schei-

tern.224 

3.4.2.1.5 Opt-In- und Opt-Out-Regelungen 

Eine zusätzliche Ausprägung des Verpflichtungsgrades der Teilnahme sind 

Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten, sogenannte Opt-In- und Opt-Out-

Möglichkeiten für Emittenten.225 Demnach können Emittenten freiwillig an 

einem für andere Emittenten verpflichtenden Emissionshandelssystem teil-

nehmen oder aus diesem aussteigen, das heißt, dass der Anwendungsbe-

reich für weitere Emittenten geöffnet wird, ohne diese formell zur Teilnah-

me zu verpflichten. Auch könnten Schwellenwerte zum Beispiel nach dem 

Energieverbrauch oder nach Produktionskapazitäten festgelegt werden, die 

                                                                                                                                    
niedriger; s. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und 
Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 77; Sterk u.a., Ready 

to Link Up? Implications of Design Differences for Linking Domestic Emissions Trad-
ing Schemes, 2006, 16. 

223  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 77. 
224  Auch aus Sicht der ökonomischen Effizienz, der ökologischen Effektivität sowie der 

sozialen Gerechtigkeit wird eine Verknüpfung zwischen einem freiwilligen und einem 
verpflichtenden System weitgehend abgelehnt; s. zu den Gründen und Folgen 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 42, 56, 97 f., 145. 
225 S. Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU 

Emissions Trading Scheme, 2004, 18 f.; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of 

Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 17. 
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über die Teilnahmeformalitäten bestimmen. So kann das Überschreiten ei-

nes Schwellenwertes zu einer verpflichtenden Teilnahme führen, während 

das Unterschreiten eine freiwillige Teilnahme oder im Zeitablauf ein Aus-

steigen aus dem System ermöglichen kann. Die Regeln, denen die verpflich-

teten Emittenten unterliegen, gelten dann auch für die neu hinzukommen-

den Emittenten.  

Die Opt-In-Regelung eröffnet dem Gesetzgeber die Möglichkeit, die Einbe-

ziehung weiterer Emittenten zu testen, ohne Regelungen und Ausnahmen 

für ganze Sektoren treffen zu müssen. Auf diese Weise könnte auch der 

Anwendungsbereich schrittweise erweitert werden. Die verfolgten Ziele 

können ungeachtet dieser Möglichkeit erreicht werden, da es bei dieser Re-

gelung lediglich um Zusatzangebote geht. Das Gleiche gilt für die Opt-Out-

Regelung. Das setzt jedoch voraus, dass diese nur für diejenigen Emittenten 

Anwendung findet, die freiwillig am Emissionshandelssystem teilnehmen. 

Anderenfalls gefährdet eine Opt-Out-Möglichkeit die Erreichung der Re-

duktionsziele, wenn zu viele Emittenten von der Möglichkeit Gebrauch ma-

chen.226 

Im Ergebnis sind die Opt-In- und Opt-Out-Möglichkeiten damit als Sonder-

regelungen der Ausgestaltungsmerkmale Auswahl der Emittenten sowie 

Verbindlichkeit oder Freiwilligkeit der Teilnahme einzuordnen. Folglich 

stellen sich auch die gleichen Wirkungen wie bei diesen Merkmalen sowohl 

bei getrennt betriebenen als auch bei verknüpften Emissionshandelssyste-

men ein. Da Unterschiede in diesen Merkmalen eine Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen grundsätzlich nicht behindern, können ebenfalls 

Emissionshandelssysteme miteinander verknüpft werden, die Unterschiede 

bei den Opt-In- und Opt-Out-Regelungen aufweisen. In Abhängigkeit von 

der Preisentwicklung können die Unterschiede aber die Erreichung der Zie-

le riskieren, so dass für die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme 

diesbezüglicher Anpassungsbedarf bestehen kann. 

3.4.2.2 Emissionsobergrenze 

Die Emissionsobergrenze beschränkt den Ausstoß der einbezogenen Treib-

hausgase auf einen vom Gesetzgeber festgelegten Wert. Sie gilt innerhalb 

des Emissionshandelssystems und damit auch nur für die teilnehmenden 

                                            
226  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 55 f. 
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Emittenten. Dabei steht der Gesetzgeber vor der Wahl, die Emissionen abso-

lut oder relativ zu begrenzen. Einerseits kann eine absolute Menge an er-

laubten Emissionen vorgegeben werden, das heißt, dass eine genau defi-

nierte Gesamtmenge an erlaubten Emissionen während einer bestimmten 

Handelsperiode festgelegt wird. Jede Überschreitung dieser Grenze ist so-

mit verboten. Andererseits kann auch ein relatives Ziel verfolgt werden. 

Hierbei wird eine Emissionsrate pro Einheit Output oder Aktivität wie das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder der Energieverbrauch oder auch pro Ein-

heit Input bestimmt.227 Das relative Ziel erlaubt demnach eine Steigerung 

der Gesamtemissionen, solange dies von einem entsprechenden Zuwachs 

des BIP oder einer Produktionssteigerung getragen wird.228 Damit kann die-

se Form allerdings die Einhaltung eigener Klimaziele und internationaler 

Reduktionsverpflichtungen gefährden. Praktisch ist die Festlegung eines re-

lativen Zieles zwar flexibler229 und industriefreundlicher,230 jedoch auch 

komplizierter umzusetzen.231 Des Weiteren schränkt diese Festlegung den 

Handel insofern ein, als nur ex post gehandelt werden kann. Erst wenn die 

Emissionsrate anhand der verzeichneten Emissionen und der Bezugsgröße 

festgestellt worden ist, können Zertifikate ausgegeben und entsprechend 

gehandelt werden.232 Im Gegensatz dazu ermöglicht die Verfolgung absolu-

ter Ziele den Handel ab Festlegung der Emissionsobergrenze, da nur bis zu 

dieser Menge Zertifikate zugeteilt werden können. Eine Anpassung im 

Nachhinein ist nicht notwendig. 

Neben dieser Wahlmöglichkeit, die im Übrigen auch kombiniert werden 

kann, muss der Gesetzgeber auch über die Höhe der absoluten Emissions-

                                            
227 S. Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for 

linkages, 2002, 24. 
228 S. Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Linking Domes-

tic Emissions Trading Schemes, 2006, 18. 
229 Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU Emis-

sions Trading Scheme, 2004, 22; Mavrakis/Konidari, European Environment 2003, 48 

(56). 
230  Gielen/Koutstaal/Vollebergh, Comparing Emission Trading with Absolute and Relative 

Targets, 2002, 4. 
231 Schafhausen, Bericht über die Beratungen der Arbeitsgruppe „Emissionshandel zur Be-

kämpfung des Treibhauseffektes“, Ergebnisse der Phase I (Januar bis Dezember 2001), 
2002, 6. 

232  S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 
Systems, 2001, 48; Schafhausen, Bericht über die Beratungen der Arbeitsgruppe „Emis-
sionshandel zur Bekämpfung des Treibhauseffektes“, Ergebnisse der Phase I (Januar 

bis Dezember 2001), 2002, 6. 
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obergrenze oder den genauen Wert der Emissionsrate entscheiden. Hierfür 

benötigt er Informationen über das aktuelle Emissionsniveau und die Min-

derungsoptionen. Hieraus kann grundsätzlich das Cap abgeleitet werden, 

das aber auch von dem verfolgten Reduktionsziel abhängig ist. In der Regel 

wird dabei die Obergrenze niedriger sein als im Vergleich zu einem Basis-

jahr und dem Ist-Zustand.233 An ihr zeigt sich folglich die Ambition, die der 

Gesetzgeber mit dem klimapolitischen Instrument Emissionshandel ver-

folgt. Weil es mitunter für den Gesetzgeber aber schwierig ist, den Wert di-

rekt auf dem Niveau festzulegen, das seinen Zielen entspricht, können re-

gelmäßige Überprüfungen erforderlich werden. Auch nicht vorhersehbare 

Ereignisse wie Wirtschaftskrisen oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

zum Klimawandel können zu Anpassungen führen. Zudem kann vorgese-

hen werden, dass das Cap dynamisch im Zeitablauf abgesenkt wird,234 um 

einen kontinuierlichen Innovationsanreiz zu setzen. 

Der Gesetzgeber verfügt folglich über einen weiten Gestaltungsspielraum in 

der Ausgestaltung der Emissionsobergrenze. Daher werden unterschiedli-

che Gesetzgeber auch verschiedene Schwerpunkte setzen, abhängig vom 

Emissionsniveau, von anderen Instrumenten zum Klimaschutz und sonsti-

gen Spezifika die Emissionshöhe unterschiedlich festlegen und die Dyna-

mik unterschiedlich ausgestalten. Somit werden Emissionshandelssysteme 

aus verschiedenen Ländern und Regionen auch entsprechende Unterschie-

de aufweisen. Ob eine Verknüpfung hiervon verhindert wird, ist vor allem 

eine ökologische Frage, die sich auch auf den Grad der Kompatibilität aus-

wirkt. Um den Beitrag zum Klimaschutz zu erhalten, ist es entscheidend, 

dass durch die Verknüpfung nicht mehr Emissionen ausgestoßen oder we-

niger Emissionsreduktionen vorgenommen werden. Anderenfalls müsste 

aus ökologischer Sicht auf die Verknüpfung verzichtet werden.235 In Zu-

sammenhang damit steht das Regelungsziel des einzelnen Emissionshan-

delssystems, das genauso wenig durch eine Verknüpfung unterlaufen wer-

                                            
233  Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emis-

sionshandelssystems, 2012, 10. 
234  S. hierzu auch Rehbinder, Übertragbare Emissionsrechte aus juristischer Sicht, Teil II: 

Umweltlizenzen (Zertifikate) im Bereich der Luftreinhaltung, in: End-
res/Rehbinder/Schwarze, Umweltzertifikate und Kompensationslösungen aus öko-
nomischer und juristischer Sicht, 1994, 92 (126 ff.); Zimmer, CO2-

Emissionsrechtehandel in der EU, 2004, 116 ff. 
235  Ausführlich Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 56 ff. 
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den dürfte. Sonst könnte das einzelne Emissionshandelssystem sein Ziel, 

Emissionen zu reduzieren, nicht mehr erfüllen. Solange demnach aber keine 

ökologischen Nachteile infolge der Verknüpfung zu erwarten sind, ist eine 

Verknüpfung trotz Unterschieden in der Emissionsobergrenze möglich. 

Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen, die unterschiedliche An-

sätze bei der Zielfestlegung verwenden oder nicht gleich ambitioniert sind, 

kann jedoch einen Emissionsanstieg verursachen.236 Zum einen können 

Emittenten in dem System mit den relativen Zielen den Anreiz erhalten, ih-

re Produktion und damit die Emissionen zu steigern, um zusätzliche Zerti-

fikate zu erhalten.237 Diese Zertifikate können in der Folge in das andere 

System exportiert werden. Insgesamt stehen damit mehr Zertifikate im ver-

knüpften System zur Verfügung. Zum anderen führt eine Emissionsober-

grenze, die über den Emissionswerten liegt, dazu, dass lediglich „Hot Air“ 

gehandelt wird. Diese an sich überflüssigen Zertifikate sorgen in dem ein-

zelnen System dafür, dass der Zertifikatspreis aufgrund des großen Ange-

bots sinkt. Auch ersetzen sie Emissionsreduktionen. Infolge der Verknüp-

fung werden diese Zertifikate in das andere System verkauft und dort zur 

Abdeckung realer Emissionen genutzt, ohne dass es zu tatsächlichen Emis-

sionsreduktionen im ersten System gekommen ist. Emissionsreduktionen 

würden damit nicht mehr oder nicht in dem beabsichtigten Ausmaß statt-

finden; ein geplanter Strukturwandel könnte sich verzögern. Eine Verknüp-

fung läuft in diesen Fällen also zumindest den Regelungszielen des Systems 

zuwider, das einen realen Beitrag zum Klimaschutz vorsieht und entspre-

chend ambitioniert ausgestaltet ist. Dieses würde nicht nur Unsicherheit des 

anderen Systems importieren, sondern auch den eigenen Klimaschutzbei-

trag mindern.238 Der Gesetzgeber dieses Emissionshandelssystems würde 

daher eine Verknüpfung aus rechtspolitischer Sicht ablehnen, um die eige-

nen Regelungen nicht aufzuweichen, oder weitere Regelungen als Gegen-

maßnahmen einführen, um die Regelungsziele dennoch erfüllen zu können.  

                                            
236  S. Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU 

Emissions Trading Scheme, 2004, 24; Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading 
Schemes and Markets, 2006, 22; Fischer, Combining Rate-Based and Cap-and-Trade 
Emissions Policies, 2003; Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse 

Gas Emission Trading Systems, 2001, 49. 
237  OECD, The Economics of Climate Change Mitigation – Policies and Options for Global 

Action beyond 2012, 2009, 122. 
238  S. Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North 

America, 2009, 4; Gilbert, Energy & Environment 2009, 901 (914). 
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3.4.2.3 Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate 

Die Ausgestaltung der Emissionsobergrenze ist auch die Voraussetzung für 

die nachfolgenden Schritte. Denn aus dem Cap wird die Anzahl an Zertifi-

katen im Emissionshandelssystem abgeleitet. Zum einen muss entschieden 

werden, auf welche Weise diese Zertifikate an die teilnehmenden Emitten-

ten verteilt werden und wie mit neu hinzukommenden Emittenten und An-

lagenstilllegungen umgegangen wird. Zum anderen müssen auch Eigen-

schaften der Zertifikate festgelegt werden, zu denen die zeitliche Gültigkeit, 

der örtliche Ursprung sowie die Einordnung in das internationale Klima-

schutzregime gehören.  

3.4.2.3.1 Vergabeverfahren der Zertifikate 

Dem Gesetzgeber stehen mehrere Zuteilungsarten der Zertifikate zur Aus-

wahl. Unterschieden werden auf der einen Seite die kostenlose Zuteilung 

mittels Grandfathering oder Benchmarking. Die Emittenten erhalten hier-

nach die Zertifikate kostenlos auf der Grundlage historischer Emissionen, 

prognostizierter zukünftiger Emissionen oder nach Effizienz-, Technologie- 

oder Produktstandards. Auf der anderen Seite kann die Zuteilung auch kos-

tenpflichtig erfolgen. In diesem Fall müssen die Emittenten die Zertifikate 

vom Staat in einer Auktion als Meistbietende ersteigern oder durch Bezah-

lung eines staatlich vorgegebenen Festpreises erwerben.239 Auch die gleich-

zeitige Anwendung verschiedener Zuteilungsarten für unterschiedliche 

Emittenten, sektorspezifische Benchmarks oder schrittweise Übergänge von 

kostenloser zu kostenpflichtiger Zuteilung sind denkbar. Neben rechtlichen 

Erwägungen geben vor allem wettbewerbspolitische Überlegungen und 

Akzeptanzfragen den Ausschlag dafür, welches Verfahren genutzt wird.240 

                                            
239  S. Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for 

linkages, 2002, 9 f.; Burtraw u.a., Linking by Degrees: Incremental Alignment of Cap-
and-Trade Markets, 2013, 21; Egenhofer/Fujiwara, The contribution of linking emissions 
markets to a global climate change agreement: feasibility and political acceptability, 
2006, 28 f.; Heister/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 
1991, 102 ff.; Philibert/Reinaud, Emissions Trading: Taking Stock and Looking Forward, 
2004, 24; Reinaud/Philibert, Emissions Trading: Trends and Prospects, 2007, 24; Sterk 
u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Linking Domestic 
Emissions Trading Schemes, 2006, 20 f.; Zimmer, CO2-Emissionsrechtehandel in der 

EU, 2004, 110 ff. 
240  S. Butzengeiger/Betz/Bode, Making GHG Emissions Trading work – crucial Issues in de-

signing national and international Emissions Trading Systems, 2001, 29 ff.; Heist-
er/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 1991, 104 ff.; Rei-
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Diese tendieren regelmäßig, zumindest anfangs, zu einer kostenlosen Zutei-

lung. Der Gesetzgeber kann aber auch Effektivitäts- und Effizienzge-

sichtspunkte berücksichtigen. Um Klimaschutz auf effektive und effiziente 

Weise zu erreichen, wäre hier grundsätzlich die Versteigerung als Verga-

bemethode zu wählen.241 Der Zertifikatspreis wird allerdings durch Ange-

bot und Nachfrage bestimmt und entwickelt sich insofern unabhängig von 

der anfänglichen Vergabemethode.242 Daher haben die verschiedenen Ver-

fahren auch keine unterschiedlichen Folgen für den Klimaschutz.243 Aus-

nahmen bilden allerdings eine Überallokation, die zu einem Emissionsan-

stieg führen kann, sowie die Möglichkeit, die Erlöse aus den Versteigerun-

gen oder dem Festpreis-Verkauf in weitere Klimaschutzmaßnahmen zu in-

vestieren und damit weitere Emissionsreduktionen zu bewirken. 

Da die unterschiedlichen Zuteilungsverfahren sich der ökonomischen Theo-

rie nach grundsätzlich weder auf den Zertifikatspreis noch auf die Zielerrei-

chung auswirken, können genauso wenig Regelungen im Widerspruch zu-

einander stehen und entsprechende Unterschiede zwischen verschiedenen 

Emissionshandelssystemen eine Verknüpfung behindern.244 Die Emissions-

handelssysteme können folglich trotz und unter Beibehaltung der unter-

schiedlichen Regelungen zusammengebracht werden, es sei denn, dass ein 

System eine Überallokation aufweist und damit einen Handel mit „Hot Air“ 

ermöglicht.245 Letzteres würde zu einem Emissionsanstieg führen und damit 

den Regelungszielen widersprechen.  

                                                                                                                                    
naud/Philibert, Emissions Trading: Trends and Prospects, 2007, 24 f.; Volmert, Anforde-
rungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emissionshandelssystems, 
2012, 11 ff. 

241  S. für die Effizienz Rudolph, Treibhausgasmärkte effizient gestalten! Ein Anforde-

rungsprofil ökonomisch ambitionierter Emissionshandelssysteme, 2011, 20 ff. 
242  Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU Emis-

sions Trading Scheme, 2004, 25; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design 

Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 20. 
243  Convery, Emissions Trading and Environmental Policy in Europe, 2001, 8.  
244  S. Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU 

Emissions Trading Scheme, 2004, 25; Flachsland u.a., Developing the International Car-
bon Market, 2008, 48; Gilbert, Energy & Environment 2009, 901 (914); Jaffe/Stavins, 
Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Opportunities, Im-
plications, and Challenges, 2007, 33 ff.; Metcalf/Weisbach, Review of Environmental 
Economics and Policy 2012, 110 (119 f.); Roßnagel, CCLR 2008, 394 (401); Tuerk u.a., 

Linking Emissions Trading Schemes, 2009, 26. 
245  S. hierzu Kap. 3.4.2.2. 
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Dass Emittenten aus verschiedenen Emissionshandelssystemen ungleich 

behandelt werden, weil einige Emittenten die Zertifikate kostenlos und da-

mit im internationalen Wettbewerb einen Vorteil erhalten und andere Emit-

tenten Kosten für den Erwerb zu tragen haben, tritt zwar bereits vor einer 

potenziellen Verknüpfung auf. Jedoch ändert die Verknüpfung die Zertifi-

katspreise. Emittenten, die die Zertifikate kostenlos erhalten, müssen sich 

mit dieser Entwicklung erst befassen, wenn sie Zertifikate auf dem Sekun-

därmarkt kaufen müssen. Im Gegensatz dazu trifft die Preisangleichung die 

Emittenten, die die Zertifikate kostenpflichtig erwerben müssen, unmittel-

bar. Denn auch die Versteigerungs- und Festpreise richten sich nach dem 

Preis auf dem Sekundärmarkt.246 So können die Emittenten von der Preis-

entwicklung infolge der Verknüpfung profitieren oder aber noch weiter be-

nachteiligt werden.247 Sollten Preissteigerungen die Folge sein, könnte der 

Gesetzgeber, der bisher die kostenpflichtige Methode vorgesehen hat, auf-

grund politischen Drucks seitens der nachteilig betroffenen Emittenten oder 

wegen eines Carbon Leakage-Risikos zur Änderung der Vergaberegelung 

oder zu anderen Ausgleichsmaßnahmen wie einem Rückvergütungssystem 

veranlasst werden.248 

3.4.2.3.2 Regelungen für Neuemittenten und Anlagenstilllegungen 

Das oben dargestellte Vergabeverfahren behandelt die Zuteilung der Zerti-

fikate an die Emittenten, die sich bereits im Markt befinden. Es müssen aber 

ebenfalls Regelungen für Emittenten erlassen werden, die während der 

Handelsperiode neu in den Markt eintreten. Dabei ist sicherzustellen, dass 

die Neuemittenten einen rechtlich diskriminierungsfreien Zugang zum 

Markt und damit die gleichen Chancen wie die sogenannten Altemittenten 

zur Teilhabe am System erhalten.249 In Betracht kommen hierfür die glei-

chen Vergabemethoden wie für die Altemittenten. Während eine Versteige-

                                            
246  S. hierzu z.B. die Studie von Weishaar/Woerdman, CCLR 2012, 114. 
247  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 62. 
248  So auch Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission 

Trading Systems, 2001, 51; OECD, The Economics of Climate Change Mitigation – Pol-

icies and Options for Global Action beyond 2012, 2009, 117. 
249  Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität eines Emis-

sionshandelssystems, 2012, 17; s. auch Butzengeiger, Rechtliche Aspekte der Einfüh-
rung eines Emissionshandels-Systems für Treibhausgase in Deutschland und der EU, 
2001, 31 f.; Heister/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 

1991, 106 f. 
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rung für alle Emittenten eine Gleichbehandlung von Alt- und Neuemitten-

ten gewährleistet,250 kann eine kostenlose Vergabe nur für die Altemittenten 

diese bevorzugen. Wenn die Neuemittenten die Zertifikate am Markt von 

den Altemittenten erwerben müssen, weil sie vom Staat keine Zertifikate 

erhalten, könnte der Marktzugang aufgrund der Zertifikatspreise mitunter 

nicht ausreichend möglich sein.251 Aus diesem Grund könnten Zertifikate in 

einer Reserve zurückgehalten werden, aus der die Neuemittenten die Zerti-

fikate entweder kostenlos zugeteilt bekommen oder ersteigern können. 

Eng verknüpft mit der Regelung für Neuemittenten ist der Umgang mit An-

lagenstilllegungen. Hierunter wird die Einstellung oder Verringerung der 

Tätigkeit verstanden, mit der der teilnehmende Emittent die einbezogenen 

Emissionen verursacht.252 Sollten die Zertifikate zuvor kostenlos an diesen 

Emittenten zugeteilt worden sein, muss geregelt werden, ob Zertifikate wei-

terhin zugeteilt werden, ob die bereits zugeteilten Zertifikate an den Staat 

zurückgegeben werden müssen oder noch an andere Emittenten verkauft 

werden dürfen. So könnte der Staat die zurückgegebenen Zertifikate bei-

spielsweise der Reserve für die Neuemittenten zuführen oder sie dem Sys-

tem vollständig entziehen und damit den Klimaschutz verschärfen. Von der 

Regelung hängt auch ab, ob ein Anreiz besteht, eine emittierende Anlage 

stillzulegen, sie durch eine effizientere zu ersetzen253 oder sie ab- und an ei-

nem anderen Ort wieder aufzubauen. Bei den Regelungsalternativen wird 

dennoch das beabsichtigte Emissionsniveau erreicht, da die Emissions-

obergrenze nicht aufgeweicht wird. Allerdings könnte eine Abwanderung 

in ein anderes Land global einen Emissionsanstieg hervorrufen. 

Unterschiedliche Regelungen für Neuemittenten und für den Umgang mit 

Anlagenstilllegungen in verschiedenen Systemen können Produktionsan-

                                            
250  Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading Sys-

tems, 2001, 41. 
251 S. Kottmeier, Recht zwischen Umwelt und Markt, 2000, 200 f.; Rehbinder, Übertragbare 

Emissionsrechte aus juristischer Sicht, Teil II: Umweltlizenzen (Zertifikate) im Bereich 
der Luftreinhaltung, in: Endres/Rehbinder/Schwarze, Umweltzertifikate und Kom-
pensationslösungen aus ökonomischer und juristischer Sicht, 1994, 92 (122); Voßkuhle, 

Rechtsfragen der Einführung von Emissionszertifikaten, in: Hendler u.a. (Hrsg.), 
Energierecht zwischen Umweltschutz und Wettbewerb, 2002, 159 (196 ff.). 

252  S. Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (93 Fn. 27). 
253  S. z.B. für Deutschland in der ersten Handelsperiode § 10 des Gesetzes über den na-

tionalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zutei-
lungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsgesetz 2007 - ZuG 2007) vom 26. August 2004 
(BGBl. 2004 I 2211); hierzu Greinacher/Ehrmann, RdE 2006, 329. 
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reize für die Emittenten verschieben.254 Neuemittenten werden sich bei ihrer 

Standortwahl eher für das Emissionshandelssystem entscheiden, das Zerti-

fikate kostenlos an neu hinzukommende Emittenten zuteilt.255 Zugleich 

könnten sie trotz Stilllegung der emittierenden Anlage in dem anderen 

Emissionshandelssystem weiterhin Zertifikate erhalten und verkaufen. Fol-

ge könnte ein globaler Emissionsanstieg sein, auch wenn in den einzelnen 

Emissionshandelssystemen die Gesamtemissionsmenge nicht überschritten 

wird.256 Diese Anreizverzerrung tritt allerdings unabhängig davon auf, ob 

die Emissionshandelssysteme verknüpft sind oder nicht. Die Regelungen 

stehen damit bereits vor einer potenziellen Verknüpfung im Widerspruch 

zueinander. Sollten die zu verknüpfenden Emissionshandelssysteme daher 

solche Unterschiede in den Regelungen aufweisen, die diese Wirkungen 

hervorrufen, bietet eine Verknüpfung einen Ansatzpunkt, um nicht vorher-

gesehene oder nicht beabsichtigte Anreize257 durch Neuregelungen zu besei-

tigen. Eine notwendige Bedingung für eine Verknüpfung wären die Ände-

rungen jedoch nicht.258 

3.4.2.3.3 Regelungen zum Banking und Borrowing 

Eine Eigenschaft der Zertifikate ist ihre zeitliche Gültigkeit. Hierfür muss 

der Gesetzgeber festlegen, ob ein bestimmtes Zertifikat innerhalb eines Jah-

res, einer Handelsperiode oder darüber hinaus gültig ist. Diskutiert wird 

dabei vor allem die periodenübergreifende Gültigkeit, die sich sowohl in 

die Zukunft als auch aus der Zukunft zurück in die Gegenwart erstrecken 

kann. Daher können einerseits Zertifikate der laufenden Handelsperiode für 

spätere Handelsperioden aufgespart werden – das sogenannte Banking. 

Andererseits kann auch die Möglichkeit eröffnet sein, Zertifikate aus späte-

ren Handelsperioden zur Nutzung in der gegenwärtigen Handelsperiode 

                                            
254  Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU Emis-

sions Trading Scheme, 2004, 26. 
255  Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for lin-

kages, 2002, 13 f. 
256  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 63 f. 
257  Bode, Implications of Linking National Emission Trading Schemes prior to the Start of 

the First Commitment Period of the Kyoto Protocol, 2003, 3, spricht hier von „perver-
sen Anreizen“ zur Errichtung neuer Anlagen, die aufgrund einer großzügigen Zutei-
lung die ökologische Integrität gefährden könnten. Ansonsten sei eine Verknüpfung 
aber technisch unproblematisch. 

258  Im Ergebnis ebenso Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 (224). 
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zu leihen – das sogenannte Borrowing.259 Beide Möglichkeiten bieten den 

Emittenten die Option, flexibel zu handeln und frei zu entscheiden, wann 

für sie der geeignete Investitions- und Reduktionszeitpunkt erreicht ist. Die 

zeitliche Flexibilisierung in der Verwendung der Zertifikate dient damit vor 

allem ökonomischen Gesichtspunkten und der Reduzierung der Kostenbe-

lastungen der Emittenten.260 Während das Banking „Early Actions“ be-

lohnt,261 verschiebt das Borrowing Emissionsreduktionen in die Zukunft. 

Damit geht jedoch eine größere Unsicherheit einher.262 Denn ob die bereits 

erfolgten Emissionen tatsächlich in der Zukunft ausgeglichen werden, kann 

nicht vollständig sichergestellt werden. Beispielsweise könnten Unterneh-

mensinsolvenzen die Kompensation verhindern.  

Da es sich bei den Banking- und Borrowing-Möglichkeiten um besondere 

Eigenschaften der Zertifikate handelt, ansonsten die Zertifikate aber „nor-

mal“ zwischen den Emittenten getauscht werden können, können Emis-

sionshandelssysteme trotz etwaiger Unterschiede miteinander verknüpft 

werden. Allerdings ist zu beachten, dass sich die großzügigste Regelung in 

dem verbundenen System durchsetzen würde und ein entsprechendes Ver-

bot oder eine Beschränkung umgangen werden könnten.263 Das gilt sowohl 

für das Banking als auch das Borrowing. Infolge einer Verknüpfung würden 

Zertifikate aus dem Emissionshandelssystem ohne Banking in das andere 

System mit Banking vor dem Ende der Handelsperiode verkauft. Dort wer-

den sie zur Abdeckung der aktuellen Emissionen eingesetzt, während die 

Zertifikate dieses Systems aufgespart und erst in einer der nächsten Han-

delsperioden eingesetzt werden. In einer der nächsten Handelsperioden 

könnten dann ebenso aufgesparte oder aktuelle Zertifikate in das erstere 

                                            
259  S. Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for 

linkages, 2002, 28 ff.; Fankhauser/Hepburn, Energy Policy 2010, 4363 (4366 f.); Flachsland 
u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 46 f.; Sterk u.a., Ready to Link 
Up? Implications of Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading 
Schemes, 2006, 22. 

260  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 41. 
261  Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in linking the EU 

Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions trading schemes, 
2008, 61. 

262  S. Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for 
linkages, 2002, 29; Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Sys-

tems in North America, 2009, 31. 
263  S. Tuerk u.a., Linking Emissions Trading Schemes, 2009, 25. 
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System zurücktransferiert und das Banking-Verbot damit umgangen wer-

den.264 Ebenso könnte ein Emissionshandelssystem ohne Borrowing diese 

Option265 eines anderen Systems in das eigene importieren, indem nach ei-

ner Verknüpfung Zertifikate aus dem System mit Borrowing gekauft wer-

den. Ob dabei aktuelle oder geliehene Zertifikate gehandelt werden, ist 

zwar nachvollziehbar. Allerdings kann das Borrowing-Verbot dadurch um-

gangen werden, dass Emittenten des Systems mit Borrowing aktuelle Zerti-

fikate in das System ohne Borrowing verkaufen und für die eigene Emis-

sionsabdeckung sich selbst Zertifikate aus der Zukunft leihen. 

Ein Gesetzgeber, der insbesondere eine Verschiebung von Reduktionslasten 

in die Zukunft ablehnt, bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt Innovations-

anreize setzen möchte und dementsprechend ein Borrowing-Verbot erlässt, 

der insgesamt sehr vorsichtig mit einer zeitlichen Flexibilisierung umgeht 

oder der dies nur innerhalb enger Grenzen erlaubt, würde folglich bei einer 

Verknüpfung mit einem großzügiger ausgestalteten System die eigenen Re-

gelungen unterlaufen und gegenstandslos werden lassen.266 Eine Verknüp-

fung wäre deshalb nicht rechtswidrig, da die „importierten“ Regelungen an 

sich nicht verboten sind. Auch dieser Gesetzgeber könnte sie innerhalb sei-

nes Gestaltungsspielraums einführen. Dadurch, dass er sie jedoch ablehnt, 

müsste die Verknüpfung aus rechtspolitischer Sicht unterbleiben. 

3.4.2.3.4 Anerkennung von Projektgutschriften 

Neben der zeitlichen Gültigkeit gehört zu den Eigenschaften von Zertifika-

ten auch der geographische Ursprung. Hier muss der Gesetzgeber entschei-

den, ob auch Zertifikate aus anderen Ländern zur Abgabeverpflichtung 

anerkannt werden. Hierbei geht es allerdings noch nicht um die Verknüp-

fung verschiedener Emissionshandelssysteme, sondern um die Verknüp-

                                            
264  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 46; 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 64 f. 
265  Mit Beispielen für das Borrowing Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for 

Greenhouse Gas Emissions: Opportunities, Implications, and Challenges, 2007, 43 f.; 
für das Banking Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes 

with the EU Emissions Trading Scheme, 2004, 26 f. 
266  So auch Lazarowicz, Global Carbon Trading, A framework for reducing emissions, 

2009, 49; allgemein zu den Wirkungen der Banking- und Borrowing-Regelungen für 
die Verknüpfung von großen und kleinen beziehungsweise von großen Emissions-
handelssystemen New Carbon Finance/Office of Climate Change, An assessment of the 

impact of banking and borrowing rules on linking, 2009. 
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fung mit sogenannten „Baseline-and-Credit“-Systemen. Diese kennzeichnen 

eine Vergabe von Gutschriften für erfolgte Emissionsreduktionen im Rah-

men eines Minderungsprojektes. Dafür müssen die Emissionen aber über 

ein Referenzszenario (Baseline) wie den „Business-as-usual“-Emissionen 

hinaus gemindert werden, das heißt, dass nur für zusätzliche Emissionsre-

duktionen Gutschriften ausgegeben werden.267 Durch die einseitige Aner-

kennung der Gutschriften durch ein Emissionshandelssystem, also hier in-

folge eines unilateralen Links, können die auf diese Weise generierten Pro-

jektgutschriften dort zur Abdeckung von Emissionen verwendet werden. 

Ziel ist es dabei, Kostenvorteile in anderen Ländern oder Sektoren im Ver-

gleich zu den am Emissionshandelssystem teilnehmenden Emittenten zu 

nutzen. 

Prominentestes und meist genutztes Beispiel sind die Certified Emission 

Reduction-Gutschriften aus dem Clean Development Mechanism des Kyo-

to-Protokolls, der gemäß Art. 12 des Kyoto-Protokolls Entwicklungs- und 

Schwellenländer bei einer nachhaltigen Entwicklung und Industriestaaten 

bei der Erfüllung der Reduktionsverpflichtungen unterstützen soll.268 So 

können solche Gutschriften aus Projekten zur Stromversorgung im ländli-

chen Raum mithilfe von Solarmodulen oder aus der Installation energieeffi-

zienterer Heizkessel stammen.269 Neben den international vereinbarten und 

überwachten270 Projekten können Gesetzgeber auch eigene Projektarten 

entwickeln. Es wäre daher auch möglich, kleine Emittenten im eigenen 

Land, die dem Emissionshandelssystem nicht unterfallen, mithilfe dieser 

Projekte zu Emissionsreduktionen zu veranlassen, wovon diese zugleich fi-

nanziell profitieren können.271 Entsprechend muss der Gesetzgeber die Pro-

                                            
267  S. Bygrave/Bosi, Linking Project-Based Mechanisms with Domestic Greenhouse Gas 

Emissions Trading Schemes, 2004, 13 f.; Flachsland/Marschinski/Edenhofer, Energy Poli-

cy 2009, 1637 (1638). 
268  Zu der Frage, ob mit dem CDM durchweg reale und zusätzliche Emissionsminderun-

gen vorgenommen werden oder nicht, s. z.B. Schneider, Is the CDM fulfilling its envi-
ronmental and sustainable development objectives? An evaluation of the CDM and 
options for improvement, 2007. 

269  S. UNFCCC, Clean Development Mechanism (CDM), http://unfccc.int/kyoto_proto-

col/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php, 17.10.2015. 
270 Dies übernehmen im Rahmen des Kyoto-Protokolls das CDM Executive Board, das 

die CDM-Aktivitäten überwacht, beziehungsweise das Joint Implementation Supervi-
sory Committee (JISC), das u.a. den Verifikationsprozess beaufsichtigt. 

271  Diese Möglichkeit eröffnet etwa das Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan 

Government; s. hierzu Kap. 4.4.2.3.4. 
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jektarten und die Voraussetzungen zur Anerkennung festlegen. Insbeson-

dere die Einhaltung bestimmter ökologischer Standards272 sollte geregelt 

werden, um einerseits das ökologisch entscheidende Kriterium der Zusätz-

lichkeit zu erfüllen und um andererseits international vergleichbare Gut-

schriften mit den gleichen Werten zu generieren. Des Weiteren müssen auch 

die zulässigen Mengen an Projektgutschriften im Verhältnis zu den originä-

ren Zertifikaten oder den Emissionen beschlossen werden. 

Die Auswahl- und Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers werden regel-

mäßig dazu führen, dass Abweichungen zwischen Emissionshandelssyste-

men auftreten. Auch hierbei behindern Unterschiede an sich eine Verknüp-

fung nicht, da mit der Umwandlung von Projektgutschriften in Zertifikate 

handelbare Einheiten vorhanden sind. Ebenso wie bei den zeitlichen Flexi-

bilisierungsmöglichkeiten gilt allerdings auch bei der Anerkennung von 

Projektgutschriften, dass sich die Regelung im verknüpften System durch-

setzt, die der Menge nach am großzügigsten ausgestaltet ist und den An-

forderungen nach den geringsten Standard verlangt.273 Denn infolge der 

Verknüpfung entsteht insofern eine erhöhte Nachfrage nach diesen Gut-

schriften, als die Emittenten ihre regulären Zertifikate in das System mit der 

strengeren Anerkennung verkaufen und im Gegenzug ihre großzügige Re-

gelung in Bezug auf Projektgutschriften ausnutzen. Damit können bei-

spielsweise Gutschriften aus ökologisch fragwürdigen Projekten zumindest 

auch indirekt im verknüpften Emissionshandelssystem zur Verfügung ste-

hen.274 Importrestriktionen als Reaktion auf großzügigere Regelungen kön-

                                            
272  Zu denken ist z.B. an den Gold Standard. Nach eigener Auskunft der gemeinnützigen 

Gold Standard Foundation ist dieser ein Standard für CO2-Minderungsprojekte, der 
international als der Qualitätsmaßstab sowohl für verpflichtende als auch für freiwil-
lige CO2-Märkte anerkannt sei. Er sei der Standard für etliche Regierungen, multina-
tionale Unternehmen sowie die Vereinten Nationen und sei der einzige Zertifizie-
rungsstandard, dem weltweit mehr als 80 Nichtregierungsorganisationen trauen und 
den sie unterstützen. Projekte, die nach dem Gold Standard durchgeführt werden, 
führten zu realen und dauerhaften Emissionsreduktionen und trügen zu einer nach-
haltigen Entwicklung bei; s. The Gold Standard Foundation, Gold Standard FAQs, 

http://www.goldstandard.org/resources/faqs, 17.10.2015. 
273  Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US Greenhouse 

Gas Policies, 2010, 6. 
274  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 66; mit Beispielen EPRI, Interactions of 
Cost-Containment Measures and Linking of Greenhouse Gas Emissions Cap-and-
Trade Programs, 2006, 3-9 ff.; Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for 

http://www.goldstandard.org/resources/faqs
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nen jedoch auf die gleiche Weise umgangen werden.275 Rechtspolitische 

Konsequenz wird demnach auch hier sein, dass aufgrund des Widerspruchs 

zu den eigenen Regelungen sowie aufgrund der Gefährdung von Rege-

lungs- und Minderungszielen eine Verknüpfung unter diesen Vorausset-

zungen unterbleibt. Dies gilt allerdings erst bei einem krassen Missverhält-

nis zwischen den verschiedenen Anerkennungsregelungen. Kleinere Ab-

weichungen, beispielsweise in der erlaubten Höhe, sollten hingegen eine 

Verknüpfung nicht verhindern, insbesondere wenn zuverlässige Kontrollen 

implementiert und internationale Standards eingehalten wurden.276  

3.4.2.3.5 Zertifikate unter dem Regime des Kyoto-Protokolls 

Im Zeitraum 2008 bis 2012, als das Kyoto-Protokoll für die Vertragsparteien 

Reduktionsverpflichtungen vorsah, wiesen Zertifikate, die von Staaten aus-

gegeben wurden, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, eine weitere be-

sondere Eigenschaft auf. Sie waren zugleich als „Assigned Amount Unit“ 

(in etwa „eine Einheit einer zugeteilten Menge“) hinterlegt. Zwar ist die ers-

te Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls bereits ausgelaufen und we-

der sind konkrete Reduktionspflichten für die zweite Verpflichtungsperiode 

in Kraft getreten noch ist ein anderes verbindliches internationales Klima-

schutzübereinkommen verabschiedet worden. Dennoch kann diese Eigen-

schaft in Zukunft wieder relevant werden. Daher wird rückblickend auf die 

Geltungsdauer des Kyoto-Protokolls diese Problematik für eine Verknüp-

fung untersucht, so dass diese Ergebnisse übertragen werden können, so-

bald ein neues Vertragswerk in Kraft tritt und ebenfalls diese Eigenschaft, 

unabhängig von einer genauen Benennung, regelt. 

Unter den „Assigned Amount Units“ wurden Emissionsrechte des Kyoto-

Protokolls verstanden, die einer metrischen Tonne Kohlendioxidäquivalent 

entsprachen und die von den Staaten des Anhangs I der Klimarahmenkon-

vention bis zu der Höhe ihrer insgesamt zugeteilten Menge gemäß Art. 3 

Abs. 7 und 8 des Kyoto-Protokolls ausgegeben wurden. Diese Einheiten 

                                                                                                                                    
Greenhouse Gas Emissions: Opportunities, Implications, and Challenges, 2007, 43; 
Metcalf/Weisbach, Review of Environmental Economics and Policy 2012, 110 (119).  

275  S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 

Systems, 2001, 63. 
276  Im Ergebnis ebenso Lazarowicz, Global Carbon Trading, A framework for reducing 

emissions, 2009, 48; Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in 
linking the EU Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions 
trading schemes, 2008, 62 ff.; Roßnagel, CCLR 2008, 394 (404). 
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konnten zwischen den Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls gehandelt 

werden.277 Dabei wurde diese Eigenschaft bei einem grenzüberschreitenden 

Zertifikatehandel zwischen Vertragsparteien immanent mit den Zertifikaten 

übertragen. Hätten jedoch Zertifikate zwischen Emittenten aus einem Staat, 

für den das Kyoto-Protokoll bindend war, und Emittenten aus einem sons-

tigen Staat gehandelt werden sollen, hätte sich genau diese Eigenschaft als 

hinderlich für eine Verknüpfung erweisen können. Denn in diesem Fall hät-

ten nicht alle Zertifikate im verknüpften Emissionshandelssystem über eine 

Hinterlegung als „Assigned Amount Unit“ verfügt. Dies wäre insofern 

problematisch gewesen, als die Erfüllung der internationalen Verpflichtun-

gen des Kyoto-Protokolls hiervon nachteilig beeinträchtigt hätte werden 

können. Wären Zertifikate aus einem sonstigen Staat in einen Vertragsstaat 

verkauft worden, hätte diesen Zertifikaten diese Eigenschaft278 und damit 

die Verwendungsmöglichkeit279 im Rahmen des internationalen Klimare-

gimes gefehlt. Für den Vertragsstaat hätte das bedeutet, dass Emissionen 

zwar mit einem Zertifikat abgedeckt gewesen wären, dieses aber nicht für 

die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls gegolten hätte und eingesetzt hät-

te werden können. Aus diesem Grund wären hierfür zusätzliche Emissions-

reduktionen in anderen Sektoren oder Zukäufe von solchen Einheiten von 

anderen Vertragsparteien oder von Projektgutschriften aus CDM und JI 

staatlicherseits notwendig gewesen. Umgekehrt hätte ein Zertifikat bei ei-

nem Verkauf aus einem Vertragsstaat lediglich diese Eigenschaft verlo-

ren.280 Die Einhaltung der Reduktionsverpflichtung hätte jedoch dennoch 

                                            
277  S. UNFCCC, Glossary of climate change acronyms – Assigned amount unit (AAU), 

http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php, 17.10.2015; s. 
auch Art. 3 Abs. 10, 11 sowie Art. 17 des Kyoto-Protokolls. 

278  S. auch Bazelmans, Linking the EU ETS to other emissions trading schemes, in: 
Faure/Peeters (Hrsg.), Climate Change and European Emissions Trading, 2008, 297 
(316); Meitz, Towards a Global Carbon Market: Legal and Economic Challenges of 

Linking Different Entity Level Emissions Trading Schemes, 2007, 31. 
279  S. auch Mehling, Linking of Emissions Trading Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), 

Legal Aspects of Carbon Trading, Kyoto, Copenhagen and beyond, 2009, 108 (127). 
280  Die „Assigned Amount Unit“ könnte dann beispielsweise aber auch eine Emission ei-

nes Sektors außerhalb des Emissionshandelssystems abdecken. Daran wäre für eine 
Verknüpfung insgesamt problematisch gewesen, dass das Zertifikat, das in das andere 
Emissionshandelssystem verkauft worden ist und somit für eine Emissionsreduktion 
stehen sollte, praktisch doppelt gezählt worden wäre – einmal, um eine Emission im 
anderen System abzudecken, und einmal, um eine Emission in einem Sektor außer-
halb desselben Emissionshandelssystems abzudecken; s. Sterk u.a., Ready to Link Up? 
Implications of Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 

2006, 64. 



Ziele einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen und ihre Durchsetzbarkeit 

   91 

gewährleistet werden können, weil ein Verkauf nur nach erfolgten Emis-

sionsreduktionen erlaubt gewesen wäre. Die festgelegte Emissionsober-

grenze wäre folglich nicht überschritten worden. Um die völkerrechtlichen 

Verpflichtungen nicht zu gefährden, hätte sich der Gesetzgeber der Ver-

tragspartei daher nicht nur die Folgen dieses Unterschieds vergegenwärti-

gen müssen, sondern hätte zur Ermöglichung einer Verknüpfung auch ge-

eignete Maßnahmen treffen müssen.281 

3.4.2.4 Handelssystem 

Weitere Regelungen, über die ein Gesetzgeber bei der Einführung eines 

Emissionshandelssystems zu beschließen hatte, betreffen die Ausgestaltung 

des Handels mit den Zertifikaten sowie die Marktbedingungen. Dazu gehö-

ren das Handelsgut, die Dauer der Handelsperiode, die Art und Weise, wie 

Emittenten Zertifikate untereinander handeln können, also beispielsweise 

über eine Handelsplattform, sowie die Frage, ob und wenn ja, wie in be-

stimmten Situationen wie etwa mit stark steigenden oder sehr niedrigen 

Zertifikatspreisen in den Markt eingegriffen wird. 

3.4.2.4.1 Handelsgut 

Im Mittelpunkt des Emissionshandelssystems steht neben der Emissions-

obergrenze die Emissionsberechtigung, das sogenannte Zertifikat. Es be-

rechtigt zum Ausstoß einer bestimmten Menge eines Schadstoffs, im Rah-

men der Begrenzung von Treibhausgasemissionen in der Regel zum Aus-

stoß einer (metrischen) Tonne Kohlendioxid oder Kohlendioxidäquiva-

lent.282 Zertifikate können nicht nur auf verschiedene Arten an die Emitten-

ten verteilt werden und müssen entsprechend dem Ausstoß in ausreichen-

der Anzahl eingereicht werden. Vielmehr können sie auch zwischen den 

Emittenten gehandelt und übertragen werden, um gemäß dem Sinn und 

Zweck des Emissionshandels die kostengünstigsten Emissionsreduktionen 

zu gewährleisten. 

                                            
281  Diskutiert wurde das gleiche Problem auch für den Fall, dass Zertifikate aus der Zeit 

vor 2008 für die Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls von 2008 bis 2012 auf-
gespart werden und damit noch nicht als „Assigned Amount Unit“ hinterlegt sind; s. 
Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for lin-
kages, 2002, 29; Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes 

with the EU Emissions Trading Scheme, 2004, 27. 
282  S. zu den Kohlendioxidäquivalenten Kap. 3.5.1.2. 
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Die Rechtsnatur der Emissionsberechtigung kann in jeder Rechtsordnung 

unterschiedlich ausgestaltet sein. Das Zertifikat kann einen öffentlich-

rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtscharakter aufweisen. Auch eine 

hybride Natur ist denkbar.283 Von dieser Zuordnung hängt vor allem der 

Rechtsweg im Fall von Rechtsstreitigkeiten ab. So sind entweder die Ver-

waltungsgerichte oder die Zivilgerichte zuständig. Dem Sinn und Zweck 

des Emissionshandelssystems entsprechend sind zwei verschiedene Ziel-

richtungen zu unterscheiden. Im ersten Schritt erfolgt die Zuteilung der 

Zertifikate. Dies ist in der Regel eine staatliche Aufgabe und daher dem öf-

fentlichen Recht zuzuordnen. Folglich sind für Rechtsstreitigkeiten etwa 

über die Höhe der kostenfreien Zuteilung Verwaltungsgerichte zuständig. 

Im zweiten Schritt wird der Handel der Zertifikate zwischen den Emitten-

ten ermöglicht. Über die Übertragung der Zertifikate könnte zwar auch ein 

öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden. Dieser adressiert jedoch 

eher den Fall, dass eine öffentlich-rechtliche Pflicht wie etwa die Übernah-

me der Straßenreinigungslast zwischen Privatrechtssubjekten vertraglich 

festgelegt wird. Hieran fehlt es aber bei der Übertragung der Zertifikate.284 

Im Übrigen verfügt das öffentliche Recht in der Regel nicht über Vorschrif-

ten zum Kauf und Verkauf sowie zur Übertragung von Rechten.285 Viel-

mehr stellt das Privatrecht für solche marktüblichen Vorgänge Regelungen 

zur Verfügung. Zwei Privatpersonen, die sich über den Kauf von Zertifika-

ten einigen, bedienen sich daher der Vorschriften, die auch bei einem sons-

tigen Güter- oder Rechtekauf zur Anwendung kommen würden. Diese Er-

wägungen sprechen folglich dafür, dass sich die Übertragung im Regelfall 

nach den Vorschriften des Privatrechts richtet. 

Darauf, ob die Emissionsberechtigungen insgesamt als öffentlich-rechtlich 

oder privatrechtlich eingeordnet werden, kommt es vor diesem Hinter-

grund auch nicht mehr an. Eine eindeutige Regelung der Einordnung wür-

de zwar Rechtsklarheit erzeugen.286 Der Emissionshandel ließe sich aber 

                                            
283  S. Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emissionshandelsrechts, 2006, 

148; s. auch Mace, JEEPL 2005, 123 (124 f.). 
284  S. Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emissionshandelsrechts, 2006, 

149; a.A. Frenz, Emissionshandelsrecht, 2012, § 7 TEHG Rn. 42 ff. 
285  S. Burgi, NVwZ 2004, 1162 (1168). 
286  An einer solchen Regelung fehlt es etwa in der Emissionshandelsrichtlinie der Europä-

ischen Union. Auch in Deutschland ist umstritten, ob es sich bei der Emissionsberech-
tigung um ein privatrechtliches Nutzungsrecht oder eine öffentlich-rechtliche Befug-
nis handelt. Eine insgesamt privatrechtliche Einordnung befürworten u.a. Burgi, RdE 
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auch unabhängig davon und entsprechend den vorgenannten Zielrichtun-

gen praktisch handhaben. Für eine Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen erfordert die Nutzungsfähigkeit fremder Zertifikate, dass die Zertifi-

kate auch grenzüberschreitend gehandelt werden können. Ob sie dabei öf-

fentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sind, ist hingegen grund-

sätzlich von untergeordneter Bedeutung. Solange die Übertragungsfähig-

keit zwischen den Emittenten verschiedener Systeme gewährleistet ist, ver-

hindert eine unterschiedliche Einordnung der Zertifikate die Verknüpfung 

von Emissionshandelssystemen nicht. Emittenten werden in der Regel je-

doch bevorzugen, dass die Zertifikate nach den gleichen Regeln wie andere 

Rechte oder Sachen auch grenzüberschreitend übertragen werden können 

und dass sich daher eher am Privatrecht orientiert wird.  

Nachdem sich Emittenten über den Kauf von Zertifikaten geeinigt haben, 

bedarf es noch der Nachverfolgbarkeit des Zertifikateübergangs von einem 

auf einen anderen Emittenten, damit dieser die Zertifikate für die Pflichter-

füllung einsetzen kann. Hierzu muss die Transaktion im Handelsregister 

eingetragen werden.287 Das Register dient neben dem kontrollierenden Ab-

gleich zwischen den Emissionen und den eingereichten Zertifikaten288 auch 

der Verbuchung von Transaktionen zwischen Konten. Zudem enthält es 

weitere Kontoinformationen und zeigt Kontostände an.289 Das Register ist 

demnach eine elektronische Datenbank, aber selbst kein Handelsplatz.290  

                                                                                                                                    
2004, 29 (33 ff.) und Leidinger, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein 
Praxishandbuch, 2006, Kap. 26 Rn. 13 ff. Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch 
des Emissionshandelsrechts, 2006, 147 ff.; Frenz, Emissionshandelsrecht, 2012, 
§ 7 TEHG Rn. 45 und Kobes, NVwZ 2004, 1153 (1156) ordnen die Emissionsberechti-

gung hingegen dem öffentlichen Recht zu. 
287  Zu unterscheiden ist eine konstitutive oder deklaratorische Eintragung der Übertra-

gung der Zertifikate im Register. In Deutschland ist die rechtliche Übertragung erst 
mit der Eintragung auf dem Konto des Käufers im Register abgeschlossen und nicht 
bereits mit der Einigung über den Verkauf der Emissionsberechtigung. Hier ist die 
Eintragung im Emissionshandelsregister konstitutiv, d.h. rechtsbegründend für die 
Übertragung der Zertifikate; s. Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des 
Emissionshandelsrechts, 2006, 161 f.; Leidinger, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), 

Emissionshandel – Ein Praxishandbuch, 2006, Kap. 26 Rn. 31 ff. 
288  S. hierzu Kap. 3.4.2.5. 
289 S. Sterk, Institutionen zur Überwachung und Durchsetzung des EU-Emissionshandels 

– Mögliche Probleme und Möglichkeiten der Verbesserung, 2005, 16. 
290 S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 

Systems, 2001, 55 f. 
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Durch die Verknüpfung werden mindestens zwei Emissionshandelssysteme 

und damit ebenfalls mindestens zwei Register an einer Transaktion eines 

Zertifikats beteiligt. Voraussetzung, dass eine Verknüpfung funktionieren 

kann, ist daher, dass die grenzüberschreitend gehandelten Zertifikate zwi-

schen den Registern verbucht werden können. Insbesondere muss also bei 

einem grenzüberschreitenden Handel sichergestellt sein, dass das verkaufte 

Zertifikat vom Konto des Verkäufers gelöscht und dem Konto des Käufers 

gutgeschrieben wird.291 Dafür müssen die Register ausreichend kompatibel 

sein. Notwendig ist zwar keine vollständige Übereinstimmung der Register 

in jeglichen Eigenschaften wie Benutzeroberfläche, Kontoinformationen 

oder enthaltenen Funktionen. Die Register müssen aber technisch und or-

ganisatorisch den Zugang des jeweils anderen Emissionshandelssystems 

über Schnittstellen eröffnen und die grenzüberschreitenden Handelsvor-

gänge korrekt verbuchen. Ansonsten können die Transaktionen nicht 

rechtssicher abgewickelt werden.292 Dies beinhaltet auch, dass jedes Zertifi-

kat, das im verknüpften Emissionshandelssystem zugeteilt und gehandelt 

wird, eine eindeutige und einmalige Kennung aufweisen muss, um Doppe-

lungen und Verwechslungen auszuschließen.  

3.4.2.4.2 Handelsperiode 

Die Handelsperiode meint den Zeitraum, für den Emissionsminderungszie-

le festgelegt sowie entsprechende Zertifikate zugeteilt werden und in dem 

Emittenten zur Abdeckung der Emissionen Zertifikate handeln können.293 

Handelsperioden können sich über wenige Monate, über ein Jahr oder auch 

über mehrere Jahre erstrecken.294 Da der übergreifende Zusammenschluss 

mehrerer Jahre zu einer Handelsperiode eine größere Planungssicherheit 

für die Emittenten bietet295 und das Emissionshandelssystem administrativ 

leichter handhabbar macht, werden regelmäßig mehrjährige Handelsperio-

                                            
291  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 89. 
292  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 90. 
293 Elspas/Stewing, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishand-

buch, 2006, Kap. 2 Rn. 58. 
294  S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 

Systems, 2001, 53. 
295 Zimmer, CO2-Emissionsrechtehandel in der EU, 2004, 116 f.; ausführlich zu den Vortei-

len längerer und kürzerer Handelsperioden Buchner, Policy Uncertainty, Investment 

and Commitment Periods, 2007, 11 ff. 
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den mit insgesamt einem Minderungsziel und gegebenenfalls einer jährli-

chen Absenkung der Emissionsobergrenze vorgesehen. In diesen Fällen 

wird des Weiteren die Höchstmenge an Zertifikaten zumeist in verschiede-

ne Teilmengen auf die einzelnen Jahre der Handelsperiode aufgeteilt. Diese 

Teilmengen wiederum können den Emittenten am Beginn eines Handels-

jahres kostenlos zugeteilt oder gleichmäßig während der Handelsperiode 

versteigert werden, wohingegen die Abrechnung, also der Vergleich der 

eingereichten Zertifikate mit den tatsächlichen Emissionen, ebenfalls jähr-

lich oder erst gegen Ende der gesamten Handelsperiode oder aber zu An-

fang einer neuen erfolgen kann. 

Emissionshandelssysteme können sich demnach in ihren Start- und Endjah-

ren ihrer jeweiligen Handelsperioden, in deren Dauer sowie in den Zutei-

lungs- und Abrechnungszeitpunkten unterscheiden. Im Grundsatz ist dies 

für eine Verknüpfung nicht problematisch, da hiermit Rahmenbedingun-

gen, aber keine rechtlichen Beschränkungen für den Zertifikatehandel selbst 

festgelegt werden. Allerdings beeinflussen die Ausgestaltungen der Han-

delsperioden auch andere Systementscheidungen wie die Banking- und 

Borrowing-Regelungen und insbesondere auch den Preis zum Abgabezeit-

punkt der Zertifikate. So können unterschiedliche Abrechnungszeitpunkte 

bei einer Verknüpfung eine stabilisierende Wirkung auf den Zertifikatspreis 

haben und die Liquidität des Marktes erhöhen,296 da temporäre 

Marktknappheiten in einem System, das sich bereits am Ende seiner Han-

delsperiode befindet, durch Käufe aus dem anderen System ausgeglichen 

werden können.297 Auch Finanzinstitutionen werden für verschiedene zu-

künftige Jahrgänge unterschiedliche Angebote wie zum Beispiel Futures 

entwickeln, so dass die Bedeutung unterschiedlicher Abgabezeitpunkte ge-

ringer wird.298 

Eine Verknüpfung von Systemen mit unterschiedlich langen Handelsperio-

den kann dazu führen, dass die Banking- und Borrowing-Regelungen des 

einen Systems mithilfe der längeren Handelsperiode des anderen Systems 

                                            
296  S. Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU 

Emissions Trading Scheme, 2004, 28. 
297  Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 16; s. auch 

Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Linking Domestic 

Emissions Trading Schemes, 2006, 21. 
298  S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 

Systems, 2001, 54. 
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unterlaufen werden. Ein Emittent in dem System mit der kürzeren Han-

delsperiode könnte eigene Zertifikate verkaufen und Zertifikate des ande-

ren Systems, die länger gültig sind, kaufen.299 Damit können also einerseits 

Zertifikate aufgespart werden. Zugleich kann andererseits aber auch ein 

Leihen zukünftiger Zertifikate trotz eines Borrowing-Verbots in dem Sys-

tem mit kürzerer Handelsperiode stattfinden.300 Letztlich bildet damit die 

längere Handelsperiode die Grundlage des verknüpften Systems.301 Hinzu 

kommt, dass unterschiedlich lange Handelsperioden die Möglichkeit schaf-

fen, Überallokationen aus früheren Handelsperioden durch Verschieben der 

Zertifikate zwischen den Emissionshandelssystemen kontinuierlich in spä-

tere Perioden zu übertragen.302 Eigene Ausgestaltungsentscheidungen 

könnten daher durch unterschiedlich lange Handelsperioden ins Leere lau-

fen. Auch die Erreichung ökologischer Ziele könnte gefährdet werden. Aus 

diesen Gründen kann für den Gesetzgeber für eine Verknüpfung Anpas-

sungsbedarf bei den Handelsperioden bestehen.303 

3.4.2.4.3 Handelsplattform 

Um einen Zertifikatehandel zwischen Emittenten und damit eine Emis-

sionsreduktion am günstigsten Ort zu ermöglichen, müssen sich Anbieter 

und Nachfrager von Zertifikaten sowohl hinsichtlich der gefragten Menge 

als auch des akzeptablen Preises finden können. Diesen Zweck kann eine 

Handelsplattform erfüllen. Neben privaten Maklern, die einen Handel 

„over the counter“ (außerbörslich) anbieten, können auch Emissionshan-

delsbörsen diese Aufgabe übernehmen, über die die Verkäufe und Käufe 

abgewickelt werden. Im Gegensatz zu dem Fall, dass sich Käufer und Ver-

käufer selbständig und ohne Einschaltung von Finanzintermediären Ver-

handlungspartner suchen, erleichtert eine Handelsplattform den Handel 

mit Zertifikaten, senkt die Transaktionskosten,304 indem potenzielle Verkäu-

                                            
299  Metcalf/Weisbach, Review of Environmental Economics and Policy 2012, 110 (121). 
300  Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North Ameri-

ca, 2009, 29. 
301  Metcalf/Weisbach, Review of Environmental Economics and Policy 2012, 110 (121). 
302  S. Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 16; s. 

auch Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 2006, 23. 
303  Ebenso Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und 

Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 90. 
304 S. Heister/Michaelis u.a., Umweltpolitik mit handelbaren Emissionsrechten, 1991, 110. 
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fer und Käufer leichter zueinander finden können, und schafft Transpa-

renz305 über Preise und Handelsvolumina. 

Aus diesen Vorteilen ergibt sich, dass auch für eine Verknüpfung das Vor-

handensein von Handelsplattformen statt einer einzelnen Suche nach 

Tauschpartnern effizienter ist. Denn der Markt wäre noch größer, potenziel-

le Partner wären im Ausland aber noch schwieriger zu finden und Verhand-

lungen möglicherweise aufgrund von Sprachbarrieren noch schwerer zu 

führen. Sollte sich ein System dennoch gegen den Handel über solche Platt-

formen aussprechen, das andere dies jedoch zulassen, steht diese Möglich-

keit nach einer Verknüpfung grundsätzlich in beiden Systemen zur Verfü-

gung. So könnten sich deshalb auch Emittenten des Systems ohne Handels-

plattform ebenso wie die Emittenten des anderen Systems an einer Börse 

anmelden und hierüber die Zertifikate handeln. Dies setzt allerdings die Er-

füllung der nationalen Zulassungsbedingungen zur Teilnahme wie zum 

Börsenhandel voraus.306 Das System ohne Handelsplattform müsste daher 

entweder eine Verknüpfung unterlassen, diese Möglichkeit für die eigenen 

Emittenten akzeptieren oder über politischen Druck den Gesetzgeber des 

anderen Emissionshandelssystems veranlassen, den eigenen Emittenten den 

Zugang nicht zu gewähren. Warum dieser dann allerdings überhaupt in ei-

ne Verknüpfung einwilligen sollte, ist mehr als fraglich. Vielmehr kann eine 

Verknüpfung aus Sicht des Systems mit Handelsplattform nur sinnvoll er-

scheinen, wenn auch das andere System vergleichbare Möglichkeiten 

schafft. Anderenfalls würden die praktischen Vorzüge einer Verknüpfung, 

insbesondere Effizienzgewinne, vermindert. Daher behindern eher prakti-

sche und politische Erwägungen als der Unterschied an sich eine Verknüp-

fung. 

3.4.2.4.4 Markteingriffe 

Für den Fall, dass der Emissionshandel zu überhöhten oder unbeabsichtigt 

niedrigen Preisen, Finanzspekulationen und Wettbewerbsverzerrungen 

führt, können Markteingriffe vorgesehen werden, mit denen solche Ent-

                                            
305 S. Bohm/Convery, Allocating Allowances in Greenhouse Gas Emissions Trading, 2003, 

2. 
306  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 69. 
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wicklungen korrigiert werden.307 Hierzu werden sogenannte Sicherheitsven-

tile (Safety Valves) eingesetzt, um unerwünschte Verläufe von vornherein 

zu verhindern oder aber aufzuhalten. Vor allem gehören Preisober- und 

-untergrenzen zu den Sicherheitsventilen. Sie bewirken, dass zusätzliche 

Zertifikate ausgegeben308 oder Zertifikate aus dem Markt309 herausgenom-

men werden, sobald das vorbestimmte Preisniveau erreicht wird.310 Aber 

auch die Regelungen zum Banking oder Borrowing sowie die Anerkennung 

von Projektgutschriften können als Sicherungsmechanismus angesehen und 

deren Einsatzmöglichkeiten unter bestimmten Bedingungen erleichtert 

werden.311  

Da die Berücksichtigung von Markteingriffen politisch kontrovers disku-

tiert wird, können sie auch ein ausschlaggebendes Kriterium für oder gegen 

eine Verknüpfung sein.312 Während Befürworter auf die Minimierung öko-

nomischer Kosten für die Marktteilnehmer und eine bessere Planbarkeit 

verweisen, sehen Kritiker in den Sicherheitsventilen vor allem eine Aufwei-

                                            
307 Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 29. 
308 S. Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU 

Emissions Trading Scheme, 2004, 29 f.; Egenhofer/Fujiwara, The contribution of linking 
emissions markets to a global climate change agreement: feasibility and political ac-
ceptability, 2006, 48. 

309  Beispielsweise könnten weniger Zertifikate versteigert werden. Gegebenenfalls müss-
te der Staat aber auch Zertifikate direkt vom Markt aufkaufen, um die Preise zu stabi-
lisieren. Denkbar wäre auch, dass bei einem Unterschreiten einer Preisuntergrenze, 
einem sogenannten Price Floor, die Differenz zwischen diesem Preis und dem aktuel-
len Marktpreis von den Emittenten an den Staat bezahlt wird. Als Beispiel ist hierfür 
die Regelung in Großbritannien zu nennen; s. Egenhofer, Perspectives on the EU car-
bon market, in: UNEP Risø Centre, Progressing towards post-2012 carbon markets, 
2011, 25 (29); Klimaktiv, Mindestpreis für CO2-Emissionen in Großbritannien in Kraft 
getreten, http://www.klimaktiv.de/article101_14584.html, 17.10.2015. Im Übrigen 
werden Preisuntergrenzen vor allem bei der Ausgestaltung der Versteigerung disku-
tiert; s. z.B. Fankhauser/Hepburn, Energy Policy 2010, 4363 (4367). 

310 S. Sterk/Schüle, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 409 

(419). 
311 S. Egenhofer/Fujiwara, The contribution of linking emissions markets to a global climate 

change agreement: feasibility and political acceptability, 2006, 47 f.; ausführlich EPRI, 
Interactions of Cost-Containment Measures and Linking of Greenhouse Gas Emissions 
Cap-and-Trade Programs, 2006. 

312  Im Ergebnis ebenso Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-
Markt, 2007, 13; Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 
42 f.; Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und 

Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 97 f. 

http://www.klimaktiv.de/article101_14584.html
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chung der ökologischen Ziele.313 Emissionshandelssysteme, von denen das 

eine Markteingriffe vorsieht und das andere diese ablehnt, können nicht 

verknüpft werden, ohne dass die Systeme die jeweilige Entscheidung des 

anderen Systems für oder gegen Eingriffe akzeptieren. Würden die Systeme 

trotz des Unterschieds verknüpft, dehnt sich auf der einen Seite der Siche-

rungsmechanismus auf das verknüpfte System aus.314 Damit erhalten auch 

Emittenten des Systems ohne Markteingriffe beispielsweise Zugang zu zu-

sätzlichen Zertifikaten oder Projektgutschriften. Unter diesen Vorausset-

zungen könnte deshalb eine Verknüpfung aus Sicht des Emissionshandels-

systems ohne Markteingriffe scheitern. 

Auf der anderen Seite müsste aber auch der Gesetzgeber, der Markteingriffe 

gestattet, berücksichtigen, dass die Verknüpfung selbst die Bedingungen 

zur Inanspruchnahme der Safety Valves verändert.315 Denn sie verursacht 

eine Angleichung der Zertifikatspreise, wodurch das Erreichen der Preis-

ober- und -untergrenzen und damit die Ausgabe zusätzlicher Zertifikate 

oder die Herausnahme von Zertifikaten oder die Anwendung anderer Si-

cherungsmechanismen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher werden 

kann. Damit können nicht nur staatliche Kosten zum Rückkauf von Zertifi-

katen einhergehen,316 sondern auch Zielverfehlungen können eine Folge 

sein. Abhängig von den vorhandenen Regelungen und der prognostizierten 

Preisentwicklung kann daher ebenfalls für diesen Gesetzgeber eine Ver-

                                            
313  S. Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North 

America, 2009, 32; Fankhauser/Hepburn, Energy Policy 2010, 4363 (4368 f.); 
Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 (218 f.); Metcalf/Weisbach, Review of Environmental 
Economics and Policy 2012, 110 (120); Sterk/Schüle, Mitigation and Adaptation Strate-

gies for Global Change 2009, 409 (419 f.). 
314  S. Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 2006, 26; 

Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Oppor-
tunities, Implications, and Challenges, 2007, 44 f.; Kruger/Oates/Pizer, Review of Envi-
ronmental Economics and Policy 2007, 112 (120 f.); Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 
(218); Metcalf/Weisbach, Review of Environmental Economics and Policy 2012, 110 
(120); Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US 

Greenhouse Gas Policies, 2010, 7. 
315  Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Oppor-

tunities, Implications, and Challenges, 2007, 46. 
316  S. auch Lazarowicz, Global Carbon Trading, A framework for reducing emissions, 2009, 

50. Zurückgekaufte Zertifikaten können beispielsweise für eine zukünftige Versteige-
rung aufgehoben, einer Reserve zugeführt oder gelöscht werden; s. Burtraw u.a., Lin-

king by Degrees: Incremental Alignment of Cap-and-Trade Markets, 2013, 25. 
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knüpfung ausscheiden. Unterschiede in der Erlaubnis von Markteingriffen 

verhindern eine Verknüpfung demnach von beiden Seiten.  

Mit einer Verknüpfung wird allerdings in der Regel auch das Ziel verfolgt, 

die Kosten für alle Emittenten insgesamt zu senken. Deshalb kann sie eben-

falls als Sicherheitsventil im weitesten Sinne verstanden werden. Eine Ver-

knüpfung reduziert außerdem das Risiko unerwünschter Entwicklungen, 

indem durch den größeren, gemeinsamen Markt Finanzspekulationen er-

schwert, die Zertifikatspreise stabiler gehalten und Wettbewerbsverzerrun-

gen vermindert werden. Damit sinkt auch das Erfordernis weiterer Markt-

eingriffe. Insoweit könnten verknüpfungswillige Gesetzgeber auf die Rege-

lung von Markteingriffen verzichten. 

3.4.2.5 Kontrollsystem und Sanktionierung 

Damit nachvollziehbar ist, wie viele Treibhausgasemissionen von den ein-

bezogenen Emittenten ausgestoßen und ob ausreichend Zertifikate hierfür 

abgegeben wurden, mithin also die Emissionsobergrenze eingehalten wur-

de, muss ein Kontrollsystem eingeführt werden. Dieses dient nicht nur dem 

Abgleich der Emissionen mit den eingereichten Zertifikaten der Emittenten 

im Emissionshandelssystem, sondern staatlicherseits auch der Information 

über den Stand zur Einhaltung der Reduktionsziele. Das Kontrollsystem be-

steht aus den Schritten Überwachung (Monitoring), Berichterstattung (Re-

porting) und Verifikation der beiden vorherigen Verfahren.317 Bezüglich des 

Monitoring kann der Gesetzgeber zwischen einer Messung oder einer Be-

rechnung der Emissionen sowie einer – zusätzlich absichernden – Mischung 

beider Verfahren wählen. Als Ergebnis der Überwachung müssen ein Emis-

sionsbericht und eine Verifikation des Berichts folgen, um eine fehlerfreie, 

wahrheitsgetreue Wiedergabe der realen Emissionen und die Einhaltung 

der Überwachungsregeln zu gewährleisten.318 Die Verifikation kann entwe-

der von eigenen Behörden oder Dritten wie Sachverständigen durchgeführt 

werden. Auf der Grundlage der verifizierten Emissionsberichte findet im 

Register der Abgleich zwischen den Emissionen und den eingereichten Zer-

tifikaten, also zwischen Ist- und Soll-Zustand statt. Danach werden die den 

geprüften Emissionen entsprechenden Zertifikate aus dem Register ge-

                                            
317  Ausführlich Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Praktikabilität 

eines Emissionshandelssystems, 2012, 18 ff. 
318  Zum Inhalt des Berichts Volmert, Anforderungen an die juristisch-administrative Prak-

tikabilität eines Emissionshandelssystems, 2012, 24 ff. 
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löscht. Das Register erfüllt damit nicht nur beim Handel von Zertifikaten, 

sondern auch bei der Kontrolle eine leitende Funktion. 

Mithilfe des Kontrollsystems können Verstöße aufgedeckt werden. Neben 

der Sicherstellung der Einhaltung aller Regeln wie der fristgerechten Einrei-

chung des Berichts geht es hierbei vor allem um eine Sanktionierung für die 

nicht ausreichende Abgabe von Zertifikaten. Drei Arten der Bestrafung sind 

für diesen Fall regelmäßig vorstellbar. Erstens könnte von den Emittenten 

verlangt werden, dass sie ohne weitere Sanktionierung die fehlenden Zerti-

fikate nachreichen, also nochmals am Zertifikatehandel teilnehmen und da-

für entsprechend bezahlen müssen. Zweitens könnte die Sanktionierung 

auch so ausgestaltet sein, dass neben der Nachreichung der fehlenden Zerti-

fikate eine weitere Strafe auferlegt wird. Dies könnte eine vom Marktpreis 

entkoppelte, hohe Strafzahlung ebenso umfassen wie die zusätzliche Einrei-

chung von Zertifikaten.319 Letzteres könnte beispielsweise bedeuten, dass 

für jedes fehlende Zertifikat drei weitere Zertifikate abzugeben sind. Als 

dritte Alternative ist denkbar, dass zwar keine Nachreichung von fehlenden 

Zertifikaten erfolgt, jedoch eine Strafe gezahlt werden muss. Die Strafzah-

lung für zu viel ausgestoßene Emissionen befreit die Emittenten dann von 

der Nachreichung der Zertifikate. Damit läge in der Strafzahlung zugleich 

auch die Preisobergrenze für die Zertifikate.320 Solange der Zertifikatspreis 

unterhalb der Höhe der Strafzahlung liegt, werden Emittenten Zertifikate 

kaufen oder Emissionen reduzieren. Steigt der Preis allerdings über das Ni-

veau der Strafzahlung, werden Emittenten stattdessen lediglich die Strafe 

zahlen. Die Klimaschutzziele werden dadurch jedoch schwieriger zu errei-

chen sein.  

In all diesen Fällen trifft den Emittenten, der nicht ausreichend Zertifikate 

vorweisen kann, also die Sanktion. Dies gilt auch dann, wenn der Emittent 

aufgrund von Verkäufen von Zertifikaten die Emissionen nicht mehr mit 

genügend Zertifikaten abdecken kann. Unabhängig von Transaktionen 

bleibt der Emittent als Verkäufer also für die Einhaltung der eigenen Ver-

pflichtungen verantwortlich; der Käufer der Zertifikate ist hingegen außen 

                                            
319  S. z.B. Sterk, Institutionen zur Überwachung und Durchsetzung des EU-

Emissionshandels – Mögliche Probleme und Möglichkeiten der Verbesserung, 2005, 
18. 

320 S. Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU 
Emissions Trading Scheme, 2004, 29; ebenso Sterk/Schüle, Mitigation and Adaptation 

Strategies for Global Change 2009, 409 (419). 
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vor. Daher liegt in diesen Fällen die von der Literatur sogenannte Seller 

Liability vor. Hiervon zu unterscheiden ist als besondere Form der Sanktio-

nierung die sogenannte Buyer Liability. Wird diese Variante in einem Emis-

sionshandelssystem vorgesehen, verlieren die Zertifikate für den Käufer bei 

nicht ausreichender Abdeckung des Verkäufers die Gültigkeit und es erfolgt 

eine Rückübertragung der Zertifikate an den Verkäufer, so dass dieser sei-

nen Verpflichtungen nachkommen kann. Die Käufersanktionierung führt 

demnach dazu, dass der Käufer nach einer Rückübertragung selbst nicht 

mehr über ausreichend Zertifikate verfügt und eine entsprechende Strafe 

begleichen muss.321 Im Gegensatz zum Regelfall der Verkäufersanktionie-

rung trägt damit der Käufer von Zertifikaten die Verantwortung, dass der 

Verkäufer seine Verpflichtungen erfüllen kann.322 Der Käufer muss dabei 

für die volle oder einen Teil der Verantwortung in Abhängigkeit davon ein-

stehen, ob alle oder ein Teil der Zertifikate zurückübertragen werden müs-

sen. Hintergrund einer solchen Regelung ist die Überlegung, Handelspart-

ner sorgfältiger auszuwählen und Zertifikate nur von konform handelnden, 

übermäßig ausgestatteten Verkäufern zu erwerben.323 

Aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten, das Kontrollsystem und die Sanktio-

nierung auszugestalten, werden sich folglich aller Voraussicht nach Unter-

schiede zwischen Emissionshandelssystemen feststellen lassen. Einige wer-

den Emissionen messen, andere berechnen; Register werden verschiedene 

Funktionen und Benutzeroberflächen aufweisen; die Höhe von Strafzahlun-

gen wird voneinander abweichen. Grundsätzlich ist dies für eine Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen nicht hinderlich. Um Systeme mitei-

nander verbinden zu können, müssen sie keine vollständige Übereinstim-

mung in diesen Merkmalen aufweisen. Allerdings muss zwischen den Sys-

temen Vertrauen bestehen, dass das andere System genauso streng, akkurat 

                                            
321  S. auch Sterk, Institutionen zur Überwachung und Durchsetzung des EU-

Emissionshandels – Mögliche Probleme und Möglichkeiten der Verbesserung, 2005, 
18. 

322  Ausführlich zur Buyer und Seller Liability und den Mischformen Baron, An Assess-

ment of Liability Rules for International GHG Emissions Trading, 2000; eine ausführli-
che Analyse verschiedener Haftungsregeln, wenn auch im Kontext des Kyoto-
Protokolls, findet sich auch bei Haites/Missfeldt, Limiting Overselling in International 
Emissions Trading I: Costs and Environmental Impacts of Alternative Proposals, 2002, 
26 ff. 

323  S. Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading 

Systems, 2001, 60. 
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und zuverlässig kontrolliert und bestraft.324 Ist dies nicht der Fall, setzt sich 

auch hierbei die schwächste Regelung im verknüpften System durch; die 

geringste Kontrolle oder die geringste Strafe bestimmen den Ort, an dem 

Verstöße stattfinden.325 So kann ein weniger robustes Monitoring in einem 

System dazu führen, dass von dort mehr Zertifikate ohne gleichzeitige 

Emissionsreduktionen verkauft werden. Insgesamt stiegen also ohne zuver-

lässige Kontrolle und einen effektiven Vollzug die Emissionen an. Ebenso 

könnte eine Strafzahlung, die von der Nachreichung von Zertifikaten befreit 

und damit wie ein Price Cap wirkt, einen Emissionsanstieg infolge einer 

Verknüpfung verursachen. Denn eine Verknüpfung verändert den Zertifi-

katspreis und damit auch die Bedingung zur Begleichung der Strafe. Im 

verknüpften Emissionshandelssystem könnten sich bei einem Preis ober-

halb des Price Caps dann mehr Emittenten aus diesem System gegen die 

Einhaltung der Verpflichtungen entscheiden, mehr Zertifikate verkaufen 

und im Gegenzug lediglich die Strafe zahlen, ohne Emissionen zu reduzie-

ren.326 Die Regelungen des Emissionshandelssystems, das über ein zuver-

lässiges Kontrollsystem und abschreckende Strafen verfügt, verlieren somit 

zu einem gewissen Teil ihre Durchschlagskraft. Daher würde der Gesetzge-

ber des strengen Emissionshandelssystems unter diesen Voraussetzungen 

keine Verknüpfung eingehen.  

                                            
324  Im Ergebnis ebenso Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes 

with the EU Emissions Trading Scheme, 2004, 28 f.; Bramley/Partington/Sawyer, Linking 
National Cap-and-Trade Systems in North America, 2009, 32 f.; Chapman, VJEL 2009, 
45 (62, 65); Haites/Wang, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 
465 (469 ff.); Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emis-
sions: Opportunities, Implications, and Challenges, 2007, 41; Lazarowicz, Global Car-
bon Trading, A framework for reducing emissions, 2009, 47; Mace u.a., Analysis of the 
legal and organisational issues arising in linking the EU Emissions Trading Scheme to 
other existing and emerging emissions trading schemes, 2008, 66 ff.; Metcalf/Weisbach, 
Review of Environmental Economics and Policy 2012, 110 (121); Tuerk u.a., Linking 
Emissions Trading Schemes, 2009, 25; s. auch Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emis-
sionshandelssysteme in Japan und Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rech-

tlicher Sicht, 2008, 95 ff. 
325  Bode, Implications of Linking National Emission Trading Schemes prior to the Start of 

the First Commitment Period of the Kyoto Protocol, 2003, 3. 
326  S. Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (93); Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry 

Greenhouse Gas Emission Trading Systems, 2001, 58; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, 
Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch ef-

fektiv, 2014, 72. 
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Das gilt ebenfalls für das System mit Käufersanktionierung. Eine Verknüp-

fung mit einem System mit Verkäufersanktionierung kann dazu führen, 

dass bei einem grenzüberschreitenden Handel aus dem System mit Käufer-

sanktionierung heraus die Zertifikate gerade nicht zurück übertragen wer-

den können, weil keine Durchgriffsmöglichkeit in das andere System be-

steht.327 Die Regelung verliert damit ihre Durchsetzbarkeit. Emittenten, die 

Zertifikate verkaufen, obwohl sie dann selbst nicht mehr über genügend 

Zertifikate verfügen, werden also genauso wenig bestraft wie die Käufer im 

anderen System. Für das System mit Verkäufersanktionierung wäre ein Un-

terschied hingegen folgenlos. Diese Regelung bliebe auch nach einer Ver-

knüpfung vollziehbar. Entweder müsste der Verkäufer aus diesem System 

die Strafe begleichen, wenn zu wenige Zertifikate vorhanden sind, oder die 

Zertifikate würden bei Bekanntwerden der fehlenden Abdeckung vom Käu-

fer aus dem System mit Käufersanktionierung zurück übertragen. Für den 

Gesetzgeber des Systems mit Verkäufersanktionierung ergibt sich somit für 

eine Verknüpfung kein Änderungsbedarf. 

3.4.2.6 Zusammenfassung 

Die Ausgestaltung von Emissionshandelssystemen kann in vielerlei Hin-

sicht zwischen Systemen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen dif-

ferieren. Per se hindert jedoch kein Unterschied in den Merkmalen eine 

Verknüpfung von Emissionshandelssystemen.328 Vielmehr kommt es auf 

den jeweiligen Einzelfall und darauf an, wie weit die Ausgestaltung der 

Systeme voneinander abweicht. Erst wenn infolge der Verknüpfungsrege-

lung Regelungen des eigenen Systems ins Leere laufen oder aufgeweicht 

werden, die Effektivität des eigenen Systems gefährdet wird, eigene Emit-

tenten Wettbewerbsnachteile erleiden, nicht vom Emissionshandelssystem 

erfasste Sektoren zusätzlich belastet werden, völkerrechtliche Reduktions-

verpflichtungen nicht eingehalten werden können oder Zertifikatskäufe 

zwischen den Systemen aufgrund fehlender Vorrichtungen in den Registern 

überhaupt nicht möglich sind, ergibt sich regelmäßig rechtlicher und politi-

scher Handlungsbedarf.  

                                            
327  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 73 f. 
328  Eine Verknüpfung kann allerdings bei vollkommen inkompatiblen Registern in der 

Praxis nicht vollzogen werden. 
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Zwar könnte trotz der negativen Folgen von Unterschieden eine Verknüp-

fung mit einem anderen Emissionshandelssystem eingegangen werden. Der 

Gesetzgeber würde dann allerdings nicht nur politischem Druck seitens be-

troffener Emittenten oder Umweltgruppen ausgesetzt sein, sondern auch an 

rechtliche Grenzen stoßen. Denn Zielverfehlungen, Widersprüche zum ge-

ltenden Recht oder Verstöße gegen völkerrechtliche Verpflichtungen kön-

nen nicht allein mit Vorteilen aus einer Verknüpfung aufgewogen werden. 

Ohne Regelungsänderungen, -klarstellungen oder -ergänzungen wäre eine 

Verknüpfung in diesen Fällen rechtspolitisch nicht möglich. 

Besonders kritisch sind Unterschiede in der Einbeziehung der Treibhausga-

se, bei der Emissionsobergrenze, in den Regelungen zum Banking und Bor-

rowing sowie zu den Projektgutschriften, in der Hinterlegung als „Assigned 

Amount Unit“ oder einer vergleichbaren Regelung in der Zukunft, in der 

Länge der Handelsperioden, bei Markteingriffen sowie im Kontrollsystem 

und in der Sanktionierung. Denn sie können eine Verknüpfung insoweit 

behindern, als sie die Erreichung der Regelungsziele gefährden oder die ei-

genen Regelungen dadurch faktisch ihre Geltung verlieren. Ein durch die 

Verknüpfung verursachter globaler Emissionsanstieg oder die Durchset-

zung schwächerer und großzügigerer Standards im verknüpften System 

könnten somit Gründe gegen eine Verknüpfung sein. Ohne Änderungen in 

den eigenen oder ausländischen Rechtsgrundlagen kann eine Verknüpfung 

deshalb regelmäßig nicht durchgeführt werden. Um eine Verknüpfung 

durchzuführen zu können, müssen zudem die Register ausreichend kompa-

tibel sein, das heißt, dass sie den Transfer von Zertifikaten zwischen den 

Emissionshandelssystemen technisch ermöglichen und korrekt verbuchen 

müssen. 

Hingegen verhindern Unterschiede beim Anwendungsbereich und der 

Verbindlichkeit, dem Zuteilungsverfahren sowie der Handelsplattform eine 

Verknüpfung grundsätzlich nicht. Politische und praktische Erwägungen, 

insbesondere wegen der Preisänderungen infolge der Verknüpfung, erfor-

dern allerdings auch in diesen Merkmalen eine weitgehende Übereinstim-

mung, auch wenn Regelungsänderungen keine notwendige rechtliche Vor-

aussetzung für eine Verknüpfung wären. Anderenfalls könnten auf beiden 

Seiten gerade das Interesse und die politische Unterstützung für eine bilate-

rale Verknüpfung fehlen. Vor allem die Wettbewerbssituation und Anreize, 

die von Unterschieden beeinflusst werden, sind hier zu nennen. So können 

aufgrund von Wettbewerbsbedenken die Einbeziehung ähnlicher Emitten-
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ten, entweder eine verbindliche oder freiwillige Teilnahme am Emissions-

handelssystem, gleiche Opt-In- und Opt-Out-Möglichkeiten sowie ein ein-

heitliches Vergabeverfahren der Zertifikate im verknüpften Emissionshan-

delssystem gefordert werden. Auch widersprüchliche Anreize, die im Zu-

sammenhang mit Neuemittenten und Anlagenstilllegungen gesetzt werden, 

können ebenso wie die Regelungslücke oder Doppelbelastung, die durch 

den unterschiedlichen Ansatzpunkt der Regulierung auftreten können, 

durch ähnliche Regelungen in beiden Emissionshandelssystemen vermie-

den werden.  

3.5 Rechtliche Lösungen zur Beseitigung der Defizite 

Die Entscheidung, eine Verknüpfung einzugehen, liegt allein beim Gesetz-

geber. Ob er hierzu berechtigt ist, lässt sich grundsätzlich bejahen. Ob eine 

Verknüpfung allerdings auch durchgeführt werden sollte, hängt entschei-

dend von den Folgen ab, die eine Verknüpfung mit sich bringt. Insbesonde-

re die Wirkungen, die von der Preisangleichung zwischen den Emissions-

handelssystemen ausgehen, können den Gesetzgeber dazu veranlassen, auf 

eine Verknüpfung zu verzichten oder sie nur unter Voraussetzungen einzu-

gehen. Denn die Preisangleichung kann die Wettbewerbsbedingungen der 

Emittenten verändern und dazu führen, dass durch den folgenden Zertifi-

katsfluss eigene Reduktionsziele nicht mehr erreicht, weniger Innovations-

anreize gesetzt oder der Strukturwandel hinausgezögert werden. Das Glei-

che gilt für Unterschiede in der Ausgestaltung zwischen den Emissionshan-

delssystemen. Zwar bestimmt der Gesetzgeber den Grad an erforderlicher 

Kompatibilität zwischen den Systemen und damit, wie weit Unterschiede 

tolerierbar sind. Jedoch können Unterschiede die eigenen Regelungen un-

terlaufen oder die Zielerreichung erschweren, weil sie einen Emissionsan-

stieg verursachen. Zwar steht es dem Gesetzgeber grundsätzlich frei, auch 

seine Ziele anzupassen und beispielsweise internationale Reduktionsver-

pflichtungen durch andere Maßnahmen als den Emissionshandel zu erfül-

len. Im Rahmen seines Gestaltungsspielraums kann er daher, rein rechtlich 

betrachtet, ebenso eine Verknüpfung eingehen, auch wenn sie Wettbe-

werbsnachteile für die Emittenten verursacht oder Reduktionsanreize ver-

schiebt. Die Verknüpfung würde grundsätzlich nicht deshalb rechtswidrig. 

Allerdings kann es für den Gesetzgeber rechtspolitisch notwendig werden, 

neben der reinen Anerkennung weitere Bedingungen für die Inanspruch-
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nahme fremder Zertifikate aufzustellen, aber dennoch die Verknüpfung zu 

erlauben.  

Im Folgenden sind deshalb die Gestaltungsmöglichkeiten einer Verknüp-

fung aufzuzeigen und ist die Frage nach dem „Wie“ einer Verknüpfung zu 

beantworten. Denn das Recht weist nicht nur eine beschränkende Funktion 

auf, sondern hat zugleich auch eine Gestaltungs- und Steuerungsfunktion, 

die der Gesetzgeber während der Verknüpfung nutzen kann. Der Gesetzge-

ber329 ist demnach innerhalb des vorgegebenen Rechtsrahmens in seiner 

Entscheidung frei, das eigene Emissionshandelssystem mit anderen Syste-

men zu verknüpfen oder auch Regelungsänderungen infolge der Verknüp-

fung vorzunehmen. Das Recht ist somit auch das Gestaltungsmittel des Ge-

setzgebers, um seine politischen Ziele umzusetzen. Mithilfe des Rechts kann 

also entgegengesteuert werden, um trotz der Defizite durch die Anerken-

nung der fremden Zertifikate die Regelungsziele zu erreichen. Gleichzeitig 

bietet das Recht den Ansatzpunkt für den politischen Entscheidungsträger, 

seine Vorstellungen einer Verknüpfung zu verwirklichen. Er kann also im 

Rahmen des geltenden Rechts insbesondere das „Wie“ einer Verknüpfung 

festlegen.  

Ausgehend von der Folgenabschätzung der Verknüpfungsregelung sind 

zwei Konstellationen zu unterscheiden, um eine Verknüpfung zu ermögli-

chen und eventuelle Regelungsdefizite infolge einer Verknüpfung zu besei-

tigen. Zum einen kann ein Gesetzgeber einseitig handeln und in den eige-

nen Rechtsgrundlagen Regelungen ändern, anpassen oder hinzufügen. Be-

steht die Gefahr, dass ein Reduktionsziel infolge einer Verknüpfung nicht 

wie beabsichtigt erreicht wird, eigene Regelungen unterlaufen werden oder 

Wettbewerbsnachteile für Emittenten auftreten, kann der Gesetzgeber somit 

Gegenmaßnahmen im Zusammenhang mit der Anerkennung der fremden 

Zertifikate ergreifen. Diese Lösungen, die der Gesetzgeber auch als Voraus-

setzung zur Verknüpfung als notwendig erachten kann, sind ebenso in 

rechtliche Regelungen zu überführen (Kapitel 3.5.1).  

Wird jedoch auch Änderungsbedarf in den ausländischen Rechtsgrundla-

gen gesehen, kann es zum anderen auch zu Absprachen zwischen den Ge-

setzgebern der verknüpfungswilligen Emissionshandelssysteme kommen. 

Die Verknüpfungspartner können demnach in Verhandlungen sowohl Re-

                                            
329  Auch hier ist der Begriff „Gesetzgeber“ weit zu verstehen und schließt jegliche Norm-

geber, auch untergesetzliche, ein; s. auch Kap. 3.2. 
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gelungsunterschiede zwischen den Systemen beseitigen als auch weitere 

Vereinbarungen über die Verknüpfung treffen (Kapitel 3.5.2). Absprachen 

werden insbesondere dann erforderlich, wenn einseitig keine Lösung ge-

funden werden kann und folglich sonst auf eine Verknüpfung verzichtet 

werden würde. In beiden Fällen sind sowohl eine vollständige oder teilwei-

se Rechtsharmonisierung als auch eigens zu schaffende Rechtsinstrumente 

denkbar. Mit ihnen lässt sich der Grad an Kompatibilität erhöhen, so dass 

auch nachteilige Wirkungen verringert und politische Zustimmung erhöht 

werden können.  

3.5.1 Einseitiges Handeln eines Gesetzgebers zur Verknüpfung 

Neben der eigentlichen Anerkennungsregelung kann der Gesetzgeber 

Handlungsbedarf für weitere Regelungen sehen, um mit den verknüp-

fungsbedingten Wirkungen und Unterschieden in der Ausgestaltung von 

Emissionshandelssystemen umgehen zu können. In diesem ersten Schritt 

geht es allein um einseitige Maßnahmen, mit denen der Gesetzgeber eine 

Verknüpfung ermöglichen und zugleich möglichen Zielverfehlungen abhel-

fen kann. Verknüpfungsverhandlungen, die das gleiche Thema und die 

gleichen Lösungen für eventuell auftretende Probleme zum Inhalt haben 

können, aber nicht müssen, spielen daher hier keine Rolle. Vielmehr stehen 

die Maßnahmen im Vordergrund, die ein Gesetzgeber unilateral ohne Ab-

sprache oder Zustimmung und ohne Rücksichtnahme auf die Interessen 

oder Belange eines anderen Gesetzgebers eines Emissionshandelssystems 

treffen kann und teilweise aufgrund der beschriebenen rechtspolitischen 

Konsequenzen für die Zielerreichung sogar treffen müsste, um eine Ver-

knüpfung trotz der Unterschiede und negativen Wirkungen eingehen zu 

können. Diese Vorkehrungen setzen kein zweiseitiges, abgestimmtes oder 

gar deckungsgleiches Handeln voraus, können aber sowohl bei einer unila-

teralen als auch einer bilateralen Verknüpfung, bei der beide Seiten die Zer-

tifikate des anderen anerkennen, zum Einsatz kommen.  

Am naheliegendsten wäre es zwar, aufgrund von Preissteigerungen oder 

der Unterschiede keine Verknüpfung einzugehen. Um eine Verknüpfung 

dennoch zu ermöglichen, weil andere Vorteile aus der Verknüpfung zu zie-

hen sind, kann ein Gesetzgeber auch ohne Absprache mit einem anderen 

Gesetzgeber Änderungen an seinen Rechtsgrundlagen vornehmen. Es ge-

hört zu der gesetzgeberischen Entscheidungsfreiheit, ob und welche Zuge-
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ständnisse bei der Ausgestaltung gemacht werden.330 Neben besonderen 

Maßnahmen für einige Ausgestaltungsmerkmale und den Folgen von Un-

terschieden, die in den folgenden Unterkapiteln behandelt werden, könnte 

er also konkret Regelungen eines anderen Emissionshandelssystems über-

nehmen, so dass auf diesem Weg eine Angleichung, das heißt eine Harmo-

nisierung zwischen den Systemen praktisch vorgenommen wird. Der Ge-

setzgeber könnte so etwa die Regelungen des zur Verknüpfung auserkore-

nen Systems zum Banking und Borrowing oder zu den Projektgutschriften 

akzeptieren, einseitig die eigene Handelsperiode verlängern oder verkür-

zen, um eine Übereinstimmung mit dem zu verknüpfenden System herzu-

stellen, oder die Markteingriffe oder die Verkäufersanktionierung genauso 

wie in dem anderen System regeln. Die Übernahme beinhaltet jedoch auch 

eine regelmäßige Überprüfung des anderen Systems auf entsprechende 

Änderungen, auf die er keinen Einfluss hat, und gegebenenfalls weitere 

Reaktionen.331 Hinzu kommt, dass eine „blinde“ Übernahme der ausländi-

schen Regelungen nicht zwangsläufig in das eigene Rechtsgefüge und das 

bestehende Emissionshandelssystem passen müssen. In der Praxis müsste 

daher auch analysiert werden, inwieweit das jeweilige Recht solche Anpas-

sungen zulässt.  

Statt die Emissionshandelssysteme für eine Verknüpfung einseitig zu har-

monisieren, bestehen für einen Gesetzgeber jedoch noch weitere Alternati-

ven, mit denen Systeme verknüpft, potenzielle nachteilige Wirkungen aber 

auch abgeschwächt werden können. Die Maßnahmen sind genauso wie die 

anderen Ausgestaltungsmerkmale einzuordnen. Sie sind lediglich eine wei-

tere, auf den internationalen Handel ausgerichtete Designentscheidung und 

damit eine innerstaatliche Angelegenheit. Grundsätzlich sollten sie daher 

auch zulässig sein. Dass sie willkürlich, diskriminierend oder unverhält-

nismäßig seien, wenn sie einem legitimen Zweck – dem Schutz der eigenen 

Emittenten, der Erreichung der Reduktionsziele oder der Aufrechterhaltung 

bestehender Regelungen – dienen, ist in der Regel ausgeschlossen.332 Eben-

falls ergeben sich bei der Einführung dieser Maßnahmen grundsätzlich kei-

                                            
330  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 135. 
331  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 136. 
332  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 136. 
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ne Konflikte mit dem Welthandelsrecht, da dieses für den Emissionshandel 

und damit auch für solche Ausgestaltungsmerkmale nicht anwendbar ist.333 

Zur Klarstellung wird dennoch hierauf kurz eingegangen (Kap. 3.5.1.6). 

3.5.1.1 Beschränkungen hinsichtlich der Menge ausländischer Zertifikate 

Vergleichbar mit einer Regelung zu den Projektgutschriften könnte der Ge-

setzgeber eine mengenmäßige Beschränkung zur Anrechenbarkeit auslän-

discher Zertifikate vorsehen. Möglich sind solche Beschränkungen sowohl 

für unilaterale Verknüpfungen als auch für bi- und multilaterale Verbin-

dungen. Dabei sind die Beschränkungen in Beziehung zu setzen entweder 

zu den Emissionen einer Handelsperiode oder zu der Zuteilung in einer 

Handelsperiode.334 Konkret könnte etwa folgende Regelung erlassen wer-

den: 

„Die Emittenten sind berechtigt, in jeder Handelsperiode insgesamt 20 Prozent ih-

rer berichteten Emissionen durch internationale Projektgutschriften nach § ### 

oder durch Zertifikate eines anderen Emissionshandelssystems, mit dem eine Ver-

bindung gemäß § ### eingegangen worden ist, abzudecken.“ 

Die mengenmäßige Beschränkung der Anrechenbarkeit internationaler Ein-

heiten stellt einerseits sicher, dass auch Emissionsreduktionen im eigenen 

Emissionshandelssystem vorgenommen werden und Innovationsanreize 

nicht vollständig in ein anderes Emissionshandelssystem verlagert werden. 

Zugleich bietet die Regelung den Vorteil, dass immerhin teilweise auf die 

Kostenvorteile eines anderen Emissionshandelssystems zugegriffen werden 

kann. Andererseits gewährleistet eine strikte Begrenzung als eine Art Si-

cherheitsventil, dass durch Unterschiede in der Ausgestaltung möglicher-

weise auftretende Nachteile und Unsicherheiten des anderen Systems zu-

mindest nicht vollständig importiert werden. So können Systeme verbun-

den werden, auch wenn sie verschiedenartig ausgestaltet sind. Die Not-

wendigkeit, aufgrund von Unterschieden eigene Regelungen anzupassen 

und zu ändern, erübrigt sich hiermit also auch. Allerdings wird infolge die-

ser Regelung nur ein beschränkt gemeinsamer Markt mit einem einheitli-

chen Zertifikatspreis entstehen.335 Außerdem könnte die Beschränkung in-

                                            
333  S. ausführlich Kap. 3.3.1.2. 
334  S. z.B. Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 2006, 26. 
335   Im Ergebnis ebenso Chapman, VJEL 2009, 45 (65); EPRI, Interactions of Cost-

Containment Measures and Linking of Greenhouse Gas Emissions Cap-and-Trade 

Programs, 2006, 4-3 ff. 
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soweit umgangen werden, als Emittenten des diese Regelung anwendenden 

Systems solange Zertifikate untereinander verschieben, bis insgesamt die er-

laubte Menge erreicht wird.336 

3.5.1.2 Einführung eines festen Umrechnungskurses 

Eine ungleiche Abdeckung mit Treibhausgasen führt aufgrund des unter-

schiedlich starken Treibhauspotenzials zu einer fehlenden Vergleichbarkeit 

von Emissionsreduktionen und damit der Zertifikate.337 Daher bedarf es für 

eine Verknüpfung einer weiteren Regelung, die diese Problematik auflöst. 

Hinsichtlich der Treibhausgase bietet sich die Anwendung von Kohlendio-

xidäquivalenten als einheitliche Bemessungsgrundlage an,338 so wie es auch 

in Art. 5 Abs. 3 des Kyoto-Protokolls vorgesehen ist und vom IPCC vorge-

schlagen und durchgeführt wird.339 Danach ist CO2 die Bezugsgröße für die 

anderen Treibhausgase, die abhängig von ihrem Treibhauspotenzial im 

Vergleich zu CO2 auf Kohlendioxidäquivalente umgerechnet werden. Da-

durch, dass beispielsweise das Treibhauspotenzial von Methan 28-mal hö-

her als das von CO2 ist, entspricht eine Tonne Methan 28 Tonnen Kohlen-

dioxidäquivalenten. Ein Zertifikat kann somit nicht ebenfalls eine Tonne 

Methan, sondern muss entsprechend weniger abdecken, um die stärkere 

Klimawirksamkeit zu berücksichtigen. Daher müssten für den Ausstoß ei-

ner Tonne Methan 28 Zertifikate eingereicht werden.  

Die Umrechnung beinhaltet im Übrigen den Vorteil, dass nicht für jedes 

einzelne Treibhausgas separate Minderungsziele vorgegeben werden müs-

sen, sondern dass das Gesamtreduktionsziel durch Reduktionen dort er-

reicht werden kann, wo dies am kostengünstigsten realisiert werden kann, 

unabhängig davon, um welches Treibhausgas es sich genau handelt.340 Um 

diese Umrechnung in das Emissionshandelssystem einzuführen und damit 

die internationale Vergleichbarkeit herzustellen, reicht es für den Gesetzge-

                                            
336  S. hierzu EPRI, Interactions of Cost-Containment Measures and Linking of Green-

house Gas Emissions Cap-and-Trade Programs, 2006, 4-1 f. 
337  S. Kap. 3.4.2.1.1. 
338  Bode, Implications of Linking National Emission Trading Schemes prior to the Start of 

the First Commitment Period of the Kyoto Protocol, 2003, 3, hält aber auch andere 
Umrechnungsfaktoren für vorstellbar, solange sie zuverlässig sind. 

339  S. auch Myhre/Shindell u.a., Anthropogenic and Natural Radiative Forcing, in: IPCC, 

Climate Change 2013: The Physical Science Basis, 2013, 659 (731 ff.). 
340 Lucht, Das Umfeld des Emissionshandels im Überblick, in: Lucht/Spangardt (Hrsg.), 

Emissionshandel, 2005, 1 (8). 
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ber jedoch aus, die entsprechenden Definitionen für diese Problematik zu 

ändern und anzuwenden. So könnten neue Regelungen wie folgt lauten: 

„Der Begriff ‚Zertifikat„ bezeichnet eine übertragbare Einheit, die zum Ausstoß ei-

ner metrischen Tonne Kohlendioxidäquivalent berechtigt. Eine ‚Tonne Kohlendio-

xidäquivalent„ ist eine metrische Tonne Kohlendioxid oder Kohlendioxidäquivalent. 

‚Kohlendioxidäquivalent„ meint die Anzahl an metrischen Tonnen von Kohlendio-

xidemissionen, die das gleiche Treibhauspotenzial wie eine metrische Tonne eines 

anderen Treibhausgases aufweisen.“341 

Ein fester Umrechnungskurs kann daneben auch bei Abweichungen der 

Maßeinheiten vonnöten sein, wie das der Fall für die USA (amerikanische 

Tonne) und die Europäische Union (metrische Tonne342) sein könnte. Hier 

besteht bereits unabhängig vom Emissionshandel ein allgemein akzeptierter 

Umrechnungsfaktor. Eine amerikanische Tonne entspricht demnach 

0,907 metrischen Tonnen; umgekehrt entspricht eine metrische Tonne 

1,102 amerikanischen Tonnen.343 Zertifikate aus unterschiedlichen Emis-

sionshandelssystemen, die jeweils zur Emission einer Tonne Kohlendioxid-

äquivalent berechtigen, wären für eine Verknüpfung folglich nur bedingt 

vergleichbar. Daher kann auch hierfür der Umrechnungsfaktor angewendet 

werden. Statt die Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems im Ver-

hältnis eins zu eins344 anzuerkennen, müssen diese erst in die eigene Maß-

einheit umgerechnet werden. Dadurch behalten die Zertifikate trotzdem ih-

re Gleichwertigkeit, da lediglich die Unterschiede aus den Maßeinheiten 

ausgeglichen werden. Deshalb müssen in dem Emissionshandelssystem mit 

metrischer Maßeinheit anteilig 1,102 Zertifikate des anderen Systems und in 

dem System mit amerikanischer Maßeinheit anteilig 0,907 Zertifikate für die 

                                            
341  Vgl. die Definitionen in § 95802 (8) und (43) des California Code of Regulations sowie 

Art. 3 lit. a) und j) der Richtlinie 2003/87/EG. 
342  Auch auf internationaler Ebene im Rahmen der UNFCCC und des Kyoto-Protokolls 

wird die Einheit metrische Tonne verwendet, s. z.B. UNFCCC, Glossary of climate 
change acronyms – Assigned amount unit (AAU), http://unfccc.int/essential_back-
ground/glossary/items/3666.php, 17.10.2015. 

343  S. Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 21; s. 

auch XX-1.2 (bt) der Model Rule von RGGI. 
344  Ein Verhältnis von eins zu eins in diesem Fall bedeutet, dass für ein Zertifikat des ei-

nen Emissionshandelssystems auch genau ein Zertifikat des anderen Emissionshan-
delssystems abgegeben werden kann; s. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Ver-
knüpfung von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 

2014, 80 Fn. 224. 
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Abdeckung einer jeweiligen Tonne eingereicht werden.345 Um eine Ver-

knüpfung dennoch zu ermöglichen, kommt als Neuregelung folgende For-

mulierung in Betracht: 

„Um seinen Verpflichtungen in Bezug auf die in diesem Gesetz niedergelegte Emis-

sionsabdeckung nachzukommen, kann ein Emittent  

a) Zertifikate, die ihm von der zuständigen Behörde kostenlos zugeteilt wurden 

oder die der Emittent im Versteigerungsverfahren ersteigert hat, 

b) Zertifikate, die er gemäß § ### von anderen Emittenten erworben hat, 

c) Projektgutschriften nach § ### bis zu einer maximalen Menge von 10 Pro-

zent seiner Zuteilung sowie  

d) Zertifikate anderer Emissionshandelssysteme, die gemäß § ### anerkannt 

werden, 

einreichen. Werden Zertifikate verknüpfter Emissionshandelssysteme abgegeben, 

die Emissionen nicht in metrischen, sondern amerikanischen Tonnen ausweisen, 

hat eine Umwandlung unter der Maßgabe zu erfolgen, dass für die Emission einer 

metrischen Tonne Kohlendioxidäquivalent 1,102 dieser Zertifikate einzureichen 

sind. Reicht der Emittent eine mathematisch natürliche Zahlenmenge dieser Zerti-

fikate ein, werden ihm die Dezimalanteile, die zu diesem Zeitpunkt nicht zur Abde-

ckung der berichteten Emissionen benötigt werden, in seinem Benutzerkonto im 

Handelsregister gutgeschrieben. Sobald diese Anteile zusammen eine metrische 

Tonne Kohlendioxidäquivalent abdecken, erfolgt auf Antrag des Emittenten eine 

vollständige Umwandlung in Zertifikate dieses Emissionshandelssystems.“ 

3.5.1.3 Einführung eines flexiblen Wechselkurses 

Ein Sonderfall des festen Umrechnungskurses ist die Einführung eines fle-

xiblen Wechselkurses, mit dem im Gegensatz zum festen Umrechnungskurs 

gerade keine Gleichwertigkeit der Zertifikate ausgedrückt werden soll. 

Vielmehr soll dieser Wechselkurs widerspiegeln, dass das Zertifikat des an-

deren Emissionshandelssystems einen geringeren Wert als eine Tonne Koh-

lendioxidäquivalent aufweist und zum Beispiel nur für Emissionen in Höhe 

von 0,8 Tonnen Kohlendioxidäquivalent angesehen wird.346 Begründet 

werden kann dies damit, dass das andere Emissionshandelssystem mit Un-

                                            
345  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 291 f.  
346  Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 15, 21, 

weisen zusätzlich darauf hin, dass auch hiermit die Etablierung eines einheitlichen 

Zertifikatspreises verhindert wird. 
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sicherheiten etwa im Hinblick auf das Kontrollsystem behaftet ist, weniger 

ambitioniert bei den Emissionsreduktionen ist, an sich nicht tolerierbare 

Projektgutschriften einbezieht oder dass dort eine Überallokation befürchtet 

wird. Im Ergebnis soll der Wechselkurs damit wie ein Sicherheitsventil der 

Sicherstellung von Emissionsreduktionen dienen.347 Zugleich ist er aber 

auch ein Sanktionsmechanismus für das andere Emissionshandelssystem,348 

indem das andere System aufgrund seiner Ausgestaltungsentscheidungen 

statt einer gleichwertigen Anerkennung seiner Zertifikate lediglich eine ge-

ringere Anerkennung erfährt. Für eine Tonne Kohlendioxidäquivalent 

müsste ein Emittent des Systems, das diesen Wechselkurs anwendet, nicht 

bloß ein Zertifikat abgeben, sondern beispielsweise 1,5 Zertifikate hierfür 

einreichen. Von dieser Art Zertifikate sind also entsprechend mehr einzu-

reichen.349 Flexibel wird der Wechselkurs dadurch, dass er bei als positiv 

oder negativ erachteten Entwicklungen im anderen System einseitig ange-

passt werden kann. Der im vorherigen Kapitel genannte Regelungsvor-

schlag könnte aus diesen Gründen ergänzt werden um: 

„Werden Zertifikate verknüpfter Emissionshandelssysteme abgegeben, von denen 

nach Maßgabe des § ### festgestellt wurde, dass sie nicht im gleichen Maße die 

Anforderungen an Effektivität und Durchsetzbarkeit erfüllen, müssen zur Abde-

ckung einer metrischen Tonne Kohlendioxidäquivalent Zertifikate entsprechend der 

Festlegung des Wertes in der Rechtsverordnung nach § ### eingereicht werden.“ 

Der Paragraph, auf den in diesem Satz verwiesen wird, könnte folgender-

maßen lauten: 

„Zertifikate aus ausländischen nationalen oder regionalen Emissionshandelssyste-

men können anerkannt werden, nachdem die zuständige Behörde festgestellt hat, 

dass das andere verbindliche Emissionshandelssystem insbesondere eine vergleich-

bare Emissionsobergrenze aufweist und über ein ausreichendes Kontroll- und Sank-

tionssystem verfügt. Weitere von der zuständigen Behörde als notwendig erachtete 

Feststellungen können in die Stellungnahme der Behörde einfließen. Auf der 

Grundlage dieser Stellungnahme erfolgt die Anerkennung nach der Rechtsverord-

nung gemäß § ###. Kommt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass das ande-

                                            
347  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 79 f. 
348  S. Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 21. 
349  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 80; s. auch Chapman, VJEL 2009, 45 (65). 
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re Emissionshandelssystem die Anforderungen nicht im gleichen Maße erfüllt, 

kann die Anerkennung nur unter der Bedingung vorgenommen werden, dass die 

Zertifikate dieses Emissionshandelssystems als nicht gleichwertig anerkannt wer-

den. Hierzu schlägt die zuständige Behörde in ihrer Stellungnahme einen entspre-

chenden Wert vor. Dieser Wert unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung der zu-

ständigen Behörde und kann durch Rechtsverordnung gemäß § ### geändert wer-

den.“ 

3.5.1.4 Einführung eines Gateways 

Der Gesetzgeber kann die einseitige Implementierung eines sogenannten 

Gateways vorsehen. Das Gateway ist ein Mechanismus, der den Zertifikats-

fluss zwischen den verknüpften Emissionshandelssystemen kontrolliert, in-

dem das „Tor“ für den Transfer von Zertifikaten in den dafür bestimmten 

Fällen geschlossen und auch wieder geöffnet wird. Dadurch werden Zerti-

fikate an dieser Stelle aufgehalten und können erst bei einem erneuten Öff-

nen des Gateways wieder fließen. Die Inanspruchnahme des Gateways 

kann daher Schwankungen unterliegen. Dabei kann der Mechanismus in 

beide Richtung wirken, also sowohl den Zugang für Zertifikate des anderen 

Systems beschränken als auch den Verkauf eigener Zertifikate in das mit 

ihm verknüpfte System verhindern. Im Ergebnis ist damit auch ein Gateway 

eine Beschränkung für den Zertifikatehandel zwischen den Systemen.350 

Deshalb können die Emissionshandelssysteme jedoch gegebenenfalls auch 

nicht zu einem gemeinsamen Markt zusammenwachsen.351 Vielmehr kön-

nen sich die Zertifikatspreise infolge der Schließung des Gateways ausei-

nander entwickeln. Denn faktisch wird mit dem Gateway die Verknüpfung 

zeitweise unterbrochen, ohne sie allerdings formell und endgültig zu been-

den.  

Das Gateway kommt für verschiedene Fälle unterschiedlicher Ausgestal-

tung sowie ebenfalls bei Preisänderungen in Betracht. So könnte das Sys-

tem, das eine absolute Emissionsobergrenze vorsieht, auch eine Verknüp-

fung mit einem System mit relativem Ziel eingehen, obwohl an sich ein 

Emissionsanstieg verursacht werden könnte. Dieser könnte allerdings mit 

dieser Maßnahme verhindert werden, da das Gateway vorab geschlossen 

                                            
350  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 99. 
351  S. für den Fall einer Preisobergrenze Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions 

Trading Schemes with the EU Emissions Trading Scheme, 2004, 31. 
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wird. Demnach wäre das Gateway für den Handel mit einem System mit re-

lativen Zielen nur offen, wenn mindestens genauso viele Verkäufe in die 

Richtung zum relativen Cap stattfinden wie umgekehrt. Netto dürfen daher 

nicht mehr Zertifikate von dem System mit relativem Ziel in das System mit 

absoluter Emissionsobergrenze verkauft werden.352 Dagegen wird das Ga-

teway geschlossen, wenn mehr Zertifikate aus dem System mit relativem 

Ziel als umgekehrt gekauft werden.353 Letztlich können somit nur im Aus-

gleich für eigene Emissionsreduktionen Zertifikate des anderen Systems ge-

kauft werden. Damit stellt das Gateway sicher, dass kein ungebremster 

Emissionsanstieg, der im System mit den relativen Zielen aufgrund einer 

Steigerung der Produktion möglich ist, in das System mit absolutem Cap 

importiert wird.354  

In diesem Mechanismus ist auch die Lösung für die Problematik zu sehen, 

die sich zwischen Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls oder eines Nach-

folgeübereinkommens und anderen Staaten gestellt hat oder in Zukunft 

noch stellen wird, also der fehlenden Hinterlegung anderer Zertifikate als 

„Assigned Amount Unit“ oder einer vergleichbaren Regelung in der Zu-

kunft. Danach wäre das Tor für den Zertifikatehandel nur offen, wenn Zer-

tifikate in gleichem Maße gekauft werden, wie Zertifikate aus dem eigenen 

System verkauft werden. Konkret würden die verkauften Zertifikate ihre 

Eigenschaft als „Assigned Amount Unit“ „abstreifen“; diese Eigenschaft 

wird dann im Gateway aufbewahrt und schließlich den gekauften Zertifika-

ten des anderen Systems „übergestreift“. Auf diese Weise können maximal 

so viele Zertifikate des anderen Systems in das System der Vertragspartei 

fließen, wie zuvor verkauft wurden. Anderenfalls schließt das Gateway, bis 

wieder Verkäufe stattfinden und diese Eigenschaft „frei“ wird. Somit kann 

                                            
352  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 80 f.; s. auch Haites/Mullins, Linking Do-

mestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading Systems, 2001, 48 f. 
353  Anschaulich Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implica-

tions for linkages, 2002, 26 f. 
354  Dies einschränkend Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 81; ebenso Jaf-
fe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Opportu-

nities, Implications, and Challenges, 2007, 36. 
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die Vertragspartei die Einhaltung ihrer Reduktionsverpflichtungen gewähr-

leisten.355  

Zudem könnte das Gateway in den Fällen eingesetzt werden, in denen ein 

anderes Emissionshandelssystem eine alleinige Strafzahlung als Sanktionie-

rung vorsieht, die wie ein Price Cap für das verknüpfte Emissionshandels-

system wirkt. In diesem Fall wird das Gateway geschlossen, wenn der Zerti-

fikatspreis des verknüpften Systems die Höhe der Strafzahlung, also das 

Price Cap, erreicht oder übersteigt.356 Folglich dürfen die Emittenten des 

Systems mit der Handelsbeschränkung keine Zertifikate des anderen Sys-

tems mehr kaufen.357 Im Gegenzug entfällt für die Emittenten des anderen 

Systems damit grundsätzlich der Anreiz, weiterhin Zertifikate ohne Emis-

sionsreduktionen zu verkaufen und stattdessen die Strafzahlung in Kauf zu 

nehmen.358 Denn ihre Absatzmöglichkeit besteht dann nicht mehr. Auf die-

se Weise kann der Gesetzgeber, der das Gateway einführt, die Funktionsfä-

higkeit der eigenen Sanktionsregelung schützen und einen nicht kompen-

sierten Emissionsanstieg im eigenen System verhindern.  

Zusätzlich kann das Gateway als Sicherungsmechanismus gegen ein „Race 

to the Bottom“ dienen. Lockert das andere Emissionshandelssystem die 

Verfügbarkeit von Zertifikaten, ändert dies den Zertifikatspreis des ver-

knüpften Systems. Werden dadurch zu viele billige und an sich überflüssige 

Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems in das eigene System 

transferiert, so dass die Reduktionsziele nicht eingehalten werden können, 

könnte der Zugang – zumindest für eine gewisse Zeit – gesperrt werden. 

Ebenso könnte das Gateway im Fall vergleichsweise hoher Preise verhin-

                                            
355  S. hierzu Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Linking 

Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 65; s. auch Bazelmans, Linking the EU ETS 
to other emissions trading schemes, in: Faure/Peeters (Hrsg.), Climate Change and 

European Emissions Trading, 2008, 297 (317). 
356  Blyth/Bosi, Linking Non-EU Domestic Emissions Trading Schemes with the EU Emis-

sions Trading Scheme, 2004, 30 f. 
357  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 81. 
358  Etwas anderes könnte sich allerdings ergeben, wenn in diesem System Preissteigerun-

gen infolge der Verknüpfung eintreten und dadurch das Price Cap überschritten wird. 
Dann werden sich unabhängig von einem Gateway im anderen System mehr Emitten-
ten für einen Verstoß entscheiden und damit einen Emissionsanstieg verursachen. 
Dies betrifft jedoch nicht den Gesetzgeber, der das Gateway einführt; s. auch 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 81. 
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dern, dass zu viele Zertifikate aus dem eigenen System herausfließen, wenn 

das als weitere Verschärfung der eigenen Klimapolitik angesehen werden 

sollte. Das Gateway könnte daher auch als Preiskorridor ausgestaltet sein, 

nur innerhalb dessen der grenzüberschreitende Handel erlaubt ist.  

Vorausgesetzt, dass Verknüpfungen allgemein geregelt werden und nicht 

jede einzelne Verknüpfung in einem gesonderten Gesetz beschlossen wird, 

könnte die Einführung eines Gateways wie folgt geregelt werden:  

„Die zuständige Behörde setzt den grenzüberschreitenden Handel mit Zertifikaten 

infolge der Anerkennung ausländischer Zertifikate vorübergehend und ausschließ-

lich in den folgenden Fällen aus, sofern die Voraussetzungen des Unterabsatzes 2 

erfüllt sind:  

1) Das andere Emissionshandelssystem weist keine absolute Emissionsober-

grenze auf, sondern gibt relative Ziele vor. 

2) Das andere Emissionshandelssystem wird nicht in einem in Anhang B des 

Klimaschutzübereinkommens aufgeführten Staat, der das Übereinkommen 

ratifiziert hat, betrieben und teilt insoweit keine ‚Assigned Amount Units„ 

zu. 

3) Das andere Emissionshandelssystem sieht als Sanktionierung für die unzu-

reichende Abdeckung mit Zertifikaten eine Strafzahlung vor, ohne die Nach-

reichung der fehlenden Zertifikate zu fordern. 

In den Nummern 1) und 2) setzt die zuständige Behörde den grenzüberschreiten-

den Handel mit Zertifikaten aus, sobald mehr Zertifikate des ausländischen Emis-

sionshandelssystems in das Emissionshandelssystem transferiert werden, als Zerti-

fikate in das ausländische Emissionshandelssystem verkauft werden; die Eigenschaft 

als ‚Assigned Amount Unit„ nach Nummer 2) wird den Zertifikaten nach § ### 

bei einem grenzüberschreitenden Handel aberkannt und den ausländischen Zertifi-

katen nur dann zuerkannt, wenn die Behörde den grenzüberschreitenden Handel 

nicht aussetzt. Die zuständige Behörde setzt nach Nummer 3) den grenzüberschrei-

tenden Handel aus, wenn der Zertifikatspreis die Höhe der Strafzahlung des ande-

ren Emissionshandelssystems erreicht oder übersteigt. Die zuständige Behörde setzt 

den grenzüberschreitenden Handel wieder ein, sobald die Bedingungen, die zur 

Aussetzung geführt haben, entfallen. 

Die zuständige Behörde setzt den grenzüberschreitenden Handel mit Zertifikaten 

infolge der Anerkennung ausländischer Zertifikate auch dann aus, wenn der Zerti-

fikatspreis unter ### fällt oder über ### steigt. Die zuständige Behörde hat die 

Gründe für die Preisänderungen zu ermitteln und langfristige Maßnahmen zur Lö-
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sung vorzuschlagen. Dazu kann auch die Beendigung der Anerkennung ausländi-

scher Zertifikate gehören.“ 

3.5.1.5 Ausgleichsmaßnahmen für Emittenten oder Haushalte 

Nicht erst bei einer Verknüpfung, sondern bereits bei der Einführung eines 

Emissionshandelssystems werden Wettbewerbsnachteile für Emittenten 

durch die Kostenbelastung und die Weitergabe dieser Kosten an Verbrau-

cher diskutiert. Gerade eine kostenlose Zuteilung der Zertifikate steht daher 

im Fokus der Forderungen von Emittenten, auch wenn Windfall Profits 

aufgrund der Einpreisung der Opportunitätskosten die Folge sein können 

und ebenso kontrovers diskutiert werden.359 Eine Verknüpfung kann aller-

dings einen verstärkten Handlungsbedarf auslösen, weil Preissteigerungen 

das „Level Playing Field“ für die Emittenten weiter verschlechtern. Daher 

kann der Gesetzgeber vor allem aus politischen Gründen angehalten sein, 

Ausgleichsmaßnahmen für die Emittenten zu treffen. Neben einer kostenlo-

sen Zuteilung kommen weitere Ausgleichsmaßnahmen finanzieller Art wie 

Subventionen oder Steuererleichterungen oder zusätzliche finanzielle An-

reize für Effizienzmaßnahmen in Betracht. Für Haushalte könnte hingegen 

ein Rückvergütungssystem eingeführt werden, durch das finanzielle Mehr-

belastungen für energieintensive Produkte oder Energieträger zumindest 

teilweise ausgeglichen werden.360 

Diese Maßnahmen weisen jedoch den Nachteil auf, dass sie den Staatshaus-

halt belasten und etwa die Mittel aus einer Versteigerung dann an anderer 

Stelle – für Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen, die Unterstützung 

von Entwicklungsländern bei einer nachhaltigen Entwicklung oder auch für 

das Rückvergütungssystem – fehlen. Auch können sie weitere rechtliche 

Probleme hervorrufen. Vor allem Subventionen sind national und interna-

tional nur in engen Grenzen erlaubt. Daneben könnten teilweise Anreize 

                                            
359  S. z.B. für die Europäische Union Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 

85 ff.; Hermann u.a., Kostenlose CO2-Zertifikate und CDM/JI im EU-Emissionshandel 
– Analyse von ausgewählten Branchen und Unternehmen in Deutschland, 2010, 20 ff.; 
Matthes/Graichen/Repenning, The environmental effectiveness and economic efficiency 
of the European Union Emissions Trading Scheme: Structural aspects of allocation, 
2005; Rogge/Schleich/Betz, An Early Assessment of National Allocation Plans for Phase 

2 of EU Emission Trading, 2006, 22 ff. 
360  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 104, 115 f.; s. hierzu ausführlich Barnes, 

Who Owns the Sky? Our Common Assets and the Future of Capitalism, 2001. 



Barbara Volmert    

 

 120 

gesetzt werden, mehr zu emittieren, da ein finanzieller Ausgleich erfolgt.361 

Wenn diese Ausgleichsmaßnahmen dennoch als notwendig erachtet wer-

den, müsste genau geregelt werden, wer davon profitieren darf.  

Eine Regelung könnte daher wie folgt formuliert werden: 

„Die Zertifikate werden in regelmäßig stattfindenden Versteigerungen zum Kauf 

angeboten. Über das Format und den Ablauf der Versteigerungen wird eine 

Rechtsverordnung nach § ### erlassen. Die Erlöse aus den Versteigerungen wer-

den zweckgerichtet für Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen eingesetzt. Da-

zu kann auch ein Rückvergütungssystem für bedürftige Haushalte gehören, mit 

dem die Kostenzunahme infolge des Emissionshandels ausgeglichen werden soll. 

Voraussetzung ist aber, dass zugleich ein Anreiz gesetzt wird, mit Energie sparsam 

und effizient umzugehen. 

Emittenten, die einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von Treibhausgasemis-

sionen unterliegen, erhalten auf Antrag Zertifikate in Höhe von 100 Prozent der 

Menge, die der Durchschnittsleistung der 10 Prozent effizientesten Emittenten ent-

spricht, kostenlos zugeteilt. Die Emittenten müssen nachweisen, dass bei ihnen 

aufgrund der durch dieses Gesetz gestiegenen Produktionskosten und der Abhän-

gigkeit vom internationalen Handel ein erhebliches Risiko einer Verlagerung von 

Treibhausgasemissionen besteht.“362 

An dieser Regelung zeigt sich, dass sie in dieser Form bereits bei der Ein-

führung des Emissionshandelssystems oder sonstigen Regeländerungen 

und Aktualisierungen im Lauf der Zeit und nicht erst für eine Verknüpfung 

mit einem anderen Emissionshandelssystem erlassen werden könnte. Aller-

dings könnten sich aufgrund von Preissteigerungen infolge einer Verknüp-

fung das ökonomische Handlungserfordernis und dadurch der politische 

Druck erhöhen. 

                                            
361  Dies wäre vergleichbar zu der Problematik, die unter dem Begriff Rebound Effekt be-

kannt ist. Bei diesem Effekt senken beispielsweise Effizienzsteigerungen zwar Kosten 
von Produkten. Jedoch kann dies zugleich dazu führen, dass von dem Produkt mehr 
verbraucht wird und dass dadurch die Einsparungen zumindest teilweise wieder zu-
nichte gemacht werden; s. Umweltbundesamt, Rebound-Effekte, http://www.umwelt-
bundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/oekonomische-rechtliche-aspekte-der/re-
bound-effekte, 17.10.2015. 

362  S. hierzu auch die Regelung der Europäischen Union in Art. 10a Abs. 2 und 12 ff. der 

Richtlinie 2003/87/EG. 



Ziele einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen und ihre Durchsetzbarkeit 

   121 

3.5.1.6 Vereinbarkeit der einseitigen Maßnahmen mit dem Welthandels-

recht 

Das Welthandelsrecht ist auf die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen nicht anwendbar, da Emissionszertifikate weder Produkte noch 

Dienstleistungen darstellen.363 Insofern können einseitige Maßnahmen, die 

ergriffen werden, um eine Verknüpfung trotz Ausgestaltungsunterschieden 

oder nachteiligen Wirkungen zu ermöglichen, keinen Verstoß gegen die 

Nichtdiskriminierungsgrundsätze oder das Verbot mengenmäßiger Be-

schränkungen verursachen.364 Das gilt auch für Wechselkurse, Handelsbe-

schränkungen oder ein Gateway, obwohl sie den grenzüberschreitenden 

Handel der Zertifikate zwischen den Emissionshandelssystemen unmittel-

bar berühren und in den geregelten Fällen einschränken. Der Handel wird 

jedoch erst und nur durch die Verknüpfung eröffnet. In diesen Fällen hängt 

die Verknüpfung gerade von dem Ergreifen solcher Maßnahmen ab. Daher 

überwiegt in einer Abwägung der Interessen die grundsätzliche Ermögli-

chung des Handels als zentrale Errungenschaft der Verknüpfung den Nach-

teil vereinzelter Handelshemmnisse durch eine (vorübergehende) Un-

gleichbehandlung oder Handelsbeschränkungen. Auch deshalb würde ein 

Verstoß auszuschließen sein. 

Ergänzend ist noch festzustellen, dass Diskriminierungen oder Handelsbe-

schränkungen ebenso wie die Verknüpfung als solche nach Art. XX lit. b) 

GATT oder Art. XIV lit. b) GATS gerechtfertigt werden könnten, sofern die 

Anwendbarkeit von GATT oder GATS in Zukunft entsprechend geändert 

werden sollte. Auch mit der Einführung eines Wechselkurses oder eines Ga-

teways soll die ökologische Effektivität des Emissionshandelssystems auf-

rechterhalten und damit das Klima geschützt werden. Hiervon sind wiede-

rum Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen abhängig. 

Daher wären die Maßnahmen notwendig im Sinne der genannten Ausnah-

meregelungen, der Verstoß folglich gerechtfertigt. Aber auch hier würde  

gelten, dass Maßnahmen zu protektionistischen Zwecken nicht zulässig wä-

ren.  

                                            
363  S. in diesem Zusammenhang auch Kap. 3.3.1.2. 
364  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 136 ff., veröffentlicht. 
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Vorgeschlagen wurden des Weiteren Ausgleichsmaßnahmen für Emittenten 

oder Haushalte wie zum Beispiel ein Rückvergütungssystem. Diese Maß-

nahme ist im Rahmen des Welthandelsrechts gesondert zu prüfen.365 Für sie 

kommt es auf die Anwendbarkeit von GATT oder GATS nicht an. Vielmehr 

ist die finanzielle Unterstützung an dem Übereinkommen über Subventio-

nen und Ausgleichsmaßnahmen366 zu messen, da sie Geldtransfers für be-

stimmte Empfänger beinhaltet. Eine Subvention ist nach Art. 1 des SCM-

Übereinkommen eine finanzielle Beihilfe der Regierung oder einer öffentli-

chen Körperschaft im Gebiet eines Mitglieds oder irgendeine Form der Ein-

kommens- oder Preisstützung im Sinne des Art. XVI des GATT 1994, wo-

durch ein Vorteil gewährt wird.367 Eingeschlossen sind darin auch der di-

rekte Transfer von Geldern oder der Verzicht auf normalerweise zu entrich-

tende Abgaben.  

Das SCM-Übereinkommen unterscheidet im Folgenden zwischen verbote-

nen Subventionen nach Teil II, anfechtbaren Subventionen in Teil III sowie 

nicht anfechtbaren Subventionen368 des Teil IV.369 Voraussetzung für eine 

verbotene oder eine durch Handelspartner anfechtbare Subvention im Sinne 

des SCM-Übereinkommens ist nach Art. 1.2, dass es sich um eine spezifi-

sche Subvention gemäß Art. 2 handelt. Dort sind die Grundsätze aufge-

führt, nach denen bestimmt wird, ob eine Subvention für ein Unternehmen 

oder einen Wirtschaftszweig oder eine Gruppe von Unternehmen oder 

Wirtschaftszweigen im Zuständigkeitsbereich der gewährenden Behörde 

spezifisch ist. Spezifität liegt nach Art. 2.1 lit. a) SCM-Übereinkommen vor, 

wenn die gewährende Behörde oder die Gesetzgebung, nach der sich die 

gewährende Behörde richtet, den Zugang zu einer Subvention ausdrücklich 

                                            
365 Um die Zulässigkeit originär getroffener Ausgestaltungsentscheidungen im einzelnen 

Emissionshandelssystem geht es dagegen nicht. So soll z.B. nicht die Vereinbarkeit 

von kostenloser Zuteilung mit dem Welthandelsrecht geprüft werden. 
366 Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (Agreement on Sub-

sidies and Countervailing Measures, SCM-Übereinkommen) vom 15. April 1994 
(ABl. EG L 336 vom 23.12.1994, 156; BGBl. 1994 II 1762). 

367 Ausführlich Pitschas, in: Prieß/Berrisch (Hrsg.), WTO-Handbuch, 2003, 453 ff. 

Rn. 59 ff. 
368  Die Regelungen zu den nicht anfechtbaren Subventionen sollten gemäß Art. 31 SCM-

Übereinkommen nur vorübergehend angewendet werden. Inzwischen haben sie keine 
Gültigkeit mehr; s. WTO, World Trade Report 2006, 201 Fn. 327. 

369  S. auch Petsonk, Duke Environmental Law & Policy Forum 1999, 185 (205 f.); Wolfrum, 
Völkerrechtliche Beurteilung des Handels mit Emissionsrechten, in: Rengeling (Hrsg.), 

Klimaschutz durch Emissionshandel, 2001, 189 (200). 
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auf bestimmte Unternehmen beschränkt. Im Gegensatz dazu wird Spezifität 

allerdings gemäß Art. 2.1 lit. b) SCM-Übereinkommen verneint, wenn die 

gewährende Behörde oder die Gesetzgebung, nach der sich die gewährende 

Behörde richtet, objektive Kriterien oder Bedingungen370 für den Anspruch 

auf die Subvention und deren Höhe aufstellt, sofern der Anspruch automa-

tisch besteht und die Kriterien und Bedingungen genau eingehalten wer-

den. Dabei müssen die Kriterien und Bedingungen durch Gesetz, Verord-

nung oder andere amtliche Unterlagen klar festgelegt sein, damit eine 

Nachprüfung möglich ist. 

Die Vorgaben des SCM-Übereinkommens beziehen sich folglich auf finan-

zielle Unterstützungsmaßnahmen an Unternehmen oder Wirtschaftszweige. 

Sie richten sich dagegen nicht an Haushalte und andere nicht wirtschaftlich 

tätige Personen. Ein Rückvergütungssystem für diese Gruppen wäre damit 

mit dem SCM-Übereinkommen vereinbar. Hierin wäre vielmehr eine sozi-

alstaatliche Transferleistung zu sehen, die mithin keine unzulässige Subven-

tion im Sinne des SCM-Übereinkommens darstellt.371 Auch die Gewährung 

finanzieller Mittel an bestimmte Unternehmen ist aufgrund der Spezifitäts-

regelung nicht grundsätzlich zu beanstanden. Jedoch muss der Anspruch 

automatisch bestehen und sich auf objektive Kriterien oder Bedingungen 

stützen. Ein solches objektives Kriterium könnte etwa das Carbon Leakage-

Risiko sein. Erhalten Sektoren, in denen das Risiko einer Verlagerung be-

steht, finanzielle Mittel oder auch eine kostenlose Zuteilung von Zertifika-

ten, wäre die Spezifität nach Art. 2.1 lit. b) SCM-Übereinkommen ausge-

schlossen, da die Sonderbehandlung dieser Sektoren auf objektiven und 

nachprüfbaren Kriterien und Bedingungen beruht372 und davon ausgegan-

gen werden kann, dass angesichts der Vorgaben des SCM-Übereinkommens 

die Kriterien und Bedingungen regelmäßig in einem Gesetz oder einer Ver-

ordnung geregelt wurden. Dennoch kommt es im Einzelfall auf die konkre-

                                            
370 Nach der zugehörigen Fußnote 2 des SCM-Übereinkommens bedeuten objektive Kri-

terien oder Bedingungen horizontal anwendbare Kriterien oder Bedingungen wirt-
schaftlicher Art, die neutral sind und bestimmte Unternehmen gegenüber anderen 
nicht bevorzugen, wie z. B. die Zahl der Beschäftigten oder die Größe der Unterneh-
men; s. hierzu auch Pitschas, in: Prieß/Berrisch (Hrsg.), WTO-Handbuch, 2003, 460 f. 

Rn. 76 f. 
371 So auch WTO, World Trade Report 2006, 51, 54. 
372 Ebenso Meyer-Ohlendorf/Pitschas/Görlach, Weiterentwicklung des Emissionshandels 

unter besonderer Berücksichtigung von Maßnahmen betreffend energieintensive In-

dustrien, 2010, 16 f. 
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te Ausgestaltung an, ob Ausgleichs- und Unterstützungsmaßnahmen mit 

dem SCM-Übereinkommen vereinbar sind. Grundsätzlich steht der An-

wendung solcher Maßnahmen das internationale Recht jedoch nicht entge-

gen,373 soweit bestimmte Vorgaben eingehalten werden.374 

3.5.2 Bi- und multilaterale Verhandlungen zur Verknüpfung 

Im vorherigen Kapitel hat sich gezeigt, dass ein Gesetzgeber bereits allein 

ohne Absprachen einige der Nachteile abmildern und Probleme lösen kann. 

Sollte den Problemen infolge der Verknüpfung mit einseitigen Maßnahmen 

allerdings nicht ausreichend begegnet werden können, sind als weiterer 

Schritt auch Absprachen zwischen den potenziellen Verknüpfungspartnern 

möglich. Dies setzt die Teilnahme von mindestens zwei Verhandlungspart-

nern voraus; aber auch multilaterale Absprachen über die Verknüpfung 

mehrerer Emissionshandelssysteme sind parallel denkbar. Um in Verhand-

lungen einzutreten, ist es jedoch keine unabdingbare Voraussetzung, zu-

nächst einseitige Lösungen herbeizuführen. Verknüpfungsverhandlungen 

weisen auch ohne eine Notwendigkeit, sie durchzuführen, Vorteile auf. So 

können in den Verhandlungen Probleme besprochen, gemeinsam angegan-

gen und gelöst werden. Auch kann in den Absprachen eine Verschärfung 

des Klimaschutzes aufgrund der möglichen Effizienzgewinne vereinbart 

werden, da sich zusammen mehr Emissionsreduktionen bei gleichbleiben-

den Kosten erreichen lassen. Ebenso können sich über politischen Druck 

Verbesserungen in der Ausgestaltung von einem der Systeme oder von al-

len beteiligten Systemen ergeben. So können auch Regelungslücken ge-

schlossen, Widersprüche beseitigt und ein „Race to the Bottom“375 nach dem 

                                            
373  Anderenfalls könnte ein anderes Mitglied die Subvention anfechten, müsste aber eine 

ernsthafte Schädigung seiner Interessen nach Art. 5 lit. c) SCM-Übereinkommen durch 
die Verwendung der Subventionen nachweisen; kritisch, dass dieser Nachweis bei fi-
nanziellen Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Emissionshandel ge-
lingt, Meyer-Ohlendorf/Pitschas/Görlach, Weiterentwicklung des Emissionshandels un-
ter besonderer Berücksichtigung von Maßnahmen betreffend energieintensive Indus-
trien, 2010, 28 ff.; s. auch Pitschas, in: Prieß/Berrisch (Hrsg.), WTO-Handbuch, 2003, 

467 ff. Rn. 90 ff. 
374  Trotz enger oder weiter gefassten Definitionen von Subventionen und regionaler 

Ausdifferenzierungen in den nationalen Subventionsvorgaben liefert die grundsätzli-
che Vereinbarkeit mit internationalem Recht zudem Hinweise für die Zulässigkeit der 
Unterstützungsmaßnahmen im innerstaatlichen Bereich; s. hierzu WTO, World Trade 

Report 2006, 47 ff. 
375  „Race to the Bottom“ meint in diesem Fall das stetige Absenken von Anforderungen 

als Antwort auf ein entsprechendes Handeln in einem anderen Land; s. hierzu auch 
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Ort mit den geringsten Anforderungen sowie ein Trittbrettfahrerverhalten 

verhindert werden. Trotz der zeitlichen Dauer und der Ressourcen, die sie 

binden, können die Verhandlungen die Rechts- und Planungssicherheit für 

die Emittenten sowie die Transparenz erhöhen376 und zugleich als Vorbild 

für weitere Verknüpfungen dienen. Verhandlungen bieten damit den An-

satzpunkt für beide Partner, alle rechtlichen und politischen Fragen, die sich 

im Zusammenhang mit einer möglichen Verknüpfung stellen und deren 

Beantwortung als notwendige Voraussetzung für eine Verknüpfung ange-

sehen wird, abschließend zu klären.  

Inhaltliche Fragen über die gegenwärtige und zukünftige Ausgestaltung der 

Emissionshandelssysteme gehören ebenso zu den Verhandlungen wie or-

ganisatorische und zeitliche Fragen der Verknüpfung. Diesen Fragen wird 

in Kapitel 3.5.2.2 nachgegangen. Die materiellen Fragen hängen aber im be-

sonderen Maße davon ab, wie die Verhandlungen formell ausgestaltet sind 

und abgeschlossen werden. An sich verlaufen Verhandlungen chronolo-

gisch zwar umgekehrt. Ohne das Format und damit den Verpflichtungs-

grad festzulegen, können inhaltlich jedoch keine Vereinbarungen getroffen 

werden. Da der Verpflichtungsgrad also auch die materiellen Regelungs-

möglichkeiten beeinflusst, werden deshalb zunächst in Kapitel 3.5.2.1 die 

formellen Abschlussmöglichkeiten untersucht. In zeitlicher Hinsicht folgt 

nach der Klärung aller Voraussetzungen und der Beseitigung aller Hinder-

nisse die eigentliche Verknüpfung der Emissionshandelssysteme durch Än-

derung der Rechtsgrundlagen. Daher wird abschließend in Kapitel 3.5.2.3 

der Vollzug der Verknüpfung behandelt. 

3.5.2.1 Formeller Abschluss der Verknüpfungsverhandlungen 

Das Format, in dem Verknüpfungsverhandlungen geführt und abgeschlos-

sen werden, wird durch zwei Rahmenbedingungen bestimmt. Einerseits 

begrenzen die Kompetenzen der einzelnen Verknüpfungspartner, in wel-

cher Form ein Abschluss möglich ist. Insbesondere könnte die Befugnis zum 

                                                                                                                                    
Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: Design implications for lin-
kages, 2002, 34; OECD, The Economics of Climate Change Mitigation – Policies and 
Options for Global Action beyond 2012, 2009, 123; Sterk/Schüle, Mitigation and Adap-

tation Strategies for Global Change 2009, 409 (420). 
376  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 128. 
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Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages fehlen.377 Andererseits erwei-

tern aber auch die verschiedenen Möglichkeiten, die neben völkerrechtli-

chen Verträgen auch Regierungs- und Verwaltungsabkommen sowie nicht 

bindende Vereinbarungen, informelle Absprachen und privatrechtliche Ver-

träge als Sonderfall der Verknüpfung umfassen, den Gestaltungsspielraum 

für die Partner. Im Rahmen ihrer Befugnisse stehen folglich verschiedene 

gestalterische Kooperationsformen zur Auswahl. Die Vereinbarung, durch 

gegenseitige Anerkennung der Zertifikate die Emissionshandelssysteme  

miteinander zu verknüpfen, kann folglich einen formelleren oder eher in-

formelleren Charakter annehmen. Zu diesem Zweck werden im Folgenden 

die verschiedenen Formen sowie ihre Vor- und Nachteile untersucht. Allein 

aus der Bezeichnung der Vereinbarung lässt sich aber der Verpflichtungs-

grad nicht eindeutig ableiten. Vielmehr gibt die konkrete Formulierung 

Aufschluss darüber, ob und wie weit die Verhandlungspartner Verpflich-

tungen mit der Vereinbarung eingehen. Daher werden auch Formulie-

rungsvorschläge unterbreitet, die dem jeweiligen Verpflichtungsgrad ent-

sprechen. 

3.5.2.1.1 Völkerrechtlicher Vertrag 

Die formellste und zugleich verbindlichste Möglichkeit, eine Verknüpfung 

der Emissionshandelssysteme zu beschließen, ist der Abschluss eines völ-

kerrechtlichen Vertrages.378 Darunter wird eine Vereinbarung zwischen 

Völkerrechtssubjekten verstanden, die dem Völkerrecht unterliegt.379 Der 

Begriff der „Vereinbarung“ ist dabei nicht eng auf eine bestimmte Bezeich-

nung auszulegen. Ob die Vereinbarung als Abkommen, Übereinkommen, 

Konvention oder Protokoll bezeichnet wird, spielt für die Einordnung als 

                                            
377  Wie weit die Kompetenzen allerdings im Einzelfall reichen und was umgesetzt wer-

den kann, kann nicht abstrakt bestimmt werden, sondern wird von der jeweiligen 
Verfassung festgelegt. Daher werden im Kapitel 6 die diesbezüglichen Anforderungen 
für die einzelnen Emissionshandelssysteme konkretisiert. 

378  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 128 ff., veröffentlicht. 
379  Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 10 Rn. 1; Herdegen, Völ-

kerrecht, 2015, § 15 Rn. 1; s. auch die Erklärung im Glossar der UN, Treaty Handbook, 
2012, 71 f. – „treaty“. Vereinbarungen, die dem nationalen Recht einer Partei unter-
worfen werden, wie z.B. Kaufverträge, unterliegen hingegen nicht dem Völkerrecht 
und müssen insoweit von völkerrechtlichen Verträgen abgegrenzt werden; s. Heint-

schel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 10 Rn. 5.  
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völkerrechtlicher Vertrag keine Rolle. Unabhängig davon, ob es sich um ei-

nen bilateralen Vertrag, der von zwei Völkerrechtssubjekten abgeschlossen 

wird, oder um einen multilateralen Vertrag, der von mehr als zwei Parteien 

abgeschlossen wird, handelt,380 kennzeichnen einen völkerrechtlichen Ver-

trag aufeinander bezogene, sich deckende Willenserklärungen zweier oder 

mehrerer Völkerrechtssubjekte, die die Verbindlichkeit der Absprache beab-

sichtigen.381 Demzufolge wollen die Parteien völkerrechtlich durchsetzbare 

Rechte und Pflichten schaffen.382 Somit stellen einseitige Willenserklärungen 

keine völkerrechtlichen Verträge dar. Für eine Übereinkunft werden zwin-

gend das „Zusammenwirken“383 und ein Rechtsbindungswille der Parteien 

erfordert. Dieser Wille kommt durch Formulierungen wie „die Vertragspar-

teien verpflichten sich“ oder „gegenseitige Rechte und Pflichten“ zum Aus-

druck, aber auch die Benutzung von Schlüsselwörtern wie „Ratifikation“, 

„Inkrafttreten“ oder „verbindlicher Wortlaut“ verdeutlichen, dass es sich 

bei der Absprache um einen bindenden völkerrechtlichen Vertrag für die 

Vertragsparteien handeln soll.384 

Völkerrechtliche Verträge können zwischen Staaten, zwischen Staaten und 

internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisatio-

nen geschlossen werden.385 Dies setzt sowohl auf Seiten eines Staates als 

auch auf Seiten einer internationalen Organisation Völkerrechtssubjektivität 

voraus. Völkerrechtssubjektivität meint die Fähigkeit, völkerrechtliche 

Rechte und Pflichten innezuhaben.386 Unstrittig wird dies den momentan 

193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zugestanden. Denn sie erfüllen 

die Anforderungen der herrschenden „Drei-Elemente-Lehre“ von Georg Jel-

linek. Danach kennzeichnen einen Staat im Sinne des Völkerrechts Staatsge-

biet, Staatsvolk und Staatsgewalt.387 Einige dieser Staaten wie die USA, die 

Schweiz oder die Bundesrepublik Deutschland sind jedoch als Bundesstaa-

                                            
380  S. z.B. UN, Treaty Handbook, 2012, 71 f. – „treaty“. 
381  Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 115. 
382  UN, Treaty Handbook, 2012, 71 f. – „treaty“; s. auch Schachter, The American Journal 

of International Law 1977, 296 (296). 
383  Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 113 (Her-

vorhebung im Original). 
384  S. z.B. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, Anhang G, 496. 
385  S. bereits UN, Treaty Handbook, 2012, 71 f. – „treaty“. 
386  Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 7 Rn. 1. 
387  Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1914, 394 ff.; s. auch Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 8; 

Kau, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 3 Rn. 76 ff. 
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ten organisiert, das heißt als „staatsrechtliche Staatenverbindung“, bei der 

der Bund als Völkerrechtssubjekt die Beziehungen auf völkerrechtlicher 

Ebene pflegt.388 Im Unterschied zu einem Staatenbund, in dem die einzelnen 

Staaten ihre Völkerrechtssubjektivität behalten, kann die Völkerrechtssub-

jektivität der Gliedstaaten von Bundesstaaten, also zum Beispiel die deut-

schen Bundesländer, die Schweizer Kantone oder die US-amerikanischen 

Bundesstaaten, hingegen nicht ohne Weiteres bejaht werden. Das Verhältnis 

zwischen den Gliedstaaten und dem Bund und daraus folgend auch die 

Völkerrechtssubjektivität der Gliedstaaten bestimmt hier jedoch nicht das 

Völkerrecht. Vielmehr wird es auf staatsrechtlicher Ebene geordnet.389 Ob 

den Gliedstaaten zumindest eine partielle Völkerrechtssubjektivität zuge-

sprochen wird, richtet sich folglich allein nach dem jeweiligen innerstaatli-

chen Recht. Die jeweilige Verfassung des Bundesstaates regelt, ob Zustän-

digkeiten in auswärtigen Angelegenheiten übertragen werden, wie weitrei-

chend die Kompetenzen ausgestaltet sind und ob damit Gliedstaaten zum 

Abschluss völkerrechtlicher Verträge befugt werden.390 Somit verfügen die 

Gliedstaaten nicht über eine originäre Völkerrechtssubjektivität, sondern sie 

wird von der Völkerrechtssubjektivität des Bundesstaates abgeleitet.391 Der 

Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages steht damit unter dem Vorbe-

halt, dass der Gliedstaat nach der jeweiligen Verfassung mit einer partiellen 

Völkerrechtssubjektivität ausgestattet ist und auch hinsichtlich des Rege-

lungsgegenstands über eine entsprechende Kompetenz verfügt. 

Neben Staaten wird auch internationalen Organisationen sowie weiteren als 

Völkerrechtsubjekte anerkannten Verbandseinheiten wie dem Heiligen 

Stuhl Völkerrechtssubjektivität zugestanden.392 Auch wenn sich bisher noch 

keine allgemeingültige Definition der „internationalen Organisationen“ 

durchsetzen konnte, besteht Einigkeit über die Voraussetzungen, die erfüllt 

sein müssen, um als internationale Organisation zu gelten.393 Die Vorausset-

                                            
388  Kau, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 3 Rn. 161 (Hervorhe-

bung im Original). 
389  Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 8 Rn. 30. 
390  S. Kau, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 3 Rn. 161; s. auch 

Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, 63 ff. 
391  Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 6 Rn. 19; Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 8 

Rn. 30. 
392  Ausführlich Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, Kap. 2; Herdegen, Völkerrecht, 

2015, Kap. 2. 
393  S. Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 Rn. 12. 
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zungen sind zurückzuführen auf die Merkmale, die verschiedene Institu-

tionen aufweisen und in denen sie übereinstimmen. Entsprechend orientiert 

sich hieran die Beschreibung internationaler Organisationen. Demnach ist 

eine internationale Organisation eine auf Dauer angelegte, mitgliedschaft-

lich organisierte Vereinigung von mindestens zwei Völkerrechtssubjekten, 

sie beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrag, ist mit der selbständigen 

Wahrnehmung eigener Aufgaben betraut und verfügt zumindest über ein 

eigenes handlungsbefugtes Organ.394 Daraus, dass internationale Organisa-

tionen erst und nur von ihren Mitgliedern durch Verleihung der Völker-

rechtsfähigkeit zu Völkerrechtssubjekten gemacht werden können, ergibt 

sich, dass internationale Organisationen keine originären, sondern gekorene 

Völkerrechtssubjekte sind.395 Zugleich ist damit auch ihre Völkerrechtsfä-

higkeit lediglich partiell.396 Denn sie reicht nur so weit wie die ihr zugewie-

senen Befugnisse. Diese können sowohl im Vertrag zur Gründung der 

internationalen Organisation als auch nachträglich durch Änderung des 

Gründungsvertrages von den Mitgliedern beschränkt werden. Hinzu 

kommt, dass die Völkerrechtssubjektivität einer internationalen Organisati-

on nur im Verhältnis zu ihren Mitgliedern wirkt. Gegenüber Drittstaaten 

und anderen Völkerrechtssubjekten gilt die Völkerrechtssubjektivität nur, 

wenn diese sie anerkennen. Hierzu verpflichtet sind sie aber nicht.397 Wird 

die Völkerrechtssubjektivität einer internationalen Organisation bestätigt, 

was Voraussetzung für ein Handeln auf völkerrechtlicher Ebene ist, folgt 

daraus, dass auch sie einen völkerrechtlichen Vertrag abschließen darf, 

wenn und soweit ihr hierzu die Kompetenz verliehen wurde.398 Somit legt 

allein der Gründungsvertrag, gegebenenfalls auch nach Änderungen, die 

                                            
394  S. Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 6 Rn. 2 ff.; Klein/Schmahl, in: Vitz-

thum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 Rn. 12. 
395  Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 47 EUV 

Rn. 11 (Stand: Mai 2011); Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 

2013, Abschnitt 4 Rn. 93 ff. 
396  Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 47 EUV 

Rn. 13 (Stand: Mai 2011); Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 

2013, Abschnitt 4 Rn. 93 ff. 
397  Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 6 Rn. 75; Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 7 

Rn. 10; Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 

Rn. 96. 
398  S. auch Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 

Rn. 97 f. 
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Möglichkeiten für eine internationale Organisation zum Abschluss eines 

völkerrechtlichen Vertrages fest. 

Die Voraussetzungen für den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages, 

über Völkerrechtssubjektivität und eine entsprechende Handlungsbefugnis 

zu verfügen, wirken sich auch auf die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen aus. Wie sich aus den bisherigen Ausführungen ergibt, ist dies 

weniger ein Problem bei Verknüpfungen von Emissionshandelssystemen, 

die von souveränen Staaten eingeführt wurden. Diese erfüllen die Voraus-

setzungen, so dass die Verknüpfung grundsätzlich auf der Grundlage eines 

völkerrechtlichen Vertrages erfolgen kann. Jedoch bedarf es in allen ande-

ren Fällen einer Einzelfallprüfung, ob der Abschluss eines völkerrechtlichen 

Vertrages für eine Verknüpfung erlaubt ist. Dazu gehört zum einen der 

Sonderfall der Bundesstaaten. Wurde das für eine Verknüpfung ausgewähl-

te Emissionshandelssystem von einem Gliedstaat eingeführt, richtet sich die 

Möglichkeit, die Verknüpfung über einen völkerrechtlichen Vertrag zu voll-

ziehen, nach dem einschlägigen Verfassungsrecht des Bundesstaates. Auch 

wenn das System vom Bund betrieben wird, stellt sich die Frage, ob das 

Verfassungsrecht den Abschluss völkerrechtlicher Verträge einschränkt 

oder Bedingungen aufstellt, weil der Abschluss beispielsweise im Klima- 

und Umweltschutzbereich oder in Bereichen erfolgt, die ansonsten die 

Gliedstaaten zu regeln befugt sind. Zu denken wäre dann zum Beispiel an 

die Einbeziehung der Gliedstaaten in die Verhandlungen oder an deren Zu-

stimmung zu dem völkerrechtlichen Vertrag. Zum anderen gelten aber 

ebenfalls für eine internationale Organisation, die ein Emissionshandelssys-

tem betreibt und mittels eines völkerrechtlichen Vertrages eine Verknüp-

fung einzugehen beabsichtigt, mögliche Beschränkungen, die im Einzelfall 

zu untersuchen sind. 

Wird davon ausgegangen, dass insbesondere die innerstaatlichen und insti-

tutionellen Voraussetzungen zum Abschluss eines völkerrechtlichen Ver-

trages erfüllt sind, kann folglich eine Verknüpfung auf der Grundlage die-

ser internationalen Übereinkunft durchgeführt werden. Hierfür bestehen 

mit dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WVK),399 

                                            
399  Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (BGBl. 1985 II 

926). Während fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie auch Japan 
und Australien Vertragspartei der WVK sind, haben die USA diesen völkerrechtlichen 
Vertrag nicht ratifiziert. S. zum aktuellen Stand der Vertragsparteien United Nations 
Treaty Collection, Chapter XXIII: Law of Treaties, 1. Vienna Convention on the Law of 
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dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten 

und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organi-

sationen (WVKIO)400 sowie dem Wiener Übereinkommen über die Staaten-

nachfolge in Verträge401 besondere Bestimmungen zum Zustandekommen, 

zur Geltung und Beendigung völkerrechtlicher Verträge. Für eine Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen können sowohl die Regelungen der 

WVK als auch die der WVKIO in Abhängigkeit davon relevant werden, ob 

das Emissionshandelssystem von einem staatlichen Akteur oder einer inter-

nationalen Organisation eingeführt wurde und verknüpft werden soll. Im 

Folgenden wird dennoch nur auf die WVK eingegangen, auch wenn sie le-

diglich auf Verträge zwischen Staaten Anwendung findet. Erstens ist die 

WVKIO noch nicht in Kraft getreten402 und zweitens weichen ihre Regeln 

nur geringfügig von der WVK ab.403 

Im Wesentlichen wurden in der WVK bereits gewohnheitsrechtlich geltende 

Grundsätze kodifiziert und vereinzelt gewohnheitsrechtliche Grundsätze 

                                                                                                                                    
Treaties, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no 
=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&lang=en, 17.10.2015. Da viele der Bestimmun-
gen jedoch bereits Völkergewohnheitsrecht sind, kann von einer nahezu umfassenden 
Geltung der WVK ausgegangen werden; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völ-

kerrecht, 2014, Einl. zu Kap. 3 Rn. 5.  
400  Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und interna-

tionalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen vom 21. März 
1986 (BGBl. 1990 II 1414). 

401  Wiener Übereinkommen über die Staatennachfolge in Verträge vom 23. August 1978. 
Nur wenige Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind Vertragspartei. Weder 
Deutschland noch Australien, Japan oder die USA gehören zu den Vertragsparteien. 
Daher bleibt dieses Übereinkommen im Folgenden unberücksichtigt; s. zum aktuellen 
Stand der Vertragsparteien United Nations Treaty Collection, Chapter XXIII: Law of 
Treaties, 2. Vienna Convention on succession of States in respect of treaties, 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-
2&chapter=23&lang=en, 17.10.2015. 

402  S. United Nations Treaty Collection, Chapter XXIII: Law of Treaties, 3. Vienna Conven-
tion on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 
International Organizations, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en, 17.10.2015. Im Übrigen ist die 

Europäische Union auch kein Vertragsstaat dieses Übereinkommens. 
403  S. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, Einl. zu Kap. 3 Rn. 5; 

Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 15 Rn. 5. Im Großen und Ganzen passt die WVKIO die 
Regelungen der WVK lediglich auf die Verträge mit internationalen Organisationen 
an und verwendet speziell hierfür vorgesehene Begriffe wie beispielsweise den „Akt 
der förmlichen Bestätigung“ als Zustimmung der internationalen Organisation, an 

den völkerrechtlichen Vertrag gebunden zu sein; s. Art. 2 Abs. 1 lit. bbis) WVKIO. 
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präzisiert oder bislang umstrittene Regeln festgeschrieben.404 Inzwischen 

besteht fast vollständige Deckungsgleichheit zwischen den gewohnheits-

rechtlichen Regelungen zum Völkervertragsrecht und der WVK.405 Daher ist 

der Status als Vertragspartei für die Anwendung dieser Regelungen nur 

von untergeordneter Bedeutung. Bereits aufgrund der Geltung der ge-

wohnheitsrechtlichen Regelungen können die entsprechenden Bestimmun-

gen angewendet werden. Allerdings ist die Übernahme aller Regelungen 

der WVK keine Bedingung für den Abschluss eines völkerrechtlichen Ver-

trages. Die (zukünftigen) Vertragsparteien können auch ausdrücklich von 

der WVK abweichen,406 da sie im Verhältnis zu dem abzuschließenden völ-

kerrechtlichen Vertrag kein höherrangiges Recht darstellt, sondern im glei-

chen Rang ebenfalls lediglich ein völkerrechtlicher Vertrag ist.407 Dennoch 

kann sie als wichtigste Quelle im Völkervertragsrecht Orientierung bieten, 

wie der völkerrechtliche Vertrag aufgebaut, ausgeformt und ausgelegt wer-

den könnte, oder kann in den Fällen zur Anwendung kommen, wenn der 

völkerrechtliche Vertrag an sich Regelungslücken oder -unklarheiten auf-

weist.408 Auch inhaltlich besteht für die Vertragsparteien grundsätzliche 

Vertragsautonomie. Sie findet ihre Grenze jedoch im zwingenden, unab-

dingbaren Teil des Völkerrechts, dem sogenannten ius cogens, wie auch 

Art. 53 WVK verdeutlicht.409 Hiernach ist ein Vertrag nichtig, der im Zeit-

punkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des 

allgemeinen Völkerrechts steht.410 

                                            
404  Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 15 Rn. 4. 
405  Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 15 Rn. 4. 
406  S. auch Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Band I/3, 2002, § 146, 541. Auch die 

WVK selbst eröffnet den jeweiligen Vertragsparteien an mehreren Stellen eine Abwei-
chungsmöglichkeit, so z.B. in Art. 70 WVK („Sofern der Vertrag nichts anderes vor-
sieht oder die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, …“). Im Übrigen kann 
durch einen völkerrechtlichen Vertrag auch entgegenstehendes Gewohnheitsrecht ge-
ändert, ersetzt oder ausgeschlossen werden; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), 
Völkerrecht, 2014, § 21 Rn. 2; Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 
2013, Abschnitt 1 Rn. 132; ebenso Doehring, Völkerrecht, 2004, § 4 Rn. 295. 

407  Allgemein zur Vertragskollision Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 

2014, § 13 Rn. 18 ff. und § 21 Rn. 6. 
408  S. z.B. auch Art. 56 WVK. 
409  S. hierzu Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 16 Rn. 14 f.; Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß 

(Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 48; s. auch Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völker-
recht, Band I/3, 2002, § 145, 535 ff.; Doehring, Völkerrecht, 2004, § 5 Rn. 333. 

410  Im Sinne der WVK ist eine zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts eine 
Norm, die von der internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit ange-
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Der Anwendungsbereich der WVK ist nicht nur auf Verträge zwischen Staa-

ten411 begrenzt, sondern definiert in Art. 2 Abs. 1 lit. a) auch den Vertrag 

eng als eine in Schriftform geschlossene und vom Völkerrecht bestimmte 

internationale Übereinkunft zwischen Staaten, gleichviel ob sie in einer oder 

in mehreren zusammengehörigen Urkunden enthalten ist und welche be-

sondere Bezeichnung sie hat.412 Somit unterliegen weder mündliche Verträ-

ge noch Verträge auf anderem Gebiet als dem Völkerrecht diesem Überein-

kommen. Ebenso sind Verträge zwischen Vertragsparteien und nicht bei-

getretenen Staaten sowie Verträge, die von Staaten vor dem für sie maßgeb-

lichen Inkrafttreten der WVK geschlossen wurden, gemäß Art. 3 und 4 

WVK der Anwendung entzogen. Diese Verträge behalten dennoch nach 

Art. 3 lit. a) WVK ihre rechtliche Gültigkeit.413 Auf diese Verträge sind die 

Bestimmungen der WVK jedoch insoweit anwendbar, als sie Völkerge-

wohnheitsrecht widerspiegeln.414 Die Regeln des Völkergewohnheitsrechts 

gelten außerdem weiterhin für Fragen, die in diesem Übereinkommen nicht 

geregelt sind, also im Fall von Vertragslücken, wie die Präambel der WVK 

bekräftigt.  

Die WVK enthält nähere Bestimmungen zu vielen Einzelheiten des völker-

rechtlichen Vertragsverfahrens – vom Abschluss und dem Inkrafttreten, 

über die Einhaltung, Anwendung und Auslegung bis hin zur Änderung 

und Modifikation sowie die Ungültigkeit, Beendigung und Suspendierung 

von völkerrechtlichen Verträgen.415 Beispielsweise werden gemäß Art. 7 

Abs. 2 lit. a) WVK Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister 

als Vertreter ihres Staates angesehen, die alle auf den Vertragsabschluss be-

zogenen Handlungen vornehmen dürfen, ohne dass sie eine Vollmacht vor-

legen müssen; die Art. 11 ff. WVK zeigen die verschiedenen Formen auf, 

mit denen ein Staat seine Zustimmung ausdrücken kann, durch einen Ver-

trag gebunden zu sein; der Grundsatz „pacta sunt servanda“ wird in Art. 26 

WVK kodifiziert; hinsichtlich der Auslegung völkerrechtlicher Verträge re-

                                                                                                                                    
nommen und anerkannt wird als eine Norm, von der nicht abgewichen werden darf 
und die nur durch eine spätere Norm des allgemeinen Völkerrechts derselben Rechts-
natur geändert werden kann. 

411  Im Übrigen besitzt gemäß Art. 6 WVK jeder Staat die Fähigkeit, Verträge zu schließen.  
412  S. hierzu auch Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, 16 ff. 
413  S. auch Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Band I/3, 2002, § 143, 514. 
414  Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 115. 
415  Ausführlich hierzu Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, Kap. 3; 

Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 114 ff. 
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gelt Art. 31 WVK, dass ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstim-

mung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammen-

hang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes 

auszulegen ist; nach Art. 46 WVK bleiben Verträge auch gültig, wenn sie 

unter Verletzung einer Bestimmung des innerstaatlichen Rechts über die 

Zuständigkeiten zustande gekommen sind, sofern nicht die Verletzung of-

fenkundig416 war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundle-

gender Bedeutung betraf; gemäß Art. 60 WVK berechtigt eine erhebliche 

Verletzung eines zweiseitigen Vertrages durch eine Vertragspartei die an-

dere Vertragspartei, die Vertragsverletzung als Grund für die Beendigung 

des Vertrages oder für seine gänzliche oder teilweise Suspendierung gel-

tend zu machen; Art. 66 WVK enthält das Verfahren zur gerichtlichen oder 

schiedsgerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten oder zum Vergleich; als 

Folgen der Beendigung eines Vertrages sieht Art. 70 vor, dass die Beendi-

gung die Vertragsparteien von der Verpflichtung, den Vertrag weiterhin zu 

erfüllen, befreit, jedoch nicht die vor Beendigung des Vertrages durch des-

sen Durchführung begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

und ihre dadurch geschaffene Rechtslage berührt.  

Diese einzelnen Bestimmungen der WVK verdeutlichen, dass der Abschluss 

eines völkerrechtlichen Vertrages zur Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen einen erheblichen und auch vergleichsweise konkreten Rege-

lungsbedarf aufweist und hohe Anforderungen an das Verfahren stellt. Da-

her kann es langwierig sein, bis sich die Verknüpfungspartner auf eine ge-

meinsame Fassung des völkerrechtlichen Vertrages einigen und bis auch die 

Zustimmung der innerstaatlichen Stellen wie des Parlaments erfolgt.417 

Denn der Rückgriff auf das Völkerrecht geht mit spezifischen Folgen einher, 

die nicht nur die Beendigung oder Suspendierung des völkerrechtlichen 

Vertrages, sondern auch eine Sanktionierung der die Vertragsverletzung 

begehenden Vertragspartei umfassen können. Hierfür können die Vertrags-

parteien in dem Vertrag besondere Regeln für die Folgen einer Vertragsver-

letzung, zum Beispiel die nicht fristgerechte Anerkennung der fremden Zer-

                                            
416  Gemäß Art. 46 Abs. 2 WVK ist eine Verletzung offenkundig, wenn sie für jeden Staat, 

der sich hierbei im Einklang mit der allgemeinen Übung und nach Treu und Glauben 
verhält, objektiv erkennbar ist. 

417  Zu den Gründen, warum dennoch ein rechtsverbindliches Abkommen einschließlich 
der Zustimmung der Legislative bevorzugt wird, s. Goldsmith/Posner, Virginia Journal 

of International Law 2003, 113 (122 ff.). 
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tifikate, vorsehen oder auf allgemeine Instrumente des Völkerrechts zu-

rückgreifen.418 Hinzu kommt, dass auch nachträgliche Änderungen des Ver-

trages das gleiche Verfahren über Zustimmung und Inkrafttreten durchlau-

fen müssen. Während sich bei einem bilateralen Vertrag aber lediglich zwei 

Vertragsparteien einigen müssen, müssen für die Wirksamkeit der Ände-

rungen bei einem multilateralen Vertrag über die Verknüpfung mehrerer 

Emissionshandelssysteme alle Vertragsparteien den Änderungen zustim-

men.419 Anderenfalls bleibt der ursprüngliche Vertrag für die Vertragspar-

teien in Kraft, die den Änderungen nicht zustimmen. Daher sind auch hier 

die Zeitkomponente und der Kompromissfindungsbedarf nicht zu unter-

schätzen.  

Trotz der zeitlichen Dauer, die bis zur endgültigen Anwendung des völker-

rechtlichen Vertrages vergehen kann, sind mit der Bindung an das Völker-

recht und dem Rückgriff auf die WVK aber klare Verfahren, Regeln und 

Strukturen vorhanden. Zudem dürfte die Einordnung als völkerrechtlicher 

Vertrag, ob die Parteien also mit Rechtsbindungswillen gehandelt haben 

oder nicht, in der Regel unstrittig sein. Dies erhöht ebenfalls die Rechtssi-

cherheit und minimiert mögliche Streitfälle. Zumindest bestehen auch hin-

sichtlich der Streitbeilegung bekannte Verfahren. So könnte in dem völker-

rechtlichen Vertrag geregelt werden, wie mit Streitfällen, Auslegungsfragen, 

einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung oder einem Verstoß gegen eine 

Regelung des völkerrechtlichen Vertrages umgegangen wird. Völkerrechtli-

che Verträge sind zwar die Hauptrechtsquelle des Völkerrechts,420 deren 

Auslegung zu den Aufgaben des Internationalen Gerichtshofes gehört.421 

Jedoch entscheidet dieser Gerichtshof nur bei Streitfällen zwischen Staaten, 

die sich ihm unterworfen haben.422 Daher kann es notwendig werden, in 

                                            
418  Ebenso Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in linking the 

EU Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions trading 
schemes, 2008, 74; s. zur völkerrechtlichen Verantwortlichkeit Herdegen, Völkerrecht, 
2015, Kap. 14; Ipsen, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, Kap. 6; Schröder, in: Vitz-

thum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 7, insbesondere Rn. 107 ff. 
419  S. hierzu Art. 40 WVK. 
420  Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, Einl. zu Kap. 3 Rn. 4. 
421  S. Art. 38 Abs. 1 lit. a) des Statutes des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Juni 1945 

(BGBl. 1973 II 505). 
422  Der Zugang zum Gerichtshof steht nach Art. 35 Abs. 1 des Statutes des Internationa-

len Gerichtshofs lediglich den Staaten offen, die Vertragsparteien dieses Statutes sind. 
Das sind gemäß Art. 93 der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 
(BGBl. 1973 II 431) alle Mitglieder der Vereinten Nationen. Diese müssen sich aber in 
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dem völkerrechtlichen Vertrag ein anderes Streitbeilegungsverfahren, zum 

Beispiel eine Schiedsgerichtsbarkeit,423 zu regeln oder als Alternative ein 

Sonderkündigungsrecht für die andere Vertragspartei vorzusehen. 

Des Weiteren verfügen Staaten in der Regel über ausreichend Erfahrungen 

im Umgang mit dem Verfahren zum Abschluss, zur Änderung oder Been-

digung eines völkerrechtlichen Vertrages. Sowohl für die beteiligten Ver-

tragsparteien als auch die erfassten Emittenten in den Emissionshandelssys-

temen bietet ein völkerrechtlicher Vertrag hohe Rechts- und Planungssi-

cherheit, Transparenz und Berechenbarkeit,424 da Informationen über den 

Beginn, die Bedingungen und mögliche Folgen einer Beendigung spätestens 

durch das Zustimmungsverfahren im innerstaatlichen Recht bekannt ge-

macht werden und auch die Verknüpfung weder leicht noch unbemerkt be-

endet werden kann.425 Ein völkerrechtlicher Vertrag gewährleistet ebenfalls 

größtmögliche Marktintegration.426 Er erleichtert aufgrund der umfassen-

den Regelungen und damit der Planungssicherheit den grenzüberschrei-

tenden Handel und kann auch die Einrichtung institutioneller Strukturen 

zur Verwaltung der Verknüpfung fördern. Daher könnte ein völkerrechtli-

cher Vertrag die Grundlage für eine gemeinsame Einrichtung, die den 

Markt überwacht, oder für gemeinsame Standards und Verfahren bilden, 

die Inhalt der Verknüpfungsverhandlungen sein können.  

Ob die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme allerdings bereits mit 

dem Inkrafttreten des völkerrechtlichen Vertrages erfolgt oder einer geson-

derten Umsetzung in das innerstaatliche Recht bedarf, richtet sich nach den 

vertraglichen Regelungen. Im Fall der Verknüpfung könnte zwar vereinbart 

werden, dass „die Vertragsparteien mit dieser Vereinbarung die Zertifikate, 

                                                                                                                                    
einem besonderen Einwilligungsakt der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichts-
hofs unterwerfen (Art. 36 Abs. 2 und 3 des Statutes des Internationalen Gerichtshofs); 
Schröder, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 7 Rn. 90 ff.; s. auch 
Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 63. Gemäß Art. 34 Abs. 1 des Statutes des Internationa-
len Gerichtshofs sind zudem nur Staaten berechtigt, als Parteien vor dem Gerichtshof 
aufzutreten. Allerdings kann der Gerichtshof öffentlich-rechtliche internationale Or-
ganisationen um Auskünfte betreffend bei ihm anhängige Rechtssachen ersuchen. 

423  Hierzu ausführlich Schröder, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Ab-

schnitt 7 Rn. 77 ff. 
424  Im Ergebnis ebenso Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 (226). 
425  Ob es allerdings einer zwingenden Umsetzung des völkerrechtlichen Vertrages in das 

innerstaatliche Recht bedarf, richtet sich nach den innerstaatlichen Vorschriften. 
426  Mehling, Linking of Emissions Trading Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal 

Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and beyond, 2009, 108 (121). 
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die die andere Vertragspartei im Rahmen ihres Emissionshandelssystems 

ausgibt, anerkennen“. In der Regel werden sich die Vertragsparteien aber 

eher darauf verständigen, in ihrem innerstaatlichen Recht die Vorausset-

zungen zur Anerkennung zu schaffen. So werden sich die Vertragsparteien 

in und mit der Vereinbarung verpflichten, jeweils Regelungen zur Aner-

kennung der Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems und zu den 

anderen ausgehandelten Detailfragen im innerstaatlichen Recht bis zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt zu erlassen. Implizit gehen sie damit von einem 

Umsetzungsbedarf und nicht von einer unmittelbaren Anwendbarkeit des 

völkerrechtlichen Vertrages aus. Folglich liegt in der Umsetzung dieser Re-

gelungen die völkerrechtliche Verpflichtung der Vertragsparteien, so dass 

die Verknüpfung erst mit der Umsetzung Wirkung entfaltet.427 

3.5.2.1.2 Verwaltungsabkommen 

Von den im vorherigen Kapitel im Allgemeinen behandelten völkerrechtli-

chen Verträgen zu unterscheiden und gesondert zu berücksichtigen sind die 

Verwaltungsabkommen. Im Gegensatz zu dem Regelfall, dass der völker-

rechtliche Vertrag von den Staatsoberhäuptern der Vertragsparteien abge-

schlossen wird, handelt bei dieser besonderen Form des völkerrechtlichen 

Vertrages ein Organ der Exekutive. Daher können ein Präsident,428 eine Re-

gierung oder einzelne Ministerien (Ressorts) Verwaltungsabkommen 

schließen. Auch wenn diese Verträge regelmäßig durch ein vereinfachtes 

Verfahren429 zustande kommen, da sie kein Ratifikationsverfahren durch-

laufen müssen, erfüllen sie dennoch die Voraussetzungen, die an einen völ-

kerrechtlichen Vertrag gestellt werden.430 Folglich sind sie ebenfalls ein völ-

kerrechtlicher Vertrag und gehen auch mit denselben Rechten und Pflichten 

einher. Trotz unterschiedlich handelnder Personen ist damit der Staat völ-

                                            
427  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 273 f. 
428  In den USA verfügt der Präsident über die Befugnis, „Executive Agreements“ ohne 

die Zustimmung des Senats abzuschließen. S. hierzu American Law Institute, Restate-

ment (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, 1987, § 303 Abs. 4, 
Comments g ff. (Stand: August 2011). 

429  Hierzu Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 11 Rn. 8; Vitz-
thum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 117; s. auch 

Art. 13 WVK. 
430  S. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 10 Rn. 6; Nettesheim, in: 

Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 155 f. (Stand: Januar 2009).   
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kerrechtlich verantwortlich, nicht das einzelne Organ. Dieses vertritt ledig-

lich den Staat.431  

Inwieweit allerdings Organe der Exekutive zum Abschluss eines Verwal-

tungsabkommens berechtigt sind, richtet sich nach den innerstaatlichen 

Vorschriften. Grundsätzlich kann hier als Voraussetzung angenommen 

werden, dass die Durchführung des Verwaltungsabkommens keines Parla-

mentsgesetzes bedarf, sondern durch eine eigenständige Handlung der 

Exekutive vollzogen werden könnte.432 Anderenfalls wird der Abschluss ei-

nes völkerrechtlichen Vertrages im Sinne eines Staatsvertrages mit internem 

Zustimmungsvotum der verfassungsrechtlich vorgesehenen Organe erfor-

derlich sein. Gegenstand des Verwaltungsabkommens kann demnach aber 

nur sein, was in den Kompetenzbereich der Exekutive fällt. Ein Staat kann 

sich jedoch gemäß Art. 46 WVK nicht darauf berufen, dass seine Zustim-

mung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, ungültig sei, weil eine Be-

stimmung des innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Ab-

schluss von Verträgen verletzt wurde. Eine Ausnahme bildet lediglich der 

Umstand, dass die Verletzung offenkundig war, also für jeden Staat objektiv 

erkennbar ist, und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundlegender 

Bedeutung betraf. Daher ergibt sich für die Außenwirkung regelmäßig kein 

Unterschied zwischen einem Verwaltungsabkommen und einem anderen 

völkerrechtlichen Vertrag. Beide gelten als völkerrechtliche Verträge im 

internationalen Recht und lösen demzufolge auch völkerrechtliche Bin-

dungswirkung aus.433 

Aus diesen Gründen kann daher auch für die Verknüpfung von Emissions-

handelssystemen auf ein Verwaltungsabkommen zurückgegriffen werden, 

wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die Exekutive geschaffen wur-

den und dies politisch gewollt und durchsetzbar ist. Nachteile, dass hierbei 

weniger Rechtssicherheit besteht, liegen insoweit nicht vor. Denn völker-

                                            
431  S. z.B. für Deutschland Nettesheim, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 

Art. 59 GG Rn. 158, 188 ff. (Stand: Januar 2009); für die Europäische Union Schmalen-

bach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 220 AEUV Rn. 8. 
432  Dazu können Rechtsverordnungen oder auch Verwaltungsakte gehören; Nettesheim, 

in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 155 ff. (Stand: Januar 
2009); Pieper, in: Beck‟scher Online-Kommentar GG, 2015, Art. 59 GG Rn. 45; s. auch 
Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (340). 

433  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 
sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 287; s. auch Iwasawa, British Yearbook of 

International Law 1993, 333 (339). 
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rechtlich bleibt der Staat zur Einhaltung des Abkommens verpflichtet, so 

dass die Verknüpfung vollzogen werden müsste. Allerdings kann das feh-

lende Zustimmungsverfahren ein Hindernisgrund sein, überhaupt ein sol-

ches Abkommen zu schließen. Zwar beschleunigt dies insgesamt das Ver-

fahren. Zum einen erhöht jedoch eine Ratifikation die politische Unterstüt-

zung. Zum anderen ist in Abhängigkeit von den vereinbarten Regelungen 

oftmals davon auszugehen, dass zur Umsetzung des völkerrechtlichen Ver-

trages ein Gesetz notwendig ist, durch das nicht nur die Zertifikate des an-

deren Emissionshandelssystems anerkannt werden, sondern das weiterge-

hend die bestehenden Grundlagen zum Emissionshandel ändert. Daher 

könnte im Einzelfall die Befugnis zum Abschluss eines Verwaltungsab-

kommens fehlen, es sei denn, dass diese zum Beispiel in den rechtlichen 

Grundlagen zum Emissionshandel ausdrücklich für diese Fälle aufgeführt 

wird, um zwei Parlamentsentscheidungen in Form eines Zustimmungs- 

und eines Änderungsgesetzes zu umgehen.434 Dennoch wird regelmäßig mit 

einer vorherigen Zustimmung zu dem völkerrechtlichen Vertrag die Wahr-

scheinlichkeit steigen, dass das Änderungsgesetz entsprechend den interna-

tionalen Vorgaben verabschiedet wird. Auch die andere Vertragspartei 

könnte auf den Abschluss unter Beteiligung der obersten Staatsorgane und 

auf eine formelle Ratifikation bestehen, um zusätzliche Absicherung zu er-

halten sowie die Grauzone der „offenkundigen Verletzung der Zuständig-

keitserfordernisse“ zu umgehen. Daher ist mit dem Abschluss von Verwal-

tungsabkommen zwar theoretisch eine weitere Möglichkeit zur Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen vorhanden. In der Praxis dürften sie 

aber keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.  

3.5.2.1.3 Nicht bindende Vereinbarung 

Als entscheidendes Merkmal eines völkerrechtlichen Vertrages ist der Wille 

der Vertragsparteien anzusehen, auf Ebene des Völkerrechts Rechte und 

Pflichten einzugehen und sich damit völkerrechtlich zu binden.435 Dieser 

rechtliche Verpflichtungswille kann jedoch fehlen. Wirtschafts- oder um-

weltpolitische Erwägungen können die Beteiligten veranlassen, sich nicht 

dem Völkerrecht zu unterwerfen, oder können zu einem Scheitern der Ver-

                                            
434  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 287. 
435  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 133 ff., veröffentlicht. 
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tragsverhandlungen führen. Ebenfalls kann der Abschluss eines völker-

rechtlichen Vertrages als zu aufwändig und zu langwierig angesehen wer-

den.436 Aber auch rechtliche Gründe können verhindern, dass eine Bindung 

an das Völkerrecht entsteht, weil die Beteiligten zum Beispiel über keine 

völkerrechtliche Vertragsschlusskompetenz verfügen oder die erforderli-

chen Mehrheiten in allen zustimmungsbedürftigen Organen nicht vorhan-

den sind. Dennoch können und dürfen437 sie, ohne einen völkerrechtlichen 

Vertrag abzuschließen, auf weniger formeller Art zusammenarbeiten. Ge-

eignet hierfür sind Vereinbarungen, in denen ausdrücklich auf die völker-

rechtliche Verbindlichkeit verzichtet wird. Als Alternative zu einem völker-

rechtlichen Vertrag kommt daher der Abschluss einer Vereinbarung in Be-

tracht, die nicht bindend ausgestaltet ist und damit nicht dem Völkerrecht 

und dessen Folgen unterliegt. Diese Vereinbarung kann etwa die Form ei-

nes Gentlemen‟s Agreement oder eines Memorandum of Understanding 

annehmen.438  

Unabhängig von der konkreten Bezeichnung – denn darauf kommt es nicht 

an – haben diese Vereinbarungen den Verzicht auf die Bindungswirkung 

gemeinsam. Beispielsweise kann auch ein Memorandum of Understanding, 

in Erfüllung aller Voraussetzungen, einen völkerrechtlichen Vertrag darstel-

len, auch wenn mit der Bezeichnung möglicherweise ein gegenteiliger Ein-

druck erzeugt wird.439 Wesentlich ist daher, dass sich die Beteiligten mit sol-

chen Vereinbarungen also nicht zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen 

auf völkerrechtlicher Ebene verpflichten. Sie treffen zwar politische Verab-

                                            
436  Nettesheim, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 113 (Stand: 

Januar 2009). 
437  Nettesheim, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 114 (Stand: 

Januar 2009); Schachter, The American Journal of International Law 1977, 296 (297). 
438  Im Zusammenhang mit nicht bindenden Vereinbarungen im Rahmen der Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen wird eher von einem Memorandum of Under-
standing als von einem Gentlemen‟s Agreement gesprochen. Letzteres ist heute wohl 
eher im Bereich der Absprachen von Unternehmen, Stichwort Kartellbildung, ge-
bräuchlich. Weitere Beispiele dieser Vereinbarungen bei Goldsmith/Posner, Virginia 
Journal of International Law 2003, 113 (114); Hioureas/Cain, Transatlantic environmen-

tal regulation-making: strengthening cooperation between California and the EU, in: 
Vogel/Swinnen (Hrsg.), Transatlantic Regulatory Cooperation, 2011, 20 (23). 

439  Vgl. nur UN, Treaty Handbook, 2012, 68 – „Memorandum of Understanding“; Aust, 
The International and Comparative Law Quarterly 1986, 787 (795, 801); zum Memo-
randum of Understanding und den Merkmalen der Unterscheidung zu einem völker-
rechtlichen Vertrag s. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, 25 ff., 32 ff., An-

hang G, 496. 
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redungen, ohne damit jedoch eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit ein-

zugehen. Hierbei zu unterscheiden sind Absichtserklärungen mit mehr oder 

weniger formalem Charakter. Im Gegensatz zu Verhandlungen, die ohne 

Abschlussdokumentation abgeschlossen werden,440 weist ein schriftliches, 

unterzeichnetes und gegebenenfalls veröffentlichtes Dokument wie ein 

Memorandum of Understanding einen formaleren Charakter auf.441 Unter 

einem Memorandum of Understanding kann dabei eine Vereinbarung ver-

standen werden, „die zwischen Staaten abgeschlossen wird und nach dem 

Willen dieser Staaten nicht dem Völkerrecht unterliegen soll und folglich 

rechtlich nicht bindend ist“.442 Diese Definition ist weder als verbindlich 

noch als abschließend aufzufassen. Auch für diese Vereinbarungen müssen 

allerdings die Beteiligten übereinstimmende Willenserklärungen abgeben, 

sich also auch auf eine Formulierung der Regelungen im Memorandum of 

Understanding einigen oder ihm zumindest durch einseitige Erklärung zu-

stimmen. 

Voraussetzung ist aber nicht, wie bei einem völkerrechtlichen Vertrag, dass 

es sich bei den Verhandlungspartnern um anerkannte Völkerrechtssubjekte 

handelt.443 Vielmehr können grundsätzlich auch andere Einheiten wie zum 

Beispiel Gliedstaaten oder Kommunen solche Vereinbarungen treffen. Den-

noch bestimmt letztlich das innerstaatliche Recht, wie weit die Kooperati-

onsmöglichkeiten reichen. Zu klären ist insbesondere, ob es Beschränkun-

gen hinsichtlich der Verhandlungspartner geben könnte. So könnten die 

Vereinbarungen auf Verhandlungspartner desselben Ranges begrenzt sein. 

Da die Vereinbarung jedoch keine Rechtsfolgen nach sich zieht, könnte ein 

Staat, dem ein Handeln einer untergeordneten Einheit zuzurechnen wäre, 

dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Deshalb ist grundsätzlich 

von einem weiten Gestaltungsspielraum auszugehen.  

Inhaltlich müssen Memoranda of Understanding und vergleichbare Verein-

barungen nicht anders als völkerrechtliche Verträge ausgestaltet werden. So 

können ein gemeinsames Ziel formuliert werden, das mit der Vereinbarung 

erreicht werden soll, oder Vorstellungen gemeinsam verwirklicht werden, 

                                            
440  Hierzu sogleich in Kap. 3.5.2.1.4. 
441  Mehling, Linking of Emissions Trading Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal 

Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and beyond, 2009, 108 (121); s. auch 
Hollis/Newcomer, Virginia Journal of International Law 2009, 507 (527 ff.). 

442  Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, 32. 
443  Ebenso Hollis/Newcomer, Virginia Journal of International Law 2009, 507 (521). 
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die ohne Zusammenarbeit nicht, nicht im gleichen Maß oder nur mit höhe-

rem Aufwand zu bewältigen wären. Auch können die Beteiligten in der 

Vereinbarung ihr Verhalten und ihre Rechtsetzung koordinieren. Als Rege-

lungsinhalt kommt ebenso wie bei einem völkerrechtlichen Vertrag infrage, 

dass sich die Parteien konkrete Rechte und Pflichten zuweisen, Umset-

zungsfristen vereinbaren oder einen Informationsaustausch vorsehen. Auf-

grund der fehlenden Bindungswirkung im Gegensatz zu einem völkerrecht-

lichen Vertrag können daher mitunter mehr und detailliertere Beschlüsse 

gefasst werden. Diese müssen allerdings so formuliert werden, dass deut-

lich wird, dass die Beteiligten keinen Verpflichtungswillen aufweisen. Im 

Englischen kann dies vor allem durch Begriffe wie „commitment“ statt „ob-

ligation“, „will“ und „should“ statt „shall“, „come into effect“ statt „enter 

into force“ und ohne die Verwendung der Begriffe „agree“ oder „under-

take“ erfolgen.444 Entsprechend sollten im Deutschen Formulierungen wie 

„Teilnehmer“ statt „Vertragsparteien“, „beabsichtigen“, „entscheiden“ statt 

„einigen“, „der Teilnehmer stimmt zu, im innerstaatlichen Recht Regelun-

gen zur Verknüpfung der Emissionshandelssysteme vorzuschlagen“, „…, 

sich um eine Anerkennung der Zertifikate des anderen Emissionshandels-

systems zu bemühen“ oder „…, auf eine Anerkennung der Zertifikate des 

anderen Emissionshandelssystems hinzuwirken“ gewählt werden, um die 

Absicht der Teilnehmer zu konkretisieren und die Vereinbarung zu einem 

völkerrechtlichen Vertrag klar abzugrenzen. Neben einer sorgfältigen 

Wortwahl ist es außerdem von Vorteil, wenn eine ausdrückliche Regelung 

in der Vereinbarung zusätzlich die Absicht der Teilnehmer aufgreift.445 Die-

se könnte folgendermaßen formuliert werden: 

„Die Teilnehmer stimmen überein, dass dieses Memorandum of Understanding le-

diglich eine nicht bindende Absichtserklärung über die Kooperation der Teilnehmer 

im Rahmen ihrer Emissionshandelssysteme darstellt. Aus dieser Erklärung ergeben 

sich für keinen der Teilnehmer weder zum Zeitpunkt der Erklärung noch in der 

Zukunft  rechtliche Verpflichtungen.“446 

                                            
444  S. Aust, The International and Comparative Law Quarterly 1986, 787 (800); Aust, Mod-

ern Treaty Law and Practice, 2007, Anhang G, 496; Hollis/Newcomer, Virginia Journal 

of International Law 2009, 507 (523 f., 530). 
445  So auch Münch, ZaöRV 1969, 1 (3, 7). 
446  Ein Beispiel eines Memorandum of Understanding und einer entsprechenden Aus-

schlussregelung findet sich bei Hioureas/Cain, Transatlantic environmental regulation-

making: strengthening cooperation between California and the EU, in: Vo-
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Diese Regelung bekräftigt damit nicht nur die fehlende Bindungswirkung, 

sondern zeigt auch auf, dass es allein Aufgabe der jeweiligen Teilnehmer 

ist, die Regelungen in das innerstaatliche Recht umzusetzen. Ob, wann und 

wie dies unternommen wird, verbleibt im Gestaltungsspielraum des Erklä-

renden und kann weder effektiv kontrolliert noch eingeklagt werden. Denn 

der andere Teilnehmer unterliegt einer anderen Rechtsordnung außerhalb 

der eigenen Hoheitssphäre und nicht dem Völkerrecht. Insofern bestehen 

auch keine Durchgriffs- und rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten. Demnach 

erfolgt eine Verknüpfung von Emissionshandelssystemen letztlich durch 

einen unilateralen Akt im innerstaatlichen Recht und nicht bereits mit dem 

Abschluss dieser Vereinbarung. Nur und erst, wenn alle Teilnehmer ent-

sprechend den Vorgaben der Vereinbarung handeln und die Zertifikate des 

anderen Emissionshandelssystems anerkennen, liegt eine wechselseitige 

Verknüpfung vor.447 

Zugleich ist mit dieser Regelung ausgeschlossen, dass entgegen der Abspra-

che in der Zukunft ein Vertrauen auf die bisherige Praxis und eine Erwar-

tungshaltung, im Rahmen der Verknüpfung von Emissionshandelssyste-

men also eine erfolgte Anerkennung der Zertifikate, entstehen und dies 

nicht einseitig zum Nachteil des anderen geändert werden darf.448 Vielmehr 

erlaubt diese Art der Vereinbarung wegen der nicht vorhandenden Bindung 

an das Völkerrecht den jederzeitigen Rücktritt oder die Vornahme von Än-

derungen, ohne den Willen der anderen Teilnehmer berücksichtigen zu 

müssen oder einen internationalen Gerichtsstreit zu riskieren.449 Allerdings 

kommt ein gewisses Maß an Verbindlichkeit durch politischen Druck zu-

                                                                                                                                    
gel/Swinnen (Hrsg.), Transatlantic Regulatory Cooperation, 2011, 20 (44 ff.); s. auch 
Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, Anhang D, 492. 

447  S. Mehling, Linking of Emissions Trading Schemes, in: Freestone/Streck (Hrsg.), Legal 

Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and beyond, 2009, 108 (121 f.); s. auch 
Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 (227 f.). 

448  Im Völkerrecht wird dieser Grundsatz Estoppel genannt. Hiernach ist eine Regierung, 
die eine Erklärung abgibt oder ein bestimmtes Verhalten unternimmt, die zur Gut-
gläubigkeit einer anderen Regierung führen, daran gehindert, hiervon wieder abzu-
weichen, wenn der anderen Partei durch ein Abweichen ein Nachteil entstehen wür-
de. Dieses Prinzip basiert auch auf dem Grundsatz, dass Treu und Glauben in den 
internationalen Beziehungen Vorrang genießt; Aust, The International and Compara-
tive Law Quarterly 1986, 787 (810); Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völker-
recht, 2014, § 16 Rn. 109; s. aber Schachter, The American Journal of International Law 

1977, 296 (301). 
449  Nettesheim, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 113 (Stand: 

Januar 2009). 
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stande, das heißt, dass eine Verletzung zwar keine völkerrechtlichen Folgen 

verursacht, aber politische Nachteile mit sich bringt.450 Politischer Druck 

könnte deshalb einerseits die Einhaltung der Abmachung und andererseits 

auch eine einseitige Kündigung verhindern.451  

In der fehlenden Bindungswirkung liegt auch einer der Nachteile dieser Art 

von Kooperation. Abgesehen von der politischen Seite verfügen die Teil-

nehmer und damit zum Beispiel auch die Emittenten, die Investitionen täti-

gen wollen, über keine Rechts- und Planungssicherheit hinsichtlich der Auf-

rechterhaltung der Absprachen. Ein investitionsfreundliches und verlässli-

ches Umfeld wird insoweit nicht geschaffen, als nicht vollständig sicher ist, 

ob und wie lange die Absprachen wirksam bleiben oder ob sich Bedingun-

gen ändern. Übertragen auf die Verknüpfung von Emissionshandelssyste-

men stellen sich somit die Fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen 

die Verknüpfung bestehen bleibt und welche Folgen Regelungsänderungen 

bis hin zu einer Kündigung für die Gültigkeit der Zertifikate verursachen. 

Zwar könnte die Vereinbarung selbst Aufschluss über die letztgenannte 

Frage geben. Im Sinne eines Vertrauensschutzes wird, wenn nicht bereits 

aus innerstaatlichen rechtlichen Gründen, dann zumindest aus politischen 

Gründen, von einer abrupten Beendigung und einer restriktiven Handha-

bung den Emittenten gegenüber sicherlich abgesehen.452 Weitere Unsicher-

heit wird daneben durch den tatsächlichen Rechtscharakter einer Vereinba-

rung ausgelöst, da die Einordnung als nicht bindende Vereinbarung oftmals 

nicht unumstritten ist,453 wie bereits das Beispiel des Memorandum of Un-

derstanding zeigt. Daher kann auch ein völkerrechtlicher Vertrag ein-

schließlich der spezifischen Folgen vorliegen, obwohl dies verschleiert wird. 

Gegenüber diesen Nachteilen weist diese Form aber auch einige Vorteile 

auf. So bieten diese Absprachen zumindest eine gewisse Orientierung und 

                                            
450  Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Band I/3, 2002, § 143, 517; s. auch Aust, The In-

ternational and Comparative Law Quarterly 1986, 787 (807); Hollis/Newcomer, Virginia 
Journal of International Law 2009, 507 (520); s. auch Schachter, The American Journal 

of International Law 1977, 296 (303 f.). 
451  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 120. 
452  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 120. 
453  So auch Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Band I/3, 2002, § 143, 517; Herdegen, 

Völkerrecht, 2015, § 15 Rn. 2; s. auch Schachter, The American Journal of International 

Law 1977, 296 (296 ff.). 
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Sicherheit. Sie ermöglichen außerdem, zunächst Erfahrungen mit der Ver-

knüpfung von Emissionshandelssystemen auf der Grundlage dieser Art von 

koordinierter Regulierung anstatt einer verbindlichen und folgenreichen 

Vereinbarung auf völkerrechtlicher Ebene zu sammeln454 und Vertrauen 

zwischen den Beteiligten herzustellen.455 Des Weiteren kann die nicht bin-

dende Vereinbarung eingesetzt werden, wenn der Abschluss eines völker-

rechtlichen Vertrages aus rechtlichen Gründen nicht zulässig oder aus poli-

tischen und praktischen Gründen nicht sinnvoll ist, so dass fehlende Ver-

tragsschlussbefugnisse ebenso umgangen werden können wie politischer 

Widerstand. Auch das komplizierte, zeit- und ressourcenintensive Verfah-

ren, das zum Abschluss und zur innerstaatlichen Umsetzung eines völker-

rechtlichen Vertrages mitunter erforderlich ist, erübrigt sich mit dieser im 

Verhältnis losen Vereinbarung. Mehrwert gewinnt diese Form der Abspra-

che auch dadurch, dass diese schneller und einfacher angepasst456 und mit 

ihr damit vergleichsweise flexibel auf veränderte Umstände reagiert werden 

kann.457 Abgesehen von der Einhaltung des zwingenden, unabdingbaren 

Teils des Völkerrechts, dem ius cogens, dem auch diese Vereinbarungen 

nicht widersprechen dürfen,458 bestehen weder Gestaltungsgrenzen noch 

müssen völkerrechtliche Formalien eingehalten werden.459 Aus diesen 

Gründen verfügen die Teilnehmer dieser Vereinbarung über größere Frei-

heiten, die sie, sollten sie stattdessen einen völkerrechtlichen Vertrag ab-

schließen, wegen dessen Bindungswirkung und den sich daraus ergeben-

den Konsequenzen hingegen nicht ausschöpfen würden. Für die Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen kann daher auch auf nicht bindende 

Vereinbarungen zurückgegriffen werden. 

                                            
454  S. Nettesheim, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 113 (Stand: 

Januar 2009). 
455  Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Band I/3, 2002, § 143, 517. 
456  Hollis/Newcomer, Virginia Journal of International Law 2009, 507 (526); s. auch Aust, 

The International and Comparative Law Quarterly 1986, 787 (789 ff.). 
457  Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (670). 
458  So auch Nettesheim, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 59 GG Rn. 114 

(Stand: Januar 2009). 
459  Es kann aber, wenn der Bedarf und der Wille bestehen, auf allgemeine völkerrechtli-

che Regeln, z.B. zur Auslegung, zurückgegriffen werden; Schachter, The American 

Journal of International Law 1977, 296 (302 f.). 
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3.5.2.1.4 Informelle Absprache ohne Abschlussdokumentation 

Nicht bindende Vereinbarungen in dem bisher verstandenen Sinn setzen 

Absprachen voraus, die von und zwischen den Teilnehmern ausgehandelt 

werden und bei denen zum Abschluss ein Austausch von Dokumenten 

oder zumindest ein Schriftverkehr erfolgt. Hiervon abzugrenzen sind politi-

sche Absprachen, die ohne Abschlussdokumentation auskommen. Ver-

handlungen im Sinne von informellen Gesprächen finden zwar statt. Jedoch 

werden diese ohne schriftliches, unterschriebenes, beglaubigtes, veröffent-

lichtes oder nachvollziehbares Dokument beendet. Außenwirkung und 

Verpflichtungswille dieser Form der Absprache sind somit noch geringer 

als bei einer nicht bindenden Vereinbarung im Sinne eines Memorandum of 

Understanding. Daher sind auch noch weniger Anforderungen an Form, 

Inhalt oder handelnde Personen zu stellen. Ebenso steht es den Beteiligten 

folglich auch hier frei, Regelungen entsprechend diesen Gesprächen zu er-

lassen oder darauf hinzuwirken. Ein Handeln, das den Inhalten und Über-

einkünften der Gespräche entspricht, kann allerdings nicht oder allein über 

politischen Druck eingefordert werden. Eine „Erfolgsgarantie“ existiert in-

soweit nicht.  

Das Ziel, Emissionshandelssysteme miteinander zu verknüpfen, kann auch 

in solchen Gesprächen vereinbart werden. Insbesondere, wenn lediglich die 

gegenseitige Anerkennung der Zertifikate des anderen Systems als Ver-

handlungspunkt und keine weiteren inhaltlichen und systemrelevanten 

Merkmale zur Disposition stehen, kann diese Form eine weitere, schnelle 

und unkomplizierte Alternative sein. In Anbetracht der Ausgestaltungsun-

terschiede zwischen Emissionshandelssystemen sowie der nicht unbeträcht-

lichen finanziellen Verschiebungen als Folge einer Verknüpfung erweist 

sich diese Form dennoch als weniger praktikabel, zumindest im direkten 

Vergleich als nachteilig. Informelle Absprachen ohne Abschlussdokumenta-

tion bieten nicht das Maß an Rechtssicherheit, das für eine wirkungsvolle 

und funktionsfähige Verknüpfung notwendig ist.460 Aufschluss über den 

Inhalt der Verhandlungen können allenfalls Gesprächsnotizen geben. Diese 

sind aber weder als verbindlich noch als beweis- oder aussagekräftig ein-

zustufen. Auch wenn Absprachen bekannt werden sollten, besteht Unsi-

                                            
460  Im Ergebnis ebenso Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Ja-

pan und Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 111; s. 
auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssyste-

men – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 135 f. 
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cherheit darüber, erstens was genau von den einzelnen Beteiligten erklärt 

wurde und zweitens ob und inwieweit die Beteiligten in ihren Auffassun-

gen tatsächlich übereinstimmen. Gegebenenfalls könnten sogar weitere Ge-

spräche zur Klärung oder Nachverhandlungen erforderlich werden. Zu 

groß wäre insbesondere auch für die Emittenten das Risiko unerwarteter 

Änderungen oder einer Beendigung der Verknüpfung, ohne ausreichend 

und frühzeitig informiert worden zu sein. Beides könnte bereits getätigte 

Investitionen zunichte machen.  

Auch der Aufwand, das andere System auf Regelungsänderungen zu kon-

trollieren, ist hier ungleich höher zu einer bindenden oder einer nicht bin-

denden Vereinbarung. In diesen könnte ein Informationsaustausch verein-

bart werden, der unter Verweis auf eine konkrete Regelung und eine ent-

sprechende Erwartungshaltung mindestens über politischen Druck durch-

gesetzt werden kann. Die politischen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten 

nehmen jedoch grundsätzlich auch mit sinkendem Verpflichtungsgrad ab. 

Dennoch muss eine Verknüpfung auf dieser Basis nicht gänzlich in der Pra-

xis ausgeschlossen sein. Gerade falls an einer einseitigen Verknüpfung kein 

Interesse bestehen und somit anderenfalls überhaupt keine Verknüpfung 

erfolgen würde, könnten die informellen Absprachen die letzte Möglichkeit 

sein, sie trotzdem zustande zu bringen. 

3.5.2.1.5 Sonderfall privatrechtlicher Vertrag 

Ein Sonderfall, der im Rahmen der Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen ebenfalls diskutiert wird, ist der Abschluss eines privatrechtlichen 

Vertrages.461 Hierbei schließen Personen des Privatrechts, wie etwa Emitten-

ten oder Broker, einen Vertrag zum Austausch von Zertifikaten ab. Bei die-

ser Form handelt es sich jedoch um keine „richtige“ Verknüpfung, die von 

staatlicher Seite ausgeht und bei der infolgedessen auch Zertifikate eines 

anderen Emissionshandelssystems auf rechtlicher Grundlage zur Abde-

ckung der Emissionen eingesetzt werden dürfen. Sie kann zwar ebenfalls 

nach erfolgter gesetzlicher Verknüpfung zum Einsatz kommen, wenn Emit-

                                            
461  S. Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in linking the EU 

Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions trading schemes, 
2008, 77; Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 46 (47 f.); Meitz, To-
wards a Global Carbon Market: Legal and Economic Challenges of Linking Different 
Entity Level Emissions Trading Schemes, 2007, 40 f.; Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die 
Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, Chancen der Verzahnung aus 

rechtlicher Sicht, 2008, 111 f. 
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tenten sich mit dem privatrechtlichen Vertrag verpflichten, Zertifikate zu 

handeln. Jedoch ist an dieser Stelle gemeint, dass keine offizielle, sondern 

lediglich eine vorübergehende, auf einzelne Rechtsgeschäfte beschränkte 

Verbindung der Emissionshandelssysteme stattfindet. Anstatt Emissions-

handelssysteme also gesetzlich miteinander zu verbinden, übernimmt dies 

der privatrechtliche Vertrag im Einzelfall. Daher können die international 

gehandelten Zertifikate bei diesem Abschluss auch nur in engen Grenzen 

genutzt werden.  

Zertifikate, die ein anderes Emissionshandelssystem ausgibt, können zwar 

gekauft, jedoch nicht zur Pflichterfüllung verwendet werden. Sie können 

dennoch als Absicherung gegen Kursschwankungen im eigenen Emissions-

handelssystem462 oder als Investition in der Erwartung steigender Zertifi-

katspreise des anderen Systems dienen und zu einem späteren Zeitpunkt 

auf gleichem Weg wieder verkauft werden. Auch die Möglichkeit, dass in 

Zukunft eine tatsächliche Verknüpfung durchgeführt wird, kann dazu ver-

anlassen, bereits vorab Zertifikate zu kaufen. Allerdings kann die Begren-

zung unter Zuhilfenahme von Brokern zumindest indirekt umgangen wer-

den. Wenn Vermittler in beiden Emissionshandelssystemen Konten eröff-

nen, können sie jeweils Zertifikate kaufen, gegeneinander austauschen und 

an Emittenten des anderen Systems verkaufen. Hierdurch können sie Arbi-

trage-Gewinne erzielen und Provisionen kassieren.463 In Betracht kommt 

der privatrechtliche Vertrag außerdem bei einem Kauf von internationalen 

Projektgutschriften wie CERs. Sowohl der Anbieter als auch Emittenten aus 

verschiedenen Emissionshandelssystemen können diese Form nutzen. Ha-

ben Emittenten die Gutschriften bereits gekauft und möchten sie diese wei-

terverkaufen, verbreitert sich die potenzielle Abnehmermenge, da auch 

Emittenten anderer Systeme, die diese Gutschriften nutzen dürfen, als Käu-

fer infrage kommen. Dieser Verkauf würde folglich über einen privatrecht-

lichen Vertrag abgewickelt werden, ohne dass staatliche Einflussnahme er-

folgt oder eine gesetzliche Verknüpfung vonnöten wäre.  

Trotz dieser Möglichkeiten, die die Form des privatrechtlichen Vertrages 

auch ohne offizielle Verknüpfung bietet, ist sie im Vergleich zu den anderen 

Formen des Abschlusses weniger zielführend. Ein grenzüberschreitender 

                                            
462  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 111 f. 
463  S. Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 46 (48). 
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Handel ohne Barrieren, insbesondere um günstigere Vermeidungsoptionen 

auszunutzen, ist nicht in dem Ausmaß wahrscheinlich, wie er durch die 

Anerkennung der fremden Zertifikate bei einer gesetzlichen Verknüpfung 

erreichbar wäre.464 Ein freier Austausch von Zertifikaten ist gerade nicht 

gewährleistet. Denn einerseits erfolgt keine rechtliche Gleichstellung der 

Zertifikate aller Emissionshandelssysteme zur Abdeckung der Emissionen 

und damit keine Verknüpfung im eigentlichen Sinn. Andererseits erschwert 

die Form selbst den grenzüberschreitenden Handel. Sie bietet zum einen re-

gelmäßig nicht das Maß an Rechtssicherheit und ein solch verlässliches Um-

feld, das Emittenten für Investitionen erwarten sowie für die Annahme ei-

nes grenzüberschreitenden Handels benötigen.465 Zum anderen stehen 

Emittenten, die Zertifikate eines anderen Emissionshandelssystems von 

ausländischen Emittenten kaufen wollen, ebenso wie die Verkäufer vor der 

Herausforderung, sowohl Geschäftspartner zu finden als auch ein rechtlich 

sicheres und geschütztes Geschäft abzuschließen. Zwar besteht mit dem 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den interna-

tionalen Warenkauf466 ein Regelwerk für den grenzüberschreitenden Wa-

renhandel. Jedoch erfasst der Begriff der Ware grundsätzlich nur bewegli-

che körperliche Sachen und ist insbesondere von dem Erwerb von Rechten 

abzugrenzen.467 Da bereits der Kauf von Rechten nach Art. 1 nicht dem An-

wendungsbereich des Übereinkommens unterliegt, schließt Art. 2 lit. d) 

auch den Kauf von Wertpapieren, mit denen in der Regel solche Rechte 

verbrieft werden,468 und Zahlungsmitteln469 aus der Anwendung aus. Dem-

                                            
464  Ebenso Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in linking the 

EU Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions trading 

schemes, 2008, 77. 
465  S. Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 112. 
466  Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf vom 11. April 1980 (BGBl. 1989 II 588). 
467  S. hierzu Ferrari, in: Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-

Kaufrecht, 2013, Art. 1 CISG Rn. 34 ff.; Magnus, in: Staudinger, BGB, 2013, Art. 1 CISG 
Rn. 42 ff.; Saenger, in: Beck'scher Online-Kommentar BGB, 2015, Art. 1 CISG Rn. 6 f. 

468  Magnus, in: Staudinger, BGB, 2013, Art. 2 CISG Rn. 39. 
469  In der englischen Fassung ist der Kauf von „stocks, shares, investment securities, ne-

gotiable instruments or money” vom Anwendungsbereich des Übereinkommens aus-

geschlossen.  
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zufolge findet das Übereinkommen auch keine Anwendung auf den Kauf 

von Emissions- oder Verschmutzungsrechten.470 

Die Vertragspartner müssen daher eigene Regelungen treffen oder können 

dafür bereits existierende Musterverträge, die beispielsweise von der Inter-

national Emissions Trading Association (IETA) für diese Fälle veröffentlicht 

wurden,471 auf ihre Bedürfnisse anpassen. Letztere können den Abschluss 

erleichtern und Transaktionskosten senken, insbesondere wenn mehrere 

Verträge mit unterschiedlichen Emittenten aus verschiedenen Emissions-

handelssystemen und Rechtsordnungen abgeschlossen werden sollen. Es 

müssen aber nicht nur die Vertragsdetails wie Preis, Volumen oder Liefe-

rungsfristen vereinbart werden, sondern es bedarf vor allem auch für den 

Streitfall einer Regelung zum anwendbaren Recht.472 Wird eine solche Rege-

lung nicht getroffen, muss hingegen auf die Kollisionsregeln des internatio-

nalen Privatrechts der Rechtsordnungen der beteiligten Vertragspartner zu-

rückgegriffen werden. Um die Beantwortung der Fragen, die sich in diesem 

Rahmen stellen, soll es in dieser Untersuchung jedoch nicht gehen. Denn sie 

sind für den Emissionshandel nicht spezifischer Natur und müssen daher 

nicht gesondert behandelt werden. Vielmehr steht die Verknüpfung, die ei-

ne Anerkennung der Zertifikate anderer Emissionshandelssystem zur 

Pflichterfüllung beinhaltet, hier im Vordergrund. Daher wird der privat-

rechtliche Vertrag zum grenzüberschreitenden Handel mit Zertifikaten im 

Folgenden nicht weiter thematisiert, auch wenn der Abschluss privatrecht-

licher Verträge damit grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist und Emittenten 

solche Verträge abschließen dürfen. 

3.5.2.2 Materieller Inhalt der Verknüpfungsverhandlungen 

Hinsichtlich der Form, mit der Verknüpfungsverhandlungen abgeschlossen 

werden können, bestehen für die beteiligten Emissionshandelssysteme ver-

schiedene Möglichkeiten. Jede davon weist Vor-, aber auch Nachteile auf. Es 

hat sich aber gezeigt, dass für die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen ein investitionsfreundliches und verlässliches Umfeld für die Emit-

tenten benötigt wird, das regelmäßig nur durch vergleichsweise verbindli-

che Absprachen erreicht werden kann. Am zielführendsten, dass die Mög-

                                            
470  Magnus, in: Staudinger, BGB, 2013, Art. 1 CISG Rn. 56. 
471  Musterverträge der IETA sind auf deren Homepage unter IETA, Trading Documents, 

http://www.ieta.org/trading-documents, 17.10.2015, zu finden. 
472  S. Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 46 (48). 
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lichkeit des grenzüberschreitenden Handels auch genutzt wird, sind daher 

entweder völkerrechtliche Verträge oder, falls deren Abschluss rechtlich 

oder politisch nicht durchführbar ist, nicht bindende Vereinbarungen wie 

etwa ein Memorandum of Understanding. Informelle Absprachen ohne Ab-

schlussdokumentation beinhalten hingegen der Natur nach keine Formulie-

rungsvorschläge, wie sie hier unterbreitet werden. Auch wenn die anderen 

Abschlussformen damit nicht ausgeschlossen sind, werden im Folgenden 

daher nur die beiden praktikabelsten und zielführendsten Formen völker-

rechtlicher Vertrag und Memorandum of Understanding berücksichtigt. Die 

Festlegung, in welcher Form Verhandlungen geführt und beendet werden, 

ist deshalb so wichtig, weil von dem Verpflichtungsgrad auch der Inhalt der 

Verhandlungen und insbesondere die Formulierung der inhaltlichen Eini-

gung abhängen. So erfordern bindende und nicht bindende Vereinbarungen 

nicht nur eine unterschiedliche Wortwahl, sondern können auch unter-

schiedliche Anforderungen an Regelungsinhalt und -tiefe stellen oder wei-

tere Voraussetzungen enthalten. 

Verhandlungen werden von dem Ziel geleitet, Emissionshandelssysteme 

durch die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate miteinander zu ver-

knüpfen. Daher sollen in den Verhandlungen die Voraussetzungen geschaf-

fen und gemeinsame Lösungen gefunden werden, dass alle Beteiligten dies 

auch umsetzen können. Wollen Gesetzgeber ihre Emissionshandelssysteme 

miteinander verknüpfen und treten sie hierüber in Verhandlungen ein, 

muss zu Beginn allerdings allen Beteiligten klar sein, dass eine Verknüp-

fung die vollständige Akzeptanz des anderen Emissionshandelssystems er-

fordert. Eine Verknüpfung mit einzelnen Komponenten ist nicht möglich.473 

Außerdem wirken sich Entwicklungen in einem der Systeme immer auch 

auf das verknüpfte System aus.474 Deshalb ist für eine Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen eine gewisse Übereinstimmung in Zielen, Struk-

tur und Verfahren notwendig.475 Durch die Verhandlungen kann dies er-

reicht werden, sofern Kompromisse eingegangen werden und folglich eine 

inhaltliche Einigung erzielt wird. Dabei werden die potenziellen Verknüp-

fungspartner in Teilen sicherlich eine unterschiedliche Vorstellung davon 

                                            
473  S. auch Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US 

Greenhouse Gas Policies, 2010, 7. 
474  Mehling/Haites, Climate Policy 2009, 169 (176). 
475  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 5. 
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haben, wie die Emissionshandelssysteme nach der Verknüpfung ausgestal-

tet sein sollen, welche Regelungsänderungen sie bereit sind einzugehen und 

welche Ausgestaltungsmerkmale und Unterschiede nicht verhandelbar 

sind. Auch das Festhalten an Zielen sowohl hinsichtlich des einzeln betrie-

benen Emissionshandelssystems als auch hinsichtlich der Verknüpfung 

kann zwischen den Verknüpfungspartnern divergieren. Um dennoch in-

haltliche Ergebnisse zu erhalten, bedarf es einer politischen Einigung. 

Kommt diese jedoch nicht zustande, verbleiben nur die Möglichkeiten, ein-

seitig eine Verknüpfung einzugehen und gegebenenfalls Abhilfemaßnah-

men zu treffen oder die unterschiedlichen Auffassungen und die sich da-

raus ergebenen Folgen zu ignorieren und trotzdem eine Verknüpfung 

durchzuführen. 

Inhalt der Verknüpfungsverhandlungen können alle diejenigen Fragen sein, 

die mindestens einer der Partner als unabdingbare Voraussetzung zur Ver-

knüpfung ansieht, ohne deren Beantwortung also keine bi- oder multilatera-

le Verknüpfung erfolgen würde. Dazu können Änderungen der Rechts-

grundlagen oder Ersetzungen durch gemeinsam abgestimmte Regelungen 

sowie gemeinsame Einrichtungen ebenso gehören wie Regelungen zur Be-

endigung der Verknüpfung, zur Verknüpfung mit dritten Emissionshan-

delssystemen oder zur Information des Verknüpfungspartners über wesent-

liche Änderungen im System. Im Mittelpunkt stehen damit gemeinsame Lö-

sungen, die im Folgenden nicht nur vorgestellt, sondern darüber hinaus in 

Abhängigkeit von der Abschlussform auch in rechtliche Gestaltungsvor-

schläge überführt werden. 

3.5.2.2.1 Gemeinsame Zielvorgaben 

Ein Diskussionspunkt in den Verknüpfungsverhandlungen könnten ge-

meinsame Zielvorgaben sein, da die Emissionshandelssysteme in der Regel 

unterschiedliche Emissionsobergrenzen und unterschiedlich ambitionierte 

Reduktionsziele aufweisen. Um daraus resultierende Preisunterschiede und 

Wettbewerbsverzerrungen auszugleichen sowie ein „Race to the Bottom“ 

zwischen den Emissionshandelssystemen zu verhindern, können die Ver-

handlungspartner in diesem Zusammenhang vergleichsweise gleiche Belas-

tungen und langfristige Reduktionsziele vorsehen. Damit können die Ver-

handlungspartner nicht nur die Ambition ihrer Klimaschutzmaßnahmen 

aneinander anpassen, sondern auch eine weitere Verschärfung des Klima-

schutzes beschließen. Denn durch die Verknüpfung kann dieser günstiger 
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erreicht werden. Mit gleichen Kosten könnten wiederum mehr Emissionen 

reduziert werden.476 

Wenn den einzelnen Emissionshandelssystemen hingegen für die Zeit nach 

der Verknüpfung die Zielsetzung überlassen ist, könnten sie versuchen, 

durch ein Lockern ihrer Emissionsobergrenze ihre Emittenten zu bevortei-

len und ihnen damit auch mehr Zertifikatsverkäufe zu ermöglichen.477 Des-

halb ist es sinnvoll, in die Vereinbarung eine Regelung aufzunehmen, die 

abgeleitet aus den addierten Emissionsobergrenzen eine Zielvorgabe oder 

aber auch eine Dynamisierung für das verknüpfte Emissionshandelssystem 

enthält. Eine solche Regelung kann sowohl bei einem völkerrechtlichen Ver-

trag als auch bei einer nicht bindenden Vereinbarung berücksichtigt wer-

den:  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Emissionsobergrenze des verknüpften Emis-

sionshandelssystems entspricht der Summe der einzelnen Emissionsobergrenzen. 

Sie wird jährlich um zwei Prozent reduziert. Hierzu erlassen die Vertragsparteien 

die erforderlichen Regelungen. Die Vertragsparteien legen außerdem fest, dass die 

Emissionsobergrenze eines der Systeme nicht ohne Zustimmung der anderen Partei 

erhöht werden darf.“  

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer beabsichtigen eine jährli-

che Senkung der Emissionsobergrenze um zwei Prozent. Sie werden eine entspre-

chende Änderung der Rechtsgrundlagen anregen. Sollte in einem der Emissions-

handelssysteme eine Erhöhung der Obergrenze beschlossen werden, informiert die-

ses System den anderen Teilnehmer.“ 

Der jeweils letzte Satz verdeutlicht dabei, dass eine Erhöhung der Emis-

sionsobergrenze nicht ausgeschlossen ist. Eine Erhöhung kann etwa infrage 

kommen, wenn der Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems 

ausgedehnt werden soll. Durch die Zustimmungs- beziehungsweise Infor-

mationspflicht wird jedoch verhindert, dass ein System Vorteile auf Kosten 

des anderen generieren kann. Das andere System kann demnach seine Zu-

stimmung verweigern oder aufgrund der Information Gegenmaßnahmen 

                                            
476  Lazarowicz, Global Carbon Trading, A framework for reducing emissions, 2009, 41 ff. 
477  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 39 f.; 

Haites/Wang, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 465 (473); 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 
sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 83 f.; Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 
(221); Mehling/Haites, Climate Policy 2009, 169 (177); Sawyer/Fischer, Better Together? 

The Implications of Linking Canada – US Greenhouse Gas Policies, 2010, 8. 
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bis hin zur Beendigung der Verknüpfung treffen. Diskutiert werden können 

zwischen den Verhandlungspartnern zudem Anpassungen der Zielvorga-

ben in Fällen höherer Gewalt wie etwa Wirtschaftskrisen, die das Emis-

sionsniveau und damit auch den Bedarf an Zertifikaten senken.478 

Hinsichtlich der Zielvorgaben können die Verhandlungspartner ebenfalls 

vorsehen, dass ein Teil der Emissionsreduktionen zwingend im eigenen 

System erbracht werden muss. Der Beweggrund einer solchen Regelung 

kann im Setzen von Innovationsanreizen, in der Umstrukturierung des 

Wirtschaftssystems oder der Einhaltung übergeordneter Reduktionsver-

pflichtungen liegen, die auch nach einer Verknüpfung nicht aufgegeben 

werden sollen. Durch die Vorgabe, auch Zertifikate des eigenen Emissions-

handelssystems zur Abdeckung der Emissionen und nicht bloß Zertifikate 

des anderen Systems abzugeben, wird sichergestellt, dass die einzelnen 

Emissionshandelssysteme nach ihren eigenen Vorstellungen ihre Ziele wei-

ter verfolgen können. Auch wenn für einen effektiven Klimaschutz der Ort 

der Emissionsreduktion grundsätzlich nicht entscheidend ist, können etwa 

Unterschiede in der Ausgestaltung sowie rechtspolitische Gründe zu dieser 

Vorgabe führen.479 Daher könnte vereinbart werden, dass in jedem Emis-

sionshandelssystem eine entsprechende Regelung eingeführt oder beibehal-

ten werden darf, um eigene Regelungsziele nicht zu gefährden. Allerdings 

bewirkt diese Regelung in praktischer Hinsicht auch eine Beschränkung des 

Handels. Zwar dürfen theoretisch so viele Zertifikate gehandelt werden, 

wie dies von den Emittenten gewollt ist. Jedoch können sie nur bis zu der 

vorgesehenen Grenze zur Abdeckung der Emissionen eingesetzt werden. 

Deshalb wird sich kein vollständig freier Handel zwischen den Systemen 

entwickeln.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Den Vertragsparteien steht es frei, eine Regelung 

zu erlassen, nach der Emittenten einen Teil ihrer Abgabeverpflichtung durch Zerti-

fikate des eigenen Emissionshandelssystems erbringen müssen. Dieser Teil darf 

50 Prozent nicht übersteigen.“  

Im Memorandum of Understanding: „Den Teilnehmern steht es frei, eine Rege-

lung zu erlassen, nach der Emittenten einen Teil ihrer Abgabeverpflichtung durch 

Zertifikate des eigenen Emissionshandelssystems erbringen müssen. Dieser Teil 

sollte 50 Prozent nicht übersteigen.“ 

                                            
478  Ebenso Gilbert, Energy & Environment 2009, 901 (918). 
479  S. auch Kap. 3.5.1.1. 
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3.5.2.2.2 Harmonisierungen von Regelungen 

In Anbetracht von Ausgestaltungsunterschieden und möglichen Zielverfeh-

lungen infolge einer Verknüpfung reicht regelmäßig eine Einigung auf die 

Anerkennung der Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems nicht 

aus. Vielmehr werden in den Verhandlungen kritische Unterschiede und 

Folgen thematisiert werden, bevor die Verknüpfung in innerstaatliches 

Recht umgesetzt wird. Denn das System, das die großzügigsten Regelungen 

aufweist und die geringsten Anforderungen stellt, gibt den Maßstab für das 

verknüpfte Emissionshandelssystem vor. Daher kann es notwendig werden, 

diesbezügliche Regelungsunterschiede auszugleichen. Entweder können 

sich die Verhandlungspartner auf die Übernahme einer der beiden Rege-

lungen einigen oder eine neue gemeinsame Regelung festlegen. Dieses Vor-

gehen kommt durchweg für alle Unterschiede infrage. So können sich die 

Partner in den Verhandlungen auf eine identische Einbeziehung von Emit-

tenten und Treibhausgasen, auf eine verbindliche oder freiwillige Teilnah-

me und auf eine Angleichung der Zuteilungsverfahren einigen, um Wett-

bewerbsverzerrungen für Emittenten zu verhindern und Fehlanreize sowie 

Regelungslücken zu beseitigen. Auch die zweckgerichtete Verwendung von 

Versteigerungserlösen kann zwischen den Verhandlungspartnern abge-

sprochen werden.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien vereinbaren die vollständi-

ge Versteigerung aller Zertifikate. Die Erlöse müssen zu 75 Prozent für Maßnah-

men zum Klimaschutz oder zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ver-

wendet werden. Dazu kann auch die Unterstützung von Entwicklungsländern auf 

dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer beabsichtigen die voll-

ständige Versteigerung aller Zertifikate. Nach Möglichkeit sollten 75 Prozent der 

Erlöse für Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels verwendet werden.“ 

Harmonisiert werden können ebenfalls die Maßnahmen, die bereits als ein-

seitige Lösungsvorschläge vorgestellt wurden, wie Umrechnungs- und 

Wechselkurse oder ein Gateway. Auch diese können in den Verknüpfungs-

verhandlungen besprochen und deren Inkrafttreten und Bedingungen kön-

nen gemeinsam vereinbart werden. An dieser Stelle ist daher auch auf die 

Gestaltungsvorschläge in Kap. 3.5.1 zu verweisen. Sie müssen lediglich er-

gänzt werden um vereinbarungsspezifische Regelungen wie  
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im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien sehen die Einführung eines 

Gateways vor. Folgende Regelung setzen die Vertragsparteien in ihr innerstaatli-

ches Recht um: …“  

oder im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer beabsichtigen die 

Einführung von Umrechnungs- und Wechselkursen. Diese können nach folgender 

Maßgabe eingeführt werden: …“  

Diese Maßnahmen sind jedoch regelmäßig nur als zweitbeste Wahl ein-

zuordnen, da sie die eigentlichen Regelungsunterschiede und die sich da-

raus ergebenden Folgen nicht angehen, sondern lediglich Nachteile ab-

schwächen sollen.480 Außerdem beschränken sie den freien Handel und wi-

dersprechen damit zum Teil auch der übergeordneten Zielsetzung einer 

Verknüpfung. Zusätzlich verkomplizieren sie die Handhabbarkeit des 

grenzüberschreitenden Zertifikatehandels.481 Sind die Beteiligten bereit, 

nicht nur einseitig eine Verknüpfung vorzunehmen, sondern in Verhand-

lungen mit anderen Emissionshandelssystemen einzutreten und somit ge-

meinsame Lösungen zu suchen, ist hierin vielmehr die Chance zu sehen, Al-

ternativen zu finden, die mehr als eine Notfallmaßnahme482 darstellen. Da-

her können die Verhandlungen genutzt werden, um die grundlegenden Re-

gelungen zu harmonisieren, die anderenfalls zur Einführung solcher Abhil-

femaßnahmen führen würden.  

Besondere Bedeutung erlangt die Harmonisierung damit beim Umgang mit 

den zeitlichen und örtlichen Flexibilisierungsmaßnahmen, den Marktein-

griffen, dem Register sowie dem Kontrollsystem und der Sanktionierung. 

Insbesondere diese Ausgestaltungsentscheidungen sind für eine Verknüp-

fung kritisch, da im verknüpften System die großzügigeren Regelungen die 

strengeren verdrängen. Die Regelungen eines der zu verknüpfenden Syste-

me berühren somit die faktische Geltung der äquivalenten Regelungen im 

anderen Emissionshandelssystem. Folglich kann ein Verhandlungsinhalt ei-

ne gemeinsame Entscheidung über diese Ausgestaltung sein. Ohne eine Ei-

nigung auf eine Erlaubnis oder ein Verbot sowie gewisse Mindeststandards 

ist eine zweiseitige Verknüpfung nicht möglich. Sowohl die Banking- und 

                                            
480  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 82 f. 
481  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 87. 
482  OECD, The Economics of Climate Change Mitigation – Policies and Options for Global 

Action beyond 2012, 2009, 124. 
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Borrowing-Regelungen als auch die Regelungen zu Sicherungsmechanis-

men wie Preisobergrenzen erfordern hierbei grundsätzlich eine „Ja“- oder 

„Nein“-Entscheidung. Entweder sie werden erlaubt oder verboten. Ledig-

lich hinsichtlich der Höhe einer Preisober- und -untergrenze besteht ein ge-

wisser Gestaltungsspielraum. Mit der Harmonisierung können nicht nur 

einzelne Umgehungsmöglichkeiten infolge der Verknüpfung unterbunden 

werden, sondern sie kann auch ein „Race to the Bottom“ insoweit verhin-

dern, als die einzelnen Verknüpfungspartner nicht mehr nach den gering-

sten Anforderungen im Vergleich zu anderen Emissionshandelssystemen 

streben werden. Hingegen könnte beispielsweise bei einer Verknüpfung 

ohne Harmonisierung für den einzelnen Verknüpfungspartner der Anreiz 

bestehen, die Preisobergrenze knapp unter die Preisobergrenze des anderen 

Systems zu setzen. Dadurch kann er alle Einnahmen aus der Ausgabe der 

zusätzlichen Zertifikate erhalten.483 Ein ständiges Unterbieten würde weder 

Rechtssicherheit bieten noch dem Klimaschutz zugute kommen, da die 

Ausgabe zusätzlicher Zertifikate die Einhaltung der Reduktionsziele ge-

fährden kann. 

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien stimmen darin überein, 

dass ein ungehindertes Aufsparen von Zertifikaten für nachfolgende Handelsperio-

den erlaubt ist. Das Leihen von Zertifikaten aus nachfolgenden Handelsperioden ist 

hingegen nicht gestattet. Die Vertragsparteien beschließen, als Markteingriffe ledig-

lich eine Preisobergrenze zuzulassen. Hierfür richten die Vertragsparteien eine Re-

serve in Höhe von fünf Prozent der jährlichen Gesamtzuteilungsmenge ein, aus der 

bei Erreichen oder Überschreiten der Obergrenze Zertifikate per Festpreisverfahren 

zugeteilt werden. Als Preisobergrenze im ersten Jahr nach der Verknüpfung sind 

### €/$ vorgesehen. Sie wird jährlich um ### €/$ erhöht.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer werden den innerstaatli-

chen Stellen vorschlagen, ein ungehindertes Aufsparen von Zertifikaten für nach-

folgende Handelsperioden zu erlauben und ein Leihen von Zertifikaten aus nachfol-

genden Handelsperioden nicht zu gestatten. Die Teilnehmer werden sich darum 

bemühen, als Markteingriffe lediglich eine Preisobergrenze zuzulassen. Hierfür soll-

ten die Teilnehmer eine Reserve in Höhe von fünf Prozent der jährlichen Gesamtzu-

teilungsmenge einrichten, aus der bei Erreichen oder Überschreiten der Obergrenze 

Zertifikate per Festpreisverfahren zugeteilt werden können. Als Preisobergrenze im 

                                            
483  Jaffe/Stavins, Linking Tradable Permit Systems for Greenhouse Gas Emissions: Oppor-

tunities, Implications, and Challenges, 2007, 45.  
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ersten Jahr nach der Verknüpfung können ### €/$ vorgesehen werden. Sie sollte 

jährlich um ### €/$ erhöht werden.“ 

Für eine funktionsfähige Verknüpfung sind auch Absprachen über die 

technischen Voraussetzungen des eigentlichen Zertifikatehandels erforder-

lich. Ohne eine technische Lösung im Register können Zertifikate überhaupt 

nicht grenzüberschreitend gehandelt werden. Dies ist jedoch nicht mit dem 

eigentlichen Handel etwa über Börsen zu verwechseln, sondern meint ledig-

lich die technische Verbuchung dieser Transaktion im Register. Nur wenn 

die Register kompatibel sind, kann die Verbuchung zwischen den Emis-

sionshandelssystemen einfach, schnell, günstig und zuverlässig erfolgen.484 

Daher muss für die Verknüpfung entschieden werden, ob die Register aus-

reichend kompatibel sind und es keiner Änderungen bedarf, ob ein System 

das Register des anderen Systems übernimmt oder ob ein neues Register für 

alle Emissionshandelssysteme entwickelt wird.  

Darüber hinaus ist festzulegen, wie die Verbuchung selbst erfolgt. Eine di-

rekte Registerverknüpfung erlaubt den unmittelbaren Transfer zwischen 

verschiedenen Konten, ist aber nur bei kompatiblen Registern möglich. Eine 

indirekte Registerverknüpfung485 erfordert hingegen einen zwischenge-

schalteten Schritt über ein zusätzliches Konto. Die Emissionshandelssyste-

me richten dabei jeweils Konten für die anderen Systeme ein. Das Konto 

wird jedoch beispielsweise von der staatlichen Einrichtung, die das andere 

Emissionshandelssystem betreibt, gepflegt und kommt bei einer grenzüber-

schreitenden Transaktion zum Einsatz. So muss nicht jeder Emittent, der 

                                            
484  Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission Trading Sys-

tems, 2001, 56; weitere Vorteile eines gemeinsamen Registers bei 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 79, 122. 
485  Diese sollte bei der zunächst unilateralen Verknüpfung zwischen den Emissionshan-

delssystemen der Europäischen Union und Australiens angewendet werden. Danach 
wäre ein so genannter „Australian Government Account“ im europäischen Register 
eröffnet worden. Hierin wären europäische Zertifikate aufbewahrt worden und zu-
gleich wären im australischen Register spezielle Zertifikate ausgegeben worden, die 
das Halten des Zertifikats im europäischen Register widergespiegelt hätten. Diese 
speziellen Zertifikate hätten im australischen Register gehandelt, zur Pflichterfüllung 
in Australien eingereicht oder auch wieder zurück in die Europäische Union getauscht 
werden können. Damit hätte kein direkter Transfer eines europäischen Zertifikats in 
das australische Register stattgefunden. Allerdings hätten auch australische Unter-
nehmen in der Europäischen Union kein eigenes Konto eröffnen müssen. S. hierzu 
Department of Climate Change and Energy Efficiency/Directorate General for Climate Action, 

Registry options to facilitate linking of emissions trading systems, 2013, 17. 
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international handeln möchte, in allen Emissionshandelssystemen Konten 

eröffnen. Ein Emittent, der ein Zertifikat aus einem anderen Emissionshan-

delssystem kauft, wendet sich zur Verbuchung der Transaktion an den Hal-

ter dieses Kontos. Der Halter wiederum teilt diesem Emittenten hierfür so-

zusagen gespiegelte Zertifikate des eigenen Emissionshandelssystems zu 

und löscht die Zertifikate des ersten Systems in seinem Konto. Verkauft der 

Emittent dagegen Zertifikate in das andere Emissionshandelssystem, wer-

den die Zertifikate in dessen Konto gelöscht und stattdessen in dem Zwi-

schenkonto verbucht, das für den Käufer einschlägig ist. Diese Möglichkeit 

spart im Vergleich zu mehrmaligen Kontoeröffnungen, aber nicht im Ver-

gleich zu einer direkten Registerverknüpfung Transaktionskosten. Sie be-

deutet zugleich aber auch Transparenz und ermöglicht, den Zertifikatsfluss 

zwischen den Systemen zu kontrollieren.486 Zudem wird, wenn auch auf 

etwas umständlichere Weise, Kompatibilität zwischen den Registern her-

gestellt. Praktikabler ist aber dennoch eine direkte Registerverknüpfung.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Um einen reibungslosen, zuverlässigen und vor 

Manipulationen geschützten Handel zu gewährleisten, vereinbaren die Vertrags-

parteien die Einführung eines gemeinsamen Registers, das den Anforderungen des 

International Transaction Log (ITL) der Klimarahmenkonvention genügt und 

hiermit verbunden ist. Jedes Zertifikat, das eine Vertragspartei ausgibt, muss über 

eine eindeutige und einmalige Kennung verfügen. Die Buchung einer Transaktion 

erfolgt direkt zwischen den Konten des gemeinsamen Registers.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer begrüßen eine direkte 

Verbindung zwischen den Registern, um Transaktionen zwischen den Emissions-

handelssystemen zu verbuchen. In Anbetracht von Unterschieden regen sie eine 

Anpassung der Register an.“ 

Auch das Kontrollsystem kann zwischen den Verhandlungspartnern har-

monisiert werden. Zwar müssen die Kontrollsysteme nicht vollständig zwi-

schen den Emissionshandelssystemen übereinstimmen. Es reicht aus, dass 

gegenseitiges Vertrauen in die Art und die Zuverlässigkeit der Kontrolle 

besteht.487 Jedoch können die Verhandlungen genutzt werden, um gemein-

same Standards für das Kontrollsystem zu entwickeln. Dadurch kann einer-

                                            
486  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 282 f. 
487  Im Ergebnis ebenso Tuerk u.a., Linking Emissions Trading Schemes, 2009, 25; s. auch 

Kap. 3.4.2.5. 
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seits die Überprüfung des anderen Emissionshandelssystems darauf, dass 

Regelungsänderungen das Vertrauen in das Kontrollsystem betreffen, ent-

fallen. Andererseits können ein Informationsaustausch und gegenseitige 

Schulungen des Vollzugspersonals vereinbart und „Best Practice“-

Methoden ausgetauscht werden.488 Der Klimaschutz kann hiervon langfris-

tig profitieren, insbesondere wenn sich die Partner auf eine externe Verifika-

tion, also eine Überprüfung durch unabhängige Dritte, einigen.489 

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien beschließen die Einrichtung 

einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung gemeinsamer, verbindlicher Standards zur 

Überwachung, Berichterstattung und Verifikation der Emissionen. Jede Vertrags-

partei entsendet nach eigener Festlegung drei Personen in diese Arbeitsgruppe, die 

bis zur Verabschiedung der festgelegten Vorgaben jedes Quartal tagt. Die Mitglie-

der der Arbeitsgruppe sind gleichberechtigt. Eine Entscheidung über die Standards 

setzt eine einstimmige Einigung voraus. Es können auch mehrere Entscheidungen 

über einzelne Teilaspekte der Standards getroffen werden. Die Vertragsparteien set-

zen die Standards innerhalb von 18 Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung 

um. Sollte eine Vertragspartei die Entscheidung nicht umsetzen, informiert sie die 

andere Vertragspartei unter Angabe der Gründe. Die andere Vertragspartei wird 

dadurch berechtigt, ebenfalls auf die Umsetzung zu verzichten oder andere Maß-

nahmen zu ergreifen, sofern sie in angemessenem Verhältnis zu den Gründen der 

Nichtumsetzung stehen.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer richten eine Arbeits-

gruppe zum gegenseitigen Austausch über die Methoden der Überwachung, Be-

richterstattung und Verifikation der Emissionen ein. Jeder Teilnehmer kann bis zu 

drei Personen in diese Arbeitsgruppe entsenden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

sind gleichberechtigt und sollten jedes Quartal tagen. Ziel ist die Entwicklung eines 

gemeinsamen Standards, den die Teilnehmer auf der Grundlage der einstimmig er-

gangenen Festlegungen der Arbeitsgruppe den innerstaatlichen Stellen zur Umset-

zung vorschlagen werden.“ 

Ebenso wie beim Kontrollsystem kommt es bei der Sanktionierung nicht 

darauf an, dass eine identische Bestrafung erfolgt, sondern dass gegenseiti-

ges Vertrauen in die abschreckende Wirkung besteht, damit die Regeln ein-

                                            
488  S. auch Haites/Wang, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 

465 (474). 
489  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 78 f. 
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gehalten werden. Anderenfalls bestimmt die geringste Strafe den Ort, an 

dem Verstöße stattfinden.490 Um ein Aufweichen der Regelungen zu ver-

hindern und um keine Umgehungstatbestände zu schaffen, kann in den 

Verknüpfungsverhandlungen daher auch die Sanktionierung abgesprochen 

werden. Einheitliche Regelungen, wie mit Verstößen gegen die Abgabever-

pflichtung umgegangen wird, könnten folgendermaßen gefasst werden, 

wobei insbesondere der jeweils letzte Satz aus Sicht eines effektiven Klima-

schutzes notwendig ist und daher für einen der Verknüpfungspartner eine 

unabdingbare Voraussetzung für eine Verknüpfung darstellen könnte:491 

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien vereinbaren für den Fall, 

dass ein Emittent seiner Verpflichtung, entsprechend seinem Ausstoß an Treib-

hausgasemissionen Zertifikate einzureichen, nicht nachkommt, eine Strafzahlung in 

Höhe von ### €/$. Die Begleichung befreit nicht von der Nachreichung der fehlen-

den Zertifikate.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer schlagen für den Fall, 

dass ein Emittent seiner Verpflichtung, entsprechend seinem Ausstoß an Treib-

hausgasemissionen Zertifikate einzureichen, nicht nachkommt, eine Strafzahlung in 

Höhe von ### €/$ vor. Die Begleichung sollte nicht von der Nachreichung der feh-

lenden Zertifikate befreien.“ 

Mit der Anerkennung von Projektgutschriften findet bereits eine unilaterale 

Verknüpfung statt, sei es mit einem internationalen „Baseline-and-

Credit“-System oder mit nationalen Emissionsminderungsprojekten. Da sie 

weitere, in der Regel günstigere Vermeidungsoptionen eröffnen, mindern 

sie Wettbewerbsnachteile und werden vor allem von Emittenten mit hohen 

Grenzvermeidungskosten nachgefragt. Unterschiede zwischen den Emis-

sionshandelssystemen bewirken, dass sich hinsichtlich der Menge der er-

laubten Projektgutschriften die großzügigste Regelung sowie hinsichtlich 

der Anforderungen die Regelung mit dem geringsten Kontrollstandard 

durchsetzt.492 Der damit einhergehende Finanzfluss493 an dieses Emissions-

                                            
490  Bode, Implications of Linking National Emission Trading Schemes prior to the Start of 

the First Commitment Period of the Kyoto Protocol, 2003, 3. 
491  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 72. 
492  Sawyer/Fischer, Better Together? The Implications of Linking Canada – US Greenhouse 

Gas Policies, 2010, 6. 
493  Bramley/Partington/Sawyer, Linking National Cap-and-Trade Systems in North Ameri-

ca, 2009, 30. 
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handelssystem kann ebenso wie eine dadurch ausgelöste starke Senkung 

des Zertifikatspreises494 dazu führen, dass eines der Emissionshandelssys-

teme über die Anerkennung von Projektgutschriften zu verhandeln beab-

sichtigt. Sonst könnten in diesen Fällen die eigenen Regelungen umgangen 

und insbesondere auch Innovationsanreize verschoben werden. Aus diesen 

Gründen könnten sich die Verhandlungspartner auf Mengenbeschränkun-

gen sowie auf bestimmte anerkennungsfähige Projekttypen verständigen 

und auch gemeinsame Kontrollstandards für Projektgutschriften entwi-

ckeln.495 

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien vereinbaren die Anerken-

nung internationaler Projektgutschiften mit folgender Maßgabe:  

a) Emittenten sind berechtigt, in jeder Handelsperiode bis zu zehn Prozent ih-

rer verifizierten Emissionen durch Abgabe von Projektgutschriften zu er-

bringen; 

b) Als Projektgutschriften kommen jegliche Emissionsminderungsprojekte au-

ßer Aufforstungsprojekte in Betracht. Voraussetzung ihrer Anerkennung ist, 

dass die Emissionsreduktion real, zusätzlich, verifizierbar und dauerhaft ist. 

c) Die Kontrolle der Projektgutschriften, insbesondere hinsichtlich der Einhal-

tung aller Voraussetzungen, übernimmt ein gemeinsamer Ausschuss.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer wirken auf eine Begren-

zung der Anerkennung von Projektgutschriften hin. Emittenten sollten nicht mehr 

als zehn Prozent ihrer verifizierten Emissionen durch Abgabe von Projektgutschrif-

ten erbringen. Auch sollten Projektgutschriften aus Aufforstungsprojekten nicht 

anerkannt werden. Die Teilnehmer werden darauf achten, dass die Emissionsreduk-

tion real, zusätzlich, verifizierbar und dauerhaft ist. Sie können Mitglieder in einen 

gemeinsamen Ausschuss entsenden, der die Einhaltung der Voraussetzungen zur 

Ausgabe von Projektgutschriften überprüft und Empfehlungen ausspricht.“ 

Von Vorteil für eine Verknüpfung von Emissionshandelssystemen wären 

ferner Absprachen über Handelsplattformen und die Länge der Handelspe-

riode. Während Festlegungen zu Handelsplattformen den grenzüberschrei-

tenden Handel erleichtern und Effizienzgewinne erzielen können, verhin-

dert eine Angleichung der Handelsperioden, dass Ausgestaltungsentschei-

                                            
494  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 44 f. 
495  Ebenso Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 

14 f.; s. auch Hirsbrunner/Tänzler/Reuster, Important aspects of sinks for linking emis-

sion trading systems, 2011, 38 ff. 
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dungen unterlaufen werden. Zwar kann sich diese Harmonisierung erübri-

gen, wenn sich die Verhandlungspartner zugleich auch auf eine Erlaubnis 

oder ein Verbot von Banking und Borrowing einigen. Denn in diesem Fall 

könnten bestimmte Ausgestaltungsentscheidungen durch die unterschied-

lich langen Handelsperioden nicht umgangen werden. Dennoch reduziert 

die Harmonisierung die Komplexität des verknüpften Emissionshandels-

systems.496 Eine Vereinheitlichung der Dauer der Handelsperioden sowie 

der Start- und Endjahre fördert auch eine gemeinsame Zielsetzung der Ver-

knüpfungspartner. Die Gesamtmenge an Zertifikaten kann sowohl leichter 

abgesprochen als auch transparenter kontrolliert werden, da keine Ver-

schleierungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Handelsperioden mehr 

bestehen.497 Auf diese Weise versetzt die Harmonisierung die Verknüp-

fungspartner außerdem in die Lage, über den Stand der Zielerreichung ste-

tig informiert zu werden und nicht erst das Ende der Handelsperiode im 

anderen System abwarten zu müssen, um eventuell weitere Maßnahmen zu 

treffen.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien sehen die Einführung drei-

jähriger Handelsperioden vor. Die erste Handelsperiode beginnt am 1. Januar 2017 

und endet am 31. Dezember 2019. Die Abgabe der Zertifikate, mit der die Emitten-

ten ihrer Verpflichtung nachkommen, Zertifikate entsprechend ihrem Ausstoß an 

Treibhausgasemissionen abzugeben, erfolgt jährlich am 28. Februar des nachfolgen-

den Jahres, auf das sich die Abgabeverpflichtung bezieht.“  

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer wirken auf die Einfüh-

rung dreijähriger Handelsperioden hin. Die erste Handelsperiode sollte zum 1. Ja-

nuar 2017 beginnen und am 31. Dezember 2019 enden. Die Teilnehmer regen au-

ßerdem als Abgabezeitpunkt für die Zertifikate, mit denen die Emittenten ihren 

jährlichen Ausstoß an Treibhausgasemissionen abdecken, jeweils den 28. Februar 

des nachfolgenden Jahres an.“ 

3.5.2.2.3 Einrichtung von gemeinsamen Institutionen 

Neben der Harmonisierung von Regelungen können sich die Verhand-

lungspartner auch über die Einrichtung gemeinsamer Stellen verständigen, 

die mit der Übernahme von den beteiligten Seiten zu definierenden Aufga-

ben betraut werden. Diese Aufgaben richten sich sowohl nach dem politi-

                                            
496  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 49. 
497  S. auch Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 16. 
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schen Interesse, bestimmte Aktivitäten und Fragen an andere Stellen zu de-

legieren, als auch nach der rechtlichen Durchsetzbarkeit. Denn es können 

nicht alle Aufgaben ohne Weiteres an eine internationale oder zwischen-

staatliche Institution übertragen werden. Vielmehr findet eine Delegation 

ihre Begrenzung insoweit im innerstaatlichen Recht, als dieses den Rahmen 

festlegt, welche Aufgaben oder Typen von Aufgaben übertragen werden 

können, welche Voraussetzungen erfüllt und welche nicht erfüllt sein müs-

sen. Dabei lassen sich eine administrativ-beratende und eine einschreitend-

hoheitliche Funktion voneinander abgrenzen.498 Von der Einordnung unter 

eine der beiden Funktionen hängen in der Regel die rechtlichen Anforde-

rungen ab.  

Eine administrativ-beratende Funktion liegt vor, wenn die gemeinsame Stel-

le, die im Rahmen des Emissionshandels und der Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen Clearingstelle genannt wird,499 organisierende, be-

richtende, beratende oder prüfende Aufgaben übernimmt, aber selbst keine 

eigenen Entscheidungen treffen darf. Im Rahmen der Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen könnte die Clearingstelle als administrativ-

beratende Stelle folgende Aufgaben übernehmen: 

 den Markt nach der Verknüpfung beobachten,  

 Zahlen und Daten zur Verknüpfung oder Marktinformationen veröf-

fentlichen,500  

 Berichte über die Einhaltung von Regeln, die Preisentwicklung oder 

unbeabsichtigte Folgen der Verknüpfung verfassen,501 

 Harmonisierungsbedarf zwischen den Systemen aufzeigen und Ver-

besserungsvorschläge zur Fortentwicklung des verknüpften Emis-

sionshandelssystems erarbeiten,  

                                            
498  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 139. 
499  Im Englischen wird die Clearingstelle Clearinghouse genannt; s. z.B. Edenho-

fer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 17; Flachsland 

u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 29. 
500  Edenhofer/Flachsland/Marschinski, Wege zu einem globalen CO2-Markt, 2007, 17; weitere 

Aufgaben bei Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 29 ff.; 
s. auch OECD, The Economics of Climate Change Mitigation – Policies and Options 

for Global Action beyond 2012, 2009, 149 ff. 
501  S. Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 2006, 20 f. 
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 einen Informations- und Expertenaustausch zwischen den Systemen 

über Entwicklungen und Regelungsänderungen anstoßen, koordinie-

ren und Konsultationen durchführen, 

 die Entwicklung eines gemeinsamen Standards zur Kontrolle der 

Emissionen begleiten und fachlich unterstützen, 

 das Risiko von Carbon Leakage analysieren und Vorschläge zur Ver-

hinderung unterbreiten, 

 das eventuell gemeinsame Register erstellen, verwalten und führen, 

oder 

 die Verknüpfung mit weiteren Emissionshandelssystemen koordinie-

ren.502 

Bei diesen Typen von Aufgaben steht der administrativ-beratende Charak-

ter der Clearingstelle im Mittelpunkt. Sie kommuniziert nicht auf direktem 

Weg mit den Emittenten, sondern nur mit den Trägern der Emissionshan-

delssysteme. Diese behalten die Letztentscheidung und Kontrolle, während 

die Clearingstelle über keine eigenen Eingriffs- und Entscheidungskompe-

tenzen verfügt. Aus diesem Grund stellen sich keine so hohen rechtlichen 

Anforderungen an die Einrichtung einer Clearingstelle mit dieser Funktion. 

Solange keine Eingriffsbefugnisse an die Clearingstelle übertragen werden 

und es stattdessen bei einer administrativ-beratenden Funktion bleibt, kann 

auch eine privatrechtliche Organisation mit diesen Aufgaben beauftragt 

werden.503 

Das Verhältnis der Clearingstelle zu dem jeweiligen Emissionshandelssys-

tem und die konkreten Aufgaben, die sie in diesem Verhältnis erfüllen soll, 

müssen weder zwischen den Verhandlungspartnern vollständig abgespro-

chen werden noch übereinstimmen. Deshalb könnte die Clearingstelle für 

ein Emissionshandelssystem auch weitreichendere Aufgaben übernehmen 

oder in Bezug zu diesem System über mehr Befugnisse verfügen als zu dem 

anderen. Das Verhältnis kann daher jeweils individuell zwischen den Ver-

antwortlichen des Emissionshandelssystems und der Clearingstelle festge-

legt werden. Das bedeutet jedoch auch, dass ein Emissionshandelssystem 

nicht mittels der Clearingstelle in die Hoheitsrechte des anderen Systems 

eingreifen darf. Allerdings sind die finanzielle Ausstattung der Clearingstel-

                                            
502  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 43, 84 f., 124 f., 139 ff. 
503  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 139. 
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le sowie die Dauer und Beendigung der Trägerschaft für diese Institution 

zwischen den Partnern zu klären, wenn beide auf sie zurückzugreifen beab-

sichtigen.504 Diese Themen können in einem völkerrechtlichen Vertrag 

ebenso wie in einem Memorandum of Understanding geregelt werden.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien sehen die Einrichtung einer 

gemeinsamen Institution (Clearingstelle) vor. Diese unterstützt die Vertragspartei-

en beim Betrieb, der Organisation und Durchführung des Emissionshandels. Die 

Clearingstelle erstellt Berichte über die Marktentwicklung nach der Verknüpfung, 

koordiniert den Informations- und Expertenaustausch zwischen den Vertragspar-

teien und verwaltet das gemeinsame Register. Sie kann den Vertragsparteien Vor-

schläge zur Verbesserung der Emissionshandelssysteme unterbreiten. Die Clearing-

stelle hat keine Befugnis, unmittelbar in die Rechte und Pflichten der Vertragspar-

teien oder der zur Teilnahme an den Emissionshandelssystemen verpflichteten 

Emittenten einzugreifen.  

Die Clearingstelle wird nach den privatrechtlichen Vorschriften der Vertragspartei 

A mit Sitz in ### gegründet. Jede Vertragspartei stellt einen gleichberechtigten 

Direktor. Die Clearingstelle kann Personal einstellen und Investitionen im Rahmen 

ihres Budgets tätigen. Im Verhältnis zu den Emissionsobergrenzen finanziert jede 

Vertragspartei anteilig das Budget der Clearingstelle. Sollte die Clearingstelle wei-

tere Aufgaben für eine Vertragspartei übernehmen, ist hierüber ein gesonderter 

Vertrag zwischen dieser Vertragspartei und der Clearingstelle zu schließen, der 

auch die finanzielle Zusatzbelastung regelt.“  

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer beschließen die Einrich-

tung einer gemeinsamen Institution (Clearingstelle). Diese unterstützt die Teil-

nehmer beim Betrieb, der Organisation und Durchführung des Emissionshandels. 

Die Clearingstelle erstellt Berichte über die Marktentwicklung nach der Verknüp-

fung und koordiniert den Informations- und Expertenaustausch zwischen den Teil-

nehmern. Sie kann den Teilnehmern Vorschläge zur Verbesserung der Emissions-

handelssysteme unterbreiten. Der Clearingstelle ist es nicht gestattet, unmittelbar 

in die Rechte und Pflichten der Teilnehmer oder dort ansässiger Emittenten einzu-

greifen. 

Die Clearingstelle wird nach den privatrechtlichen Vorschriften der Vertragspartei 

A mit Sitz in ### gegründet. Jeder Teilnehmer, der die Aufgaben der Clearingstelle 

in Anspruch nimmt, schließt einen gesonderten Vertrag mit der Clearingstelle. Die 

                                            
504  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 140. 
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anteilige Finanzierung der Clearingstelle sollte sich einerseits am Verhältnis der 

Emissionsobergrenzen und andererseits an den einzeln festgelegten Aufgaben 

orientieren. Aus ihrem Budget kann die Clearingstelle Personal einstellen und In-

vestitionen tätigen. Das Direktorium der Clearingstelle sollte aus gleichberechtig-

ten Vertretern der Teilnehmer bestehen.“ 

Von einer Clearingstelle mit administrativ-beratender Funktion zu unter-

scheiden ist eine Institution, die mit eigenen Hoheitsrechten ausgestattet 

wird. Die Clearingstelle könnte damit auch Aufgaben der einzelnen Auf-

sichtsbehörden übernehmen. Zu denken ist an den Vollzug des Emissions-

handels, die zentrale Versteigerung von Zertifikaten, die Kontrolle der 

Emittenten oder die Überwachung von Emissionsminderungsprojekten in 

dritten Ländern und die entsprechende Ausgabe von Projektgutschriften. 

Aus diesen Aufgaben ergibt sich, dass die Clearingstelle unmittelbar in die 

Rechte und Pflichten der Emittenten eingreifen darf.505 Folglich liegt in die-

sen Fällen eine einschreitend-hoheitliche Funktion vor, die insofern eine 

rechtliche Herausforderung darstellt, als der Staat hier zugunsten der Clea-

ringstelle auf die Ausübung staatlicher Souveränität in Teilen verzichtet. 

Dafür werden, wie etwa in Deutschland, eine verfassungsrechtliche Er-

mächtigungsnorm und ein entsprechendes Gesetz benötigt.506 Demnach 

kann eine Clearingstelle mit solchen Aufgaben nur eingerichtet werden, 

wenn eine Möglichkeit der Übertragung von Hoheitsrechten in der Verfas-

sung vorgesehen ist. Auch reicht es nicht aus, wenn untergeordnete Verwal-

tungseinheiten, die beispielsweise das Emissionshandelssystem betreiben 

und beaufsichtigen, die Aufgaben übertragen. Vielmehr müsste der Gesetz-

geber des jeweiligen Emissionshandelssystems ein entsprechendes Gesetz 

zur Übertragung der Aufgaben verabschieden.507 

Die Übertragung von Eingriffsbefugnissen verlangt bereits der Natur nach 

einen rechtssicheren, verbindlichen und dauerhaften Rahmen, den nur ein 

völkerrechtlicher Vertrag gewährleisten kann. Auch kann, wie in Deutsch-

land, die verfassungsmäßige Übertragung von Hoheitsrechten vorausset-

                                            
505  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 140. 
506 S. z.B. Art. 24 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I 2438) 
geändert worden ist. 

507  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 140. 
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zen, dass eine internationale Organisation des Völkerrechts und keine von 

Privaten geschaffene Organisation mit den unmittelbaren Durchgriffs- und 

Durchführungsbefugnissen ausgestattet wird.508 Daher ist unter anderem 

ein völkerrechtlicher Vertrag von mindestens zwei Völkerrechtssubjekten 

erforderlich.509 Eine Clearingstelle mit entsprechenden Aufgaben kann so-

mit durchaus den internationalen Organisationen zugeordnet werden. Al-

lerdings ist der Regelungsbedarf zur Gründung einer internationalen Orga-

nisation immens und der Abschluss langwierig und kompliziert.510 Für die 

Aufgaben, die im Rahmen der Verknüpfung von Emissionshandelssyste-

men für die Clearingstelle in Betracht kommen wie etwa die Zuteilung, 

steht der Aufwand dagegen außer Verhältnis. Auch erscheint es unwahr-

scheinlich, dass Verknüpfungspartner bereit sind, ihre originären Hoheits-

rechte an eine Clearingstelle abzugeben und auf Einwirkungsmöglichkeiten 

zu verzichten. Sollten sich die Verknüpfungspartner dennoch für eine Clea-

ringstelle als internationale Organisation mit entsprechenden Befugnissen 

entscheiden, ist der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages die einzig 

gangbare und rechtlich mögliche Alternative. Voraussetzung ist, dass die 

Verhandlungspartner darin übereinstimmen, eine gemeinsame Stelle mit 

solchen weitreichenden Befugnissen einzurichten oder eine bestehende Stel-

le mit zusätzlichen Befugnissen und Mitteln auszustatten. Zudem müssen 

die Verhandlungspartner selbst auch über die Kompetenz für diesen Schritt 

verfügen. Die Einrichtung könnte folgendermaßen geregelt werden:  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien sehen die Einrichtung einer 

gemeinsamen Institution (Clearingstelle) vor. Diese unterstützt die Vertragspartei-

en beim Betrieb, der Organisation und Durchführung des Emissionshandels. Die 

Clearingstelle erstellt Berichte über die Marktentwicklung nach der Verknüpfung, 

koordiniert den Informations- und Expertenaustausch zwischen den Vertragspar-

teien und verwaltet das gemeinsame Register. Sie kann den Vertragsparteien Vor-

schläge zur Verbesserung der Emissionshandelssysteme unterbreiten. Die Clearing-

                                            
508  In Deutschland kann der Bund gemäß Art. 24 Abs. 1 GG durch Gesetz Hoheitsrechte 

nur auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Unter den Begriff der zwi-
schenstaatlichen Einrichtung fallen grundsätzlich alle, durch einen völkerrechtlichen 
Vertrag geschaffenen internationalen Organisationen; Randelzhofer, in: Maunz/Dürig, 
Grundgesetz-Kommentar, Art. 24 GG Rn. 43 ff. (Stand: Dezember 1992); s. auch Heint-

schel von Heinegg, in: Beck‟scher Online-Kommentar GG, 2015, Art. 24 GG Rn. 12 ff. 
509  S. Kap. 3.5.2.1.1. 
510  S. ausführlich zum Recht der internationalen Organisationen Klein/Schmahl, in: Vitz-

thum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 Rn. 32 ff. 
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stelle teilt Zertifikate zu, versteigert Zertifikate und verkauft Zertifikate aus der Re-

serve. Die Erlöse aus der Versteigerung und dem Verkauf von Zertifikaten über-

weist sie den Vertragsparteien.   

Die Clearingstelle soll nach dem Willen der Vertragsparteien eine internationale 

Organisation des Völkerrechts sein. Diese Übereinkunft stellt nicht den Grün-

dungsvertrag dieser Organisation dar. Die Vertragsparteien einigen sich in einem 

gesonderten Vertrag auf die Organe, Aufgaben und finanzielle Ausstattung der 

Organisation. Dieser Vertrag muss innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 

dieser Übereinkunft verhandelt und ratifiziert werden. Er erfordert die Zustim-

mung aller Vertragsparteien.“ 

3.5.2.2.4 Regelung zur Streitbeilegung 

Im Zuge der Umsetzung der Verhandlungsergebnisse können sich sowohl 

bei einem völkerrechtlichen Vertrag als auch bei einer nicht bindenden Ver-

einbarung unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Auslegung und der 

Reichweite einer Regelung zwischen den Verhandlungspartnern ergeben. 

Auch Regelungslücken können aufgedeckt werden. Während eine unter-

schiedliche Auslegung bei einer nicht bindenden Vereinbarung jedoch auf-

grund ihrer fehlenden völkerrechtlichen Bindungswirkung und der Umset-

zungsfreiheit folgenlos bleibt und hinzunehmen ist, erfordern Regelungs-

unklarheiten und -lücken bei einem völkerrechtlichen Vertrag ein anderes 

Vorgehen. Gemäß Art. 31 Abs. 1 WVK ist ein Vertrag nach Treu und Glau-

ben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in 

ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zie-

les und Zweckes auszulegen.511  

Die Vertragsparteien können aber bereits in der Übereinkunft eine Rege-

lung zur Streitbeilegung treffen, um späteren Auslegungsdiskrepanzen vor-

zubeugen oder weitere Konflikte zwischen den Vertragsparteien etwa zu 

einem Kündigungsrecht oder zur Gültigkeit bestimmter Regelungen zu lö-

sen.512 Sie könnten daher den Internationalen Gerichtshof als Instanz aner-

                                            
511  Zur Auslegung s. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 12; 

Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 15 Rn. 28 ff.; Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), 
Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 123 f. 

512  Rechtsstreitigkeiten zwischen Emittenten aus unterschiedlichen Ländern beispielswei-
se über die Lieferung von Zertifikaten aufgrund eines Kaufvertrages werden dagegen 
vor den ordentlichen Gerichten in den einzelnen Staaten verhandelt. Welche Gerichte 
in welchen Staaten zuständig sind und welches Recht sie anzuwenden haben, ent-
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kennen und sich dessen Regelungen unterwerfen. Sie könnten aber auch ei-

ne Schiedsgerichtsbarkeit einrichten,513 die für alle Meinungsverschieden-

heiten der Vertragsparteien in Bezug auf die Verknüpfung der Emissions-

handelssysteme oder auch nur für einzelne Regelungsbereiche zuständig 

ist. Gegenstand der internationalen Schiedsgerichte ist nach Art. 37 S. 1 des 

I. Haager Abkommens514 die Erledigung von Streitigkeiten zwischen den 

Staaten durch Richter ihrer Wahl auf Grund der Achtung vor dem Rechte. 

Der Natur der Sache nach kann eine solche Regelung allerdings nur in ei-

nem völkerrechtlichen Vertrag geschlossen werden, da bei einer nicht bin-

denden Vereinbarung keine Verpflichtung zu einem bestimmten Tun oder 

Unterlassen besteht, das das Schiedsgericht anordnen könnte. Dagegen ent-

scheidet gemäß Art. 81 des I. Haager Abkommens der verkündete und zu-

gestellte Schiedsspruch das Streitverhältnis endgültig und schließt eine Be-

rufung aus. Erfüllt ein Staat nicht die Verpflichtungen, die sich aus der Ent-

scheidung des Schiedsgerichts ergeben, stehen der anderen Vertragspartei 

die allgemeinen Instrumente des Völkerrechts – Retorsion und Repressalie – 

zur Verfügung.515  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien beschließen die Einrichtung 

einer ständigen516 Schiedsgerichtsbarkeit, die über die Auslegung dieser Überein-

kunft in verbindlicher Form entscheidet. Jede Vertragspartei kann das Schiedsge-

richt mit der Klärung eines Streitfalles betrauen. Es besteht aus mindestens fünf 

Schiedsrichtern. Jede Vertragspartei darf zwei Schiedsrichter nach eigener Auswahl 

entsenden. Den Vorsitz hat ein unabhängiger Schiedsrichter aus einem Staat inne, 

der nicht Vertragspartei dieser Übereinkunft ist. Die Vertragsparteien greifen hier-

zu auf die Liste potenzieller Schiedsrichter zurück, die bei dem Ständigen Schieds-

hof in Den Haag bereitgehalten wird.517 Der Vorsitzende Schiedsrichter wird in je-

                                                                                                                                    
scheidet sich regelmäßig nach den Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts 

der Rechtsordnungen der beteiligten Vertragspartner; s. auch Kap. 3.5.2.1.5. 
513  S. dazu Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 55 Rn. 20 ff.; Schröder, in: Vitz-

thum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 7 Rn. 77 ff. 
514  Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 

1907 (RGBl. 1907, 5). 
515  Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 55 Rn. 27. 
516  Im Gegensatz zu einer ad hoc Schiedsgerichtsbarkeit ist den ständigen Schiedsgerich-

ten die „Entscheidung künftiger Streitigkeiten zwischen den Parteien übertragen“; s. 
Schröder, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 7 Rn. 80 f. 

517  S. hierzu Art. 44 und 87 des I. Haager Abkommens; s. auch Epping, in: Ipsen (Hrsg.), 
Völkerrecht, 2014, § 55 Rn. 28. Auf die Bestimmungen des I. Haager Abkommens kann 

auch hinsichtlich des Schiedsverfahrens selbst zurückgegriffen werden (Art. 51 ff.). 
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dem Einzelfall neu berufen. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass alleinige 

Entscheidungsgrundlage518 des Schiedsgerichts diese Übereinkunft ist.“ 

3.5.2.2.5 Informations- und Austauschregelungen 

Wenn der völkerrechtliche Vertrag Gestaltungsspielraum lässt und die 

Ausgestaltung der Emissionshandelssysteme nicht vollständig festlegt, 

können auch nach erfolgter Verknüpfung Ausgestaltungsänderungen vor-

genommen werden. Das Gleiche gilt für den Fall des Abschlusses einer 

nicht bindenden Vereinbarung. Diese Änderungen müssen nicht zwangs-

läufig schädliche Wirkungen hervorrufen. Dennoch können die Verhand-

lungspartner vereinbaren, dass sie die jeweils andere Partei frühzeitig über 

die geplanten Änderungen informieren, damit diese hierauf entsprechend 

reagieren und eine diesbezügliche Folgenabschätzung durchführen kann. 

Ebenso können die Verhandlungspartner einen regelmäßigen Austausch 

zwischen den Systembetreibern vorsehen,519 der auch im Rahmen der Clea-

ringstelle geführt werden könnte.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Führt eine Vertragspartei nach Inkrafttreten und 

Umsetzung dieser Übereinkunft Änderungen an der Ausgestaltung ihres Emis-

sionshandelssystems durch, informiert sie die andere Vertragspartei, sobald das Ge-

setzgebungsverfahren abgeschlossen ist, die Regelungen aber noch nicht in Kraft 

getreten sind. Diese Änderungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Regelungen 

dieser Übereinkunft stehen, die Erreichung der Ziele vereiteln oder das reibungslose 

Funktionieren des gemeinsamen Marktes berühren. Sieht die andere Vertragspartei 

diese Voraussetzungen als nicht erfüllt an, steht ihr die Möglichkeit offen, das ge-

meinsame Schiedsgericht mit der Klärung des Sachverhalts zu betrauen.“ 

„Vertreter der Vertragsparteien treffen sich nach Inkrafttreten und Umsetzung die-

ser Vereinbarung jährlich, um über die Entwicklung des gemeinsamen Marktes zu 

beraten. Sollte in den Beratungen ein erheblicher Anpassungs- und Verbesserungs-

bedarf festgestellt werden, nehmen die Vertragsparteien innerhalb eines Jahres Ver-

handlungen zur Änderung dieser Übereinkunft auf. Ein erheblicher Anpassungs- 

und Verbesserungsbedarf liegt insbesondere bei stark schwankenden Zertifikatsprei-

sen und aufgedeckten Schwächen im Kontrollsystem vor.“  

                                            
518  Hierzu Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 55 Rn. 25. 
519  Haites/Wang, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 465 (473); 

Mehling/Haites, Climate Policy 2009, 169 (180). 
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Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer befürworten eine gegen-

seitige Information über Änderungen an der Ausgestaltung des Emissionshandels-

systems. Die Information sollte schnellstmöglich nach Abschluss des Gesetzge-

bungsverfahrens erfolgen.“ 

„Vertreter der Teilnehmer sollten sich jährlich treffen, um über den Stand der Um-

setzung dieser Vereinbarung zu informieren, auf Hindernisse aufmerksam zu ma-

chen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Die Teilnehmer können ent-

sprechend diesen Ergebnissen Modifizierungen an dieser Vereinbarung vorneh-

men.“ 

3.5.2.2.6 Verknüpfung mit anderen Emissionshandelssystemen  

Abgesehen von der Anerkennung von Projektgutschriften kann auch die 

Verknüpfung mit dritten, bisher unbeteiligten Emissionshandelssystemen 

in der Zeit nach den Verhandlungen eine Option für eines der oder auch für 

beide Emissionshandelssysteme sein. Um Unsicherheiten und spätere Kon-

flikte zu vermeiden, kann daher bereits in den Verknüpfungsverhandlun-

gen hierüber eine Absprache getroffen werden. Sowohl das anzuwendende 

Verfahren als auch die Voraussetzungen, wann und unter welchen Bedin-

gungen eine Verknüpfung mit einem dritten System möglich ist, können be-

reits vorab zwischen den Verknüpfungspartnern festgelegt werden. Zum 

einen kann lediglich bestimmt werden, dass das Emissionshandelssystem, 

das eine Verknüpfung mit einem weiteren Emissionshandelssystem an-

strebt, das System, mit dem bereits eine Verknüpfung eingegangen wurde, 

über diesen Schritt informiert. Es kann aber auch, zumindest im Fall des 

Abschlusses eines völkerrechtlichen Vertrages, die Zustimmung des ande-

ren Emissionshandelssystems verlangt werden. Ebenso können die Ver-

knüpfungspartner vorsehen, dass sich das dritte Emissionshandelssystem 

dem völkerrechtlichen Vertrag oder dem Memorandum of Understanding 

anschließen muss und keine gesonderten Verhandlungen geführt werden. 

Die Durchsetzung einer solchen Regelung ist hinsichtlich des nicht binden-

den Memorandum of Understanding aber höchstens über politischen Druck 

gewährleistet. Zum anderen können auch die Bedingungen zur Verknüp-

fung mit weiteren Emissionshandelssystemen konkret vereinbart werden. 

So könnten Emissionshandelssysteme mit bestimmter Ausgestaltung bereits 

an dieser Stelle als potenzielle Verknüpfungspartner ausgeschlossen oder 

die Einführung weiterer Regelungen für solche Fälle beschlossen werden. 
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Im völkerrechtlichen Vertrag: „Angesichts der ökologischen und ökonomischen 

Vorteile, die ein weltweites Emissionshandelssystem bietet, arbeiten die Vertrags-

parteien zusammen, um den Weg dorthin zu bereiten. Dazu gehört neben der Ver-

knüpfung ihrer Emissionshandelssysteme auch die Verbindung mit weiteren Emis-

sionshandelssystemen in anderen Staaten und subnationalen Einheiten. Die Ver-

tragsparteien befürworten ausdrücklich die Öffnung ihres Marktes für weitere Zer-

tifikate anderer Emissionshandelssysteme. Eine Verknüpfung mit einem dritten 

Emissionshandelssystem unterliegt der Zustimmung aller Vertragsparteien.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer befürworten angesichts 

der ökologischen und ökonomischen Vorteile, die ein weltweites Emissionshandels-

system bietet, die Verknüpfung mit weiteren Emissionshandelssystemen in anderen 

Staaten und subnationalen Einheiten. Jedem Teilnehmer steht es frei, solche Ver-

knüpfungen einzugehen. Er sollte aber mindestens sechs Monate, bevor die Aner-

kennung der Zertifikate dieses Emissionshandelssystems wirksam wird, den ande-

ren Teilnehmer hierüber informieren.“ 

3.5.2.2.7 Inkraftsetzen der Verknüpfung 

Zu klären ist zudem, ab wann die Anerkennung der Zertifikate des anderen 

Emissionshandelssystems erfolgen soll. Sowohl ein völkerrechtlicher Ver-

trag als auch ein Memorandum of Understanding bedürfen in diesem The-

menfeld der Umsetzung der Regelungen in das innerstaatliche Recht. Darü-

ber hinaus muss ein völkerrechtlicher Vertrag in der Regel zunächst ratifi-

ziert werden, bis er in Kraft tritt. Erst nach Inkrafttreten entfaltet er für die 

Vertragsparteien, für die das Inkrafttreten gilt, völkerrechtliche Wirkung 

und legt diesen Pflichten auf, wozu auch die Umsetzung der Regelungen 

gehört.520 In Anbetracht dieser Schritte muss aus Praktikabilitätsgründen ei-

ne gewisse Zeit eingeplant werden, bis Zertifikate des anderen Emissions-

handelssystems als ebenfalls abgabefähig anerkannt werden. Unabhängig 

davon können Emittenten aber bereits nach der Verkündung der Verknüp-

fung Zertifikate des anderen Systems erwerben. Sie müssen jedoch bis zum 

jeweiligen Inkrafttreten der entsprechenden Anerkennungsregelung im in-

                                            
520  Allerdings ist ein Staat nach Art. 18 WVK vor Inkrafttreten des völkerrechtlichen Ver-

trages verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines Ver-
trages vereiteln würden, wenn er den Vertrag unterzeichnet, solange er seine Absicht 
nicht klar zu erkennen gegeben hat, nicht Vertragspartei zu werden, oder wenn er sei-
ne Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt hat, und zwar bis 
zum Inkrafttreten des Vertrages und unter der Voraussetzung, dass sich das Inkraft-

treten nicht ungebührlich verzögert. 
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nerstaatlichen Recht warten, um Emissionen mit diesen Zertifikaten abzu-

decken.  

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Rege-

lungen zur Anerkennung der Zertifikate des jeweils anderen Emissionshandelssys-

tems bis zum 31. Dezember 2016 umgesetzt sein müssen.“ 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer wirken darauf hin, 

dass die Regelungen zur Anerkennung der Zertifikate des jeweils anderen Emis-

sionshandelssystems bis zum 31. Dezember 2016 umgesetzt werden, damit zum 

1. Januar 2017 ein gemeinsamer und offener Markt mit Zertifikaten entstehen 

kann.“ 

3.5.2.2.8 Beendigung der Verknüpfung 

Aufgrund von unbeabsichtigten Wirkungen und Zielverfehlungen nach ei-

ner Verknüpfung oder auch nach einem Regierungswechsel kann das Inter-

esse an der Aufrechterhaltung des bestehenden Status Quo sinken. Um 

Rechts- und Planungssicherheit langfristig zu gewährleisten, bietet sich be-

reits beim Abschluss der Verknüpfung an, die Möglichkeit einer Beendi-

gung der Verknüpfung zu berücksichtigen und entsprechende Regelungen 

zu treffen.521 Das schließt nicht nur die Erlaubnis der Beendigung der Ver-

knüpfung ein, sondern vor allem die Regelungen, wie und wann das Ende 

verkündet wird und wie mit den bereits gehandelten Zertifikaten verfahren 

wird. Die Klärung solcher Fragen erhöht nicht nur für die Emittenten die 

Rechts- und Planungssicherheit, sondern verhindert bezüglich der Einhal-

tung und Auslegung eines völkerrechtlichen Vertrages einen späteren 

Rechtsstreit und bezüglich eines Memorandum of Understanding einen mit 

dieser Form gerade nicht beabsichtigten Vertrauensschutz522 für die andere 

Seite der Verknüpfung.  

Zwar könnte insbesondere bei einer indirekten Registerverknüpfung die 

Verknüpfung vergleichsweise einfach und intransparent beendet werden, 

indem das Konto im Register geschlossen wird. Aufgrund der finanziellen 

Werte, die die Zertifikate bedeuten und die zwischen den Emissionshan-

delssystemen nach erfolgter Verknüpfung frei gehandelt werden können, 

würde jedoch eine unangekündigte, schnell vollzogene Beendigung der 

Anerkennung fremder Zertifikate weitreichende ökonomische Folgen für 

                                            
521  Ebenso Ellis/Tirpak, Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, 2006, 21. 
522  S. hierzu auch Kap. 3.5.2.1.3. 
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den Markt und die Zertifikatspreise nach sich ziehen.523 Aus diesem Grund 

empfiehlt sich einerseits eine Informationspflicht mit einer ausreichenden 

Ankündigungsfrist524 und andererseits eine dem Vertrauensschutz der 

Emittenten Rechnung tragende Regelung zur Gültigkeit der Zertifikate. Die 

Übergangszeit, die die Verknüpfungspartner für sich und die Emittenten als 

notwendig erachten, damit sie sich auf die Beendigung einstellen können 

und so zumindest über eine teilweise Rechts- und Investitionssicherheit ver-

fügen, könnte folgendermaßen individuell zwischen den Verhandlungs-

partnern vereinbart werden: 

Im völkerrechtlichen Vertrag: „Die Vertragsparteien sehen vor, dass die Aner-

kennung der Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems einseitig ohne dessen 

Zustimmung gekündigt525 werden kann, wenn  

a) die andere Vertragspartei gegen Pflichten aus dieser Vereinbarung verstößt  

b) die Verknüpfung zu unbeabsichtigten Folgen in Bezug auf das Emissionsni-

veau führt oder 

c) die andere Vertragspartei gekündigt hat. 

Möchte eine Vertragspartei von diesem Recht Gebrauch machen, teilt sie der ande-

ren Vertragspartei ihren Entschluss unverzüglich mit. Zwischen der Ankündigung 

und der Vollziehung des Entschlusses müssen mindestens zwölf Monate liegen. Die 

Zertifikate des nicht kündigenden Emissionshandelssystems, die bis zur Ankündi-

gung gehandelt werden, bleiben vollständig gültig und können auch nach Vollzie-

hung des Entschlusses innerhalb von drei Jahren von den Emittenten des kündi-

genden Emissionshandelssystems zur Abdeckung von Emissionen abgegeben wer-

den. Die Zertifikate hingegen, die zwischen Ankündigung und Vollziehung gehan-

delt werden, können nur noch im ersten Jahr nach der Kündigung eingesetzt wer-

den. Danach erlischt ihre Gültigkeit. Auf die Gültigkeit der Zertifikate des kündi-

genden Emissionshandelssystems in dem anderen Emissionshandelssystem hat die-

se Regelung keinen Einfluss.“ 

                                            
523  Haites/Wang, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2009, 465 

(474 Fn. 18); Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in linking 
the EU Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions trading 
schemes, 2008, 75. 

524  Ebenso Mehling/Haites, Climate Policy 2009, 169 (180). 
525  Zur verwirrenden Verwendung der Begriffe „Beendigung“, „Kündigung“ und „Rück-

tritt“ im Völkerrecht s. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 2014, § 16 

Rn. 65; Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 1 Rn. 127. 



Barbara Volmert    

 

 176 

Im Memorandum of Understanding: „Die Teilnehmer können jederzeit den 

Austritt aus dieser Vereinbarung und die Beendigung der Anerkennung der Zerti-

fikate des anderen Emissionshandelssystems erklären. Der Teilnehmer informiert 

den anderen Teilnehmer schnellstmöglich über seinen Entschluss. Zwischen der 

Ankündigung und der Vollziehung des Entschlusses sollten nach Möglichkeit min-

destens zwölf Monate liegen. Es wird empfohlen, Zertifikate des anderen Emis-

sionshandelssystems nicht bereits mit der Ankündigung der Beendigung erlöschen 

zu lassen, sondern den Emittenten für eine Übergangszeit von 18 Monaten nach 

Vollziehung des Entschlusses die Nutzung weiterhin zu gestatten.“  

3.5.2.3 Umsetzung der Verhandlungsergebnisse 

Unabhängig davon, ob die Verhandlungen mit dem Abschluss eines völker-

rechtlichen Vertrages oder eines Memorandum of Understanding enden 

und welche inhaltlichen Kompromisse zwischen den Verknüpfungspart-

nern gefunden wurden, müssen die Verhandlungsergebnisse jeweils in das 

innerstaatliche Recht umgesetzt werden, um wirksam zu werden. Mit dem 

Abschluss der Vereinbarung gehen in der Regel weder zugleich die Aner-

kennung der Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems noch die zu-

sätzlichen Regelungsänderungen einher. Welche Voraussetzungen für die 

Wirksamkeit erfüllt werden müssen, bestimmt dabei das jeweilige nationale 

Recht. So kann die Beteiligung weiterer Stellen erforderlich sein ebenso wie 

die Möglichkeit eröffnet sein kann, die Regelungen in Form eines Gesetzes 

oder einer Verordnung umzusetzen. 

Zwar können auch bestimmte Umsetzungsfristen durch die Vereinbarung 

vorgegeben sein. Allerdings richtet sich die Bedeutsamkeit der Frist nach 

dem Verpflichtungsgrad der Vereinbarung. Während ein Memorandum of 

Understanding höchstens eine Hinwirkungspflicht enthält, die Vereinba-

rung fristgemäß umzusetzen, obliegt jedem Verknüpfungspartner im Fall 

eines völkerrechtlichen Vertrages neben der frist- und vertragsgemäßen 

Umsetzung und Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen die Ver-

antwortung für die sich aus einem Verstoß ergebenden völkerrechtlichen 

Konsequenzen. Die Verantwortung für die Umsetzung der gemeinsamen 

Beschlüsse sowie für Verstöße trägt jeder Verknüpfungspartner dabei in 

seinem Hoheitsbereich allein. Daher bestehen auch weder Kontroll- noch 

Zugriffsmöglichkeiten auf das andere Emissionshandelssystem. Erst wenn 

eine Anerkennungsregelung sowie gegebenenfalls weitere Änderungen im 

innerstaatlichen Recht rechtmäßig erlassen worden und in Kraft getreten 
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sind, sind die völkerrechtlichen Verpflichtungen beziehungsweise die poli-

tischen Berücksichtigungspflichten des Memorandum of Understanding er-

füllt und ist die Verknüpfung vollzogen.  

3.6 Zusammenfassung 

Die Entscheidung, eine Verknüpfung mit einem anderen Emissionshandels-

system einzugehen, stellt den politischen Entscheidungsträger vor etliche 

Herausforderungen. Neben der Zielbestimmung und der Frage der Recht-

mäßigkeit einer Verknüpfung sind insbesondere die Folgen einer Verknüp-

fung zu ermitteln und rechtliche Lösungen für identifizierte Nachteile und 

Defizite zu entwickeln. Folgen, die auf die Wirkungen einer Verknüpfung 

sowie auf Ausgestaltungsunterschiede zurückzuführen sind, können zwar 

teilweise das Erreichen von Verknüpfungs- und anderen Regelungszielen 

erschweren oder behindern. Allerdings muss dadurch nicht zwangsläufig 

auch die Verknüpfung unterbunden werden. Denn einerseits müsste die 

Ausgestaltung zwischen den Emissionshandelssystemen so weit voneinan-

der abweichen, dass tatsächlich negative Folgen wie etwa die Gefährdung 

der Minderungsziele, Wettbewerbsnachteile und Zusatzbelastungen der 

Emittenten oder das Unterlaufen eigener Regelungen zu erwarten sind. 

Andererseits können solche Hindernisse auf der Grundlage des festgestell-

ten rechtlichen und politischen Handlungsbedarfs mit dem Gestaltungs-

spielraum, der einem Gesetzgeber zur Verfügung steht, überwunden und 

damit die Zielerreichung gesichert werden. Daher können weitere einseitig 

beschlossene oder zusätzlich ausgehandelte Regelungen, die von Harmoni-

sierungsregelungen über die Einführung eines Gateways bis hin zur Ein-

richtung einer Clearingstelle reichen können, eine Verknüpfung begleiten. 

Diese Regelungsvorschläge müssen zwar ebenfalls in das innerstaatliche 

Recht umgesetzt werden. Sie sind jedoch als Bedingung für eine Verknüp-

fung einzuordnen und stellen insoweit eine Folge der Verknüpfung dar. Die 

Verknüpfung selbst wird mit diesen zusätzlichen Regelungen aber nicht 

vollzogen. Diese ändern vielmehr die Ausgestaltung des Emissionshandels-

systems an sich. Die Verknüpfung selbst erfolgt allein durch die entspre-

chende Anerkennungsregelung, mit der fremde Zertifikate zur Abdeckung 

der Emissionen im eigenen System eingesetzt werden dürfen. Der Gesetz-

geber kann folglich nicht nur Treibhausgasemissionen durch einen Emis-

sionshandel beschränken, sondern ebenfalls eine Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen nach seinen Zielvorstellungen vollziehen. 
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4 EMISSIONSHANDEL IN AUSGEWÄHLTEN REGIONEN 

Seitdem der Emissionshandel als einer der flexiblen Mechanismen im Kyo-

to-Protokoll berücksichtigt wurde, werden weltweit zunehmend Emis-

sionshandelssysteme eingeführt, um Treibhausgasemissionen kostengüns-

tig zu reduzieren und damit das Klima zu schützen. Die Anstrengungen 

reichen dabei von der lokalen526 und regionalen527 über die staatliche528 bis 

hin zur supranationalen529 Ebene. Auch international wurden und werden 

mit den Projektgutschriften aus Joint Implementation und Clean Develop-

ment Mechanism Emissionsberechtigungen gehandelt. Durch die jeweilige 

Anerkennung findet daher schon eine indirekte Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen statt.530 Die gegenseitige Anerkennung von Emis-

sionsberechtigungen ist abgesehen vom Emissionshandel innerhalb der Eu-

ropäischen Union und mit Ausnahme der zum 1. Januar 2014 erfolgten Ver-

knüpfung der Emissionshandelssysteme von Kalifornien und Québec531 

bisher aber noch nicht eingetreten.  

Bevor jedoch die Verknüpfungsmöglichkeiten untersucht werden können, 

müssen die einzelnen bereits implementierten Emissionshandelssysteme 

beschrieben und analysiert werden. Dabei sollen aber – allein aus Praktika-

bilitätserwägungen – nicht alle Länder berücksichtigt werden, sei es, weil 

das Emissionshandelssystem dort erst allmählich in Gang kommt oder weil 

das Land im weltweiten Vergleich zu anderen Staaten relativ unbedeutend 

hinsichtlich des Ausstoßes von Treibhausgasen ist.532 Vielmehr sollen daher 

die Emissionshandelssysteme berücksichtigt werden, die in führenden In-

dustrienationen betrieben werden. Schließlich haben Industrieländer wie 

die USA, Japan und die Staaten in Europa erheblich zum anthropogen ver-

                                            
526  Z.B. das Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan Government. 
527  Z.B. die Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) im Nordosten der USA. 
528  Z.B. das Emissionshandelssystem in der Schweiz oder in Neuseeland. 
529  Das Emissionshandelssystem in der Europäischen Union. 
530  Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 9 ff.; Sterk, Schlechte 

Aussichten für die Schaffung eines transatlantischen Emissionshandelssystems, JIKO 
Info 4/09, 1 (2); Parliamentary Office of Science and Technology, Global Carbon Trading, 
2010, 4; Tuerk u.a., Linking Emissions Trading Schemes, 2009, 3.   

531  Dazu sogleich in Kap. 4.3.3.6. 
532  Die zehn größten CO2-Emittenten waren 2014 China, die USA, Indien, Russland, Bra-

silien, Japan, Indonesien, Deutschland, Korea und Kanada; s. Burck/Marten/Bals, in: 
Germanwatch/CAN Europe (Hrsg.), The Climate Change Performance Index: Results 

2015, 2014, 6. 
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ursachten Klimawandel beigetragen.533 Auch weisen diese Staaten noch 

heute mit Abstand höhere Pro-Kopf-Emissionen aus als Entwicklungs- oder 

Schwellenländer. Zwar ist China heute der größte CO2-Emittent534 und auch 

die Pro-Kopf-Emissionen nähern sich dort dem Niveau einiger westlicher 

Staaten. Dennoch werden etwa in Deutschland, Japan, Australien oder den 

USA fast zwei- bis mehr als dreimal so viele CO2-Emissionen pro Kopf aus-

gestoßen als in China.535 Besonders für diese Staaten ergibt sich somit ein 

Handlungsauftrag, ihre Emissionen insgesamt, aber auch im Verhältnis zu 

ihren Einwohnern deutlich zu reduzieren.  

Dem hohen Anteil an Treibhausgasemissionen der Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union, der USA und Japans entsprechend536 sowie aufgrund der 

hohen Pro-Kopf-Emissionen in Australien erfolgt eine Konzentration auf 

diese Länder.537 Durch deren Verknüpfung könnte ein integrierter Markt 

                                            
533  Dies wird auch durch das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-

wortlichkeiten deutlich, das in Art. 3 Abs. 1 der Klimarahmenkonvention niedergelegt 
ist; s. auch Donner, Indikatoren für Klimaziele, 2007, 3, 11 ff.; 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 
sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 30 ff.; WBGU, Kassensturz für den Welt-

klimavertrag – Der Budgetansatz, 2009, 25 ff. 
534  S. z.B. Burck/Marten/Bals, in: Germanwatch/CAN Europe (Hrsg.), The Climate Change 

Performance Index: Results 2015, 2014, 4, 6. 
535  S. hierzu United Nations Statistics Division, Millennium Development Goals Indicators: 

Carbon dioxide emissions (CO2), metric tons of CO2 per capita (CDIAC), Juli 2015, 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx, 17.10.2015. Im Jahr 2011 ergaben sich für 
ausgewählte Länder folgende Werte (CO2-Emissionen pro Kopf in metrischen Ton-
nen): Burundi 0,0219, Haiti 0,2204, Indien 1,6987, Brasilien 2,2313, Frankreich 5,3286, 
China 6,5911, Vereinigtes Königreich 7,1802, Polen 8,3049, Deutschland 8,8000, Japan 
9,3282, Russland 12,6052, Australien 16,2283, USA 16,8478, Luxemburg 20,9787, Katar 
43,8930. 

536  Von den in Anlage I der UNFCCC genannten Ländern wiesen die USA, die Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie Japan und Australien, abgesehen von Russland 
und Kanada, für das Jahr 2012 die höchste Menge an anthropogenen Emissionen der 
im Kyoto-Protokoll aufgeführten Treibhausgase auf. Zusammen verursachten sie etwa 
drei Viertel der Emissionen jener Länder, s. UNFCCC, National greenhouse gas inven-
tory data for the period 1990–2012, 2014, 14. Der Treibhausgasausstoß der USA, der 
Europäischen Union und von Japan machte 2005 circa ein Drittel der weltweiten 
Emissionen aus, während Australien und Neuseeland hiernach zusammen auf 
1,5 Prozent der globalen Emissionen kamen, s. OECD, OECD Economic Surveys: Uni-
ted States, 2010, 113.  

537  Auch wenn bereits Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der 
Schweiz über die Verknüpfung ihrer Emissionshandelssysteme geführt werden, ent-
fällt das schweizerische System als gesondert zu betrachtender möglicher Verknüp-
fungspartner. Zum einen entfaltet eine rein innereuropäische Verknüpfung nicht die 

http://unstats.un.org/unsd/
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entstehen, der einen wesentlichen Anteil der OECD-Treibhausgas-

emissionen umfasst.538 Des Weiteren hat das den Vorteil, dass gerade von 

einer Verknüpfung dieser Emissionshandelssysteme eine Vorbildwirkung 

für weitere Verknüpfungen ausgehen kann und dies auch Impulse für ein 

weltweites Emissionshandelssystem geben könnte. Jedoch müssen die Aus-

führungen soweit eingeschränkt werden, als weder in den USA noch in Ja-

pan umfassende nationale Emissionshandelssysteme implementiert, son-

dern bisher lediglich regionale oder lokale Ansätze gewählt wurden. Den-

noch kann auch hiermit „gearbeitet“ und eine mögliche Verknüpfung mit 

diesen Emissionshandelssystemen analysiert werden. Untersucht werden 

daher in den USA die Regional Greenhouse Gas Initiative und das Emis-

sionshandelssystem in Kalifornien, während für Japan das Emissionshan-

delssystem des Tokyo Metropolitan Government ausgewählt ist.  

Eine Einschränkung erfahren die Ausführungen auch durch die nunmehr 

erfolgte Abschaffung des australischen Systems. Die erste Amtshandlung 

der im September 2013 neu gewählten Regierung unter Premierminister 

Tony Abbott war das Einbringen eines Gesetzes zur Abschaffung des Emis-

sionshandelssystems, das schließlich am 17. Juli 2014 verabschiedet wurde. 

Trotzdem ist die Berücksichtigung weiterhin sinnvoll, weil eine Verknüp-

fung zwischen dem europäischen und dem australischen System bereits 

2012 von der Europäischen Kommissarin für Klimapolitik und dem damali-

gen australischen Minister für Klimawandel und Energieeffizienz diskutiert 

                                                                                                                                    
gleiche Signalwirkung wie etwa eine transatlantische Kooperation. Zum anderen ist 
das schweizerische System sehr klein und weist schon jetzt viele Gemeinsamkeiten in 
der Ausgestaltung mit dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union auf; s. 
EDF/CDC Climat Research/IETA, Switzerland, 2015, 5, 9. 

538  Der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ge-
hören folgende Länder an: Australien, Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, 
Korea, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische 
Republik, Türkei, Ungarn, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Damit sind sieben der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht in 
der OECD: Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und Zypern. Die 
OECD-Staaten sind für ungefähr 40 Prozent der weltweiten (energiebedingten) CO2-
Emissionen verantwortlich. Hiervon entfallen rund 80 Prozent auf die USA, die 
21 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Japan; s. IEA, CO2 emissions from 

fuel combustion, 2011, 46. 
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wurde.539 Aus diesen Absprachen können kritische Diskussionspunkte für 

eine Verknüpfung abgeleitet und die rechtliche Vorgehensweise in der Eu-

ropäischen Union verdeutlicht und nachgezeichnet werden. 

Der Rückgriff auf Emissionshandelssysteme in der Europäischen Union und 

den anderen drei Staaten bietet sich auch deshalb an, weil auf diese Weise 

Emissionshandelssysteme mit unterschiedlicher Reichweite auf supranatio-

naler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene betrachtet werden. Jede Ebe-

ne steht bei der Verknüpfung von Emissionshandelssystemen vor besonde-

ren rechtlichen Herausforderungen. Deshalb kann mit dieser Mehrebenen-

betrachtung einerseits den spezifischen Unterschieden Rechnung getragen 

und andererseits können gerade auch die verschiedenen Abschlussformen 

abgedeckt werden. Ausgangspunkt für eine Verknüpfung und damit auch 

der Untersuchung ist aber zunächst das Emissionshandelssystem der Euro-

päischen Union, das im Folgenden vorgestellt wird (Kap. 4.1). Im Anschluss 

daran wird trotz der Abschaffung das australische Emissionshandelssystem 

in der seinerzeit geplanten Fassung vorgestellt (Kap. 4.2), während in Kapi-

tel 4.3 der Emissionshandel in den USA einer eingehenden Analyse unter-

zogen wird. Den Abschluss des Kapitels bildet mit der Beschreibung des 

Emissionshandelssystems des Tokyo Metropolitan Government die Situati-

on in Japan (Kap. 4.4).  

4.1 Emissionshandel in der Europäischen Union 

Die Europäische Union galt über lange Jahre als klimapolitischer Vorreiter 

und „Zugpferd“ bei den internationalen Klimaverhandlungen.540 Sie ist Ver-

tragspartei sowohl der Klimarahmenkonvention als auch des Kyoto-

Protokolls, seit sie diese völkerrechtlichen Verträge am 21. Dezember 1993541 

                                            
539  Europäische Kommission/Combet (Minister for Climate Change and Energy Efficiency, In-

dustry and Innovation), Australien und Europäische Kommission einigen sich über den 
Weg zur vollständigen Verbindung ihrer Emissionshandelssysteme, Gemeinsame 
Pressemitteilung vom 28. August 2012 (IP/12/916). 

540  S. hierzu ausführlich und m.w.N. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung 

von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 150 ff. 
541  Die Zustimmung, durch die Klimarahmenkonvention gebunden zu sein, wurde von 

der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft durch Genehmigung ausge-
drückt und mit der Erklärung verbunden, die Verpflichtung der Begrenzung anthro-
pogener CO2-Emissionen in der Gemeinschaft insgesamt durch Handeln der Gemein-
schaft und ihrer Mitgliedstaaten zu erfüllen; Beschluß des Rates vom 15. Dezember 
1993 über den Abschluß des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (94/69/EG), ABl. EG L 33 vom 7.2.1994, 11; s. auch UNFCCC, Sta-



Emissionshandel in ausgewählten Regionen 

   183 

beziehungsweise am 31. Mai 2002542 genehmigte und diese schließlich in 

Kraft traten. Die Europäische Union (damals Europäische Gemeinschaft) 

verpflichtete sich durch die Genehmigung des Kyoto-Protokolls, ihre Treib-

hausgasemissionen innerhalb des Zeitraums 2008 bis 2012 um acht Prozent 

gegenüber dem Stand von 1990 zu senken.543 In Einklang mit Art. 4 des 

Kyoto-Protokolls sollte die Reduktionsverpflichtung gemäß Art. 2 der Ent-

scheidung 2002/358/EG gemeinsam von der Europäischen Gemeinschaft 

und ihren damals 15 Mitgliedstaaten erfüllt werden. Dazu wurde die Re-

duktionslast innerhalb der Europäischen Union auf der Grundlage eines 

sektorspezifischen Ansatzes und auch unter Berücksichtigung bestimmter 

Rahmenbedingungen wie etwa der wirtschaftlichen Entwicklung auf die 

einzelnen Staaten aufgeteilt. Vor allem dem Reduktionspotenzial des strom-

erzeugenden Sektors sowie der Wettbewerbsfähigkeit der international täti-

gen energieintensiven Industrie wurde bei der Verteilung auf die einzelnen 

Mitgliedstaaten Rechnung getragen.544 So sollte Deutschland seine Emissio-

nen um 21 Prozent im Vergleich zum Niveau des Jahres 1990 reduzieren 

und Frankreich die Emissionen auf dem gleichen Niveau halten, während 

etwa Spanien seine Emissionen um 15 Prozent steigern durfte.545  

Um das Reduktionsziel von acht Prozent in der Europäischen Union zu er-

reichen, wurde von der Europäischen Kommission546 ein zweigleisiges 

Konzept verfolgt. Einerseits sollten die gemeinschaftsweiten Politiken und 

                                                                                                                                    
tus of Ratification of the Convention, http://unfccc.int/essentialbackground/conven-

tion/status_of_ratification /items/2631.php, 17.10.2015. 
542  Die Zustimmung, durch das Kyoto-Protokoll gebunden zu sein, wurde von der dama-

ligen Europäischen Gemeinschaft ebenfalls durch Genehmigung ausgedrückt und mit 
einer Erklärung verbunden; Entscheidung des Rates vom 25. April 2002 über die Ge-
nehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die 
gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen (2002/358/EG), 
ABl. EG L 130 vom 15.5.2002, 1 (sogenanntes Burden Sharing); s. auch UNFCCC, Sta-
tus of Ratification of the Kyoto Protocol, http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_ 
of_ratification/items/2613.php, 17.10.2015. 

543  Anlage B des Kyoto-Protokolls; s. auch Hoffmann, Herausforderung Klimaschutz, 

2007, 84; Küll, Grundrechtliche Probleme der Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 6.  
544  Zu den Diskussionen innerhalb der Europäischen Union über einen „gerechten“ Ver-

teilungsschlüssel und zum sogenannten Triptych Approach s. 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 153 ff. 
545  Die genaue Aufteilung ergibt sich aus Anhang II der Entscheidung 2002/358/EG. 
546  Ehemals Kommission der Europäischen Gemeinschaften.  
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Maßnahmen gestärkt und andererseits ein Emissionshandel in der Europä-

ischen Union entwickelt werden, „um die Kostenwirksamkeit der EU-

Strategie zur Erfüllung der Kyoto-Verpflichtungen zu verbessern“.547 Daher 

schlug die Kommission in ihrem Europäischen Programm zur Klimaände-

rung eine Liste gemeinsamer und koordinierter Politiken und Maßnahmen 

vor, die schwerpunktmäßig vorrangige Maßnahmen in den Bereichen Ener-

gie, Verkehr und Industrie enthält. Zu nennen sind etwa ein verstärkter 

Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung, das unterirdische Sammeln und Ent-

sorgen von CO2 oder Maßnahmen zur Energieeffizienz.548 Zugleich veröf-

fentlichte sie das Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der 

Europäischen Union.549 Mit dem Grünbuch sollte insbesondere eine Diskus-

sion über den Handel mit Treibhausgasemissionen in Gang gebracht und 

ein Konsultationsprozess eingeleitet werden.550 Vorrangiges Ziel der Kom-

mission war es, bereits vor der Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 

und damit vor dem Beginn des internationalen Handels mit Emissionsrech-

ten Erfahrungen mit dem neuen Instrument zu sammeln. Dies sollte durch 

die Einführung eines innergemeinschaftlichen Systems für den Handel mit 

Emissionen ab 2005 geschehen.551 

Nachdem die Kommission im Anschluss an das Grünbuch einen Vorschlag 

für eine Richtlinie über ein System für den Handel mit Treibhausgasemis-

sionsberechtigungen552 unterbreitet hatte und diese nach etlichen Änderun-

                                            
547  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission an den Rat 

und an das Europäische Parlament – Politische Konzepte und Maßnahmen der EU zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen: zu einem Europäischen Programm zur 
Klimaänderung (ECCP), KOM(2000) 88 endgültig vom 8.3.2000, 4; s. zu dem ECCP 
auch Schafhausen, Politische Umsetzung von Kioto in der EU und in Deutschland, in: 

Lucht/Spangardt (Hrsg.), Emissionshandel, 2005, 51 (67 f.). 
548  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2000) 88 endgültig vom 8.3.2000, 

Anhang 3. 
549  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Grünbuch zum Handel mit Treibhausgas-

emissionen in der Europäischen Union, KOM(2000) 87 endgültig vom 8.3.2000; hierzu 
Rengeling, DVBl 2000, 1725.  

550  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2000) 87 endgültig vom 8.3.2000, 

4, 7. 
551  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2000) 87 endgültig vom 8.3.2000, 4. 
552  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Vorschlag für eine Richtlinie des Europä-

ischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgas-
emissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
96/61/EG des Rates, KOM(2001) 581 endgültig vom 23.10.2001; hierzu Ahlmann-Otto, 
RdE 2002, 303; Boie, Der Handel mit Emissionsrechten in der EG/EU: neue Rechtset-
zungsinitiative der EG-Kommission, 2002; Corino/Jones/Hawkes, EuZW 2002, 165 



Emissionshandel in ausgewählten Regionen 

   185 

gen553 am 13. Oktober 2003 vom Europäischen Parlament und Rat verab-

schiedet worden war, konnte die Emissionshandelsrichtlinie am 25. Oktober 

2003 mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft treten.554 Gemäß Art. 31 Abs. 1 dieser Richtlinie waren die Mitglied-

staaten verpflichtet, die Vorschriften bis zum 31. Dezember 2003 in nationa-

les Recht umzusetzen.555 Dadurch sollte der Handel mit Emissionszertifika-

ten zum 1. Januar 2005 in der Europäischen Union starten können.556 Die 

erste Handelsperiode, die bis zum 31. Dezember 2007 lief, war dabei als „Pi-

lotphase“557 gedacht, um Erfahrungen zu sammeln und sich auf den inter-

nationalen Handel im Rahmen des Kyoto-Protokolls vorzubereiten, der am 

1. Januar 2008 begann.558 Die zweite, fünfjährige Handelsperiode schloss 

sich direkt hieran an und fiel somit mit dem Verpflichtungszeitraum des 

                                                                                                                                    
(166 ff.); Epiney, DVBl 2002, 579; Hohenstein, EWS 2002, 511; Rehbinder/Schmalholz, 
UPR 2002, 1; SRU, Umweltgutachten 2002 – Für eine neue Vorreiterrolle, BT-

Drs. 14/8792, 234 ff. 
553  S. z.B. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Geänderter Vorschlag für eine  

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur Ände-
rung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, KOM(2002) 680 endgültig vom 27.11.2002; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Stellungnahme der Kommission gemäß 

Artikel 251 Absatz 2 dritter Unterabsatz Buchstabe c) EG-Vertrag zu den Abänderun-
gen des Europäischen Parlaments am gemeinsamen Standpunkt des Rates zum Vor-
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Europäischen Ge-
meinschaft und zur Änderung der Ratsrichtlinie 96/61/EG, KOM(2003) 463 endgültig 
vom 18.7.2003; s. auch Burgi, NJW 2003, 2486 (2487); Hilf, in: Elspas/Salje/Stewing 

(Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishandbuch, 2006, Kap. 5 Rn. 2. 
554  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABl. EU L 275 
vom 25.10.2003, 32; hierzu Becker, EuR 2004, 857; Ellinghaus/Ebsen/Schloemann, JEEPL 
2004, 3; Graichen/Requate, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2005, 41; Kreuter-
Kirchhof, EuZW 2004, 711; Reuter/Busch, EuZW 2004, 39; Schlüter, NVwZ 2003, 1213; 
Shirvani, ZfU 2005, 155; Zimmer, CO2-Emissionsrechtehandel in der EU, 2004. 

555  Schlüter, NVwZ 2003, 1213. Bei der Umsetzung der Richtlinie verblieb den Mitglied-
staaten ein großer Spielraum in der konkreten Ausgestaltung des Systems; s. Böhrin-
ger/Lange/Moslener, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2005, 309 (309 ff.). Die dadurch 

aufgetretenen Unterschiede waren einer der Gründe für die Harmonisierungen in der 
dritten Handelsperiode. 

556  S. Kreuter-Kirchhof, EuZW 2004, 711; Schlüter, NVwZ 2003, 1213. 
557  Becker, EuR 2004, 857 (876); Boie, Der Handel mit Emissionsrechten in der EG/EU: 

neue Rechtsetzungsinitiative der EG-Kommission, 2002, 13. 
558  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2000) 87 endgültig vom 8.3.2000, 

4; Becker, EuR 2004, 857 (876); Reuter/Busch, EuZW 2004, 39. 
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Kyoto-Protokolls zusammen. Auch wenn zum damaligen Zeitpunkt noch 

kein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll für die Zeit ab 2013 in Sicht 

war, trat bereits im Juni 2009 das Klima- und Energiepaket vom Europä-

ischen Parlament und vom Europäischen Rat in Kraft.559 Dies sah unabhän-

gig vom Ausgang zukünftiger Klimaverhandlungen auch die Fortführung 

des Emissionshandels über 2012 hinaus vor. 

Das Klima- und Energiepaket ist vor allem auch unter dem Schlagwort „20-

20-20“ bekannt, da es als Ziele für das Jahr 2020 eine 20-prozentige Redukti-

on an Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau des Jahres 1990,560 

eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch auf 

20 Prozent sowie eine 20-prozentige Steigerung der Energieeffizienz vor-

gibt.561 Neben der Überarbeitung der Emissionshandelsrichtlinie562 gehören 

zu dem Paket Richtlinien zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-

gien563 sowie zur Abscheidung und geologischen Speicherung von Koh-

                                            
559  S. auch Europäische Kommission, Kommission begrüßt Annahme des Klima- und Ener-

giepakets, Pressemitteilung vom 23. April 2009 (IP/09/628); Roßna-
gel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, 
Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 5 f.; Wegener, ZUR 2009, 283 

(284). 
560  S. auch die Reduktionszusage der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten im 

Anhang I des Copenhagen Accord - Quantified economy-wide emissions targets for 
2020: European Union and its member states; s. auch UNFCCC, Compilation of eco-
nomy-wide emission reduction targets to be implemented by Parties included in An-
nex I to the Convention, 2011, 4 f. Der Copenhagen Accord wurde von der Vertrags-
staatenkonferenz lediglich zur Kenntnis genommen. Er ist kein völkerrechtlicher Ver-
trag, der der Unterzeichnung oder Ratifikation bedarf, sondern bloß eine politische 
Absichtserklärung, wie de Boer, der Executive Secretary der UNFCCC, in seiner „Noti-
fication to Parties“ vom 25.1.2010 nochmals klarstellte. Insofern können die Emis-
sionsziele lediglich als Selbstverpflichtungen angesehen werden, aber keine völker-
rechtliche Bindungswirkung entfalten. Bestätigt wurden die Reduktionsziele auf der 
Klimakonferenz in Cancun. 

561  S. hierzu auch Europäische Kommission, 2020 climate & energy package, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_en.htm, 17.10.2015. 
562  Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung 
des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten, 
ABl. EU L 140 vom 5.6.2009, 63. 

563  Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Än-
derung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 

und 2003/30/EG, ABl. EU L 140 vom 5.6.2009, 16. 



Emissionshandel in ausgewählten Regionen 

   187 

lendioxid (Carbon Dioxide Capture and Geological Storage, CCS)564. Auch 

die sogenannte „Effort Sharing“-Entscheidung565 war Teil dieser Bemühun-

gen gegen den Klimawandel seitens der Europäischen Union. Es wurde 

festgelegt, dass die Sektoren, die nicht zur Teilnahme am Emissionshandel 

verpflichtet sind, die Emissionen unionsweit um zehn Prozent im Vergleich 

zu 2005 im Zeitraum von 2013 bis 2020 senken sollen.566 Für diese Sektoren 

ist es Aufgabe der Mitgliedstaaten, Politiken und Maßnahmen zu entwi-

ckeln und umzusetzen, um die Emissionen entsprechend der „Effort Sha-

ring“-Entscheidung zu begrenzen.567 

Währenddessen sollen die Sektoren, die am Emissionshandel beteiligt sind, 

nach der Änderung der Emissionshandelsrichtlinie die Emissionen um 

21 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 2005 bis 2020 reduzieren. 

Insgesamt sollen die Emissionen dadurch um 14 Prozent gegenüber den 

Emissionen des Jahres 2005 gesenkt werden, was einer Reduktion von 

20 Prozent gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 und damit der Zielvor-

gabe der Europäischen Union entspricht. Eine größere Reduktionslast kön-

ne den in das Emissionshandelssystem einbezogenen Sektoren deshalb auf-

gebürdet werden, weil die Emissionsreduktion in der Elektrizitätswirtschaft 

                                            
564  Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, ABl. EU L 140 vom 5.6.2009, 114. 
565  Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemein-
schaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020, ABl. EU L 140 vom 

5.6.2009, 136. 
566  Diese zehn Prozent Reduktionsverpflichtung wurde zwischen den Mitgliedstaaten 

entsprechend ihrem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aufgeteilt. Sie reicht von einer 20-
prozentigen Reduktionsverpflichtung für die reichsten Staaten bis zu einer erlaubten 
20-prozentigen Emissionssteigerung für den ärmsten Staat Bulgarien; Anhang II der 
Entscheidung Nr. 406/2009/EG; s. auch Europäische Kommission, Effort Sharing Deci-

sion, http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm, 17.10.2015. 
567  Denkbar ist, dass der Steigerung der Energieeffizienz gemäß Art. 4 der „Effort Sha-

ring“-Entscheidung eine besondere Bedeutung bei den nationalen Umsetzungspro-
grammen zukommt; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emis-
sionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 160 f.; s. auch 
Europäische Kommission, Effort Sharing Decision, http://ec.europa.eu/clima/policies 

/effort/ index_en.htm, 17.10.2015. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm
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günstiger erfolgen kann als in den meisten anderen Sektoren.568 Die Haupt-

reduktionslast im Zeitraum 2013 bis 2020 haben also die Sektoren zu tragen, 

die in das Emissionshandelssystem einbezogen sind. Mit welcher Ausge-

staltung des Emissionshandelssystems das Reduktionsziel erreicht werden 

soll, wird im Folgenden behandelt. Da eine Verknüpfung des europäischen 

Emissionshandelssystems mit anderen Systemen frühestens im Laufe der 

dritten Handelsperiode von 2013 bis 2020 erfolgen kann und die ersten bei-

den Handelsperioden bereits vollständig abgeschlossen sind, liegt der 

Schwerpunkt deshalb auf der Ausgestaltung in der Zeit ab 2013. Jedoch 

werden ebenfalls Erfahrungen und Ergebnisse der Handelsperioden von 

2005 bis 2007 und 2008 bis 2012 überblicksartig vorangestellt, weil Ände-

rungen in der Ausgestaltung des Emissionshandelssystems in der dritten 

Handelsperiode insbesondere auf diesen beruhen.569 

4.1.1 Die ersten beiden Handelsperioden 2005-2007 und 2008-2012 

Das europäische Emissionshandelssystem läuft seit der Osterweiterung im 

Jahr 2004 und dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien (2007) in den da-

mals noch 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Hinzu kommen seit 

Anfang 2008570 Norwegen, Liechtenstein und Island als Mitglieder der Eu-

ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die gemeinsam mit den Mit-

                                            
568  Europäische Kommission, Questions and Answers on the Decision on effort sharing, 

MEMO/08/797 vom 17. Dezember 2008, 1; s. auch Europäische Kommission, Fragen 
und Antworten zum Vorschlag der Kommission, die Belastungen zu verteilen, ME-
MO/08/34 vom 23. Januar 2008, 2 f. 

569  Begonnen haben darüber hinaus auch bereits die Diskussionen über die Ziele der Eu-
ropäischen Union für die Zeit bis zum Jahr 2030 sowie die entsprechenden Maßnah-
men. So wurde ein Minderungsziel von mindestens 40 Prozent gegenüber den Treib-
hausgasemissionen des Jahres 1990 bis 2030 für die Klimakonferenz in Paris gemeldet, 
s. Latvia and the European Commission on Behalf of the European Union and its Member Sta-
tes, Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States, 
2015; s. für die Vorschläge der Europäischen Kommission, Grünbuch: Ein Rahmen für 
die Klima- und Energiepolitik bis 2030, COM(2013) 169 final vom 27.3.2013; s. auch 
Europäischer Rat, Schlussfolgerungen, Tagung des Europäischen Rates (23./24. Okto-
ber 2014), 1 ff. Für die Untersuchung der Verknüpfung von Emissionshandelssyste-
men spielen die Pläne aber noch keine Rolle. 

570  S. Europäische Kommission, EU-Maßnahmen gegen den Klimawandel, 2009, 6, 13; s. 
auch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 146/2007 vom 26. Oktober 
2007 zur Änderung des Anhangs XX (Umwelt) des EWR-Abkommens, ABl. EU L 100 
vom 10.4.2008, 92; Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 267 ff.  
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gliedstaaten der Europäischen Union, aber ohne die Schweiz571, den Euro-

päischen Wirtschaftsraum (EWR) bildet. Somit erstreckte sich der geogra-

phische Geltungsbereich des Emissionshandelssystems auf insgesamt 

30 Staaten. Damit war und ist es das weltweit größte System zum Handel 

mit Emissionsberechtigungen572 und stellt aufgrund seines grenzüberschrei-

tenden Charakters auch eine „institutionelle Innovation“573 dar. 

Erfasst wurden von dem Emissionshandelssystem in den ersten beiden 

Handelsperioden rund 11.400 energieerzeugende und energieintensive An-

lagen,574 die nach Anhang I der Richtlinie575 den Tätigkeitsbereichen Ener-

gieumwandlung und -umformung, Eisenmetallerzeugung und -verarbei-

tung, mineralverarbeitende Industrie und sonstige Industriezweige zu-

zuordnen waren. Auch wenn die Richtlinie gemäß Art. 2 Abs. 1 sowie An-

hang II für alle auch im Kyoto-Protokoll aufgeführten Treibhausgase galt,576 

wurde zunächst nur der Ausstoß von Kohlendioxid begrenzt. Somit konn-

ten 45 Prozent der CO2-Emissionen in der Europäischen Union abgedeckt 

werden.577 Wenn ein Unternehmen emissionshandelspflichtig war, musste 

es zum einen gemäß Art. 4 über eine Genehmigung zur Emission von 

Treibhausgasen verfügen. Zum anderen – und hiervon zu unterscheiden – 

benötigten die Anlagenbetreiber für jede ausgestoßene Tonne Kohlendio-

xidäquivalent eine Emissionsberechtigung578, das sogenannte Zertifikat 

                                            
571  Die Schweizerische Eidgenossenschaft gehört zwar zur EFTA, hat aber bis heute das 

EWR-Abkommen nicht ratifiziert. Der Beitritt hierzu wurde 1992 in einer Volksab-
stimmung abgelehnt, s. z.B. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, EFTA, 
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/00516/index.html?lang=de, 
17.10.2015. 

572  Jasper/Twelemann, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 2005, 265 (267). 
573  Graichen/Requate, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2005, 41 (49). 
574  Schafhausen, Emissionshandel in Deutschland, in: Oldiges (Hrsg.), Immissionsschutz 

durch Emissionshandel, 2007, 153 (236). 
575  Wird im folgenden Kapitel Bezug auf einen Artikel genommen, so handelt es sich um 

eine Vorschrift der Richtlinie 2003/87/EG, es sei denn, dass etwas anderes angegeben 
ist. 

576  Hierunter fallen somit Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), 
Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexaf-
luorid (SF6). 

577  Jasper/Twelemann, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 2005, 265 (267); Schafhausen, Emis-
sionshandel in Deutschland, in: Oldiges (Hrsg.), Immissionsschutz durch Emissions-
handel, 2007, 153 (236).  

578  Schlüter, NVwZ 2003, 1213 (1214); s. auch Zenke/Fuhr, Handel mit CO2-Zertifikaten – 

Ein Leitfaden, 2006, 15 Rn. 24. 
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nach Art. 3 lit. a), das nach Maßgabe dieser Richtlinie übertragen werden 

konnte. 

Entsprechend dem Prinzip des Instruments Emissionshandel wurde der 

maximal mögliche Ausstoß an CO2 limitiert, die verpflichteten Anlagenbe-

treiber konnten folglich nicht so viele Treibhausgase emittieren, wie sie 

wollten, sondern nur im Rahmen der noch verfügbaren Menge an Zertifika-

ten. Diese Menge wurde nicht zentral von der Europäischen Union vorge-

geben.579 Vielmehr waren die Mitgliedstaaten gemäß Art. 9 Abs. 1 verpflich-

tet, einen Nationalen Zuteilungsplan (NAP580) aufzustellen. Dieser war das 

„Herzstück des Emissionshandelssystems“581 in den ersten beiden Handels-

perioden. Aus dem Plan sollte hervorgehen, wie viele Zertifikate die Mit-

gliedstaaten insgesamt für diesen Zeitraum zuzuteilen beabsichtigen und 

wie sie die Zertifikate zuzuteilen gedenken.582 Der Zuteilungsplan musste 

der Kommission übermittelt werden. Diese konnte nach Art. 9 Abs. 3 den 

Plan ganz oder teilweise zurückzuweisen, wenn er mit den in Anhang III 

aufgeführten Kriterien oder mit Art. 10 unvereinbar war. Hiervon hat die 

Kommission ausgiebig Gebrauch gemacht.583 

                                            
579  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 32 ff. 
580  Zum Aufbau des Nationalen Allokationsplans in Deutschland Schleich u.a., Allokati-

onsplan, in: Lucht/Spangardt (Hrsg.), Emissionshandel, 2005, 101. Übersichten über 
die NAPs der Mitgliedstaaten sind zu finden bei: für die erste Handelsperiode: 
DEHSt, Implementation of Emissions Trading in the EU: National Allocation Plans of 
all EU States, 2005; Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishand-
buch, 2006, Teil 4; Matthes/Graichen/Repenning, The environmental effectiveness and 

economic efficiency of the European Union Emissions Trading Scheme: Structural as-
pects of allocation, 2005; für die zweite Handelsperiode: Rogge/Schleich/Betz, An Early 
Assessment of National Allocation Plans for Phase 2 of EU Emission Trading, 2006; für 
beide Handelsperioden: Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 32 ff. 

581  Schlüter, NVwZ 2003, 1213 (1214). 
582  Dabei war der Plan gemäß Art. 9 Abs. 1 S. 2 auf objektive und transparente Kriterien 

zu stützen, einschließlich der in Anhang III genannten Kriterien, wobei die Bemer-
kungen der Öffentlichkeit angemessen zu berücksichtigen waren. Die Kommission 
wiederum hat Hinweise zur Anwendung der in Anhang III aufgeführten Kriterien 
erarbeitet; Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission 
über Hinweise zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der in An-
hang III der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausga-
semissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
96/61/EG des Rates aufgelisteten Kriterien sowie über die Bedingungen für den 
Nachweis höherer Gewalt, KOM(2003) 830 endgültig vom 7.1.2004. 

583  In der 1. Handelsperiode hat die Kommission bei 14 von 25 NAPs die Zuteilungsmen-
ge reduziert, in der 2. Handelsperiode wurden sogar bei 23 von 27 NAPs Änderungen 
gefordert; s. Schafhausen, Emissionshandel in Deutschland, in: Oldiges (Hrsg.), Immis-
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Die jährliche Gesamtobergrenze der CO2-Emissionen betrug nach der end-

gültigen Entscheidung über alle Zuteilungspläne in der ersten Handelspe-

riode 2181,3 Millionen Zertifikate in den damals noch 25 Mitgliedstaaten,584 

zusammen mit Bulgarien und Rumänien wurde 2007 eine Grenze von 

2298,5 Millionen Zertifikaten erreicht.585 Für die zweite Handelsperiode 

wurde die Obergrenze auf 2082,7 Millionen Tonnen CO2 abgesenkt.586 Je-

doch wurde der Anwendungsbereich durch die Klärung des Begriffs „Ver-

brennungsanlage“587 etwas erweitert, was das Cap insgesamt um rund 

55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr erhöht hatte.588 Auch mussten 30 Millio-

nen Tonnen aus dem Vereinigten Königreich wieder hinzugerechnet wer-

den, die in der ersten Handelsperiode aufgrund des erlaubten Opt-Outs 

nicht erfasst wurden.589 In der zweiten Handelsperiode wurde somit die er-

                                                                                                                                    
sionsschutz durch Emissionshandel, 2007, 153 (236); s. auch die Übersichten für die 
beiden Handelsperioden bei Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 43 f., 
55 f.; die Entscheidungen der Kommission sind im Internet unter Europäische Kommis-
sion, National allocation plans, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/nap 

/documentation_en.htm, 17.10.2015, zu finden. 
584  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 43 f. 
585  S. Europäische Kommission, Emissionshandel: Bewertung der nationalen Zuteilungsplä-

ne von Bulgarien und anschließende Festsetzung der auf EU-Ebene für 2008-2012 ge-
ltenden Obergrenze auf 2,08 Milliarden Zertifikate, Pressemitteilung vom 26. Oktober 
2007 (IP/07/1614), 3. 

586  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 55 f.; Europäische Kommission, 
Emissionshandel: EU-Kommission entscheidet über Änderungen am nationalen Zutei-
lungsplan der Slowakei für 2008-2012, Pressemitteilung vom 7. Dezember 2007 

(IP/07/1869), 2. 
587  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission „Neue 

Hinweise zu den Zuteilungsplänen für den Handelszeitraum 2008-2012 des Systems 
für den EU-Emissionshandel“, KOM(2005) 703 endgültig vom 22.12.2005, 10 f. 
Nr. 34 ff.  

588  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 56; Europäische Kommission, 
Emissionshandel: EU-Kommission entscheidet über Änderungen am nationalen Zutei-
lungsplan der Slowakei für 2008-2012, Pressemitteilung vom 7. Dezember 2007 
(IP/07/1869), 2. 

589  S. Mühlpointner/Grudzinski, Ergebnisse und Erfahrungen aus der ersten Periode 2005 
bis 2007 des EU-Emissionshandels, in: Future Camp GmbH (Hrsg.), Emissionshandel 
und Klimastrategien, 2008, 5 (10); EEA, Greenhouse gas emission trends and projec-
tions in Europe 2008, 86; Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Commission staff 
working document, Accompanying document to the communication from the Com-
mission: Progress towards achieving the Kyoto objectives (required under Article 5 of 
Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a 
mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implemen-

ting the Kyoto Protocol), SEC(2008) 2636 vom 16.10.2008, 16. 
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laubte Emissionsobergrenze der 27 Mitgliedstaaten um sechs Prozent im 

Vergleich zu den verifizierten Durchschnittsemissionen der Jahre 2005 bis 

2007 reduziert.590 Für die durch das Kyoto-Protokoll verpflichteten 

15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bedeutete das eine voraussicht-

liche Reduktionsverpflichtung von 3,3 Prozent gegenüber den Emissionen 

aus dem Basisjahr 1990. In diesen Staaten deckte das Emissionshandelssys-

tem 40 Prozent der Gesamtemissionen ab.591 

Neben den staatlichen Obergrenzen, aus denen sich kumuliert das europä-

ische Cap ableiten ließ, wurde in den Nationalen Zuteilungsplänen auch ge-

regelt, wie die Zertifikate auf die einzelnen Anlagen zu verteilen waren. 

Aus Art. 10 ergaben sich hierbei die Vorgaben, dass in der ersten Handels-

periode mindestens 95 Prozent und in der zweiten Handelsperiode mindes-

tens 90 Prozent der Zertifikate kostenlos zuzuteilen waren. Den Mitglied-

staaten blieb daher lediglich ein Spielraum von fünf beziehungsweise zehn 

Prozent für die alternative Zuteilungsmethode Auktionierung. Die kosten-

lose Zuteilung erfolgte dabei in fast allen Mitgliedstaaten nach dem Prinzip 

des Grandfathering, also einer Zuteilung basierend auf den historischen 

Emissionen; diese wurden jedoch regelmäßig um einen gewissen Redukti-

onsfaktor gemindert.592 Erst in der zweiten Handelsperiode wurde daneben 

auch vermehrt vom Benchmarking Gebrauch gemacht.593 

Regelungen zu Neuemittenten und Anlagenstilllegungen wurden jeweils 

einzeln in den Mitgliedstaaten getroffen. Die Richtlinie machte diesbezüg-

lich keine konkreten Vorgaben, sondern verlangte gemäß Art. 11 Abs. 3 le-

diglich, dass die Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über die Zuteilung 

die Notwendigkeit berücksichtigen, neuen Marktteilnehmern den Zugang 

zu Zertifikaten zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurden in den Mit-

gliedstaaten hierfür Reserven gebildet, in die in der ersten Handelsperiode 

insgesamt 2,7 Prozent und in der zweiten Handelsperiode 5,8 Prozent der 

europäischen Zertifikate eingestellt wurden.594 Aus diesen Reserven konn-

ten die Neuemittenten kostenlos, aber nach dem Benchmarking der besten 

                                            
590  S. EEA, Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008, 86. 
591  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 2636 vom 16.10.2008, 16. 
592  S. Ott, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishandbuch, 2006, 

Kap. 63 Rn. 1 ff. 
593  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 66 f. 
594  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 70 f. 
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verfügbaren Techniken bedient werden.595 In die Reserve der meisten Mit-

gliedstaaten flossen darüber hinaus auch Zertifikate von Anlagen, die still-

gelegt und nicht durch neue ersetzt wurden.596  

Art. 13 Abs. 3 UAbs. 2 erlaubte den Transfer von Zertifikaten von einer 

Handelsperiode in die nächste, also das Banking, ohne jede Restriktionen 

oder etwaige Diskontierungen ab der zweiten Handelsperiode.597 Die Eröff-

nung der Möglichkeit einer Übertragung von Zertifikaten von der ersten in 

die zweite Handelsperiode lag dagegen gemäß Art. 13 Abs. 2 UAbs. 2 im 

Entscheidungsspielraum der Mitgliedstaaten.598 Demgegenüber war das 

Borrowing von Anfang an grundsätzlich verboten. Lediglich ein perioden-

internes Borrowing wurde dadurch ermöglicht, dass die Zertifikate gemäß 

Art. 11 Abs. 4 für das laufende Handelsjahr bis zum 28. Februar eines jeden 

Jahres zugeteilt, jedoch gemäß Art. 12 Abs. 3 erst am 30. April eines jeden 

Jahres die Zertifikate für die Emissionen des Vorjahres abgegeben und ge-

löscht werden mussten.599 Somit konnten die Anlagenbetreiber die nicht mit 

Zertifikaten des laufenden Handelsjahres unterlegten Emissionen mit neu 

ausgegebenen Zertifikaten des folgenden Handelsjahres abdecken.600 Mit 

                                            
595  Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 66. 
596  S. Ott, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishandbuch, 2006, 

Kap. 63 Rn. 14; ausführlich Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 67 ff. 
597  Graichen/Requate, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2005, 41 (44 f.). 
598  Lediglich Frankreich und Polen haben diese Möglichkeit eingeschränkt genutzt. Die 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat jedoch in ihrer Mitteilung an den Rat 
und an das Europäische Parlament über die Bewertung der nationalen Pläne für die 
Zuteilung von Zertifikaten für Treibhausgasemissionen im zweiten Zeitraum des EU-
Emissionshandelssystems mit Bezug auf die Entscheidungen der Kommission über 
die nationalen Zuteilungspläne Deutschlands, Griechenlands, Irlands, Lettlands, Li-
tauens, Luxemburgs, Maltas, der Slowakei, Schwedens und des Vereinigten König-
reichs gemäß der Richtlinie 2003/87/EG, KOM(2006) 725 endgültig vom 29.11.2006, 
13, deutlich gemacht, dass aufgesparte Zertifikate von dem nationalen Cap für die 
zweite Handelsperiode abgezogen werden, weil ansonsten das Kyoto-Reduktionsziel 
schwerer erfüllt werden könne. S. DEHSt, Implementation of Emissions Trading in the 
EU: National Allocation Plans of all EU States, 2005, 45, 77; Ellerman/Joskow, The Euro-
pean Union‟s Emissions Trading System in perspective, 2008, 3 Fn. 9; Graichen/Requate, 
Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2005, 41 (45 Fn. 4); Kruger/Oates/Pizer, Review of 

Environmental Economics and Policy 2007, 112 (119, 126).  
599  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 24 f.; ebenso 
Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emissionshandelsrechts, 2006, 116; 
Graichen/Requate, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2005, 41 (45). 

600  Ellerman/Joskow, The European Union‟s Emissions Trading System in perspective, 

2008, 3. 
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diesem Mittel konnten letztlich die Verpflichtungen zur Abgabe von Be-

rechtigungen zeitlich hinausgeschoben werden.601  

Ein weiteres Mittel, den Verpflichtungen zur Abgabe von Zertifikaten nach-

zukommen, war die Nutzung von CER und ERU, die durch CDM- und JI-

Projekte generiert werden. Hierzu wurde vom Europäischen Parlament und 

vom Rat bereits am 27. Oktober 2004 die Richtlinie 2004/101/EG602 erlassen. 

Diese sogenannte Linking Directive änderte die Emissionshandelsrichtlinie 

und stellte die Verknüpfung mit den projektbezogenen Mechanismen des 

Kyoto-Protokolls her.603 Zentral war hierbei der hinzugekommene Art. 11a, 

der die Mitgliedstaaten berechtigt, den Betreibern ab 2005 die Nutzung von 

CER und ab 2008 auch die Nutzung von ERU zu genehmigen. Dabei hatten 

die Mitgliedstaaten zumindest ab der zweiten Handelsperiode prozentuale 

Mengenbegrenzungen je Anlage in ihren jeweiligen nationalen Zuteilungs-

plänen festzulegen.604 Ausweislich der Nationalen Allokationspläne für die 

zweite Handelsperiode war in der Europäischen Union die Nutzung von 

CER und ERU auf insgesamt 13,4 Prozent der Zertifikate beschränkt.605 

Theoretisch hätten die einbezogenen Sektoren die geforderte Reduktions-

anstrengung von sechs Prozent gegenüber den verifizierten Durchschnitts-

emissionen der Jahre 2005 bis 2007 damit komplett außerhalb der Europä-

ischen Union erreichen können.606 Ausgenommen von der Nutzung als CER 

und ERU waren aber nach Art. 11a Abs. 3 Projektgutschriften, die aus Nu-

klearanlagen und aus Projektmaßnahmen in den Bereichen Landnutzung, 

Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft stammten. Auch Wasserkraft-

projekte waren gemäß Art. 11b Abs. 6 nur unter bestimmten Bedingungen 

zugelassen. 

                                            
601  Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emissionshandelsrechts, 2006, 116. 
602  Richtlinie 2004/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 

2004 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im Sinne der projektbezoge-
nen Mechanismen des Kyoto-Protokolls, ABl. EU L 338 vom 13.11.2004, 18. 

603  Hierzu de Sépibus, Linking the EU Emissions Trading Scheme to JI, CDM and post-
2012 International Offsets, 2008, 5 ff.; Ehrmann, ZUR 2006, 410 (412 f.). 

604  Geres/Frenzel, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishand-

buch, 2006, Kap. 38 Rn. 15. 
605  S. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 59, 272. 
606  De Sépibus, Linking the EU Emissions Trading Scheme to JI, CDM and post-2012 Inter-

national Offsets, 2008, 10. 
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Während der zwei Handelsperioden von 2005 bis 2007 und 2008 bis 2012 

waren die Zertifikate nach Art. 13 Abs. 1 jeweils im gesamten Zeitraum gül-

tig und konnten, sollten sie nicht zur Erfüllung der Abgabeverpflichtung für 

die ausgestoßenen Emissionen eingesetzt werden müssen, gemäß Art. 12 

Abs. 1 unter den Teilnehmern gehandelt werden. Wie der Handel zu erfol-

gen hat, wurde von der Richtlinie nicht vorgeschrieben. Es blieb deshalb 

dem Markt überlassen, geeignete Handelsplattformen zu entwickeln.607 Die-

se reichten von bilateralen Transaktionen über den außerbörslichen Handel 

mittels Finanzintermediären bis hin zu Transaktionen über Börsen.608 Korri-

gierende Markteingriffe seitens der Kommission oder der zuständigen Be-

hörden in den Mitgliedstaaten für den Fall überhöhter Preise, wegen Speku-

lationen oder aufgrund von Wettbewerbsverzerrungen waren nicht vorge-

sehen.609 Auch musste für die Übertragung eines Zertifikats keine Zustim-

mung der zuständigen Behörde eingeholt werden; die Zertifikate konnten 

grundsätzlich an jeden in der Europäischen Union übertragen werden.610 

Einschränkend konnte lediglich die automatisierte Kontrolle jeder Transak-

tion in den Registern wirken, die der Zentralverwalter anhand des unab-

hängigen Transaktionsprotokolls gemäß Art. 20 Abs. 2 durchzuführen hatte. 

Hierdurch sollte sichergestellt werden, dass keine Unregelmäßigkeiten be-

züglich Vergabe, Übertragung und Löschung der Zertifikate vorliegen. Soll-

ten Unregelmäßigkeiten aufgetreten sein, hatte der Zentralverwalter die 

                                            
607  Kobes, NVwZ 2004, 513 (517). 
608  Für einen Überblick s. Ellerman/Convery/de Perthuis, Pricing Carbon, 2010, 129 ff.; La-

feld/Hüwener/Sandhövel, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Pra-

xishandbuch, 2006, Kap. 34 Rn. 10 ff. 
609  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 29. Eine Ausnahme bildet 
jedoch die Intervention bei höherer Gewalt. Dies ist zwar kein Markteingriff im her-
kömmlichen Sinn, zu dem u.a. Preisobergrenzen und Sicherheitsventile gehören. 
Dennoch konnten die Mitgliedstaaten während der ersten Handelsperiode bei der 
Kommission beantragen, dass für bestimmte Anlagen in Fällen höherer Gewalt zu-
sätzliche Zertifikate vergeben werden dürfen. Die Mitteilung der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften, KOM(2003) 830 endgültig vom 7.1.2004, 25 f., hat Ansatzpunk-

te dafür geliefert, unter welchen Bedingungen die Kommission Umstände als höhere 
Gewalt akzeptieren könnte (u.a. bei Naturkatastrophen, Krieg, terroristischen An-
schlägen, Revolution oder Sabotage).  

610  Leidinger, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishandbuch, 
2006, Kap. 26 Rn. 1; so auch Adam/Hentschke/Kopp-Assenmacher, Handbuch des Emis-
sionshandelsrechts, 2006, 150; zu den Vor- und Nachteilen einer Zustimmung Boema-

re/Quirion, Ecological Economics 2002, 213 (224). 
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Mitgliedstaaten anzuweisen, die Transaktion der Zertifikate nicht in das 

Register einzutragen, und damit den Handel zu unterbinden.611 

Aus dieser Regelung wird bereits die Einführung des Registers ersichtlich. 

Gemäß Art. 19 Abs. 1 mussten die Mitgliedstaaten ein Register einrichten 

und aktualisieren, um die genaue Verbuchung von Vergabe, Besitz, Über-

tragung und Löschung von Zertifikaten zu gewährleisten. Das Register ist 

außerdem als ein Teil vom Kontrollsystem zu verstehen, das für die Über-

wachung, Berichterstattung und Prüfung der Emissionen implementiert 

wurde. Die Anlagenbetreiber hatten dementsprechend ihre Emissionen 

durch Berechnung oder auf der Grundlage von Messungen zu überwachen 

und hierüber der zuständigen Behörde nach Art. 14 i.V.m. Anhang IV Be-

richt zu erstatten. Dieser wurde wiederum von unabhängigen Sachverstän-

digen gemäß Art. 15 i.V.m. Anhang V verifiziert. Dabei wurden ferner auch 

die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Überwachungs-

systeme sowie die übermittelten Daten und Angaben zu den Emissionen 

geprüft.  

Das Kontrollsystem bildete auch die Grundlage für eine eventuelle Sanktio-

nierung von Verstößen der Anlagenbetreiber, die in Art. 16 geregelt ist. 

Kamen diese ihrer Pflicht, Zertifikate entsprechend ihrem Ausstoß an Emis-

sionen abzugeben, nicht nach, wurde in der ersten Handelsperiode eine 

Strafzahlung von 40 Euro fällig; diese wurde in der zweiten Handelsperiode 

auf 100 Euro für jede zu viel ausgestoßene Tonne Kohlendioxidäquivalent 

erhöht. Hinzu kam die Verpflichtung der Anlagenbetreiber, die fehlenden 

Zertifikate im folgenden Kalenderjahr eins zu eins nachzureichen. Auch 

mussten die Namen derjenigen Betreiber veröffentlicht werden, die keine 

ausreichende Anzahl von Zertifikaten abgegeben hatten.  

Noch während der zweiten Handelsperiode wurde der Anwendungsbe-

reich des Emissionshandelssystems durch die Einbeziehung des Luftver-

kehrs deutlich ausgeweitet.612 Seit dem 1. Januar 2012 sind auch Luftfahr-

                                            
611  Kreuter-Kirchhof, EuZW 2004, 711 (713). 
612  Die Emissionshandelsrichtlinie wurde geändert durch die Richtlinie 2008/101/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung des Luftverkehrs in das System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft, ABl. EU L 8 vom 

13.1.2009, 3. 
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zeugbetreiber verpflichtet, am Emissionshandel teilzunehmen.613 Betroffen 

sind grundsätzlich alle Flüge, die in der Europäischen Union starten oder 

landen.614 Ursprünglich sollten damit auch Fluggesellschaften aus anderen 

Staaten als den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das europäische 

Emissionshandelssystem einbezogen werden, sofern die internationalen 

Flüge in der Europäischen Union gestartet oder gelandet wären. Dies ist in-

zwischen allerdings auf politischen Druck außereuropäischer Staaten bis 

Ende 2016 ausgesetzt.615 Der Luftverkehr, der für ungefähr drei Prozent der 

Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union verantwortlich ist,616 

wurde als halboffenes System in das originäre Emissionshandelssystem in-

tegriert. Danach darf der Flugverkehr Zertifikate aus den anderen Sektoren 

kaufen, umgekehrt ist jedoch ein Verkauf nicht möglich.617 Notwendig 

wurde diese Sonderregelung, weil der Luftverkehr kein vom Kyoto-

Protokoll abgedeckter Sektor ist.618  

In der ersten, einjährigen Handelsperiode des Luftverkehrs wurde die Ge-

samtmenge der zuzuteilenden Zertifikate gemäß Art. 3c Abs. 1 auf 97 Pro-

zent der historischen Luftverkehrsemissionen begrenzt, die sich in den Jah-

ren 2004 bis 2006 auf durchschnittlich 219.476.343 Tonnen CO2 beliefen.619 

                                            
613  Eine kurze Übersicht zur Einbeziehung des Luftverkehrs in das Emissionshandelssys-

tem ist bei Czybulka, EurUP 2009, 26 (28) sowie bei Koch/Braun, NVwZ 2010, 1199 
(1201) zu finden. Ausführlich Bartlik, EuR 2011, 196; Pegatzky/Nixdorf, NVwZ 2009, 
1395; ökonomische Analysen z.B. von Anger, Journal of Air Transport Management 
2010, 100; Anger/Köhler, Transport Policy 2010, 38. 

614  S. Bartlik, EuR 2011, 196. Ausnahmen sind im geänderten Anhang I der Emissions-

handelsrichtlinie aufgeführt. 
615  S. Verordnung (EU) Nr. 421/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft zur Umsetzung 
bis 2020 eines internationalen Übereinkommens über die Anwendung eines einheitli-
chen globalen marktbasierten Mechanismus auf Emissionen des internationalen Luft-
verkehrs, ABl. EU L 129 vom 30.4.2014, 1. 

616  Wegener, ZUR 2009, 283 (286). Auch wenn der Anteil von drei Prozent gering er-
scheint, ist zu beachten, dass sich die Luftverkehrsemissionen in der EU seit 1990 ver-
doppelt haben, s. Europäische Kommission, Reducing emissions from aviation – FAQ: 

How big is EU aviation‟s contribution to climate change?, http://ec.europa.eu/clima/ 
policies/transport/aviation/faq_en.htm, 17.10.2015. 

617  Bartlik, EuR 2011, 196 (203); Kopsch, Energy Policy 2012, 770 (771). 
618  Vgl. Anlage A des Kyoto-Protokolls. 
619  S. Art. 1 des Beschlusses der Kommission vom 7. März 2011 über historische Luftver-

kehrsemissionen gemäß Artikel 3c Absatz 4 der Richtlinie 2003/87/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treibhausgase-
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Dadurch standen den Luftfahrzeugbetreibern insgesamt 212.892.053 Zertifi-

kate zur Verfügung. Diese wurden gemäß Art. 3d Abs. 1 zu 15 Prozent ver-

steigert. Eine kostenlose Zuteilung erfolgte somit für 85 Prozent der Zertifi-

kate, auch weil in dieser Handelsperiode noch keine Reserve für Neuemit-

tenten gebildet werden musste. Im Gegensatz zum originären Emissions-

handelssystem gaben jedoch nicht die historischen Emissionen den Aus-

schlag für die Zuteilung, sondern eine seitens der Kommission beschlossene 

Benchmark.620 Diese wurde mittels Division der Zahl der kostenfrei zuzutei-

lenden Zertifikate durch die Summe der Tonnenkilometer621 aller Luftfahr-

zeuggesellschaften errechnet.622 Tatsächlich zugeteilt wurde den jeweiligen 

Luftfahrzeugbetreibern eine Anzahl von Zertifikaten, die sich nach Art. 3e 

Abs. 4 lit. a) aus der Multiplikation der Benchmark mit den individuellen 

Tonnenkilometern ergab.  

Ebenso wie bei den anderen verpflichteten Sektoren hatte die Zuteilung 

gemäß Art. 3e Abs. 5 bis zum 28. Februar und die Abgabe der den Emissio-

nen entsprechenden Zertifikate gemäß Art. 12 Abs. 2a bis zum 30. April ei-

nes jeden Jahres zu erfolgen. Auch wurden weder die Strafzahlung von 

100 Euro und die Nachreichung der fehlenden Zertifikate bei Emissions-

überschreitung (Art. 16 Abs. 3) noch die Überwachungs-, Berichts- und Prü-

fungspflichten (Art. 14, 15) für den Flugverkehr anders geregelt. Lediglich 

hinsichtlich der Anerkennung der Projektgutschriften aus CDM- und JI-

Maßnahmen war gemäß Art. 11a Abs. 1a) vorgesehen, dass die Luftfahr-

zeugbetreiber in dieser Handelsperiode CER und ERU im Umfang von bis 

zu 15 Prozent ihrer abzugebenden Emissionszertifikate verwenden konnten. 

                                                                                                                                    
missionszertifikaten in der Gemeinschaft (2011/149/EU), ABl. EU L 61 vom 8.3.2011, 
42. 

620  Beschluss der Kommission vom 26. September 2011 über Benchmarks für die kosten-
lose Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten an Luftfahrzeugbetreiber ge-
mäß Artikel 3e der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (2011/638/EU), ABl. EU L 252 vom 28.9.2011, 20; s. auch Europäische Kommission, 
Reducing emissions from aviation – FAQ: How will allocations per aircraft operator 
be calculated?, http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/faq_en.htm, 
17.10.2015; Bartlik, EuR 2011, 196 (200); Pegatzky/Nixdorf, NVwZ 2009, 1395 (1397). 

621  Tonnenkilometer = Flugstrecke*Nutzlast; Anhang IV Teil B der Richtlinie 
2003/87/EG. 

622  Pegatzky/Nixdorf, NVwZ 2009, 1395 (1397); Art. 3e Abs. 3 UAbs. 2. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/faq_en.htm
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4.1.2 Die dritte Handelsperiode 2013-2020 

Die Europäische Kommission hat bereits kurz nach Beginn der zweiten 

Handelsperiode einen Entwurf für die Fortentwicklung des europäischen 

Emissionshandels über das Jahr 2012 hinaus vorgelegt und am 23. Januar 

2008 den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung 

und Ausweitung des EU-Systems für den Handel mit Treibhausgasemis-

sionszertifikaten veröffentlicht.623 Nachdem sich Parlament und Rat auf eine 

gemeinsame Fassung einigen konnten, trat die Novelle der Europäischen 

Emissionshandelsrichtlinie im Juni 2009 in Kraft.624 Die Überarbeitung der 

Richtlinie ist Teil des umfassenden Klima- und Energiepakets, mit dem das 

von der Europäischen Union angestrebte Ziel der Emissionsreduktion von 

20 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 verwirklicht werden soll. Sofern sich 

andere Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsminderungen und wirt-

schaftlich weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer zu einem ihren Ver-

antwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angemessenen Beitrag ver-

pflichten, soll dieser Prozentsatz auf 30 Prozent steigen.625 

Daneben bekennt sich die Europäische Union im 2. Erwägungsgrund eben-

falls zum 2-Grad-Ziel. Die Erderwärmung soll danach nicht mehr als 2°C im 

Vergleich zum vorindustriellen Niveau zunehmen.626 Dies setzt nach An-

                                            
623  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Vorschlag für eine Richtlinie des Europä-

ischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Verbesserung und Ausweitung des EU-Systems für den Handel mit Treibhausgas-
emissionszertifikaten, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008; zu diesem Entwurf 
Enzmann/Marr, JEEPL 2008, 159; Erling/Waggershauser, UPR 2008, 175; Roßna-
gel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, 
Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 9 ff.; Wegener, ZUR 2009, 283. 

624  Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung 
des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten, 
ABl. EU L 140 vom 5.6.2009, 63. Wird im folgenden Kapitel Bezug auf einen Artikel 
genommen, so handelt es sich daher um eine Vorschrift der Richtlinie 2003/87/EG in 
der durch die Richtlinie 2009/29/EG geänderten Fassung, es sei denn, dass etwas an-
deres angegeben ist. Diese Fassung gilt gemäß Art. 3 der Richtlinie 2009/29/EG seit 

dem 1. Januar 2013. 
625  Dieses Ziel hat der Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 8. und 9. März 2007 ge-

billigt; s. 3. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG und Art. 28 der Richtlinie 
2003/87/EG. 

626  Epiney, ZUR 2010, 236 (237 f.) findet diese Erwähnung im 2. Erwägungsgrund der 
Richtlinie 2009/29/EG „bemerkenswert“. Auch Koch, NVwZ 2011, 641 (648) hebt die 

Erwähnung des 2°C-Zieles ausdrücklich hervor. 
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sicht der Europäischen Union voraus, dass die Gemeinschaft ihre Bemü-

hungen verstärke. Daher sei ausweislich des 8. Erwägungsgrundes der 

Richtlinie 2009/29/EG auch ein stärker harmonisiertes Emissionshandels-

system unerlässlich, um die Vorteile des Emissionshandels besser zu nut-

zen, Verzerrungen auf dem Binnenmarkt zu vermeiden und die Verknüp-

fung mit anderen Emissionshandelssystemen zu erleichtern. Außerdem 

sollte mehr Berechenbarkeit gewährleistet und der Anwendungsbereich des 

Systems um neue Sektoren und Gase erweitert werden. Darüber hinaus be-

absichtigt die Europäische Union den Übergang der Wirtschaft der Gemein-

schaft zu einem sicheren und nachhaltigen Wirtschaftsraum mit niedrigem 

CO2-Ausstoß, in dem das höchste Maß an wirtschaftlicher Effizienz gewähr-

leistet ist.627 Mit welcher Ausgestaltung des europäischen Emissionshan-

delssystems die gesetzten Ziele in der Handelsperiode 2013 bis 2020 erreicht 

werden sollen, wird im Folgenden aufgezeigt. 

4.1.2.1 Anwendungsbereich und Verbindlichkeit 

Die Richtlinie 2009/29/EG weitet den Anwendungsbereich des europä-

ischen Emissionshandelssystems sowohl hinsichtlich der einzubeziehenden 

Sektoren als auch hinsichtlich der erfassten Treibhausgase aus.628 Neben 

dem bereits in den früheren Handelsperioden regulierten Treibhausgas 

Kohlendioxid werden ab 2013 auch Tätigkeiten berücksichtigt, bei denen 

perfluorierte Kohlenwasserstoffe oder Distickstoffoxide freigesetzt werden. 

Aufgrund ihres im Vergleich zu CO2 höheren Treibhauspotenzials werden 

diese wiederum in Kohlendioxidäquivalente umgerechnet, so dass auch für 

sie die Einheit Tonne verwendet werden kann. Darüber hinaus kommen 

neben den schon bekannten vier Sektoren und Branchen sowie dem Luft-

verkehr weitere Bereiche hinzu, die von der Herstellung von Primäralumi-

nium über die Herstellung von Ammoniak und organischen Grundchemi-

kalien bis hin zum Trocknen oder Brennen von Gips reichen. Insgesamt fal-

len damit nach dem Anhang I knapp 30 Tätigkeiten unter den Anwen-

dungsbereich. 

Solange die im Anhang I genannten Schwellenwerte nicht unterschritten 

werden, sind die Hersteller und Anlagenbetreiber zur Teilnahme am Emis-

sionshandel verpflichtet. Eine Möglichkeit, aus dem System auszusteigen 

                                            
627  17. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG. 
628  Hinzu gekommen in das Emissionshandelssystem ist mit dem Beitritt in die Europä-

ische Union zum 1. Juli 2013 auch Kroatien. 
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(Opt-Out), besteht grundsätzlich nicht. Lediglich kleinere Anlagen, die we-

niger als 25.000 Tonnen CO2-eq pro Jahr verursachen und gegebenenfalls 

eine Feuerungswärmeleistung von weniger als 35 MW haben, können nach 

Art. 27 unter bestimmten Bedingungen von den Mitgliedstaaten von der 

Teilnahme befreit werden. Insbesondere müssen für sie dann Maßnahmen 

gelten, mit denen ein gleichwertiger Beitrag zur Emissionsminderung er-

reicht wird.  

Weiterhin können die Mitgliedstaaten auch zusätzliche Anlagen, Tätigkei-

ten und Treibhausgase gemäß Art. 24 unter Berücksichtigung aller einschlä-

gigen Kriterien, insbesondere der Auswirkungen auf den Binnenmarkt, 

möglicher Wettbewerbsverzerrungen, der Umweltwirksamkeit der Rege-

lung und der Zuverlässigkeit des vorgesehenen Überwachungs- und Be-

richterstattungsverfahrens einbeziehen, sofern dies von der Kommission 

gebilligt wird (Opt-In). Bei einem positiven Kommissionsbescheid kann die-

se gleichzeitig die Vergabe zusätzlicher Zertifikate gestatten und anderen 

Mitgliedstaaten die Einbeziehung solcher Tätigkeiten und Gase genehmi-

gen. In Erwägung wurde auch die Einbeziehung der (ebenfalls nicht im 

Kyoto-Protokoll erfassten) internationalen Schifffahrt gezogen, aber nicht 

umgesetzt.629 

4.1.2.2 Emissionsobergrenze 

Anders als in den vorangegangenen Handelsperioden wird die Emissions-

obergrenze nicht mehr durch die Nationalen Allokationspläne der Mitglied-

staaten einzeln bestimmt,630 sondern insgesamt für die Europäische Union 

vorgegeben. Für das Jahr 2013 belief sich die absolute gemeinschaftsweite 

Menge von Zertifikaten auf 2.039.152.882 Zertifikate.631 Zusammengesetzt 

ist diese Anzahl aus der Menge der Zertifikate gemäß Art. 9 für 2013 

                                            
629  S. 3. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG; s. zur Bedeutung und möglichen 

Umsetzung z.B. Bäuerle u.a., Integration of Marine Transport into the European Emis-
sions Trading System, 2010; Faber u.a., Technical support for European action to redu-
cing Greenhouse Gas Emissions from international maritime transport, 2009; Hinsel-
mann, ZUR 2014, 473; International Maritime Organization, Second IMO GHG Study 

2009. 
630  Zu Gründen und mit Kritik Hartmann, ZUR 2011, 246 (246 f.). 
631  Art. 1 des Beschlusses der Kommission vom 22. Oktober 2010 zur Anpassung der ge-

meinschaftsweiten Menge der im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems für 2013 
zu vergebenden Zertifikate und zur Aufhebung des Beschlusses 2010/384/EU 

(2010/634/EU), ABl. EU L 279 vom 23.10.2010, 34. 



Barbara Volmert    

 

 202 

(1.930.883.949 Zertifikate632) sowie den nach Art. 24 hinzugekommenen An-

lagen (sogenannte Opt-Ins) in der Phase II (1.328.218) und den Berechtigun-

gen für Anlagen, die erst ab 2013 in das Handelssystem einbezogen werden 

(106.940.715).633 Die Obergrenze wird jährlich durch den linearen Faktor von 

1,74 Prozent verringert; in absoluten Zahlen wird die Obergrenze jährlich 

um 37.435.387 Zertifikate reduziert.634  

Mit dem jährlichen Rückgang wird zum einen das Ziel verfolgt, die Emis-

sionen durch das Handelssystem im Zeitverlauf schrittweise und berechen-

bar zu verringern. Zum anderen sollte der Rückgang an Zertifikaten 

1,74 Prozent der Zertifikate entsprechen, die von den Mitgliedstaaten für 

den Zeitraum von 2008 bis 2012 vergeben wurden, damit das Gemein-

schaftssystem auf kosteneffiziente Weise dazu beiträgt, dass die Gemein-

schaft ihrer Verpflichtung, bis 2020 einen Emissionsrückgang von insgesamt 

mindestens 20 Prozent zu erzielen, nachkommen kann. Dieser Beitrag ent-

spricht ausweislich des 14. Erwägungsgrundes der Richtlinie 2009/29/EG 

einer im Rahmen des Gemeinschaftssystems erfolgenden Emissionsverrin-

gerung im Jahr 2020 um 21 Prozent unter den für 2005 gemeldeten Werten. 

Im Jahr 2020 dürfen daher innerhalb des Systems nur noch 79 Prozent der 

Emissionen des Jahres 2005 ausgestoßen werden. Ergebnis dieses Beitrags 

soll sein, dass im Jahr 2020 maximal 1.720.000.000 Zertifikate zugeteilt wer-

den.635 

Sowohl bei der Obergrenze für das gesamte Emissionshandelssystem als 

auch bei dem kontinuierlichen Rückgang an Zertifikaten bleibt der Luftver-

kehr unberücksichtigt. Für die im Jahr 2013 beginnende Handelsperiode 

wird die Gesamtmenge der den Luftfahrzeugbetreibern zuzuteilenden Zer-

tifikate auf 95 Prozent dieser historischen Emissionen begrenzt, also auf 

                                            
632  Dies wird nach dem Durchschnittswert der Allokationspläne von 2008–2012 berech-

net. Dieser beläuft sich auf 2.037.227.209 Zertifikaten. Diese Anzahl muss wiederum 
ab dem Jahr 2010 jährlich um den Faktor 1,74 Prozent (jeweils 35.447.753) reduziert 
werden. 

633  Hartmann, ZUR 2011, 246 (249). 
634  Diese Anzahl an Zertifikaten ergibt sich nach Auskunft der DEHSt daraus, dass im 

Jahr 2010 EU-weit 2,151 Milliarden Zertifikate zugeteilt wurden. Da diese Obergrenze 
jährlich um 1,74 Prozent reduziert wird, werden im Jahr 2020 1.777.105.173 Zertifikate 
zur Verfügung stehen. 

635  Dieser Wert berücksichtigt jedoch nicht die Ausweitung des Anwendungsbereichs in 

der dritten Handelsperiode.  
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jährlich 208.502.526 Zertifikate.636 Eine Degression wie im übrigen Emis-

sionshandelssystem ist hier nicht vorgesehen, wie Art. 3c Abs. 2 deutlich 

macht. 

4.1.2.3 Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate 

Hinsichtlich der Vergabeverfahren der Zertifikate, der entsprechenden Re-

gelungen für Anlagenstilllegungen und für Neuemittenten, der Möglichkei-

ten zum Banking und Borrowing von Zertifikaten sowie der Anerkennung 

von Projektgutschriften gelten in der dritten Handelsperiode folgende Rege-

lungen in der Europäischen Union. 

4.1.2.3.1 Vergabeverfahren der Zertifikate 

Im Unterschied zu den vorangegangenen Handelsperioden wird ab 2013 

die Vergabeform der Versteigerung die Regel und die kostenlose Zuteilung 

die Ausnahme für besondere Fälle.637 Gemäß Art. 10 Abs. 1 versteigern die 

Mitgliedstaaten ab 2013 sämtliche Zertifikate, die nicht gemäß Art. 10a und 

10c kostenlos zugeteilt werden.638 Insbesondere für die Stromerzeuger gilt, 

dass sie – unabhängig davon, ob es sich um Bestands- oder Neuanlagen 

handelt – grundsätzlich ab 2013 100 Prozent der Zertifikate ersteigern müs-

sen.639 Ausnahmen sind lediglich für die Stromerzeugung aus Restgas 

(Art. 10a Abs. 1 UAbs. 3) und zur Modernisierung der Stromerzeugung zu-

                                            
636  Art. 1 Abs. 2 des Beschlusses der Kommission vom 30. Juni 2011 über die EU-weite 

Menge der Zertifikate gemäß Artikel 3e Absatz 3 Buchstaben a bis d der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2011/389/EU), 
ABl. EU L 173 vom 1.7.2011, 13. 

637  S. Erling/Waggershauser, UPR 2008, 175 (176); Meyer-Ohlendorf/Pitschas/Görlach, Weiter-
entwicklung des Emissionshandels unter besonderer Berücksichtigung von Maßnah-

men betreffend energieintensive Industrien, 2010, 14 f. 
638  S. dazu Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission vom 12. November 2010 

über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteige-
rung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft, ABl. EU L 302 vom 18.11.2010, 1. 

639  Dabei werde die Fähigkeit des Stromsektors, die Opportunitätskosten an die Verbrau-
cher abwälzen zu können, berücksichtigt; s. Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 8. Gründe können auch darin zu finden 
sein, dass dieser Sektor allgemein günstigere Minderungsoptionen habe, vor Wettbe-
werb von außerhalb der EU besser geschützt und eher fähig sei, die Kosten des Emis-
sionshandels weiterzugeben; s. Sijm, Tradable Carbon Allowances: The experience of 

the EU and lessons learned, 2009, 11. 
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gelassen (Art. 10c).640 Bei Letzterem erhöht sich der Versteigerungsanteil 

von 30 Prozent im Jahr 2013 auf 100 Prozent 2020. Möglich ist dies jedoch 

nur sehr eingeschränkt in einzelnen, vor allem neuen Mitgliedstaaten,641 de-

ren nationale Stromnetze im Jahr 2007 über keinen oder nur einen geringfü-

gigen Anschluss an das von der Union für den Transport elektrischer Ener-

gie (UCTE) betriebene Verbundsystem verfügten. Auch wenn 2006 mehr als 

30 Prozent des Stroms aus einem einzigen fossilen Brennstoff erzeugt wur-

den und das Bruttoinlandsprodukt weniger als 50 Prozent des Durch-

schnitts der Europäischen Union betrug,642 kann diese Ausnahmeregelung 

greifen. 

Für andere Sektoren als die Stromwirtschaft wird dagegen eine Übergangs-

regelung geschaffen, wonach den Anlagenbetreibern in diesen Bereichen im 

Jahr 2013 80 Prozent der Zertifikate kostenlos zugeteilt werden. Danach 

wird die kostenlose Zuteilung gemäß Art. 10a Abs. 11 Jahr für Jahr in glei-

cher Höhe bis 2020 auf 30 Prozent reduziert. Der Anteil der Versteigerung 

steigt dadurch entsprechend. Ausweislich des 21. Erwägungsgrundes der 

Richtlinie 2009/29/EG wird das weitere Ziel verfolgt, die kostenlose Zutei-

lung bis 2027 zu beenden. Anders als in den früheren Handelsperioden er-

folgt die kostenlose Zuteilung jedoch nicht durch das Grandfathering, son-

dern im Wege harmonisierter Gemeinschaftsvorschriften („Ex-ante-

Benchmarks“). Dadurch sollen Wettbewerbsverzerrungen in der Gemein-

schaft minimiert werden.643 Ausgangspunkt bei der Festlegung der Grund-

sätze für die Ex-ante-Benchmarks für die einzelnen Sektoren beziehung-

sweise Teilsektoren ist nach Art. 10a Abs. 2 die Durchschnittsleistung der 

zehn Prozent effizientesten Anlagen eines Sektors beziehungsweise Teilsek-

tors in der Gemeinschaft in den Jahren 2007 und 2008.644 Hiernach richtet 

sich die Höhe der kostenlos zuzuteilenden Zertifikate einer einzelnen Anla-

ge, die Benchmarks stellen mithin einen Schwellenwert für die kostenlose 

                                            
640  Darüber hinaus werden gemäß Art. 10a Abs. 4 der Richtlinie 2003/87/EG auch für 

Fernwärme und hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung für einen wirtschaftlich ver-
tretbaren Bedarf Zertifikate in Bezug auf Wärme- und Kälteerzeugung kostenlos zuge-
teilt. 

641  Ebenso Hutsch, NordÖR 2011, 8 (12).   
642  Czybulka, EurUP 2009, 26 (29). 
643  23. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG. 
644  Dies stellt das sogenannte „Front-Runner“-Prinzip dar; s. Ehrmann, ET 2011, 116 (118). 
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Zuteilung dar. Emissionsgrenzwerte oder Reduktionsziele werden durch 

die Benchmarks dagegen nicht vorgegeben.645 

Einer der Gründe, warum den anderen Sektoren eine Übergangsfrist nach 

Art. 10a zugebilligt und ihnen damit ein Vorteil gegenüber dem Stromsek-

tor verschafft wird, ist auch in dem Risiko zu sehen, dass es zu Verlage-

rungseffekten kommen könnte,646 das heißt zur Verlagerung von Treib-

hausgase emittierenden Tätigkeiten aus der Europäischen Union in Dritt-

länder ohne vergleichbare Auflagen und damit zu einer Erhöhung der glo-

balen Emissionen.647 Dies kann soweit gehen, dass von dem Grundsatz der 

Vollversteigerung nicht nur teil- und übergangsweise abgewichen wird, 

sondern dass bestimmten Sektoren 100 Prozent der Zertifikate kostenlos 

zugeteilt werden. Nach Art. 10a Abs. 12 ist dies für Anlagen in Sektoren be-

ziehungsweise Teilsektoren für die Jahre 2013 bis 2020 vorgesehen, in denen 

ein erhebliches Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht (soge-

nanntes Carbon Leakage648). Anhand der in Art. 10a Abs. 14 bis 17 aufge-

stellten Kriterien wird von der Kommission das Risiko einer Verlagerung 

geprüft. Davon wird ausgegangen, wenn durch die Durchführung des Sys-

tems die Produktionskosten um mindestens fünf Prozent steigen und min-

destens zehn Prozent der Produktion den Handel mit Staaten außerhalb der 

Europäischen Union betreffen würden.649 Ebenso wird ein Verlagerungsri-

siko angenommen, wenn bei einer dieser Voraussetzungen ein Wert von 

über 30 Prozent erreicht wird.  

Ist ein Sektor von Carbon Leakage betroffen, wird er in ein diesbezügliches 

Verzeichnis aufgenommen und erhält entsprechend der jeweils geltenden 

Benchmark kostenlose Zertifikate.650 Ursprünglich war diese Möglichkeit als 

                                            
645  Hartmann, ZUR 2011, 246 (249). 
646  Ein anderer Grund ist darin zu sehen, dass die Industrie anders als die Stromerzeuger 

tatsächlich nicht in der Lage ist, die zusätzlichen Kosten durch den Emissionshandel 
auf ihre Preise überzuwälzen; s. Ehrmann, ET 2011, 116 (118). 

647  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 8. 
648  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 8. 
649  Czybulka, EurUP 2009, 26 (29). 
650  Zugunsten indirekt von Carbon Leakage betroffener Sektoren und Teilsektoren – das 

sind Sektoren, für die ein erhebliches Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
durch auf den Strompreis übergewälzte Kosten der Treibhausgasemissionen ermittelt 
wurde – sieht Art. 10a Abs. 6 finanzielle Ausgleichsmaßnahmen vor, sofern dies mit 
den geltenden und künftigen Regeln für staatliche Beihilfen vereinbar ist. Die Einfüh-
rung einer solchen Maßnahme liegt aber im Entscheidungsspielraum der Mitglied-

staaten. 



Barbara Volmert    

 

 206 

Ausnahme für besonders energieintensiv produzierende und dem interna-

tionalen Wettbewerb ausgesetzte Sektoren gedacht, um die Umweltintegri-

tät und den Nutzen von Gemeinschaftsmaßnahmen aufrechtzuerhalten und 

der europäischen Industrie deutlich zu machen, dass die Gemeinschaft ge-

eignete Maßnahmen ergreifen wird.651 Inzwischen stehen allerdings über 

170 Sektoren und Teilsektoren in dem Verzeichnis.652  

Ein Sonderweg wird auch im Luftverkehr beschritten. Hier werden ab dem 

Jahr 2013 weiterhin 15 Prozent der Zertifikate versteigert. Der Rest der Zer-

tifikate wird auf der Grundlage des Benchmarking nach wie vor kostenlos 

zugeteilt. Im Gegensatz zu den anderen Sektoren bleibt das Verhältnis zwi-

schen den zu ersteigernden und den kostenlos zugeteilten Zertifikaten in 

der Handelsperiode von 2013 bis 2020 damit grundsätzlich unverändert. Es 

kann nur im Rahmen der allgemeinen Überprüfung der Richtlinie überar-

beitet werden, damit der Versteigerungsanteil zunimmt (Art. 3d Abs. 2 S. 2).  

Das Vergabedatum für die Zuteilungen bleibt weiterhin bestehen. Bis zum 

28. Februar eines jeden Jahres müssen die zuständigen Behörden gemäß 

Art. 3e Abs. 5 und Art. 11 Abs. 2 die Menge der in dem betreffenden Jahr 

zuzuteilenden Zertifikate vergeben. Hinsichtlich der Versteigerungen der 

Zertifikate ist gemäß Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 zwar eine 

gemeinsame europäische Versteigerungsplattform vorgesehen. Jedoch er-

                                            
651  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 9; 

kritisch Wegener, ZUR 2009, 283 (287). 
652  Beschluss der Kommission vom 24. Dezember 2009 zur Festlegung eines Verzeichnis-

ses der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem er-
heblichen Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzt sind, gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2010/2/EU), 
ABl. EU L 1 vom 5.1.2010, 10. Studien kommen jedoch zu dem Schluss, dass in der Re-
gel nur acht Sektoren – abhängig vom betrachteten Staat – primär leakage-gefährdet 
sind. Als gefährdet eingestuft werden dort die Aluminiumherstellung, die Zementin-
dustrie, die Papier- und Zellstoffindustrie, die Roheisen- und Stahlindustrie, die Her-
stellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, die Herstellung sonstiger 
anorganischer Grundstoffe und Chemikalien, die Kalkherstellung sowie die Herstel-
lung von Raffinerieprodukten; s. z.B. de Bruyn u.a., Impacts on Competitiveness from 
EU ETS – An analysis of the Dutch Industry, 2008; Europäische Kommission/McKinsey & 
Company/Ecofys, EU ETS Review, Report on International Competitiveness, 2006; Grai-
chen u.a., Impacts of the EU Emissions Trading Scheme on the industrial competitive-
ness in Germany, Climate Change 10/2008; Hourcade u.a., Differentiation and Dyna-
mics of EU ETS Industrial Competitiveness Impacts, 2007; Reinaud, Climate Policy and 
Carbon Leakage – Impacts of the European Emissions Trading Scheme on Aluminium, 
2008; Reinaud, Issues behind Competitiveness and Carbon Leakage, Focus on Heavy 

Industry, 2008. 
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halten die Mitgliedstaaten gemäß Art. 30 der Verordnung (EU) 

Nr. 1031/2010 hierzu eine Opt-Out-Möglichkeit, von der Deutschland, Po-

len und das Vereinigte Königreich Gebrauch gemacht haben.653 Sie übertra-

gen die Aufgaben damit an eine eigenständige, unabhängige Auktionsplatt-

form. Versteigerungen selbst finden regelmäßig – mindestens einmal wö-

chentlich – statt, wobei das Volumen der versteigerten Zertifikate gleichmä-

ßig auf alle Versteigerungen des Kalenderjahres aufgeteilt wird.654 Als Auk-

tionsobjekte können nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 

entweder Zwei-Tage-Spots655 oder Fünf-Tage-Futures656 ersteigert werden. 

Gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 werden die Versteige-

rungen nach dem Einheitspreisverfahren durchgeführt.657 Danach bezahlen 

alle erfolgreichen Bieter unabhängig von ihrem Preisgebot für jedes Zertifi-

kat denselben sogenannten Auktionsclearingpreis.658 Der Mindestumfang 

eines Gebots ist im Übrigen ein Los, das aus 500 Zertifikaten besteht. Vor al-

lem Anlagen- oder Luftfahrzeugbetreiber dürfen nach Art. 15 i.V.m. Art. 18 

der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 Gebote abgeben.659 

Die novellierte Richtlinie enthält des Weiteren konkrete Vorgaben, wie die 

Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten zu verwenden sind.660 

Hierüber bestimmen zwar gemäß Art. 10 Abs. 3 die Mitgliedstaaten. Jedoch 

sollen mindestens 50 Prozent der Einnahmen oder der entsprechende finan-

zielle Gegenwert dieser Einnahmen für einen oder mehrere der dort aufge-

                                            
653  S. Europäische Kommission, Auctioning – FAQ: How many auction platforms are auc-

tioning allowances?, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/faq_ 
en.htm, 17.10.2015; Hardach, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 8 TEHG Rn. 18 ff. 

(Stand: April 2013). 
654  Art. 8 Abs. 5, Art. 30 Abs. 8 UAbs. 2 und Art. 32 Abs. 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 1031/2010.  
655  Gemäß Art. 3 Nr. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 sind dies Zertifikate, deren 

Lieferung zu einem vereinbarten Datum spätestens am zweiten Handelstag nach dem 
Auktionstag erfolgt. 

656  Gemäß Art. 3 Nr. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 sind dies Zertifikate, deren 
Lieferung zu einem vereinbarten Datum spätestens am fünften Handelstag nach dem 
Auktionstag erfolgt. 

657  S. Hardach, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 8 TEHG Rn. 23 (Stand: Ap-

ril 2013). 
658  Wie dieser ermittelt wird, ist in Art. 7 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 geregelt. 
659  S. zu den Regeln gegen Marktmissbrauch auch Hardach, in: Landmann/Rohmer, Um-

weltrecht, § 8 TEHG Rn. 24 ff. (Stand: April 2013). 
660  Vor dem Preisverfall wurden jährliche Einkünfte von circa 50 Milliarden Euro erwar-

tet; s. o.V., JiQ 2007/2008, 13. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/faq_
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führten Zwecke genutzt werden. Dazu gehören unter anderem die Finan-

zierung von Forschung und Entwicklung sowie von Demonstrationsprojek-

ten auf den Gebieten der Emissionsminderung und der Anpassung an die 

Auswirkungen des Klimawandels, die Entwicklung erneuerbarer Energie-

träger, Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Wärme-

dämmung, die Förderung der Umstellung auf emissionsarme und öffentli-

che Verkehrsmittel, die umweltverträgliche Abscheidung und geologische 

Speicherung von CO2, Maßnahmen zur Vermeidung des Abholzens von 

Wäldern und zur Förderung der Aufforstung und Wiederaufforstung in 

den Entwicklungsländern sowie Technologietransfer und Erleichterung der 

Anpassung dieser Länder an die negativen Auswirkungen des Klimawan-

dels. Auch die Kosten für die Verwaltung des Gemeinschaftssystems kön-

nen durch diese Einnahmen gedeckt werden.  

4.1.2.3.2 Zuteilungsregelungen für Neuemittenten und Anlagenstillle-

gungen 

Nicht alle Zertifikate werden bis zur gesamten Obergrenze kostenlos zuge-

teilt oder versteigert. Ein Teil wird der Reserve zugunsten von Neuemitten-

ten zugeführt. Während für die Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer 

keine Zertifikate kostenlos zugeteilt werden, werden für Neuemittenten aus 

den anderen Sektoren und aus dem Luftsektor Reserven gebildet. Drei Pro-

zent der Gesamtmenge der Zertifikate werden gemäß Art. 3f Abs. 1 in eine 

besondere Reserve für Luftfahrzeugbetreiber eingestellt. Diese Reserve in 

Höhe von insgesamt 50.040.608 Zertifikaten661 steht neuen und schnell 

wachsenden Fluggesellschaften zur Verfügung. Sie können gemäß Art. 3f 

Abs. 2 eine kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten aus der Sonderreserve 

beantragen.  

Im originären Emissionshandelssystem werden gemäß Art. 10a Abs. 7 

fünf Prozent der absoluten gemeinschaftsweiten Menge der vergebenen 

Zertifikate für neue Marktteilnehmer bereitgehalten und ebenso wie bei den 

Bestandsanlagen nach Benchmarks zugeteilt. Dabei erfolgt die Zuteilung 

nach dem Windhundverfahren, also nach der zeitlichen Reihenfolge der 

Bedarfsanmeldungen.662 Sobald die Hälfte der für neue Marktteilnehmer in 

                                            
661  Art. 3 des Beschlusses 2011/389/EU. Diese Anzahl bezieht sich auf die gesamte acht-

jährige Handelsperiode. 
662  Art. 19 Abs. 4 des Beschlusses der Kommission vom 27. April 2011 zur Festlegung EU-

weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von 
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Reserve gehaltenen Zertifikate an neue Marktteilnehmer vergeben oder so-

bald absehbar ist, dass sie bis 2020 an neue Marktteilnehmer vergeben sein 

wird, prüft die Kommission, ob ein Warteschlangensystem eingerichtet 

werden sollte, um sicherzustellen, dass die Reserve auf faire Weise verwal-

tet wird.663 Wird die Reserve dagegen nicht vollständig genutzt, werden 

auch diese Zertifikate im Jahr 2020 versteigert.664  

In der Richtlinie wird darüber hinaus auch geregelt, wie mit Anlagenstillle-

gungen und Betriebseinstellungen umzugehen ist. Während an Luftfahr-

zeugbetreiber, die ihre Flugtätigkeit einstellen, bis zum Ablauf der Periode, 

für die bereits kostenfreie Zertifikate zugeteilt wurden, nach dem 20. Erwä-

gungsgrund der Richtlinie 2008/101/EG weiterhin Zertifikate vergeben 

werden sollen,665 sind die Regeln im übrigen Emissionshandelssystem un-

gleich schärfer. Nach Art. 10a Abs. 19 kommt für Anlagen, die ihren Betrieb 

eingestellt haben,666 keine kostenlose Zuteilung in Betracht, es sei denn, die 

Betreiber weisen der zuständigen Behörde nach, dass sie ihre Produktion in 

der Anlage in einer bestimmten, angemessenen Frist wieder aufnehmen 

werden. Der betreffende Mitgliedstaat stellt dann ab dem Jahr, das auf das 

Jahr der Betriebseinstellung folgt, die Vergabe von Emissionszertifikaten an 

diese Anlage ein.667 Ob die bereits zugeteilten und nicht genutzten Zertifika-

te an die zuständige Behörde zurückgegeben werden müssen, ist dagegen 

weder in der Richtlinie von 2003 noch in der Novellierung von 2009 gere-

gelt. Es ist daher Sache der Mitgliedstaaten, diesbezügliche Regelungen zu 

                                                                                                                                    
Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2011/278/EU), ABl. EU L 130 vom 17.5.2011, 1.  

663  Art. 19 Abs. 6 des Beschlusses 2011/278/EU.  
664  Dies ergibt sich auch aus Art. 10 Abs. 2 UAbs. 9 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010.  
665  Hintergrund dieser Überlegung könnte sein, die Anreize zur Stilllegung älterer Be-

triebe aufrechtzuerhalten. Wenn die Luftfahrzeugbetreiber keine Zertifikate mehr er-
hielten, blieben umweltschädliche und veraltete Flugzeuge lediglich im Betrieb, um 
weiterhin Zertifikate zu erhalten und verkaufen zu können. Dies ist jedoch aus ökolo-
gischer Perspektive kontraproduktiv. Eine solche Regelung dagegen sorgt dafür, dass 
veraltete Flugzeuge tatsächlich stillgelegt werden, ohne dass die Integrität des Emis-
sionshandelssystems insgesamt beeinträchtigt wird. Die festgesetzte Obergrenze wird 
von dieser Regelung somit nicht berührt. Auch werden dadurch Kapazitäten für 
Wachstum und neue Luftverkehrsbetreiber sowie Flugzeuge geschaffen; s. Pedersen, 

RECIEL 2000, 223 (229). 
666   Das sind Anlagen, deren Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen ausgelau-

fen ist oder entzogen wurde, und Anlagen, deren Betrieb oder Wiederinbetriebnahme 
technisch unmöglich ist. 

667  Art. 22 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278/EU. 
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treffen und beispielsweise die Pflicht zur Rückgabe von nicht genutzten 

Zertifikaten im Fall der Betriebseinstellung vorzusehen.  

4.1.2.3.3 Banking und Borrowing 

Die Möglichkeit, nicht genutzte Zertifikate für das nächste Handelsjahr oder 

für die nächste Handelsperiode anzusparen, bleibt bestehen. Da die Zertifi-

kate während der gesamten achtjährigen Handelsperiode gültig sind, steht 

es den Teilnehmern frei zu entscheiden, wann sie die Zertifikate zur Erfül-

lung ihrer Abgabepflicht verwenden und sie damit gegebenenfalls für spä-

tere Jahre aufzubewahren, sofern sie nicht gebraucht werden. Die Übertra-

gung auf eine spätere Handelsperiode nach 2020 ist durch Art. 13 Abs. 2 

ebenso eröffnet. Hiernach werden zwar vier Monate nach Beginn jedes 

Handelszeitraums die Zertifikate, die nicht mehr gültig sind und nicht zu-

rückgegeben und gelöscht wurden, von der zuständigen Behörde gelöscht. 

Als Ersatz erhalten die Personen dafür jedoch neue Zertifikate für den lau-

fenden Zeitraum. Im Gegensatz zur ersten Handelsperiode liegt dies jedoch 

nicht mehr im Entscheidungsspielraum der Mitgliedstaaten, sondern ist ob-

ligatorisch. 

Im Gegensatz zu dem unbeschränkt erlaubten Banking ist das Borrowing 

von Zertifikaten nach wie vor periodenübergreifend nicht erlaubt.668 Ledig-

lich innerhalb des zweimonatigen Zeitraums zwischen Zuteilung und Ab-

gabepflicht der Zertifikate besitzen die Anlagenbetreiber Berechtigungen 

für zwei Jahre einer Zuteilungsperiode, so dass sie Zertifikate aus dem 

nachfolgenden Jahr zur Deckung der Emissionen des vorhergehenden Jah-

res nutzen können.669 Dies gilt auch für die Luftfahrzeugbetreiber. 

4.1.2.3.4 Anerkennung von Projektgutschriften 

Teilnehmer am europäischen Emissionshandel können ihre Abgabever-

pflichtungen auch dadurch erfüllen, dass sie emissionsmindernde Projekte 

im Ausland durchführen. Die im Rahmen des Joint Implementation und des 

Clean Development Mechanism generierten Projektgutschriften ERU und 

                                            
668  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 25. 
669  Leidinger, in: Elspas/Salje/Stewing (Hrsg.), Emissionshandel – Ein Praxishandbuch, 

2006, Kap. 27 Rn. 15. 
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CER können zur Deckung der Emissionen eingesetzt werden.670 Begrenzt 

wird die Nutzung jedoch zum einen dadurch, dass Art. 11a Abs. 8 UAbs. 5 

hierfür eine Höchstgrenze festlegt. Die Nutzung von Gutschriften darf ins-

gesamt 50 Prozent der gemeinschaftsweiten Reduktionen von 2008 bis 2020 

nicht überschreiten.671 Zum anderen hängt die weitere Nutzung entschei-

dend vom Ausgang weiterer Klimaverhandlungen ab. 

Nach Abschluss eines internationalen Abkommens über den Klimawandel 

werden gemäß Art. 11a Abs. 7 ab dem 1. Januar 2013 nur Gutschriften für 

Projekte in Drittländern zugelassen, die das Abkommen ratifiziert haben. 

Ohne ein solches Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll ist zumindest 

die Nutzung von ERU nicht mehr möglich, es sei denn, dass ein Abkommen 

zwischen der Europäischen Union und dem Gastland getroffen wird.672 

Ferner wird es Betreibern nach Art. 11a Abs. 4 nur gestattet, CER, die für die 

Verringerung von Emissionen ab 2013 vergeben wurden, gegen Zertifikate 

aus neuen Projekten auszutauschen, wenn die Projekte ab 2013 in den am 

wenigsten entwickelten Ländern begonnen werden.673 Für Projekte, die vor 

2013 begonnen oder registriert wurden, regelt die Richtlinie auch die Über-

tragbarkeit der Gutschriften. Sollte das Kontingent in der Handelsperiode 

2008 bis 2012 nicht ausgeschöpft worden sein, können CER und ERU in ab 

2013 gültige Zertifikate umgetauscht werden (Art. 11a Abs. 2, 3).  

Zwischen 2008 und 2020 sind alle bestehenden Betreiber nach Art. 11a 

Abs. 8 befugt,674 Gutschriften entweder bis zu der Menge zu nutzen, die ih-

nen im Zeitraum von 2008 bis 2012 gestattet wurde, oder bis zu einer Men-

ge, die mindestens elf Prozent ihrer Zuteilung im Zeitraum von 2008 bis 

2012 entspricht. Dabei gibt die jeweils höhere Menge den Ausschlag. Neue 

Marktteilnehmer dagegen müssen Gutschriften bis zu einem Umfang von 

mindestens 4,5 Prozent ihrer geprüften Emissionen für den Zeitraum von 

2013 bis 2020 nutzen können. Dieser Wert liegt bei den Luftfahrzeugbetrei-

bern bei mindestens 1,5 Prozent. Darüber hinaus kann gemäß Art. 11a 

                                            
670  Zum CDM im EU-Emissionshandel ab 2013 s. auch Ekardt/Exner, ZNER 2011, 134 

(141 f.).  
671  Hierzu sind von der Kommission gemäß Art. 11a Abs. 8 UAbs. 4 der Richtlinie 

2003/87/EG Maßnahmen zu treffen, um die genauen Prozentsätze festzulegen. 
672  Art. 11a Abs. 5 der Richtlinie 2003/87/EG; 28. Erwägungsgrund der Richtlinie 

2009/29/EG. 
673  S. auch 31. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG. 
674  Die Mitgliedstaaten als Adressaten der Richtlinie haben sicherzustellen, dass der Be-

treiber hiervon Gebrauch machen kann. 
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Abs. 9 jedoch die Verwendung bestimmter Gutschriften ab dem 1. Januar 

2013 beschränkt werden.675  

4.1.2.4 Handelssystem 

Die dritte Handelsperiode hat am 1. Januar 2013 begonnen und dauert 

acht Jahre bis zum 31. Dezember 2020. In diesem Zeitraum sind die jeweils 

vergebenen Zertifikate gemäß Art. 13 Abs. 1 gültig. Die Regelungen bezüg-

lich des Sekundärmarktes, also der Handelbarkeit von Zertifikaten zwi-

schen Teilnehmern, ändern sich nicht. Gehandelt werden kann nach wie vor 

direkt untereinander, über Börsen oder auch außerbörslich über Makler.676  

Neu ab 2013 ist die Möglichkeit, gemäß Art. 29a Maßnahmen im Fall über-

mäßiger Preisschwankungen einzuleiten. Dies ist dann gegeben, wenn der 

Preis der Zertifikate mehr als sechs aufeinander folgende Monate lang mehr 

als das Dreifache des Durchschnittspreises der Zertifikate in den beiden 

vorhergehenden Jahren auf dem europäischen CO2-Markt beträgt. Zunächst 

hat die Kommission eine Sitzung des Ausschusses für Klimaänderung ein-

zuberufen.677 Als Reaktion stehen dann folgende Maßnahmen alternativ zur 

Verfügung, wenn diese Preisentwicklung nicht auf veränderte Marktgege-

benheiten zurückzuführen ist: Zum einen die Vorverlegung der Versteige-

rung eines Teils der zu versteigernden Menge und zum anderen die Ver-

steigerung von bis zu 25 Prozent der in der Reserve für neue Marktteilneh-

mer befindlichen Zertifikate. 

                                            
675  Beispielsweise wird die Verwendung von Gutschriften zur Kompensation von Emis-

sionen aus bestimmten Projekten zur Zerstörung von Industriegasen ab dem 1. Januar 
2013 verboten; s. Verordnung (EU) Nr. 550/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 
über Maßnahmen zur Beschränkung der Verwendung internationaler Gutschriften 
aus Industriegasprojekten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates, ABl. EU L 149 vom 8.6.2011, 1; s. auch Europäische Kommission, 
Emissionshandel: Kommission begrüßt Abstimmung über ein Verbot bestimmter In-

dustriegas-Gutschriften, Pressemitteilung vom 21. Januar 2011 (IP/11/56). 
676  S. auch Zenke/Fuhr, Handel mit CO2-Zertifikaten – Ein Leitfaden, 2006, 51 Rn. 108 ff.  
677  Dieser Ausschuss ist aufgrund des Art. 9 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und der Rates vom 11. Februar 2004 über ein System zur 
Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung 
des Kyoto-Protokolls, ABl. EU L 49 vom 19.2.2004, 1, zur Unterstützung der Kommis-

sion eingesetzt worden.  
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4.1.2.5 Kontrollsystem und Sanktionierung 

Die grundsätzliche Ausrichtung des Kontrollsystems bleibt in der dritten 

Handelsperiode im Vergleich zu den ersten beiden Handelsperioden unver-

ändert. Die Überwachung der Emissionen, die Berichterstattung hierüber 

und deren Prüfung sowie das Register sind nach wie vor Bestandteil des 

Kontrollsystems. Art. 14 Abs. 1 und Art. 15 verpflichteten daher die Kom-

mission, bis zum 31. Dezember 2011 Verordnungen über das Monitoring, 

Reporting und die Verifikation zu erlassen. Dies wurde von der Kommissi-

on mit den Verordnungen (EU) Nr. 600/2012678 und 601/2012679 erfüllt. Zu-

dem sind die dezentralen Register auf mitgliedstaatlicher Ebene entfallen. 

Stattdessen wurde zum 1. Januar 2013 ein zentrales Unionsregister einge-

richtet, das von der Kommission betrieben wird.680 Darüber können Trans-

aktionen ebenso durchgeführt werden wie der Erfüllungsstatus bestimmt 

werden kann. Auch die Zuteilungen erfolgen über das Unionsregister. 

An der Pflicht der Betreiber, für jede Anlage bis zum 30. April jeden Jahres 

eine Anzahl von Zertifikaten abzugeben, die den Gesamtemissionen der 

Anlage im vorhergehenden Kalenderjahr entspricht, ändert sich durch die 

Novellierung der Richtlinie nichts. Die Sanktionierung von Verstößen hat 

sich aber insoweit geändert, als sich die Strafzahlung wegen Emissionsüber-

schreitung von 100 Euro pro Tonne Kohlendioxidäquivalent gemäß Art. 16 

Abs. 4 entsprechend dem Europäischen Verbraucherpreisindex ab 2013 er-

höht. Von der Verpflichtung, Zertifikate in Höhe dieser Emissionsüber-

schreitung abzugeben, werden die Betreiber nach wie vor nicht entbunden. 

Weiterhin werden auch die Namen der Betreiber und Luftfahrzeugbetrei-

ber, die gegen die Abgabepflicht verstoßen, gemäß Art. 16 Abs. 2 veröffent-

licht.  

                                            
678  Verordnung (EU) Nr. 600/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Prüfung 

von Treibhausgasemissionsberichten und Tonnenkilometerberichten sowie die Ak-
kreditierung von Prüfstellen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates, ABl. EU L 181 vom 12.7.2012, 1. 

679  Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Überwa-
chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richt-
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU L 181 vom 
12.7.2012, 30. 

680  Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung eines 
Unionsregisters gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und den Entscheidungen Nr. 280/2004/EG und Nr. 406/2009/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 

Nr. 920/2010 und (EU) Nr. 1193/2011 der Kommission, ABl. EU L 122 vom 3.5.2013, 1. 
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4.1.2.6 Regelungen mit internationalem Bezug 

Die novellierte Richtlinie sieht in Art. 25 Abs. 1a explizit die Möglichkeit ei-

ner Verknüpfung des gemeinschaftsweiten Emissionshandelssystems mit 

anderen Systemen vor. Bisher war gemäß Art. 25 Abs. 1 a.F. nur die Mög-

lichkeit gegeben, Abkommen mit den in Anhang B des Kyoto-Protokolls 

aufgeführten Drittländern, die das Protokoll ratifiziert haben, zu schlie-

ßen.681 Daher kommen nun nicht nur staatenweite, sondern auch subfödera-

le oder regionale Emissionshandelssysteme in Betracht. Hierzu müssten 

Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten geschlos-

sen werden. Voraussetzung ist aber, dass die Zertifikate im Rahmen anderer 

kompatibler verbindlicher Handelssysteme für Treibhausgasemissionen mit 

absoluten Emissionsobergrenzen vergeben werden. Ebenso können mit 

Drittländern oder subföderalen oder regionalen Verwaltungseinheiten nicht 

bindende Vereinbarungen getroffen werden, um eine administrative und 

technische Koordinierung vorzusehen. 

Außerdem hat sich die Europäische Union für den Fall, dass ein internatio-

nales Abkommen über den Klimawandel als Nachfolgeabkommen zum 

Kyoto-Protokoll verabschiedet wird, bereit erklärt, anstatt der unilateralen 

Reduktionsverpflichtung von 20 Prozent ihre Emissionen bis 2020 um 

30 Prozent gegenüber 1990 zu senken.682 Gegebenenfalls hat die Kommissi-

on nach Art. 28 Abs. 2 dann einen Legislativvorschlag zur Änderung der 

Emissionshandelsrichtlinie zu unterbreiten. Der Vorschlag soll den Betrei-

bern ermöglichen, zusätzlich zu den Gutschriften nach der novellierten 

Emissionshandelsrichtlinie CER, ERU oder sonstige genehmigte Gutschrif-

ten aus Drittländern, die das internationale Abkommen über den Klima-

wandel ratifiziert haben, zu nutzen. Ferner soll der Vorschlag weitere Maß-

nahmen einschließen, die erforderlich sind, um die verbindlichen Reduktio-

nen auf transparente, ausgewogene und gerechte Art und Weise zu errei-

chen. Insbesondere soll er Durchführungsmaßnahmen beinhalten, die es 

den Betreibern gestatten, gegebenenfalls im Rahmen des Gemeinschaftssys-

tems zusätzlich zu den in Art. 11a genannten weitere Projektgutschriften zu 

                                            
681  S. hierzu Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und 

Deutschland, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 113 ff. 
682  S. Entscheidung Nr. 406/2009/EG; s. auch Anhang I des Copenhagen Accord - Quan-

tified economy-wide emissions targets for 2020: European Union and its member 
states; UNFCCC, Compilation of economy-wide emission reduction targets to be im-

plemented by Parties included in Annex I to the Convention, 2011, 4 f. 
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verwenden oder andere im Rahmen des internationalen Abkommens über 

den Klimawandel geschaffene Mechanismen zu nutzen.683 

4.1.2.7 Reform des Emissionshandelssystems 

Im Emissionshandelssystem der Europäischen Union wurden die Zertifika-

te über einen längeren Zeitraum für ungefähr fünf Euro gehandelt. Erwartet 

worden war hingegen ein Niveau von 20 bis 33 Euro pro Zertifikat.684 

Grund für den niedrigen Preis ist eine Überausstattung mit Zertifikaten und 

Projektgutschriften, die sich seit der ersten Handelsperiode angesammelt 

hat und auch in die dritte Handelsperiode mitgenommen wurde. So hat sich 

Ende des Jahres 2013 die Überausstattung auf 2,1 Milliarden Zertifikate be-

laufen. Daher schlug die Kommission bereits Ende des Jahres 2012 vor, die 

Versteigerung von 900 Millionen Zertifikaten der Jahre 2013 bis 2015 auf 

spätere Jahre der bis 2020 laufenden Handelsperiode zu verschieben.685 Die-

ser unter dem Begriff Backloading bekannte Vorschlag wurde durch eine 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 wirksam,686 nachdem Par-

lament und Rat die Voraussetzungen für eine solche Änderung der Kom-

mission in der Emissionshandelsrichtlinie geschaffen hatten.687 Gemäß 

Art. 10 Abs. 2 UAbs. 3 ff. i.V.m. Anhang IV dieser Verordnung wurden des-

halb die Versteigerungsmengen für die Jahre 2014, 2015 und 2016 um 400, 

300 beziehungsweise 200 Millionen Zertifikate gekürzt. Im Gegenzug erhö-

hen sich die Versteigerungsmengen in den Jahren 2019 und 2020 um 300 be-

ziehungsweise 600 Millionen Zertifikate. Eine vollständige Herausnahme 

                                            
683  Der 32. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG sieht vor, dass nach Abschluss 

eines internationalen Abkommens über den Klimawandel zusätzliche Gutschriften in 
Höhe von bis zu 50 Prozent der zusätzlichen Reduktionen innerhalb des Gemein-
schaftssystems genutzt werden können. 

684  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2001) 581 endgültig vom 

23.10.2001, 50. 
685  S. Europäische Kommission, Commission submits draft amendment to back-load 

900 million allowances to the years 2019 and 2020, http://ec.europa.eu/clima/news/ 
articles/news_2012111203_en.htm, 17.10.2015. 

686  Verordnung (EU) Nr. 176/2014 der Kommission vom 25. Februar 2014 zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 insbesondere zur Festlegung der im Zeitraum 
2013-2020 zu versteigernden Mengen Treibhausgasemissionszertifikate, ABl. EU L 56 
vom 26.2.2014, 11. 

687  Beschluss Nr. 1359/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Klarstellung der Be-
stimmungen über den zeitlichen Ablauf von Versteigerungen von Treibhausgasemis-

sionszertifikaten, ABl. EU L 343 vom 19.12.2013, 1. 
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von Zertifikaten sollte damit nicht erfolgen. Die Änderung bewirkte ledig-

lich eine zeitliche Verschiebung von Versteigerungsmengen.  

Nach der neuesten Änderung werden diese Zertifikate allerdings nicht zu 

den 2019 und 2020 zu versteigernden Mengen addiert, sondern in eine neu 

eingerichtete Reserve, die sogenannte Marktstabilisierungsreserve, einge-

stellt.688 Nach einem Vorschlag der Kommission sollte diese zwar erst zum 

Start der nächsten Handelsperiode im Jahr 2021 eingeführt werden.689 Die-

ser Zeitpunkt wurde mit Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses (EU) 2015/1814 al-

lerdings vorgezogen. Danach wird die Marktstabilitätsreserve bereits im 

Jahr 2018 eingerichtet, damit ab dem 1. Januar 2019 Zertifikate in diese Re-

serve eingestellt werden können. Dieser Beschluss enthält darüber hinaus 

klare Vorgaben, wie die jährlichen Versteigerungsmengen angepasst wer-

den. In Abhängigkeit von den Zertifikaten, die sich im Umlauf befinden, 

werden Zertifikate entweder der Reserve hinzugefügt statt versteigert oder 

aus ihr entlassen und bei zukünftigen Auktionen versteigert.690   

Die beschlossenen Reformen, aber auch die wirtschaftliche Erholung spie-

geln sich allmählich auch in den Zertifikatspreisen wider. Diese stiegen kon-

tinuierlich an der EEX im Jahr 2015 von etwa 6,50 auf über 8,50 Euro an.691 

Dessen ungeachtet werden bereits weitere Reformen des europäischen 

Emissionshandelssystems insbesondere für die vierte Handelsperiode ab 

dem Jahr 2021 diskutiert.692 Um das Ziel der Europäischen Union, die Emis-

sionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren, zu erreichen, müssen die Sek-

toren des Emissionshandelssystems ihre Emissionen um 43 Prozent gegen-

                                            
688  Art. 1 Abs. 2 des Beschlusses (EU) 2015/1814 des europäischen Parlaments und des 

Rates vom 6. Oktober 2015 über die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabili-
tätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Union und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG, ABl. EU L 264 vom 
9.10.2015, 1. 

689  S. Europäische Kommission, Proposal for a Decision of the European Parliament and of 
the Council concerning the establishment and operation of a market stability reserve 
for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 
2003/87/EC, COM(2014) 20 /2, 3. 

690  S. auch Europäische Kommission, Structural reform of the European carbon market, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm, 17.10.2015. 
691  S. EEX, EU Emission Allowances Secondary Market, http://www.eex.com/de/ 

marktdaten/umweltprodukte/spotmarkt/european-emission-allowances---global-
environmental-exchange/21254#!/2015/10/16, 17.10.2015. 

692  S. auch Europäische Kommission, Report from the Commission to the European Parlia-
ment and the Council, The state of the European carbon market in 2012, COM(2012) 

652 final vom 14.11.2012, 7 ff. 
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über den Emissionen des Jahres 2005 mindern. Hierfür wurde unter ande-

rem die Verschärfung des linearen Faktors von 1,74 auf 2,2 Prozent pro Jahr 

ab 2021 vorgeschlagen.693 Endgültige Entscheidungen über die zukünftige 

Ausgestaltung stehen aber noch aus. 

4.2 Emissionshandel in Australien 

Im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2012 und dem 1. Juli 2014 wurde auch in 

Australien eine Klimaschutzmaßnahme betrieben, die die Bepreisung von 

Kohlendioxid zum Inhalt hatte und zu einem Emissionshandelssystem aus-

gebaut werden sollte. Nach der Parlamentswahl im September 2013 und 

dem damit verbundenen Regierungswechsel wurde der „Carbon Pricing 

Mechanism“ allerdings wieder abgeschafft. Der neue Ministerpräsident To-

ny Abbott versprach bereits im Wahlkampf die Abschaffung und brachte 

als erste seiner Amtshandlungen im November 2013 entsprechende Gesetze 

in das Parlament ein.694 Die Kammern des australischen Parlaments verab-

schiedeten schließlich am 17. Juli 2014 acht Gesetze,695 die die Klimaschutz-

maßnahme rückwirkend zum 1. Juli 2014 aufhoben. Damit verhinderten sie 

nicht nur die Einführung des Emissionshandelssystems, sondern auch die 

bereits geplante Verknüpfung mit dem europäischen Emissionshandelssys-

tem.696  

Auch wenn mit der Abschaffung des Systems zugleich die Verknüpfungs-

verhandlungen zwischen Australien und der Europäischen Union geschei-

tert sind, eignet sich das australische Modell als Gegenstand der Untersu-

chung. Einerseits dient es damit der Verdeutlichung, unter welchen Voraus-

setzungen die Europäische Union in die Verknüpfungsverhandlungen mit 

                                            
693  Europäische Kommission, Revision for phase 4 (2021-2030), http://ec.europa.eu/clima/ 

policies/ets/revision/index_en.htm, 17.10.2015; s. auch Europäischer Rat, Schlussfolge-

rungen, Tagung des Europäischen Rates (23./24. Oktober 2014), 1 ff. 
694  S. hierzu Department of the Environment, Repealing the Carbon Tax, 

http://www.environment.gov.au/climate-change/repealing-carbon-tax, 17.10.2015. 
695  An Act to repeal the Clean Energy Act 2011, and for other purposes (No. 83, 2014, kurz 

Clean Energy Legislation (Carbon Tax Repeal) Act 2014), ist in diesem Gesetzespaket 
das für die Abschaffung entscheidende Gesetz; s. auch Parliament of Australia, Clean 
Energy Legislation (Carbon Tax Repeal) Bill 2014, http://www.aph.gov.au/Parlia-
mentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5311, 
17.10.2015; zu den Gesetzen im Einzelnen Department of the Environment, Repealing the 
Carbon Tax, http://www.environment.gov.au/climate-change/repealing-carbon-tax, 
17.10.2015. 

696  S. hierzu auch die Einl. zu Kap. 4 sowie Kap. 5.1.3.2. 
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Australien eingestiegen war. Andererseits ist das Wissen über die Ausges-

taltung notwendig, um nachvollziehen zu können, welche Anforderungen 

die Europäische Union an eine Verknüpfung gestellt hat und in Zukunft 

stellen wird. Um diese Frage im nächsten Kapitel beantworten zu können, 

muss daher auch auf die Erfahrungen in und mit Australien zurückgegrif-

fen werden können. Daher werden an dieser Stelle die Ausgestaltung in der 

Festpreisphase in den Jahren 2012 bis 2014 sowie der ursprüngliche Plan für 

die Überführung in ein Emissionshandelssystem ab dem Jahr 2014/2015 

überblicksartig dargestellt (Kapitel 4.2.2). Zunächst wird allerdings der Weg 

zur Einführung des Emissionshandelssystems analysiert, um die politischen 

Schwierigkeiten im Rahmen der australischen Klimapolitik aufzuzeigen 

(Kapitel 4.2.1).  

4.2.1 Klimapolitik in Australien 

Australien ist flächenmäßig der sechstgrößte Staat der Welt, in dem gut 

22 Millionen Menschen leben. Der offizielle Name Australiens ist Com-

monwealth of Australia. Der australische Bund ist eine föderale, parlamen-

tarische Demokratie mit Königin Elizabeth II als Staatsoberhaupt und Gene-

ralgouverneur Sir Peter Cosgrove als ihr Vertreter in Australien.697 Der 

Bund ist untergliedert in sechs Einzelstaaten, zwei Territorien und mehrere 

abhängige Außengebiete.698 Die Kompetenzen des Parlaments, das nach 

Art. 1 der Verfassung aus der Königin, dem Senat und dem Repräsentan-

tenhaus besteht, sind ebenso in der Verfassung geregelt699 wie die Vertei-

lung zwischen föderalen und einzelstaatlichen Kompetenzen.700  

                                            
697 S. CIA, The World Factbook: Australia – Government, https://www.cia.gov/library/ 

publications/the-world-factbook/geos/as.html, 17.10.2015. 
698 S. auch die Artikel der Präambel zur Verfassung des australischen Bundes. Die Aus-

tralische Verfassung wurde im Jahr 1900 vom Britischen Parlament als „An Act to 
constitute the Commonwealth of Australia (Commonwealth of Australia Constitution 
Act)“ verabschiedet. Die damalige Königin Victoria stimmte dem Gesetz am 9. Juli 
1900 zu, so dass die Verfassung am 1. Januar 1901 in Kraft treten konnte. Ein britisches 
Gesetz war notwendig, weil Australien vor 1901 lediglich eine Ansammlung von 
sechs britischen Kolonien war, die sich zwar selbstverwalteten, die aber der Kontrolle 
des britischen Parlaments unterstellt waren. Allerdings wurde die Verfassung von 
Australiern entworfen und angenommen; Attorney-General‟s Department/Australian Go-

vernment Solicitor, The Constitution – Overview, 2012, iv. 
699  S. vor allem Art. 51 f. der Verfassung. 
700  S. hierzu auch Attorney-General‟s Department/Australian Government Solicitor, The Cons-

titution – Overview, 2012, ix f.; s. zum Verhältnis auch Art. 109 der Verfassung. 
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Australien ist reich an Bodenschätzen wie Kohle, Erdgas, Uran und Gold. 

Der Staat war 2012 der zweitgrößte Kohleexporteur und im Jahr 2013 welt-

weit der drittgrößte Exporteur von Flüssigerdgas.701 Steinkohle ist für Aus-

tralien auch die zweitwichtigste Exportware nach Eisenerz. Die Einkünfte 

beliefen sich 2012 auf über 40 Milliarden Dollar. Zudem verfügt Australien 

über die viertgrößten Reserven an Kohle.702 Die Bedeutung der Kohle zeigt 

sich auch daran, dass der heimische Bedarf an Energie zu etwa 33 Prozent 

mit Kohle befriedigt wird.703 Damit liegt der Anteil von Kohle nur knapp 

hinter Öl mit einem Anteil von 38 Prozent am Gesamtenergieverbrauch.  

Erdöl muss Australien jedoch trotz eigener Förderung importieren, um den 

eigenen, gestiegenen Bedarf zu stillen.704 Während Gas einen Anteil von 

24 Prozent aufweist, stellen erneuerbare Energien lediglich die verbleiben-

den fünf Prozent, wobei Bioenergie und Wasserkraft circa 85 Prozent hierzu 

beitragen.705 

Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowohl als wichtigem Wirt-

schaftsfaktor706 für den Export als auch in der Abdeckung des inländischen 

Energiebedarfs macht sich auch bei den Treibhausgasemissionen bemerk-

bar. Der Energiesektor, dem Emissionen aus der Verbrennung von Brenn-

stoffen und diffuse Emissionen aus Brennstoffen zugerechnet werden, ist 

die größte Emissionsquelle Australiens. 2013 war dieser für 75 Prozent der 

Treibhausgasemissionen verantwortlich, gefolgt von der Landwirtschaft mit 

einem Anteil von 15 Prozent. Während in Australien im Jahr 1990 gut 

428 Millionen Tonnen CO2-eq Treibhausgasemissionen ausgestoßen wur-

den, stieg dieser Wert bis zum Jahr 2013 auf über 540 Millionen Tonnen 

CO2-eq, was einen Zuwachs von über 25 Prozent bedeutet.707 2010 hatte 

                                            
701 EIA, Australia, 2014, 1. 
702 EIA, Australia, 2014, 14. 
703 Im Fiskaljahr 2012/2013, das vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013 lief. Dies ist seit 

den 1970er Jahren der niedrigste Wert für Kohle; BREE, Energy in Australia, 2014, 4. 
704  S. dazu EIA, Australia, 2014, 3 ff. 
705 S. BREE, Energy in Australia, 2014, 4.  
706  Zum Bruttoinlandsprodukt trägt die Landwirtschaft fast vier Prozent und die Indus-

trie fast 29 Prozent bei. Den größten Beitrag leistet jedoch der Dienstleistungssektor 
mit knapp 68 Prozent (Werte von 2014); s. CIA, The World Factbook: Australia – Eco-
nomy, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html, 
17.10.2015. 

707 Die Zahlen sind dem National Greenhouse Gas Inventory, Kyoto Protocol classifications, 

unter http://ageis.climatechange.gov.au/NGGI.aspx, 17.10.2015, entnommen. Sie 
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Australien einen Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen von 

1,3 Prozent.708 Da in Australien aber lediglich 0,3 Prozent der Weltbevölke-

rung leben, spiegelt sich dies vor allem in überdurchschnittlichen Pro-Kopf-

Emissionen wider. Diese beliefen sich 2011 auf 16,5 metrische Tonnen CO2-

Emissionen pro Kopf – der dritthöchste Wert der OECD-Staaten nach Lu-

xemburg und den USA.709 

Australien ist aufgrund der geographischen Bedingungen710 anfällig für Ex-

tremwetterereignisse wie Dürren oder Überflutungen.711 Auch das Great 

Barrier Reef ist durch steigende Temperaturen gefährdet.712 Dennoch war 

die australische Klimapolitik trotz des deutlichen Emissionsanstiegs lange 

Zeit eher durch Zurückhaltung gekennzeichnet. Zwar wurde das Kyoto-

Protokoll 1997 von dem damaligen konservativen Premierminister John 

Howard unterschrieben,713 aber in dessen Regierungszeit nicht ratifiziert, 

obwohl nach einer Umfrage 80 Prozent der Bevölkerung dies 2001 befür-

wortet hätten.714 Ähnlich wie die US-amerikanische Seite begründete 

Howard den Schritt damit, dass eine Ratifikation die australische Wirtschaft 

beschädigen könne. Australische Unternehmen müssten dann im Gegensatz 

zu ihren Konkurrenten – vor allem aus Asien – zusätzliche Kosten tragen 

und könnten in Länder ohne Klimaschutzpolitik abwandern.715 Fehlende 

                                                                                                                                    
enthalten aber keine Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF). 

708 S. CIA, The World Factbook: Australia – Government, https://www.cia.gov/library/ 

publications/the-world-factbook/geos/as.html, 17.10.2015. 
709 S. World Bank, CO2 emissions (metric tons per capita), http://data.worldbank.org/in-

dicator /EN.ATM.CO2E.PC, 17.10.2015. 
710 Australien ist eines der heißesten und trockensten Länder der Erde und weist eine 

sehr hohe natürliche Klimavariabilität auf; Thorpe, CCLR 2012, 261 (262). 
711 S. zu einzelnen Entwicklungen und Prognosen infolge des Klimawandels für Austra-

lien CSIRO/BOM, State of the Climate 2014. 
712 S. hierzu Great Barrier Reef Marine Park Authority, Great Barrier Reef Outlook Report 

2014. 
713 Zu Australiens Verhandlungsposition auf der Klimakonferenz Hamilton, Running 

from the Storm, 2001, 87 ff.; Rayfuse/Scott, APJEL 2008, 1 (3). 
714 Macintosh, APJEL 2008, 51 (75). In einer Umfrage von 2011 stufte die Bevölkerung die 

Bekämpfung des Klimawandels allerdings nicht als oberste Priorität ein. 18,4 Prozent 
der Bevölkerung bezeichneten den Klimawandel als eine der drei größten Herausfor-
derungen für Australien. Damit landete der Klimawandel letztlich auf dem fünften 
Platz. Bei den Umweltproblemen liegen der Klimawandel und damit zusammenhän-
gende Themen hingegen an vorderster Stelle; Ashworth u.a., Communication and cli-

mate change: What the Australian public thinks, 2011, 12 f. 
715 Lawrence, International Environmental Agreements 2009, 281 (284). 
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Verpflichtungen der Entwicklungs- und Schwellenländer waren damit ein 

weiterer Hauptgrund für die Ablehnung. Auch die mangelnde Bereitschaft 

der USA, das Kyoto-Protokoll zu ratifizieren, spielte für Australien eine 

große Rolle.716 

Allerdings wurde zugleich betont, dass Australien das Reduktionsziel des 

Kyoto-Protokolls im Vergleich zu anderen Industriestaaten tatsächlich er-

reichen könnte. Zum einen gestattete das Kyoto-Protokoll Australien einen 

Emissionsanstieg um acht Prozent gegenüber 1990.717 Zum anderen wurde 

mit Art. 3 Abs. 7 eine Vorschrift in das Kyoto-Protokoll aufgenommen, die 

praktisch nur auf Australien zutrifft.718 Hiernach dürfen Länder, für die 

Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 1990 eine Nettoquelle von 

Treibhausgasemissionen darstellten, die gesamten anthropogenen Emissio-

nen aus Landnutzungsänderungen in ihre Berechnung der Emissionsmenge 

des Basisjahres 1990 einbeziehen.719 Für Australien war dies bedeutsam, da 

gerade im Jahr 1990 besonders viele Rodungsmaßnahmen durchgeführt 

und entsprechend viele Emissionen ausgestoßen wurden. In den folgenden 

Jahren sank die Rodungsrate hingegen stark. Die Verminderung solcher 

Maßnahmen nach 1990 zählt als Folge dieser Vorschrift somit als Emissions-

reduktion, ohne aber real Emissionen zu reduzieren.720 Australien konnte 

folglich von seiner hohen Rate im Jahr 1990 profitieren und seine Basisjahr-

emissionen dadurch „künstlich“721 um 26 Prozent steigern.722 Zusammen 

mit dem erlaubten Emissionsanstieg von acht Prozent erleichtert ein Abbau 

von Rodungsaktivitäten nicht nur die Einhaltung des Kyoto-Zieles, sondern 

ermöglicht zugleich auch einen Emissionsanstieg in den anderen Sektoren, 

ohne die Zielerreichung zu gefährden. Werden somit die Landnutzungsän-

derungen in die Emissionsdaten einbezogen, ergibt sich für Australien le-

diglich ein Emissionsanstieg von 551 Millionen Tonnen CO2-eq im Jahr 1990 

auf 563 Millionen Tonnen CO2-eq 2012 – ein Zuwachs von gut zwei Prozent, 

                                            
716 IEA, Energy Policies of IEA Countries: Australia 2005 Review, 2005, 51. 
717 S. Anlage B des Kyoto-Protokolls. 
718 Daher wird sie auch als „the Australia clause” bezeichnet; Hamilton, Australasian 

Science 2002, 14; s. auch Coghlan, Melbourne Journal of International Law 2002, 11. 
719 Der Forstsektor bleibt jedoch außen vor. Auch hierdurch können die Basisjahremis-

sionen gesteigert werden; Hamilton, Land-use change and Australia‟s Kyoto target, 

1999, 6 f. 
720 Talberg, The Kyoto Protocol accounting rules, 2009, 9. 
721 Coghlan, Melbourne Journal of International Law 2002, 11. 
722 Hamilton, Australasian Science 2002, 14. 
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der sich im Rahmen des Kyoto-Zieles (591,5 Millionen Tonnen CO2-eq) 

hält.723 Einer Erreichung des Kyoto-Zieles liegen folglich weniger wirksame 

Klimaschutzmaßnahmen zugrunde. Vielmehr liegen die Hauptgründe in 

dem Zugeständnis von 1997, Emissionen aus Landnutzungsänderungen im 

Basisjahr einzubeziehen, und die gleichzeitige Verringerung von Rodungs-

maßnahmen in den letzten Jahren.724 Letzteres geht im Übrigen auch auf ge-

setzliche Beschränkungen zurück. Diese gleichen den massiven Anstieg ins-

besondere der Emissionen aus dem Energiesektor aus und verschleiern auf 

diese Weise die reale Emissionssituation. 

Trotz der Weigerung, das Kyoto-Protokoll zu ratifizieren, hat die damalige 

Regierung dennoch die eigene Bindung an das Kyoto-Ziel ausgedrückt.725 

Die Klimapolitik der Howard-Regierung beruhte aber vor allem auf Freiwil-

ligkeit, also Selbstregulierungen der Industrie und staatliche Zuschüsse statt 

verpflichtender Auflagen.726 Die Entwicklung und Förderung von klima-

schonenderen Technologien stand im Mittelpunkt der Klimastrategie. Auch 

Maßnahmen zur Energieeffizienz und die Förderung erneuerbarer Energien 

waren Teil der Strategie. Insgesamt wurden 1,8 Milliarden australische Dol-

lar in verschiedenen Programmen zur Verfügung gestellt.727 Die Klimapoli-

tik spiegelte damit auch den starken Einfluss der Sektoren Kohle und Mine-

ralien sowie der energieintensiven Industrie wider.728 Eine enge Verknüp-

fung hinsichtlich der Klimapolitik bestand auch zwischen der australischen 

und der US-amerikanischen Regierung. Beide Seiten nahmen eine führende 

Rolle bei der Gründung der Asia-Pacific Partnership on Clean Development 

                                            
723 S. National Greenhouse Gas Inventory, Kyoto Protocol classifications, 

http://ageis.climatechange.gov.au/NGGI.aspx, 17.10.2015; UNFCCC, Report of the 

review of the initial report of Australia, 2009, 29. 
724 S. auch Department of the Environment, Australian National Greenhouse Accounts, 

Quarterly Update of Australia‟s National Greenhouse Gas Inventory: December 2013, 

2014, 18. 
725 IEA, Energy Policies of IEA Countries: Australia 2005 Review, 2005, 51. 
726 Lawrence, International Environmental Agreements 2009, 281 (283); s. auch Macintosh, 

APJEL 2008, 51 (56 ff.). Auch von einem “no regrets“-Ansatz, der nur Politikmaßnah-
men ohne Nettokosten beinhaltet, war die Rede; Mascher/Hodgkinson, Australia: From 

“No Regrets“ to a Clean Energy Future?, in: Hollo/Kulovesi/Mehling (Hrsg.), Climate 
Change and the Law, 2013, 567; Thorpe, CCLR 2012, 261 (262). 

727 Einen Überblick bei IEA, Energy Policies of IEA Countries: Australia 2005 Review, 
2005, 56 ff.; ausführlich Australian Government, Securing Australia's Energy Future, 

2004. 
728 Lawrence, International Environmental Agreements 2009, 281 (284); Rayfuse/Scott, 

APJEL 2008, 1 (6). 
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and Climate (APP)729 2006 ein, in der die Regierungen der USA, von Japan, 

China, Indien, Australien, Südkorea und Kanada zum Zweck der Förde-

rung sauberer Technologien zusammenarbeiteten und mit der letztlich die 

Interessen der kohleabhängigen Volkswirtschaften geschützt werden soll-

ten.730 Sowohl diese Kooperation als auch die Sydney APEC Leaders' Decla-

ration on Climate Change, Energy Security and Clean Development731 der 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) weisen als zentrales Element die 

Entwicklung und den Transfer neuer Technologien auf. Hintergrund beider 

Initiativen war die Vorstellung, dass die Herausforderung des Klimawan-

dels mit Technologien gelöst werden könne.732 Reduktionsverpflichtungen 

enthalten sie hingegen nicht. Jedoch war die Mittelausstattung für For-

schung und Entwicklung der APP eher gering.733 Parallel zum inländischen 

Ansatz, in der Klimapolitik auf freiwillige Maßnahmen der Industrie zu-

rückzugreifen, war damit auch die internationale Klimapolitik unter 

Howard durch einen freiwilligen Charakter mit klarer Priorisierung auf der 

Wirtschaft, aber insgesamt durch einen Stillstand kennzeichnet.734 Substan-

zielle Emissionsreduktionen wurden deshalb weder durch die ausländi-

schen Initiativen noch durch nationale Programme erzielt.735 

Erst die Parlamentswahl im November 2007 brachte weitreichende Ände-

rungen für die australische Klimapolitik.736 Sie führte zu einem Regie-

rungswechsel vom konservativen Premierminister John Howard zu Kevin 

Rudd von der sozialdemokratischen Australian Labor Party. Als erste 

Amtshandlung nach seiner Vereidigung unterzeichnete der neue Premier-

minister das Kyoto-Protokoll. Nach der Ratifikation am 12. Dezember 2007 

                                            
729 Hierzu Christoff/Eckersley, Kyoto and the Asia Pacific Partnership on Clean Develop-

ment and Climate, in: Bonyhady/Christoff (Hrsg.), Climate Law in Australia, 2007, 32; 
Lawrence, APJEL 2007, 183. 

730 Macintosh, APJEL 2008, 51 (58). 
731  Diese ist im Internet unter APEC, Sydney APEC Leaders' Declaration on Climate 

Change, Energy Security and Clean Development, http://www.apec.org/Meeting-
Papers/Leaders-Declarations/2007/2007_aelm/aelm_climatechange.aspx, 17.10.2015, 
zu finden.  

732 Lawrence, APJEL 2008, 29 (30 f.). 
733 Lawrence, APJEL 2008, 29 (43). 
734 S. Lawrence, APJEL 2008, 29 (31); ausführlich zu den Gründen Macintosh, APJEL 2008, 

51 (59 ff.). 
735 Lawrence, APJEL 2008, 29 (44). 
736 Zur Rolle der Klimapolitik bei der Wahlentscheidung Lawrence, International Envi-

ronmental Agreements 2009, 281 (287 f.); Macintosh, APJEL 2008, 51 (75 ff.). 
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trat das Kyoto-Protokoll für Australien am 11. März 2008 in Kraft. Den Kli-

mawandel beschrieb der neue Regierungschef Rudd als die „größte morali-

sche, ökonomische und soziale Herausforderung unserer Zeit“.737 Auch zur 

Teilnahme an einer zweiten Verpflichtungsperiode zum Kyoto-Protokoll 

erklärte sich Australien zwischenzeitlich bereit.738 Auf der Klimakonferenz 

in Kopenhagen machte Australien die Zusage, die Treibhausgasemissionen 

bis 2020 um fünf bis 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 zu reduzieren. 

Während die fünfprozentige Reduktion ohne Bedingungen von Australien 

zugesagt wurde, hängen die zusätzlichen Reduktionsanstrengungen von 

Fortschritten auf der internationalen Ebene ab. Australien wird demnach bis 

2020 die Emissionen um 25 Prozent im Vergleich zu 2000 reduzieren, wenn 

die Staatengemeinschaft ein ambitioniertes Abkommen schließt, mit dem 

die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf 450 ppm CO2-eq 

oder niedriger stabilisiert werden können. Eine Reduktion von 15 Prozent 

ist für den Fall vorgesehen, dass zwar ein internationales Abkommen ge-

schlossen wird, das die Stabilisierung bei 450 ppm CO2-eq aber nicht er-

reicht. Jedoch müssten sich hierfür große Schwellenländer auch zu substan-

ziellen Emissionsbegrenzungen und andere Industrieländer zu vergleichba-

ren Zielen wie Australien verpflichten.739 Bis zum Jahr 2050 strebte Austra-

lien eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 80 Prozent gegenüber 

den Emissionen des Jahres 2000 an.740 

Ohne Reduktionsmaßnahmen wird für Australien weiterhin ein starker 

Emissionsanstieg prognostiziert. 2020 könnten die Emissionen nach Berech-

nungen um 17 Prozent höher liegen als im Jahr 2000.741 Auf nationaler Ebe-

ne versprach Rudd daher, bis zum Jahr 2011 ein nationales Emissionshan-

delssystem einzuführen – eine der Hauptmaßnahmen zur Emissionsreduk-

                                            
737 Bailey u.a., Environmental Politics 2012, 691 (692). 
738 S. Combet (Minister for Climate Change and Energy Efficiency, Industry and Innova-

tion)/Dreyfus (Cabinet Secretary, Parliamentary Secretary for Climate Change and Energy Ef-
ficiency, Industry and Innovation), Australia joins Kyoto Protocol Second Commitment 
as World on Track to 2015 Climate Change Agreement, Gemeinsame Pressemitteilung 
vom 9. Dezember 2012. 

739 Anhang I des Copenhagen Accord - Quantified economy-wide emissions targets for 
2020: Australia; s. auch UNFCCC, Compilation of economy-wide emission reduction 

targets to be implemented by Parties included in Annex I to the Convention, 2011, 3 f. 
740 EDF/IETA, Australia, 2014, 2. 
741  S. etwa Climate Change Authority, Reducing Australia‟s Greenhouse Gas Emissions – 

Targets and Progress Review, Appendix D – Progress towards Australia‟s emission 

reduction targets, 2014, 241. 
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tion neben der Förderung erneuerbarer Energien.742 Sein Vorschlag, das 

Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS),743 verfehlte allerdings zweimal 

die notwendige Mehrheit im Senat.744 Erst nach der Machtübernahme durch 

seine Parteikollegin Julia Gillard und der von Labor gewonnenen Wahl 2010 

konnte mit Unterstützung der Grünen und drei unabhängigen Abgeordne-

ten eine entsprechende Maßnahme durchgesetzt werden. Diese Maßnahme 

ist Teil des Clean Energy Future Package und wird im folgenden Kapitel 

untersucht. Neben der Einführung eines Emissionshandelssystems sah der 

Plan der Regierung, der im Juli 2011 veröffentlicht wurde, für eine Zukunft 

mit sauberer Energie auch Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz 

und der erneuerbaren Energien sowie Anreize an die Land- und Forstwirt-

schaft, Emissionen zu reduzieren und mehr Kohlenstoff an Land zu spei-

chern, vor.745 

4.2.2 Das Emissionshandelssystem in Australien 

Nach dem Scheitern des CPRS und der Machtübernahme von Julia Gillard 

wurde zunächst im September 2010 ein Komitee eingesetzt, das aus Politi-

kern verschiedener Parteien sowie unabhängigen Experten bestand. Aufga-

be war es, verschiedene Optionen für die Einführung einer Bepreisung von 

Kohlenstoff zu untersuchen. Auch sollte das Komitee die Konsensbildung 

unterstützen, wie Australien den Klimawandel bekämpfen wird.746 Als Er-

gebnis der Arbeit des Komitees stellte Premierministerin Gillard im Februar 

                                            
742 Hinsichtlich der Förderung erneuerbarer Energien wurde das Ziel ausgegeben, dass 

bis 2020 20 Prozent des australischen Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen sol-
len; Lawrence, International Environmental Agreements 2009, 281 (289 f.). Zu Ände-
rungen in der Klimapolitik am Anfang der Regierungszeit von Rudd Macintosh, AP-

JEL 2008, 51 (81 f.). 
743 Hierzu Parliament of Australia, Carbon Pollution Reduction Scheme, 2010, 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamen
tary_Library/Browse_by_Topic/ClimateChange/Governance/Domestic/national/cp
rs, 17.10.2015; s. auch Mascher/Hodgkinson, Australia: From “No Regrets“ to a Clean 
Energy Future?, in: Hollo/Kulovesi/Mehling (Hrsg.), Climate Change and the Law, 
2013, 567 (574 ff.). 

744 Zu den Gründen Bailey u.a., Environmental Politics 2012, 691. 
745 S. Australian Government, An overview of the Clean Energy Legislative Package, 2012, 

3; s. auch Australian Government, Securing a clean energy future, The Australian Gov-

ernment‟s Climate Change plan, 2011. 
746 Gillard (Prime Minister of Australia)/Swan (Treasurer)/Combet (Minister for Climate Change 

and Energy Efficiency), Prime Minister establishes Climate Change Committee, Ge-

meinsame Pressemitteilung vom 27. September 2010. 
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2011 den Regierungsplan vor, die Umweltverschmutzung zu begrenzen, 

den Klimawandel zu bekämpfen und eine Wirtschaftsreform einzuleiten, 

die Australien für eine Zukunft mit sauberer Energie benötige. Der zweistu-

fige Plan für ein System, Kohlenstoff zu bepreisen, sah als ersten Schritt eine 

Periode von drei bis fünf Jahren vor, in der ein Festpreis bezahlt wird. Im 

zweiten Schritt sollte danach ein Emissionshandelssystem eingeführt wer-

den. Nach dem Vorschlag der Regierung sollte das System zum 1. Juli 2012 

starten, setzte aber die Zustimmung beider Häuser des Parlaments voraus. 

Das Komitee setzte seine Arbeit weiter fort und beschäftigte sich in der Fol-

ge unter anderem mit der Höhe des Festpreises, der schrittweisen Einbezie-

hung von Sektoren und der Unterstützung von Haushalten und der Indus-

trie.747 Den Abschlussbericht, das „Clean Energy Agreement“,748 veröffent-

lichte das Komitee im Juli 2011. Er enthält Vorgaben zur Reduzierung von 

Kohlendioxid, stellt Möglichkeiten für Innovationen und Investitionen in 

saubere Technologien bereit und schlug eine Belohnung für verbessertes 

Landnutzungsmanagement vor.749 

Der Bericht bildete die Grundlage eines Gesetzespakets,750 das im Herbst 

2011 nach Jahren des klimapolitischen Stillstandes sowohl vom Repräsen-

tantenhaus als auch vom Senat verabschiedet wurde.751 Das Clean Energy 

Legislative Package bestand aus 18 Einzelgesetzen. Zentrales Element war 

die Einführung des Systems zur Bepreisung von Kohlenstoff, dessen Struk-

tur und Verfahren zur Einführung im Clean Energy Act 2011752 geregelt 

                                            
747 Gillard (Prime Minister of Australia), Climate change framework announced, Pressemit-

teilung vom 24. Februar 2011. 
748 Multi-Party Climate Change Committee, Clean Energy Agreement, 2011. 
749 S. Multi-Party Climate Change Committee, Clean Energy Agreement, 2011, 1 f.  
750 Swoboda/Tomaras/Payne, Clean Energy Bill 2011, 2011, 17. 
751 S. Lo/Spash, Energy Policy 2012, 150; o.V., Carbon tax gets green light in Senate, The 

Sydney Morning Herald vom 8. November 2011. 
752 An Act to encourage the use of clean energy, and for other purposes (No. 131, 2011, 

kurz Clean Energy Act 2011). Dieses Gesetz basiert auf der Kompetenz des Parlaments 
nach Art. 51 Abs. 29 der australischen Verfassung, Gesetze hinsichtlich der auswärti-
gen Beziehungen zu erlassen. Gemäß § 3 lit. (a) des Clean Energy Act 2011 ist das Ziel 
des Gesetzes, die Verpflichtungen Australiens aus der Klimarahmenkonvention und 
dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen. Eine Kompetenz hierzu ergibt sich auch aus Art. 51 
Abs. 2 der australischen Verfassung, nach der das Parlament für die Besteuerung zu-
ständig ist, aber die Anforderungen des Art. 55 der australische Verfassung beachten 
muss; Parliament of the Commonwealth of Australia – House of Representatives, Clean 
Energy Bill 2011 – Explanatory Memorandum, 2011, 285 f.; s. auch Swobo-

da/Tomaras/Payne, Clean Energy Bill 2011, 2011, 10 f., 69. 
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waren, das folglich das Hauptgesetz des Pakets darstellte. Weitere Eckpfei-

ler waren der Clean Energy Regulator Act 2011753, der eine Behörde zur 

Verwaltung des Systems und weiterer Programme eingerichtet hat, sowie 

der Climate Change Authority Act 2011754, mit dem eine unabhängige Kör-

perschaft implementiert wurde, die der Regierung mit Ratschlägen über das 

System und weitere Klimaschutzinitiativen zur Verfügung stand.755 Nach-

dem die damalige Generalgouverneurin Quentin Bryce, die die Königin des 

Commonwealth in Australien repräsentiert,756 gemäß § 58 der australischen 

Verfassung ihre Zustimmung zu den Gesetzen gegeben hatte, konnten die 

Regelungen des Clean Energy Act 2011 zum 2. April 2012 in Kraft treten.757 

Damit konnte das System zum 1. Juli 2012 starten. 

Neben der Erfüllung der Verpflichtungen aus der Klimarahmenkonvention 

und dem Kyoto-Protokoll war langfristiges Ziel des Clean Energy Act 2011 

eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 80 Prozent im Vergleich 

zu den Emissionen des Jahres 2000 bis zum Jahr 2050. Dies sollte auf flexible 

und kosteneffiziente Weise erreicht werden. Auch sollte gemäß § 3 lit. (d) 

des Clean Energy Act 2011 mit dem Gesetz ein Preis auf Treibhausgasemis-

sionen gesetzt werden, der Investitionen in saubere Energien fördert, Ar-

beitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft unterstützt sowie 

Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltver-

schmutzung anregt. Wie dies ausgestaltet und geplant war, wird im Fol-

genden untersucht. Bezug wird dabei auf die bis Juni 2014 geltende Rechts-

lage758 genommen, da danach die Abschaffung des Emissionshandelssys-

tems in Kraft trat.759 

                                            
753 An Act to establish the Clean Energy Regulator, and for other purposes (No. 163, 2011, 

kurz Clean Energy Regulator Act 2011). 
754 An Act to establish the Climate Change Authority, and for other purposes (No. 143, 

2011, kurz Climate Change Authority Act 2011). 
755 Swoboda/Tomaras/Payne, Clean Energy Bill 2011, 2011, 10 ff. 
756 Art. 2 der Verfassung des australischen Bundes.  
757 S. die Verkündung (Proclamation) des Clean Energy Act 2011 der damaligen General-

gouverneurin Quentin Bryce am 7. Dezember 2011. 
758 S. zu Änderungen, die zwischen der ursprünglichen Fassung von 2011 und der zuletzt 

geänderten Fassung von 2013 unternommen wurden, Australian Government, Clean 
Energy Act 2011, Compilations, http://www.comlaw.gov.au/Series/C2011A00131/ 
Compilations, 17.10.2015. 

759  Wird im Folgenden Bezug auf einen Artikel oder einen Paragraphen genommen, han-
delt es sich um Vorschriften des Clean Energy Act 2011 in der Fassung vom 1.7.2013. 
Dieses Gesetz wurde, wie bereits erwähnt, zum 1. Juli 2014 durch den Clean Energy 
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4.2.2.1 Die Ausgestaltung in der Phase des Festpreises 

Während der Festpreisphase erfasste das System die 260 größten australi-

schen Emittenten.760 Zur Teilnahme verpflichtet waren direkte Emittenten 

sowie Anbieter und Verbraucher761 von Erdgas. Es handelte sich folglich um 

einen gemischten Downstream- und Upstream-Ansatz.762 Zu den direkten 

Emittenten gehörten gemäß § 20 solche Einrichtungen, die mehr als 25.000 

Tonnen CO2-eq in einem Fiskaljahr emittieren. Betroffen waren damit etwa 

Stromerzeuger und industrielle Prozesse.763 Ausgeschlossen waren gemäß 

§ 30 hingegen Emissionen aus der Verbrennung bestimmter Energieträger, 

Emissionen aus der Landwirtschaft und weiterer Landnutzungsmaßnah-

men, diffuse Emissionen von stillgelegten Untertagebergwerken, bestimmte 

Emissionen von Deponien764 und von stillgelegten Deponien sowie Emis-

sionen bestimmter synthetischer Treibhausgase. Als Treibhausgase erfasste 

das australische System Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid 

(N2O) und bestimmte perfluorierte Kohlenwasserstoffe aus der Aluminium-

Produktion.765 Insgesamt waren damit 60 Prozent der australischen Emis-

sionen einbezogen.766  

Für jede ausgestoßene Tonne CO2-eq mussten die verpflichteten Emittenten 

23 australische Dollar für das Fiskaljahr Juli 2012 bis Juni 2013 bezahlen. In 

den beiden folgenden Jahren erhöhte sich nach § 100 der Festpreis auf 24,15 

und 25,40 australische Dollar. Zu diesen Preisen konnten die Zertifikate von 

der Regierung gekauft werden. Ein Kontingent, also letztlich eine Emis-

                                                                                                                                    
Legislation (Carbon Tax Repeal) Act 2014 außer Kraft gesetzt. Die Vorstellung der 
Ausgestaltung berücksichtigt an dieser Stelle nicht die Zugeständnisse und Änderun-
gen, die die damalige australische Regierung für eine Verknüpfung mit dem europä-
ischen Emissionshandelssystem ankündigte. Diese werden in Kap. 5.1.3.2 behandelt. 
Es geht damit hier um den ursprünglichen Plan ohne den Einfluss und die Erwartung 

einer Verknüpfung. 
760 S. Australian Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013, 4. 
761  S. dazu §§ 37 ff. Danach hätten Verbraucher den Anbietern von Erdgas die Verpflich-

tungen abnehmen können. 
762 S. auch EDF/IETA, Australia, 2014, 3. 
763  Center for Climate and Energy Solutions, Australia's Carbon Pricing Mechanism, 2011, 2; 

Jones u.a., Australia – Finally a Carbon Pricing Scheme?, in: IETA, Greenhouse Gas 

Market Report 2011, 2011, 2 (3). 
764 S. hierzu auch §§ 32, 32A des Clean Energy Act. 
765  S. EDF/IETA, Australia, 2014, 4. 
766  EDF/IETA, Australia, 2014, 3; Jones u.a., Australia – Finally a Carbon Pricing Scheme?, 

in: IETA, Greenhouse Gas Market Report 2011, 2011, 2 (3). 
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sionsbeschränkung, gab es während der Festpreisphase abgesehen von den 

übergeordneten Reduktionszielen nicht. Grundsätzlich767 durften die Zerti-

fikate allerdings nicht an andere Teilnehmer gemäß § 100 Abs. 8 weiterver-

kauft werden. Ebenso wenig durften Zertifikate aufgespart (Banking) oder 

Zertifikate aus der Zukunft geliehen werden (Borrowing).768 

Um die Emissionen des letzten Jahres abzudecken, bestand die Möglichkeit, 

neben den gekauften Zertifikaten auch Projektgutschriften einzusetzen. In-

frage kamen hierfür nach § 122 Abs. 8 noch keine Certified Emission Reduc-

tions (CERs) des Clean Development Mechanism oder Emission Reduction 

Units (ERUs) der Joint Implementation, sondern nur Australian Carbon 

Credit Units (ACCUs) der Carbon Farming Initiative. In der Regel konnten 

nach § 125 (7) (b) (ii) und § 128 Abs. 7 und 8 fünf Prozent der gesamten 

Emissionen hiermit abgedeckt werden. Abgabezeitpunkt für 75 Prozent der 

Emissionen war gemäß §§ 125, 126 und 128 der 15. Juni des jeweiligen Fis-

kaljahres.769 Bis zum 1. Februar des Folgejahres mussten die restlichen 

25 Prozent eingereicht werden. Sollten die Emittenten nicht ausreichend 

Zertifikate einreichen, wurde eine Strafzahlung in Höhe von 130 Prozent 

des jeweiligen Fixpreises verhängt.770 Verfügte der Emittent hingegen über 

mehr Zertifikate, als er benötigte, hat er gemäß § 132 eine Rückzahlung er-

halten. Sie entsprach dem Fixpreis in voller Höhe. 

4.2.2.2 Das geplante Emissionshandelssystem nach der Überführung aus 

der Festpreisphase 

Nach der ursprünglichen Planung sollte die Phase des Festpreises im Juli 

2015 von einem Emissionshandelssystem mit einem Preis, den nicht der Ge-

setzgeber, sondern der Markt vorgibt, abgelöst werden. Nach dem partei-

internen Machtwechsel von Gillard erneut zu Rudd im Juni 2013 versuchte 

dieser allerdings die Überführung zu einem Emissionshandelssystem auf 

Sommer 2014 vorzuziehen.771 Dazu sollte es aufgrund des Regierungswech-

sels und der damit verbundenen Abschaffung des Emissionshandelssys-

                                            
767  S. aber Center for Climate and Energy Solutions, Australia's Carbon Pricing Mechanism, 

2011, 3. 
768  Australian Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013, 3. 
769  S. auch EDF/IETA, Australia, 2014, 7. 
770  S. Parliament of the Commonwealth of Australia – House of Representatives, Clean Energy 

Bill 2011 – Explanatory Memorandum, 2011, 148. 
771  S. dazu Australian Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013. 



Barbara Volmert    

 

 230 

tems jedoch nicht mehr kommen. Seit dem 1. Juli 2014 bestehen die entspre-

chenden Verpflichtungen nicht mehr. Die Emittenten müssen lediglich noch 

für das Fiskaljahr 2013/2014 ihre Abgabeverpflichtung erfüllen und ihre 

Emissionen nach dem National Greenhouse Gas and Energy Reporting Act 

2007 berichten.772 Die Überführung zu einem Emissionshandelssystem ist 

damit hinfällig. 

Vor der Abschaffung und auch vor den Verknüpfungsverhandlungen mit 

der Europäischen Union war vorgesehen, das Emissionshandelssystem fol-

gendermaßen auszugestalten: Bezüglich des Anwendungsbereichs für die 

Emittenten und Treibhausgase sollte es keine Veränderungen im Vergleich 

zu der Festpreisphase geben. Denn die in dieser Hinsicht einschlägigen 

§§ 20 ff. unterscheiden nicht zwischen den beiden Phasen, so dass dieselben 

Emittenten und Treibhausgase in das Emissionshandelssystem einbezogen 

worden wären. Im Unterschied zu der Festpreisphase sollte das Emissions-

handelssystem ab dem Jahr 2014 allerdings nach § 14 eine feste Obergrenze 

erhalten. Diese hätte gemäß § 16 Abs. 1 bis zum 31. Mai 2014 für die nächs-

ten fünf Jahre im Voraus bekanntgegeben werden sollen.773 Die jährlichen 

Obergrenzen wären dabei entweder von der Regierung oder durch die 

Formeln der §§ 17 und 18 festgelegt worden, wenn eine der Parlaments-

kammern eine Festsetzung gemäß § 15 verhindert hätte. Die Anwendung 

der Formeln hätte gewährleisten sollen, dass zumindest das fünfprozentige 

Reduktionsziel bis 2020 erreicht worden wäre.774 Danach wäre die Emis-

sionsobergrenze jährlich um zwölf Millionen Tonnen CO2-eq abgesenkt 

worden. 

Die Vergabe der Zertifikate hätte nach § 111 grundsätzlich durch eine Ver-

steigerung erfolgen sollen.775 Es wären aber auch Zertifikate kostenlos zuge-

teilt worden. Diese Ausnahme wäre Stromerzeugern nach § 161 in den Fis-

kaljahren von 2013 bis 2016 gewährt worden, die als Brennstoff Kohle ein-

setzen. Dadurch sollte nach § 159 die Energiesicherheit aufrechterhalten 

                                            
772  S. zu den Übergangsvorschriften insbesondere §§ 320, 323, 324 und 337 des Clean 

Energy Legislation (Carbon Tax Repeal) Act 2014; s. auch Clean Energy Regulator, 

About the mechanism, http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Infohub/CPM/ 
About-the-mechanism, 17.10.2015. 

773  S. auch EDF/IETA, Australia, 2014, 2. 
774  Center for Climate and Energy Solutions, Australia's Carbon Pricing Mechanism, 2011, 2; 

EDF/IETA, Australia, 2014, 2. 
775  S. auch Australian Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013, 7; 

EDF/IETA, Australia, 2014, 4. 
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werden. Energieintensive und handelsorientierte Industriezweige hätten 

aus dem Jobs and Competitiveness Program nach § 145 ebenfalls Zertifikate 

kostenlos erhalten, um die Anreize für Standortverlagerungen aufgrund un-

terschiedlicher Klimapolitiken zu reduzieren.776 Zwischen 66 und 

94,5 Prozent der benötigten Zertifikate hätten betroffene Emittenten auf die-

sem Weg erhalten können.777 Da Emittenten die kostenlose Zuteilung hätten 

beantragen müssen, hätte sich damit auch erst nach der Festsetzung der 

kostenlosen Zuteilung die Anzahl der zu versteigernden Zertifikate erge-

ben.778 Etwa ein Drittel aller Zertifikate wäre wohl als „Industry Assistance“ 

kostenlos zugeteilt statt versteigert worden.779 Vorgesehen waren acht Ver-

steigerungen für jeden Jahrgang. Davon hätten drei Auktionen vor dem be-

troffenen Jahr, vier Versteigerungen während des Jahres und eine Verstei-

gerung nach dem Jahr, aber noch vor dem endgültigen Einreichen der Zerti-

fikate dieses Jahrgangs stattgefunden.780 Die Versteigerungseinnahmen hät-

ten nicht nur zur Unterstützung energie- und handelsintensiver Unterneh-

men dienen, sondern auch Haushalte nutzen sollen, indem die Renten er-

höht und Steuern für niedrige und mittlere Einkommen gesenkt worden 

wären.781 Daneben sah das australische Emissionshandelssystem sowohl ei-

                                            
776  S. zu den Zieles dieses Programms § 143 des Clean Energy Act 2011. Das Jobs and 

Competitiveness Program konnte auch schon während der Festpreisphase in An-
spruch genommen werden. Diese Zertifikate hätten auch während der Festpreisphase 
gehandelt oder gemäß § 116 an den Staat zurückgegeben werden dürfen. Im Gegen-
zug wäre dafür der Festpreis gezahlt worden. Im Fiskaljahr 2013/2014 wurden fast 
98 Millionen Zertifikate kostenlos aus diesem Programm zugeteilt; Clean Energy Regu-
lator, Jobs and competitiveness program issued units, http://www.cleanenergyregula-
tor.gov.au/Infohub/Data-and-information/Pages/Jobs-and-competitiveness-
program-issued-units.aspx, 17.10.2015. 

777  Parliament of the Commonwealth of Australia – House of Representatives, Clean Energy Bill 
2011 – Explanatory Memorandum, 2011, 162; s. auch Center for Climate and Energy Solu-
tions, Australia's Carbon Pricing Mechanism, 2011, 3; EDF/IETA, Australia, 2014, 5; 
Jones u.a., Australia – Finally a Carbon Pricing Scheme?, in: IETA, Greenhouse Gas 

Market Report 2011, 2011, 2 (4). 
778  EDF/IETA, Australia, 2014, 4; s. auch § 149 des Clean Energy Act 2011. 
779  Jones u.a., Australia – Finally a Carbon Pricing Scheme?, in: IETA, Greenhouse Gas 

Market Report 2011, 2011, 2 (3). 
780  S. Australian Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013, 7; s. auch 

§ 113 des Clean Energy Act 2011 und die inzwischen ebenfalls abgelöste Clean Energy 
(Auction of Carbon Units) Determination 2013. 

781  Thorpe, CCLR 2012, 261 (263); s. auch Center for Climate and Energy Solutions, Australia's 
Carbon Pricing Mechanism, 2011, 3 ff.; Jones u.a., Australia – Finally a Carbon Pricing 
Scheme?, in: IETA, Greenhouse Gas Market Report 2011, 2011, 2 (4). Die Un-
terstützung für die Haushalte bleibt trotz der Abschaffung des Emissionshandelssys-
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nen Mindestpreis782 bei den Versteigerungen als auch einen Höchstpreis für 

die Zertifikate in den Jahren von 2015 bis 2018 vor. Während der Mindest-

preis zunächst 15 australische Dollar betragen hätte und jährlich um 

vier Prozent gestiegen wäre, hätte der Höchstpreis bei 20 australischen Dol-

lar über dem erwarteten internationalen Zertifikatspreis im Fiskaljahr 

2015/2016 gelegen und wäre um fünf Prozent pro Jahr erhöht worden.783 Zu 

diesem festen Preis wären Zertifikate auf Antrag ausgegeben worden.784 Die 

Anzahl hätte jedoch erst später bekanntgegeben werden sollen. 

Im Gegensatz zu der Festpreisphase hätten die Zertifikate außerdem zwi-

schen den Emittenten nach § 104 übertragbar sein sollen und hätten auch 

für spätere Handelsperioden gemäß § 122 Abs. 4 lit. b) aufgespart werden 

dürfen. Borrowing wäre jedoch weiterhin verboten gewesen, abgesehen von 

fünf Prozent der Abgabeverpflichtung, die nach § 133 Abs. 6 durch geliehe-

ne Zertifikate aus dem darauffolgenden Jahrgang abgedeckt hätten werden 

können.785 Erlaubt gewesen wäre aber weiterhin die Nutzung von Projekt-

gutschriften. Zum einen hätten nun die internationalen Projektgutschriften 

des Kyoto-Protokolls für die Abdeckung von maximal 50 Prozent der Emis-

sionen nach § 133 Abs. 7786 eingesetzt werden können. Zum anderen wäre es 

                                                                                                                                    
tem bestehen; Department of the Environment, Repeal of the Carbon Tax – Impacts on 

Households and Businesses, 2. 
782  Ursprünglich war der Mindestpreis in § 111 Abs. 5 geregelt und hätte gemäß § 124 

Abs. 1 des Clean Energy Act 2011 auch im Fall des Einreichens von internationalen 
Projektgutschriften angewendet werden müssen. Im Zuge der Verknüpfungsgesprä-
che mit der Europäischen Union wurde der Mindestpreis allerdings wieder gestri-

chen; s. dazu ausführlich Kap. 5.1.3.2. 
783  S. dazu Parliament of the Commonwealth of Australia – House of Representatives, Clean 

Energy Bill 2011 – Explanatory Memorandum, 2011, 123 f. und 129 f.; s. auch Australi-
an Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013, 8 f.; Center for Climate 
and Energy Solutions, Australia's Carbon Pricing Mechanism, 2011, 2; EDF/IETA, Aus-

tralia, 2014, 7.   
784  Dies ergibt sich aus der Tabelle in § 100 Abs. 1 des Clean Energy Act 2011. 
785  S. auch Australian Government, Starting Emissions Trading on 1 July 2014, 2013, 8; 

EDF/IETA, Australia, 2014, 6. 
786  Nach der ursprünglichen Fassung. In der Fassung vom 1.7.2013 ist dies in § 133 

Abs. 7E des Clean Energy Act 2011 geregelt. Eine Änderung wurde infolge der Ver-
knüpfungsgespräche mit der Europäischen Union vorgenommen. Danach wurde eine 
weitere Begrenzung eingeführt. Nur 12,5 Prozent der Emissionen hätten Emittenten 
nach § 123A Abs. 6 des Clean Energy Act 2011 durch Projektgutschriften des Kyoto-
Protokolls abdecken können. Die Begrenzung von insgesamt 50 Prozent wäre aber 
unangetastet geblieben. Folglich hätten etwa Zertifikate des europäischen Emissions-
handelssystems bis zu dieser Obergrenze nach erfolgter Verknüpfung genutzt werden 

dürfen. S. dazu ausführlich Kap. 5.1.3.2. 
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möglich gewesen, die Abgabeverpflichtung vollständig mit australischen 

Projektgutschriften etwa aus der Carbon Farming Initiative zu erfüllen.787  

Die Emittenten hätten, in Fortführung der bereits gesammelten Erfahrungen 

in der Festpreisphase, Zertifikate entsprechend ihren Emissionen einreichen 

müssen. Gemäß § 133 wäre dies – im Unterschied zur Festpreisphase – aber 

für die vollständige Anzahl an Zertifikaten bis zum 1. Februar des Folgejah-

res fällig gewesen. Die Abgabeverpflichtung hätte folglich jährlich bestan-

den. Eine weitere Unterteilung in Handelsperioden ist insofern auch nicht 

vorgenommen worden. Wäre ein Emittent seiner Verpflichtung, Zertifikate 

abzugeben, nicht nachgekommen, hätte er das Doppelte des durchschnittli-

chen Versteigerungspreises zahlen müssen.788 Diese Ausgestaltungsent-

scheidungen und Verpflichtungen sind mit der Abschaffung des Emis-

sionshandelssystems jedoch ebenso außer Kraft gesetzt worden wie die 

Verhandlungen mit der Europäischen Union über eine Verknüpfung ihrer 

Emissionshandelssysteme.  

4.3 Emissionshandel in den USA 

Bevor die auf regionaler Ebene eingeführten Emissionshandelssysteme der 

Regional Greenhouse Gas Initiative (Kap. 4.3.2) und das System Kalifor-

niens (Kap. 4.3.3) vorgestellt werden, wird zunächst in Kapitel 4.3.1 die 

Klimapolitik in den USA skizziert. Denn hierin sind auch Gründe zu finden, 

warum auf Bundesebene kein nationales Emissionshandelssystem einge-

führt werden konnte und sich stattdessen regionale Initiativen gebildet ha-

ben.  

4.3.1 Klimapolitik in den USA 

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sowohl die Klimarahmenkon-

vention als auch das Kyoto-Protokoll unterzeichnet.789 Ratifiziert haben sie 

jedoch nur die Klimarahmenkonvention, die keine völkerrechtliche Reduk-

                                            
787  Parliament of the Commonwealth of Australia – House of Representatives, Clean Energy Bill 

2011 – Explanatory Memorandum, 2011, 117, 152; s. auch EDF/IETA, Australia, 2014, 
5 f.; Jones u.a., Australia – Finally a Carbon Pricing Scheme?, in: IETA, Greenhouse Gas 
Market Report 2011, 2011, 2 (3); Thorpe, CCLR 2012, 261 (263). 

788  S. Parliament of the Commonwealth of Australia – House of Representatives, Clean Energy 
Bill 2011 – Explanatory Memorandum, 2011, 148; s. auch § 114 des Clean Energy Act 
2011. 

789  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in Vol-

mert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (666 f.) veröffentlicht. 
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tionsverpflichtung enthält.790 Das Kyoto-Protokoll sieht für die USA hinge-

gen eine Reduktionsverpflichtung von sieben Prozent gegenüber den Treib-

hausgasemissionen des Jahres 1990 innerhalb des Verpflichtungszeitraums 

2008 bis 2012 vor.791 Den Klimaverhandlungen in Kyoto vorausgegangen 

war allerdings die sogenannte Byrd-Hagel-Resolution, die im Sommer 1997 

vom US-Senat einstimmig verabschiedet wurde. Hiernach sollten die USA 

kein Unterzeichner eines Klimaschutz-Protokolls sein, das neue Verpflich-

tungen zur Begrenzung oder Reduzierung von Treibhausgasemissionen für 

die Anlage I-Staaten und nicht zugleich auch entsprechende Verpflichtun-

gen für Entwicklungsländer in der gleichen Verpflichtungsperiode enthält 

oder das zu einem erheblichen Schaden für die US-amerikanische Wirt-

schaft führen würde.792  

Dennoch unterzeichnete der damalige US-Vizepräsident Al Gore das Kyoto-

Protokoll am 12. November 1998. Rechtliche Voraussetzung für die Ratifika-

tion eines völkerrechtlichen Vertrages ist gemäß Art. 2 § 2 Abs. 2 der Verfas-

sung der USA jedoch, dass der Präsident den Rat und die Zustimmung des 

Senats einholt.793 Dies wurde von dem damaligen Präsidenten Bill Clinton 

unterlassen.794 Auch sein Nachfolger George W. Bush unternahm diesen 

Schritt nicht und begründete seine Ablehnung damit, dass das Kyoto-

Protokoll 80 Prozent der Welt, insbesondere bevölkerungsreiche Länder wie 

China und Indien, von Verpflichtungen befreie und die US-Wirtschaft 

ernsthaft schädigen würde. Auch zeige die Byrd-Hagel-Resolution einen 

klaren Konsens, dass das Kyoto-Protokoll ein unfaires und ineffektives Mit-

tel zur Bekämpfung des Klimawandels sei.795 Folge der fehlenden Rück-

sprache mit dem Senat und damit der fehlenden Ratifikation ist, dass die 

USA bis heute nicht an ihre Reduktionsverpflichtung gebunden sind.796 

                                            
790  S. hierzu auch Kap. 3.3.1.1. 
791 Anlage B des Kyoto-Protokolls.  
792  Senate Resolution 98 (Report No. 105-54) vom 25. Juli 1997. Diese wurde einstimmig 

(95-0) im Senat verabschiedet; s. auch Dernbach, U.S. Policy, in: Gerrard (Hrsg.), Global 

Climate Change and U.S. Law, 2008, 61 (63 f.). 
793 S. hierzu auch die Erklärungen des United States Senate, Treaties, http://www.senate. 

gov/artandhistory/history/common/briefing/Treaties.htm, 17.10.2015. 
794 S. dazu auch Bang/Hovi/Sprinz, Climate Policy 2012, 755 (758 ff.); Dernbach, U.S. Policy, 

in: Gerrard (Hrsg.), Global Climate Change and U.S. Law, 2008, 61 (64). 
795 S. hierzu den Brief des Präsidenten George W. Bush, Text of a Letter from the President 

to Senators Hagel, Helms, Craig, and Roberts, Pressemitteilung vom 13. März 2001. 
796 S. Barbour, International Agreements on Climate Change: Selected Legal Questions, 

2010, 10 ff.; Fletcher, Global Climate Change: The Kyoto Protocol, 2005, 12; s. zur Ab-



Emissionshandel in ausgewählten Regionen 

   235 

Konsequenterweise nehmen sie damit auch nicht an der zweiten Verpflich-

tungsperiode des Kyoto-Protokolls teil.797 Sie wirken im Rahmen der inter-

nationalen Klimaverhandlungen aber an dem geplanten Klimaschutzab-

kommen ab 2020 mit, wobei sie sich aber nach wie vor besonders für gleich-

zeitige Reduktionsverpflichtungen für Schwellenländer wie Indien oder 

China einsetzen.798 

Während seiner Amtszeit setzte Bush vor allem auf freiwillige Maßnahmen 

zur Bekämpfung des Klimawandels,799 um sein selbst festgelegtes Redukti-

onsziel zu erreichen. Danach sollte die Emissionsrate, also wie viele Treib-

hausgase pro Einheit ökonomischer Aktivität ausgestoßen werden, bis 2012 

gegenüber den Emissionen des Jahres 2002 um 18 Prozent verringert wer-

den. Als Maßnahmen waren hierfür etwa eine Weiterentwicklung der be-

reits bestehenden Registrierung freiwilliger Emissionsreduktionen, freiwil-

lige Emissionsberichte, die bundesstaatliche Förderung der Klimaforschung 

und der Technologieentwicklung, steuerliche Anreize für erneuerbare 

Energien und Steuergutschriften für bestimmte Fahrzeuge sowie die Ent-

wicklung neuer Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz des 

Transportsektors vorgesehen.800  

Sein Nachfolger als Präsident der USA, Barack Obama, sagte auf dem Kli-

magipfel in Kopenhagen 2009 hingegen eine freiwillige, völkerrechtlich 

                                                                                                                                    
lehnung des Kyoto-Protokolls durch die USA auch Bang Softing, Climate Change Poli-
cymaking in Germany and the USA, 2002; Grubb, International Review for Environ-
mental Strategies 2004, 15; Manne/Richels, US Rejection of the Kyoto Protocol: The Im-
pact on Compliance Costs and CO2 emissions, 2001; McCright/Dunlap, Social Problems 
2003, 348; Purvis, International Review for Environmental Strategies 2004, 169. 

797  Anlage B des Kyoto-Protokolls führt nach der Änderung durch das “Doha amend-
ment to the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change” vom 8. Dezember 2012, die noch nicht in Kraft getreten ist, die USA entspre-
chend nicht mehr auf.  

798  Dies wird etwa in der Einreichung an die „Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action (ADP)“ vom 12. Februar 2014 deutlich; United States of 
America, U.S. Submission on Elements of the 2015 Agreement, 2014, 1; s. auch 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 214 ff. 
799  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 216. 
800  S. ausführlich zu den einzelnen Vorschlägen und Maßnahmen The White House – Pre-

sident George W. Bush, Global Climate Change Policy Book, 2002, http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/02/climatechange.html, 17.10.2015.  
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nicht bindende 17-prozentige Reduktion bis 2020 im Vergleich zu 2005 zu,801 

was einer Senkung der Emissionen um drei Prozent im Vergleich zu 1990 

entspricht.802 Am 25. Juni 2013 legte er hierzu den Climate Action Plan vor, 

der neben Klimaschutz- auch Anpassungsmaßnahmen enthält. Hinsichtlich 

der Begrenzung der Treibhausgasemissionen sieht der Plan unter anderem 

die Verringerung der CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung, die Förde-

rung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz sowie Verbrauchs-

standards für Kraftfahrzeuge vor.803 Da die von ihm initiierten Maßnahmen 

keine Änderung der Gesetzgebung erfordern, sondern in den Zuständig-

keitsbereich der Exekutive fallen, kann Obama sie ohne Beteiligung des 

Kongresses durchsetzen.804 Dies ist auch auf eine Entscheidung des 

Supreme Court der USA zurückzuführen.805 Danach fallen Treibhausgase 

unter die Definition der Luftschadstoffe des Clean Air Act,806 der Regulie-

rungsbefugnisse der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA überträgt. 

                                            
801  Anhang I des Copenhagen Accord - Quantified economy-wide emissions targets for 

2020: United States of America; s. auch UNFCCC, Compilation of economy-wide emis-
sion reduction targets to be implemented by Parties included in Annex I to the Con-
vention, 2011, 7 f. 

802 Wasserman, World Resources Institute Fact Sheet: U.S. Climate Action in 2009-2010, 

2010, 4. 
803  The White House – Executive Office of the President, The President‟s Climate Action Plan, 

2013, 6 ff.; s. auch Riedel/Marcellino, CCLR 2013, 213 (213 f.). 
804  S. hierzu Obama, Presidential Memorandum -- Power Sector Carbon Pollution Stan-

dards, Anordnung des Präsidenten an die EPA vom 25.6.2013. 
805  U.S. Supreme Court, Urteil vom 2. April 2007 – Massachusetts v. Environmental Protec-

tion Agency, 549 U.S. 497. In dem Fall verlangten die Kläger von der EPA die Regulie-
rung von Treibhausgasemissionen. Konkret ging es um Treibhausgasemissionen von 
Kraftfahrzeugen und die Frage, ob die EPA im Rahmen des Clean Air Acts tätig wer-
den muss. Dies wurde ausdrücklich vom Supreme Court bestätigt und ein Nichthan-
deln an Bedingungen geknüpft. Für das weitere Handeln der EPA wies die Entschei-
dung eine große Signalwirkung auf; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüp-
fung von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 
217 Fn. 731; s. hierzu auch Würtenberger, ZfU 2009, 379 (382 ff.). 

806  Clean Air Act of 1963, 42 U.S.C. (The Public Health and Welfare) chapter 85 – Air Pol-
lution Prevention and Control (§ 7401 – § 7671q); zu der Frage, inwieweit Vorschriften 
des Clean Air Act auch für die Regulierung von Treibhausgasemissionen oder der 
Einführung eines Emissionshandelssystems nutzbar gemacht werden können, s. Brad-
dock, Texas Environmental Law Journal 2011, 129; Chang, ELR News & Analysis 2010, 
10894; Enion, Journal of Environmental Law 2012, 1; Martella, CCLR 2010,139; McKin-
stry, ELR 2011, 10301; Monast/Profeta/Cooley, Avoiding the Glorious Mess: A Sensible 
Approach to Climate Change and the Clean Air Act, 2010; Mullins/Enion, ELR 2010, 
10864; Richardson, Stanford Environmental Law Journal 2010, 283; Richard-

son/Fraas/Burtraw, ELR 2011, 10098. 
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Diese musste feststellen, ob Treibhausgase zur Luftverschmutzung beitra-

gen und ob sie eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Dies 

bestätigte die EPA mit ihrem sogenannten Endangerment Finding.807 Daher 

erlaubt und verpflichtet diese Feststellung, im Anwendungsbereich des 

Clean Air Act Emissionsreduktionen oder Emissionsstandards festzule-

gen.808  

Auf Weisung des Präsidenten veröffentlichte die EPA im Juni 2014 die viel 

beachteten Vorschläge,809 die CO2-Emissionen bestehender sowie veränder-

ter und ausgebauter Kraftwerke zu begrenzen, nachdem bereits im Septem-

ber 2013 der Vorschlag, Emissionen neu zu errichtender Kraftwerke zu re-

duzieren, bekannt gegeben worden war.810 Damit sollen die CO2-

Emissionen des Stromsektors, der als größte Quelle 2012 für 32 Prozent der 

gesamten Treibhausgasemissionen der USA verantwortlich war,811 bis zum 

Jahr 2030 um 30 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 2005 redu-

ziert werden.812 Allerdings lassen die Vorschläge den Bundesstaaten die 

Flexibilität, wie sie das Reduktionsziel erreichen. Möglich sind etwa Pro-

gramme zur Förderung der Energieeffizienz auf der Nachfrageseite, Emis-

sionshandelssysteme, Quoten für erneuerbare Energien, Effizienzverbesse-

rungen der Kraftwerke, Stilllegungen von Anlagen oder die Umstellung auf 

Erdgas, aber auch der Ausbau der Stromerzeugung aus Nuklearanlagen.813 

                                            
807  EPA, Endangerment and Cause or Contribute Findings for Greenhouse Gases Under 

Section 202(a) of the Clean Air Act, Final Rule, 40 CFR Chapter I, 74 FR 66496 
(15.12.2009); s. auch EPA, Endangerment and Cause or Contribute Findings for 
Greenhouse Gases under Section 202(a) of the Clean Air Act, 
http://www.epa.gov/climatechange/endangerment/, 17.10.2015. 

808  S. Monast/Profeta/Cooley, Avoiding the Glorious Mess: A Sensible Approach to Climate 
Change and the Clean Air Act, 2010, 3 ff.; Riedel/Marcellino, CCLR 2013, 213. 

809  Die Weisung und der Zeitplan ergeben sich aus Obama, Presidential Memorandum -- 

Power Sector Carbon Pollution Standards, Anordnung des Präsidenten an die EPA 
vom 25.6.2013. 

810  S. EPA, Regulatory Actions, http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/regu-
latory-actions, 17.10.2015; s. auch Riedel/Marcellino, CCLR 2013, 213 (213 ff.). 

811  S. EPA, Learn About Carbon Pollution From Power Plants, http://www2.epa.gov/ 

carbon-pollution-standards/learn-about-carbon-pollution-power-plants#CAP, 
17.10.2015. 

812  S. EPA, EPA Proposes First Guidelines to Cut Carbon Pollution from Existing Power 
Plants/Clean Power Plan is flexible proposal to ensure a healthier environment, spur 
innovation and strengthen the economy, Pressemitteilung vom 2. Juni 2014. 

813  S. EPA, EPA FACT SHEET: Clean Power Plan, The Role of States – States decide how 

they will cut Carbon Pollution, 2014, 1 f. 
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Die entsprechenden Pläne der Bundesstaaten sollen nach dem Vorschlag 

der EPA bis zum 30. Juni 2016 bei der EPA eingereicht werden.814 Am 

3. August 2015 gaben Präsident Obama und die EPA schließlich den end-

gültigen Clean Power Plan für bestehende Kraftwerke sowie die finalen 

Carbon Pollution Standards für neue, veränderte und ausgebaute Kraftwer-

ke bekannt.815  

Das Handeln des Präsidenten erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass es 

dem Repräsentantenhaus und dem Senat – den zwei Kammern des Kon-

gresses – bislang nicht gelungen ist, ein Klimaschutzgesetz zu verabschie-

den. Seit der Ablehnung des Kyoto-Protokolls im Jahr 1997 wurden zwar 

verschiedene Initiativen auf bundesstaatlicher Ebene in den Kongress ein-

gebracht, die auch die Einführung eines Emissionshandelssystems zur Re-

duzierung der Emissionen beabsichtigten. Jedoch fand keiner der Gesetzes-

vorschläge die notwendige Zustimmung sowohl im Repräsentantenhaus als 

auch im Senat.816 Gescheitert ist auch einer der prominentesten und erfolg-

versprechendsten Ansätze der letzten Jahre: der American Clean Energy 

and Security Act817, auch bekannt unter den Namen seiner Initiatoren 

                                            
814  S. EPA, EPA Proposes First Guidelines to Cut Carbon Pollution from Existing Power 

Plants/Clean Power Plan is flexible proposal to ensure a healthier environment, spur 
innovation and strengthen the economy, Pressemitteilung vom 2. Juni 2014; s. auch 
Obama, Presidential Memorandum -- Power Sector Carbon Pollution Standards, Secti-

on 1 (b) (iii), Anordnung des Präsidenten an die EPA vom 25.6.2013. 
815  S. hierzu im Einzelnen EPA, Clean Power Plan for Existing Power Plants, 

http://www2.epa.gov/cleanpowerplan/clean-power-plan-existing-power-plants, 
17.10.2015; EPA, Carbon Pollution Standards for New, Modified and Reconstructed 
Power Plants, http://www2.epa.gov/cleanpowerplan/carbon-pollution-standards-
new-modified-and-reconstructed-power-plants, 17.10.2015. 

816 Zu einzelnen Gesetzesvorschlägen: Anderson/Mehling/van Asselt, Linking the EU‟s 
Emissions Trading System to any Future US Emissions Trading Scheme, 2009, 5 ff.; 
CARBONfirst USA, Climate policy and market insights, 2009, 19 ff.; Kaswan, University 
of San Francisco Law Review 2007, 39 (73 ff.); Lenz, ZfU 2013, 148 (154 ff.); 
Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 (205 ff.); Mildner/Richert, Obama‟s New Climate Poli-
cy, 2010, 22 ff.; Moslener/Sturm, ZfU 2008, 417 (419 ff.); Reitze, Environmental Affairs 
2009, 1 (26 ff.); Climate Change & Emissions Committee, Energy Law Journal 2010, 571 
(580 ff.); Schang/Chan, San Diego Journal of Climate & Energy Law 2010, 87 (94 ff.); 
Schill/Diekmann/Kemfert, Energy and Climate Policy: USA Continues to Trail Behind, 
Despite Positive Change, 2010, 27 (32 ff.); Sterk/Mehling/Tuerk, Prospects of linking EU 
and US Emission Trading Schemes: Comparing the Western Climate Initiative, the 
Waxman-Markey and the Lieberman-Warner Proposals, 2009.  

817 American Clean Energy and Security Act of 2009 (H.R. 2454); Übersicht bei Lar-
sen/Kelly/Heilmayr, WRI Summary of H.R. 2454, the American Clean Energy and Secu-
rity Act (Waxman-Markey), 2009; Robinson, CCLR 2010, 127; Simonis, Das Transforma-
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Waxman und Markey. Dieser Gesetzesvorschlag wurde im Sommer 2009 

vom Repräsentantenhaus mit hauchdünner Mehrheit verabschiedet.818 Ein 

äquivalentes Gesetz hat jedoch bis heute nicht den Senat passiert,819 so dass 

auch der Waxman-Markey-Gesetzesvorschlag als gescheitert angesehen 

werden muss.820 

Im Gegensatz zur Bundesebene verliefen die Klimaschutzinitiativen auf 

einzelstaatlicher und lokaler Ebene erfolgreicher. Aufmerksamkeit erregt 

haben vor allem die Einführung der Emissionshandelssysteme in mehreren 

Einzelstaaten des Nordostens der USA, also der Zusammenschluss, der un-

ter dem Namen „Regional Greenhouse Gas Initiative“, kurz RGGI bekannt 

ist, sowie in Kalifornien. Daneben bestehen in etlichen Bundesstaaten Rege-

lungen zur Förderung erneuerbaren Energien, insbesondere als sogenannte 

Renewable Portfolio Standards, die den Anteil erneuerbaren Energien an 

der Stromerzeugung eines Unternehmens vorgeben. Auch werden Energie-

effizienzstandards gesetzt, Klimapläne entwickelt und gesetzliche Redukti-

onsziele festgelegt.821 Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen erfolgen 

ebenfalls auf lokaler Ebene. Seit der Veröffentlichung des „U.S. Mayors 

                                                                                                                                    
tionspotenzial des Emissionshandels – analysiert am Beispiel der Waxman-Markey-

Vorlage im US-Kongress, in: Schüttemeyer (Hrsg.), Politik im Klimawandel, 2011, 159. 
818 219 Ja-Stimmen standen 212 Gegenstimmen gegenüber. Die namentliche Abstimmung 

der Mitglieder des Repräsentantenhauses ist zu finden unter OpenCongress, On Passa-
ge: H R 2454 American Clean Energy and Security Act, http://www.opencon-
gress.org/vote/2009/h/477, 17.10.2015. 

819 Die Chancen, dass überhaupt ein Gesetzesvorschlag den Senat passiert, sind insge-
samt sehr gering einzustufen; ebenso Schang/Chan, San Diego Journal of Climate & 
Energy Law 2010, 87 (96). 

820  Zu den Gründen Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (666 f.). 
821 Wasserman, WRI Fact Sheet: U.S. Climate Action in 2009-2010, 2010, 4; s. auch Center for 

Climate and Energy Solutions, U.S. States & Regions: Climate Action, 
http://www.c2es.org/us-states-regions, 17.10.2015; Department of State, United States 
Climate Action Report 2014, 127 ff.; EPA, Survey of Existing State Policies and Pro-
grams that Reduce Power Sector CO2 Emissions, 2014; Gunawansa/Kua, Sustainable 
Development 2014, 52 (56 ff.); Healy, Local Initiatives, in: Gerrard (Hrsg.), Global Cli-
mate Change and U.S. Law, 2008, 421; Hodas, State Initiatives, in: Gerrard (Hrsg.), 
Global Climate Change and U.S. Law, 2008, 343; Litz, Toward a Constructive Dialogue 
on Federal and State Roles in U.S. Climate Change Policy, 2008, 5 ff.; Mildner/Richert, 
Obama‟s New Climate Policy, 2010, 31 ff.; Pew Center on Global Climate Change, Climate 
Change 101: Understanding and Responding to Global Climate Change, 2011; Rabe, 
The Journal of Federalism 2011, 494 (499 ff.); Schill/Diekmann/Kemfert, Energy and Cli-
mate Policy: USA Continues to Trail Behind, Despite Positive Change, 2010, 27 (30 f.); 
Stein, Regional Initiatives to Reduce Greenhouse Gas Emissions, in: Gerrard (Hrsg.), 

Global Climate Change and U.S. Law, 2008, 315. 
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Climate Protection Agreement“822 im Jahr 2005 haben mehr als 1.060 Bür-

germeister diese Vereinbarung unterzeichnet.823 Eine Umfrage unter den 

Bürgermeistern zeigt auch die getroffenen Maßnahmen und Programme 

auf, die zur Bekämpfung des Klimawandels eingeleitet wurden. Zu nennen 

sind etwa förmliche Reduktionsverpflichtungen, die Einführung eines Re-

gisters für Treibhausgasemissionen und umfassender Energiepläne sowie 

Programme, um Einwohner zur Reduktion von Treibhausgasemissionen 

anzuregen.824 

Trotz der bisherigen Anstrengungen sind die Treibhausgasemissionen in 

den USA zwischen den Jahren 1990 und 2013 um 5,9 Prozent gestiegen.825 

Dennoch können die USA das in Kopenhagen zugesagte Minderungsziel 

von 20 Prozent bis 2020 durchaus erreichen. Denn die Emissionen lagen 

2013 um zehn Prozent niedriger als das Niveau des Jahres 2005.826 Dies ist 

jedoch vor allem auf den hohen Emissionswert im Jahr 2005 zurückzufüh-

ren. Seitdem sind die Emissionen, auch wegen der Wirtschaftskrise und der 

vermehrten Substitution der Stromerzeugung mit Kohle durch Erdgas, ins-

gesamt gesunken. Für die USA als zweitgrößter Emittent der Welt besteht 

jedoch weiterhin Handlungsbedarf, wie Obama auch in seiner Rede zum 

Klimawandel am 25. Juni 2013 deutlich machte.827 Noch befinden sich aller-

                                            
822 The U.S. Mayors Climate Protection Agreement (As endorsed by the 73rd Annual U.S. 

Conference of Mayors meeting, Chicago, 2005); s. auch Healy, Local Initiatives, in: Ger-
rard (Hrsg.), Global Climate Change and U.S. Law, 2008, 421 (430 ff.); Vol-
mert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (667). Mit dieser Vereinbarung sollten zum ei-
nen die bundesstaatliche und die einzelstaatlichen Regierungen sowie der Kongress 
zum Handeln aufgefordert werden, mindestens das Reduktionsziel von sieben Pro-
zent bis 2012 zu erreichen. Zum anderen verpflichteten sich die teilnehmenden Städte, 
darunter New York City, Los Angeles und Chicago, das Erreichen der Ziele des Kyo-
to-Protokolls in ihren Gemeinden durch entsprechende Maßnahmen voranzutreiben.  

823  United States Conference of Mayors, U.S. Mayors Not Waiting on Washington to Tackle 

Climate Change, Pressemitteilung vom 22. April 2014, 1. 
824  S. hierzu United States Conference of Mayors Climate Protection Center, Climate Mitiga-

tion and Adaptation Actions in America‟s Cities, 2014. 
825 S. EPA, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2013, 2015, 2-1. 

Zwischen 1990 und 2008 stiegen die Treibhausgasemissionen sogar um mehr als 
14 Prozent; Schill/Diekmann/Kemfert, Energy and Climate Policy: USA Continues to 

Trail Behind, Despite Positive Change, 2010, 27 (34). 
826  S. EPA, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2013, 2015, Table 

2-1: Recent Trends in U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks, 2-4 f. 
827  Obama, Remarks by the President on Climate Change, Rede am 25. Juni 2013 an der 

Georgetown University in Washington, D.C. 
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dings die Vorschläge der Regierung Obamas, Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren, erst in der Planungs- und nicht in der Umsetzungsphase.828 

4.3.2 Die Regional Greenhouse Gas Initiative 

Die Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)829 ist ein Zusammenschluss 

mehrerer Bundesstaaten im Nordosten der USA, die auf gemeinsamer 

Grundlage Emissionshandelssysteme eingeführt haben. Beteiligt sind hier-

bei die neun Bundesstaaten Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Mas-

sachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island und Vermont, die seit 

dem 1. Januar 2009 CO2-Emissionen des Stromsektors begrenzen. Sie haben 

damit das erste marktbasierte und verpflichtende Emissionshandelssystem 

in den USA eingeführt, mit dem Treibhausgasemissionen reduziert werden 

sollen.830 Wie das Emissionshandelssystem ausgestaltet ist, wird im Folgen-

den anhand der rechtlichen Grundlagen untersucht, auf die sich die Bun-

desstaaten gemeinsam geeinigt hatten. 

4.3.2.1 Hintergrund und rechtliche Grundlagen 

Der erste Schritt zur Gründung von RGGI ging von dem ehemaligen repu-

blikanischen Gouverneur von New York, George E. Pataki, aus. Dieser ver-

fasste im Jahr 2003 einen Brief an zehn seiner Amtskollegen im Nordosten 

der USA, in dem er sich für eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des 

Klimawandels stark machte.831 Acht der Gouverneure – neben New York 

waren Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, 

                                            
828 Eine Analyse der Klimapolitik in den USA gibt es auch von Simonis, Das Transforma-

tionspotenzial des Emissionshandels – analysiert am Beispiel der Waxman-Markey-
Vorlage im US-Kongress, in: Schüttemeyer (Hrsg.), Politik im Klimawandel, 2011, 159; 
aus europäischer Perspektive Moslener/Sturm, European Environment 2008, 257; Mos-
lener/Sturm, ZfU 2008, 417; mit Schwerpunkt auf Fragen der Gerechtigkeit in der Kli-
mapolitik Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 211 ff. 
829  Das Kapitel geht in Teilen zurück auf Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 

(667 f.) und Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 223 ff. 
830  S. RGGI, Program Design, http://rggi.org/design, 17.10.2015; s. auch Ramseur, Green-

house Gas Reductions: California Action and the Regional Greenhouse Gas Initiative, 
2007, 9. 

831  S. Johnson, 10 States to Discuss Curbs On Power-Plant Emissions, The New York Times 
vom 25. Juli 2003; Ruth u.a., Economic and Energy Impacts from Maryland‟s Potential 

Participation in the Regional Greenhouse Gas Initiative, 2007, 8. 

http://rggi.org/design
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New Jersey, Rhode Island und Vermont vertreten832 – nahmen die Einla-

dung an, über die Einführung eines regionalen Emissionshandelssystems zu 

diskutieren, das die CO2-Emissionen stromerzeugender Anlagen abdecken 

sollte.833 Dagegen entschieden sich die Gouverneure aus Pennsylvania und 

Maryland nicht teilzunehmen und stattdessen lediglich einen Beobachter-

status im weiteren Prozessverlauf einzunehmen.834 Auch die östlichen Pro-

vinzen Kanadas entsandten Beobachter.835 

Im September 2003 wurde eine Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der 

einzelstaatlichen Umwelt- und Energiebehörden zusammensetzte und die 

die Entwicklung des Programms durchführen sollte, installiert.836 Diese tag-

te in den darauffolgenden beiden Jahren monatlich, um Informationen und 

Empfehlungen der potenziellen Programmausgestaltung zu diskutieren, zu 

erforschen und zu analysieren.837 Auch den Beobachtern aus anderen Bun-

desstaaten und Provinzen war es gestattet, an diesen Treffen teilzunehmen. 

Zusätzlich fanden seit Anfang 2004 ausgiebige Besprechungen mit Stake-

holdern aus den Bereichen Umwelt und Energie sowie mit Vertretern von 

Verbrauchern statt. Im August 2005 veröffentlichte die Arbeitsgruppe unter 

Berücksichtigung der geführten Diskussionen schließlich einen Vorschlag 

mit den Schlüsselelementen eines regionalen Emissionshandelssystems, mit 

dem die CO2-Emissionen stromerzeugender Anlagen reduziert werden sol-

len.838 Hierauf basierend unterzeichneten die Gouverneure von sieben Bun-

                                            
832  O.V., Harvard Law Review 2007, 1958 (1959); Sterk u.a., Ready to Link Up? Implica-

tions of Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 
51. 

833  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 53; Johnson, 
10 States to Discuss Curbs On Power-Plant Emissions, The New York Times vom 
25. Juli 2003; Mace/Anderson, JEEPL 2009, 197 (212); Ruth u.a., Economic and Energy 
Impacts from Maryland‟s Potential Participation in the Regional Greenhouse Gas In-

itiative, 2007, 8 f. 
834  Breslow, The Northeast‟s Global Warming Plan: A Primer, 2006, 5.  
835  Die östlichen kanadischen Provinzen sind: Neufundland und Labrador, New Bruns-

wick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island und Québec; Flachsland u.a., Devel-
oping the International Carbon Market, 2008, 53; Sterk u.a., Ready to Link Up? Implica-

tions of Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 
51. 

836  S. RGGI, Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI): Goals, Proposed Tasks, and 

Short-Term Action Items, 2003, 2 Nr. 1. 
837  RGGI, Update on the Status of RGGI (April 6, 2005), 2005, 1. 
838  S. RGGI Staff Working Group, Revised Staff Working Group Package Proposal (Au-

gust 24, 2005), 2005. 
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desstaaten839 am 20. Dezember 2005 ein Memorandum of Understanding840, 

in dem der Rahmen des Programms festgelegt wurde.841 Zwar verweigerten 

Massachusetts und Rhode Island zunächst die Unterschrift hierunter,842 sie 

holten dies jedoch im Jahr 2007 nach. Im selben Jahr schloss sich auch Mary-

land RGGI formal an.843 

Das Memorandum of Understanding enthält neben der Grundstruktur be-

reits vergleichsweise konkrete Ausgestaltungsregelungen, zum Beispiel zu 

den Emissionsbudgets der Bundesstaaten und zur Anerkennung von Pro-

jektgutschriften. Dennoch entfaltet das Memorandum of Understanding 

keine Bindungswirkung.844 Es stellt lediglich eine Absichtserklärung der 

Gouverneure dar, nach der sie zwar zusagen, einen Gesetzes- und / oder 

Verordnungsvorschlag für ein Emissionshandelssystem zu unterbreiten. 

Dem Gesetzgeber der einzelnen Bundesstaaten steht es allerdings frei, ob 

und wie er die Vorgaben umsetzt. Demzufolge ist RGGI ein regionales 

Programm, das über keine regionale Regierung verfügt. Jeder Einzelstaat 

muss daher seine eigenen Gesetze und Regelungen erlassen, um RGGI 

rechtswirksam werden zu lassen und ein Emissionshandelssystem einzu-

führen.845 Auch kann ein Unterzeichnerstaat jederzeit aus dem Memoran-

dum of Understanding aussteigen, wovon New Jersey im Jahr 2011 Ge-

brauch gemacht hat.846 Im Übrigen sollen die teilnehmenden Bundesstaaten 

                                            
839  Unterzeichner waren zunächst Connecticut, Delaware, Maine, New Hampshire, New 

Jersey, New York und Vermont. 
840  Das Memorandum of Understanding wurde noch zwei Mal geändert – zum einen in-

haltlich und zum anderen für den Beitritt Marylands. Wird im Folgenden kein Datum 
beim Memorandum of Understanding angegeben, ist jeweils die Vereinbarung in der 
gültigen Fassung nach diesen Änderungen gemeint. 

841  Ruth u.a., Economic and Energy Impacts from Maryland‟s Potential Participation in 

the Regional Greenhouse Gas Initiative, 2007, 9. 
842  S. auch die Sonderregelung in § 5.A. (3) des Memorandum of Understanding. 
843  S. Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 53; s. auch die 

zweite Änderung des Memorandum of Understanding vom 20.4.2007. 
844  Zur Frage der Vereinbarkeit von RGGI und des geschlossenen Memorandum of Un-

derstanding mit der US-amerikanischen Verfassung s. etwa Aung, Pace Law Review 
2009, 739 (749 ff.); Funk, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2009, 353; 
Hupp, Tulane Law Review 2009, 469; o.V., Harvard Law Review 2007, 1958; die Ver-
einbarkeit verneinend Gross, Thomas Jefferson Law Review 2005, 205. 

845  Breslow, The Northeast‟s Global Warming Plan: A Primer, 2006, 5; Ramseur, Green-
house Gas Reductions: California Action and the Regional Greenhouse Gas Initiative, 
2007, 10. 

846  Dies ist in § 5.B. des Memorandum of Understanding geregelt. New Jersey gab seinen 
Ausstieg aus dem Memorandum of Understanding am 29. November 2011 bekannt. 
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aber darauf hinarbeiten, dass sich weitere Bundesstaaten der Initiative an-

schließen. Hierzu bedarf es lediglich einer Ergänzung des Memorandum of 

Understanding, wie dies bereits im Fall von Maryland vorgenommen wur-

de.847  

Die teilnehmenden Bundesstaaten einigten sich im Memorandum of Un-

derstanding ebenfalls auf die Gründung einer gemeinsamen regionalen In-

stitution, die die Verwaltung des Programms erleichtern sollte. Als Aufga-

ben vorgesehen sind gemäß § 4.A. des Memorandum of Understanding die 

Einführung und der Betrieb des Registers sowie die Entwicklung und 

Durchführung von Emissionsminderungsprojekten. Auch soll die Organisa-

tion technische Unterstützung liefern. Gemäß § 4.A. (5) des Memorandum 

of Understanding verfügt die Organisation weder über Vollzugs- noch über 

regulatorische Kompetenzen. Diese Befugnisse verbleiben vielmehr allein 

bei den Bundesstaaten. Diese Organisation, RGGI, Inc., wurde schließlich 

als gemeinnützige Gesellschaft nach dem Recht des Staates Delaware im 

Sommer 2007 gegründet.848 Ihren Hauptsitz hat RGGI, Inc. in New York Ci-

ty. Neben den bereits im Memorandum of Understanding vorgesehenen 

Aufgaben übernimmt RGGI, Inc. ferner die Durchführung der Versteige-

rungsplattform sowie die Marktaufsicht.849 Sowohl die zu erbringenden 

Aufgaben als auch die Finanzierung ergeben sich aus gesondert abgeschlos-

senen Verträgen zwischen RGGI, Inc. und jedem teilnehmenden Staat.850  

Wesentliche Regelungen des Memorandum of Understanding stellen auch 

§§ 2.A. sowie 3.A. dar. Danach sagten die Bundesstaaten zu, gemeinsam ei-

nen Entwurf einer modellhaften Regelung des Emissionshandelssystems, 

die sogenannte Model Rule, zu erarbeiten und zur Grundlage des einzel-

staatlichen Gesetzgebungsvorschlags zu machen. Der erste Entwurf der 

Model Rule wurde am 23. März 2006 veröffentlicht. Im Anschluss hieran 

                                                                                                                                    
Wirksam wurde der Ausstieg zum 1. Januar 2012 und damit zu Beginn der zweiten 
Handelsperiode; s. hierzu auch RGGI, New Jersey Participation, 
http://rggi.org/design/history/njparticipation, 17.10.2015. Es gibt inzwischen aber 
auch einzelne politische Bestrebungen in New Jersey, sich RGGI wieder anzuschlie-
ßen; World Bank, State and Trends of Carbon Pricing, 2014, 58. 

847  S. § 5.A. des Memorandum of Understanding. 
848  S. die Gründungsurkunde vom 12. Juli 2007 unter RGGI, Documents, 

http://rggi.org/rggi/documents, 17.10.2015. 
849  RGGI, RGGI, Inc., http://rggi.org/rggi, 17.10.2015. 
850  Diese Verträge können abgerufen werden unter RGGI, Documents, 

http://rggi.org/rggi/documents, 17.10.2015. 

http://rggi.org/rggi
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wurden der Öffentlichkeit 60 Tage Zeit zur Durchsicht und Kommentierung 

eingeräumt, so dass die teilnehmenden Bundesstaaten die Model Rule unter 

Berücksichtigung dieser Anmerkungen am 15. August 2006 annahmen. Re-

vidierte Versionen der Model Rule wurden am 5. Januar 2007 sowie am 

31. Dezember 2008 herausgebracht. Sie beinhalteten jedoch keine wesentli-

chen Korrekturen im Vergleich zu der ersten Fassung.851  

Die Model Rule selbst ist jedoch kein förmliches Gesetz, an das sich die 

Bundesstaaten zu halten hätten. Vielmehr finden sich die endgültigen Aus-

gestaltungsentscheidungen in den einzelstaatlichen Vorschriften wieder. 

Denn die Bundesstaaten sollten gemäß § 3.B. des Memorandum of Under-

standing spätestens bis zum 31. Dezember 2008 ein Gesetz und / oder eine 

Verordnung zur Einführung des Emissionshandelssystems auf der Basis der 

Model Rule verabschieden.852 Rechtsgrundlage in jedem Einzelstaat ist so-

mit das jeweilige Gesetz und nicht die Model Rule. Diese legt die Ausgestal-

tung des Emissionshandelssystems jedoch weitestgehend fest. Nur an eini-

gen wenigen Stellen sind Abweichungsmöglichkeiten für die Bundesstaaten 

vorgesehen. Praktisch müssen die Bundesstaaten deshalb die Model Rule 

im Wesentlichen für den Zusammenschluss als RGGI übernehmen, ledig-

lich kleinere Freiheiten sind erlaubt.853 Im Ergebnis bedeutet dies auch, dass 

entweder neue Verhandlungen zwischen den Teilnehmern geführt werden 

müssten, wenn es um die Änderung wesentlicher Regelungen der Model 

Rule geht, oder dass ein Einzelstaat aussteigen müsste – was er jederzeit 

auch kann –, wenn er mit den Programminhalten nicht mehr einverstanden 

sein sollte.854 Folglich wurden zunächst zehn individuelle, formal unabhän-

gige Programme entwickelt, die zusammen einen einzelnen regionalen 

                                            
851  S. Stephan, A Comparative Analysis of the Regional Greenhouse Gas Initiative and the 

Climate Western Initiative, 2009, 20. Dort ist auch eine ausführliche Beschreibung der 
Entstehungsgeschichte von RGGI und der verschiedenen Interessenpositionen zu fin-
den, 14 ff.; s. hierzu auch RGGI, Model Rule, http://rggi.org/design/history/model_ 

rule, 17.10.2015. 
852  Die rechtlichen Anforderungen zur Einführung eines Emissionshandelssystems va-

riieren in den einzelnen Bundesstaaten, so dass nicht pauschal gesagt werden kann, ob 
eine Verordnung ausreicht oder ein Gesetz notwendig ist; s. Breslow, The Northeast‟s 
Global Warming Plan: A Primer, 2006, 5 f.; o.V., Harvard Law Review 2007, 1958 

(1960). 
853  Dies macht Sinn. Die Bundesstaaten haben schließlich die Model Rule gemeinsam 

entwickelt und wollen einen zusammengehörigen Markt ohne Wettbewerbsverzer-
rungen schaffen.  

854  Gespräch mit Franz Litz/Lin Harmon am 28.9.2011 in New York City. 
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Markt bilden855 und durch die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate  

miteinander verbunden sind.856 Dieser konnte, wie im Memorandum of 

Understanding vorgesehen, zum 1. Januar 2009 starten, nachdem die Model 

Rule fristgerecht in das jeweilige einzelstaatliche Recht umgesetzt worden 

war.857  

Im Jahr 2012 wurde RGGI nach Abschluss der ersten dreijährigen Handels-

periode des Emissionshandelssystems einer eingehenden Überprüfung auf-

grund der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse unterzogen.858 Diese 

Revision wurde bereits in § 6.D. des Memorandum of Understanding ver-

einbart. Das Prüfverfahren sei eine „gründliche und umfassende Bewer-

tung“ gewesen und durch einen extensiven regionalen Stakeholder-Prozess 

unterstützt worden.859 Beteiligte waren die verpflichteten Emittenten, Um-

weltverbände, Konsumenten und Industrievertreter sowie andere interes-

sierte Öffentlichkeit. Ergebnis des Prüfverfahrens ist eine aktualisierte Mo-

del Rule, die von den verbliebenen neun Bundesstaaten am 7. Februar 2013 

veröffentlicht wurde und wesentliche Änderungen in der Ausgestaltung 

enthält. Im Folgenden wird auf die Ausgestaltung des Emissionshandels-

systems nach diesen Änderungen und damit nur auf die geltende Model 

Rule eingegangen, die seit dem 1.1.2014 in Kraft ist.860 Soweit erforderlich 

werden aber die Regelungen der früheren Model Rule als Vergleich heran-

gezogen und den gültigen Regelungen in den einzelnen Ausgestaltungs-

merkmalen gegenübergestellt. Dementsprechend werden die Ausgestal-

                                            
855  Embree/Tan, Carbon Credit Trading: The U.S. Voluntary Market, U.S. Regulated Mar-

ket, EU-ETS and the Kyoto-Protocol, in: Green Technology Law and Business 2010: 
Legislation, Financing, Carbon Trading and Sustainability, 2010, 355 (359).  

856  Anderson/Mehling/van Asselt, Linking the EU‟s Emissions Trading System to any Fu-
ture US Emissions Trading Scheme, 2009, 12; s. auch XX-6.5 i.V.m. XX-1.2 (s) der Mod-

el Rule.  
857  § 3.C. des Memorandum of Understanding; s. auch Stephan, A Comparative Analysis 

of the Regional Greenhouse Gas Initiative and the Climate Western Initiative, 2009, 2; 
Tuerk u.a., Linking Emissions Trading Schemes, 2009, 49; s. zur Geschichte auch RGGI, 
Program Design Archive, http://www.rggi.org/design/history, 17.10.2015; Ruth u.a., 

Economic and Energy Impacts from Maryland‟s Potential Participation in the Regional 
Greenhouse Gas Initiative, 2007, 8 f. 

858  Angekündigt ist auch bereits eine Überprüfung des Programms für das Jahr 2016; s. 
RGGI, 2016 Program Review, http://rggi.org/design/2016-program-review, 

17.10.2015. 
859  RGGI, 2012 Program Review, http://rggi.org/design/program-review, 17.10.2015. 
860  S. auch Bifera, Regional Greenhouse Gas Initiative, 2013, 5. 
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tungsvorgaben der gültigen Model Rule und nicht die einzelnen Regelun-

gen in den Bundesstaaten untersucht.861  

4.3.2.2 Anwendungsbereich und Verbindlichkeit 

Verpflichtend in das Emissionshandelssystem einbezogen sind gemäß XX-

1.4 (a) der Model Rule862 stromerzeugende Anlagen mit mindestens 25 MW 

Leistung.863 Beschränkt wird damit der Ausstoß von CO2 aus der Verbren-

nung von fossilen Brennstoffen.864 Als Anlagen fallen unter das System nach 

der Definition des XX-1.2 (bu) der Model Rule fossil befeuerte ortsfeste Kes-

sel, Verbrennungsturbinen sowie Kombikraftwerke. Anlagen, die vor dem 

1. Januar 2005 in Betrieb genommen wurden und die weniger als 50 Prozent 

der jährlichen Feuerungsleistung durch fossile Brennstoffe erbringen, sind 

hingegen nach XX-1.2 (au) der Model Rule vom Anwendungsbereich von 

RGGI ausgenommen. Für eine Inbetriebnahme nach dem 1. Januar 2005 gilt 

jedoch ein Schwellenwert von fünf Prozent. Die teilnehmenden Bundesstaa-

ten können gemäß XX-1.4 (b) (1) der Model Rule zudem Anlagen, die nicht 

mehr als zehn Prozent ihrer Stromerzeugung in das Elektrizitätsnetz ein-

speisen, von der Teilnahme befreien.865 In der ersten Handelsperiode, der 

noch New Jersey angehörte, waren insgesamt bis zu 211 stromerzeugende 

Anlagen vom Anwendungsbereich von RGGI erfasst,866 die 95 Prozent der 

Emissionen des Stromsektors abdeckten.867 Nach dem Ausstieg New Jerseys 

sind aktuell 163 Anlagen betroffen.868  

                                            
861  Die Rechtsgrundlagen der einzelnen Bundesstaaten können abgerufen werden unter 

RGGI, State Statutes & Regulations, http://rggi.org/design/regulations, 17.10.2015. 
862  Gemeint ist im Folgenden, wenn nicht anders angegeben, die Model Rule vom 7. Feb-

ruar 2013 in der überarbeiteten Fassung vom 23. Dezember 2013. 
863  Zu den Gründen Breslow, The Northeast‟s Global Warming Plan: A Primer, 2006, 5. 
864  Die Beschränkung auf das Treibhausgas CO2 verdeutlicht bereits der Name „CO2 

Budget Trading Program“; s. auch XX-1.2 (ac) der Model Rule.  
865  S. Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in linking the EU 

Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions trading schemes, 

2008, 32. 
866  RGGI CO2 Allowance Tracking System, First Control Period Sources Report, 2012. 
867  Hood, Reviewing existing and proposed Emissions Trading Systems, 2010, 24; zur Ver-

teilung der Treibhausgasemissionen auf einzelne Sektoren s. ICAP, Emissions Trading 

Worldwide, 2014, 35. 
868  S. RGGI, Regulated Sources, http://rggi.org/design/overview/regulated_sources, 

17.10.2015. 

http://rggi.org/design/overview/regulated_sources
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4.3.2.3 Emissionsobergrenze 

Im Memorandum of Understanding einigten sich die Bundesstaaten auf die 

Stabilisierung der CO2-Emissionen in den Jahren 2009 bis 2014 und eine an-

schließende Reduktion um jährlich 2,5 Prozent bis 2018.869 Insgesamt sollte 

folglich bis zum Jahr 2018 eine Emissionsreduktion von zehn Prozent ge-

genüber dem anfänglichen jährlichen Emissionsbudget erreicht werden.870 

Dieses Emissionsbudget wurde den Bundesstaaten jeweils einzeln gemäß 

§§ 2.C. und 5.A. (3) des Memorandum of Understanding sowie § 2 der 

2. Änderung des Memorandum of Understanding zugesprochen. Daher 

wird die Emissionsobergrenze nicht absolut für alle Bundesstaaten gemein-

sam vorgegeben. Berechnet wurden die Budgets mit einer Analyse der 

Emissionen der Stromerzeuger aus den Jahren 2000 bis 2004 sowie einer 

Prognose über den Anstieg der CO2-Emissionen vor dem Start im Jahr 

2009.871 Die jeweilige Bevölkerungszahl und die Stromproduktion wurden 

ebenfalls für die Zuteilung unter den Bundesstaaten berücksichtigt.872 Jeder 

Einzelstaat hat entsprechend eine eigene Emissionsobergrenze, was eben-

falls unterstreicht, dass es sich bei RGGI um einen freiwilligen Zusammen-

schluss einzelstaatlicher Systeme handelt. Konkret ergab sich aus der Addi-

tion dieser Emissionsbudgets für alle an RGGI beteiligten Bundesstaaten ei-

ne Emissionsobergrenze von 188 Millionen Amerikanischen Tonnen873 für 

die Jahre 2009 bis 2011 beziehungsweise von 165 Millionen Amerikanischen 

Tonnen CO2 nach dem Ausstieg New Jerseys in 2012 und 2013.874 Abgeleitet 

aus dem zehnprozentigen Reduktionsziel war somit für 2018 eine Ober-

grenze von 169 (148,5) Millionen Amerikanischen Tonnen vorgesehen. 

                                            
869  S. §§ 1, 2.C. und 2.D. des Memorandum of Understanding. Dabei sollte die Reduktion 

gemäß XX-1.1 der Model Rule „auf ökonomisch effiziente Weise“ erfolgen. 
870  § 2.D. des Memorandum of Understanding; s. auch Flachsland u.a., Developing the In-

ternational Carbon Market, 2008, 54; Tuerk u.a., Linking Emissions Trading Schemes, 

2009, 49. 
871  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 225. 
872  Gespräch mit Franz Litz/Lin Harmon am 28.9.2011 in New York City; Gespräch mit Luis 

G. Martinez (NRDC) am 30.9.2011 in New York City. 
873  Das entspricht ungefähr 170,6 Millionen metrischen Tonnen; s. Flachsland u.a., Develo-

ping the International Carbon Market, 2008, 54. 
874  RGGI, The RGGI CO2 Cap, http://rggi.org/design/overview/cap, 17.10.2015; s. auch 

Bifera, Regional Greenhouse Gas Initiative, 2013, 5, 7; Embree/Tan, Carbon Credit Trad-
ing: The U.S. Voluntary Market, U.S. Regulated Market, EU-ETS and the Kyoto-
Protocol, in: Green Technology Law and Business 2010: Legislation, Financing, Carbon 

Trading and Sustainability, 2010, 355 (359). 
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Die Überprüfung 2012 stellte jedoch vor allem fest, dass die Emissions-

obergrenze im Vergleich zu den tatsächlichen Emissionen zu hoch festge-

setzt war. So lagen die Emissionen nicht nur vor dem Start der ersten Han-

delsperiode zwischen 2000 und 2008 durchgängig unterhalb der Emissions-

obergrenze,875 sondern auch während dieser Zeit wurde weniger emittiert 

als ursprünglich prognostiziert: In den Jahren 2009 bis 2011 wurden jährlich 

zwischen knapp 119 und 136 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen.876 Als 

Folge der Revision vereinbarten die Bundesstaaten deshalb eine Verschär-

fung der Emissionsobergrenzen um 45 Prozent.877 Für RGGI insgesamt liegt 

nach Anpassung der einzelstaatlichen Vorschriften878 das Cap demnach bei 

91 Millionen Amerikanischen Tonnen CO2879 im Jahr 2014. Da die konti-

nuierliche Reduzierung um jährlich 2,5 Prozent beibehalten wird und bis 

zum Jahr 2020 fortgesetzt werden soll, wird die Emissionsobergrenze zu-

nächst 78 Millionen Amerikanische Tonnen CO2 im Jahr 2020 betragen.880  

Diese Emissionsobergrenze unterliegt allerdings weiteren Änderungen, da 

Emittenten noch über etliche nicht genutzte Zertifikate verfügen, die sie in 

der Zukunft zur Erfüllung der Abgabeverpflichtungen verwenden kön-

nen.881 Ohne Anpassungen könnten diese Zertifikate das zukünftige Cap 

aushöhlen. Zum einen findet eine Anpassung aufgrund der aufgesparten 

Zertifikate aus der ersten Handelsperiode statt. Emittenten hatten während 

dieser drei Jahre 57,5 Millionen Zertifikate für die Zukunft zusätzlich auf-

                                            
875  S. RGGI, Historical Emissions (2000-2008), http://rggi.org/historical_emissions, 

17.10.2015. Im Übrigen fiel die Emissionsobergrenze um sieben Prozent höher aus als 
der Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2008. 

876  RGGI CO2 Allowance Tracking System, Summary Level Emissions Report – Annually, 

36. 
877  RGGI, Inc., RGGI States Make Major Cuts to Greenhouse Gas Emissions from Power 

Plants, Pressemitteilung vom 13. Januar 2014, 1. 
878  Die Model Rule enthält in XX-5.1 Platzhalter für die Eintragung der Emissionsbudgets 

in den Jahren 2014 bis 2020. 
879  Dies entspricht in etwa den Emissionen des Jahres 2012. 2013 wurden hingegen we-

niger Emissionen ausgestoßen; s. RGGI CO2 Allowance Tracking System, Summary Lev-

el Emissions Report – Annually, 36. 
880  S. die Tabelle von RGGI, First Control Period Interim Adjustment for Banked Allow-

ances Announcement, 2014, 2; s. auch RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: 

February 2013, 2013, 1. 
881  Etwa 140 Millionen aufgesparte Zertifikate befinden sich im System; Potomac Econom-

ics, Annual Report on the Market for RGGI CO2 Allowances: 2013, 2014, 12. 
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gespart.882 Gemäß XX-5.3 (g) i.V.m. XX-5.3 (e) der Model Rule werden die 

jeweiligen Emissionsbudgets verteilt über die sieben Jahre von 2014 bis 2020 

um die entsprechende Anzahl gekürzt. Daher ergibt sich hieraus eine weite-

re Reduktion der Emissionsobergrenze um jährlich 8,2 Millionen Zertifikate. 

Zum anderen wird das Cap gemäß XX-5.3 (h) i.V.m. XX-5.3 (e) und (f) der 

Model Rule zwischen 2015 und 2020 neben den aufgesparten Zertifikaten 

aus der ersten Handelsperiode um weitere Zertifikate gesenkt. Hierbei han-

delt es sich um ebenfalls noch nicht von den Emittenten verwendete Zertifi-

kate aus den Jahren 2012 und 2013 in Höhe von etwa 82 Millionen. Jährlich 

wird die Obergrenze damit um weitere 13,7 Millionen Zertifikate redu-

ziert.883 Aus diesen zwei Anpassungsschritten ergab sich somit eine Emis-

sionsobergrenze von 82,8 Millionen Amerikanischen Tonnen CO2 im Jahr 

2014. Diese soll bis zum Jahr 2020 auf voraussichtlich 56,3 Millionen Ameri-

kanische Tonnen CO2 fallen.884 

4.3.2.4 Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate 

Im Memorandum of Understanding und in der Model Rule wurden auch 

Regelungen zum Erstvergabeverfahren der Zertifikate sowie zur Verwen-

dung von Versteigerungserlösen getroffen. Geregelt sind ebenfalls die Frage 

nach der Zulässigkeit von Banking und Borrowing sowie die Bedingungen 

zur Nutzung von Projektgutschriften. 

4.3.2.4.1 Vergabeverfahren der Zertifikate 

Bereits im Memorandum of Understanding wurde festgelegt, dass 25 Pro-

zent der Zertifikate zugunsten von Verbrauchern oder zu strategischen 

Energiezwecken zugeteilt werden. Nach § 2.G. (1) umfassen diese Zwecke 

die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Ener-

gien, Maßnahmen zur Abmilderung von Strompreiserhöhungen, Anreize 

für Investitionen in die Entwicklung innovativer Minderungstechnologien 

für CO2-Emissionen sowie die Finanzierung des Emissionshandelssystems. 

Aus dieser Vorgabe folgt, dass die teilnehmenden Bundesstaaten mindes-

                                            
882  S. RGGI, First Control Period Interim Adjustment for Banked Allowances Announce-

ment, 2014, 2. 
883  S. RGGI, Second Control Period Interim Adjustment for Banked Allowances An-

nouncement, 2014, 2. 
884  S. die Tabelle von RGGI, Second Control Period Interim Adjustment for Banked Al-

lowances Announcement, 2014, 2; s. auch Potomac Economics, Annual Report on the 

Market for RGGI CO2 Allowances: 2013, 2014, 12 f. 
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tens diesen Anteil zu einem Festpreis verkaufen oder versteigern müssen, 

damit die Einnahmen entsprechend den genannten Zwecken eingesetzt 

werden können.885 Diese Bedingung wurde mit XX-5.3 i.V.m. XX-1.2 (am) 

ebenfalls in die Model Rule übernommen. 

Zwar können die Bundesstaaten autonom darüber entscheiden, ob die rest-

lichen 75 Prozent der Zertifikate kostenlos oder kostenpflichtig an die Emit-

tenten zugeteilt werden. Jedoch haben sich die Bundesstaaten dazu ent-

schlossen, die Mehrheit der Zertifikate zu versteigern. So wurden in der ers-

ten Handelsperiode fast 90 Prozent aller Zertifikate in den Versteigerungen 

angeboten.886 Dabei boten Rhode Island und Vermont sogar fast 100 Prozent 

der Zertifikate an. Die Auktionen finden vierteljährlich auf einer regionalen 

Versteigerungsplattform statt, die die Bundesstaaten eingerichtet haben. 

Auch wenn sich die Beteiligten auf die Ausgestaltung und Rahmenbedin-

gungen der Versteigerung geeinigt haben,887 erfolgt jede Auktion nach den 

jeweiligen spezifischen Regelungen und konkret für die Zertifikate des ver-

steigernden Staates.888  

Als Versteigerungsverfahren wurde das „single-round, sealed-bid, uniform-

price“-Prinzip festgelegt. Jeder Bieter kann hierbei mehrere vertrauliche 

Gebote für eine frei bestimmbare Menge an Zertifikaten abgeben. Stückzahl 

sind jedoch 1.000 Zertifikate. Die Zertifikate werden dann nach der Höhe 

des Preises geordnet und beginnend mit dem höchsten Gebot solange zuge-

teilt, bis das Angebot ausgeschöpft ist. Die Bieter zahlen jedoch einen ein-

heitlichen Preis, der sich nach dem letzten Gebot, das noch einen Zuschlag 

                                            
885  S. auch Stephan, A Comparative Analysis of the Regional Greenhouse Gas Initiative 

and the Climate Western Initiative, 2009, 4. 
886  Lediglich vereinzelt wurden Zertifikate auch per Festpreis an Emittenten verkauft 

oder kostenlos zugeteilt; s. RGGI, First Control Period CO2 Allowance Allocation, 2014. 
Der Versteigerungsanteil ist in den letzten Jahren auf über 90 Prozent gestiegen; s. für 
die einzelnen Jahre RGGI, Allowance Allocation, http://rggi.org/market/tracking/ 
allowance-allocation, 17.10.2015; s. auch Stephan, A Comparative Analysis of the Re-

gional Greenhouse Gas Initiative and the Climate Western Initiative, 2009, 4. 
887  S. RGGI, Design Elements for Regional Allowance Auctions under the Regional 

Greenhouse Gas Initiative, 2008. 
888  S. RGGI, CO2 Auctions, http://rggi.org/market/co2_auctions, 17.10.2015. Die einzel-

staatlichen Versteigerungsregelungen und eine einzelstaatliche Aufstellung über ver-
steigerte Zertifikate und die Versteigerungserlöse finden sich unter RGGI, State Statu-
tes & Regulations, http://rggi.org/design/regulations, 17.10.2015, beziehungsweise 
unter RGGI, Auction Results: Cumulative Allowances & Proceeds (by State), 

http://rggi.org/market/co2_auctions/results, 17.10.2015. 
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erhält, richtet. Ein einzelner Bieter kann allerdings nur 25 Prozent der bei 

einer Versteigerung angebotenen Zertifikate erwerben und muss bestimmte 

Qualifikationsanforderungen erfüllen.889 Dazu gehört etwa der Nachweis fi-

nanzieller Sicherheiten. Teilnehmen können neben allen verpflichteten 

Emittenten, unabhängig davon, aus welchem RGGI-Staat sie stammen, bei-

spielsweise auch Broker oder Umweltverbände.890 Werden Zertifikate bei 

einer Auktion nicht versteigert, können sie bei zukünftigen Versteigerungen 

wieder angeboten werden. Allerdings hat sich der Großteil der teilnehmen-

den Bundesstaaten Anfang 2012 dazu entschlossen, zumindest die nicht 

aufgebrauchten Zertifikate aus der ersten Handelsperiode stillzulegen und 

nicht in der zweiten Handelsperiode anzubieten.891 

Des Weiteren wurde vereinbart, bei den Versteigerungen einen Mindest-

preis vorzusehen. Hierunter wird nach XX-1.2 (bn) der niedrigste annehm-

bare Preis für ein Zertifikat in einer Versteigerung verstanden, also der 

Preis, der mindestens geboten werden muss. Unterhalb des Mindestpreises 

dürfen keine Zertifikate gemäß XX-9.2 (c) (1) der Model Rule892 versteigert 

werden. Der Mindestpreis lag in der ersten Auktion bei 1,86 Dollar.893 Für 

die Versteigerungen des Jahres 2014 ist gemäß XX-1.2 (bc) der Model Rule 

dagegen ein Mindestpreis von 2,00 Dollar festgelegt, der in den darauffol-

genden Jahren um jährlich 2,5 Prozent steigen soll.  

In der ersten Handelsperiode wurden die Zertifikate durchschnittlich für 

2,33 Dollar versteigert und für 2,39 Dollar auf dem Sekundärmarkt ver-

                                            
889  RGGI, Design Elements for Regional Allowance Auctions under the Regional Green-

house Gas Initiative, 2008, 1 f. 
890  S. z.B. § 225 CMR 13.08 Abs. 1 DOER CO2 Budget Trading Program Auction Regula-

tion (Massachusetts). 
891  S. die Ankündigung von RGGI, Regional Greenhouse Gas Initiative 2012 Auctions 

Updates, Mitteilung vom 17. Januar 2012. 
892  Diese Vorschrift enthält darüber hinaus auch Anforderungen der Informationen, die 

vor der Durchführung einer Versteigerung zur Verfügung gestellt werden müssen.  
893  RGGI, Design Elements for Regional Allowance Auctions under the Regional Green-

house Gas Initiative, 2008, 2. Ab der 11. Versteigerung (9. März 2011) lag der Mindest-
preis bei 1,89 Dollar. Zum Start der zweiten Handelsperiode am 1. Januar 2012 wurde 
das Mindestgebot aufgrund des Inflationsausgleichs auf 1,93 Dollar erhöht; die für 
den Mindestpreis noch vorgesehene Anpassung nach dem Index der Verbraucher-
preise oder die Berechnung nach dem aktuellen Marktpreis wurden in der Überprü-
fung im Jahr 2012 vereinfacht; s. auch RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: 

February 2013, 2013, 5. 
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kauft.894 Dennoch konnten mit den ersten 14 Auktionen bis Dezember 2011 

952 Millionen Dollar erlöst werden,895 auch wenn damit weder bei den Ver-

steigerungen noch beim Sekundärhandel Preise erzielt wurden, die erheb-

lich vom Mindestpreis abwichen.896 65 Prozent der Versteigerungserlöse 

wurden in Programme zur Förderung der Energieeffizienz investiert, je-

weils sechs Prozent förderten regionale Programme für saubere und er-

neuerbare Energien beziehungsweise zur Minderung von Treibhausgas-

emissionen und 17 Prozent der Erlöse dienten der Unterstützung bei der 

Stromrechnung.897 Die niedrigen Preise waren aber auch einer der Anlässe 

für die Senkung der Emissionsobergrenze nach der Überprüfung 2012. 

Denn sie kamen durch das Überangebot an Zertifikaten und nicht aus-

schließlich durch günstige Vermeidungsoptionen zustande.898 Diese Ver-

schärfung macht sich auch an den aktuellen Zertifikatspreisen bemerkbar. 

So wurden im Jahr 2014 die Zertifikate für über vier Dollar und 2015 für 

über fünf, teilweise über sechs Dollar versteigert und verkauft.899 

4.3.2.4.2 Besondere Zuteilungsregelungen 

Die Model Rule enthält keine Vorgaben hinsichtlich des Umgangs mit An-

lagenstilllegungen und Neuemittenten. Aufgrund des hohen Versteige-

rungsanteils ist dies praktisch aber auch nicht notwendig. Allerdings steht 

es den Bundesstaaten offen, Reserven zum Beispiel auch für neue Anlagen 

zu bilden, wie XX-6.4 (a) der Model Rule verdeutlicht. Ferner ermöglichen 

XX-5.3 (j) und (k) der Model Rule als optionale Regelungen, Zuteilungsre-

serven für erneuerbare Energien und für die Anwendungsausnahmen nach 

XX-1.4 (b) einzuführen und Zertifikate in entsprechender Höhe stillzulegen. 

                                            
894  S. RGGI CO2 Allowance Tracking System, Transaction Price Report – Allowances in Con-

trol Period 2009–2011, 1. 
895  S. Potomac Economics, Annual Report on the Market for RGGI CO2 Allowances: 2011, 

2012, 5. 
896  S. auch Hood, Reviewing existing and proposed Emissions Trading Systems, 2010, 24. 
897  Ausführlich RGGI, Regional Investment of RGGI CO2 Allowance Proceeds, 2012, Fe-

bruar 2014. Diese Zahlen schließen bereits die Versteigerungserlöse des Jahres 2012 
ein. 

898  S. EDF/CDC Climat Research/IETA, Regional Greenhouse Gas Initiative, 2015, 11; zu 
den Gründen des Emissionsrückgangs s. ENE, RGGI Emissions Trends, 2012; 
NYSERDA, Relative Effects of Various Factors on RGGI Electricity Sector CO2 Emis-

sions: 2009 Compared to 2005, 2010. 
899  S. RGGI, Auction Results: Allowance Prices and Volumes (by Auction), 

http://rggi.org/market/co2_auctions/results, 17.10.2015; RGGI CO2 Allowance Track-

ing System, Transaction Price Report – Allowances in Control Period 2012–2014, 1. 
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Damit sollen Überschüsse aus der zunehmenden Nutzung erneuerbarer 

Energien beziehungsweise aus der Inanspruchnahme der Ausnahmerege-

lung ausgeglichen werden.  

Hingegen gestrichen wurde mit der Änderung der Model Rule eine Rege-

lung, mit der Emissionsreduzierungen in den Jahren 2006 bis 2008 belohnt 

werden konnten. Die Regelung in XX-5.3 (c) der Model Rule vom 31.12.2008 

geht auf § 2.H. des Memorandum of Understanding zurück, der für die 

Übergangszeit zwischen der Unterzeichnung der Vereinbarung und dem 

Beginn des Emissionshandelssystems den Bundesstaaten einräumt, solche 

Zertifikate für Reduktionen in diesem Zeitraum zu gewähren. Ein Anspruch 

auf entsprechende Zertifikate bestand jedoch schon während der Geltungs-

dauer der Model Rule vom 31.12.2008 nicht im Fall einer kompletten Stillle-

gung einer Anlage.900 

4.3.2.4.3 Banking und Borrowing 

§ 2.I. des Memorandum of Understanding erlaubt ein Banking, also ein 

Aufsparen von Zertifikaten für zukünftige Handelsperioden, ohne Begren-

zung. Umgesetzt ist diese Vorgabe in XX-6.6 der Model Rule. Danach ver-

bleibt jedes Zertifikat solange auf dem Konto, bis es zur Abdeckung der 

Emissionen eingezogen oder transferiert wird. Dagegen ist ein Borrowing, 

das heißt ein Leihen von Zertifikaten aus der Zukunft, nicht zugelassen.901 

Zwar ist die Ersteigerung oder der Kauf von Zertifikaten späterer Jahrgänge 

grundsätzlich möglich, sofern diese angeboten werden.902 Jedoch können 

diese Zertifikate nicht zur Erfüllung der Abgabeverpflichtung in einer frü-

heren Handelsperiode genutzt werden. Dies ergibt sich aus XX-1.5 (c) (7) 

der Model Rule.  

4.3.2.4.4 Anerkennung von Projektgutschriften 

Eine der wesentlichen Änderungen nach der Überprüfung 2012 neben der 

Absenkung der Emissionsobergrenze betrifft die Anerkennung von Projekt-

gutschriften. Bereits im Memorandum of Understanding wurden die 

                                            
900  S. Meitz, Towards a Global Carbon Market: Legal and Economic Challenges of Linking 

Different Entity Level Emissions Trading Schemes, 2007, 75. 
901  S. auch Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 57. 
902  Zumindest wurden bei den Versteigerungen in der ersten Handelsperiode auch Zerti-

fikate aus der zweiten Handelsperiode, also mit späteren Zuteilungsjahren, angebo-
ten; s. im Einzelnen RGGI, Auctions 1-28, http://rggi.org/market/co2_auctions/re-

sults/auctions-1-28, 17.10.2015. 



Emissionshandel in ausgewählten Regionen 

   255 

grundsätzliche Zulässigkeit von Projektgutschriften sowie die Rahmenbe-

dingungen vereinbart. Zugleich wurden damit auch strenge Voraussetzun-

gen und eine Begrenzung der Nutzung aufgestellt, die sich auch in der Mo-

del Rule wiederfinden. Gemäß XX-10.3 (a) (1) der Model Rule können Pro-

jektgutschriften aus folgenden Projekttypen erzeugt werden: Auffangen 

und Zerstören von Methan aus Mülldeponien, die Reduzierung von Schwe-

felhexafluoridemissionen, die Reduzierung oder Vermeidung von CO2-

Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas, Öl oder Propan aufgrund der 

Endenergieeffizienz sowie die Vermeidung von Methanemissionen durch 

verbessertes Düngemittelmanagement. Hinzu kommt seit dem Inkrafttreten 

der Neuerungen als Projekttyp die Bindung von CO2 durch Wiederauffors-

tung, ein verbessertes Waldmanagement oder eine verhinderte Umwand-

lung des Waldes, die die bisherige Projektkategorie der CO2-Sequestrierung 

durch Aufforstung ersetzt.903  

Entgegen den international bekannten Minderungsprojekten des Clean De-

velopment Mechanism, die in Entwicklungsländern durchgeführt werden, 

ist der geographische Ursprung der anerkennungsfähigen Projekte auf die 

USA beschränkt. Die Projekte müssen nach XX-10.3 (a) (2) der Model Rule 

entweder in den RGGI-Teilnehmerstaaten oder an einem anderen Ort im 

Hoheitsbereich der USA verwirklicht werden, wenn gleichzeitig ein ent-

sprechendes Memorandum of Understanding mit der dort zuständigen Be-

hörde abgeschlossen wird.904 Ausgeschlossen sind hingegen Projekte, die 

aufgrund anderer gesetzlicher Verpflichtungen durchgeführt werden, die 

staatliche Unterstützung erhalten oder die bereits für andere Emissionshan-

delssysteme Projektgutschiften hervorbringen.905 Die Anerkennung setzt 

ausweislich des Zwecks nach XX-10.1 der Model Rule zudem voraus, dass 

die Emissionsreduktionen echt, zusätzlich, verifizierbar, durchsetzbar und 

dauerhaft sind. Werden die Qualitätsanforderungen, zu denen auch Über-

wachungs- und Verifizierungspflichten gehören, erfüllt und entsprechend 

Gutschriften generiert, können gemäß XX-6.5 (a) (3) der Model Rule in der 

Regel 3,3 Prozent der Emissionen einer Anlage in einer Handelsperiode mit 

                                            
903  Hierfür wurde das „RGGI U.S. Forests Offset Protocol“ entwickelt, das hauptsächlich 

auf dem „U.S. Forests Offset Protocol“ des California Air Resources Board (CARB) ba-
siert; s. auch RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: February 2013, 2013, 4; 

XX-10.5 (c) der Model Rule.  
904  S. auch § 2.F. (2) (a) des Memorandum of Understanding in der Fassung vom 

31.8.2006. 
905  S. XX-10.3 (c) der Model Rule.  
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Projektgutschriften abgedeckt werden.906 Dabei steht eine Projektgutschrift 

nach XX-10.7 (a) der Model Rule genauso wie ein Zertifikat ebenfalls für ei-

ne amerikanische Tonne Emissionsreduktion CO2 oder CO2-eq.907 

Im Zuge der Änderungen wurden die sogenannten Preistrigger, die für 

Preissteigerungen vorgesehen waren, aber nicht zum Einsatz gekommen 

sind, gestrichen und durch eine andere Maßnahme – die Kostenbeschrän-

kungsreserve – ersetzt, die im nächsten Kapitel vorgestellt wird. Danach 

hätten mehr Projektgutschriften genutzt werden können, falls bestimmte 

Preisschwellen überschritten worden wären. Die erste Schwelle sah vor, 

dass fünf Prozent der Emissionen einer Anlage mit Projektgutschriften hät-

ten abgedeckt werden können, wenn der Zertifikatspreis den sogenannten 

Trigger von durchschnittlich sieben Dollar pro Tonne für einen Zeitraum 

von zwölf Monaten erreicht oder überstiegen hätte. Die zweite Schwelle lag 

bei zehn Dollar und hätte die Nutzung von Projektgutschriften in Höhe von 

zehn Prozent der Emissionen erlaubt.908 Zusätzlich hätte sich bei Überschrei-

tung der zweiten Preisschwelle die Handelsperiode von drei auf vier Jahre 

verlängert.909 Ferner hätten neben heimischen Projektgutschriften gemäß 

XX-10.3 (b) der Model Rule vom 31.12.2008 auch Zertifikate aus anderen 

verpflichtenden Emissionshandelssystemen sowie Projektgutschriften der 

flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls genutzt werden dürfen.910 

Folglich wurde mit den Änderungen ebenfalls die Regelung einer unilatera-

len Verknüpfung mit einem anderen Emissionshandelssystems beseitigt. 

Eine vergleichbare Regelung für eine mögliche zukünftige Verknüpfung be-

steht insoweit nicht mehr. 

4.3.2.5 Handelssystem 

Die Emissionshandelssysteme, die sich RGGI angeschlossen haben, konnten 

zum 1. Januar 2009 starten, nachdem die gesetzlichen Grundlagen in den 

                                            
906  S. auch § 2.F. (2) (b) des Memorandum of Understanding. 
907  S. auch XX-1.2 (s) und XX-1.5 (c) (8) der Model Rule. 
908  S. XX-6.5 (a) (3) i.V.m. XX-1.2 (bj) – (bm) der Model Rule vom 31.12.2008 und § 2.F. (3) 

(a), (4) (a) des Memorandum of Understanding in der Fassung vom 31.8.2006.  
909  XX-1.2 (am) der Model Rule vom 31.12.2008. 
910  S. auch Bluemel, Regional regulatory initiatives addressing GHG leakage in the USA, 

in: Faure/Peeters (Hrsg.), Climate Change and European Emissions Trading, 2008, 225 
(240 ff.); Flachsland u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 56; Hirs-
brunner/Tänzler/Reuster, Important aspects of sinks for linking emission trading sys-

tems, 2011, 21 ff. 
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teilnehmenden Bundesstaaten geschaffen worden waren. Die erste Han-

delsperiode lief bis zum 31. Dezember 2011. Gemäß XX-1.2 (ao) der Model 

Rule sind weiterhin dreijährige eigenständige Handelsperioden vorgesehen, 

wobei jeweils die ersten zwei Jahre einer Handelsperiode als sogenannte 

Zwischenhandelsperioden911 definiert sind. Letzteres gilt seit dem 1. Januar 

2015. Emittenten können Zertifikate während der gesamten Dauer einer 

Handelsperiode kaufen und verkaufen.912 Als Handelsplätze kommt etwa 

die Intercontinental Exchange in Betracht.913 Mit der Marktaufsicht wurden 

Potomac Economics beauftragt. Diese erstellen als unabhängiger Beobachter 

Berichte über die Versteigerungen und den Sekundärmarkt.914  

Neu eingeführt als Markteingriffsmechanismus wurde im Rahmen der 

Überprüfung mit XX-5.3 (d) der Model Rule die sogenannte Kostenbe-

schränkungsreserve (Cost Containment Reserve). Hierbei handelt es sich 

um eine Reserve, in der eine festgelegte Menge an Zertifikaten hinterlegt 

wird und aus der Zertifikate bei Bedarf zum Verkauf angeboten werden 

können. Voraussetzung ist aber, dass bestimmte Preisschwellen überschrit-

ten werden. Liegen die Preise für Zertifikate bei vier Dollar in 2014, 

sechs Dollar in 2015, acht Dollar in 2016 und zehn Dollar in 2017,915 werden 

im Jahr 2014 maximal fünf Millionen und danach jährlich zehn Millionen 

Zertifikate RGGI-weit ausgegeben. Diese Reserve, die die Kosten beschrän-

ken und die Flexibilität fördern soll,916 wird jedoch nicht mit Zertifikaten ge-

füllt, die bereits in der Emissionsobergrenze einberechnet sind, sondern 

kommt ebenso wie die Projektgutschriften zusätzlich hinzu.917 Die Inan-

                                            
911  Diese werden für die Abdeckung der Emissionen mit Zertifikaten zu bestimmten 

Zeitpunkten relevant; s. dazu Kap. 4.3.2.6. 
912  Das Verfahren zur Verbuchung einer Transaktion auf den Konten ist in XX-7 der Mo-

del Rule geregelt; s. auch o.V., Harvard Law Review 2007, 1958 (1960). 
913  S. Potomac Economics, Annual Report on the Market for RGGI CO2 Allowances: 2013, 

2014, 28. Auch die Chicago Climate Futures Exchange und die Green Exchange wur-
den zu Beginn des Handels als Handelsplattformen für Futures und Optionen 
erwähnt; s. Potomac Economics, Report on the Secondary Market for RGGI CO2 Allow-

ances, 2009, 3. 
914  Die Zielsetzung und die Berichte von Potomac Economics über den RGGI-Markt sind 

unter RGGI, Market Monitor Reports, www.rggi.org/market/market_monitor, 

17.10.2015, abrufbar. 
915  XX-1.2 (r) der Model Rule. Ab dem Jahr 2018 steigen diese Preistrigger um jährlich 

2,5 Prozent. 
916  RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: February 2013, 2013, 3; s. auch XX-1.2 

(ae) und XX-5.3. (d) der Model Rule. 
917  S. XX-5.3 (c) der Model Rule.  
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spruchnahme sowohl von Projektgutschriften als auch von Zertifikaten aus 

dieser Reserve erhöht folglich die Emissionsobergrenze.  

Solche Zertifikate werden gemäß XX-9.2 (b) der Model Rule bei einer Ver-

steigerung aber nur verkauft, wenn die Nachfrage nach Zertifikaten bei Ge-

boten oberhalb des Trigger-Preises die Anzahl der bei dieser Auktion ver-

fügbaren Zertifikate918 übersteigt. In diesem Fall werden sie unverzüglich 

bereit gestellt und zu diesem Preis oder höher versteigert.919 Allerdings 

muss erstens gemäß XX-9.2 (a) der Model Rule die Anzahl möglicher Zerti-

fikate vorab bekannt gegeben werden und zweitens darf nach XX-9.2 (a) (3) 

der Model Rule die jährliche Höchstmenge dieser Zertifikate noch nicht 

aufgebraucht sein. So wurde bei der Auktion am 5. März 2014, bei der erst-

mals diese Zertifikate angeboten wurden, bereits die für das Jahr 2014 zur 

Verfügung stehende Menge vollständig ausgeschöpft. Die Zertifikate wur-

den entsprechend den Vorgaben aus XX-9.2. (b) (4) der Model Rule letztlich 

zu dem in diesem Fall geltenden Mindestpreis von vier Dollar verkauft.920  

4.3.2.6 Kontroll- und Abgabeverpflichtungen 

Die Model Rule enthält in XX-8 Anforderungen zur Überwachung der 

Emissionen und zur Berichterstattung der Emittenten. Daneben sind die 

Regelungen, die von der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA in § 75 

des 40. Titels des Code of Federal Regulations (CFR) veröffentlicht werden, 

zu berücksichtigen. Demnach sind die Emittenten verpflichtet, die Emissio-

nen kontinuierlich zu überwachen.921 Grundsätzlich erlaubt sind gemäß 

§ 75.10 (3) des 40. Titels des CFR dabei sowohl kontinuierliche Emissions-

messungen als auch eine Berechnung mithilfe mathematischer Formeln, die 

den CO2-Gehalt des Brennstoffs und weitere Faktoren einbeziehen, um die 

in die Atmosphäre ausgestoßenen CO2-Emissionen abzuschätzen. In den 

USA werden jedoch Emissionsmessungen der letztgenannten Methode vor-

gezogen.922 Die Daten zu den CO2-Emissionen der EPA, die bereits nach den 

                                            
918  Die Zusatzzertifikate sind hier nicht inbegriffen. 
919  RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: February 2013, 2013, 3; s. auch Bifera, 

Regional Greenhouse Gas Initiative, 2013, 6. 
920  S. Potomac Economics, Market Monitor Report for Auction 23, 2014, 3. 
921  Welche Überwachungssysteme zum Einsatz kommen können, gibt XX-1.2 (an) der 

Model Rule vor.  
922  Gespräch mit Franz Litz/Lin Harmon am 28.9.2011 in New York City; so auch Flachsland 

u.a., Developing the International Carbon Market, 2008, 55. Erfolgt dennoch eine Be-

rechnung, müssen die Emissionen gemäß XX-8.1 (a) (1) der Model Rule aber stündlich 
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bundesrechtlichen Vorgaben erhoben werden, werden RGGI automatisch 

zur Verfügung gestellt und an das RGGI CO2 Allowance Tracking System 

(COATS) weitergeleitet. In COATS werden die Emissionsdaten für alle an 

RGGI beteiligten Bundesstaaten aufgezeichnet, verwaltet und nachver-

folgt.923  

Unabhängig davon, welche Methode der Emissionsüberwachung gewählt 

wird, müssen die Emittenten vierteljährlich, jährlich und nach jeder Han-

delsperiode Bericht erstatten. Gemäß XX-8.5 (d) (2) der Model Rule haben 

sie 30 Tage nach Ende eines jeden Quartals Zeit, den Bericht elektronisch bei 

der EPA einzureichen.924 Jahresberichte müssen nach XX-8.8 (h) der Model 

Rule hingegen bis zum 1. März elektronisch und in Papierform vorgelegt 

werden. Ebenfalls bis zum 1. März, allerdings nur nach Ablauf einer Han-

delsperiode und nicht bei einer Zwischenhandelsperiode, ist der sogenannte 

„Compliance Certification Report“ zu übermitteln. Hierin muss nach XX-

4.1 (c) der Model Rule unter anderem bescheinigt werden, ob bei der Anla-

ge die Anforderungen in der Handelsperiode eingehalten wurden. Alle Be-

richte sind gemäß XX-2.1 (e) der Model Rule unterschrieben und mit einer 

bestimmten Erklärung925 versehen einzureichen. Eine externe Verifikation 

dieser Berichte ist zwar nicht vorgesehen. Jedoch unterzieht die EPA die Be-

                                                                                                                                    
und nicht täglich nach dem Wärmeeintrag berechnet werden; EPA Clean Air Markets 

Division, Plain English Guide to the Part 75 Rule, 2009, 12 f. 
923  S. RGGI CO2 Allowance Tracking System, RGGI CO2 Budget Trading Programs, 

https://rggi-coats.org/eats/rggi/index.cfm?fuseaction=home.home&clearfuseattribs 
=true, 17.10.2015; s. auch Hood, Reviewing existing and proposed Emissions Trading 

Systems, 2010, 51. 
924  Die Regulatory Agency, von der in dieser Regelung die Rede ist, ist in diesem Fall die 

EPA; s. auch RGGI, Inc., RGGI CO2 Budget Trading Programs CO2 Emissions Repor-

ting. 
925  Diese lautet: “I am authorized to make this submission on behalf of the owners and 

operators of the CO2 budget sources or CO2 budget units for which the submission is 
made. I certify under penalty of law that I have personally examined, and am familiar 
with, the statements and information submitted in this document and all its attach-
ments. Based on my inquiry of those individuals with primary responsibility for ob-
taining the information, I certify that the statements and information are to the best of 
my knowledge and belief true, accurate, and complete. I am aware that there are sig-
nificant penalties for submitting false statements and information or omitting required 

statements and information, including the possibility of fine or imprisonment.”  
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richte einer Qualitätskontrolle. Daher können sich noch Änderungen bei 

den Emissionsdaten ergeben.926 

Der „Compliance Certification Report“ ist die Grundlage für das weitere 

Vorgehen der Behörden nach Ende der Handelsperiode.927 Diese prüfen den 

Bericht zunächst jeweils bis zum 1. Juni. Daran anschließend werden gemäß 

XX-6.5 (b) der Model Rule Zertifikate entsprechend den berichteten CO2-

Emissionen von den Konten der Emittenten eingezogen. Dafür müssen die 

Emittenten nach XX-1.5 (c) der Model Rule auf ihren Konten am 1. März 

Zertifikate in einer Anzahl vorrätig haben, die für die Abdeckung der CO2-

Emissionen der Anlage notwendig ist. Der 1. März ist entsprechend auch 

der späteste Stichtag, um die Verbuchung von Transaktionen zu beantra-

gen.928 Denn für die Pflichterfüllung können gehandelte Zertifikate nur be-

rücksichtigt werden, wenn der Antrag zur Verbuchung ordnungsgemäß bis 

zu diesem Stichtag gestellt wurde. Daneben können gemäß XX-6.5 (a) der 

Model Rule Zertifikate aus der laufenden als auch aus früheren Handelspe-

rioden sowie eingeschränkt auch Projektgutschiften zur Abdeckung der 

Emissionen eingesetzt werden. Neu ist mit XX-1.5 (c) (2) der Model Rule, 

dass die Emittenten in den ersten beiden Jahren einer Handelsperiode, also 

in den sogenannten Zwischenhandelsperioden, Zertifikate ebenfalls zum 

Stichtag 1. März in einer Anzahl vorhalten müssen, dass sie mindestens 

50 Prozent ihrer Emissionen des entsprechenden Jahres abdecken können.929 

Erfüllt ein Emittent diese Verpflichtungen nicht und deckt sein Konto nicht 

mit ausreichend Zertifikaten, sieht die Model Rule eine Sanktionierung vor, 

da es sich bei jeder überschüssigen Emission gemäß XX-1.5 (c) (3), (4) der 

Model Rule um einen gesonderten Verstoß handelt. Für jede zu viel ausge-

stoßene Tonne müssen nach XX-6.5 (d) (1) der Model Rule drei Zertifikate 

nachgereicht werden. Falls sich Zertifikate zukünftiger Handelsperioden 

auf dem Konto befinden, zieht die zuständige Behörde als erstes diese Zerti-

fikate vom Konto des Emittenten ab. Sind allerdings nicht ausreichend Zer-

                                            
926  RGGI, Emissions, http://rggi.org/market/tracking/public-reporting/emissions, 

17.10.2015. 
927  S. RGGI, Fact Sheet: CO2 Budget Source (RGGI) Compliance, 2015, 2. Der Zeitrahmen 

zur Überprüfung der Berichte ist nicht gesetzlich geregelt, sondern wurde von den 
teilnehmenden Bundesstaaten nach bestem Wissen der für die Überprüfung Verant-
wortlichen vereinbart, Nachtrag zum Gespräch mit Allison Rose/David Farnsworth am 

3.10.2011 in South Royalton, Vermont.  
928  S. XX-7 i.V.m. XX-1.2 (x) der Model Rule.  
929  S. auch RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: February 2013, 2013, 2. 

http://rggi.org/market/tracking/public-reporting/emissions
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tifikate vorhanden, um die überschüssigen Emissionen im Verhältnis drei 

zu eins abzudecken, ist der Emittent verpflichtet, unverzüglich Zertifikate 

in geforderter Anzahl auf sein Konto zu transferieren. Hingegen können 

Projektgutschiften zur Begleichung der zu viel ausgestoßenen Emissionen 

und damit zur Sanktionierung nicht eingezogen werden. Zudem bestehen 

in den einzelnen Bundesstaaten weitere Sanktionsmöglichkeiten. So kann es 

finanzielle Sanktionen geben, die bis zu 25.000 Dollar pro Tag und fehlen-

dem Zertifikat reichen.930 Auch ein Verstoß gegen die Vorhalteverpflichtung 

in den Zwischenhandelsperioden wird bestraft. Hier greifen jedoch nur die 

üblichen Durchsetzungsvorschriften der staatlichen Behörden. Das Nach-

reichen der dreifachen Menge an Zertifikaten tritt erst dann ein, wenn auch 

nach Ablauf der dreijährigen Handelsperiode keine ausreichende Abde-

ckung der Emissionen mit Zertifikaten gewährleistet ist.931 Ferner wird nach 

Abschluss der Überprüfungen und der Einziehung der Zertifikate eine Zu-

sammenfassung mit Angaben darüber veröffentlicht, ob die Emittenten ihre 

Abgabeverpflichtung in ausreichender Anzahl erfüllt haben oder nicht. In 

der ersten Handelsperiode sind 97 Prozent der Emittenten ihren Verpflich-

tungen nachgekommen.932 

4.3.3 Das Emissionshandelssystem in Kalifornien 

Die Einführung des Emissionshandelssystems in Kalifornien geht zurück 

auf den „California Global Warming Solutions Act of 2006”, der von den 

zwei Kammern der kalifornischen Legislative – der Assembly und dem Se-

nat – im August 2006 verabschiedet wurde und vor allem unter der Abkür-

zung AB 32 bekannt ist.933 Das Gesetz sieht in § 38550 vor, dass Kalifornien 

die Treibhausgasemissionen landesweit bis zum Jahr 2020 auf das Niveau 

des Jahres 1990 reduziert.934 Im Vergleich mit einem „Business-as-

                                            
930  Gespräch mit Franz Litz/Lin Harmon am 28.9.2011 in New York City.  
931  S. RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: February 2013, 2013, 2. 
932  S. RGGI, Inc., 97% of RGGI Units Meet First Compliance Period Obligations, Presse-

mitteilung vom 4. Juni 2012.  
933  AB steht für Assembly Bill. In dieser Kammer wurde das Gesetz zuerst eingebracht. 

Es ergänzt den kalifornischen Health and Safety Code (HSC) um das Kapitel 25.5, be-
ginnend mit § 38500; s. zur Klimapolitik in Kalifornien auch Hanemann, Review of En-
vironmental Economics and Policy 2008, 114; Schatzki/Stavins, Beyond AB 32: Post-

2020 Climate Policy for California, 2014. 
934  S. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 2; IETA, Summary of Final 

Rules for California‟s Cap-and-Trade Program, 2012, 1. Langfristig wird das Ziel ver-
folgt, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen um 80 Prozent im Vergleich zu 
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usual“-Szenario müssen die Emissionen demnach um etwa 15 Prozent auf 

427 Millionen metrische Tonnen CO2-eq gesenkt werden.935 Hierfür schreibt 

das Klimaschutzgesetz selbst keine konkreten Umsetzungsmaßnahmen vor, 

sondern überträgt dem California Air Resources Board (CARB) nach 

§ 38561 (a) unter anderem die Aufgabe, bis zum 1. Januar 2009 einen „Sco-

ping Plan“ vorzubereiten und zu genehmigen, um das Maximum an tech-

nisch möglichen und kosteneffizienten Reduktionen von Treibhausgasemis-

sionen bis 2020 zu erreichen.936 

Der erste „Scoping Plan“ wurde im Dezember 2008 nach einem intensiven 

Austausch mit der Öffentlichkeit von CARB genehmigt.937 Er sieht ver-

schiedene Maßnahmen vor, um das Reduktionsziel zu erreichen. Die Re-

duktionsstrategie beinhaltet als tragende Säulen die Förderung der Energie-

effizienz, die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien sowie Maßnah-

men im Transportsektor wie etwa die „Clean Car Standards“ oder der „Low 

Carbon Fuel Standard“.938 Als Kernstück gilt allerdings die Einführung des 

Emissionshandelssystems. Zu den zur Zielerreichung erforderlichen Emis-

sionsreduktionen in Höhe von 80 Millionen Tonnen CO2-eq soll das Emis-

sionshandelssystem 18 Millionen Tonnen CO2-eq beitragen.939 Dies ent-

                                                                                                                                    
den Emissionen des Jahres 1990 zu reduzieren; s. Gouverneur Arnold Schwarzenegger, 

Executive Order S-3-05 vom 1. Juni 2005.    
935  S. State of California, Cap-and-Trade Auction Proceeds Investment Plan: Fiscal Years 

2013-14 through 2015-16, 2013, 12. 
936  Eine Zusammenfassung der weiteren übertragenden Aufgaben sowie ihrer Durchfüh-

rung findet sich bei CARB, Climate Change Scoping Plan, 2008, 5 f. 
937  Wie in § 38561 (h) des Klimaschutzgesetzes vorgesehen, wurde der „Scoping Plan“ 

nach fünf Jahren im Mai 2014 erneuert. Demzufolge befinde sich Kalifornien mit den 
eingeführten Maßnahmen auf dem richtigen Weg, das mittelfristige Reduktionsziel 
bis 2020 zu erreichen, und sei gut aufgestellt, auch nach dem Jahr 2020 Reduktionen 
beizubehalten und fortzuführen; s. CARB, First Update to the Climate Change Scoping 
Plan, 2014, ES2. Das Update analysiert einerseits die Fortschritte, die bisher bei den 
Emissionsreduktionen erzielt wurden, und benennt andererseits die Prioritäten und 
Aktivitäten in den nächsten Jahren; s. dazu CARB, First Update to the Climate Change 

Scoping Plan, 2014, 4 f., 35 ff., 88 ff., 93 ff. 
938  Ausführlich CARB, Climate Change Scoping Plan, 2008, 15 ff. und Anhang E. 
939  Das gilt für das „Business-as-usual“-Szenario; CARB, Final Supplement to the AB 32 

Scoping Plan Functional Equivalent Document, 2011, 12; State of California, Cap-and-
Trade Auction Proceeds Investment Plan: Fiscal Years 2013-14 through 2015-16, 2013, 
12. Der „Scoping Plan” ging aufgrund der prognostizierten Emissionen für 2020 noch 
von einer Reduktionsverpflichtung von 169 Millionen Tonnen CO2-eq und damit etwa 
30 Prozent aus; CARB, Climate Change Scoping Plan, 2008, 12.  
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spricht einem Anteil von 22,5 Prozent.940 Während im „Scoping Plan“ ledig-

lich die Umrisse der Ausgestaltung des Emissionshandelssystems vorge-

schlagen wurden,941 sind die endgültigen Regelungen in den § 95801 bis 

§ 96022 des Title 17. Public Health des California Code of Regulations (CCR) 

zu finden.942 Die Erlaubnis für CARB, ein Emissionshandelssystem durch 

eine Verordnung aufzubauen, ergibt sich aus § 38562 (c) des HSC. Danach 

ist es CARB gestattet, eine Verordnung zu erlassen, die ein System von 

marktbasierten, abnehmenden, jährlichen Gesamtemissionsbegrenzungen 

für Treibhausgase emittierende Quellen einführt. Hiervon hat CARB ent-

sprechend Gebrauch gemacht, so dass die Verordnung zum 1. Januar 2012 

in Kraft treten konnte.943 

Dennoch konnte die Durchsetzung der Abgabeverpflichtungen und damit 

auch der eigentliche Emissionshandel entgegen der Planung944 erst mit ei-

nem Jahr Verspätung zum 1. Januar 2013 starten. Denn die Einführung so-

wohl des Klimaschutzgesetzes als auch des Emissionshandelssystems wur-

de von etlichen Kontroversen und rechtlichen Auseinandersetzungen be-

gleitet. Unter anderem versuchten Gegner von AB 32 mit einem Referen-

dum – der Proposition 23 – das Klimaschutzgesetz zu verzögern. Demnach 

sollte die Umsetzung solange ausgesetzt werden, bis die Arbeitslosigkeit 

auf 5,5 Prozent oder weniger für ein ganzes Jahr sinkt.945 Die Kalifornier 

lehnten diesen Vorschlag bei den Wahlen im November 2010 allerdings mit 

großer Mehrheit ab.946 Gegen den „Scoping Plan“ von CARB wurde eben-

                                            
940  S. auch IETA, Summary of Final Rules for California‟s Cap-and-Trade Program, 2012, 

1. 
941  S. vor allem CARB, Climate Change Scoping Plan, 2008, 30 ff. und Anhang C. 
942  Die Paragraphen gehören zu Article 5. California Cap on Greenhouse Gas Emissions 

and Market-Based Compliance Mechanisms, der in Title 17. Public Health des CCR, 
Division 3. Air Resources, Chapter 1. Air Resources Board, Subchapter 10. Climate 
Change eingeordnet ist. Wird im folgenden Kapitel Bezug auf einen Paragraphen ge-
nommen, so handelt es sich um eine Vorschrift des Art. 5 des CCR Title 17 in der Fas-
sung vom 1. Januar 2015, es sei denn, dass etwas anderes angegeben ist. 

943  S. CARB, California Cap-and-Trade Program Implementation – Frequently Asked 
Questions, 24. Mai 2013, 1; Center for Climate and Energy Solutions, California Cap-and-

Trade Program Summary, 2014, 3. 
944  S. CARB, Climate Change Scoping Plan, 2008, 31. 
945  S. California Secretary of State Debra Bowen, November General: Final Ballot Labels, 

2010, 6 (Proposition 23). 
946  61,6 Prozent der Wähler stimmten gegen Proposition 23 und verhinderten damit eine 

langjährige Verzögerung der Einführung der Klimaschutzmaßnahmen; s. die Ergeb-
nisse unter California Secretary of State Alex Padilla, Votes for and against – November 2, 
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falls Klage eingereicht.947 Nach Auffassung der Kläger Association of Irrita-

ted Residents und anderer Nichtregierungsorganisationen hätte CARB die 

Alternativen zu einem Emissionshandelssystem nicht ausreichend geprüft. 

Auch wenn die erste Instanz den Klägern teilweise Recht gab, scheiterten 

sie endgültig in zweiter Instanz, da zum einen CARB zwischenzeitlich wei-

tere Prüfungsdokumente948 vorlegte und der Court of Appeal of California 

zum anderen feststellte, dass der „Scoping Plan” die Zielvorgaben von 

AB 32 erfüllt.949 Besondere Aufmerksamkeit erlangte darüber hinaus die 

„Environmental Justice“-Bewegung, da sie eine ungerechte Verteilung von 

Umweltbelastungen auch in Zusammenhang mit einem Emissionshandel 

kritisierte und unter anderem verbesserte Partizipationsmöglichkeiten so-

wie statt eines ihrer Ansicht nach wenig effektiven Emissionshandelssys-

tems die Einführung einer CO2-Steuer forderte.950 Trotz der politischen und 

rechtlichen Herausforderungen, die den Start verzögerten, aber nicht voll-

ständig verhinderten, wird in Kalifornien seit dem 1. Januar 2013 das Emis-

sionshandelssystem betrieben. Welche Ausgestaltung hierfür gewählt wur-

de, wird im Folgenden untersucht. 

                                                                                                                                    
2010, statewide Ballot Measures, https://web.archive.org/web/20141026184544/ 

http://www.sos.ca.gov/elections/sov/2010-general/07-for-against.pdf, 17.10.2015. 
947  S. hierzu California First District Court of Appeal, Association of Irritated Residents v. 

State Air Resource Board, 206 Cal. App. 4th 1487, Urteil vom 19. Juni 2012. 
948  Eine Prüfung der alternativen Maßnahmen ist nach dem California Environmental 

Quality Act gefordert. CARB besserte infolge des ersten Gerichtsurteil die Prüfung 
nach und erfüllte damit die Voraussetzungen; s. CARB, Final Supplement to the AB 32 

Scoping Plan Functional Equivalent Document, 2011. 
949  California First District Court of Appeal, Association of Irritated Residents v. State Air 

Resource Board, 206 Cal. App. 4th 1487 (1506), Urteil vom 19. Juni 2012; weitere ge-
richtliche Auseinandersetzungen betrafen unter anderem den Low Carbon Fuel Stan-
dard (Rocky Mountain Farmers Union v. Goldstene), die zu den Reduktionsplänen 
von AB 32 gehören, sowie im Rahmen des Emissionshandelssystems die Befugnis von 
CARB, Zertifikate zu versteigern (California Chamber of Commerce v. California Air 
Resources Board), sowie Regelungen zu den Projektgutschriften (Citizens Climate 
Lobby and Our Children‟s Earth Foundation v. California Air Resources Board). Bis-
her wurde zwar weitestgehend zugunsten von CARB entschieden. Jedoch befinden 
sich einige Entscheidungen noch in der Revision; s. dazu auch EDF/CDC Climat Re-
search/IETA, California, 2015, 3; Kaswan, San Diego Journal of Climate & Energy Law 
2014, 1; s. zur Vereinbarkeit des Emissionshandelssystems mit der US-amerikanischen 
Verfassung Alcorn, Michigan Journal of Environmental & Administrative Law 2013, 

87. 
950  S. ausführlich Lenz, ZfU 2013, 148 (165 ff.); Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Ver-

knüpfung von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 

2014, 219 ff. 
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4.3.3.1 Anwendungsbereich und Verbindlichkeit 

Das kalifornische Emissionshandelssystem bezieht seit der ersten Handels-

periode von 2013 bis 2014 die energieintensive Industrie wie die Zement-, 

Glas- oder Eisen- und Stahlproduktion, Stromerzeuger sowie Importeure 

von Elektrizität ein.951 Hinzu kommen mit dem Beginn der zweiten Han-

delsperiode im Jahr 2015 gemäß § 95851 (b) Anbieter von Erdgas und von 

anderen fossilen Brennstoffen.952 Auch Betreiber von Müllverbrennungsan-

lagen müssen ab 2016 Zertifikate entsprechend ihrem Ausstoß abgeben. 

Zunächst wurde damit ein Downstream-Ansatz gewählt, da die direkten 

Emittenten die Zertifikate vorhalten müssen. Mit der Erweiterung des An-

wendungsbereichs liegt dagegen ein gemischtes Downstream- und Up-

stream-System vor.953 Denn die Anbieter selbst emittieren keine Treibhaus-

gase, sondern die Abnehmer ihrer Brennstoffe. Dennoch werden sie genau-

so wie die direkten Emittenten behandelt und mit der Abgabeverpflichtung 

belegt. Verpflichtet zur Teilnahme sind nach § 95812 grundsätzlich Emitten-

ten954, die mehr als 25.000 metrische Tonnen CO2-eq pro Jahr ausstoßen. 

Kleinere Anlagen, die unterhalb dieser Schwelle liegen, können gemäß 

§ 95813 allerdings freiwillig am Emissionshandelssystem teilnehmen. Sie 

unterliegen dann den gleichen Verpflichtungen wie die anderen Emittenten, 

dürfen das Emissionshandelssystem zum Ende einer Verpflichtungsperiode 

aber auch wieder verlassen.955  

Als Treibhausgase werden gemäß § 95810 Kohlendioxid (CO2), Methan 

(CH4), Distickstoffoxid (N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Fluorkohlenwas-

serstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Stickstofftrifluorid 

(NF3) und weitere fluorierte Treibhausgase erfasst. Damit wurden in der 

ersten Handelsperiode 35 Prozent der kalifornischen Treibhausgasemissio-

                                            
951  Die vollständige Liste der einzubeziehenden Einheiten enthält § 95811 des CCR Title 

17. Dass solche Emittenten bereits seit 2013 einer Abgabeverpflichtung unterliegen, 
ergibt sich aus § 95851 (a) des CCR Title 17. 

952  S. auch die Definitionen für „Fuel supplier“ und „Supplier“ in § 95802 (a) (161) und 
(360) des CCR Title 17. 

953  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 
– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 233; ICAP, Emissions Trading World-

wide, 2014, 36, verwendet hierfür die Begriffe „Downstream“ und „Midstream“. 
954  Der Begriff „Emittent“ schließt in diesem Kapitel auch die Anbieter der fossilen 

Brennstoffe ein. 
955  Weitere Ausnahmen von der Abgabeverpflichtung befinden sich in § 95852.2 des CCR 

Title 17. Zu nennen sind etwa die Verbrennung bestimmter Brennstoffe aus Biomasse 

oder die Emissionen aus geothermischen Anlagen. 
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nen von dem Emissionshandelssystem abgedeckt. Aufgrund der Erweite-

rung des Anwendungsbereichs im Jahr 2015 steigt dieser Wert auf 

85 Prozent.956 Betroffen sind etwa 450 Einheiten.957 

4.3.3.2 Emissionsobergrenze 

Die jährliche Anzahl an Zertifikaten und damit auch die Emissionsober-

grenze – ein Zertifikat deckt eine metrische Tonne CO2-eq ab958 – ist in 

§ 95841 geregelt. Demzufolge lag die Emissionsobergrenze im Jahr 2013 bei 

162,8 und 2014 bei 159,7 Millionen Tonnen CO2-eq. Entsprechend der Erwei-

terung des Anwendungsbereichs ergibt sich mit dem Beginn der zweiten 

Handelsperiode auch eine Erhöhung der Emissionsobergrenze. Sie stieg im 

Jahr 2015 auf 394,5 Millionen Tonnen CO2-eq und sinkt bis zum Jahr 2020 

um jährlich rund 12 Millionen Tonnen auf 334,2 Millionen Tonnen CO2-

eq.959 Während damit die Emissionsobergrenze zwischen 2013 und 2014 um 

etwa zwei Prozent reduziert wurde, weist sie in den folgenden Jahren eine 

jährliche Reduktion von drei bis 3,5 Prozent auf.960 Insgesamt wird damit 

die Emissionsobergrenze in Kalifornien um mehr als 15 Prozent zwischen 

2015 und 2020 abgesenkt. Im Vergleich zu den für das Jahr 2020 prognosti-

zierten Emissionen von 409 Millionen Tonnen CO2-eq961 in den verpflichte-

ten Sektoren bedeutet diese Emissionsobergrenze eine Emissionsreduktion 

um fast 20 Prozent. Hiervon sollen mindestens 18 Millionen Tonnen CO2-eq 

                                            
956  S. Center for Climate and Energy Solutions, California Cap-and-Trade Program Sum-

mary, 2014, 3; EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 1. 
957  S. CARB, Overview of ARB Emissions Trading Program, 2015, 1. 
958  S. § 95802 (a) (9) und § 95820 (c) des CCR Title 17. 
959  Im „Scoping Plan“ wurde die Emissionsobergrenze noch mit 365 Millionen Tonnen 

CO2-eq angegeben; CARB, Climate Change Scoping Plan, 2008, 21, 32. CARB hat nach 

der Verabschiedung des „Scoping Plan“ genauer ausgearbeitet, welche Emissions-
quellen in den unterschiedlichen Sektoren von dem Emissionshandelssystem erfasst 
werden. Auch konnte es auf eine verbesserte Datenbasis zurückgreifen, um die Emis-
sionsschätzungen zu verbessern. Aufgrund dessen wurde die Emissionsobergrenze 
schließlich auf 334,2 Millionen Tonnen CO2-eq festgesetzt; CARB, Proposed Regula-
tion to Implement the California Cap-and-Trade Program, Appendix E: Setting the 
Program Emissions Cap, 2010, 8; s. auch CARB, California‟s Cap-and-Trade Program – 

Final Statement of Reasons, 2011, 165. 
960  S. auch CARB, Overview of ARB Emissions Trading Program, 2015, 1; EDF/CDC Cli-

mat Research/IETA, California, 2015, 4. 
961  S. hierzu CARB, California GHG Emissions - Forecast (2008-2020), 2010, 

http://www.arb.ca.gov/cc/inventory/data/tables/2020_ghg_emissions_forecast_20

10-10-28.pdf, 17.10.2015. 



Emissionshandel in ausgewählten Regionen 

   267 

unmittelbar durch das Emissionshandelssystem erbracht werden.962 Die 

restlichen Emissionsreduktionen werden hingegen den ergänzenden Maß-

nahmen zugeschrieben. Mit der Festsetzung dieser strikten Obergrenze für 

einen Großteil der kalifornischen Treibhausgasemissionen wird gewährleis-

tet, dass die Zielvorgaben von AB 32 für das Jahr 2020 eingehalten werden 

können.963  

4.3.3.3 Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate 

Ausgehend von der Emissionsobergrenze hat CARB Regelungen zur Zutei-

lung der Zertifikate an die Emittenten sowie Spezialvorschriften für die Zu-

teilung an Neuemittenten und im Fall von Anlagenstilllegungen getroffen. 

Darüber hinaus sind auch die Möglichkeiten des Banking und Borrowing 

sowie die Bedingungen der Anerkennung von Projektgutschriften in der 

Verordnung geregelt. 

4.3.3.3.1 Vergabeverfahren der Zertifikate 

Im kalifornischen Emissionshandelssystem wird ein gemischtes Zutei-

lungsverfahren angewendet. Sowohl eine kostenlose Zuteilung als auch ei-

ne Versteigerung kommen zum Einsatz. Stromerzeuger erhalten zwar keine 

Zuteilung. Dafür steht den Energieversorgern gemäß § 95870 (d) (1) jährlich 

eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten zur Verfügung. Diese wird berechnet 

aus dem Produkt aus 97,7 Millionen metrischen Tonnen und dem soge-

nannten Anpassungsfaktor.964 Demnach sinkt die Anzahl an die Energiever-

sorger zuzuteilender Zertifikate von 95,8437 im Jahr 2013 auf 

83,1427 Millionen im Jahr 2020. Diese Zertifikate werden den Energiever-

sorgern kostenlos zugeteilt, um deren Kunden vor plötzlichen Steigerungen 

ihrer Stromrechnungen aufgrund des Emissionshandelssystems zu bewah-

                                            
962  S. CARB, California‟s Cap-and-Trade Program – Final Statement of Reasons, 2011, 152. 

Der exakte Beitrag, den das Emissionshandelssystem direkt zur Emissionsreduktion 
zu leisten hat, hängt dabei von den Emissionsprognosen ab. Steigen diese, erhöht sich 
auch der Anteil der Emissionsreduktionen, die dem Emissionshandelssystem zuge-
schrieben werden; s. CARB, First Update to the Climate Change Scoping Plan, 2014, 
93; Hood, Reviewing existing and proposed Emissions Trading Systems, 2010, 27. 

963  S. CARB, First Update to the Climate Change Scoping Plan, 2014, 86 f.  
964  Die Anpassungsfaktoren finden sich in „Table 9-2: Cap Adjustment Factors for Allo-

wance Allocation” des CCR Title 17. In „Table 9-3: Percentage of Electric Sector Allo-
cation Allocated to Each Utility“ des CCR Title 17 erfolgt die prozentuale Zuteilung 

der Zertifikate auf die einzelnen Energieversorger für die Jahre 2013 bis 2020. 
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ren.965 Das weitere Vorgehen hängt jedoch von den Eigentumsverhältnissen 

der Energieversorger ab. Während Energieversorger in öffentlicher Hand 

über die Zertifikate frei verfügen können und hiermit etwa eigene Abgabe-

verpflichtungen als Stromerzeuger unmittelbar erfüllen dürfen, müssen die 

privaten Energieversorger wie etwa PG&E die ihnen ebenfalls kostenlos zu-

geteilten Zertifikate bei Versteigerungen anbieten und ihren benötigten An-

teil selbst ersteigern.966 Diese Regelung für die privaten Energieversorger 

soll Liquidität im Markt sicherstellen und dabei unterstützen, einen Zertifi-

katspreis zu identifizieren.967 Die Erlöse aus diesen Versteigerungen dürfen 

dabei gemäß § 95892 (d) (3) ausschließlich zum Wohl der Abnehmer genutzt 

werden. Das gilt auch für die Einnahmen der öffentlichen Energieversorger 

und den Geldwert der kostenlos zugeteilten Zertifikate. Über die Verwen-

dung des Geldes bestimmt im Fall der privaten Energieversorger die kali-

fornische Public Utilities Commission, wohingegen ein öffentlicher Ener-

gieversorger hierüber selbst entscheiden darf. Verpflichtet sind aber sowohl 

private als auch öffentliche Energieversorger gemäß § 95892 (e), CARB jähr-

lich über die Versteigerungseinnahmen, den Geldwert der Zertifikate in be-

stimmten Konten von Stromerzeugern und die entsprechende Verwendung 

Bericht zu erstatten. 

Auch die energieintensive Industrie erhält die Zertifikate zunächst kosten-

los. Allerdings steigt der Versteigerungsanteil in Zukunft an. Die jährliche 

Zuteilung wird auf der Grundlage von Formeln berechnet, die in § 95891 (b) 

und (c) geregelt sind und entweder am Produkt oder am Energieverbrauch 

ansetzen. In die Emissionsberechnung fließen einerseits tätigkeitsspezifische 

Effizienzbenchmarks ein. Ziel ist es demnach, effiziente Anlagen mit dieser 

                                            
965  CARB, Allowance Allocation, http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceal-

location/allowanceallocation.htm, 17.10.2015; s. auch IETA, Summary of Final Rules 

for California‟s Cap-and-Trade Program, 2012, 4. 
966  Dieses Erfordernis ergibt sich daraus, dass die Zertifikate gemäß § 95892 (b) (1) des 

CCR Title 17 in dem „limited use holding account“ hinterlegt werden und daraus ge-
mäß § 95892 (c) des CCR Title 17 bei Versteigerungen angeboten werden müssen; s. zu 
diesem Kontotyp auch § 95831 (a) (3) des CCR Title 17; s. zu diesem Zuteilungsumweg 
auch Burtraw/McLaughlin/Szambelan, For the Benefit of California Electricity Rate-
payers, 2012, 6; EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 6; ICAP, Emissions 

Trading Worldwide, 2014, 36. 
967  Burtraw/McLaughlin/Szambelan, For the Benefit of California Electricity Ratepayers, 

2012, 6. 

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceallocation/
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceallocation/
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Regelung zu belohnen.968 Andererseits werden bei der Berechnung der Zu-

teilung zwei weitere Variablen auf Sektorebene berücksichtigt.969 Zum einen 

reduziert auch hier der Anpassungsfaktor abhängig von der Sektorzugehö-

rigkeit die Zuteilungsmenge in unterschiedlicher Höhe und im Zeitablauf. 

Zum anderen wird der sogenannte Industry Assistance Factor eingeführt, 

der die Zuteilungsmenge auf der Grundlage des Leakage-Risikos970 einzel-

ner Sektoren mindert. Dafür wird zwischen Sektoren, die einem niedrigen, 

mittleren oder hohen Leakage-Risiko ausgesetzt sind, unterschieden. In Sek-

toren wie etwa der Öl- und Gasgewinnung oder der Zementproduktion, bei 

denen ein hohes Leakage-Risiko besteht, beträgt dieser Faktor durchgängig 

in allen Handelsperioden bis zum Jahr 2020 100 Prozent. Daraus folgt, dass 

in diesen Sektoren keine Reduzierung der Zuteilungsmenge erfolgt. Hinge-

gen sinkt der Faktor in den Sektoren mit mittlerem Risiko von 100 Prozent 

in den ersten beiden Handelsperioden auf 75 Prozent in der dritten Han-

delsperiode. Zu dieser Kategorie zählen etwa Lebensmittelhersteller, Erdöl-

raffinerien und Eisengießereien. Emittenten aus diesen Sektoren erhalten 

entsprechend ein Viertel weniger Zertifikate. Ebenso verhält es sich in den 

Sektoren mit einem niedrigen Leakage-Risiko, wozu unter anderem die 

Produzenten pharmazeutischer Produkte gehören. Für sie reduziert sich die 

Zuteilungsmenge um 50 Prozent in der dritten Handelsperiode.971 Die nicht 

                                            
968  S. CARB, Overview of ARB Emissions Trading Program, 2015, 1; Center for Climate and 

Energy Solutions, California Cap-and-Trade Program Summary, 2014, 3; EDF/CDC Cli-

mat Research/IETA, California, 2015, 5. 
969  EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 5 f. 
970  Gemäß § 38505 (j) des HSC wird unter Leakage eine Reduktion von Treibhausgas-

emissionen in einem Staat verstanden, der durch einen Anstieg von Treibhausgas-
emissionen außerhalb dieses Staates ausgeglichen wird. Das Leakage-Risiko wird da-
bei durch die Emissions- und Handelsintensität bestimmt; ICAP, Emissions Trading 
Worldwide, 2014, 36; s. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 5. 

971  In „Table 8-1: Industry Assistance” des CCR Title 17 finden sich die Leakage-
Klassifizierungen, die Tätigkeiten sowie der jeweilige Industry Assistance Factor. Es 
handelt sich dabei um eine Neuregelung mit einer Erweiterung der Tätigkeiten und 
höheren Faktoren, die am 1. Juli 2014 in Kraft getreten ist und damit die kostenlose 
Zuteilung verlängert und die Erhöhung des Versteigerungsanteils hinauszögert. Bei 
der Regelung des Jahres 2010 war hingegen vorgesehen, dass der Industry Assistance 
Factor bei den Emittenten mit mittlerem und niedrigem Leakage-Risiko schneller 
sinkt. Emittenten mit mittlerem Leakage-Risiko wurde demnach in der dritten Han-
delsperiode ein Faktor von 50 Prozent und Emittenten mit niedrigem Leakage-Risiko 

von 30 Prozent gewährt. 
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zugeteilten Zertifikate972 – in der ersten Handelsperiode waren dies etwa 

zehn Prozent973 – können grundsätzlich bei Auktionen ersteigert werden. 

Die Einnahmen, die mit diesen Versteigerungen erzeugt werden, gehen ge-

mäß § 95870 (i) (2) im Unterschied zu den Versteigerungserlösen der Ener-

gieversorger in den Greenhouse Gas Reduction Fund974 und müssen gemäß 

§ 39712 des HSC zur Emissionsreduktion genutzt werden. Dazu gehören 

unter anderen die Förderung der Energieeffizienz und erneuerbarer Ener-

gien sowie die Entwicklung moderner Transportmöglichkeiten. Mindestens 

25 Prozent der Einnahmen müssen nach § 39713 (a) des HSC außerdem Pro-

jekten zugutekommen, die benachteiligte Kommunen unterstützen.975  

In den §§ 95910 ff. sind die Versteigerungsbedingungen geregelt. Sie gelten 

für alle angebotenen Zertifikate gleichermaßen, das heißt unabhängig da-

von, ob Zertifikate für die Energieversorger oder die Industrie vorgesehen 

waren. Gemäß § 95910 (a) (2) finden Versteigerungen vierteljährlich statt. 

Dabei wird jeweils ein Viertel der jährlichen Zuteilungsmenge angeboten. 

Hiervon getrennt können nach § 95910 (c) (2) auch Versteigerungen von 

weiteren Zertifikaten stattfinden, die jeweils dem drei Jahre späteren Jahr-

gang entstammen.976 Das Versteigerungsverfahren besteht gemäß 

§ 95911 (a) aus einer einzigen Angebotsrunde, in der die Angebote verdeckt 

abgegeben werden. Die Angebotsmenge muss Stückzahlen von 1.000 Zerti-

fikaten umfassen. Das kalifornische Emissionshandelssystem sieht außer-

dem einen Mindestpreis bei den Versteigerungen vor. Dieser lag bei der ers-

                                            
972  Die Zertifikate müssen gemäß § 95870 (e) des CCR Title 17 bis zum 24. Oktober des 

Vorjahres zugeteilt werden. Das gilt auch für die Zuteilung an die Energieversorger. 
973  ICAP, Emissions Trading Worldwide, 2014, 36; s. auch CARB, Overview of ARB Emis-

sions Trading Program, 2015, 1; Center for Climate and Energy Solutions, California Cap-
and-Trade Program Summary, 2014, 3; EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 

2015, 5. 
974  Dieser wurde gemäß § 16428.8 des California Government Code gegründet; s. dazu 

auch State of California, Cap-and-Trade Auction Proceeds Investment Plan: Fiscal Years 

2013-14 through 2015-16, 2013, 2. 
975  S. hierzu State of California, Cap-and-Trade Auction Proceeds Investment Plan: Fiscal 

Years 2013-14 through 2015-16, 2013, 5, 18 f.; s. zu den Projekten auch die Zusammen-
fassung von CARB, Greenhouse Gas Reduction Fund Programs, 2014; weitere Infor-
mationen unter CARB, Auction Proceeds Budget Appropriations, http://www.arb.ca. 

gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/budgetappropriations.htm, 17.10.2015. 
976  Gemäß § 95870 (b) des CCR Title 17 werden zehn Prozent der Zertifikate aus den Jah-

ren 2015 bis 2020 auf ein spezielles Konto transferiert, von dem aus die Versteigerun-
gen der Zertifikate späteren Jahrgangs unter bestimmten Bedingungen durchgeführt 

werden. 
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ten Versteigerung am 14. November 2012 bei 10,00 Dollar sowohl für Zerti-

fikate des Jahres 2013 als auch solchen des Jahres 2015. Er steigt gemäß 

§ 95911 (c) (3) (A) jährlich um fünf Prozent und die Inflationsrate. Jeder Bie-

ter977 darf mehrere Angebote abgeben. Allerdings ist es ihnen nicht gestattet, 

beliebig viele Zertifikate zu ersteigern, wie § 95911 (d) im Einzelnen ver-

deutlicht. Emittenten aus den Industiesektoren durften in der ersten Han-

delsperiode bei jeder Versteigerung grundsätzlich maximal 15 Prozent der 

Zertifikate aus dem betreffenden Jahr ersteigern, während Energieversorger 

40 Prozent und andere Teilnehmer vier Prozent ersteigern durften. Hin-

sichtlich der Zertifikate späterer Jahrgänge lag die Begrenzung dagegen bei 

25 Prozent aller bei dieser Versteigerung angebotenen Zertifikate. Im Zeit-

raum von 2015 bis 2020 ist es den verpflichteten Emittenten, den freiwilli-

gen Emittenten und den Energieversorgern erlaubt, sowohl bis zu 

25 Prozent der Zertifikate des aktuellen Jahrgangs als auch 25 Prozent der 

Zertifikate des späteren Jahrgangs bei jeder Versteigerung zu erwerben. Das 

Verfahren, wie die Zertifikate auf die Bieter aufgeteilt werden und der ein-

heitliche Preis für alle Bieter festgelegt wird, ist in § 95911 (e) geregelt. Da-

nach werden die Angebote der Höhe des Preises nach geordnet und die 

Zertifikate werden solange zugeteilt, bis das Angebot ausgeschöpft ist oder 

nicht mehr der Mindestpreis geboten wird. Der einheitliche Preis, den alle 

Bieter zahlen, richtet sich dabei nach dem letzten Gebot, das noch einen Zu-

schlag erhält.978 Nicht versteigerte Zertifikate werden nach § 95911 (f) (3) bei 

späteren Versteigerungen wieder angeboten. Das gilt jedoch nicht für die 

Zertifikate späterer Jahrgänge, die im vorgesehenen Kalenderjahr nicht ver-

steigert wurden. Allerdings darf die Anzahl der nicht versteigerten Zertifi-

kate bei der nächsten Auktion 25 Prozent der dann angebotenen Zertifikate 

nicht übersteigen. Hiervon musste aber bisher noch nicht Gebrauch ge-

macht werden. Bei den ersten acht Versteigerungen wurden die Zertifikate 

des jeweiligen aktuellen Jahrgangs vollständig versteigert. Die Preise für die 

Zertifikate lagen dabei zwischen 10,09 Dollar bei der ersten und 14 Dollar 

bei der dritten Versteigerung. Seit der fünften Auktion haben sich die Zerti-

fikatspreise auf Werte nur knapp über dem Mindestpreis eingependelt.979 So 

                                            
977  Zu den Anforderungen, die die Bieter erfüllen müssen, s. § 95912 (d) und § 95914 des 

CCR Title 17. 
978  S. auch Kap. 4.3.2.4.1. 
979  Die Berichte zu den einzelnen Versteigerungen, auch zu den Ergebnissen der Verstei-

gerungen von Zertifikaten späterer Jahrgänge, können abgerufen werden unter CARB, 

Archived Auction Information and Results, http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/ 
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wurden die Zertifikate bei der Auktion im August 2015 mit 12,52 Dollar für 

42 Cent über dem Mindestpreis versteigert. Für das Jahr 2020 werden hin-

gegen Preise zwischen 15 und 75 Dollar erwartet.980 

4.3.3.3.2 Zuteilungsregelungen für Neuemittenten und Anlagenstillle-

gungen 

Emittenten, die erst nach dem Beginn des Emissionshandelssystems eine 

Anlage in Betrieb nehmen, unterliegen keinen gesonderten Zuteilungsrege-

lungen. Für sie gelten dieselben Regelungen wie für die Altemittenten. 

Demnach müssen Stromerzeuger die benötigten Zertifikate bei den Auktio-

nen ersteigern, während die industriellen Emittenten eine kostenlose Zutei-

lung beantragen können.981 Dabei werden für diejenigen Emittenten, deren 

Emissionen den Schwellenwert zur verpflichtenden Teilnahme überschrei-

ten oder die sich dem Programm nach dem Jahr 2012 freiwillig anschließen 

und deren Zuteilung am Energieverbrauch ansetzt, in § 95891 (c) (3) in Ab-

hängigkeit von verfügbaren Emissionsdaten verschiedene Berechnungsme-

thoden vorgegeben. Auch Emittenten, die vor dem Jahr 2012 Emissionen 

unterhalb des Schwellenwertes aufwiesen und keinem Leakage-Risiko aus-

gesetzt sind, haben grundsätzlich nach § 95891 (a) (3) einen Anspruch auf 

eine Zuteilung auf der Grundlage dieser Berechnungsmethoden. Der An-

spruch auf eine kostenlose Zuteilung verfällt jedoch gemäß § 95891 (c) (4) 

für alle Emittenten, die aufgrund einer Emissionsreduktion oder einer An-

lagenstilllegung im Sinne des § 95812 (e) nicht länger dem Emissionshan-

delssystem unterfallen.  

4.3.3.3.3 Banking und Borrowing 

Im kalifornischen Emissionshandelssystem ist das Aufsparen von Zertifika-

ten für spätere Handelsperioden ausdrücklich erlaubt. Zertifikate dürfen 

nach § 95922 (a) gehalten werden und erlöschen nach § 95922 (c) solange 

nicht, bis sie von einem Emittenten eingereicht werden. Erst dann werden 

sie stillgelegt. Ebenfalls dürfen Zertifikate späterer Jahrgänge gemäß 

§ 95922 (b) gehalten werden. Solche Zertifikate dürfen nach § 95856 (b) (2) 

                                                                                                                                    
auction/auction_archive.htm, 17.10.2015; s. auch Hsia-Kiung/Reyna/O‟Connor, Califor-

nia Carbon Market Watch, 2014, 7 ff. 
980  Zetterberg, Linking the Emissions Trading Systems in EU and California, 2012, 32. 
981  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 235. 
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allerdings nicht vorab eingesetzt werden. Danach müssen die Zertifikate 

aus demselben oder einem früheren Jahr stammen, für das die Abgabever-

pflichtung berechnet wird. Ein periodenübergreifendes Borrowing ist damit 

nicht vorgesehen.982 Ausnahmen bestehen jedoch nach § 95856 (b) (2) (A) 

und (B) insofern, als Zertifikate aus einer bestimmten Reserve983 gekauft 

wurden oder mit ihnen überschüssige Emissionen984 ausgeglichen wer-

den.985 

4.3.3.3.4 Anerkennung von Projektgutschriften 

Emittenten im kalifornischen Emissionshandelssystem können, um ihre 

Emissionen mit entsprechenden Zertifikaten abzudecken, auch Projektgut-

schriften einsetzen. Gemäß § 95856 (b) (1) i.V.m. § 95820 (b) und § 95981 (a) 

werden Projektgutschriften als gleichwertig zu den Zertifikaten anerkannt. 

Allerdings können nach § 95854 lediglich acht Prozent der zur Pflichterfül-

lung einzureichenden Zertifikate mit Projektgutschriften erfüllt werden. 

Diese Begrenzung gilt für die von CARB herausgegebenen Gutschriften – 

die sogenannten „ARB offset credits“.986 Innerhalb dieser Begrenzung kön-

nen aber auch Projektgutschriften aus verknüpften Emissionshandelssyste-

men nach § 95942 (c), „early action offset credits“ nach § 95990 und „sector-

based offset credits“ nach §§ 95991 ff.987 eingesetzt werden. 

Die von CARB herausgegebenen Projektgutschriften müssen nach § 95970 

real, zusätzlich, quantifizierbar, dauerhaft, verifizierbar und durchsetzbar 

                                            
982  S. Center for Climate and Energy Solutions, California Cap-and-Trade Program Summa-

ry, 2014, 4; ICAP, Emissions Trading Worldwide, 2014, 36; 
Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 235. 
983  S. hierzu Kap. 4.3.3.4. 
984  S. hierzu Kap. 4.3.3.5. 
985  S. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 14 f. 
986  Davon abzugrenzen sind gemäß § 95970 des CCR Title 17 die sogenannten „registry 

offset credits“. Die Letztgenannten können nur unter den Voraussetzungen von 
§ 95981 (b) und § 95981.1 des CCR Title 17 in „ARB offset credits“ umgewandelt und 
dann ebenfalls zur Pflichterfüllung genutzt werden; s. hierzu auch die Definitionen in 
§ 95802 (a) (14) und (326) des CCR Title 17. Dieses Umwandlungserfordernis gilt auch 
für „early action offset credits“ nach § 95990 des CCR Title 17.  

987  Sektorbasierte Gutschriften können dabei aus der Reduzierung von Emissionen aus 

Entwaldung und Waldschädigung (REDD) auch aus Entwicklungsländern erzeugt 
werden. Bis zur Obergrenze von acht Prozent dürfen in den ersten beiden Handelspe-
rioden gemäß § 95854 (c) des CCR Title 17 maximal zwei und in der dritten Handels-

periode vier Prozent aus diesen Gutschriften stammen.  
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sein.988 Voraussetzung ist ebenfalls, dass sie nach § 95970 (b) i.V.m. § 95970 

(a) (3) und § 95973 (a) (2) (C) aus folgenden Projekttypen stammen: Projekte 

zur Zerstörung von ozonabbauenden Stoffen, zum Auffangen und Zerstö-

ren von Methan in der Tierhaltung, zur Steigerung der CO2-Speicherung 

von städtischen Wäldern und in der Forstwirtschaft, zum Auffangen und 

Zerstören von Methan in Kohle- und Tronabergwerken sowie zum Reisan-

bau. Für diese Projekttypen hat CARB sogenannte „Compliance Offset Pro-

tocols“989 entwickelt, in denen unter anderem die Methoden zur Berechnung 

der Emissionsreduktionen und zur Berichterstattung festgelegt sind. Die 

Einhaltung dieser Vorgaben ist gemäß § 95973 (a) (1) Voraussetzung für die 

Anerkennung als Minderungsprojekt und damit nach § 95970 (b) i.V.m. 

§ 95970 (a) (2) auch für die Erzeugung von Projektgutschriften. Geogra-

phisch werden die Minderungsprojekte nach § 95973 (a) (3) allerdings auf 

Orte in den USA, den US-amerikanischen Territorien, Kanada und Mexiko 

beschränkt. Der Zeitraum, um Gutschriften zu generieren, beträgt bei Min-

derungsprojekten, die nicht die CO2-Speicherung zum Ziel haben, zwischen 

sieben und zehn Jahre, während Gutschriften aus Speicherungsprojekten 

nach § 95972 (b) zwischen zehn und 30 Jahren erzeugt werden müssen.  

Außerdem müssen die Gutschriften gemäß § 95970 (a) (4) – (6) aus Projek-

ten hervorgehen, die nach § 95975 in einer Liste verzeichnet sind, die die 

Anforderungen an Überwachung, Berichterstattung und Aufbewahrung 

nach § 95976 erfüllen und die nach den §§ 95977 ff. verifiziert wurden. Be-

züglich der Verifizierung besteht gemäß § 95977 (a) die Verpflichtung, die 

Projektberichte von einer externen Stelle verifizieren zu lassen, die selbst 

von CARB anerkannt ist.990 Trotz der Verifizierung wird im kalifornischen 

Emissionshandelssystem die sogenannte Käufersanktionierung (Buyer Lia-

bility) für Projektgutschriften angewendet.991 Diese können demnach ihre 

Gültigkeit verlieren und müssen in diesem Fall nach § 95985 (h) innerhalb 

von sechs Monaten durch gültige Projektgutschriften oder andere aner-

                                            
988  Zu den Definitionen s. § 95802 (a) (4), (131), (265), (312), (317) und (383) des CCR Ti-

tle 17; s. zu den Voraussetzungen auch § 38562 (d) (1) and (2) des HSC. 
989  Diese Protokolle können im Einzelnen von CARB, Compliance Offset Program, 

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/offsets.htm, 17.10.2015, herunterge-
laden werden. S. zu den Anforderungen auch § 95972 des CCR Title 17. 

990  Zu den Anforderungen der Anerkennung s. § 95978 des CCR Title 17. 
991  S. EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 12. 
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kannte Zertifikate ersetzt werden.992 Gründe für die Ungültigkeit sind nach 

§ 95985 (c) Fehler im Bericht, wonach die Emissionsreduktion um mehr als 

fünf Prozent überschätzt wird, Verstöße gegen lokale, staatliche oder natio-

nale Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften oder eine Doppel-

zählung aufgrund der Anrechnung in einem weiteren freiwilligen oder ver-

pflichtenden Emissionshandelssystem. CARB kann Projektgutschriften nach 

deren Ausgabe innerhalb von acht Jahren gemäß § 95985 (b) und (f) für un-

gültig erklären.993 Allerdings kann dieser Zeitraum auf drei Jahre verkürzt 

werden, wenn eine zweite Verifizierung durch eine andere Stelle innerhalb 

der ersten drei Jahre nach Ausgabe der Gutschriften durchgeführt wird. 

4.3.3.4 Handelssystem 

Aufgrund der Verzögerung des Beginns des Emissionshandelssystems um 

ein Jahr konnte das Emissionshandelssystem entgegen dem ursprünglichen 

Vorschlag nicht im Jahr 2012 vollständig starten. Damit begann auch die 

erste Handelsperiode erst am 1. Januar 2013 und dauerte lediglich zwei Jah-

re – 2013 und 2014. Die beiden folgenden Handelsperioden umfassen ge-

mäß § 95840 hingegen drei Jahre. Die Verzögerung veränderte damit auch 

nicht die Startjahre der späteren Handelsperioden. So startete die zweite 

Handelsperiode am 1. Januar 2015 und endet am 31. Dezember 2017. Daran 

schließt sich die dritte Handelsperiode von 2018 bis 2020 an. Weitere Han-

delsperioden für die Zeit nach 2020 sind bisher noch nicht festgelegt wor-

den. 

Neben der Möglichkeit, Zertifikate zu ersteigern und damit den Bedarf an 

notwendigen Zertifikaten abzudecken, können Zertifikate auch zwischen 

Emittenten sowie mit anderen Teilnehmern gehandelt werden. Teilnehmer, 

die weder zur Teilnahme verpflichtet sind noch sich dem System freiwillig 

anschließen, aber Zertifikate zu handeln, zu halten oder zu löschen beab-

sichtigen, können gemäß § 95814 bei CARB beantragen, als „voluntarily as-

sociated entity“ zugelassen zu werden. Dadurch erhalten sie ebenso wie die 

verpflichteten und freiwilligen Emittenten nach § 95831 (a) (2) einen „Hol-

ding Account“, über den Käufe und Verkäufe abgewickelt werden kön-

                                            
992  Sie können auch von bestimmten Konten nach § 95985 (g) des CCR Title 17 gelöscht 

werden. 
993  Hiervon hat CARB bereits Gebrauch gemacht; s. EDF/CDC Climat Research/IETA, Cali-

fornia, 2015, 13. 
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nen.994 Dafür muss nach § 95921 ein Antrag auf Transfer eines Zertifikats 

zwischen den Konten der Beteiligten gestellt werden. Dies ist Vorausset-

zung, damit die Transaktion und damit der Eigentumsübergang auf den 

Konten verbucht wird.995 Dabei kann der Zertifikatskauf auch durch Han-

delsplattformen wie Börsen oder außerbörslich direkt zwischen den Interes-

senten zustande kommen.996 Eingeschränkt wird der freie Handel allerdings 

durch das „Holding Limit“. Gemäß § 95920 dürfen Emittenten und andere 

Teilnehmer keine unbegrenzte Anzahl an Zertifikaten aktueller und späte-

rer Jahrgänge in ihren „Holding Accounts“ halten. In Abhängigkeit von den 

Jahrgängen werden in § 95920 (d) und (e) deshalb Formeln zur Berechnung 

der Beschränkung vorgegeben. Sollte das „Holding Limit“ dennoch über-

stiegen werden, wird der Antrag auf Transfer nach § 95920 (b) (4) abgelehnt 

oder die überschüssigen Zertifikate müssen unter Umständen nach § 95920 

(b) (5) bei den Versteigerungen angeboten werden. Auch weitere Strafen 

sind hier denkbar. 

Das kalifornische Emissionshandelssystem sieht des Weiteren einen Markt-

eingriff für den Fall steigender Zertifikatspreise vor. Hierfür wurden gemäß 

§ 95870 (a) ein Prozent der Zertifikate aus der ersten Handelsperiode, 

vier Prozent der Zertifikate aus der zweiten Handelsperiode und sieben 

Prozent der Zertifikate aus der dritten Handelsperiode in einer Reserve (Al-

lowance Price Containment Reserve) hinterlegt. Insgesamt befinden sich 

damit etwa 121,8 Millionen Zertifikate in der Reserve. Diese Zertifikate 

werden nach § 95913 (f) in drei gleich große Pakete eingeteilt und zu Preisen 

von 40, 45 und 50 Dollar pro Zertifikat den Emittenten vollständig zum 

Kauf angeboten.997 Die Verkäufe sollen zwar vierteljährlich und zusätzlich 

                                            
994  S. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 14. 
995  Im kalifornischen Emissionshandelssystem werden Transaktionen von dem Comp-

liance Instrument Tracking System Service (CITSS) verbucht. Dafür stellt CITSS Kon-
ten für die Marktteilnehmer zur Verfügung. CITSS wird auch genutzt, um die Teil-
nehmer des Emissionshandelssystems zu registrieren, die Eigentumswechsel von Zer-
tifikaten nachzuverfolgen, die Einhaltung von Verpflichtungen zu erleichtern und die 
Marktaufsicht zu unterstützen; s. CARB, Compliance Instrument Tracking System 

Service, http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/markettrackingsystem/markettrac-
kingsystem.htm, 17.10.2015. 

996  Die Möglichkeiten zeigen sich darin, dass nach § 95921 (b) (2) des CCR Title 17 bei 
dem Antrag auf Transfer auch Informationen über die Art der Übereinkunft zur  
Transaktion bereitgestellt werden müssen. 

997  Diese Preise galten für das Jahr 2013. Gemäß § 95913 (f) (4) des CCR Title 17 steigen sie 

jährlich um fünf Prozent und die Inflationsrate. 
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zu den Versteigerungen stattfinden.998 Bisher wurden die terminlich ange-

setzten Verkäufe jedoch wieder abgesagt, da kein Emittent angesichts der 

aktuellen Zertifikatspreise die Absicht geäußert hatte, auf diese Zertifikate 

zu bieten.999 Die Zertifikate verbleiben daher solange in der Reserve, bis sie 

verkauft werden. Ein Auffüllen ist hingegen nicht festgesetzt.1000 Die Ein-

nahmen aus diesen Verkäufen sollen ebenfalls in den Greenhouse Gas Re-

duction Fund fließen. Im Übrigen stehen diese Zertifikate Emittenten ver-

knüpfter Emissionshandelssysteme nicht zur Verfügung.  

4.3.3.5 Kontroll- und Abgabeverpflichtungen 

Zu den Pflichten der Emittenten gehört nach § 95850 (a) auch die Einhal-

tung der Mandatory Reporting Rule (MRR). Diese Regelungen bestehen in 

Kalifornien bereits seit dem Jahr 2008 und sind in den § 95100 bis § 95158 

des CCR Title 17 zu finden.1001 Demnach sind Emittenten gemäß § 95103 

verpflichtet, ihre Emissionen zu überwachen und hierüber CARB jährlich 

Bericht zu erstatten. Während die Emissionsberichte grundsätzlich nach 

§ 95103 (e) bis zum 10. April eines jeden Folgejahres eingereicht werden 

müssen, haben Stromerzeuger bis zum 1. Juni hierfür Zeit. Ebenso müssen 

die Berichte von einer unabhängigen dritten Stelle nach § 95103 (f) verifi-

ziert werden. Diese Stellen müssen die Anforderungen der §§ 95130 ff. er-

füllen und sowohl dem Emittenten als auch CARB bis zum 1. September ei-

nes jeden Jahres eine vollständige und gesonderte Verifikationserklärung 

                                            
998  S. auch Appendix C des CCR Title 17: Quarterly Auction and Reserve Sale Dates.  
999  S. hierzu CARB, Archived Reserve Sale Information and Results, 

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auction/reserve_sale_archive.htm, 
17.10.2015; s. auch § 95913 (g) des CCR Title 17.  

1000  Eine Ausnahme besteht mit § 95870 (i) (1) des CCR Title 17, wonach ab dem Jahr 2015 
zehn Prozent der Zertifikate aus jedem Jahrgang unter den Voraussetzungen des 
§ 95913 (f) (5) zum höchsten Preis der Reserve verkauft werden können. Dabei werden 
zuerst die späteren Jahrgänge berücksichtigt. Daher wird mit dieser Regelung das 
grundsätzliche Verbot des Borrowing zumindest teilweise ausgehebelt, um kurzfristi-
ge Angebotsengpässe zu beheben; s. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 

2015, 13. 
1001  Die Paragraphen gehören zu Article 2. Mandatory Greenhouse Gas Emissions Repor-

ting, der ebenso wie die Vorschriften des Emissionshandelssystems in Title 17. Public 
Health des CCR, Division 3. Air Resources, Chapter 1. Air Resources Board, Subchap-
ter 10. Climate Change eingeordnet ist. Dieser Artikel übernimmt nach § 95100 (c) 
auch Regelungen des § 98 des 40. Titels des Code of Federal Regulations (CFR) – 

Mandatory Greenhouse Gas Reporting. 
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über die Emissionsdaten zukommen lassen. Alle Berichte müssen mindes-

tens zehn Jahre aufbewahrt werden. 

Auf der Grundlage der verifizierten Daten müssen die Emittenten ihre 

Emissionen mit entsprechenden Zertifikaten abdecken. Eingereicht werden 

können gemäß §§ 95856 (b) sowohl Zertifikate als auch Projektgutschriften, 

die von CARB oder einem anderen Emissionshandelssystem ausgegeben 

werden. Zu diesem Zweck ist gemäß § 95831 (a) (4) ein zusätzliches Konto – 

der „Compliance Account” – eingerichtet, auf das jederzeit Zertifikate zur 

Pflichterfüllung transferiert werden können und von dem die Zertifikate 

zur Pflichterfüllung eingezogen werden.1002 Befinden sich die Zertifikate auf 

diesem Konto, können sie weder von dem Emittenten beseitigt noch auf an-

dere Konten transferiert und damit auch nicht gehandelt werden.1003  

Eine Abgabeverpflichtung besteht in jedem Jahr einer Handelsperiode. 

Während im ersten Jahr der ersten Handelsperiode sowie in den ersten bei-

den Jahren der anderen Handelsperioden nach § 95855 (b) für 30 Prozent 

der Emissionen des Vorjahres Zertifikate abgegeben werden müssen, müs-

sen im letzten Jahr der Handelsperiode nach § 95856 (f) (3) so viele Zertifi-

kate eingereicht werden, dass die Emissionen der Handelsperiode vollstän-

dig abgedeckt werden, abzüglich der bereits eingereichten Zertifikate.1004 

Sowohl für die jährliche als auch die dreijährige Verpflichtung ist nach 

§ 95856 (d) und (f) der Abgabetermin der 1. November, an dem die Zertifi-

kate für das Vorjahr eingereicht werden müssen. Die Zertifikate werden 

daraufhin gelöscht.1005 Verfügt ein Emittent nicht über ausreichend Zertifi-

kate in seinem „Compliance Account“ oder reicht sie nicht rechtzeitig ein, 

müssen gemäß § 95857 (b) für jede überschüssige Emission vier Zertifikate 

als Strafe nachgereicht werden. Bis zu einem Viertel hiervon kann durch 

Projektgutschriften erfüllt werden.1006 Auch Zertifikate späterer Jahrgänge 

können für diesen Ausgleich eingesetzt werden. Von den aus diesem Grund 

eingereichten Zertifikaten im Verhältnis vier zu eins werden drei Viertel 

                                            
1002  Auch die Zertifikate aus der Allowance Price Containment Reserve werden gemäß 

§ 95913 (i) (3) des CCR Title 17 direkt auf dieses Konto transferiert.  
1003  EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 14. 
1004  Dieses Vorgehen kann auch als ein periodeninternes Borrowing beschrieben werden; 

s. EDF/CDC Climat Research/IETA, California, 2015, 14 f. 
1005  Die Reihenfolge der Löschung bestimmt sich nach § 95856 (h) des CCR Title 17. 
1006  Allerdings gilt auch hier die Beschränkung von acht Prozent nach § 95854 des CCR 

Title 17. 
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nach § 95857 (d) durch Versteigerungen wieder dem Markt zugeführt und 

der Rest gelöscht. Andere Verstöße wie etwa das Einreichen eines bewusst 

falschen Berichts unterliegen nach § 96013 in Verbindung mit § 96014 dage-

gen den Sanktionen des HSC.1007 

4.3.3.6 Regelungen zur Verknüpfung 

Seit dem 1. Januar 2014 sind die Emissionshandelssysteme von Kalifornien 

und der kanadischen Provinz Québec1008 offiziell miteinander verknüpft. 

Grundlage des grenzüberschreitenden Handels ist zum einen eine Überein-

kunft zwischen CARB und der Regierung von Québec über die Harmonisie-

rung und Integration der Emissionshandelssysteme zur Emissionsreduktion 

vom 25. und 27. September 2013.1009 Ziel der Übereinkunft ist nach dessen 

Art. 1 für die Parteien, gemeinsam an der Harmonisierung und Integration 

ihrer Berichts- und Handelssysteme für Treibhausgasemissionen zu arbei-

ten. Eines der Ergebnisse der Harmonisierung und Integration soll die ge-

genseitige Anerkennung der Zertifikate zur Pflichterfüllung und damit der 

Zertifikatehandel zwischen den Emittenten der unterschiedlichen Emis-

sionshandelssysteme sein. Dafür sollen sich die Parteien nicht nur regelmä-

ßig austauschen und gegenseitig informieren (Art. 3, 10, 12, 14, 15, 18), son-

dern auch Regelungen harmonisieren, falls dies als notwendig für das rei-

bungslose Funktionieren und die Integration der Systeme erachtet wurde 

(Art. 4). Kernstück der Übereinkunft sind Art. 6 und 7. Diese beinhalten die 

gegenseitige Anerkennung und den Handel der Zertifikate, um die Harmo-

nisierung und Integration der Emissionshandelssysteme zu erreichen. 

Anerkennung und Handel erfolgen aber dennoch nach den Vorschriften der 

jeweiligen Partei und nicht bereits infolge dieser Übereinkunft. Daneben 

enthält die Übereinkunft Regelungen zu den Projektgutschriften (Art. 5), 

zur Durchführung gemeinsamer Versteigerungen (Art. 8) und zu einem 

gemeinsamen Register (Art. 9). Auch ein möglicher Ausstieg aus der Über-

                                            
1007  S. § 95858 des CCR Title 17 für den Fall, dass zu wenige Zertifikate aufgrund einer zu 

geringen Emissionsausweisung in den Berichten abgegeben wurden.  
1008  S. zum Emissionshandelssystem in Québec EDF/CDC Climat Research/IETA, Québec, 

2015; ICAP, Emissions Trading Worldwide, 2014, 37 f.; World Bank, State and Trends of 

Carbon Pricing, 2014, 117 f. 
1009  Agreement between the California Air Resources Board and the Gouvernement du 

Québec concerning the Harmonization and Integration of Cap-and-Trade Programs 
for Reducing Greenhouse Gas Emissions. Eine Bezugnahme auf Artikel in diesem Ka-

pitel meint eine Vorschrift dieser Übereinkunft, sofern nichts anderes angegeben ist. 
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einkunft ist gemäß Art. 16 mit zwölfmonatiger Ankündigung ebenso er-

laubt wie der Einstieg weiterer Bundesstaaten und Provinzen (Art. 17). Un-

geachtet der inhaltlichen Ziele und Vereinbarungen ändert die Überein-

kunft nach Art. 13 weder ein Gesetz oder eine Verordnung der Parteien 

noch beschneidet sie die Hoheitsrechte und Befugnisse der Parteien, ihre 

jeweiligen Regelungen zu ändern, aufrechtzuerhalten oder abzuschaffen.1010 

Ebenso wenig enthält sie Verpflichtungen oder Sanktionen. Sie ist damit 

rechtlich nicht bindend.1011 Die Umsetzung der Verknüpfung an sich und 

eventuell getroffener Harmonisierungsvereinbarungen obliegt vielmehr den 

Parteien jeweils für sich.  

Zum anderen verfügt die Verordnung unabhängig von diesem konkreten 

Fall bereits über Vorschriften zur Verknüpfung. Die Möglichkeit, Zertifikate 

verknüpfter Emissionshandelssysteme zur Pflichterfüllung einzusetzen, ist 

durch den Verweis in § 95821 (a) auf die Verknüpfungsvorschriften in den 

§§ 95940 ff. eröffnet. Die Verknüpfung muss von CARB nach öffentlicher 

Bekanntmachung und Stellungnahme gemäß § 95941 genehmigt werden. 

Erst wenn dies erfolgt ist, können Zertifikate des verknüpften Emissions-

handelssystems ebenfalls der Emissionsabdeckung dienen. Dabei unterlie-

gen sie nach § 95942 (b) keiner Abgabebegrenzung, das heißt, dass sie im 

Unterschied zu den Projektgutschriften unbegrenzt genutzt werden können. 

Umgekehrt können gemäß § 95942 (d) auch kalifornische Zertifikate auf die 

gleiche Weise in dem verknüpften Emissionshandelssystem zur Pflichterfül-

lung abgegeben werden. Bisher liegt die Verknüpfungsgenehmigung nur 

für das Emissionshandelssystem in Québec nach § 95943 (a) vor. Vorausge-

gangen waren nicht nur intensive Diskussionen,1012 sondern auch Feststel-

lungen des kalifornischen Gouverneurs, die durch die Verabschiedung des 

Senate Bill 10181013 Voraussetzung für die Verknüpfungsgenehmigung ge-

                                            
1010  S. auch die Präambel dieser Übereinkunft.  
1011  So auch Partnership for Market Readiness, Lessons Learned from Linking Emissions 

Trading Systems, 2014, 19. Dessen ungeachtet hat die Nationalversammlung von 
Québec der Übereinkunft zugestimmt. Zudem wird sie unter dem Recht Québecs als 
verbindlich eingestuft; MDDELCC, Québec Cap-and-Trade System pioneering the lin-
king of a regional carbon market, in: ICAP, Emissions Trading Worldwide, 2015, 10 
(11). 

1012  S. hierzu auch CARB, Linkage, http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/ 

linkage.htm, 17.10.2015. 
1013  Das Senate Bill 1018 wurde am 6. Februar 2012 vom Committee on Budget and Fiscal 

Review in den kalifornischen Senat eingebracht und am 27. Juni 2012 vom Repräsen-
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worden waren. Demnach seien die notwendigen Voraussetzungen erfüllt 

worden. Insbesondere habe das andere Land Anforderungen an die Treib-

hausgasemissionsreduktion erlassen, die ebenso streng oder strenger als die 

kalifornischen Anforderungen seien.1014 Nach der erfolgten Verknüpfung 

fand die erste gemeinsame Versteigerung am 25. November 2014 statt.1015 

Darüber hinaus arbeiten Kalifornien und Québec mit anderen kanadischen 

Provinzen in der Western Climate Initiative1016 zusammen. Auch hierbei ist 

das langfristige Ziel die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme.  

4.4 Emissionshandel in Japan 

Der Schwerpunkt der Untersuchung in diesem Kapitel liegt in dem Emis-

sionshandelssystem, das in Tokyo betrieben wird. Es ist nicht nur das erste 

verpflichtende System, sondern auch das einzige, das aktuell in Japan be-

trieben wird (Kap. 4.4.2). Die Erfahrungen, die in Japan mit freiwilligen 

Emissionshandelssystemen gesammelt wurden, werden hingegen nur im 

Rahmen der Einordnung der japanischen Klimapolitik vorgestellt 

(Kap. 4.4.1), da diese Systeme aufgrund ihrer Beendigung für eine Verknüp-

fung nicht infrage kommen. 

4.4.1 Klimapolitik und Erfahrungen mit freiwilligen Emissionshandels-

systemen 

Vor dem Hintergrund, dass Japan Gastgeber der Klimakonferenz in Kyoto 

im Jahr 1997 war, zeigte die japanische Regierung besonderes Interesse da-

ran, die Vertragsverhandlungen zu einem Erfolg zu führen. Sie wollte ver-

meiden, internationaler Kritik fehlender Führungsstärke im globalen Um-

                                                                                                                                    
tantenhaus und dem Senat verabschiedet. Es ändert eine Reihe anderer Gesetze; s. ins-
besondere § 12894 (f) des Government Code. 

1014  S. Brown (Governor of California), Request for Findings under SB 1018, Brief vom 

8. April 2013. 
1015  S. CARB, Archived Auction Information and Results, 

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auction /auction_archive.htm, 17.10.2015. 
1016  S. WCI, Inc., Western Climate Initiative, Inc., http://www.wci-inc.org/index.php und 

http://www.westernclimateinitiative.org/, 17.10.2015. Die US-Staaten Arizona, Mon-
tana, New Mexico, Oregon, Washington und Utah gründeten die Initiative zwar mit 
und beteiligten sich auch an der Entwicklung eines Ausgestaltungsvorschlags für ein 
Emissionshandelssystem. Inzwischen engagieren sich jedoch nur noch British Colum-
bia, Kalifornien, Ontario, Québec und Manitoba. S. zur aktuellen Entwicklung auch 
Vitelli, New York governor to press for RGGI-WCI link, North American carbon mar-

ket, Carbon Pulse vom 8. Oktober 2015. 

http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auction
http://www.wci-inc.org/index.php
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weltschutz ausgesetzt zu werden.1017 In der Doppelfunktion als Vermittler 

und als Verhandlungsteilnehmer1018 gelang es Japan schließlich, dass die 

unterschiedlichen Positionen überwunden und damit das Kyoto-Protokoll 

verabschiedet werden konnte.1019 Japan selbst verpflichtete sich zu einer 

Reduktion von sechs Prozent im Zeitraum von 2008 bis 2012 gegenüber den 

Emissionen des Jahres 1990.1020 Nachdem Japan im Anschluss an die Klima-

konferenz Zugeständnisse hinsichtlich der Anerkennung von früheren Auf-

forstungsmaßnahmen gemacht worden waren,1021 stimmte das Parlament 

der Ratifikation des Kyoto-Protokolls am 4. Juni 2002 zu.1022  

Vorschläge, wie die völkerrechtlich bindende Reduktionsverpflichtung in-

nerstaatlich erreicht werden könne, wurden bereits im Juni 1998 in den 

„Guidelines for Measures to Prevent Global Warming”1023 von dem neu ein-

gesetzten „Global Warming Prevention Headquarters“ veröffentlicht. Nach 

Part 2.1. der Guidelines sollten Emissionen der Treibhausgase Kohlendio-

xid, Methan und Distickstoffoxid durch Energieeinsparmaßnahmen, den 

Bau zusätzlicher Atomkraftwerke und die Einführung innovativer Techno-

logien um 2,5 Prozent reduziert werden. Treibhausgasemissionen von 

Fluorkohlenwasserstoffen, perfluorierten Kohlenwasserstoffen und Schwe-

felhexafluorid sollten hingegen lediglich um zwei Prozent ansteigen dürfen. 

Der größte Anteil – 3,7 Prozent – sollte durch die Anerkennung von Auf-

forstungsmaßnahmen und dem dadurch abgebauten Kohlendioxid erfol-

                                            
1017  Hattori, International Negotiation 1999, 167 (171). 
1018  Zu der Doppelfunktion s. ausführlich Hattori, International Negotiation 1999, 167. 
1019  S. zur japanischen Position auch Hattori, International Negotiation 1999, 167; Kameya-

ma, International Review for Environmental Strategies 2004, 71; Kimura, Climate Law 
and Policy in Japan, in: Hollo/Kulovesi/Mehling (Hrsg.), Climate Change and the 
Law, 2013, 585; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshan-
delssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 180 ff.; Matsumura, Clima-
te Policy 2001, 343; van Asselt/Kanie/Iguchi, International Environmental Agreements 
2009, 319; Watanabe, Climate Policy Changes in Germany and Japan, 2011, 39 ff. 

1020  Anlage B des Kyoto-Protokolls. 
1021  S. dazu Kameyama, International Review for Environmental Strategies 2004, 71 (74 f.); 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 183 f. 
1022  UNFCCC, Status of Ratification of the Kyoto Protocol, 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, 17.10.2015. 
1023  Die „Guidelines for Measures to Prevent Global Warming - Measures Towards 2010 to 

Prevent Global Warming” können abgerufen werden unter MoE, Guidelines for 
Measures to Prevent Global Warming, http://www.env.go.jp/en/earth/cc/gw/in-

dex.html, 17.10.2015. 
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gen. Für die fehlenden 1,8 Prozent sahen die Guidelines die Nutzung der 

flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls vor. Die genaue Aufteilung 

wurde letztlich in leicht modifizierter Form im Rahmen des „Kyoto Protocol 

Target Achievement Plan” im Jahr 2005 verbindlich festgeschrieben und 

2008 nochmals angepasst. Grundlage hierfür war das Gesetz „Concerning 

the Promotion of Measures to Cope with Global Warming”, das bereits im 

Jahr 1998 verabschiedet worden war.1024 Diese Pläne ermöglichten insbe-

sondere energiebezogenen CO2-Emissionen aus dem Gewerbe-, Wohn- und 

Transportsektor einen weiteren Anstieg im Vergleich zu den Emissionen 

des Basisjahres.1025 

Infolge der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 machte der damalige Pre-

mierminister Yukio Hatoyama die Zusage, die Treibhausgasemissionen bis 

zum Jahr 2020 um 25 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 1990 zu 

reduzieren, vorausgesetzt, dass ein gerechtes und effektives internationales 

Abkommen geschlossen wird, an dem sich alle großen Volkswirtschaften 

beteiligen und in dem ambitionierte Reduktionsziele festgelegt werden.1026 

Langfristiges Ziel Japans war eine Reduktion um 80 Prozent bis zum Jahr 

2050.1027 Um die Minderungsziele zu erreichen, verabschiedete die Regie-

rung am 12. März 2010 den Kabinettsentwurf „Basic Act on Global War-

ming Countermeasures“ und legte ihn dem Parlament zur Abstimmung 

vor.1028 Neben den mittel- und langfristigen Reduktionszielen enthält der 

Entwurf auch das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 auf zehn 

Prozent zu steigern. Als Maßnahmen waren ein Einspeisetarif für erneuer-

                                            
1024  S. Government of Japan, Kyoto Protocol Target Achievement Plan vom 28. April 2005, 1. 

Die Übersetzung fällt hier nicht einheitlich aus. Teilweise wird das Gesetz auch als 
„Act on Promotion of Global Warming Countermeasures” bezeichnet; s. Government of 
Japan, Kyoto Protocol Target Achievement Plan vom 28. März 2008, 1; s. hierzu auch 
Ichinose, in: Baum/Bälz (Hrsg.), Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschafts-

recht, 2011, § 31 Rn. 99 f. 
1025  S. dazu Government of Japan, Kyoto Protocol Target Achievement Plan vom 28. März 

2008, 20 f.; MoE, Gist of the Kyoto Protocol Target Achievement Plan, 

http://www.env.go.jp/en/press/2005/0427b-01.pdf, 17.10.2015. 
1026  Anhang I des Copenhagen Accord - Quantified economy-wide emissions targets for 

2020: Japan; s. auch UNFCCC, Compilation of economy-wide emission reduction tar-

gets to be implemented by Parties included in Annex I to the Convention, 2011, 5. 
1027  S. Domestic Emissions Trading Subcommittee/Global Environment Committee/Central Envi-

ronment Council, Key Features of Domestic Emissions Trading Scheme in Japan, 2010, 

1. Dieses Ziel wurde jedoch nicht an das Sekretariat der UNFCCC gemeldet. 
1028  Eine Zusammenfassung auf Englisch gibt es von MoE, Overview of the Bill of the Ba-

sic Act on Global Warming Countermeasures, 2010. 
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bare Energien, eine CO2-Steuer für fossile Energieträger sowie ein Emis-

sionshandelssystem1029 vorgesehen.  

Die Klima- und Energiepolitik erfuhr mit dem Erdbeben, dem Tsunami und 

der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 jedoch einen entschei-

denden Einschnitt. Bis zu jenem Zeitpunkt war Japan der weltweit dritt-

größte Erzeuger von Atomkraft. Da Japan selbst nur sehr begrenzt über ei-

gene Energieressourcen verfügt und Erdgas, Kohle und Öl fast vollständig 

importieren muss, sollte die Atomkraft auch die Abhängigkeit von Brenn-

stoffimporten senken und zur Reduktion von Kohlendioxidemissionen bei-

tragen.1030 Danach war allerdings nicht mehr der Klimaschutz das beherr-

schende Thema, sondern mit der Abschaltung aller Atomkraftwerke die 

Energieversorgungssicherheit. Dadurch war die Einführung eines Emis-

sionshandelssystems kein politisch durchsetzbares Ziel mehr. Vielmehr 

scheiterte diese im November 2012 mit der Auflösung des Parlaments end-

gültig.1031 Die ersten zwei Säulen des Gesetzentwurfs konnten hingegen im 

Jahr 2012 in Kraft treten. 

Die folgenden Wahlen zum Unterhaus1032 verlor die Demokratische Partei 

unter Premierminister Yoshihiko Noda. Sein Nachfolger von der Liberal-

demokratischen Partei, Shinzo Abe, verfolgt seitdem nicht nur einen wirt-

schaftsfreundlicheren Kurs,1033 sondern nahm auch die Reduktionszusage 

von 25 Prozent auf der Klimakonferenz in Warschau 2013 zurück. Stattdes-

sen sollen die Treibhausgasemissionen lediglich um 3,8 Prozent im Ver-

gleich zu den Emissionen des Fiskaljahres 2005 reduziert werden.1034 Japans 

Reduktionsbeitrag könne sich aber noch ändern, wenn die zukünftige Ener-

giepolitik nach der Atomkatastrophe von Fukushima abschließend ent-

                                            
1029  S. hierzu auch den Entwurf des Domestic Emissions Trading Subcommittee/Global Envi-

ronment Committee/Central Environment Council, Key Features of Domestic Emissions 
Trading Scheme in Japan, 2010. 

1030  S. EIA, Japan, 2015, 15 f. 
1031  Tanaka, Japans position inför COP18 – nationella, regional och internationella frågor, 

2012, 1; s. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshan-
delssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 186 f.; World Bank, State 

and Trends of Carbon Pricing, 2014, 80 f. 
1032  Das Parlament – die Diet – besteht in Japan aus dem Unter- und dem Oberhaus. 
1033  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 187. 
1034  S. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, Japan, 2015, 3; Government of Japan, Japan‟s 

Sixth National Communication, 2013, 37. 
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schieden ist.1035 Bis dahin bedeutet dies allerdings einen Zuwachs um 

3,1 Prozent gegenüber den Emissionen von 1990.1036 Da 90 Prozent der japa-

nischen Treibhausgasemissionen dem Energiebereich zuzuordnen sind,1037 

wird das Erreichen von Klimaschutzzielen in großem Maß von der zukünf-

tigen Energiepolitik1038 und damit dem Energiemix abhängen. Die Atom-

kraft soll nach den Plänen der Regierung trotz Widerstands in der Bevölke-

rung dabei weiterhin eine Rolle spielen.1039 Im Mittelpunkt der zukünftigen 

Klimapolitik werden dagegen neben weiteren Energieeffizienzmaßnahmen 

insbesondere freiwillige Maßnahmen wie das „Commitment to a Low Car-

bon Society“ des einflussreichen Industrieverbands Keidanren1040 stehen.1041  

Auf internationaler Ebene kooperiert Japan insbesondere mit Entwicklungs-

ländern, um diese Länder einerseits bei einer nachhaltigen Entwicklung zu 

unterstützen und um andererseits die eigene Wirtschaft durch den Export 

umweltfreundlicher und energieeffizienter Produkte zu stärken.1042 Hierfür 

hat Japan ein eigenes Programm – den Joint Crediting Mechanism (JCM)1043 

– entwickelt, das in Anlehnung an den Clean Development Mechanism, 

aber in einer dezentralen Struktur und mit einem größeren Anwendungsbe-

reich1044 nach 2012 Projekte zur Emissionsreduktionen in Entwicklungslän-

dern durchführen soll. Umgekehrt soll sich Japan danach die Reduktionen 

                                            
1035  S. die Ankündigung des japanischen Umweltministers Ishihara, Statement by Nobute-

ru Ishihara, Japanese Minister of the Environment, at COP19/CMP9, 2013. 
1036  Jeffery u.a., Japan: from frontrunner to laggard, 2013, 2. 
1037  S. MoE, National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan 2014, Table 2-8: Trends in 

GHG emissions and removals in each sector, 2014, 2-11. 
1038  S. dazu auch Matsuhashi u.a., Chinese Journal of Population Resources and Environ-

ment 2013, 62; Meltzer, After Fukushima: What‟s Next for Japan‟s Energy and Climate 
Change Policy?, 2011; Skea/Lechtenböhmer/Asuka, Climate Policy 2013, S36. 

1039  S. etwa Miyazawa, Statement by Minister Yoichi Miyazawa on The Restart of Sendai 

Nuclear Power Station, Pressemitteilung vom 7. November 2014. 
1040  Der Verband lehnt die Einführung eines Emissionshandelssystems entschieden ab; 

Gespräch mit Masami Hasegawa am 28.3.2012 in Tokyo. 
1041  S. etwa Government of Japan, Japan‟s Sixth National Communication, 2013, 89 ff. 
1042  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 185 f. 
1043  Vorgeschlagen wurde der Mechanismus unter dem Namen „Bilateral Offset Credits 

Scheme“; s. dazu EDF/CDC Climat Research/IETA, Japan, 2015, 6 ff.; Hongo, Towards a 
Japanese Bilateral Offset Credits Scheme, in: IETA, Greenhouse Gas Market Report 
2011, 2011, 35; New Mechanisms Information Platform, Basic Concept of the JCM, 

http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/jcm.html, 17.10.2015. 
1044  S. zu den Unterschieden im Einzelnen Government of Japan, Recent Development of 

The Joint Crediting Mechanism (JCM), 2014, 8 f. 
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für seine Minderungsziele anrechnen lassen können. Mit mehreren Ent-

wicklungsländern hat Japan bereits entsprechende Vereinbarungen über die 

Umsetzung von Projekten geschlossen.1045 

Auch nach dem Regierungswechsel beteiligt sich Japan im Rahmen der 

Klimarahmenkonvention weiter an den Klimakonferenzen und strebt ein 

internationales Regelwerk an, das für alle Vertragsparteien gilt.1046 An einer 

zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls nimmt Japan hingegen 

nicht teil. Dies wurde bereits im Jahr 2010 kommuniziert.1047 Die Redukti-

onsverpflichtung von sechs Prozent aus dem Kyoto-Protokoll hat das Land 

aber erfüllt. Das lag vor allem an den anerkannten Aufforstungsprojekten 

und dem Kauf von Zertifikaten und Projektgutschriften durch die flexiblen 

Mechanismen des Kyoto-Protokolls.1048 Ohne diese Möglichkeiten hätte Ja-

pan das Reduktionsziel nicht erreichen können, da die Treibhausemissionen 

im Jahr 2012 um 6,5 Prozent im Vergleich zu den Basisjahren gestiegen 

sind.1049 Japan ist als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt1050 und 

sechstgrößter Emittent damit für etwa 3,6 Prozent der CO2-Emissionen ver-

antwortlich.1051 Der Hauptgrund für den Emissionsanstieg war der verstärk-

te Einsatz fossiler Energieträger wie etwa Kohle infolge der Atomkatastro-

phe, durch die die Kernkraftwerke vollständig abgeschaltet wurden.1052 Ins-

gesamt weist Japan dennoch ein Minus von 8,4 Prozent auf und hat somit 

das Kyoto-Ziel übererfüllt.1053 

                                            
1045  S. New Mechanisms Information Platform, Information on JCM Partner Countries, 

http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/country.html, 17.10.2015. 
1046  S. Abe, Statement by Prime Minister Shinzo Abe at the Plenary Session of the UN Cli-

mate Summit 2014, Pressemitteilung vom 23. September 2014. 
1047  S. Art. 1 Fn. 14 in der Anlage I der Decision 1/CMP.8 – Amendment to the Kyoto Pro-

tocol pursuant to its Article 3, paragraph 9 (the Doha Amendment), 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1. 

1048  S. MoE, Japan‟s National Greenhouse Gas Emissions in Fiscal Year 2012, 2014, 3. 
1049  MoE, National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan 2014, 2014, 2-1. 
1050  S. World Bank, GDP (current US$), http://data.worldbank.org/indicator/ 

NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_
value-last&sort=desc, 17.10.2015. 

1051  S. Burck/Marten/Bals, in: Germanwatch/CAN Europe (Hrsg.), The Climate Change 

Performance Index: Results 2015, 2014, 6. 
1052  MoE, National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan 2014, 2014, 2-4; s. auch EIA, 

Japan, 2015, 14 f.; Jeffery u.a., Japan: from frontrunner to laggard, 2013, 2. 
1053  S. MoE, Japan‟s National Greenhouse Gas Emissions in Fiscal Year 2012, 2014, 1 ff. 
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Auch wenn auf nationaler Ebene die Einführung eines Emissionshandels-

systems gescheitert und aufgrund der politischen Situation eine solche in 

naher Zukunft nicht zu erwarten ist, hat Japan bereits Erfahrungen mit die-

sem Instrument sammeln können. Neben dem Emissionshandelssystems 

des Tokyo Metropolitan Government, das im folgenden Kapitel ausführlich 

behandelt wird, wurden zwei weitere Systeme eingeführt und über einen 

längeren Zeitraum betrieben: Das Japan Voluntary Emission Trading Sys-

tem (JVETS) und das Integrated Domestic Market of Emissions Trading 

(IDMET).1054 Beide basierten auf freiwilliger Teilnahme von Unternehmen, 

die sich ihre Reduktionsziele selbst wählen und für deren Erreichen Sub-

ventionen erhalten konnten. Im Jahr 2008 wurde JVETS, das bereits im Jahr 

2005 startete, in IDMET integriert und damit mit dem Voluntary Action 

Plan1055 von Keidanren und der Nutzung von Projektgutschriften verbun-

den. Insbesondere in JVETS übererfüllten die teilnehmenden Unternehmen 

zwar größtenteils die Reduktionsziele. Aufgrund der geringen Abdeckung 

der CO2-Emissionen aus der Industrie resultierten jedoch keine wesentli-

chen Emissionsminderungen für Japan. Auch IDMET konnte die Erwartun-

gen trotz gestiegener Teilnehmerzahl im Vergleich zu JVETS nicht vollstän-

dig erfüllen.1056  

Beiden Systemen gelang, entsprechend den Zielsetzungen eine Infrastruktur 

für ein Emissionshandelssystem aufzubauen und erste Erfahrungen zu 

sammeln. Ohne die Atomkatastrophe von Fukushima und den Regie-

rungswechsel hätten sie sich zu einem verbindlichen nationalen Emissions-

handelssystem entwickeln können. Als Folge der politischen Änderungen 

wurden die Pilotprojekte jedoch mit dem Fiskaljahr 2012 beendet. Sollte 

mittelfristig doch die Einführung eines nationalen Emissionshandelssys-

tems umgesetzt werden, kann damit aber insbesondere auf den Erfahrun-

gen mit JVETS aufgebaut werden. Darüber hinaus wird sich ein mögliches 

                                            
1054  Ausführlich dazu Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissions-

handelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 189 ff.; Roßna-
gel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, 
Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 31 ff.; s. auch EDF/CDC Climat 
Research/IETA, Japan, 2015, 3 ff.; Mochizuki, Climate Policy 2011, 1337; Rudolph, ZfU 

2011, 145 (150 ff.). 
1055  S. hierzu Kiko Network, Fact sheet of the Keidanren Voluntary Action Plan, 2007; Wata-

nabe, Climate Policy Changes in Germany and Japan, 2011, 48 ff. 
1056  S. Mochizuki, Climate Policy 2011, 1337 (1344); Rudolph, ZfU 2011, 145 (153 f.). 
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nationales japanisches System an dieser Ausgestaltung orientieren kön-

nen.1057  

4.4.2 Das Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan Government 

Das Tokyo Metropolitan Government (TMG) ist die Verwaltung der Präfek-

tur Tokyo. Das Gebiet umfasst 23 sogenannte Sonderbezirke, 26 Städte, fünf 

Gemeinden und acht Dörfer.1058 Im Zuständigkeitsbereich von TMG leben 

über 13 Millionen Menschen. Der Ballungsraum Tokyos, zu dem neben der 

Präfektur Tokyo auch die Präfekturen Chiba, Kanagawa und Saitama ge-

rechnet werden, zählt sogar über 35 Millionen Einwohner.1059 Insbesondere 

die Sonderbezirke in Tokyo stellen das politische, kulturelle und wirtschaft-

liche Zentrum Japans dar. Als Aufgaben nehmen TMG und seine Behörden 

den Betrieb von Feuerwehren und öffentlichen Krankenhäusern, die Was-

serversorgung, die Förderung von Wirtschaft und Tourismus oder auch in-

frastrukturelle Maßnahmen sowie den Katastrophenschutz wahr.1060  

Das Handeln basiert auf den Art. 92 - 95 der japanischen Verfassung über 

die lokale Selbstverwaltung sowie auf deren gesetzlicher Konkretisierung 

im „Local Autonomy Law“ von 1947.1061 Art. 94 der Verfassung legt fest, 

dass die öffentlichen Gebietskörperschaften, zu denen auch die Präfektur 

Tokyo gehört, das Recht haben, über ihr Vermögen, ihre Angelegenheiten 

und ihre Verwaltung selbst zu bestimmen und im Rahmen der Gesetze ihre 

eigenen Vorschriften zu erlassen. Erlaubt ist den Gebietskörperschaften 

nach Art. 14 Abs. 1 des „Local Autonomy Law“, Satzungen zu verabschie-

den. Diese dürfen aber den (nationalen) Gesetzen nicht widersprechen. In-

haltliche Beschränkungen bestehen gemäß Art. 2 Abs. 2 des „Local Auto-

nomy Law“ allerdings grundsätzlich nicht.1062 Daher können auch Regelun-

                                            
1057  So auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 199; s. dazu auch Roßna-
gel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, 

Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 46 ff. 
1058  TMG, Tokyo – City Profile and Government, 2014, 12 f. 
1059  TMG, Tokyo – City Profile and Government, 2014, 4 ff. 
1060  S. im Einzelnen TMG, Tokyo – City Profile and Government, 2014, 18 ff. 
1061  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 289. 
1062 Gespräch mit Shizuo Fujiwara am 19.3.2013 in Tokyo; s. aber auch Matsui, The Consti-

tution of Japan, 2011, 32 f. 
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gen zum Umweltschutz auf Ebene der Präfekturen getroffen werden.1063 

Satzungsgebendes Organ der Präfekturen ist nach § 96 des „Local Autono-

my Law“ jeweils die Abgeordnetenversammlung, die unter anderem auch 

den Haushalt sowie die Abgabe und den Einzug lokaler Steuern bestimmt. 

Bezüglich des Umweltschutzes existiert auf nationaler Ebene zwar seit 1993 

das „Basic Environmental Law“,1064 das das Rahmengesetz für Maßnahmen 

gegen Umweltschäden aus dem Jahr 1967 ablöste.1065 Dies hindert jedoch 

nicht die Ausübung der Regelungsbefugnisse. Vielmehr enthält es ebenfalls 

Handlungsermächtigungen für die lokalen Selbstverwaltungen. So sind die 

lokalen Selbstverwaltungen gemäß Art. 7 des Umweltgrundlagengesetzes 

dafür verantwortlich, Politikmaßnahmen bezüglich des Umweltschutzes 

entsprechend den Grundprinzipien zu formulieren und umzusetzen. Auch 

sieht etwa Art. 36 des Umweltgrundlagengesetzes vor, dass lokale Selbst-

verwaltungen umfassend und planmäßig Politikmaßnahmen umsetzen und 

fördern sollen, die den nationalen Politiken aus dem 5. Abschnitt entspre-

chen,1066 sowie weitere Maßnahmen ergreifen sollen, die zum Umwelt-

schutz nach Maßgabe der natürlichen und sozialen Bedingungen in dem 

Zuständigkeitsbereich notwendig sind.1067 Folglich verfügt die Präfektur 

über eigene Satzungsbefugnisse im Bereich Umwelt.  

Hiervon hat die Tokyo Metropolitan Assembly als Abgeordnetenversamm-

lung der Präfektur Tokyo Gebrauch gemacht und am 25. Juni 2008 die Sat-

                                            
1063  S. Domestic Emissions Trading Subcommittee/Global Environment Committee/Central Envi-

ronment Council, Key Features of Domestic Emissions Trading Scheme in Japan, 2010, 

63 f. 
1064 Das Gesetz ist abrufbar unter MoE, The Basic Environment Law, 

http://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/, 17.10.2015. Dieses Gesetz verfolgt 
gemäß Art. 1 das Ziel, umfassend und planmäßig Umweltschutzmaßnahmen zu för-
dern, damit ein gesundes und kulturelles Leben sowohl für die jetzige als auch für zu-
künftige Generationen gesichert sowie zum Wohle der Menschheit beigetragen wird. 
Dies soll dadurch erreicht werden, dass die Grundprinzipen benannt, die Verantwort-
lichkeiten vom Staat, von den lokalen Selbstverwaltungen, den Unternehmen und 
Bürgern klargestellt sowie die grundlegenden Politikerwägungen zum Umweltschutz 
festgesetzt werden. 

1065  Ichinose, in: Baum/Bälz (Hrsg.), Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschafts-

recht, 2011, § 31 Rn. 3 f., 42 ff.  
1066  Als Beispiele sind hier etwa die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, 

die Festlegung ordnungsrechtlicher Maßnahmen wie etwa Standards, wirtschaftliche 
und technische Unterstützung sowie die Förderung freiwilliger Maßnahmen und der 
Forschung zu nennen. 

1067 S. auch Art. 18 des Basic Environment Law.  
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zung1068 zur Einführung eines Emissionshandelssystems einstimmig erlas-

sen.1069 Es reiht sich in eine Reihe weiterer Maßnahmen im Rahmen der 

„Tokyo Climate Change Strategy“1070 und des „Tokyo Metropolitan Envi-

ronmental Master Plan“1071 ein, mit denen die Treibhausgasemissionen To-

kyos reduziert werden sollen. Weitere Maßnahmen hierbei sind etwa die 

Förderung umweltfreundlicher Gebäude, von Energiesparmaßnahmen und 

erneuerbaren Energien sowie Verbesserungen im Transportwesen. Ziel ist 

eine Reduktion von 25 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 2000 

bis 20201072 und von 50 Prozent bis 2050.1073 Hintergrund der Anstrengun-

gen ist, dass Tokyo im Fiskaljahr 2006 Treibhausgasemissionen von circa 

60 Millionen Tonnen aufwies und damit in jenem Jahr ebenso viele Treib-

hausgase emittierte wie in Schweden oder Norwegen insgesamt.1074 Dabei 

wurde im Zeitraum von 1990 bis 2006 ein Zuwachs an Treibhausgasemis-

sionen von drei Prozent verzeichnet. CO2-Emissionen stiegen im selben 

Zeitraum sogar um sechs Prozent an. Dem Energiesektor zuzuschreibende 

CO2-Emissionen waren indessen für 95 Prozent der Treibhausgasemissio-

nen verantwortlich. Daher setzt hier das Emissionshandelssystem von 

TMG1075 an, das einen der Schwerpunkte bei der Umsetzung der Klima-

                                            
1068  Damit wird die „Tokyo Metropolitan Environmental Security Ordinance“ geändert; 

TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 27; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Pro-
gram” for Large Facilities, 2012, 1(5). Da die Satzung nicht in englischer Sprache ver-
fügbar ist, kann und muss allein auf die entsprechenden Veröffentlichungen des To-
kyo Metropolitan Government Bezug genommen werden.  

1069  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 58. 
1070  S. auch TMG, Tokyo Climate Change Strategy: A Basic Policy for the 10-Year Project 

for a Carbon-Minus Tokyo, 2007; TMG, Tokyo Climate Change Strategy: Progress Re-

port and Future Vision, 2010. 
1071  S. auch TMG, Tokyo Metropolitan Environmental Master Plan, 2008. Die Verpflich-

tung, einen solchen Umweltmasterplan aufzustellen, geht zurück auf Art. 9 des Tokyo 
Metropolitan Basic Environmental Ordinance. Die Ziele und Maßnahmen des Plans 
sind für den Gouverneur Tokyos und seine Exekutive bindend; s. TMG, Tokyo Cap-

and-Trade Program, 2010, 14. 
1072  Das entspricht einer Reduktion von 19 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 

1990. 
1073  S. TMG, On the Path to a Low Carbon City, 2011, 3; TMG, Tokyo Cap-and-Trade Pro-

gram, 2010, 14. 
1074  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 6. 
1075  Auch wenn die Satzung zur Einführung des Emissionshandelssystems von der As-

sembly verabschiedet wurde, ist die Rede davon, dass es sich um das Emissionshan-
delssystem des Tokyo Metropolitan Government handelt. Dieses hat das System ent-

wickelt, umgesetzt und betreibt es.  
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schutzmaßnahmen darstellt.1076 Es startete zum Beginn des Fiskaljahres 

2010, also am 1. April 2010.1077 Es ist nicht nur das erste städtische Emis-

sionshandelssystem und damit auch Vorbild für andere Regionen und Städ-

te etwa in China,1078 sondern trägt Besonderheiten in sich, die im Folgenden 

vorgestellt werden. 

4.4.2.1 Anwendungsbereich und Verbindlichkeit 

Einbezogen in das Emissionshandelssystem von TMG sind der Industrie- 

und Gewerbesektor, die für etwa 40 Prozent der Treibhausgasemissionen 

Tokyos verantwortlich sind.1079 Erfasst sind Gebäude und Fabriken, die 

mehr als 1.500 Kiloliter Rohöläquivalent pro Jahr an Brennstoffen, Wärme 

und Strom verbrauchen. Es handelt sich damit um einen Downstream-

Ansatz. Die Pflicht zur Teilnahme trifft grundsätzlich die Eigentümer. Mie-

ter müssen allerdings mit den Eigentümern kooperieren, um die Redukti-

onsziele zu erreichen.1080 Mieter, die über 5.000 m2 an Fläche nutzen oder 

über sechs Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr verbrauchen, sind al-

lerdings verpflichtet, eigene Reduktionspläne aufzustellen und über die 

Fortschritte zu berichten.1081 Nicht zur Teilnahme am Emissionshandelssys-

tem, aber zur Berichterstattung und zur Ergreifung anderer Maßnahmen 

verpflichtet sind kleine und mittlere Unternehmen, die zu einem einzigen 

                                            
1076  Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (522). 
1077  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 201; Nishida/Hua, Building Research & In-

formation 2011, 518 (519). 
1078  TMG ist beispielsweise auch Mitglied bei der International Carbon Action Partnership 

(ICAP) und tauscht sich auf diesem Weg mit anderen Staaten über die Entwicklungen 
und Erfahrungen mit dem Emissionshandelssystem aus; s. auch TMG, Tokyo Climate 
Change Strategy: Progress Report and Future Vision, 2010, 7. ICAP wurde im Jahr 
2007 von staatlichen und regionalen Regierungen gegründet, die verpflichtende Emis-
sionshandelssysteme mit einer absoluten Emissionsobergrenze eingeführt haben oder 
die Einführung aktiv vorantreiben. Die Partnerschaft soll ein Forum bieten, in dem Er-
fahrungen und Wissen ausgetauscht werden. Als Ziele sind unter anderem angege-
ben, durch den Austausch die Ausgestaltung anderer Systeme zu verbessern, Fragen 
der Ausgestaltungskompatibilität bereits frühzeitig zu berücksichtigen und die Ver-
knüpfung von Emissionshandelssystemen in der Zukunft zu ermöglichen; ICAP, 
About ICAP, http://icapcarbonaction.com/index.php?option=com_content&view= 
article&id=52&Itemid=2, 17.10.2015. 

1079  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 11. 
1080  Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (523). 
1081  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 39; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Pro-

gram” for Large Facilities, 2012, 2 (1), 3 (4) und 3(44) ff. 
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Unternehmen gehören und zusammen mindestens 3.000 Kiloliter Rohöl-

äquivalent pro Jahr an Brennstoffen, Wärme und Strom verbrauchen.1082 

Insgesamt sind etwa 1.400 Einrichtungen von dem Emissionshandelssystem 

betroffen. Davon sind circa 80 Prozent dem Gewerbesektor zuzurechnen.1083 

Dazu gehören nicht nur Bürogebäude, Kaufhäuser, Krankenhäuser und Ho-

tels, sondern auch das Parlamentsgebäude, der Sitz des Ministerpräsidenten 

und Gebäude weiterer Ministerien.1084 Die vergleichsweise geringe Anzahl 

an Industrieanlagen von etwa 300 erklärt sich dadurch, dass sich emissions-

intensive Industrieanlagen eher in den umliegenden Präfekturen statt in 

Tokyo selbst angesiedelt haben und daher nicht in den Zuständigkeitsbe-

reich von TMG fallen.1085 Als Treibhausgas ist bislang nur Kohlendioxid den 

Regelungen unterworfen. Eine Erweiterung ist in Zukunft allerdings nicht 

ausgeschlossen. Abgedeckt sind mit den verpflichteten Emittenten circa 

13 Millionen Tonnen CO2-eq und damit etwa 40 Prozent der CO2-

Emissionen des gesamten Industrie- und Gewerbesektors. Das entspricht 

etwa 20 Prozent der gesamten CO2-Emissionen Tokyos.1086  

4.4.2.2 Emissionsobergrenze 

Grundlage der Festsetzung der Emissionsobergrenze ist Tokyos Redukti-

onsziel von 25 Prozent bis 2020. Der Industrie- und Gewerbesektor soll die 

Emissionen um 17 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 2000 re-

duzieren, um zum Gesamtziel beizutragen.1087 Daher wurde für die erste 

                                            
1082  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 16; s. dazu auch TMG, „Tokyo Cap-and-

Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(3); TMG, Tokyo Carbon Reduction Re-
porting Program for small and medium-sized, http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/ 
en/climate/tokyo_carbon_reduction_reporting_program_for_small_and_medium-

sized.html, 17.10.2015. 
1083  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 11. 
1084  S. Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (523); Roßna-

gel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, 
Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 59; TMG, Tokyo Cap-and-Trade 

Program, 2010, 11 f. 
1085  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 201 f.; Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die 
Emissionshandelssysteme in Japan und Deutschland, Chancen der Verzahnung aus 
rechtlicher Sicht, 2008, 59. 

1086  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 12. 
1087  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 14. 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
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Handelsperiode vom Fiskaljahr1088 2010 bis zum Fiskaljahr 2014 eine Reduk-

tion von sechs Prozent vorgesehen.1089 Diese Verpflichtung war wiederum 

zweigeteilt und hing von dem sogenannten Compliance Factor für den je-

weiligen Sektor ab. So mussten insbesondere Büro- und Verkaufsgebäude 

eine Reduktionsleistung von acht Prozent erbringen, während Industriean-

lagen die Emissionen um sechs Prozent reduzieren mussten.1090 In der zwei-

ten Handelsperiode vom Fiskaljahr 2015 bis zum Fiskaljahr 2019 soll hinge-

gen eine Reduktion von 17 Prozent erreicht werden. Auch diese wird zwi-

schen Geschäftsgebäuden (-17 Prozent) und Industrieanlagen (-15 Prozent) 

aufgeteilt.1091 Bezugspunkt für das Reduktionsziel ist jeweils der Vergleich 

mit den Emissionen des Basisjahres. Als Basisjahremissionen gilt der Durch-

schnitt der Emissionen von drei aufeinander folgenden Jahren im Zeitraum 

vom Fiskaljahr 2002 bis zum Fiskaljahr 2007. Die Auswahl der Jahre führen 

die Emittenten selbst durch.1092 Eine Änderung der Basisjahremissionen ist 

nur in Ausnahmefällen wie etwa Änderungen in der Nutzfläche oder dem 

Nutzzweck gestattet.1093 Für jede Einrichtung wird folglich eine individuelle 

absolute Emissionsobergrenze in Abhängigkeit von den gewählten Basis-

jahremissionen und des Compliance Factors bestimmt, so dass sich das Cap 

des gesamten Emissionshandelssystems aus der Addition dieser einzelnen 

Obergrenzen ergibt.1094  

In bestimmten Fällen kann die Reduktionsverpflichtung für die Emittenten 

jedoch gesenkt werden. Einrichtungen, die außerordentliche Fortschritte bei 

der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen erzielt haben, werden auf 

Antrag als „Top-Level“-Einrichtungen zertifiziert. Für sie reduziert sich der 

Compliance Factor auf die Hälfte. Eine Senkung des Compliance Factor auf 

                                            
1088  Das Fiskaljahr startet in Japan am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des 

Folgejahres. 
1089  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 13. 
1090  S. ausführlich TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(13). 
1091  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program achieves 22% reduction after 3rd year, Presse-

mitteilung vom 12. März 2014. 
1092  S. das Beispiel von TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 

3(8).  
1093  S. TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(11) f. 
1094  Ebenso Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 203; Rudolph/Kawakatsu, 
Tokyo‟s greenhouse gas emissions trading scheme: a model for sustainable megacity 
carbon markets, in: Kreiser u.a. (Hrsg.), Market Based Instruments: National Expe-

riences in Environmental Sustainability, 2013, 77 (83). 
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drei Viertel erfolgt außerdem für die Einrichtungen, die immer noch sehr 

gute Fortschritte bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gemacht 

haben. Diese werden als „Near-Top-Level“-Einrichtungen klassifiziert.1095 

Hintergrund dieser Regelung ist, dass Gebäude mit hoher Energieeffizienz 

nicht bestraft werden sollen.1096 

4.4.2.3 Erstvergabe und Gültigkeit der Zertifikate 

Ebenso wie die anderen untersuchten Emissionshandelssysteme hat auch 

TMG Regelungen zum Vergabeverfahren der Zertifikate, besondere Zutei-

lungsregelungen für Neuemittenten und Regelungen zu Anlagenstilllegun-

gen, zum Banking und Borrowing sowie zur Anerkennung von Projektgut-

schriften getroffen. Diese werden im Folgenden vorgestellt. 

4.4.2.3.1 Vergabeverfahren der Zertifikate 

Die Zuteilung der Zertifikate an die Einrichtungen erfolgt kostenlos auf der 

Grundlage von Grandfathering, das heißt abgeleitet aus historischen Emis-

sionswerten.1097 Eine Versteigerung ist dagegen nicht vorgesehen. Berechnet 

wird die Höhe der Zuteilung, indem das Reduktionsziel von den Basisjahr-

emissionen abgezogen wird und das Ergebnis mit der Anzahl der Jahre der 

Handelsperiode, also fünf, multipliziert wird. Die Zuteilung entspricht da-

mit den individuellen Emissionsobergrenzen in voller Höhe. Ein Geschäfts-

gebäude mit 10.000 Tonnen CO2-eq pro Jahr als Basisjahremissionen und ei-

nem Compliance Factor von acht Prozent erhält so beispielsweise 

46.000 Zertifikate.1098 Auch wenn die Zertifikate für die gesamte Handelspe-

riode bereits am Anfang vollständig zugeteilt werden, handelt es sich nicht 

um eine Zuteilung im originären Sinn. Zertifikate werden nicht real an die 

Emittenten übertragen. Vielmehr wird mit dieser Formel nur die individuel-

le Reduktionsverpflichtung festgelegt. Erst und nur wenn diese übererfüllt 

wird, kann sich ein Emittent für sogenannte „Excess Emission Reductions“ 

                                            
1095  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 38; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Pro-

gram” for Large Facilities, 2012, 3(14)-3(16). 
1096  Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (523). 
1097  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 19. 
1098  Das ergibt sich aus der Formel: (10.000-10.000*8 Prozent)*5 Jahre=46.000. TMG nutzt 

faktisch diese Formel, auch wenn es selbst von folgender Formel schreibt: Basisjahr-
emissionen*Compliance Factor*5 Jahre; s. dazu TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 

2010, 19; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(17). 
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Emissionsreduktionsgutschriften gutschreiben lassen und diese handeln.1099 

Der Emittent kann folglich nicht über die „zugeteilten“ Zertifikate frei ver-

fügen, sondern muss Emissionen erst übermäßig reduzieren, um handelba-

re Zertifikate zu erhalten. Außerdem liegt insofern eine weitere Beschrän-

kung vor, als diese Emissionsreduktionsgutschriften nur bis zur Hälfte der 

Basisjahremissionen verkauft werden dürfen.1100 

4.4.2.3.2 Zuteilungsregelungen für Neuemittenten und Anlagenstillle-

gungen 

Für Neuemittenten wurden gesonderte Regelungen erlassen. Unter Neu-

emittenten versteht das System einerseits Einrichtungen, die den Schwel-

lenwert von 1.500 Kilolitern Rohöläquivalent zum ersten Mal im Fiskaljahr 

2007 oder später übersteigen oder die im Fiskaljahr 2006 in Betrieb genom-

men wurden und deren Energieverbrauch in dem Jahr bei mindestens 

1.500 Kilolitern Rohöläquivalent lag.1101 Die Höhe der Zuteilung wird für sie 

entweder auf der Grundlage historischer Emissionen oder durch Emissions-

intensitätsstandards berechnet. Die Standards konnten durch Daten der Fis-

kaljahre 2005 bis 2007 festgelegt werden und hängen von der Art der Nut-

zung und der Nutzfläche ab. Sie werden in kg CO2/m2 im Jahr ausgewie-

sen.1102 Andererseits fallen auch Gebäude, Einrichtungen oder Anlagen hie-

runter, die nach dem Fiskaljahr 2010 gebaut oder in Betrieb genommen 

werden.1103 Sie erhalten kostenlose Zertifikate aus einer für sie zusätzlich 

eingerichteten Reserve.1104 Ihre Zuteilung richtet sich zwar nach den durch-

schnittlichen aktuellen Emissionen von zwei bis drei Jahren. Es werden al-

lerdings zugleich bestimmte Energieeinsparmaßnahmen in den ersten zwei 

bis drei Jahren gefordert, damit die Neuemittenten ihre Zuteilung nicht 

künstlich in die Höhe treiben können. Werden diese Maßnahmen jedoch 

                                            
1099  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 204; s. auch EDF/CDC Climat Re-

search/IETA, Tokyo, 2015, 4. 
1100  TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(21). 
1101  TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(9). 
1102  S. dazu TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(9). 
1103  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 19. 
1104  S. auch Rudolph/Kawakatsu, Tokyo‟s greenhouse gas emissions trading scheme: a mod-

el for sustainable megacity carbon markets, in: Kreiser u.a. (Hrsg.), Market Based In-

struments: National Experiences in Environmental Sustainability, 2013, 77 (83). 
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nicht umgesetzt, werden strengere Effizienzstandards von TMG vorgege-

ben.1105  

Einrichtungen können das Emissionshandelssystem auch während einer 

Handelsperiode verlassen, wenn erstens der Energieverbrauch im vorheri-

gen Fiskaljahr unter 1.000 Kilolitern Rohöläquivalent gefallen ist, wenn 

zweitens der Schwellenwert von 1.500 Kilolitern Rohöläquivalent in den 

vergangenen drei Fiskaljahren unterschritten wurde oder wenn drittens der 

Betrieb ausgesetzt oder vollständig stillgelegt wurde.1106 Die Reduktions-

verpflichtungen bleiben aber dennoch bestehen. Sie werden entsprechend 

für die geringere Anzahl an Jahren angepasst und beziehen sich auf den 

Zeitraum bis zu dem Ende des Fiskaljahres, das vor dem Eintreten der Aus-

stiegsvoraussetzungen liegt.1107 Die Erfüllung dieser Verpflichtungen sowie 

die Mitteilung an TMG über den Ausstiegswunsch, die innerhalb bestimm-

ter Fristen erfolgen muss, sind Voraussetzungen, damit TMG die Einrich-

tung aus dem System entlässt. Für die Zuteilung von Zertifikaten hat diese 

Regelung jedoch keine Folgen, da im Voraus keine handelbaren Zertifikate 

zugeteilt wurden. Daher können diese auch weder zurückgegeben noch 

stillgelegt werden. 

4.4.2.3.3 Banking und Borrowing 

Im Emissionshandelssystem von TMG ist das Aufsparen von überschüssi-

gen Zertifikaten und damit der Gebrauch in der darauffolgenden Handels-

periode erlaubt.1108 Damit soll zum einen den Einrichtungen der Anreiz ge-

setzt werden, Emissionen vorzeitig zu reduzieren. Zum anderen soll es der 

Absicherung vor unerwarteten Entwicklungen dienen. Das Leihen von Zer-

tifikaten aus späteren Handelsperioden, also das sogenannte Borrowing, ist 

hingegen von TMG nicht gestattet, um durchgängig Emissionsreduktionen 

sicherzustellen.1109 

                                            
1105  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 19 f.; s. auch 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 204 f. 
1106  S. TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(6) f. 
1107  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 205; TMG, Tokyo Cap-and-Trade Prog-

ram, 2010, 20. 
1108  S. auch TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(20). 
1109  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 12. 
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4.4.2.3.4 Anerkennung von Projektgutschriften 

Das Emissionshandelssystem von TMG sieht mehrere Möglichkeiten vor, 

Emissionsminderungsprojekte in nicht erfassten Sektoren und anderen Re-

gionen durchzuführen und die generierten Gutschriften zur Pflichterfüllung 

in dem System einzusetzen. Internationale Projektgutschriften des Clean 

Development Mechanism oder der Joint Implementation fallen jedoch 

grundsätzlich nicht hierunter und können folglich nicht genutzt werden. Im 

Gegensatz dazu werden nationale Minderungsprojekte anerkannt, die in 

Tokyo oder anderswo in Japan erfolgen. Projektgutschriften aus diesen 

Ursprüngen können im Emissionshandelssystem von TMG dabei nicht nur 

zur Pflichterfüllung eingesetzt, sondern auch zwischen den Emittenten ge-

handelt werden.1110  

Zum einen kommen Energieeinsparmaßnahmen kleiner und mittlerer Un-

ternehmen in Betracht, die nicht dem Anwendungsbereich des Emissions-

handelssystems unterliegen. Die Emissionsreduktionen müssen allerdings 

in Tokyo unternommen werden. Beschränkungen hinsichtlich der anre-

chenbaren Menge der bei diesen Projekten erzeugten Gutschriften bestehen 

nicht. Die Ausgabe der Projektgutschriften ist aber auf fünf Jahre nach 

Durchführung der Maßnahmen begrenzt.1111 Zum anderen sollen erneuer-

bare Energien gefördert werden, da deren Ausweitung neben den Energie-

einsparungen wesentlich für die Erreichung der CO2-Minderungsziele bis 

2020 sei.1112 Deshalb werden auch Zertifizierungen von erneuerbaren Ener-

gien wie etwa „green electricity certifications“ oder „green heat energy cer-

tifications“, die im Rahmen einer anderen Regelung geschaffen werden, auf 

Antrag in Gutschriften umgewandelt.1113 Eine Mengenbeschränkung wird 

auch hier nicht angewendet. Im Gegenteil, Gutschriften, die auf der Strom-

erzeugung durch Solarenergie, Windkraft, Geothermie oder Wasserkraft 

mit einer Leistung unter 1.000 kW basieren, erhalten sogar einen vorteilhaf-

                                            
1110  TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(20). 
1111  S. dazu ausführlich TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 

3(22) f. 
1112  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 25. 
1113  Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (524); TMG, Tokyo Cap-and-

Trade Program, 2010, 25; s. auch TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large 

Facilities, 2012, 3(24)-3(27). 
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teren Umwandlungskurs von 1,5 statt 1,0.1114 Danach decken diese Gut-

schriften also mehr Treibhausgasemissionen ab als andere Gutschriften.  

Außerdem erfasst das Emissionshandelssystem als dritte Anerkennungs-

möglichkeit ab dem Fiskaljahr 2015 Emissionsreduktionen, die außerhalb 

von Tokyo, aber in Japan während der ersten Handelsperiode erbracht 

wurden.1115 Auch hierbei zielt die Anerkennung auf Energieeinsparungen. 

Die Maßnahme muss von einem Unternehmen durchgeführt werden, das 

einen Energieverbrauch von mindestens 1.500 Kilolitern Rohöläquivalent 

aufweist und das damit in der Größe den Anlagen des Tokyoter Emissions-

handelssystems entspricht.1116 Kleinere und mittlere Unternehmen scheiden 

folglich aus. Weitere Voraussetzung ist, dass eine Reduktion von mindes-

tens sechs Prozent angestrebt wird. Um Gutschriften zu erzeugen, wird an-

genommen, dass diese Emittenten ebenfalls eine Reduktionsverpflichtung 

in gleicher Höhe wie die verpflichteten Emittenten in Tokyo selbst hätten. 

Reduktionen, die über diese Verpflichtung hinausgehen, werden bis zu ei-

nem Anteil von 16 Prozent an den Basisjahremissionen als Gutschriften ge-

rechnet und können an die anderen Emittenten verkauft werden. Da das 

Hauptziel des Emissionshandelssystems von TMG ist, Emissionsreduktio-

nen innerhalb Tokyos zu erzielen, dürfen solche Gutschriften nur eingesetzt 

werden, sofern die Reduktionsanstrengungen in Tokyo nicht gefährdet 

werden.1117 Daher können Emittenten lediglich ein Drittel ihrer Reduktions-

verpflichtung mit diesen Gutschriften erfüllen.1118 

Als Projektgutschriften gelten auch die sogenannten Saitama Credits. Die 

Präfektur Saitama betreibt nach Tokyoter Vorbild ebenfalls ein Emissions-

handelssystem, das allerdings freiwillig ist, sich sonst aber an den Regelun-

gen von TMG orientiert.1119 Auf der Grundlage des „Partnership Agreement 

between the Tokyo Metropolitan Government and the Saitama prefectural 

                                            
1114  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 25; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Pro-

gram” for Large Facilities, 2012, 3(24). 
1115  S. TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(20). 
1116  TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(28). 
1117  TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(28). 
1118  So auch EDF/CDC Climat Research/IETA, Tokyo, 2015, 5; 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 
sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 206; Nishida/Hua, Building Research & In-

formation 2011, 518 (524). 
1119  Gespräch mit Satoshi Chida, Yoshie Saito und Kanako Sakai (TMG) am 28.3.2012 in To-

kyo; s. auch Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (531 f.). 
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Government for the Expansion of the Cap-and-Trade Programs in the 

Greater Tokyo Area”, das am 17. September 2010 unterzeichnet wurde, sind 

beide Emissionshandelssysteme miteinander verbunden. In dieser Überein-

kunft haben die Verwaltungen vereinbart, sich gegenseitig über ihre Pro-

gramme zu informieren sowie in der Ausgestaltung und der Durchführung 

zusammenzuarbeiten, um auch einen Handel mit Zertifikaten zwischen den 

Programmen zu ermöglichen. Neben der Informierung weiterer Präfekturen 

über die Ergebnisse der Verknüpfung soll außerdem die japanische Regie-

rung ermutigt werden, ein effektives, nationales Emissionshandelssystem 

einzuführen.1120 Im Emissionshandelssystem von TMG können zur Pflicht-

erfüllung sowohl Emissionsreduktionsgutschriften („Excess Credits“) als 

auch Gutschriften durch Energieeinsparmaßnahmen kleiner und mittlerer 

Unternehmen aus Saitama unbegrenzt genutzt werden. Umgekehrt können 

ebensolche Gutschriften, die von TMG ausgegeben werden, auch in Saitama 

genutzt werden. Ausgeschlossen sind hingegen die Projektgutschriften, die 

aus der Nutzung erneuerbarer Energien stammen oder nicht in Tokyo oder 

Saitama durchgeführt wurden. Diese können jeweils nur in dem System 

eingesetzt werden, das die Gutschriften hervorgebracht hat, also entweder 

in Tokyo oder in Saitama.1121 

All diesen Projekttypen ist gemein, dass sie die Anforderungen von TMG an 

Überwachung, Berichterstattung und Verifikation1122 erfüllen müssen, da-

mit die Projektgutschriften erzeugt und zur Abdeckung von Emissionen 

genutzt werden können. Die Verifikation der Emissionsreduktionen muss 

dabei von einer von TMG anerkannten und registrierten unabhängigen Stel-

le durchgeführt werden. Die verifizierte Reduktion wird daraufhin auf An-

trag von TMG geprüft und zertifiziert. Erst nach der Beendigung dieses 

Verfahrens und einem weiteren Antrag werden die Projektgutschriften aus-

gegeben.1123 Darüber hinaus kann auch TMG teilweise selbst über Gutschrif-

ten verfügen, die aus der Nutzung erneuerbarer Energien oder von kleinen 

und mittleren Unternehmen stammen. Diese sollen, um ein reibungsloses 

Funktionieren des Emissionshandelssystems zu gewährleisten und eine 

starke Nachfrage von Gutschriften leichter zu befriedigen, gegebenenfalls 

                                            
1120  S. TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(29). 
1121  TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(29). 
1122  S. dazu auch TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 21. 
1123  S. im Einzelnen TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 

3(20). 
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bei einer Versteigerung zu einem einheitlichen Preis oder aber per Festpreis 

verkauft werden.1124  

4.4.2.4 Handelssystem 

Das Emissionshandelssystem besteht aus fünfjährigen Handelsperioden. 

Während die erste Handelsperiode vom Fiskaljahr 2010 bis zum Fiskaljahr 

2014 lief, startete die zweite Handelsperiode zum Fiskaljahr 2015, also am 

1. April 2015, und dauert bis zum 31. März 2020, dem Ende des Fiskaljah-

res 2019. Geplant ist zwar eine weitere, dritte Handelsperiode von 2020 bis 

2024.1125 Ob diese allerdings tatsächlich durchgeführt wird, steht noch nicht 

fest.1126 Trotz der Ausgestaltung als Emissionshandelssystem liegt der 

Schwerpunkt von TMG auf Emissionsreduktionen und nicht auf dem Han-

del mit Zertifikaten. Das zeigt sich daran, dass nur die zusätzlich getätigten 

Emissionsreduktionen, die über die Reduktionsverpflichtung hinausgehen, 

als Emissionsreduktionsgutschrift sowie Projektgutschriften zwischen den 

Emittenten gehandelt werden können. Dabei war der Handel erst ab dem 

zweiten Fiskaljahr, also ab dem 1. April 2011 erlaubt.1127 Daneben bedeutet 

dieser Schwerpunkt auch, dass mit dieser Regelung zwar Emissionsreduk-

tionen in Tokyo gewährleistet werden. Jedoch verhindert sie aus ökonomi-

scher Sicht, dass die Reduktionen dort vorgenommen werden, wo dies am 

günstigsten erfolgen kann.1128 

Infolgedessen hat TMG selbst auch keine Vorkehrungen zum Handeln ge-

troffen. Eine Handelsplattform betreibt TMG nicht. Vielmehr müssen sich 

die potenziellen Käufer und Verkäufer dieser Gutschriften selbst bilateral 

oder über Zwischenhändler finden. Voraussetzung ist die Eröffnung eines 

Handelskontos im Register von TMG, auf dem die Transaktionen verbucht 

werden. Während die Einrichtung des Handelskontos für die verpflichteten 

Emittenten kostenlos ist, müssen andere Teilnehmer wie etwa Broker Ge-

bühren von 13.400 Yen (etwa 100 Euro) entrichten.1129 Mit der Einrichtung 

                                            
1124  S. hierzu TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(32). 
1125  S. TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(20). 
1126  Gespräch mit Satoshi Chida, Ryouko Karaki, Yuko Nishida und Kanako Sakai (TMG) am 

19.3.2013 in Tokyo. 
1127  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 38; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Pro-

gram” for Large Facilities, 2012, 3(19). 
1128  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 207. 
1129  S. TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(34). 
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des Registers sowie der Durchführung von Informationsveranstaltungen 

über die Möglichkeiten und Bedingungen zum Handeln sowie zur Kontakt-

aufnahme unterstützt TMG insoweit aber auch die Teilnehmer.1130 Dennoch 

hat bislang wenig Handel stattgefunden, auch weil die Abgabeverpflich-

tung erst zum Ende der Handelsperiode eintritt und nicht jährlich erfüllt 

werden muss. Bis Frühjahr 2013 wurden insgesamt zehn Fälle registriert, bei 

denen Gutschriften mit einem Gesamtvolumen von circa 40.000 Tonnen CO2 

zwischen Handelskonten transferiert wurden. Auch wurden etwa im Fiskal-

jahr 2012 in nur 15 Fällen Emissionsreduktionsgutschriften von gut 

11.000 Tonnen CO2 von TMG ausgegeben.1131 Auch wenn keine offiziellen 

Angaben über die Transaktionspreise veröffentlicht werden, wird mit Prei-

sen zwischen 100 und 150 Dollar gerechnet.1132 Bei der ersten Transaktion 

sei ein Preis von 142 Dollar erzielt worden.1133 

Trotz dieser vergleichsweisen hohen erwarteten Preise ist kein Marktein-

griffsmechanismus vorgesehen. Allerdings berücksichtigt TMG die Mög-

lichkeit stark steigender Preise insofern, als in diesem Fall mit der Auswei-

tung des Angebots an handelbaren Gutschriften reagiert werden soll, um 

die Preise zu stabilisieren.1134 Im Einzelnen sollen dann die Emissionsmin-

derungsprojekte stärker gefördert werden. Auch könnten die Begrenzung 

der Projektgutschriften, die auf Emissionsreduktionen von großen Unter-

nehmen außerhalb Tokyos zurückzuführen sind, gelockert sowie die inter-

nationalen Projektgutschriften des Kyoto-Protokolls anerkannt werden. Be-

dingung wäre dennoch, dass weiterhin Gutschriften der kleinen und mittle-

ren Unternehmen genutzt werden.1135 

                                            
1130  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 24; Gespräch mit Satoshi Chida, Ryouko 

Karaki, Yuko Nishida und Kanako Sakai (TMG) am 19.3.2013 in Tokyo. 
1131  Gespräch mit Satoshi Chida, Ryouko Karaki, Yuko Nishida und Kanako Sakai (TMG) am 

19.3.2013 in Tokyo. 
1132  Gespräch mit Satoshi Chida, Yoshie Saito und Kanako Sakai (TMG) am 28.3.2012 in To-

kyo; s. aber EDF/CDC Climat Research/IETA, Tokyo, 2015, 8, die von kontinuierlich sin-
kenden Zertifikatspreisen bis auf 40 Dollar im Oktober 2014 berichten. Diese Preise 
sind allerdings immer noch vergleichsweise hoch. 

1133  Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (525). 
1134  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 26. 
1135  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 26; s. auch TMG, „Tokyo Cap-and-Trade 

Program” for Large Facilities, 2012, 3(31). 
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4.4.2.5 Kontroll- und Abgabeverpflichtungen 

Der Vorläufer des Emissionshandelssystems von TMG war das „Tokyo 

Carbon Reduction Reporting Program”, das im Jahr 2000 eingeführt wurde 

und zwei Phasen umfasste. In den Fiskaljahren von 2002 bis 2004 und von 

2005 bis 2009 waren Einrichtungen verpflichtet, ihre Emissionen zu berich-

ten und Emissionsreduktionspläne aufzustellen. Die Umsetzung der Maß-

nahmen war allerdings freiwillig.1136 TMG konnte insofern auf diesem Pro-

gramm aufbauen, als zum einen damit gute Datensätze über Emissionen 

und Reduktionsmöglichkeiten vorhanden waren.1137 Zum anderen konnten 

Emittenten mit dem Programm bereits Erfahrungen im Umgang mit der 

Überwachung und Berichterstattung von Emissionen sammeln. Seit der Ein-

führung des Emissionshandelssystems adressiert dieses Programm nun 

kleine und mittlere Unternehmen.1138 Die vom Emissionshandelssystem er-

fassten Einrichtungen sind jedoch in diesem Rahmen verpflichtet, weiterhin 

ihre Emissionen zu berichten. 

TMG hat ein dreistufiges Kontrollsystem bestehend aus Überwachung, Be-

richterstattung und Verifikation eingeführt1139 und entsprechende Guide-

lines verabschiedet.1140 Hiernach sind die Emittenten verpflichtet, TMG jähr-

lich Bericht über die Emissionen des vorangegangenen Fiskaljahres zu er-

statten. Einzureichen sind die Berichte jeweils bis Ende November.1141 Die-

ser Bericht muss neben den CO2-Emissionen auch die anderen Treibhaus-

gasemissionen einschließen.1142 Grundlage des Berichts ist die Überwa-

chung der Emissionen. Dazu muss der Energieverbrauch protokolliert wer-

den, so dass daraus die Emissionen berechnet werden können.1143 Aber auch 

Messungen sind erlaubt. Zum Vergleichen der Angaben zum Stromver-

                                            
1136  S. dazu TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 1(2); s. auch 

TMG, Tokyo Climate Change Strategy: A Basic Policy for the 10-Year Project for a 

Carbon-Minus Tokyo, 2007, 7 f. 
1137  S. Rudolph/Kawakatsu, Tokyo‟s greenhouse gas emissions trading scheme: a model for 

sustainable megacity carbon markets, in: Kreiser u.a. (Hrsg.), Market Based Instru-
ments: National Experiences in Environmental Sustainability, 2013, 77 (81). 

1138  TMG, On the Path to a Low Carbon City, 2011, 3. 
1139  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 21. 
1140  S. im Einzelnen TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 1(5). 
1141  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program achieves 22% reduction after 3rd year, Presse-

mitteilung vom 12. März 2014. 
1142  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 13. 
1143  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 62. 
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brauch müssen die Einrichtungen auch die Stromrechnung, die sie von ih-

rem Stromanbieter erhalten, vorzeigen.1144 Die Emissionsberichte sind au-

ßerdem von einer von TMG registrierten unabhängigen Stelle zu verifizie-

ren. Registriert sind bislang etwa 30 Agenturen, die bestimmte Anforderun-

gen erfüllen müssen.1145 Nach der Einreichung der verifizierten Berichte be-

stätigt und speichert TMG die Emissionsdaten der Einrichtung und veröf-

fentlicht den Emissionsstatus im Internet. Aus diesem Verfahren folgt auch, 

dass Gutschriften für zusätzliche Emissionsreduktionen erst dann ausgege-

ben werden können, wenn der jährlich einzureichende Emissionsbericht 

verifiziert und für korrekt befunden wurde.1146  

Auch wenn jährliche Berichtspflichten bestehen, müssen die Zertifikate und 

Gutschriften zur Abdeckung der Emissionen nur einmal am Ende der Han-

delsperiode eingereicht werden. Hierfür verfügen die Einrichtungen neben 

dem freiwilligen Handelskonto im Register über zwei weitere Konten. Wäh-

rend mit dem „Compliance Account“ der Status der Emissionsreduktionen 

nachverfolgt wird, werden Zertifikate über den „Surrender Account“ einge-

reicht.1147 Nach Beendigung der fünfjährigen Handelsperioden findet im 

darauffolgenden Fiskaljahr die Prüfung statt, ob die Reduktionsverpflich-

tungen erfüllt wurden.1148 Als Strafen für den Fall, dass die Reduktionen 

nicht erreicht und auch keine Emissionsreduktionsgutschriften anderer 

Emittenten oder Projektgutschriften zum Ausgleich gekauft und eingereicht 

werden, sieht TMG zunächst die Anweisung vor, Maßnahmen zur Emis-

sionsreduktion zu ergreifen. Dabei muss der nicht abgedeckte Überschuss 

um das 1,3-fache reduziert werden. Wird die Anweisung nicht befolgt, wird 

zum einen der Verstoß veröffentlicht. Zum anderen wird TMG die fehlen-

den Zertifikate kaufen und die Kosten diesem Emittenten auferlegen. Auch 

                                            
1144  Gespräch mit Satoshi Chida, Yoshie Saito und Kanako Sakai (TMG) am 28.3.2012 in To-

kyo. 
1145  S. hierzu TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(39) ff.; s. 

auch Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (523); TMG, Tokyo Cap-

and-Trade Program, 2010, 21. 
1146  Gespräch mit Satoshi Chida, Yoshie Saito und Kanako Sakai (TMG) am 28.3.2012 in To-

kyo. 
1147  S. hierzu TMG, „Tokyo Cap-and-Trade Program” for Large Facilities, 2012, 3(33), 

3(36). 
1148  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 23, 37. 
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eine Geldbuße bis zu 500.000 Yen (circa 3.700 Euro) kann verhängt wer-

den.1149  

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen jedoch, dass Verstöße nur in Einzelfällen 

zu erwarten sind. Denn bislang sind die Reduktionsverpflichtungen in To-

kyo übererfüllt worden. So sanken die Emissionen im ersten Fiskaljahr um 

13 Prozent und im zweiten Fiskaljahr um weitere zehn Prozent gegenüber 

den Basisjahremissionen.1150 Nach dem dritten Fiskaljahr 2012 lagen die 

Emissionen in der Präfektur Tokyo mit 10,610 Millionen Tonnen CO2-eq um 

22 Prozent und im Fiskaljahr 2013 um 23 Prozent niedriger im Vergleich zu 

den Basisjahremissionen.1151 Außerdem haben über 90 Prozent der erfassten 

Einrichtungen ihre Reduktionsverpflichtung von sechs beziehungsweise 

acht Prozent für die gesamte Handelsperiode bereits überboten. Auch die 

Reduktionsverpflichtung von 15 beziehungsweise 17 Prozent für die zweite 

Handelsperiode wurde von 69 Prozent der Emittenten schon erreicht.1152  

 

                                            
1149  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program, 2010, 23 f., 40; TMG, „Tokyo Cap-and-Trade 

Program” for Large Facilities, 2012, 2(1) f., 3(43). 
1150  TMG, The Tokyo Cap-and-Trade Program achieved 23% reduction in the 2nd year, 

Pressemitteilung vom 21. Januar 2013. 
1151  TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program achieves 22% reduction after 3rd year, Presse-

mitteilung vom 12. März 2014; TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program achieves 23% re-

duction after 4th year, Pressemitteilung vom 19. Februar 2015. 
1152  S. TMG, Tokyo Cap-and-Trade Program achieves 23% reduction after 4th year, Pres-

semitteilung vom 19. Februar 2015. 
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5 VERKNÜPFUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE EMISSIONS-

HANDELSSYSTEME 

Im Folgenden wird eine Verknüpfung der im vorherigen Kapitel beschrie-

benen Emissionshandelssysteme untersucht. Ausgangspunkt ist das Emis-

sionshandelssystem der Europäischen Union. Dieses steht in allen betrach-

teten Fällen auf der einen Seite der Verknüpfungspartner. Daher wird zu-

nächst gesondert in Kap. 5.1 die Verknüpfungsentscheidung der Europä-

ischen Union vorgestellt. Sie bildet die Grundlage für mögliche Verknüp-

fungen zwischen dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union 

und der Regional Greenhouse Gas Initiative (Kap. 5.2), dem System Kalifor-

niens (Kap. 5.3) und dem Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan 

Government (Kap. 5.4). Anhand der Vorgaben zur Verknüpfungsentschei-

dung der Europäischen Union werden dabei jeweils die Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in der Ausgestaltung sowie Lösungsansätze zur Behe-

bung von Verknüpfungshindernissen herausgearbeitet. Nicht explizit wei-

ter berücksichtigt wird in diesem Kapitel Australien, da eine Verknüpfung 

aufgrund der Abschaffung des australischen Emissionshandelssystems aus-

scheidet. Durch die bereits geführten Verknüpfungsgespräche finden die 

Ergebnisse aber dennoch Eingang in die Verknüpfungsentscheidung der 

Europäischen Union.  

5.1 Verknüpfungsentscheidung der Europäischen Union 

Die politische Entscheidung, das eigene Emissionshandelssystem mit einem 

ausländischen Emissionshandelssystem zu verknüpfen, zieht eine Rege-

lungsänderung mit dem Inhalt, Zertifikate des anderen Emissionshandels-

systems ebenfalls für die Pflichterfüllung der Emittenten anzuerkennen, 

nach sich. Hierzu muss der Gesetzgeber ermächtigt sein. Daher ist für die 

Europäische Union im ersten Schritt zu prüfen, ob sie überhaupt über eine 

Kompetenz verfügt, eine solche Anerkennungsregelung zu erlassen 

(Kap. 5.1.1). Erst wenn dies bejaht werden kann, stellt sich sodann im zwei-

ten Schritt die Frage, wie die Europäische Union zu der Entscheidung 

kommen kann, das eigene Emissionshandelssystem mit einem anderen Sys-

tem zu verknüpfen oder nicht. Konkret muss untersucht werden, welche 

Emissionshandelssysteme für eine Verknüpfung aufgrund ihrer Ausgestal-

tung infrage kommen oder aufgrund von Ausgestaltungsunterschieden mit 

dem System der Europäischen Union ausscheiden. Hierzu setzt zum einen 
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der materiell-rechtliche Rahmen der Verknüpfungsentscheidung Grenzen 

(Kap. 5.1.2). Zum anderen sind auch die bereits erkennbaren politischen 

Vorgaben aus dem verbleibenden politischen Entscheidungsspielraum bei 

der Auswahl der Verknüpfungspartner zu identifizieren (Kap. 5.1.3). Als 

Ergebnis des Kapitels soll eine Liste von rechtlich verbindlichen und politi-

schen Vorgaben für die Ausübung des Entscheidungsspielraums vorliegen 

(Kap. 5.1.4). Es geht damit um Anhaltspunkte hinsichtlich der Ausgestal-

tungsmerkmale, für die eine Übereinstimmung für eine Verknüpfung vor-

ausgesetzt oder für nicht notwendig erachtet wird und die die Europäische 

Union bei der Entscheidung über das „Ob“ der Verknüpfung für die in den 

nachfolgenden Kapiteln behandelten konkreten Verknüpfungsfälle leiten 

können. 

5.1.1 Kompetenz der Europäischen Union zum Erlass einer Anerken-

nungsregelung 

Ein Tätigwerden der Europäischen Union setzt immer, unabhängig von der 

Verknüpfungsfrage, voraus, dass sie hierzu ermächtigt ist. Dies ergibt sich 

aus dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung1153 nach Art. 5 

Abs. 2 EUV,1154 nach dem die Europäische Union nur innerhalb der Grenzen 

der Zuständigkeiten tätig wird, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen 

zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Im 

Gegensatz dazu verbleiben alle Zuständigkeiten, die der Europäischen 

Union nicht in den Verträgen übertragen wurden, bei den Mitgliedstaaten. 

Das gilt sowohl für die internen Politiken als auch für das außenpolitische 

Handeln der Europäischen Union. Ist demnach keine Kompetenz in den 

Verträgen explizit vorgesehen oder implizit ableitbar,1155 kann die Europä-

                                            
1153  S. auch Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 5 EUV Rn. 13 ff. (Stand: September 2013); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 6 ff. 
1154  Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung), ABl. EU C 326 vom 

26.10.2012, 13. 
1155  Der EuGH erachtete bereits in seinem Urteil vom 29. November 1956, Rechtssache 

8/55 – Fédéchar, Slg. 1956, 297 (312), „die Anwendung einer sowohl im Völkerrecht 
als auch im innerstaatlichen Recht allgemein anerkannten Auslegungsregel für zuläs-
sig, wonach die Vorschriften eines völkerrechtlichen Vertrages oder eines Gesetzes 
zugleich diejenigen Vorschriften beinhalten, bei deren Fehlen sie sinnlos wären oder 
nicht in vernünftiger und zweckmäßiger Weise zur Anwendung gelangen könnten“. 
Nach Auffassung des EuGH ist das Handeln der Union damit auf spezifische Befug-
nisse gestützt, die sich entweder ausdrücklich aus spezifischen Bestimmungen des 
Vertrages ergeben oder implizit aus ihnen abgeleitet werden können; EuGH, Gutach-
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ische Union nicht tätig werden. Während dieses Grundprinzip der Abgren-

zung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und den Mit-

gliedstaaten dient, muss die Europäische Union bei der Ausübung der 

Kompetenz zwei weitere Grundprinzipien beachten.1156 Nach dem Subsi-

diaritätsprinzip1157 gemäß Art. 5 Abs. 3 EUV darf die Europäische Union in 

den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tä-

tig werden, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maß-

nahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler 

oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern viel-

mehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser 

zu verwirklichen sind. Zudem wird das „Wie“ des Handelns der Europä-

ischen Union durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit1158 nach Art. 5 

Abs. 4 EUV begrenzt. Demzufolge dürfen die Maßnahmen inhaltlich wie 

formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche 

Maß hinausgehen. 

Für den Bereich der Umweltpolitik besteht mit Art. 192 AEUV1159 (ex-

Art. 175 EGV)1160 eine Ermächtigungsgrundlage. Danach können Parlament 

und Rat zur Erreichung der in Art. 191 genannten Umweltziele tätig wer-

den. Zu den besser als „Aufgaben“1161 bezeichneten Zielen gehören die 

                                                                                                                                    
ten 2/94 vom 28. März 1996 – EMRK, Slg. 1996, I-1759 Rn. 23 ff. Diese stillschweigen-
den oder ungeschriebenen Zuständigkeiten („implied powers”) sind folglich genauso 
wie die ausdrücklich zugewiesenen Befugnisse ein Bestandteil der von den Mitglied-
staaten übertragenen Zuständigkeiten und stellen insofern keine Ausnahme vom 
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung dar. S. dazu Bast, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 5 EUV Rn. 21 f. 
(Stand: September 2013); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 5 EUV Rn. 16 f.; König, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2010, 
§ 2 Rn. 8 f.; Winkler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 352 AEUV Rn. 79 ff. (Stand: Oktober 2011). 
1156  Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 2. 
1157  S. auch Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 5 EUV Rn. 49 ff. (Stand: September 2013); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 20 ff. 
1158  S. auch Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 5 EUV Rn. 66 ff. (Stand: September 2013); Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 44 ff. 
1159  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung), 

ABl. EU C 326 vom 26.10.2012, 47. 
1160  Die Vorgängervorschrift des Art. 175 EGV galt bis zum 30. November 2009. 
1161  S. dazu Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 191 AEUV Rn. 60 (Stand: Mai 2011). 

http://dejure.org/gesetze/AEUV/191.html
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Erhaltung und der Schutz der Umwelt sowie die Verbesserung ihrer Quali-

tät. Auch Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler 

oder globaler Umweltprobleme sollen gefördert werden. Seit dem Vertrag 

von Lissabon1162 wird zwar auch die Bekämpfung des Klimawandels als 

Aufgabe ausgewiesen. Eine inhaltliche Erweiterung der Kompetenz ging 

damit jedoch nicht einher. Der Europäischen Union war es schon zuvor ge-

stattet, entsprechende Maßnahmen zu erlassen, da der Begriff der Umwelt 

weit zu verstehen ist.1163 Daher wurden sowohl die ursprüngliche Emis-

sionshandelsrichtlinie von 2003 als auch nachfolgende Änderungen seit de-

ren Inkrafttreten auf die Kompetenznorm des Art. 175 Abs. 1 EGV gestützt.  

Eine Abgrenzung zu anderen Kompetenztiteln erübrigt sich sowohl auf-

grund des Schwerpunkts1164 der Anerkennungsregelung in der Umwelt- 

und Klimapolitik als auch aufgrund fehlender Einschlägigkeit. Bei einer 

Anerkennungsregelung handelt es sich weder um eine Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und 

sonstige indirekte Steuern nach Art. 113 AEUV noch um eine Maßnahme 

nach Art. 114 AEUV zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren 

des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.1165 Auch in den Anwendungsbe-

reich des durch den Vertrag von Lissabon neu eingeführten Kompetenzti-

tels für die Energiepolitik nach Art. 194 AEUV fällt eine Anerkennungsrege-

lung nicht, da dieser die Energieversorgungssicherheit und die Förderung 

technischer Innovationen und der Energieeffizienz und nicht vorrangig die 

                                            
1162  Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und 

des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABl. EU C 306 vom 
17.12.2007, 1. 

1163  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 EUV 
Rn. 9 ff.; Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 5 ff. 
(Stand: Februar 2012); Frenz, EuR-Bei 2009, 232 (236 ff.); Nettesheim, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 49 ff., 
78 (Stand: Mai 2011); so bereits Krämer, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), Kom-

mentar zum EU-/EG-Vertrag, 2003, Art. 174 EGV Rn. 10, 32. 
1164  S. zu der Schwerpunkt-Theorie Kahl, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 

Art. 114 EUV Rn. 82 ff.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Euro-

päischen Union, Art. 194 AEUV Rn. 35 f. (Stand: Mai 2011). 
1165  S. zur Abgrenzung im Einzelnen Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 

2011, Art. 192 EUV Rn. 23 ff.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 
Europäischen Union, Art. 192 AEUV Rn. 32 ff. (Stand: Mai 2011); s. im Speziellen für 
die Frage der Versteigerungsregelung Greb, Der Emissionshandel ab 2013, 2011, 48 ff.; 

Seiler, EuR 2010, 67 (72 ff.). 
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Bekämpfung des Klimawandels als Ziele verfolgt.1166 Ferner unterliegt eine 

solche Regelung nicht dem besonderen Gesetzgebungsverfahren und dem 

Einstimmigkeitserfordernis nach Art. 192 Abs. 2 AEUV. Die Anerkennung 

von Zertifikaten aus anderen Emissionshandelssystemen lässt sich nicht un-

ter die dort abschließend aufgeführten Sonderfälle subsumieren. Folglich ist 

Art. 192 Abs. 1 AEUV die einschlägige Kompetenzgrundlage für eine Aner-

kennungsregelung. 

Die Zuständigkeit in der Umweltpolitik ist gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. e) AEUV 

geteilt, so dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten gesetzgebe-

risch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen können.1167 Daher 

muss die Europäische Union bei der Ausübung ihrer Kompetenz auch das 

Subsidiaritätsprinzip beachten.1168 Dieses steht einer Anerkennungsregelung 

jedoch nicht entgegen. Sowohl das Negativkriterium („Ziele können von 

den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler 

Ebene ausreichend verwirklicht werden“) als auch das Positivkriterium 

(„Ziele sind wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen“) können als erfüllt angesehen werden.1169 Zwar 

könnten auch Mitgliedstaaten Zertifikate eines außereuropäischen Emis-

sionshandelssystems eigenständig anerkennen. Aufgrund der Verbunden-

heit des europäischen Zertifikatemarktes würde eine Anerkennung aber au-

                                            
1166  S. Frenz, Emissionshandelsrecht, 2012, Einf. Rn. 7 ff. 
1167  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 4 EUV Rn. 1 ff.; 

Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 4 AEUV Rn. 1 ff. (Stand: Januar 2014). 
1168  Die Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes bezieht sich nicht allein auf den Rechts-

akt als solchen, sondern auch auf die einzelnen Regelungselemente; Bast, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 5 EUV Rn. 55 
(Stand: September 2013). Allerdings steht den handelnden Organen ein weiter Gestal-
tungsspielraum zu; m.w.N. Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

Art. 192 AEUV Rn. 40 (Stand: Februar 2012). 
1169  S. zu den Kriterien Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 5 EUV Rn. 54 ff. (Stand: September 2013); Calliess, in: Calliess/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 34 ff.; s. zum Subsidiaritätsprinzip bei 
umweltpolitischen Maßnahmen Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

Art. 192 AEUV Rn. 35 ff. (Stand: Februar 2012), und beim Emissionshandelssystem der 
Europäischen Union De Cendra De Larragán, Too much harmonization? An analysis of 
the Commission‟s proposal to amend the EU ETS from the perspective of legal prin-
ciples, in: Faure/Peeters (Hrsg.), Climate Change and European Emissions Trading, 
2008, 53 (57 ff., 76 ff.); Epiney, Fragen des europäischen und deutschen Verfassungs-
rechts, in: Rengeling (Hrsg.), Klimaschutz durch Emissionshandel, 2001, 207 (218 ff.); 
Frenz, Emissionshandelsrecht, 2012, Einf. Rn. 10.  
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tomatisch in der gesamten Europäischen Union wirken. Unterschiedliche 

Vorgaben und fehlende Absprachen der Mitgliedstaaten untereinander 

könnten somit die Effektivität des gesamten Emissionshandelssystems ge-

fährden und die Erreichung der jeweiligen mitgliedstaatlichen Verknüp-

fungsziele behindern. Daher kann eine Anerkennungsregelung nicht zu-

friedenstellend von den Mitgliedstaaten allein erlassen werden, so dass eine 

entsprechende Regelung der Europäischen Union vorzuziehen ist.1170 Hier-

zu ist die Europäische Union auch besser imstande. Sie bringt einen 

„Mehrwert“ im Vergleich zu einer mitgliedstaatlichen Regelung. Mit einer 

Anerkennungsregelung auf europarechtlicher Ebene können Verknüp-

fungsziele wie die Senkung der Reduktionskosten, die Verbesserung der Ef-

fizienz, der Aufbau eines internationalen Zertifikatemarktes oder die Ver-

schärfung von Klimaschutzzielen eher, umfassender und konsequenter 

verwirklicht werden. Auch fällt der mitgliedstaatliche Kompetenzverlust 

einer unionsrechtlichen Anerkennungsregelung im Kontext des ohnehin be-

reits akzeptierten Emissionshandelssystems nicht wesentlich ins Gewicht. 

Des Weiteren ist die Maßnahme der Europäischen Union an dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit zu messen, das heißt, dass die Anerkennungsrege-

lung verhältnismäßig sein muss. Schutzgut ist an dieser Stelle die mitglied-

staatliche Autonomie.1171 Daher muss eine Anerkennungsregelung nicht nur 

geeignet sein, die Verknüpfungsziele zu erreichen, was grundsätzlich zu be-

jahen ist, sondern sie darf auch das hierzu erforderliche Maß nicht überstei-

gen. Danach dürfen keine gleichermaßen effektiven Regelungsalternativen 

vorhanden sein, die die Handlungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten we-

niger beschneiden.1172 Unabhängig davon, ob eine Anerkennungsregelung 

in Form einer Richtlinie, Verordnung oder eines Beschlusses erfolgt, gibt es 

an ihrer Stelle keine weniger einschneidende Maßnahme, wenn die Ver-

                                            
1170  Das gilt erst recht für das Argument, dass die Mitgliedstaaten mit der Bekämpfung 

des Klimawandels, zu der auch die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen als 
eine spezielle Maßnahme gehört, „überfordert“ wären. Der Klimawandel kann von 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht allein bewältigt werden. Dieses Argument trifft bereits 
auf die Einführung des Emissionshandelssystems an sich zu und wird auch im Zu-
sammenhang mit der Versteigerungsregelung gebracht; Greb, Der Emissionshandel ab 
2013, 2011, 85; Seiler, EuR 2010, 67 (79). 

1171  Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 5 EUV 
Rn. 66 (Stand: September 2013); s. auch Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 46. 
1172  Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 5 EUV 

Rn. 71 (Stand: September 2013). 
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knüpfungsziele erreicht werden sollen. So scheidet etwa eine Wahlmöglich-

keit für die Mitgliedstaaten über die Anerkennung aufgrund der Folgen für 

den gemeinsamen Zertifikatemarkt aus. Diese könnte Verzerrungen mit 

sich bringen und auch zu Unsicherheiten bei den Emittenten führen. Zwar 

bedeutet eine Anerkennungsregelung auch Verwaltungs- und Kostenauf-

wand. Die Verknüpfungsziele wie ein kostengünstigerer Klimaschutz ste-

hen jedoch grundsätzlich nicht außer Verhältnis zu den verursachten Nach-

teilen.1173 Damit geht die Maßnahme nicht über das zur Erreichung der Zie-

le erforderliche Maß hinaus. 

Als Folge der Ausübung der Kompetenz durch die Europäische Union tritt 

die sogenannte Sperrwirkung ein.1174 Denn die Mitgliedstaaten können ihre 

Zuständigkeit nach Art. 2 Abs. 2 S. 2 AEUV nur wahrnehmen, sofern und 

soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Sperrwirkung 

bezieht sich allerdings nicht auf den gesamten Bereich, sondern nur auf die 

durch den entsprechenden Rechtsakt der Union geregelten Elemente.1175 Für 

das Klimaschutzinstrument Emissionshandel im Rahmen der Umweltpoli-

tik hat die Europäische Union mit der Emissionshandelsrichtlinie und den 

damit in Zusammenhang stehenden Verordnungen und Beschlüssen ihre 

Zuständigkeit in Bezug auf die erfassten Tätigkeiten und Treibhausgase 

vollständig ausgenutzt.1176 Bis auf wenige Ausnahmen – insbesondere wäh-

rend der ersten beiden Handelsperioden verfügten die Mitgliedstaaten über 

mehr Freiräume1177 – sind auch die Regelungen der Emissionshandelsricht-

linie abschließender Natur. Daher ist es den Mitgliedstaaten nur sehr einge-

schränkt möglich, zusätzlich eigene Ausgestaltungsentscheidungen zu tref-

                                            
1173  S. EuGH, Urteil vom 13. November 1990, Rechtssache 331/88 – Fedesa u.a., Slg. 1990, 

I-4023 Rn. 13; s. auch Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 
Union, Art. 5 EUV Rn. 71 (Stand: September 2013); s. auch Calliess, in: Calliess/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 48, 52; de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 

(12). 
1174  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 2 EUV Rn. 15 ff.; 

Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 2 AEUV Rn. 25 ff. (Stand: Januar 2014). 
1175  S. das Protokoll über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit, ABl. EU C 306 vom 

17.12.2007, 158. 
1176  So auch de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (7). 
1177  So konnten die Mitgliedstaaten etwa zusätzliche Tätigkeiten und Treibhausgase in das 

Emissionshandelssystem einbeziehen. Auch in den Zuteilungsentscheidungen waren 
die Mitgliedstaaten aufgrund der Nationalen Allokationspläne trotz Prüfung durch 
die Kommission insgesamt freier; s. auch Frenz, Emissionshandelsrecht, 2012, 

§ 1 TEHG Rn. 26 ff.  
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fen. Auch auf eine Anerkennungsregelung würde die Sperrwirkung durch-

greifen. Zum einen wäre eine Abweichungsmöglichkeit für die Mitglied-

staaten mit der Funktionsweise des supranationalen Emissionshandelssys-

tems und den Verknüpfungszielen nicht vereinbar. Zum anderen setzt 

Art. 25 der Emissionshandelsrichtlinie bereits Handlungsgrenzen. Obwohl 

diese Vorschrift den Abschluss internationaler Übereinkünfte und nicht 

verbindlicher Vereinbarungen zur Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen und nicht die Anerkennungsregelung selbst regelt, zeigt sich an ihr, 

dass den Mitgliedstaaten in diesem Bereich keine eigenen Gestaltungsspiel-

räume zur Anerkennung ausländischer Zertifikate zugestanden werden sol-

len. Somit ist allein die Europäische Union ermächtigt, eine Anerkennungs-

regelung zu treffen. Welche Vorgaben sie dabei zu beachten hat oder leiten 

können, um auch zu einer materiell-rechtlich nicht zu beanstandenden und 

politisch durchsetzbaren Verknüpfungsentscheidung zu gelangen, wird im 

Folgenden untersucht. 

5.1.2 Materiell-rechtlicher Rahmen der Verknüpfungsentscheidung 

Die Frage, ob das Emissionshandelssystem der Europäischen Union mit ei-

nem konkreten anderen System verknüpft werden soll, kann der europä-

ische Gesetzgeber nur politisch beantworten. Eine Verpflichtung hierzu, 

wenn etwa bestimmte Bedingungen erfüllt sind, besteht hingegen nicht. 

Hierbei steht dem Unionsgesetzgeber grundsätzlich ein weiter Entschei-

dungsspielraum zu.1178 Dieser Spielraum gilt jedoch nicht unbegrenzt, son-

dern die Verknüpfungsentscheidung muss sich in den materiell-rechtlichen 

Rahmen einfügen. Sie darf folglich nicht gegen das Primärrecht verstoßen, 

zu dem auch die Charta der Grundrechte1179 gehört. Unter der Vorausset-

zung, dass für eine konkrete Verknüpfungsentscheidung das Sekundärrecht 

der Europäischen Union, in diesem Fall die Emissionshandelsrichtlinie, 

nicht über die eigentliche Anerkennungsregelung hinaus geändert wird, 

können sich auch hieraus verbindliche inhaltliche Vorgaben ergeben. Wel-

che Emissionshandelssysteme in die Auswahl für eine Verknüpfung aufge-

nommen werden, kann daher nicht allein auf politischen Erwägungen be-

ruhen. Der für den Gesetzgeber verbindliche Rahmen und die daraus ab-

                                            
1178  S. EuGH, Urteil vom 8. Juni 2010, Rechtssache C-58/08 – Vodafone u.a., Rn. 52; s. auch 

Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 52. 
1179  Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. EU C 326 vom 26.10.2012, 391. 
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leitbaren rechtlich bindenden Anforderungen an die Verknüpfungsent-

scheidung werden im Folgenden untersucht. 

5.1.2.1 Die Grundrechtecharta als Rechtsrahmen 

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist nach Art. 6 

Abs. 1 EUV mit den Verträgen der Europäischen Union gleichrangig.1180 Die 

Charta bindet nach Art. 51 Abs. 1 die Organe der Europäischen Union zur 

Achtung der Rechte, zur Einhaltung der Grundsätze und zur Förderung ih-

rer Anwendung. Zu den Grundrechten, die auch bei der Einführung des 

Emissionshandelssystems thematisiert wurden,1181 gehören die Berufsfrei-

heit (Art. 15), die unternehmerische Freiheit (Art. 16)1182 und das Eigentums-

recht (Art. 17).1183 Diese Grundrechte müssen bei jeglichem Handeln der Eu-

ropäischen Union, also auch bei der Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen, beachtet werden. Eine Einschränkung der Ausübung der Rechte 

und Freiheiten ist nach Art. 52 Abs. 1 der Charta allerdings möglich. Sie 

muss aber gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte 

und Freiheiten achten. Auch dürfen Einschränkungen unter Wahrung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nur vorgenommen werden, wenn sie 

erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl 

dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte 

und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 

Auch nach einer Verknüpfung verfügen die verpflichteten Emittenten über 

die Entscheidungsfreiheit, ob sie Emissionen reduzieren oder Zertifikate 

kaufen, um die Abgabeverpflichtungen zu erfüllen. Insoweit ändert die 

                                            
1180  S. hierzu Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 

Art. 6 EUV Rn. 5 ff.; Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 6 EUV Rn. 8 ff.; Schorkopf, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europä-

ischen Union, Art. 6 EUV Rn. 19 ff. (Stand: September 2013). 
1181  S. für die folgenden Ausführungen auch bereits in allgemeinerer Form, aber doch un-

ter Bezugnahme auf die Europäische Union Kap. 3.3.2. 
1182  Zur Abgrenzung zwischen Art. 15 und Art. 16 der Charta s. Jarass, Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union, 2013, Art. 16 EU-GRCharta Rn. 4 f. 
1183  S. zu diesen „Wirtschaftsgrundrechten“ Bernsdorff, in: Meyer (Hrsg.), Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, 2014, Art. 15 ff. EU-GRCharta; Calliess, in: Cal-
liess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 17 EU-GRCharta; Jarass, Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 15 ff. EU-GRCharta; Mayer, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Grundrechtsschutz und 
rechtsstaatliche Grundsätze Rn. 180 ff. (Stand: Juli 2010); Ruffert, in: Calliess/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 15 f. EU-GRCharta; Schwarze, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 15 ff. GRC. 
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Anerkennungsregelung nichts an dem System oder den Grundpflichten, 

sondern erweitert die Handlungsmöglichkeiten der Emittenten, indem wei-

tere Zertifikate eingesetzt werden können. Sie hindert die Emittenten damit 

im Grundsatz auch weder an der Ausübung einer beruflichen und unter-

nehmerischen Tätigkeit als solcher noch entzieht sie ihnen ihr Eigentum.1184 

Daher ist von vornherein ein Eingriff in die Grundrechte durch die Aner-

kennungsregelung abzulehnen. Der Grundrechtsschutz steht einer Ver-

knüpfung somit grundsätzlich nicht entgegen. Im Übrigen dient die Ver-

knüpfung dazu, Grundrechtseingriffe langfristig durch kostengünstigere 

Minderungsoptionen abzumildern. 

Die Verknüpfung ändert aber das Umfeld des Zertifikatehandels, beein-

flusst den Wert der Zertifikate durch die Änderung des Zertifikatspreises 

infolge der Verknüpfung und berührt damit auch die wirtschaftliche Betäti-

gung. So ist eine Preissenkung infolge der Verknüpfung für diejenigen 

Emittenten positiv, die Zertifikate benötigen, weil die Pflichterfüllung güns-

tiger wird. Für die Verkäufer bedeutet dies hingegen einen Wertverlust. 

Umgekehrt führt eine Preiserhöhung zu einer Wertsteigerung bei den Ver-

käufern, während der Zertifikatskauf für die Käufer teurer wird. Auch kön-

nen sich etwa bereits getätigte Investitionen als weniger rentabel erweisen, 

wenn der Zertifikatspreis infolge der Verknüpfung sinkt. Abhängig von der 

Preisänderung werden somit einige Emittenten benachteiligt und andere 

erhalten Vorteile. Demzufolge kann die Anerkennungsregelung als hoheitli-

cher Akt insbesondere die Ausübung der unternehmerischen Freiheit und 

die Nutzung des Anlageneigentums im Vergleich zu einer Situation ohne 

Verknüpfung (weiter) einschränken.  

Allerdings werden nach der Rechtsprechung des EuGH bloße kaufmänni-

sche Interessen und Aussichten nicht durch den Eigentumsschutz oder den 

allgemeinen Grundsatz der freien Berufsausübung erfasst. Deren Unge-

wissheit gehört zum Wesen wirtschaftlicher Tätigkeit.1185 Ebenso hat der 

                                            
1184  S. dazu auch EuG, Urteil vom 26. September 2014, Rechtssache T-614/13 – Romonta, 

Rn. 61; EuG, Urteil vom 26. September 2014, Rechtssache T-631/13 – Raffinerie Heide, 

Rn. 59. Beide Verfahren sind aufgrund der Einlegung von Rechtsmitteln durch die je-
weiligen Klägerinnen noch beim EuGH anhängig. 

1185  EuGH, Urteil vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73 – Nold, Slg. 1974, 491 Rn. 14; s. auch 
EuGH, Urteil vom 9. September 2008, verbundenen Rechtssachen C-120/06 P und 
C-121/06 P – FIAMM, Slg. 2008, I-6513 Rn. 185; EuGH, Urteil vom 22. Januar 2013, 
Rechtssache C-283/11 – Sky, Rn. 34 ff.; s. auch Bernsdorff, in: Meyer (Hrsg.), Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 2014, Art. 17 EU-GRCharta Rn. 15; Calliess, 
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EuGH im Hinblick auf ein Eigentumsrecht an einem Marktanteil entschie-

den, dass ein Wirtschaftsteilnehmer kein wohlerworbenes Recht oder auch 

nur ein berechtigtes Vertrauen auf die Beibehaltung einer bestehenden Si-

tuation geltend machen kann, die durch Entscheidungen der Unionsorgane 

verändert werden kann.1186 Zudem stellte der EuGH dabei ausdrücklich fest, 

dass dies erst recht gilt, wenn die bestehende Situation verändert werden 

muss, um völkerrechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn die negativen 

Auswirkungen mehr auf die wirtschaftliche Entwicklung als auf die Rege-

lung selbst zurückzuführen sind, ist es angesichts der Veränderungen in der 

Wirtschaft vielmehr Sache der Betroffenen, „sich mit der neuen Lage ausei-

nanderzusetzen und ihrerseits die unerläßlichen [!] Umstellungen vorzu-

nehmen“.1187  

Auch die Belastungen durch die Preisänderungen infolge der Verknüpfung 

beruhen eher auf externen Faktoren ebenso wie etwa Preissteigerungen, die 

durch eine Verknappung der Zertifikate infolge einer positiven wirtschaftli-

chen Entwicklung ausgelöst werden. Der Erwerb sowie der Verkauf der 

Zertifikate sind jedoch unter veränderten Marktbedingungen weiterhin 

möglich. Insoweit liegen kein Eingriff in die unternehmerische Freiheit und 

überhaupt keine schutzfähige Eigentumsposition vor. 

Selbst bei einem anderen Ergebnis, dass hiermit ein Eingriff vorliegt, wäre 

diese Einschränkung der Grundrechte gerechtfertigt.1188 Dass die Ein-

schränkung gesetzlich vorgesehen ist und den Wesensgehalt dieser Rechte 

und Freiheiten achtet, würde auf eine Anerkennungsregelung zutreffen. 

Der Wesensgehalt dieser Grundrechte würde nicht berührt. Die Einschrän-

kung ist unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aber auch er-

forderlich und dient einem legitimen Ziel. Als Zielsetzungen kommen da-

                                                                                                                                    
in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 17 EU-GRCharta Rn. 8; Jarass, 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 17 EU-GRCharta Rn. 14. 
1186  EuGH, Urteil vom 30. Juni 2005, Rechtssache C-295/03 P – Alessandrini, Slg. 2005, I-

5673 Rn. 89. 
1187  EuGH, Urteil vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73 – Nold, Slg. 1974, 491 Rn. 15; s. auch 

Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 16 EU-GRCharta 

Rn. 13. 
1188  S. zu dieser Prüfung Becker, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-

Kommentar, 2012, Art. 52 GRC Rn. 2 ff.; Borowsky, in: Meyer (Hrsg.), Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 2014, Art. 52 EU-GRCharta Rn. 19 ff.; Jarass, 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 52 EU-GRCharta 
Rn. 21 ff.; Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 52 EU-

GRCharta Rn. 58 ff. 



Barbara Volmert    

 

 316 

nach auch die Schutzgüter in Betracht, die die Charta durch Grundsätze 

schützt. Dazu gehört nach Art. 37 auch der Umweltschutz.1189 Das Interesse 

einer Verknüpfung, Klimaschutz durch einen größeren Markt mit mehr 

Minderungsoptionen allgemein kostengünstiger zu erreichen oder den Kli-

maschutz durch internationale Kooperationen zu verstärken, kann insoweit 

als legitimes, hiervon erfasstes Ziel angesehen werden. Um auf kostengüns-

tigere Minderungsoptionen zuzugreifen oder die Reduktionsanstrengungen 

global zu intensivieren, ist die Verknüpfung ebenfalls ein geeignetes Mittel. 

Insbesondere wenn die Einbeziehung weiterer Sektoren in das eigene Emis-

sionshandelssystem nicht möglich ist und somit keine günstigeren Minde-

rungsoptionen ausgeschöpft werden können oder der Abschluss globaler 

Klimaschutzabkommen nicht zustande kommt oder nur unzureichende Re-

duktionen vorsieht, kann die Anerkennungsregelung auch erforderlich sein. 

Ein milderes, genauso effektives Mittel steht in diesen Fällen dann nicht zur 

Verfügung.  

Eine Anerkennungsregelung wäre zudem verhältnismäßig im engeren Sinn. 

Wenn die kollidierenden Interessen der Emittenten auf der einen Seite – die 

Beeinträchtigungen – und der Klimaschutz auf der anderen Seite – der Nut-

zen – miteinander abgewogen werden, zeigt sich, dass sie nicht außer Ver-

hältnis stehen.1190 Die Verknüpfung kann als Nutzen ökonomische und öko-

logische Vorteile dergestalt mit sich bringen, dass die Minderungskosten 

sinken, der Klimaschutz aufgrund der Kooperation gestärkt wird und sich 

die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Emittenten der beteiligten Emis-

sionshandelssysteme angleicht. Selbst wenn das Risiko von Preisänderun-

gen und den damit einhergehenden Folgen als Beeinträchtigung gesehen 

werden sollte, ist langfristig aufgrund einer zu erwartenden Verknappung 

an Zertifikaten, zu erwartenden steigenden Grenzvermeidungskosten und 

erhöhtem politischem Handlungsdruck auch ohne Verknüpfung mit stei-

genden Preisen zu rechnen. Auch sind im umgekehrten Fall Preissenkungen 

grundsätzlich zumutbar. Außerdem beeinflusst das Emissionshandelssys-

tem der Europäischen Union den Zertifikatspreis des verknüpften Systems 

aufgrund seiner Größe in erheblicherem Maße als umgekehrt, so dass die 

                                            
1189  S. hierzu näher Kap. 5.1.2.2. 
1190  S. allgemein EuGH, Urteil vom 13. November 1990, Rechtssache 331/88 – Fedesa u.a., 

Slg. 1990, I-4023 Rn. 13. 

https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&a=37&g=EUGRCharta2007
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Preisänderungen regelmäßig nicht so stark ausfallen.1191 Emittenten können 

außerdem finanzielle Verluste vermeiden, indem sie abhängig von ihren 

Grenzvermeidungskosten die für sie kostengünstigste Alternative wählen, 

denn die Wahlmöglichkeit zwischen Emissionsreduktionen und dem Zu-

kauf von Zertifikaten besteht weiterhin. Da einer Verknüpfung in der Regel 

auch ein längerer Ankündigungszeitraum vorausgeht, um den Markt auf 

die Verbindung vorzubereiten, wird den Emittenten schließlich ausreichend 

Planungs- und Investitionssicherheit geboten.1192 Im Grundsatz stehen Nut-

zen und Beeinträchtigungen damit nicht außer Verhältnis zueinander, so 

dass die Anerkennungsregelung – wenn überhaupt – einen gerechtfertigten 

Eingriff in diese Grundrechte darstellt.1193  

Die Charta der Grundrechte schützt nach Art. 20 auch die Gleichheit vor 

dem Gesetz.1194 Der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet, dass „vergleich-

bare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unterschiedliche Sachverhalte 

nicht gleich behandelt werden, sofern eine solche Behandlung nicht objektiv 

gerechtfertigt wäre“.1195 Bezüglich der Ungleichbehandlung vergleichbarer 

                                            
1191  Auch de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (12), hält die Europäische Union für „rela-

tiv tolerant“ gegenüber hohen Preisen. 
1192  S. Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 52 EU-GRCharta 

Rn. 41; s. auch EuGH, Urteil vom 14. Januar 1987, Rechtssache 281/84 – Bedburg u.a., 
Slg. 1987, 49 Rn. 38; s. zur Rechtssicherheit, Transparenz und Vorhersehbarkeit auch 
de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (11 f.). 

1193  Sollten insbesondere Preissteigerungen doch als Beeinträchtigung der Grundrechte 
gewertet werden, stellt sich die Frage, wann dies unverhältnismäßig wäre, wann also 
das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten außer Balance geraten würde. Dies könn-
te etwa der Fall sein, wenn die Höhe der Strafzahlung von etwa 100 Euro in der Euro-
päischen Union erreicht wird oder wenn in Anlehnung an Art. 29a der Emissionshan-
delsrichtlinie zu Maßnahmen im Fall übermäßiger Preisschwankungen der Zertifi-
katspreis allein infolge der Verknüpfung mehr um das Dreifache steigt. Diese Beispie-
le sind allerdings als extreme und sehr unwahrscheinliche Ausnahmefälle einzuord-
nen, die sich nicht allein mit der Verknüpfung begründen werden lassen können. Da-
für ist das Emissionshandelssystem der Europäischen Union selbst zu preisbestim-
mend und der Unterschied momentan zu groß. Insoweit stoßen erwartete Preisände-
rungen infolge der Verknüpfung an keine rechtlichen, sondern allenfalls an politische 
Grenzen. 

1194  S. für die folgenden Ausführungen und m.w.N. auch bereits in allgemeinerer Form, 
aber doch unter Bezugnahme auf die Europäische Union Kap. 3.3.2. 

1195  S. z.B. EuGH, Urteil vom 7. Juli 1993, Rechtssache C-217/91 – Spanien/Kommission, 
Slg. 1993, I-3923 Rn. 37; s. dazu auch Graser, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo 
(Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 20 GRC; Hölscheidt, in: Meyer (Hrsg.), Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 2014, Art. 20 EU-GRCharta; Jarass, Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 20 EU-GRCharta; Mayer, in: Gra-
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Sachverhalte scheidet die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

bei der Verknüpfung der Emissionshandelssysteme allerdings aus, weil ver-

schiedene Staaten betroffen sind und damit unterschiedliche Hoheitsträger 

handeln.1196 Emittenten können eine Ungleichbehandlung im Verhältnis zu 

ausländischen Emittenten desselben Marktes und damit einen Verstoß ge-

gen den Gleichheitssatz deshalb nicht geltend machen. 

Ein anderes Ergebnis könnte jedoch hinsichtlich der zweiten Forderung, 

dass unterschiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden, gelten. In 

der Europäischen Union würden Zertifikate eines anderen Emissionshan-

delssystems infolge der Verknüpfung genauso behandelt wie die europä-

ischen Zertifikate. Erstere wurden aber unter anderen Bedingungen zuge-

teilt, sind aus der Vergangenheit aufgespart worden oder stehen mögli-

cherweise nicht für den tatsächlichen Ausstoß einer Tonne CO2-eq und da-

mit für weniger Emissionsreduktionen, da in dem System die Überwachung 

weniger zuverlässig funktioniert. Insoweit würde der europäische Gesetz-

geber gegen den Gleichheitssatz verstoßen, wenn er die tatsächlich unter-

schiedlichen Zertifikate – den ungleichen Sachverhalt – gleich behandelt. 

Allerdings wird der Gleichheitssatz in dieser Hinsicht „nur ausnahmsweise 

verletzt [sein], wenn eine Differenzierung zwingend geboten ist“.1197 Auch 

wenn Zertifikate eines jeden Emissionshandelssystems spezifische Eigenar-

ten aufweisen und auf unterschiedlichen Voraussetzungen beruhen, heben 

sich diese infolge der Verknüpfung gegenseitig auf und verschwinden im 

verknüpften System. Eine differenzierte Behandlung ist demnach nicht 

zwingend erforderlich. Eine Verknüpfung mit einem System, das etliche 

Unterschiede aufweist, die den Wert der Zertifikate maßgeblich beeinflus-

sen, stellt zwar keinen nicht zu rechtfertigenden Verstoß gegen den Gleich-

heitssatz dar. Als Ausgestaltungsanforderung ergibt sich hieraus aber, dass 

eine einfache Anerkennungsregelung nicht ausreicht, um den Vorgaben zu 

                                                                                                                                    
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Grundrechtsschutz und 
rechtsstaatliche Grundsätze Rn. 221 ff. (Stand: Juli 2010); Rossi, in: Calliess/Ruffert 

(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta. 
1196  S. EuGH, Urteil vom 17. September 2002, Rechtssache C-320/00 – Lawrence u.a., 

Slg. 2002, I-7325 Rn. 18; s. auch Frenz, Handbuch Europarecht, Band 4: Europäische 
Grundrechte, 2009, Rn. 3201; Hölscheidt, in: Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, 2014, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 19; Jarass, Charta der Grundrech-
te der Europäischen Union, 2013, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 9; Rossi, EuR 2000, 197 
(210); Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta 

Rn. 14. 
1197  Rossi, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 20 EU-GRCharta Rn. 28. 
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genügen. Vielmehr bedarf es in diesen Fällen zusätzlicher Regelungen, um 

eine differenzierte Behandlung sicherzustellen. Dabei können Maßnahmen 

wie ein flexibler Wechselkurs Abhilfe schaffen.1198 

5.1.2.2 Die umweltbezogenen Vorschriften des Primärrechts 

Das Primärrecht der Europäischen Union enthält verschiedene Normen mit 

Bezug zur Umwelt. Nach Art. 37 der Charta müssen ein hohes Umwelt-

schutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politik der 

Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung 

sichergestellt werden. Trotz der Berücksichtigung in der Charta folgen hie-

raus keine Individualrechte.1199 Vielmehr stellt die Norm einen Grundsatz 

nach Art. 52 Abs. 5 der Charta auf. Während subjektive Rechte zu achten 

sind, sind Grundsätze einzuhalten. Sie können durch Rechtsakte oder 

Durchführungsvorschriften umgesetzt werden, begründen aber keinen di-

rekten Anspruch darauf, dass umweltschützende Maßnahmen durch die 

Organe der Europäischen Union oder die Behörden der Mitgliedstaaten er-

lassen werden.1200 Ein Recht auf die Sicherstellung eines hohen Umwelt-

schutzniveaus wird folglich nicht verliehen.1201  

Die in diesem Artikel enthaltenen Grundsätze stützen sich ausweislich der 

Erläuterung zu Art. 37 auf Art. 3 Abs. 3 EUV sowie Art. 11 und 

191 AEUV.1202 Nach Art. 3 Abs. 3 EUV wirkt die Europäische Union unter 

anderem auf die nachhaltige Entwicklung Europas und auf ein hohes Maß 

an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.1203 Auch müs-

sen nach der Querschnittsklausel des Art. 11 AEUV die Erfordernisse des 

                                            
1198  S. dazu Kap. 3.5.1. 
1199  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 37 EU-GRCharta Rn. 8; 

Frenz, EuR-Bei 2009, 232 (232 ff.); Jarass, ZUR 2011, 563 (563 f.); Jarass, Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 2013, Art. 37 EU-GRCharta Rn. 3; Käller, 

in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 37 GRC Rn. 1; 
Rudolf, in: Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2014, 

Art. 37 EU-GRCharta Rn. 9. 
1200  S. die Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, ABl. EU C 303 vom 14.12.2007, 17 

(35). 
1201  Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 37 EU-GRCharta Rn. 4. 
1202  S. die Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, ABl. EU C 303 vom 14.12.2007, 17 

(27); s. auch Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 37 EU-

GRCharta Rn. 4. 
1203  S. hierzu Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 3 EUV Rn. 22 f., 

39; Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 3 EUV Rn. 55 (Stand: Mai 2014). 
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Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken 

und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwick-

lung einbezogen werden.1204 Inhaltlich bringt die Norm der Charta folglich 

keine Neuerungen oder Erweiterungen mit sich. Es werden lediglich An-

forderungen aus dem anderen Primärrecht wiedergegeben. Beeinträchtigt 

ist der Grundsatz des Art. 37 der Charta demnach, wenn ein oder mehrere 

Organe der Europäischen Union einen hohen und nachhaltigen Umwelt-

schutz behindern. Das gilt auch, wenn Umweltbelange bei der Durchfüh-

rung von Unionsrecht nur ungenügend beachtet werden.1205 

Zudem ist dieser Grundsatz an Art. 191 AEUV angelehnt. Eine Anerken-

nungsregelung kann ebenso wie die anderen Regelungen der Emissions-

handelsrichtlinie auf die Umweltkompetenz des Art. 192 Abs. 1 AEUV ge-

stützt werden. Auch sie verweist auf die in Art. 191 AEUV genannten Ziele, 

die mit dem Tätigwerden der Europäischen Union erreicht werden sollen. 

Neben den Zielen wie der Erhaltung und dem Schutz der Umwelt sowie 

der Verbesserung ihrer Qualität und der Bekämpfung des Klimawandels 

enthält diese Vorschrift auch umweltpolitische Grundsätze, aus denen Vor-

gaben für die Auswahl der Verknüpfungspartner abgeleitet werden kön-

nen. Nach Art. 191 Abs. 2 AEUV zielt die Umweltpolitik auf ein hohes 

Schutzniveau ab und beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vor-

beugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an 

ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.1206 Des 

Weiteren beinhaltet Art. 191 Abs. 3 AEUV Berücksichtigungsgebote hin-

sichtlich der verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten, der 

Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Europäischen Union, 

der Vorteile und der Belastung aufgrund des Tätigwerdens beziehungswei-

se eines Nichttätigwerdens sowie der wirtschaftlichen und sozialen Ent-

                                            
1204  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 11 AEUV; Käller, 

in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 11 AEUV; Net-
tesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 11 AEUV (Stand: Januar 2014). 
1205  Jarass, ZUR 2011, 563 (565); Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

2013, Art. 37 EU-GRCharta Rn. 8. 
1206  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV 

Rn. 14 ff.; Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 17 ff. 
(Stand: Februar 2012); Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-
Kommentar, 2012, Art. 191 AEUV Rn. 18 ff., 25 ff.; Nettesheim, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 80 ff. 

(Stand: Mai 2011). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=37&g=EUGRCharta2007
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wicklung der Europäischen Union insgesamt und der ausgewogenen Ent-

wicklung ihrer Regionen.1207  

Sowohl die umweltpolitischen Grundsätze als auch die als Abwägungskri-

terien bezeichneten Berücksichtigungsgebote müssen vom Unionsgesetzge-

ber beachtet werden.1208 Dem Gesetzgeber steht insgesamt aber ein weiter 

Gestaltungsspielraum zu. Eine gerichtliche Nachprüfung ist insoweit nach 

der Rechtsprechung des EuGH auf offensichtliche Beurteilungsfehler be-

grenzt, da die Umweltziele und „Grundsätze gegeneinander abgewogen 

werden müssen und die Anwendung der Kriterien komplex ist“.1209 Ein 

Abweichen von den als verbindliche Rechtsprinzipien eingestuften Grund-

sätzen ist demnach im Einzelfall möglich, aber begründungspflichtig. Auch 

auf die Abwägungskriterien ist gemäß Art. 296 Abs. 2 AEUV in der Be-

gründung für einen Rechtsakt einzugehen.1210 

In allen Vorschriften kommt die Anforderung eines hohen Umweltschutz-

niveaus zum Ausdruck. Daraus ist dennoch kein Vorrang des Umwelt-

schutzes gegenüber Interessen aus anderen Politikbereichen zu schlie-

ßen.1211 Dies zeigt sich auch an dem Grundsatz der nachhaltigen Entwick-

lung, der zum Ausgleich ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange 

verpflichtet. Der Umweltschutz gilt weder absolut noch wird das 

höchstmögliche Schutzniveau verlangt.1212 Auch wenn den Handelnden ein 

                                            
1207  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV 

Rn. 39 ff.; Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 70 
(Stand: Februar 2012); Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-
Kommentar, 2012, Art. 191 AEUV Rn. 41 ff.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 

Das Recht der Europäischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 137 ff. (Stand: Mai 2011). 
1208  S. EuGH, Urteil vom 14. Juli 1998, Rechtssache C-284/95 – Safety Hi-Tech, Slg. 1998, I-

4301 Rn. 36. 
1209  S. auch EuGH, Urteil vom 14. Juli 1998, Rechtssache C-284/95 – Safety Hi-Tech, 

Slg. 1998, I-4301 Rn. 37.  
1210  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV Rn. 47 ff.; 

Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 191 AEUV Rn. 82 ff., 137 (Stand: Mai 2011). 
1211  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV Rn. 16 ff.; 

Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 
Art. 11 AEUV Rn. 12 f.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Euro-
päischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 63 (Stand: Mai 2011); m.w.N. Küll, Grundrechtli-
che Probleme der Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 206; s. konkret auch für die 
Emissionshandelsrichtlinie Frenz, EuR-Bei 2009, 232 (248 f.). 

1212  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV Rn. 19; Epi-
ney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 19, 65 ff. (Stand: Feb-
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Entscheidungsspielraum zusteht und dieser Grundsatz mit anderen Rechts-

gütern abgewogen werden muss, so ist doch ein hohes Umweltschutzni-

veau sicherzustellen. Dementsprechend ist in der Abwägung dem Umwelt-

schutz hohes Gewicht beizumessen.1213 Zudem kann aus dem Ziel der Erhal-

tung und dem Schutz der Umwelt nach Art. 191 Abs. 1 Spiegel-

strich 1 AEUV ein Verschlechterungsverbot zumindest im Hinblick auf die 

Gesamtsituation der Umwelt abgeleitet werden.1214  

Aus diesem verbindlichen Rahmen können auch rechtliche Anforderungen 

an die Verknüpfung konkretisiert werden. Auch wenn die Vorgabe des ho-

hen Schutzniveaus  rechtlich auf das geographische Gebiet der Europä-

ischen Union beschränkt ist, stellt der Klimawandel eine besondere Heraus-

forderung dar, der weder an Staatsgrenzen aufhört noch von einzelnen 

Staaten allein bekämpft werden kann. Da es für den globalen Klimaschutz 

grundsätzlich nicht von Belang ist, wo die Emissionen eingespart werden, 

ist insoweit auch das der Europäischen Union vorgegebene Umweltschutz-

niveau geographisch weiter zu fassen. Infolge der Verknüpfung und den 

damit verbundenen Preisänderungen verteilen sich die Emissionen zwi-

schen den Systemen zwar anders als ohne Verknüpfung.1215 Die Vorgabe 

des hohen Schutzniveaus wäre aber nur dann verletzt, wenn die Verknüp-

fung zu einer Schwächung der Emissionsreduktionen im verknüpften Sys-

tem führt,1216 wenn also insgesamt weniger reduziert wird als in den ge-

trennten Systemen. Dies muss allerdings bereits im Zeitpunkt der Verknüp-

                                                                                                                                    
ruar 2012); Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 
Art. 37 GRC Rn. 3, Art. 191 AEUV Rn. 19; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 

Das Recht der Europäischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 132 (Stand: Mai 2011). 
1213  S. dazu Jarass, ZUR 2011, 563 (565); Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, 2013, Art. 37 EU-GRCharta Rn. 9; Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo 
(Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 37 GRC Rn. 4; Küll, Grundrechtliche Probleme der 

Allokation von CO2-Zertifikaten, 2009, 206. 
1214  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV Rn. 10; Sche-

rer/Heselhaus, in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, O. Rn. 25 
(Stand: Juni 2010); nach Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Euro-
päischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 123 (Stand: Mai 2011), beinhaltet auch der Grund-

satz der Nachhaltigkeit ein Verschlechterungsverbot. 
1215  In Abhängigkeit davon, ob der Zertifikatspreis in dem System steigt oder sinkt, wer-

den entweder mehr Reduktionen vorgenommen oder mehr Zertifikate gekauft; s. 
auch Kap. 2.2.1 und 3.4.1. 

1216  Es sei denn, dass die ökonomischen Vorteile der Verknüpfung und damit in gewisser 
Weise auch der Grundrechtsschutz die ökologischen Risiken in der Abwägung über-

steigen.  
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fungsentscheidung bekannt oder aus offensichtlichen Gründen zu erwarten 

sein. Daher könnte die Europäische Union eine Verknüpfung nicht durch-

führen, wenn die Umweltqualität aller Wahrscheinlichkeit nach infolge der 

Verknüpfung nicht verbessert, sondern langfristig auch im Hinblick auf zu-

künftige Generationen verschlechtert wird.1217 Die Verknüpfung wäre sonst 

weder mit dem Vorsorgegrundsatz noch dem Grundsatz der nachhaltigen 

Entwicklung und auch nicht mit dem Ziel der Erhaltung und dem Schutz 

der Umwelt sowie der Verbesserung ihrer Qualität vereinbar. Dass in einer 

Abwägung andere konfligierende Ziele diese Vorgabe ausnahmsweise 

überragen, ist in diesem Zusammenhang hingegen schwer vorstellbar.  

So müsste eine Verknüpfung mit einem anderen System regelmäßig aus-

scheiden, wenn das andere Emissionshandelssystem aufgrund eines unzu-

verlässigen Kontrollsystems oder eines fehlenden Durchsetzungsmecha-

nismus keine realen Emissionsreduktionen hervorruft oder aufgrund einer 

zu großzügigen Emissionsobergrenze lediglich „Hot Air“ handelt. Hier 

würde das Niveau an Ambition, das die Europäische Union vorgibt, sub-

stanziell reduziert.1218 Die Europäische Union müsste, um die Einhaltung 

dieser Ziele und Grundsätze zu gewährleisten, mindestens das bereits be-

stehende Niveau auch nach der Verknüpfung aufrechterhalten und langfris-

tig verbessern. Eine Verknüpfung käme hier nicht oder nur mit Aus-

gleichsmaßnahmen, die die ökologischen Risiken abmildern, infrage.  

Die Anwendung des Verursacherprinzips beeinflusst die Verknüpfung hin-

gegen nicht, auch wenn sich die Handelsbedingungen ändern. Der Verursa-

cher – der Emittent – ist auch nach der Verknüpfung verpflichtet, Zertifikate 

entsprechend seinem Ausstoß abzugeben und damit die Kosten für die 

Vermeidung, Verringerung oder Beseitigung der von ihm verursachten 

Umweltbeeinträchtigung – den Klimawandel – zu tragen.1219 Allerdings 

                                            
1217  S. auch Frenz, EuR-Bei 2009, 232 (243). 
1218  S. de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (10, 12), der im Übrigen darauf aufmerksam 

macht, dass Sektoren außerhalb des Emissionshandelssystems dann einen größeren 
Beitrag leisten müssten, um das Reduktionsziel der Europäischen Union insgesamt zu 
erreichen. Daher könnten diese Sektoren gegen die Verknüpfung rechtlich vorgehen.  

1219  S. zur Erklärung des Verursacherprinzips Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 
EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV Rn. 35 ff.; De Cendra De Larragán, Too much har-
monization? An analysis of the Commission‟s proposal to amend the EU ETS from the 
perspective of legal principles, in: Faure/Peeters (Hrsg.), Climate Change and Euro-
pean Emissions Trading, 2008, 53 (59 ff.); Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umwelt-
recht, Art. 191 AEUV Rn. 38 ff. (Stand: Februar 2012); Käller, in: Schwar-
ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 191 AEUV Rn. 36 f.; Net-
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lässt sich hieraus für die beteiligten Staaten ableiten, dass für die Aufrecht-

erhaltung der Verknüpfung für die Zukunft gemeinsame Reduktionsziele 

vereinbart werden sollten. Sonst könnte einer der Verknüpfungspartner 

seine Reduktionsanstrengungen auf Kosten des anderen senken und damit 

die Internalisierung der externen Kosten zumindest teilweise vermeiden.1220 

Dies deckt sich im Übrigen auch mit dem Vorsorgegrundsatz.  

5.1.2.3 Die Emissionshandelsrichtlinie 

Die Verknüpfungsentscheidung findet einen Rahmen auch in der Richtlinie 

2003/87/EG, der Emissionshandelsrichtlinie. Diese enthält nicht nur be-

stimmte Ziele, die mit der Einführung des Emissionshandelssystems ver-

folgt und erreicht werden sollen, sondern auch eine spezielle Verknüp-

fungsvorschrift. Unter der Voraussetzung, dass die Ziele und Art. 25 der 

Richtlinie für eine Verknüpfung mit einem anderen konkreten Emissions-

handelssystem nicht geändert werden, gibt somit auch die Emissionshan-

delsrichtlinie rechtlich verbindliche Anforderungen vor, die den Entschei-

dungsspielraum des Gesetzgebers im Hinblick auf die Auswahl der Ver-

knüpfungspartner einschränken. 

Die Anerkennung von Zertifikaten anderer Emissionshandelssysteme selbst 

bedeutet eine weitere Regelung im Rahmen des europäischen Emissions-

handelssystems. Unabhängig davon, in welcher Form die Anerkennungsre-

gelung erlassen wird und inwieweit sie die Emissionshandelsrichtlinie än-

dert, befindet sie sich auf derselben Ebene wie die anderen Regelungen der 

Emissionshandelsrichtlinie. Daher hat die Europäische Union bei ihrem Tä-

tigwerden auch die Kohärenz und Kontinuität ihrer Politik und ihrer Maß-

nahmen sicherzustellen. Nach Art. 7 AEUV achtet die Union auf die Kohä-

renz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschiedenen Be-

reichen und trägt dabei ihren Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung. Adres-

siert werden mit dem Kohärenzgebot die konsistente Zielverwirklichung 

und die inhaltliche Abstimmung der Handlungen der Organe.1221 Eine Ver-

pflichtung zu absoluter Widerspruchsfreiheit und Folgerichtigkeit besteht 

                                                                                                                                    
tesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 191 AEUV Rn. 107 ff. (Stand: Mai 2011). 
1220  S. auch De Cendra De Larragán, Too much harmonization? An analysis of the Commis-

sion‟s proposal to amend the EU ETS from the perspective of legal principles, in: 
Faure/Peeters (Hrsg.), Climate Change and European Emissions Trading, 2008, 53 
(78). 

1221  Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 7 AEUV Rn. 3. 
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hingegen nicht. Auch kann der Gesetzgeber für eine Sachmaterie über die 

Zeit unterschiedliche Regelungen treffen.1222 Zudem soll der institutionelle 

Rahmen der Europäischen Union nach Art. 13 Abs. 1 UAbs. 1 EUV Kohä-

renz, Effizienz und Kontinuität ihrer Politik und ihrer Maßnahmen sicher-

stellen. Danach haben die Organe unvorhergesehene und nicht mit anderen 

Politikbereichen abgestimmte Politikänderungen zu vermeiden1223 und sich 

„um eine – bezogen auf die Ziele – wirksame, widerspruchsfreie und ver-

lässliche Politik [zu] bemühen“.1224  

Bei einer Verknüpfung kann weniger eine Kollision mit anderen Politikbe-

reichen als vielmehr mit den übrigen Regelungen der Emissionshandels-

richtlinie auftreten, da eine unterschiedliche Ausgestaltung zwischen den 

Emissionshandelssystemen zur Umgehung europäischer Regelungen und 

zu Zielverfehlungen in der Europäischen Union führen kann. Die Gebote 

finden zwar auch hier Anwendung. Jedoch sind sie nicht so eng auszulegen, 

dass eine Verknüpfung mit einem Emissionshandelssystem, das nicht voll-

ständig in der Ausgestaltung mit dem europäischen System übereinstimmt, 

wegen fehlender Konsistenz oder Kontinuität ausscheiden muss. Grenzen 

werden durch diese Gebote dann gesetzt, wenn der Widerspruch so offen-

sichtlich und einschneidend ausfällt, dass das gesamte System des europä-

ischen Emissionshandels, dessen Funktionsweise und Fortentwicklung al-

lein aufgrund dieser einen Verknüpfung infrage gestellt werden. Konkrete 

Vorgaben für die Ausgestaltung des anderen Emissionshandelssystems er-

geben sich hieraus hingegen nicht. Auch hier verbleibt dem Gesetzgeber ein 

politischer Entscheidungsspielraum.1225 

5.1.2.3.1 Die Ziele der Emissionshandelsrichtlinie 

Mit der Emissionshandelsrichtlinie wird gemäß Art. 1 ein System für den 

Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten geschaffen, um auf kostenef-

fiziente und wirtschaftlich effiziente Weise auf eine Verringerung von 

Treibhausgasemissionen hinzuwirken. Die Richtlinie soll damit dem Klima-

schutz dienen und enthält zugleich in Abhängigkeit von diesem Ziel die 

                                            
1222  Schorkopf, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 7 AEUV Rn. 11 (Stand: September 2013). 
1223  Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 13 EUV Rn. 2. 
1224  Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 13 EUV 

Rn. 7. 
1225  S. auch Schorkopf, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 7 AEUV Rn. 14, 17, 20 (Stand: September 2013). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=13&g=EUV&x=1
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Handlungsweise, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Neben der ökologi-

schen Komponente findet sich diese ökonomische Vorgabe1226 auch in den 

Erwägungsgründen. So soll nach dem 5. Erwägungsgrund die Richtlinie 

dazu beitragen, dass die Verpflichtungen der Europäischen Gemeinschaft 

und ihrer Mitgliedstaaten durch einen effizienten europäischen Markt für 

Treibhausgasemissionszertifikate effektiver und unter möglichst geringer 

Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Beschäftigungs-

lage erfüllt werden. Auch die Erhaltung der Integrität des Binnenmarktes 

und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen werden als notwendig 

erachtet. Zudem wurde im 18. Erwägungsgrund darauf hingewiesen, dass 

die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Gemeinschaftssystem und 

den Systemen für den Handel mit Treibhausgasemissionen in Drittländern 

zu einer höheren Kosteneffizienz bei der Verwirklichung der Emissionsver-

ringerungsziele der Gemeinschaft führen werde.1227 

Die Regelungen der Emissionshandelsrichtlinie sind so ausgestaltet, dass sie 

diesen Zielen dienen. Auch eine Anerkennungsregelung müsste sich diesen 

Zielen unterordnen und sich in ihrem Rahmen einpassen. Daher sind diese 

Ziele auch bei einer Verknüpfung zu beachten. Einerseits fördert eine Ver-

knüpfung diese Ziele, indem sie einen größeren Markt mit mehr Minde-

rungsoptionen und gesteigerter Liquidität schafft. Auch der Klimaschutz 

könnte aus diesem Grund verschärft werden. Andererseits birgt eine Ver-

knüpfung jedoch auch Risiken für die Zielerreichung.1228 Weniger Emis-

sionsreduktionen durch das verknüpfte System im Gegensatz zu den ge-

trennten Systemen oder eine geringere Effizienz können mit einer Verknüp-

fung einhergehen, wenn die Emissionshandelssysteme in den hierfür ent-

scheidenden Ausgestaltungsmerkmalen Unterschiede aufweisen.  

Auch wenn die Ziele den Regelungen der Emissionshandelsrichtlinie zu-

grunde liegen, gehen von ihnen keine materiellen Anforderungen aus. So 

sind sie auch zu unbestimmt, um von ihnen verbindliche und in aller Abso-

lutheit geltende Ausgestaltungsanforderungen an das für eine Verknüpfung 

infrage kommende Emissionshandelssystem abzuleiten. Der Gesetzgeber 

hat die Ziele aber zu berücksichtigen und auch nach einer Verknüpfung 

weitestgehend zu verfolgen und zu verwirklichen. Ein den Zielen voll-

                                            
1226  S. auch Kap. 2.1. 
1227  Auch die Richtlinie 2009/29/EG greift die wirtschaftliche und Kosteneffizienz als Ar-

gumente für bestimmte Maßnahmen auf.  
1228  S. de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (9). 



Verknüpfungsmöglichkeiten für die Emissionshandelssysteme 

   327 

kommen gegensätzliches Handeln des Gesetzgebers, das in einem unauflös-

lichen Widerspruch zu bisherigen Entscheidungen im Emissionshandelssys-

tem steht und damit mit der „Kohärenz und Kontinuität ihrer Politik“ kol-

lidiert, muss demnach jedoch ausscheiden. Eine Verknüpfung, die die öko-

logischen und wirtschaftlichen Ziele der Emissionshandelsrichtlinie aushe-

belt, könnte somit nicht durchgeführt werden. So müsste etwa eine Ver-

knüpfung mit einem freiwilligen System im Einzelfall unterbleiben, weil 

diese effizienzmindernd wirken und damit die Erreichung der Ziele beein-

trächtigen könnte.1229 Insofern ist darauf zu achten, dass das Niveau des 

Klimaschutzes und auch die Kosteneffizienz durch eine Verknüpfung nicht 

in einem unvertretbaren Maße abgesenkt werden, sondern so weit wie mög-

lich aufrechterhalten werden. 

5.1.2.3.2 Die Verknüpfungsvorschrift der Emissionshandelsrichtlinie 

Die Verknüpfungsentscheidung ist zudem an Art. 25 der Emissionshandels-

richtlinie zu messen. Diese Vorschrift beinhaltet die Regelung zur Verknüp-

fung mit anderen Systemen für den Handel mit Treibhausgasemissionen. 

Sie selbst ist allerdings keine Kompetenzgrundlage für eine Anerkennungs-

regelung,1230 sondern regelt die Form einer Verknüpfungsvereinbarung.1231 

Sie enthält drei alternative Verknüpfungsmöglichkeiten. Nach Abs. 1 sollten 

mit den in Anhang B des Kyoto-Protokolls aufgeführten Drittländern, die 

das Protokoll ratifiziert haben, Abkommen geschlossen werden. Abs. 1a er-

weitert diese Möglichkeit auf Drittländer und subföderale oder regionale 

Verwaltungseinheiten, ohne die Ratifikation des Kyoto-Protokolls als Be-

dingung zu nennen. Schließlich sieht Abs. 1b noch den Abschluss nicht bin-

dender Vereinbarungen mit Drittländern oder subföderalen oder regionalen 

Verwaltungseinheiten für eine administrative und technische Koordinie-

rung vor.1232 Unabhängig von der Form des Abschlusses und der staats-

rechtlichen Einheit, die das Emissionshandelssystem betreibt, weisen alle 

                                            
1229  S. zu den Anforderungen der ökonomischen Effizienz bei einer Verknüpfung 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 39 ff.; s. auch Kap. 2.2. 
1230  S. dazu Kap. 5.1.1. 
1231  Art. 25 Abs. 2 der Emissionshandelsrichtlinie enthält ferner eine Organzuständigkeit 

für die Kommission; s. dazu Kap. 6.1.2.3. 
1232  Aus dem systematischen Zusammenhang sowie der Begründung zur Einfügung die-

ses Absatzes ergibt sich, dass damit im Ergebnis ebenfalls die gegenseitige Anerken-
nung der Zertifikate gemeint ist; s. auch Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 

KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 11. 
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Alternativen Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Anforderungen an das für 

eine Verknüpfung infrage kommende Emissionshandelssystem auf. 

Die Abs. 1a und 1b setzen für die Anerkennung von Zertifikaten aus ande-

ren Emissionshandelssystemen voraus, dass es sich dabei um verbindliche 

Handelssysteme für Treibhausgasemissionen mit absoluten Emissions-

obergrenzen handelt. Abs. 1 nennt diese Anforderungen nicht ausdrücklich, 

sondern bezieht sich allgemein auf Zertifikate, die im Rahmen anderer Sys-

teme für den Handel mit Treibhausgasemissionen erteilt wurden. Durch 

den Rückgriff auf das Kyoto-Protokoll kann allerdings angenommen wer-

den, dass diese beiden Bedingungen ebenfalls vorausgesetzt werden. Das 

Emissionshandelssystem der Europäischen Union wurde von Anfang „so 

konzipiert, dass es mit dem internationalen Emissionshandel kompatibel ist, 

der von den in Anhang B des Kyoto-Protokolls genannten Vertragsparteien 

aufgebaut werden soll“.1233 Das Kyoto-Protokoll sieht zwar einen freiwilli-

gen Emissionshandel zwischen den Staaten und keinen zwischen Anlagen 

oder Unternehmen vor. Jedoch setzt auch das Kyoto-Protokoll absolute 

Obergrenzen und verpflichtet die Staaten zu einer Emissionsreduktion. An-

derenfalls müssen Zertifikate staatlicherseits gehandelt werden. Sollte das 

Emissionshandelssystem einen Beitrag leisten, die Verpflichtungen aus dem 

Kyoto-Protokoll zu erfüllen, musste es entsprechend ausgestaltet sein und 

auch nach einer möglichen Verknüpfung die beabsichtigten Emissionsre-

duktionen bewirken können. Auch in Anbetracht der nunmehr klaren Rege-

lung in den beiden anderen Absätzen sollte der erste Absatz nicht zu eng 

am Wortlaut, sondern historisch, systematisch und teleologisch ausgelegt 

werden. Eine zukünftige Verknüpfung ist daher an diesen Bedingungen zu 

messen und zwar unabhängig davon, ob der Verknüpfungspartner das 

Kyoto-Protokoll ratifiziert hat oder nicht. Der Unterschied zwischen den 

Absätzen ist daher zu vernachlässigen. Hinzu kommt die schwindende Be-

deutung des Kyoto-Protokolls, so dass Grundlage eines Verknüpfungsab-

kommens eher Abs. 1a anstelle von Abs. 1 sein wird.  

Ferner wird in Abs. 1a der Begriff „Kompatibilität“ verwendet. Die anzuer-

kennenden Zertifikate sollen danach im Rahmen anderer kompatibler ver-

bindlicher Handelssysteme vergeben werden. Welche eigenständige Bedeu-

                                            
1233  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2001) 581 endgültig vom 23.10.2001, 

17. 
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tung diesem Begriff zukommt, wird weder aus der Richtlinie selbst1234 noch 

aus dem Kommissionsvorschlag1235 deutlich. Die Begründung für die Einfü-

gung dieses Absatzes enthält den Begriff ebenfalls nicht.1236 Unter Kompati-

bilität im Zusammenhang mit der Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen kann zwar allgemein verstanden werden, dass die Ausgestaltung der 

Emissionshandelssysteme zu einem gewissen Grad übereinstimmen muss 

oder dass keine Regelungsunterschiede bestehen, die den eigenen Gesetzes-

zweck unterlaufen.1237 Konkrete Anforderungen, welche Ausgestaltungs-

merkmale übereinstimmen müssen und welche Unterschiede für die Euro-

päische Union tolerierbar wären, lassen sich aus diesem Begriff in diesem 

Kontext aber nicht ableiten. Jedoch sollte der Begriff auch nicht als „über-

flüssig“ betrachtet werden. Gerade im Anschluss an eine Verknüpfung 

könnte der Begriff bei einer gerichtlichen Überprüfung aufzeigen, ob die in 

Art. 25 der Richtlinie aufgestellten Voraussetzungen erfüllt wurden. Es ist 

allerdings davon auszugehen, dass ein Gericht eine Kompatibilität der 

Emissionshandelssysteme nur bei offensichtlichen und grundsätzlichen Wi-

dersprüchen in der Ausgestaltung verneinen und damit eine Unzulässigkeit 

der Verknüpfung bejahen würde.  

Aus der zentralen Verknüpfungsvorschrift des Art. 25 der Richtlinie erge-

ben sich folglich zwei konkrete Bedingungen, die ein anderes Emissions-

handelssystem erfüllen muss, um als Verknüpfungspartner infrage zu 

kommen. Die Teilnahme der Emittenten an dem Emissionshandelssystem 

darf nicht auf freiwilliger Grundlage erfolgen, sondern muss verpflichtend 

sein. Zudem muss die Emissionsobergrenze die Emissionen absolut begren-

                                            
1234  Er wird insgesamt nur ein einziges Mal und zwar an dieser Stelle genutzt. 
1235  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 

46 f.: Dieser verwendet den Begriff der Kompatibilität insgesamt zwei Mal, ohne ihn 
näher zu erklären. Hinsichtlich des finanziellen Bedarfs der Kommission wird als 
Aufgabe die „Ausarbeitung von Vereinbarungen und Abkommen zur gegenseitigen 
Anerkennung von Zertifikaten zwischen dem Gemeinschaftssystem und mit diesem 
System kompatiblen, obligatorischen THG-Emissionshandelssystemen in anderen Tei-
len der Welt“ aufgeführt. Danach bezieht sich das Erfordernis der Kompatibilität auch 
auf die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen, die auf der Grundlage einer 
nicht bindenden Vereinbarung nach Art. 25 Abs. 1b der Emissionshandelsrichtlinie er-
folgt. An anderer Stelle ist wiederum von einer „Verknüpfung mit geeigneten Emis-
sionshandelssystemen in Drittländern“ die Rede. Als Maßstab kann hier aber wohl die 
Gefährdung der Umweltintegrität des Emissionshandelssystems ausgemacht werden. 

1236  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 

11. 
1237  S. dazu auch Kap. 3.4.2. 
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zen. Ein Emissionshandelssystem mit relativen Zielen scheidet demnach für 

eine Verknüpfung mit dem europäischen Emissionshandelssystem aus. Im 

Übrigen dienen diese Anforderungen auch den ökologischen und ökonomi-

schen Zielen der Emissionshandelsrichtlinie.  

5.1.3 Politische Vorgaben bei der Auswahl der Verknüpfungspartner 

Nach Art. 192 Abs. 1 AEUV beschließen Parlament und Rat über das Tätig-

werden der Union. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Union über-

haupt tätig wird, verfügen die Organe grundsätzlich über einen weiten Be-

urteilungsspielraum.1238 Auch der EuGH billigt dem Gesetzgeber hinsicht-

lich der Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einen weiten Ent-

scheidungsspielraum in Bereichen zu, „in denen seine Tätigkeit sowohl po-

litische als auch wirtschaftliche oder soziale Entscheidungen verlangt und 

in denen er komplexe Prüfungen und Beurteilungen vornehmen muss“.1239 

Gerichtlich zu überprüfen ist aber lediglich, ob ein offensichtlicher Irrtum 

oder ein Ermessensmissbrauch vorliegt oder ob das Organ die Grenzen sei-

nes Ermessens offenkundig überschritten hat.1240 Auch kann die gesetzgebe-

rische Entscheidung allenfalls dann beanstandet werden, „wenn die Nach-

teile, die sich aus ihr für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer ergeben, zu den 

im übrigen mit ihr verbundenen Vorteilen völlig außer Verhältnis stün-

den“.1241 Trotz des weiten Entscheidungsspielraums muss der Gesetzgeber 

seine Entscheidung aber auf objektive Kriterien stützen.1242 Auch die wirt-

schaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen sind abzuschätzen und ab-

zuwägen.  

Welche Emissionshandelssysteme in die Auswahl für eine Verknüpfung 

aufgenommen werden, kann somit nicht allein auf politischen Erwägungen 

beruhen. Der Gesetzgeber kann für die Verknüpfung nicht vollkommen 

losgelöst von insbesondere ökologischen und ökonomischen Erwägungen 

handeln, sondern muss objektive Anforderungen an die Verknüpfungs-

                                            
1238  S. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 192 AEUV Rn. 7 (Stand: Mai 2011). 
1239  EuGH, Urteil vom 8. Juni 2010, Rechtssache C-58/08 – Vodafone u.a., Rn. 52; s. auch 

Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 52. 
1240  EuGH, Urteil vom 12. November 1996, Rechtssache C-84/94 – Vereinigtes König-

reich/Rat, Slg. 1996, I-5755 Rn. 58. 
1241  EuGH, Urteil vom 13. Mai 1997, Rechtssache C-233/94 – Deutschland/Parlament und 

Rat, Slg. 1997, I-2405 Rn. 56. 
1242  S. EuGH, Urteil vom 8. Juni 2010, Rechtssache C-58/08 – Vodafone u.a., Rn. 53. 



Verknüpfungsmöglichkeiten für die Emissionshandelssysteme 

   331 

partner identifizieren. Diese stellen sich vor allem als Erfordernisse einer 

bestimmten Ausgestaltung des anderen Emissionshandelssystems dar, da 

Unterschiede zwischen den zu verknüpfenden Emissionshandelssystemen 

die Funktionsfähigkeit und Zielerreichung in der Europäischen Union un-

tergraben können. Es bedarf somit Kriterien und Anhaltspunkte, die für ei-

ne Entscheidung über das „Ja“ oder „Nein“ einer Verknüpfung mit einem 

konkreten anderen Emissionshandelssystem herangezogen werden können. 

Diese zu bestimmen und umzusetzen, ist Sache des Gesetzgebers. Solange 

der Gesetzgeber aber innerhalb des materiell-rechtlichen Rahmens handelt 

und keine offensichtlich für eine Verknüpfung vollkommen ungeeigneten 

Emissionshandelssysteme1243 auswählt, was selbst in extremen Ausnahme-

fällen aufgrund eines geringen politischen, ökonomischen oder ökologi-

schen Mehrwerts der Verknüpfung aber eher nicht zu erwarten ist, wird die 

Verknüpfungsentscheidung regelmäßig vom Entscheidungsspielraum des 

Gesetzgebers gedeckt sein und auch nicht gegen das Kohärenzgebot versto-

ßen. Erste Anhaltspunkte oder politische Leitplanken, wie die Europäische 

Union den Entscheidungsspielraum nutzen und wann sie folglich eine Ver-

knüpfung anstreben oder unterlassen würde, sind bereits sichtbar. Sowohl 

die Folgenabschätzung einer Verknüpfung durch die Kommission als auch 

die bisherigen Verknüpfungsgespräche zeigen auf, welchen Standpunkt die 

Europäische Union bei Ausgestaltungs- und Verknüpfungsfragen ein-

schließlich etwaiger Regelungsänderungen zur Ermöglichung der Verknüp-

fung vertreten könnte und welche Systeme für sie danach für eine Verknüp-

fung infrage kommen könnten.  

5.1.3.1 Anhaltspunkte aus der Folgenabschätzung der Kommission 

Vor der Änderung der Emissionshandelsrichtlinie im Jahr 2009 führte die 

Kommission eine umfangreiche Folgenabschätzung durch, die auch die 

Verknüpfung mit anderen Emissionshandelssystemen mit eher allgemeinen 

Überlegungen beinhaltete.1244 Dabei machte die Kommission auch deutlich, 

                                            
1243  Ungeeignet wären etwa Emissionshandelssysteme, die wesentliche Ausgestaltungs-

merkmale wie z.B. ein Kontrollsystem überhaupt nicht aufweisen oder nur als Rege-
lung, aber nicht in der Praxis existieren. 

1244  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Commission staff working document, Ac-
companying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU 
greenhouse gas emission allowance trading system – Impact Assessment, SEC(2008) 

52 vom 23.1.2008. 
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dass für den konkreten Fall einer Verknüpfung mit einer gesonderten Fol-

genabschätzung zu rechnen ist. Diese solle „nur unter Berücksichtigung al-

ler Modalitäten des betreffenden Systems erfolgen“.1245 In der Folgenab-

schätzung benennt die Kommission zunächst die Gründe, warum ein globa-

ler Markt für Treibhausgasemissionszertifikate angestrebt werden sollte. 

Neben Erwägungen der ökologischen Effektivität und ökonomischen Effi-

zienz könne ein globales System auch Carbon Leakage verhindern. Zudem 

sei es bezüglich der Lastenverteilung zwischen den Emittenten fairer und 

fördere die Akzeptanz.1246 Während auch viele Gründe für eine Verknüp-

fung des europäischen Emissionshandelssystems mit anderen Systemen 

sprechen, berge sie zugleich allerdings auch Risiken. Sie dürfe die ökologi-

sche Effektivität und das reibungslose Funktionieren des Emissionshandels-

systems nicht untergraben.1247 

Um das Potenzial für Verknüpfungen zu untersuchen, identifizierte die 

Kommission sogenannte Kriterien. Hierbei handelte es sich letztlich um 

verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten: Modell des Systems, Freiwil-

ligkeit oder Verbindlichkeit der Teilnahme, Knappheit der Emissionsober-

grenze, verwendete Einheiten, Registerstandards, Einsatz von Markteingrif-

fen, direkter oder indirekter Regelungsansatz, Gebrauch von Banking und 

Borrowing, Anwendungsbereich (Anlagen, Tätigkeiten, Treibhausgase), 

Überwachungsmaßnahmen und Berichterstattung, Sanktionen und Durch-

setzung sowie Projektgutschriften. Diese Merkmale wurden hinsichtlich ih-

rer potenziellen Wirkungen auf die in der gesamten Folgenabschätzung 

verwendeten Beurteilungskriterien1248 ökologische Effektivität, ökonomische 

Effizienz und Konsistenz bewertet. Danach hätten fast alle Merkmale aus-

reichende Wirkungen, um die Grundlage für eine Beurteilung zu bilden, ob 

ein anderes Emissionshandelssystem für eine Verknüpfung mit dem euro-

päischen System geeignet ist. Lediglich das Merkmal Anwendungsbereich 

(Anlagen, Tätigkeiten, Treibhausgase) müsse nicht weiter berücksichtigt 

                                            
1245  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Arbeitsdokument der Kommissions-

dienststellen, Begleitdokument zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG in Bezug auf die 
Verbesserung und Ausweitung des EU-Systems für den Handel mit Treibhausgase-
missionenszertifikaten – Zusammenfassung der Folgenabschätzung, SEK(2008) 53 
vom 23.1.2008. 

1246  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 131. 
1247  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 131 f. 
1248  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 15 ff. 
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werden, da es keine kritischen Folgen für die Beurteilungskriterien mit sich 

bringe.1249 

Im Einzelnen kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass das Emissions-

handelssystem der Europäischen Union nicht mit einem System verknüpft 

werden kann, das keine absoluten Ziele setzt und das auf freiwilliger Teil-

nahme basiert.1250 Auch sollte eine Verknüpfung demnach grundsätzlich 

ausscheiden, wenn das andere System Markteingriffsmechanismen vor-

sieht. Ferner sollten Verknüpfungen nur mit Systemen erfolgen, die direkte 

Emissionsreduktionen (im Unterschied zu indirekten auf Ebene der Letzt-

verbraucher) handeln.1251 Neben diesen klaren „Anweisungen“ stellt die 

Kommission bei den anderen Kriterien Bedingungen für eine Verknüpfung 

auf und unterbreitet zugleich Lösungsvorschläge.  

So müssten die Reduktionsziele in den zu verknüpfenden Systemen streng 

genug sein, um eine bindende Begrenzung der Emissionen zu erzeugen. 

Danach müsse die Gesamtmenge an Zertifikaten kleiner sein als der Bedarf 

unter „Business-as-usual“-Bedingungen. Hierzu schlägt die Kommission 

die Verwendung einer Formel zur Berechnung der Obergrenze in dem ver-

knüpften System oder die Festlegung eines Schwellenwertes vor, indem der 

Zertifikatspreis untersucht wird. Dies sei jedoch nur bei ausreichend Trans-

parenz auf dem Zertifikatemarkt möglich. Unterschiede in den Banking- 

und Borrowing-Regelungen können nach Auffassung der Kommission 

ebenfalls problematisch sein, wenn Zweifel an der Angemessenheit der Zu-

teilung und Unterschiede in der Knappheit der Zuteilung zwischen Han-

delsperioden bestehen. Deshalb sollten Banking und Borrowing nur zu ei-

nem gewissen Teil hingenommen werden. Sollte sich das andere System je-

doch nicht daran halten, könnte der Handel zwischen den Systemen be-

schränkt werden. 

Die Kommission stellt zudem klar, dass für eine Verknüpfung die Register 

imstande sein müssen, Daten akkurat auszutauschen. Zwar gebe das Kyoto-

Protokoll Registerstandards vor. Diese würden aber nicht in allen Staaten 

                                            
1249  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 133. 
1250  Eine Ausnahme könne dann gelten, wenn das freiwillige System die Zusätzlichkeit 

der Emissionsreduktionen nachweisen kann.  
1251  Eine Verknüpfung müsse ebenfalls ausscheiden, wenn das andere Emissionshandels-

system direkt „Assigned Amount Units“ verwende. Dies gefährde die ökologische Ef-
fektivität des europäischen Systems. Momentan dürfte dieses Merkmal allerdings kein 

Hindernis mehr darstellen; s. dazu auch Kap. 3.4.2.3.5. 
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angewendet werden. Daher müsse entweder das andere Emissionshandels-

system ein Register anwenden, das mit dem Register der UNFCCC kompa-

tibel ist, oder es müsste ein „Übersetzungssystem“ eingesetzt werden, um 

die zwei Standards zu überwinden. Ebenso wie die Zuverlässigkeit des Re-

gisters sind für die Kommission auch Überwachungsmaßnahmen und Be-

richterstattung sowie Sanktionen und Durchsetzung von besonderer Bedeu-

tung, um die Integrität des Emissionshandelssystems der Europäischen 

Union aufrechtzuerhalten. Danach müssten die Standards zur Überwa-

chung und Berichterstattung zuverlässig und akkurat sein, während die 

Sanktionen und die Durchsetzungsfähigkeit Leakage und Manipulationen 

verhindern müssten. Für eine Verknüpfung sollten entweder die Standards 

der Europäischen Union angewendet werden oder es sollten geeignete Mi-

nimalanforderungen festgelegt werden. Auch schlägt die Kommission Aus-

gleichsregelungen sowie die Einführung von Mindeststrafen und anderer 

Sanktionen vor, um die Erfüllung der Verpflichtungen sicherzustellen.1252  

Neben der Prüfung dieser konkreten Merkmale verdeutlicht die Kommissi-

on außerdem, dass auch andere Ausgestaltungsmerkmale insbesondere die 

ökologische Effektivität untergraben können, indem weniger Emissionsre-

duktionen nach einer Verknüpfung erreicht werden. Als Beispiel nennt die 

Kommission Preisobergrenzen, die das Risiko steigernder Emissionen im 

verknüpften System erhöhen könnten, da die Obergrenze in allen Systemen 

wirkt. Auch ökologische Absicherungen könnten infolge einer Verknüpfung 

umgangen werden. Das gelte etwa für unterschiedliche Kriterien für die In-

anspruchnahme von Projektgutschriften. Eine mangelhaft ausgestaltete 

Verknüpfung könnte des Weiteren die Wettbewerbsfähigkeit der betroffe-

nen Emittenten verschlechtern und den Zertifikatspreis negativ beeinflus-

sen.1253 Die Kommission schließt mit der Feststellung, dass Emissionshan-

delssysteme unterschiedlich ausgestaltet sein können, dass aber nicht alle 

Unterschiede maßgeblich sind. Zwar müssten einige kritische Merkmale für 

eine Verknüpfung besonders geprüft werden. Größere technische Hinder-

nisse für eine Verknüpfung seien jedoch nicht identifiziert worden. Negati-

ve Folgen könnten teilweise durch Kontrollmaßnahmen abgeschwächt oder 

verhindert werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Systeme seien aber auch 

Flexibilität und Pragmatismus für eine Verknüpfung angebracht, was mit 

                                            
1252  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 134 f. 
1253  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 131. 
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der Kosteneffizienz abgewogen werden müsse.1254 Letztlich sollten alle 

Hindernisse für eine Verknüpfung mit verpflichtenden Emissionshandels-

systemen, die eine absolute Emissionsobergrenze aufweisen, aber durch 

Vereinbarungen1255 beseitigt werden.1256 

Trotz dieser ersten Anhaltspunkte für den Standpunkt der Kommission für 

eine Verknüpfung muss beachtet werden, dass eine Folgenabschätzung kein 

offizielles Dokument mit Rechtskraft ist.1257 Es stellt vielmehr eine Hilfe für 

die Kommission, das Parlament und den Rat dar, um eine fundierte Ent-

scheidung zu treffen. Die politische Beurteilung im demokratischen Ent-

scheidungsprozess ersetzt die Folgenabschätzung keineswegs.1258 Parlament 

und Rat haben allerdings in einer interinstitutionellen Vereinbarung zwi-

schen diesen drei Organen zugestanden, die Folgenabschätzung der Kom-

mission bei der Prüfung von Gesetzgebungs- und anderen Vorschlägen der 

Kommission in vollem Umfang zu berücksichtigen sowie diese im Regelfall 

als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten zu nehmen, wenn sie selbst Fol-

genabschätzungen durchführen.1259 Zudem gewinnt die Folgenabschätzung 

der Kommission dadurch besonderen Einfluss, dass die Kommission das 

Vorschlagsrecht für Gesetzgebungsakte innehat und entsprechend andere 

Emissionshandelssysteme für eine Verknüpfung vorschlägt. Auch wenn die 

Folgenabschätzung rechtlich nicht bindend ist, sind ihre Ergebnisse damit 

nicht irrelevant. Sie können als Grundlage für das weitere Vorgehen in dem 

                                            
1254  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 135 f. 
1255  S. zu den inhaltlichen, aber nicht sehr aussagekräftigen Vorschlägen, was eine Ver-

knüpfungsvereinbarung enthalten sollte, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 136 f. Unter anderem müsse vereinbart werden, wie mit 
Ausgestaltungsänderungen in den jeweiligen Systemen umgegangen wird. 

1256  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 164. 
1257  S. zur Frage, wann die Kommission eine Folgenabschätzung durchführt, Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission über Folgenabschätzung, 
KOM(2002) 276 endgültig vom 5.6.2002, 5 f.; s. auch die Leitlinien der Europäischen 

Kommission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92 vom 15. Januar 2009. 
1258  S. Kommission/Parlament/Rat, Inter-Institutional Common Approach to Impact Assess-

ment (IA), 2005, Nr. 6; s. auch Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2002) 
276 endgültig vom 5.6.2002, 10; s. aber auch Martenczuk, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 
Das Recht der Europäischen Union, Art. 17 EUV Rn. 58 (Stand: Juli 2010), der darlegt, 
dass eine „korrekte Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen einer Maßnahme 
[…] Voraussetzung für die korrekte Ausübung des Ermessens der gesetzgebenden 
Organe sein“ kann. 

1259  S. Kommission/Parlament/Rat, Inter-Institutional Common Approach to Impact Assess-

ment (IA), 2005, Nr. 13, 15. 
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Themenfeld Verknüpfung von Emissionshandelssystemen dienen und be-

reits erste, vorläufige Anhaltspunkte liefern, auf welche Ausgestaltungsun-

terschiede die Europäische Union bei einer Verknüpfung besonderes Au-

genmerk legen wird und welche grundsätzlichen Erwägungen die Europä-

ische Union bei der Entscheidung über das „Ob“ der Verknüpfung leiten 

werden. Wie weit das jedoch in einem konkreten Fall auch umgesetzt wird, 

kann nicht vorhergesagt werden.1260 

5.1.3.2 Anhaltspunkte aus den bisherigen Verknüpfungsgesprächen der 

Europäischen Union 

Auch aus den Veröffentlichungen über die Verknüpfungsgespräche zwi-

schen der Europäischen Union und Australien sowie den nunmehr publi-

zierten Verhandlungsrichtlinien lassen sich Anhaltspunkte über die Ausge-

staltungsanforderungen der Europäischen Union ableiten.1261 Im Sommer 

2012 verkündeten die damalige Klimakommissarin Connie Hedegaard und 

der frühere australische Klimaschutzminister Greg Combet in einer gemein-

samen Pressemitteilung ihre Absicht, die Emissionshandelssysteme der Eu-

ropäischen Union und Australiens zu verknüpfen.1262 Nach den vorgestell-

ten Plänen sollte die Umsetzung in zwei Stufen erfolgen. Zunächst sollte ei-

ne vorläufige, unilaterale Verknüpfung seitens Australiens ab dem Jahr 

2015 aufgebaut werden. Danach hätten australische Emittenten Zertifikate 

aus der Europäischen Union kaufen und in Australien zur Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen einsetzen können. Als zweiter Schritt war eine vollständi-

ge, bilaterale Verknüpfung spätestens ab dem Jahr 2018 vorgesehen, so dass 

auch europäische Emittenten australische Zertifikate zur Pflichterfüllung 

hätten einsetzen können. Erwartet wurde, dass eher australische Emittenten 

Zertifikate aus der Europäischen Union kaufen als umgekehrt, dass also 

Australien ein Nettoimporteur sein wird.1263  

                                            
1260  S. zur Folgenabschätzung in der Umweltpolitik auch Hofmann, ZUR 2006, 574. 
1261  Über die Verhandlungsinhalte der Verknüpfungsgespräche mit der Schweiz liegen 

hingegen nahezu keine öffentlichen Verlautbarungen vor.  
1262  S. Europäische Kommission/Combet (Minister for Climate Change and Energy Efficiency, In-

dustry and Innovation), Australien und Europäische Kommission einigen sich über den 
Weg zur vollständigen Verbindung ihrer Emissionshandelssysteme, Gemeinsame 
Pressemitteilung vom 28. August 2012 (IP/12/916). 

1263  S. Europäische Kommission, FAQ: Linking the Australian and European Union emis-

sions trading systems, MEMO/12/631 vom 28. August 2012, 2. 
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In der Pressemitteilung wurden von dem australischen Minister zugleich 

auch Regelungsänderungen für das australische Emissionshandelssystem 

angekündigt. Ursprünglich verfügte das System sowohl über einen Min-

dest- als auch einen Höchstpreis. Im Zuge der Verknüpfungsbestrebungen 

erklärte sich die australische Regierung aber bereit, Änderungen der Aus-

gestaltung vorzunehmen und auf den Mindestpreis zu verzichten. Die 

Preisobergrenze wäre zwar bestehen geblieben, wäre aber unter Bezug-

nahme auf den voraussichtlichen Preis für die Zertifikate der Europäischen 

Union im Zeitraum 2015/16 festgesetzt worden. Zudem wurde eine neue 

Teilobergrenze für internationale Projektgutschriften eingeführt. Danach 

hätten nur 12,5 Prozent der Abgabeverpflichtungen mit Projektgutschriften 

des Kyoto-Protokolls abgedeckt werden können. Die zu dem Zeitpunkt 

noch geltende Begrenzung von insgesamt 50 Prozent für internationale Zer-

tifikate und Projektgutschriften wäre aber unangetastet geblieben, so dass 

Zertifikate des europäischen Emissionshandelssystems bis zu dieser Ober-

grenze nach erfolgter Verknüpfung hätten genutzt werden dürfen.  

Das als „Gemeinsame Vorstellungen (Shared Understanding)“ bezeichnete 

Konzept beinhaltete neben den auf australischer Seite zugesagten Rege-

lungsänderungen und dem Zeitrahmen auch die Absicht beider Seiten, bei 

den zuständigen Stellen um ein förmliches Verhandlungsmandat zu ersu-

chen, sowie die wesentlichen Politikbereiche, die die abzuschließende Ver-

einbarung umfassen sollte. Demzufolge sollten Regelungen zur Messung, 

Berichterstattung und Überprüfung, die Arten, die Mengen und die ande-

ren maßgeblichen Aspekte von Einheiten Dritter, die in beiden Systemen 

anerkannt werden können, die Rolle der einheimischen Ausgleichsmaß-

nahmen am Boden, etwaige Auswirkungen auf die Förderung der wirt-

schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union und in Aus-

tralien insbesondere in den Bereichen, in denen die Gefahr einer Verlage-

rung von CO2-Emissionen besteht, und eine vergleichbare Marktüberwa-

chung abgesprochen werden.1264  

In den Verhandlungsrichtlinien, die im Zuge der Mandatserteilung an die 

Kommission erlassen und nach dem Scheitern der Verknüpfung nunmehr 

veröffentlicht wurden, sind Inhalt und Umfang der Verhandlungen gere-

                                            
1264  S. dazu auch Europäische Kommission, FAQ: Linking the Australian and European Uni-

on emissions trading systems, MEMO/12/631 vom 28. August 2012, 2. 
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gelt.1265 Danach sollte die Kommission gewährleisten, dass das Abkommen 

über die Verknüpfung des Emissionshandelssystems der Europäischen 

Union mit dem australischen Emissionshandelssystem mit dem einschlägi-

gen Recht der Europäischen Union vereinbar ist. Auch sollten nur solche 

Zertifikate anerkannt werden, die aus einem kompatiblen, verbindlichen 

System für den Handel mit Treibhausgasemissionsrechten mit einer absolu-

ten Emissionsobergrenze stammen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die 

beiden Systeme kompatibel seien, hätte die Kommission unter anderem 

prüfen müssen, ob sie dieselben Sektoren, insbesondere den Luftverkehr, 

und Gase abdecken, ob ihre Überwachungssysteme im Hinblick auf die Ge-

nauigkeit, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der übermittelten Daten 

uneingeschränkt vergleichbar sind und ob sie beide über einen gleich stren-

gen Durchsetzungsmechanismus verfügen. Außerdem sollte die Kommissi-

on sicherstellen, dass das australische System bedeutende Anstrengungen 

zur Emissionsminderung vorsieht und dass die Verwendung von Gutschrif-

ten aus Projekten oder anderen emissionsmindernden Tätigkeiten im aus-

tralischen Emissionshandelssystem sich nicht negativ auf das europäische 

Emissionshandelssystem auswirkt. Auch sollten Vorschriften eingeführt 

werden, die die Einhaltung, die Überwachung der Einhaltung sowie eine 

wirksame Streitbeilegung gewährleisten. Die Marktteilnehmer sollten ver-

gleichbare Möglichkeiten und Pflichten haben. Zudem wurde klargestellt, 

dass keine Aspekte des australischen Systems akzeptiert werden, die das 

reibungslose Funktionieren des Emissionshandelssystems der Europäischen 

Union beeinträchtigen können, und dass das verknüpfte Emissionshandels-

system ein kosteneffizientes, marktbasiertes Instrument bleiben sollte, bei 

dem der CO2-Preis durch die Nachfrage und das Angebot am Markt be-

stimmt wird. Ferner sollten im Falle der Weiterentwicklung der relevanten 

Vorschriften der Europäischen Union Kompatibilität und Übereinstimmung 

beider Systeme kontinuierlich bewertet und gewährleistet werden. Schließ-

lich hätte die Kommission dafür Sorge tragen müssen, dass Vorschriften für 

                                            
1265  S. Rat der Europäischen Union, Freigabe des Dokuments 8568/13 ADD 1 vom 

24. April 2013: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Kommissi-
on, Verhandlungen zur Verknüpfung des Emissionshandelssystems der EU mit einem 
Emissionshandelssystem in Australien zu eröffnen – Verhandlungsrichtlinien, 2014, 

Anlage B, 3 f.; s. auch Kap. 6.1.1.1.4. 
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die Anpassung oder Kündigung des Abkommens über die Verknüpfung 

der beiden Systeme einbezogen werden.1266 

Weder die Pressemitteilung noch die Verhandlungsrichtlinien entfalten 

Rechtswirkung. Sie enthalten auch keine neuen konkreten Ausgestaltungs-

vorgaben. Dass das andere Emissionshandelssystem verbindlich sein und 

eine absolute Emissionsobergrenze aufweisen muss, hat sich bereits aus der 

Emissionshandelsrichtlinie ergeben. Damit befinden sich die Verhandlungs-

richtlinien also in Einklang. Die Dokumente zeigen aber das politische 

Hauptanliegen der Europäischen Union, dass die Umweltintegrität und 

Funktionsfähigkeit des Emissionshandelssystems nicht gefährdet wer-

den.1267 Daraus lassen sich in allgemeiner Form weitere Merkmale ableiten, 

für die eine Übereinstimmung politisch gefordert wird, um die Verknüp-

fung durchzuführen, oder die für eine Verknüpfung abgelehnt werden.  

So muss das Kontrollsystem des anderen Emissionshandelssystems nach 

Auffassung der Europäischen Union für eine Verknüpfung besonders ge-

prüft werden. Demzufolge sind eine akkurate, zuverlässige Überwachung 

der Emissionen und die Durchsetzungsfähigkeit der Abgabeverpflichtun-

gen zentrale Anforderungen der Europäischen Union an das andere Emis-

sionshandelssystem. Es geht damit auch um Vertrauen, dass das andere 

System ebenso streng kontrolliert und bestraft wie das europäische. Bereits 

in der Begründung für einen Vorschlag zur ersten Emissionshandelsrichtli-

nie hatte die Kommission dargelegt, dass sich „die beteiligten Regierungen 

[vor einer solchen Anerkennung] natürlich von der Umweltqualität der an-

dernorts vergebenen Berechtigungen und der Gleichwertigkeit der Bestim-

mungen für Überwachung, Einhaltung und nationale Verzeichnisse über-

zeugen“1268 wollen. Aus der Verhandlungsforderung, dass sich die Ver-

wendung von Projektgutschriften nicht negativ auf das europäische Emis-

sionshandelssystem auswirken darf, kann zudem das Kriterium der Zusätz-

lichkeit gefolgert werden. Danach können nur Projekte anerkannt werden, 

                                            
1266  S. Rat der Europäischen Union, Freigabe des Dokuments 8568/13 ADD 1 vom 

24. April 2013: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Kommissi-
on, Verhandlungen zur Verknüpfung des Emissionshandelssystems der EU mit einem 
Emissionshandelssystem in Australien zu eröffnen – Verhandlungsrichtlinien, 2014, 
Anlage B, 3 f. 

1267  S. auch Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 

23.1.2008, 47. 
1268  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2001) 581 endgültig vom 23.10.2001, 

17. 
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die tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und Emissionen real 

reduzieren. Dass Australien die Preisuntergrenze für eine Verknüpfung ab-

schafft, kann außerdem als Indiz gewertet werden, dass die Europäische 

Union eine solche Ausgestaltung nicht akzeptiert. Diese Ergebnisse können 

somit politische Anhaltspunkte liefern, welche Position die Europäische 

Union bei zukünftigen Verknüpfungsverhandlungen einnehmen und wel-

che Ausgestaltungsanforderungen sie stellen wird. 

5.1.4 Ergebnis 

Die Europäische Union ist ermächtigt, eine Regelung zur Anerkennung von 

Zertifikaten anderer Emissionshandelssysteme zu erlassen. Sie darf sich 

aber nicht mit jedem beliebigen anderen Emissionshandelssystem verknüp-

fen. Sie muss die Ausgestaltung des anderen Emissionshandelssystems und 

die Wirkungen der Verknüpfung prüfen und kann erst auf dieser Grundla-

ge eine Entscheidung treffen. Als rechtlich verbindliche Anforderung an das 

andere Emissionshandelssystem sind die Verbindlichkeit der Teilnahme 

und das Vorhandensein einer absoluten Emissionsobergrenze zu nennen. 

Demnach scheiden seitens der Europäischen Union Emissionshandelssys-

teme für eine Verknüpfung aus, die diese Vorgaben nicht erfüllen, es sei 

denn, dass zur Ermöglichung genau dieser Verknüpfung zunächst die 

Emissionshandelsrichtlinie geändert wird. Dennoch müsste auch in diesen 

Fällen ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt werden. Sowohl diese 

Anforderung als auch die Vorgabe einer absoluten Emissionsobergrenze 

schließen ein, dass die Grenze niedriger angesetzt ist als die „Business-as-

usual“-Emissionen.1269 Eine Verknüpfung, die den Handel mit „Hot Air“ 

ermöglicht, kann folglich nicht durchgeführt werden.  

Zudem wird die Europäische Union auch aus rechtspolitischen Gründen 

besonderen Wert darauf legen, dass das für die Verknüpfung infrage kom-

mende Emissionshandelssystem über zuverlässige Kontroll- und Durchset-

zungsmechanismen verfügt. Danach müssen nicht die gleichen Regelungen 

wie in der Europäischen Union erlassen worden sein; die Merkmale müssen 

im Gegensatz zu der Verbindlichkeit und der Emissionsobergrenze nicht 

vollständig übereinstimmen. Es muss allerdings sichergestellt sein, dass 

Emissionen registriert, kontrolliert und tatsächlich reduziert werden. Dies 

schließt etwa auch die Zusätzlichkeit von Gutschriften aus Emissionsmin-

                                            
1269  Inwieweit die Europäische Union diese Vorgabe selbst erfüllt, ist an dieser Stelle nicht 

zu thematisieren. 
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derungsprojekten ein. Hierin spiegelt sich folglich auch die Anforderung 

des hohen Schutzniveaus wider. Die ökologische Integrität des europä-

ischen Emissionshandelssystems darf durch die Verknüpfung nicht gefähr-

det werden. Dieses Ergebnis der Anforderungen deckt sich auch mit den 

Ansichten der Kommission, die sie bereits im Jahr 2007 im Rahmen der Er-

weiterung des Emissionshandels auf die weiteren Staaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums Norwegen, Island und Liechtenstein veröffentlichte: Da-

nach müssten die Systeme zwingend Anwendung finden und absolute 

Emissionsobergrenzen festgesetzt sein. Außerdem seien verlässliche Regis-

trierungssysteme nötig und es bedürfe einer strengen Überwachung und 

Durchsetzung der Regelung.1270  

Ferner lassen sich als eher politisch relevante Forderungen die Begrenzung 

von Banking und Borrowing, von Markteingriffsmechanismen wie Preis-

ober- und -untergrenzen sowie der Handel mit direkten Emissionsreduk-

tionen identifizieren. Auch diese Merkmale betreffen die ökologische Inte-

grität. Diese Fragen bedürfen aber ebenfalls einer Einzelfallbetrachtung, wie 

sich etwa an der geplanten Verknüpfung mit dem australischen Emissions-

handelssystem gezeigt hat. Dort sollte die Preisobergrenze gerade nicht ab-

geschafft werden. Als unumstößliche Bedingungen für eine Verknüpfung 

können diese Merkmale folglich nicht gelten. Inwiefern die Voraussetzun-

gen von den anderen bereits vorgestellten Emissionshandelssystemen er-

füllt werden, so dass diese seitens der Europäischen Union für eine Ver-

knüpfung infrage kommen, wird in den folgenden Kapiteln untersucht. 

Dadurch, dass die Europäische Union einen globalen Markt für Treibhaus-

gasemissionszertifikate anstrebt und dem auch hohes politisches Gewicht 

beimisst, wird sie aber eher Abstriche in der Übereinstimmung machen, 

wenn dies mit politischen Vorteilen wie einem Vorbildcharakter und einer 

langfristigen Verschärfung des Klimaschutzes trotz kurzfristiger Risiken 

verbunden ist. 

                                            
1270  Europäische Kommission, Emissionshandel: Kommission kündigt Verknüpfung des EU-

Emissionshandelssystems mit den Systemen in Norwegen, Island und Liechtenstein 

an, Pressemitteilung vom 26. Oktober 2007 (IP/07/1617). 
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5.2 Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Europä-

ischen Union und der Regional Greenhouse Gas Initiative 

Sowohl das Emissionshandelssystem der Europäischen Union als auch die 

Regional Greenhouse Gas Initiative haben das Stadium der Erprobung ver-

lassen. Es konnten Erfahrungen im Umgang mit dem Instrument Emis-

sionshandel gesammelt werden. Auch Fortentwicklungen wurden infolge-

dessen getätigt. Insoweit würde eine Verknüpfung zwischen diesen Emis-

sionshandelssystemen im Unterschied zu Systemen, die erst vor kurzer Zeit 

eingeführt wurden und deren Funktionsweise und Wirkungen noch nicht 

vollständig erfasst sind, vereinfacht. In welchen Ausgestaltungsmerkmalen 

die Emissionshandelssysteme übereinstimmen und worin sie Unterschiede 

aufweisen, wird im Folgenden ebenso untersucht wie die Realisierungs-

chancen einer möglichen Verknüpfung.1271 

5.2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung 

Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union und RGGI stimmen 

in einigen Ausgestaltungsmerkmalen überein, weisen aber auch Unter-

schiede insbesondere in den Details auf. Die Systeme sind als „klassische“ 

„Cap-and-Trade“-Systeme konzipiert, verfügen über eine absolute Emis-

sionsobergrenze und sehen den Handel der Zertifikate ausdrücklich vor. 

Während RGGI lediglich die Stromerzeugung und als Treibhausgas Koh-

lendioxid einbezieht, erfasst das Emissionshandelssystem der Europäischen 

Union neben den stromerzeugenden Anlagen fast 30 Tätigkeiten insbeson-

dere aus der energieintensiven Industrie, bei denen Kohlendioxid, perfluo-

rierte Kohlenwasserstoffe oder Distickstoffoxid ausgestoßen werden. Für 

eine Verknüpfung hat der unterschiedliche Anwendungsbereich jedoch 

keine praktischen Folgen. Technisch könnte sie ohne Weiteres vorgenom-

men werden. Die Emittenten sind weiterhin zur Abgabe der Zertifikate ent-

sprechend ihrem Ausstoß in ihrem Heimatstaat verpflichtet. Zudem könn-

ten sie eine Ungleichbehandlung zwischen den jeweils einbezogenen und 

nicht einbezogenen Emittenten rechtlich nicht geltend machen, da verschie-

dene Hoheitsträger handeln und sie auch ohne Verknüpfung auftritt.  

                                            
1271  S. zu einem Vergleich der Ausgestaltungsmerkmale auch 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 291 ff. 
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Für eine Verknüpfung stellen die unterschiedlichen Zuteilungsregelungen 

ebenfalls kein Hindernis dar. In RGGI werden im Durchschnitt über 90 Pro-

zent der Zertifikate versteigert. Dagegen ist in der Europäischen Union nach 

wie vor die kostenlose Zuteilung die vorherrschende Allokationsmethode. 

Allerdings steigt zum einen der Versteigerungsanteil in den folgenden Jah-

ren kontinuierlich an und zum anderen sind die Stromerzeuger verpflichtet, 

die benötigten Zertifikate zu 100 Prozent zu ersteigern. Die diesbezüglichen 

Belastungen dieser Emittenten sind daher in der Europäischen Union und 

in den RGGI-Staaten annähernd gleich. Sowohl im europäischen Emis-

sionshandelssystem als auch bei RGGI ist ein Banking der Zertifikate er-

laubt. Verboten ist in beiden Systemen hingegen das Borrowing der Zertifi-

kate. Weder diese Gemeinsamkeiten noch die zu vernachlässigenden Unter-

schiede im Anwendungsbereich und im Vergabeverfahren hindern eine 

Verknüpfung dieser Emissionshandelssysteme. Genauer zu untersuchen ist 

jedoch, ob RGGI die Ausgestaltungsanforderungen der Europäischen Union 

im Einzelnen erfüllt und wo weitere Hindernisse für eine Verknüpfung lie-

gen können. 

5.2.1.1 Erfüllung der rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union 

seitens der Regional Greenhouse Gas Initiative 

Die Europäische Union fordert von dem für eine Verknüpfung infrage 

kommenden Emissionshandelssystem die Verbindlichkeit und eine absolute 

Emissionsobergrenze als verpflichtende Ausgestaltung. Diese Vorausset-

zungen erfüllen die Regelungen von RGGI im Grundsatz. Die Stromerzeu-

ger, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, sind zur Teilnahme ver-

pflichtet, das heißt, dass sie entsprechend ihrem Kohlendioxidausstoß Zerti-

fikate vorhalten und abgeben müssen. Am Emissionshandel selbst können 

sie sich beteiligen, müssen es aber nicht, wenn sie über ausreichend Zertifi-

kate verfügen. 

Auch eine absolute Emissionsobergrenze wurde in den einzelnen, an RGGI 

teilnehmenden Bundesstaaten geschaffen. Nach der Überarbeitung der Re-

gelungen im Jahr 2012 und dem Ausstieg New Jerseys liegt die angepasste 

Obergrenze im Jahr 2015 nunmehr bei 66,8 Millionen Amerikanischen Ton-

nen CO2 und soll bis zum Jahr 2020 auf 56,3 Millionen Amerikanische Ton-

nen CO2 sinken.1272 Diese Obergrenze gilt absolut. Im Vergleich dazu wur-

                                            
1272  S. für die einzelnen Jahre RGGI, The RGGI CO2 Cap, http://rggi.org/design/over-

view/cap, 17.10.2015. 
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den etwa im Jahr 2014 86,4 Millionen Amerikanische Tonnen CO2 ausgesto-

ßen. Folglich verhindern die Verschärfung der Emissionsobergrenze nach 

der Überprüfung und die darin vorgesehene Berücksichtigung der aufge-

sparten oder nicht verwendeten Zertifikate einen Handel mit „Hot Air“. Zu 

den realen Emissionen bedeutet die Obergrenze daher eine tatsächliche und 

nicht bloß eine theoretische Grenze, wie dies insbesondere in der ersten 

Handelsperiode der Fall war. Demnach müssen Emissionen im Vergleich zu 

einem „Business-as-usual“-Szenario real reduziert werden. Allerdings kann 

sich die jährliche Emissionsobergrenze noch durch Projektgutschriften und 

die Nutzung der Kostenbeschränkungsreserve um mehr als zehn Millionen 

Amerikanische Tonnen CO2 erhöhen.1273 Die europäische Vorgabe einer ab-

soluten und auch absolut wirkenden Emissionsobergrenze kann trotz dieser 

Unsicherheiten im Grundsatz als erfüllt angesehen werden. Diese beiden 

Kriterien stehen daher einer Verknüpfung nicht im Wege.  

Zudem kann ein zuverlässiges Kontroll- und Durchsetzungssystem als poli-

tische Forderung identifiziert werden. Auch aus der Anforderung eines ho-

hen Schutzniveaus lässt sich dies ableiten. Zwar verwenden die Europä-

ische Union und die RGGI-Staaten unterschiedliche Überwachungsstan-

dards, sehen andere Berichtszeiträume sowie Sanktionen für den Fall zu 

wenig abgegebener Zertifikate vor und haben verschiedenartige Register 

zur Nachverfolgung der Zertifikate. Für diese Ausgestaltungsmerkmale ist 

aber weniger eine genaue Übereinstimmung in den Regelungen als viel-

mehr gegenseitiges Vertrauen erforderlich. Letzteres kann hierüber aufge-

baut werden.1274 Die Kontrollen sind in allen Systemen so konzipiert und 

werden so angewendet, dass sie robust und zuverlässig funktionieren. Dass 

in RGGI keine externe Verifikation im Gegensatz zur Europäischen Union 

verlangt wird, ändert das Ergebnis aufgrund der Prüfung durch die EPA 

nicht. Auch die Sanktionen wirken jeweils abschreckend. Positiv aus Sicht 

des Klimaschutzes ist dabei besonders hervorzuheben, dass in allen Emis-

sionshandelssystemen für eine Emissionsüberschreitung fehlende Zertifika-

te nachzureichen sind und nicht lediglich finanzielle Bußen folgen. Denn 

diese allein könnten den Anreiz setzen, die Abgabeverpflichtung zu umge-

hen und nur die Strafe zu bezahlen. Diese Gefahr könnte damit auch die Si-

cherstellung des hohen Schutzniveaus in der Europäischen Union behin-

                                            
1273  S. hierzu aber auch Kap. 5.2.1.2. 
1274  So auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 293. 
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dern. Diese Gefahr besteht hier jedoch nicht. Das von der Europäischen 

Union mit dem eigenen Emissionshandelssystem vorgegebene Schutzni-

veau würde folglich bei einer Verknüpfung nicht durch das Kontroll- und 

Durchsetzungssystem von RGGI untergraben werden. 

Das Schutzniveau kann allerdings durch die Anerkennung von Projektgut-

schriften, die mit ökologischen Risiken einhergehen, gefährdet werden. Da-

her könnte eine Verknüpfung mit RGGI auch ein rechtliches Hindernis be-

inhalten. Denn RGGI sieht als anerkennungsfähige Emissionsminde-

rungsprojekte unter anderem die Bindung von CO2 durch Wiederauffors-

tung, ein verbessertes Waldmanagement oder eine verhinderte Umwand-

lung des Waldes vor. Nach den Regelungen der Europäischen Union wur-

den hingegen in der zweiten Handelsperiode Maßnahmen der Landnut-

zung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, also auch Auffors-

tungsmaßnahmen, als Projekttyp nicht akzeptiert. Das Verbot wirkt in der 

dritten Handelsperiode fort.1275 Hintergrund sind Befürchtungen um die 

ökologische Integrität des europäischen Emissionshandelssystems, da diese 

Projekte keine dauerhaften Emissionsreduktionen gewährleisten könn-

ten.1276 Insoweit besteht also ein Widerspruch in den Regelungen. Im Ge-

genzug setzt RGGI für eine Anrechnung aber voraus, dass die Emissionsre-

duktionen echt, zusätzlich, verifizierbar, durchsetzbar und dauerhaft sind. 

Dadurch ist der Widerspruch nicht so grundlegend und offensichtlich, dass 

eine Verknüpfung etwa aufgrund des Kohärenzgebotes unterbleiben müss-

te. Dass auch das Schutzniveau gerade wegen dieser Projektgutschriften 

nicht sichergestellt werden könnte, wird durch die strengen Voraussetzun-

gen in RGGI unwahrscheinlicher. Rechtliche Gründen lassen demnach eine 

Verknüpfung zwischen dem europäischen Emissionshandelssystem und 

RGGI nicht scheitern.  

Um eine Verknüpfung trotz dieses Unterschiedes zu ermöglichen, wäre aus 

politischen Gründen aber dennoch eine Absprache oder zumindest eine 

bewusste einseitige Entscheidung hierüber erforderlich. Denn die Verknüp-

                                            
1275  Gemäß Art. 11a der Richtlinie 2003/87/EG können in der dritten Handelsperiode Pro-

jektgutschriften nur eingesetzt werden, wenn die Nutzung bereits im Zeitraum von 
2008 bis 2012 gestattet war und noch nicht ausgeschöpft wurde; s. auch Kap. 4.1.2.3.4; 
Europäische Kommission, International carbon market, http://ec.europa.eu/clima/po-

licies/ets/linking/index_en.htm, 17.10.2015. 
1276  S. Europäische Kommission, Questions and Answers on the revised EU Emissions Trad-

ing System, MEMO/08/796 vom 17. Dezember 2008, 10. 
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fung würde dazu führen, dass die von der Europäischen Union an sich ab-

gelehnten Projektgutschriften zumindest indirekt auch hier verfügbar wer-

den, indem Emittenten in RGGI „originäre“ Zertifikate in die Europäische 

Union verkaufen und selbst stattdessen vermehrt die Projektgutschriften 

zur Pflichterfüllung einsetzen. Entweder müsste RGGI auf diesen Projekt-

typ verzichten oder die Europäische Union die Nutzung zumindest in RGGI 

akzeptieren.1277 Dadurch, dass sich die Europäische Union in Zukunft wohl 

für weitere Projekttypen öffnen wird,1278 wie auch Art. 11a Abs. 5 der Emis-

sionshandelsrichtlinie zeigt, ist letzteres wahrscheinlicher.1279 Alternativ 

könnte die Europäische Union auch einen Wechselkurs1280 einführen, der 

die Unsicherheit und fehlende Gleichwertigkeit widerspiegelt, zugleich die 

Durchführung des Systems aber auch verkompliziert. Solange insbesondere 

Zusätzlichkeit und Dauerhaftigkeit der Emissionsreduktionen aber gewähr-

leistet werden können, sollte dieser Unterschied im Ergebnis weder poli-

tisch noch rechtlich ein Hindernis für die Verknüpfung darstellen. Der Kli-

maschutz würde durch den Unterschied nicht vermindert, so dass die Eu-

ropäische Union insbesondere auch die rechtlich gebotene Sicherstellung 

eines hohen Schutzniveaus erfüllen kann.  

5.2.1.2 Hemmnisse für eine Verknüpfung 

Einige Ausgestaltungsunterschiede können aus eher politischen Erwägun-

gen eine Verknüpfung der Emissionshandelssysteme erschweren. So unter-

scheiden sich die Emissionshandelssysteme in der Länge der Handelsperio-

den sowie dem Abgabezeitpunkt für die Einreichung der Zertifikate zur 

Pflichterfüllung. Während das Emissionshandelssystem der Europäischen 

Union bereits seit 2005 läuft und sich in der dritten, achtjährigen Handels-

periode befindet, startete RGGI erst im Jahr 2009. Dennoch läuft auch hier 

bereits die dritte Handelsperiode, da RGGI dreijährige Handelsperioden 

vorsieht. Für eine Verknüpfung spielt dieser Unterschied jedoch keine Rolle. 

Dies würde der Fall sein, wenn zugleich auch Unterschiede in den Banking- 

und Borrowing-Regelungen auftreten, da dann die Regelungen durch ein 

                                            
1277  Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (670). 
1278  Mehling/Tuerk/Sterk, Prospects for a Transatlantic Carbon Market, 2011, 19. 
1279  Daher dürfte die Europäische Union auch gegen die anderen Projekttypen keine Ein-

wände haben; Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 299. 
1280  S. hierzu Kap. 3.5.1.3. 
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Verschieben der Zertifikate zwischen den Emissionshandelssystemen um-

gangen werden könnten.1281 Auf diese Systeme trifft das allerdings nicht zu.  

Problematischer könnten hingegen die unterschiedlichen Abgabezeitpunkte 

sein. In der Europäischen Union müssen die Emittenten die Zertifikate jähr-

lich bis zum 30. April zur Abdeckung der Emissionen des Vorjahres einrei-

chen. RGGI hat als Stichtag den 1. März und verpflichtet die Emittenten, 

Zertifikate in den ersten beiden Jahren der Handelsperiode für 50 Prozent 

ihrer Emissionen vorzuhalten. Die endgültige Abrechnung zwischen Emis-

sionen und eingereichten Zertifikaten erfolgt im Anschluss an die dreijähri-

ge Handelsperiode. Der Handel der Zertifikate könnte durch diesen Unter-

schied zum Spekulieren missbraucht werden,1282 kann aber auch 

Marktknappheiten ausgleichen und den Zertifikatspreis stabilisieren. Dieser 

Unterschied wäre aus politischer Sicht ein Ansatzpunkt für Harmonisie-

rungsmaßnahmen zwischen den Systemen. Durchführbar und funktionsfä-

hig ist eine Verknüpfung aber auch ohne einheitliche Abgabezeitpunkte 

und -modalitäten. 

Politisch kontrovers werden Markteingriffe besonders in der Europäischen 

Union gesehen. Als einzige Regelung ermöglicht Art. 29a der Emissions-

handelsrichtlinie Maßnahmen einzuleiten, wenn der Preis der Zertifikate 

mehr als sechs aufeinander folgende Monate lang mehr als das Dreifache 

des Durchschnittspreises der Zertifikate in den beiden vorhergehenden Jah-

ren auf dem europäischen CO2-Markt beträgt. In diesem Fall kann entweder 

die Versteigerung eines Teils der zu versteigernden Menge vorverlegt wer-

den oder es können bis zu 25 Prozent der in der Reserve für neue Marktteil-

nehmer befindlichen Zertifikate versteigert werden. RGGI hat dagegen eine 

Kostenbeschränkungsreserve eingeführt, aus der eine festgelegte Menge an 

Zertifikaten bei Überschreitung bestimmter Preisschwellen zum Verkauf 

angeboten wird. Im Unterschied zur Europäischen Union werden die Zerti-

fikate allerdings zusätzlich zu der festgesetzten Emissionsobergrenze aus-

gegeben. Dadurch können mehr Emissionen als geplant ausgestoßen und 

somit der Klimaschutz vermindert werden. In Abhängigkeit von der Preis-

entwicklung infolge der Verknüpfung könnte das Eintreten der Preis-

schwellen wahrscheinlicher oder auch unwahrscheinlicher und damit auch 

der Klimaschutz geschwächt oder gestärkt werden. Für die Europäische 

                                            
1281  S. hierzu Kap. 3.4.2.4.1. 
1282  Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (670). 
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Union könnte sich diese Regelung aufgrund der ökologischen Bedenken als 

ein Hindernis für eine Verknüpfung darstellen. In Anbetracht der Menge 

von zusätzlich zehn Millionen Zertifikaten fällt diese Maßnahme praktisch 

jedoch wenig ins Gewicht. Sie wäre vielmehr von vornherein in die Emis-

sionsobergrenze des verknüpften Systems einzuberechnen, könnte dadurch 

aber ebenfalls einen Ansatzpunkt für Harmonisierungsmaßnahmen zwi-

schen den Emissionshandelssystemen wie etwa eine einheitliche Kostenbe-

schränkungsregelung bilden. Besonders RGGI müsste Interesse haben, hier-

bei Anpassungen vorzunehmen, um einen Emissionsanstieg zu verhin-

dern.1283 

RGGI sieht zudem bei den Versteigerungen einen Mindestpreis von 

2,05 Dollar vor. Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und 

Australien haben aber bereits gezeigt, dass die Europäische Union Preisun-

tergrenzen ablehnt. Während Australien jedoch mit 15 australischen Dollar 

eine vergleichsweise hohe Preisuntergrenze eingeführt hätte, ist die Unter-

grenze in RGGI niedrig und moderat gewählt. In der Praxis spielt sie des-

halb auch keine Rolle mehr, da der Zertifikatspreis inzwischen weit ober-

halb dieser Grenze liegt. Dass eine Verknüpfung aus Sicht der Europäischen 

Union allein wegen dieses Merkmals scheitern müsste, ist daher auch poli-

tisch schwer vorstellbar.  

Aus den Regelungsunterschieden insgesamt sowie verschiedenen Grenz-

vermeidungskosten folgt auch ein unterschiedlicher Zertifikatspreis. Die 

Zertifikate in RGGI kosten sowohl bei den Versteigerungen als auch im 

Handel etwa sechs Dollar (zurzeit etwa 5,50 Euro), während in der Europä-

ischen Union Zertifikate für circa 8,50 Euro (zurzeit etwa neun Dollar) ge-

handelt werden. Infolge einer Verknüpfung würde sich der Zertifikatspreis 

dazwischen einpendeln, wobei das Emissionshandelssystem der Europä-

ischen Union aufgrund seiner Größe den Preis stärker beeinflussen und 

vorgeben würde. Folge wäre, dass Emittenten in RGGI Zertifikate zu einem 

höheren Preis in die Europäische Union verkaufen könnten. Europäische 

Emittenten hätten also günstigere Kaufmöglichkeiten. Theoretisch würde 

die Verknüpfung also dazu führen, dass in RGGI mehr Emissionen redu-

ziert werden, um Zertifikate gewinnbringend in die Europäische Union 

                                            
1283  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 293, 301. 
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transferieren zu können.1284 Ökonomische Vorteile gerade für Emittenten, 

die Zertifikate aus dem RGGI-System verkaufen können oder in der Euro-

päischen Union Zertifikate kaufen müssen, können folglich mit der Ver-

knüpfung einhergehen.1285 Jedoch ist zu beachten, dass Emittenten in der 

Europäischen Union diese Zertifikate grundsätzlich nicht zur Abdeckung 

ihres Bedarfs benötigen, da in der Europäischen Union selbst noch ausrei-

chend Zertifikate vorhanden sind.1286  

Erschwerend kommt hinzu, dass RGGI das System mit einem Fokus auf 

Versteigerungseinnahmen ausgestaltet hat, um Programme zur Emissions-

reduktionen oder für Energieeinsparungen zu finanzieren. RGGI ist daher 

auf die Versteigerungseinnahmen angewiesen. Diese könnten langfristig je-

doch wegbrechen, wenn es für die eigenen Emittenten einfacher und bei 

vollständig angeglichenen Zertifikatspreisen günstiger wird, statt Zertifika-

te in RGGI zu ersteigern, die Zertifikate im großen europäischen Sekun-

därmarkt zu kaufen. Dadurch könnten dort auch keine oder weniger Emis-

sionsreduktionen mehr vorgenommen werden. Daher könnte RGGI poli-

tisch überhaupt kein Interesse an einer Verknüpfung haben.  

Die größte Herausforderung einer Verknüpfung zwischen dem Emissions-

handelssystem der Europäischen Union und RGGI sind jedoch keine Aus-

gestaltungs- und Preisunterschiede, sondern ist der Größenunterschied. Das 

Emissionshandelssystem der Europäischen Union umfasst mehr als das 30-

fache an Treibhausgasemissionen als RGGI. Allein die jährliche Verringe-

rung der Emissionsobergrenze um 37,5 Millionen Zertifikate entspricht 

mehr als der Hälfte der Obergrenze in RGGI (= 60,6 Millionen metrische 

Tonnen). Der Größenunterschied hindert eine Verknüpfung an sich nicht. 

Politisch wäre sie seitens RGGI jedoch schwer durchsetzbar, da RGGI im 

verknüpften Emissionshandelssystem vollständig untergehen würde1287 und 

Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten über Ausgestaltungsfragen und deren 

Wirkungen verliert.1288 Ohne eine Zusicherung der Europäischen Union, bei 

                                            
1284  Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (669). 
1285  S. auch Haites/Mullins, Linking Domestic and Industry Greenhouse Gas Emission 

Trading Systems, 2001, 47. 
1286  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 295. 
1287  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 293, 301 f. 
1288  Jaffe/Ranson/Stavins, ELQ 2009, 789 (801). 
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Entscheidungen zum Emissionshandelssystem involviert zu werden, könn-

te RGGI demnach eine Verknüpfung ablehnen.  

5.2.2 Realisierungschancen dieser Verknüpfung 

Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union und RGGI sind nicht 

so unterschiedlich ausgestaltet, dass dadurch eine Verknüpfung verhindert 

wird. Die Regelungsunterschiede, die auftreten, könnten durch Absprachen 

beseitigt werden. Erforderlich für die Durchführung der Verknüpfung wäre 

dies aber nicht. Verknüpfungsfähig sind die Systeme ohne Weiteres. Eine 

Verknüpfung ist dennoch nicht sehr wahrscheinlich. Vor allem der Größen-

unterschied, Preissteigerungen und ein ungehinderter Zugang zu einer 

Masse an Zertifikaten würden das Interesse von RGGI an einer Verknüp-

fung mindern. Für die Europäische Union würde eine Verknüpfung hinge-

gen praktisch lediglich den politischen Mehrwert bringen, dass eine transat-

lantische Verbindung eingerichtet wird. Ökologische oder ökonomische 

Vorteile wären damit nicht in relevantem Maße verbunden.  

Sollte sich RGGI dennoch für eine Verknüpfung der Emissionshandelssys-

teme entscheiden, könnten Nachteile etwa durch mengenmäßige Beschrän-

kungen zur Anrechenbarkeit der europäischen Zertifikate oder durch ein 

Gateway ausgeglichen werden.1289 Danach dürften Zertifikate der Europä-

ischen Union nicht unbegrenzt, sondern nur bis zu einer festgelegten Höhe 

beispielsweise in Höhe von 20 Prozent der Emissionen in RGGI genutzt 

werden. Zudem könnte das Gateway einen ungehinderten Zertifikatsfluss 

verhindern, indem es etwa geschlossen wird, wenn eine zuvor definierte 

Anzahl von Zertifikaten aus RGGI in die Europäische Union verkauft oder 

umgekehrt gekauft wurde. Unproblematisch ist im Übrigen auch, dass die 

Europäische Union (metrische Tonne) und RGGI (amerikanische Tonne) un-

terschiedliche Maßeinheiten verwenden.1290 Hierfür besteht ein anerkannter 

Umrechnungsfaktor, der auch für diese Verknüpfung eingesetzt werden 

kann. Danach müssten im europäischen Emissionshandelssystem anteilig 

1,102 RGGI-Zertifikate und in RGGI anteilig 0,907 Zertifikate der Europä-

ischen Union für die Abdeckung einer jeweiligen Tonne eingereicht wer-

den.1291 Doch trotz dieser Lösungswege, eine Verknüpfung zwischen dem 

                                            
1289  S. hierzu Kap. 3.5.1.4. 
1290  S. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEC(2008) 52 vom 23.1.2008, 136. 
1291  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 291 f.  
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Emissionshandelssystem der Europäischen Union und RGGI zu ermögli-

chen, erscheint eine Durchführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht rea-

listisch. Wahrscheinlicher wäre es hingegen, dass sowohl die Europäische 

Union als auch RGGI ihre Kooperation mit Kalifornien intensivieren. So hat 

RGGI nach dem Vorbild von CARB das „RGGI U.S. Forests Offset Protocol“ 

entwickelt.1292  

5.3 Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Europä-

ischen Union und von Kalifornien 

Von den untersuchten Emissionshandelssystemen läuft das kalifornische 

System die bislang kürzeste Zeit. Dennoch ist auch dieses Emissionshan-

delssystem ausreichend erprobt und seine Funktions- und Wirkungsweise 

bekannt. An der relativ gesehen kürzeren Betriebsdauer würde eine Ver-

knüpfung zwischen den Emissionshandelssystemen der Europäischen Uni-

on und Kaliforniens folglich nicht scheitern. Welche Ausgestaltungsmerk-

male eine Verknüpfung jedoch behindern könnten und welche im Gegen-

satz dazu zwischen den Systemen übereinstimmen und damit eine Ver-

knüpfung erleichtern, wird nun analysiert. Als Besonderheit kommt hinzu, 

dass das kalifornische Emissionshandelssystem bereits international ver-

knüpft ist. Es ist seit dem Jahr 2014 mit dem System der kanadischen Pro-

vinz Québec verbunden. Diese Verknüpfung ist ebenfalls zu berücksichti-

gen, da sie die kalifornische Position in Verknüpfungsfragen widerspie-

gelt.1293 

5.3.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung 

Eine Verknüpfung zwischen den Emissionshandelssystemen der Europä-

ischen Union und Kaliforniens würde dadurch erleichtert, dass die Systeme 

in einigen Ausgestaltungsmerkmalen übereinstimmen. So weisen beide Sys-

teme einen ähnlich breiten Anwendungsbereich auf. Während die Europä-

ische Union Stromerzeuger und energieintensive Industriesektoren in das 

Emissionshandelssystem einbezieht, dehnt das kalifornische System diesen 

vergleichbaren Anwendungsbereich noch zusätzlich auf Importeure von 

Elektrizität, auf Anbieter von Erdgas und von anderen fossilen Brennstoffen 

                                            
1292  S. auch RGGI, Summary of RGGI Model Rule Changes: February 2013, 2013, 4.  
1293  S. zu einem Vergleich der Ausgestaltungsmerkmale auch 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 302 ff. 
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sowie Betreiber von Müllverbrennungsanlagen aus. Damit verfolgt Kalifor-

nien inzwischen ein gemischtes Downstream- und Upstream-System,1294 das 

zu einer Abdeckung von 85 Prozent der kalifornischen Treibhausgasemis-

sionen führt. Im Gegensatz dazu erfasst das europäische Emissionshandels-

system weniger als 50 Prozent der Treibhausgasemissionen in der Europä-

ischen Union. Eine Verknüpfung ist trotz des Unterschieds aber ohne Wei-

teres möglich. 

Zwar könnte eine Doppelbelastung auftreten, wenn Brennstoffe aus Kali-

fornien in die Europäische Union verkauft werden, da sowohl der kaliforni-

sche Exporteur als auch der europäische Konsument ein Zertifikat abgeben 

müssten.1295 Diese Überregulierung ist aber keine Folge der Verknüpfung 

und somit kein Hinderungsgrund, sondern erfolgt unabhängig von dieser. 

Daher bietet die Verknüpfung einen Ansatzpunkt, diese Problematik zu 

identifizieren und durch Absprachen zwischen den Systemen zu beseitigen. 

Auch könnte die Doppelzählung einer einzelnen Emissionsaktivität durch 

die Befreiung des kalifornischen Exporteurs, Zertifikate für diesen Brenn-

stoff abzugeben, bei entsprechendem Nachweis vermieden werden.1296 We-

der der unterschiedliche Ansatzpunkt noch die größere Abdeckung des ka-

lifornischen Emissionshandelssystems hindern damit eine Verknüpfung aus 

Sicht der Europäischen Union.  

Gemeinsam ist den Emissionshandelssystemen der Europäischen Union 

und Kaliforniens, dass sie beide Banking erlauben und Borrowing grund-

sätzlich verbieten. Vergleichbare Regelungen wurden in der Europäischen 

Union und in Kalifornien ebenfalls hinsichtlich der Zuteilung der Zertifikate 

getroffen. Beide Systeme verwenden für die Zuteilung sowohl ein Verstei-

gerungsverfahren als auch eine kostenlose Vergabe auf der Grundlage von 

Benchmarks. Auch Sonderregelungen für von Carbon Leakage betroffene 

Sektoren wurden in den Emissionshandelssystemen getroffen. Zudem se-

hen die Systeme in ähnlicher Weise die zweckgerichtete Verwendung der 

Versteigerungserlöse vor, auch wenn in der Europäischen Union ein Teil 

der Einnahmen in den allgemeinen Haushalt fließen könnte und Kalifornien 

                                            
1294  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 233. 
1295  S. auch Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (90); Sterk u.a., Ready to Link Up? Implications of 

Design Differences for Linking Domestic Emissions Trading Schemes, 2006, 15. 
1296  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 305. 
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neben der Förderung von Reduktionsmaßnahmen auch die Unterstützung 

etwa von Stromkunden oder benachteiligten Kommunen anstrebt. Trotz 

Unterschieden in einzelnen Details der Zuteilungsverfahren stimmen die 

Emissionshandelssysteme der Europäischen Union und Kaliforniens folg-

lich vergleichsweise weit und in der grundsätzlichen Ausrichtung überein. 

Eine Verknüpfung würde damit ohne Absprachen erfolgen können. Ein rei-

bungsloses Funktionieren und die Wirksamkeit des verknüpften Emis-

sionshandelssystems würden aber zumindest durch eine Harmonisierung 

der Auktionskalender erleichtert werden. Dies könnte auch unerwünschte 

Folgen wie etwa Preisschwankungen oder Spekulationen bei den Versteige-

rungen vermeiden. Auch gemeinsame Versteigerungen wären grundsätz-

lich denkbar.1297 

5.3.1.1 Erfüllung der rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union 

seitens Kaliforniens 

Voraussetzung für eine Verknüpfung ist seitens der Europäischen Union, 

dass das andere Emissionshandelssystem verpflichtend ist und eine absolu-

te Emissionsobergrenze aufweist. Auch das kalifornische Emissionshan-

delssystem erfüllt diese Vorgaben. Emittenten, die mehr als 25.000 metri-

sche Tonnen CO2-eq pro Jahr ausstoßen, sind zur Teilnahme am Emissions-

handelssystem verpflichtet. Wird dieser Schwellenwert nicht erreicht, kön-

nen die kleineren Emittenten freiwillig teilnehmen. Dann unterliegen sie al-

lerdings den gleichen Verpflichtungen und können das Emissionshandels-

system erst zum Ende einer Handelsperiode verlassen. Insoweit entspricht 

das kalifornische System den europäischen Anforderungen. Das gilt auch 

für die Emissionsobergrenze, die von 394,5 Millionen Tonnen CO2-eq im 

Jahr 2015 auf 334,2 Millionen Tonnen CO2-eq im Jahr 2020 abgesenkt wer-

den soll. Im Vergleich zu den prognostizierten Emissionen sollen die Emis-

sionen in den verpflichteten Sektoren damit um fast 20 Prozent reduziert 

werden. Die Obergrenze wurde folglich nicht nur absolut ausgestaltet, son-

dern wirkt auch so. Ein Handel mit „Hot Air“ ist somit nicht möglich. Inso-

fern stößt eine Verknüpfung zwischen den Emissionshandelssystemen der 

Europäischen Union und Kaliforniens auf keine rechtlichen Hindernisse. 

Die Europäische Union hat aber auch bei einer Verknüpfung ein hohes 

Umweltschutzniveau sicherzustellen und darf dieses grundsätzlich nicht 

                                            
1297  S. zur Zulässigkeit solcher Maßnahmen in der Europäischen Union Kap. 6.1.2.1. 
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unterschreiten, es sei denn, dass andere Rechtsgüter ausnahmsweise den 

Umweltschutz in der Abwägung überragen und damit das Vorgehen recht-

fertigen. Daraus lassen sich weitere Anforderungen ableiten, die Kalifornien 

erfüllen müsste, damit die Europäische Union das bereits erreichte Schutz-

niveau aufrechterhalten kann. Dazu gehört auch ein zuverlässiges Kontroll- 

und Durchsetzungssystem. Ansonsten könnten Zertifikate in die Europä-

ische Union gelangen, ohne dass tatsächlich entsprechende Emissionen re-

duziert worden sind oder wenigstens eine Bestrafung des Verkäufers für 

überschüssige Emissionen erfolgt. Die Erreichung von Klimaschutzzielen 

und auch die Sicherstellung des Umweltschutzniveaus wären hier gefähr-

det. Im Grundsatz verfügen aber sowohl das europäische als auch das kali-

fornische Emissionshandelssystem über zuverlässige und akkurate Kon-

trollmaßnahmen sowie über abschreckende Sanktionen.1298 Beide sehen 

Überwachungs- und Berichtspflichten sowie eine Verifikation vor, unter-

scheiden sich aber in der Art der Sanktionierung. Während in der Europä-

ischen Union für eine nicht abgedeckte Tonne eine Strafzahlung verhängt 

wird und die Zertifikate nachgereicht werden müssen, wird in Kalifornien 

eine Nachreichung für jede überschüssige Emission im Verhältnis von vier 

zu eins fällig. Dieser Unterschied hindert eine Verknüpfung jedoch nicht, da 

zwischen den Emissionshandelssystemen Vertrauen über die jeweilige Zu-

verlässigkeit aufgebaut werden kann. Die Sicherstellung des Schutzniveaus 

wird demzufolge hierdurch nicht gefährdet, so dass in dem Kontroll- und 

Durchsetzungssystem auch kein rechtliches Hindernis zu sehen ist. 

Die Emissionshandelssysteme unterscheiden sich daneben aber auch in der 

Einbeziehung der Treibhausgase, bei denen ebenfalls Kalifornien breiter 

aufgestellt ist und weitere, selbst im Kyoto-Protokoll nicht aufgeführte 

Treibhausgase erfasst. Die Europäische Union begründete jedoch die Be-

grenzung der einbezogenen Treibhausgase auf Kohlendioxid in den ersten 

beiden Handelsperioden damit, dass CO2-Emissionen allgemein dafür be-

kannt seien, gleichmäßig gute Überwachungsdaten zu liefern, und dass die 

Einbeziehung der übrigen im Kyoto-Protokoll genannten Treibhausgase 

von der Lösung der Probleme bei Überwachung, Berichterstattung und Prü-

fung abhänge.1299 Für eine Verknüpfung stellt die Berücksichtigung von 

                                            
1298  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 303. 
1299  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2001) 581 endgültig vom 23.10.2001, 

10.  
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schlecht zu überwachenden Treibhausgasen insofern ein Problem dar, als 

Unsicherheiten über das tatsächliche Emissionsniveau in das andere System 

übertragen und Klimaschutzziele dort gefährdet werden können.1300 Bereits 

in der dritten Handelsperiode erweiterte aber auch die Europäische Union 

den Anwendungsbereich auf Distickstoffoxid und perfluorierte Kohlenwas-

serstoffe. In Anbetracht dessen sowie angesichts der Zeitspanne von circa 

15 Jahren seit der Äußerung zu den Kontrollproblemen und einer seither 

möglichen Weiterentwicklung der technischen Überwachungsmaßnahmen 

besteht die ökologische Unsicherheit nicht mehr in gleichem Maße. Zudem 

ist zu erwarten, dass Kalifornien, das insgesamt ambitionierte Klimaschutz-

ziele verfolgt und als Vorreiter gilt, keine Gase eingeschlossen hätte, sofern 

keine akkurate und zuverlässige Überwachung sichergestellt werden könn-

te. Dies würde auch die kalifornischen Klimaschutzziele gefährden. Daher 

ist von einer ausreichenden Überwachung der anderen Treibhausgase in 

Kalifornien auszugehen. Im Ergebnis ergibt sich damit also keine Gefähr-

dung des Schutzniveaus durch die unterschiedliche Einbeziehung der 

Treibhausgase und folglich kein Hindernis für eine Verknüpfung. 

Eine weitere Herausforderung sind – auch in rechtlicher Hinsicht – die Pro-

jektgutschriften.1301 Die Europäische Union und Kalifornien erkennen zwar 

beide Gutschriften aus Emissionsminderungsprojekten an. Jedoch unter-

scheiden sie sich in einzelnen Voraussetzungen, die für eine Verknüpfung 

durchaus hinderlich sein können. So akzeptiert Kalifornien ebenso wie 

RGGI Aufforstungsprojekte. Ergebnis jener Untersuchung war, dass eine 

Verknüpfung mit RGGI nicht an den Aufforstungsprojekten scheitern müss-

te, da RGGI strenge Bedingungen für die Anerkennung stellt und dadurch 

auch die Europäische Union nicht die Gefährdung des Schutzniveaus zu be-

sorgen hätte.1302 Das Gleiche gilt auch für eine Verknüpfung mit dem kali-

fornischen Emissionshandelssystem.  

In Kalifornien kommt allerdings noch die Regelung der Käufersanktionie-

rung1303 hinzu. Danach können Gutschriften unter anderem ihre Gültigkeit 

                                            
1300  S. Kap. 3.4.2.1.1; s. auch Baron/Bygrave, Towards International Emissions Trading: De-

sign implications for linkages, 2002, 22; Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (90); Sterk u.a., 
Ready to Link Up? Implications of Design Differences for Linking Domestic Emissions 
Trading Schemes, 2006, 14. 

1301  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 306 ff. 
1302  S. bereits Kap. 5.2.1.1. 
1303  S. hierzu auch Kap. 3.4.2.5. 
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verlieren, wenn wesentlich weniger Emissionsreduktionen erzielt wurden 

als im Projektbericht angegeben. Infolgedessen muss der Verwender diese 

Gutschriften durch gültige Projektgutschriften oder andere anerkannte Zer-

tifikate ersetzen. Die Europäische Union hat hingegen diesbezüglich keine 

Regelung erlassen. Ein Ausfall von Projektgutschriften hat in der Europä-

ischen Union keine Folgen, das heißt, dass jegliche Projektgutschriften gül-

tig bleiben, auch wenn sich später herausstellen sollte, dass weniger Emis-

sionen reduziert wurden. Hintergrund des Regelungsverzichts ist, dass eine 

externe Verifikation für die Projektgutschriften vorausgesetzt wird. Aller-

dings sieht Kalifornien dies ebenfalls vor. Aus Sicht der Europäischen Uni-

on wäre der Unterschied folgenlos, da sich an der Durchsetzbarkeit ihrer 

Regelung infolge der Verknüpfung nichts ändert und auch das Schutzni-

veau insbesondere durch die Verifikation sichergestellt wird. Allerdings 

müsste die Europäische Union die Zertifizierungsstellen, die Kalifornien 

anerkennt, ebenfalls akzeptieren, damit die kalifornischen Projektgutschrif-

ten Gültigkeit erhalten können.1304 Für Kalifornien kann der Unterschied 

hingegen bedeuten, dass Projektgutschriften, die in die Europäische Union 

verkauft werden und eigentlich für ungültig erklärt werden müssten, wei-

terhin als gültig gelten, weil keine Durchgriffsmöglichkeit in das andere 

System besteht und somit keine Rückübertragung stattfinden kann. Die ka-

lifornische Regelung verliert dadurch zumindest teilweise ihre Durchsetz-

barkeit. Umgekehrt können kalifornische Emittenten nach der Verknüpfung 

zwar Projektgutschriften aus der Europäischen Union kaufen, diese aber 

noch weniger bezüglich ihrer zukünftigen Gültigkeit einschätzen, wodurch 

ihre Handlungsunsicherheit verstärkt wird. Der Kauf europäischer Projekt-

gutschriften würde deshalb eher unterbleiben.  

Obwohl die Europäische Union für die Ermöglichung der Verknüpfung 

keinen rechtlichen Änderungsbedarf aufweist, kann dieser Unterschied 

Diskussionspunkt von Verknüpfungsverhandlungen sein und zu Abspra-

chen führen. Denkbar ist neben einheitlichen Verifizierungsbedingungen 

etwa, dass auch die Europäische Union die Käufersanktionierung einführt. 

Dies ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich, weil dies erstens das System ver-

kompliziert, zweitens die Transaktionskosten erhöht und damit die Effi-

zienz mindert sowie drittens die Europäische Union die Notwendigkeit ei-

ner solchen Regelung bei gleichzeitiger Verifikation nicht einsehen wird. 

                                            
1304  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 308. 
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Realistischer wäre es, dass die Einführung einer gemeinsamen Reserve ver-

einbart wird, in der von jedem Minderungsprojekt ein festgelegter Teil der 

Gutschriften hinterlegt wird. Bei Feststellung der Fehlerhaftigkeit von Gut-

schriften könnten diese dann durch andere Gutschriften aus der Reserve er-

setzt werden.1305 Für die Sicherstellung des Schutzniveaus wäre diese Vor-

kehrung zwar in der Europäischen Union nicht zwingend erforderlich, aber 

politisch hinnehmbar. Sie könnte aber auch insgesamt zur Verbesserung der 

Umwelt beitragen. Für Kalifornien wiederum könnte die Reserve oder eine 

ähnliche Regelung eine Bedingung für eine Verknüpfung darstellen. Im Er-

gebnis geht eine Verknüpfung zwischen den Emissionshandelssystemen 

der Europäischen Union und Kaliforniens somit zwar auch mit rechtlichen 

Herausforderungen einher. Verhindert wird sie deshalb jedoch nicht. 

5.3.1.2 Hemmnisse für eine Verknüpfung 

Aus Sicht der Europäischen Union können ein Mindestpreis bei der Ver-

steigerung und Markteingriffe eine Verknüpfung erschweren. Auch Unter-

schiede in der Länge der Handelsperioden sowie unterschiedliche Regelun-

gen für die Einreichung der Zertifikate zur Pflichterfüllung können eben-

falls Hemmnisse für die Verknüpfung darstellen. Diese Ausgestaltungsent-

scheidungen wurden in der Europäischen Union und in Kalifornien jeweils 

anders gelöst, so dass die Wirkungen einer Verknüpfung und damit auch 

die Chancen zur Ermöglichung der Verknüpfung abzuschätzen sind. 

Ähnlich wie RGGI sieht auch Kalifornien einen Mindestpreis bei der Ver-

steigerung vor. Im Unterschied zu RGGI liegt dieser aber wesentlich höher 

und damit näher am Marktpreis. So betrug der Mindestpreis bei der ersten 

gemeinsamen Versteigerung von Kalifornien und Québec im November 

2014 11,34 (amerikanische) Dollar. Versteigert wurden die Zertifikate letzt-

lich zu dem einheitlichen Preis von 12,10 (amerikanischen) Dollar.1306 

Durchgängig wurden die Zertifikate aber in allen Auktionen zu einem Preis 

oberhalb des Mindestpreises und nicht genau zu dem Mindestpreis verstei-

gert. Bereits die Verknüpfungsgespräche der Europäischen Union mit Aus-

tralien haben allerdings verdeutlicht, dass die Europäische Union Preisun-

tergrenzen ablehnt. Während eine Verknüpfung mit RGGI dennoch nicht 

                                            
1305  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 309. 
1306  S. CARB/MDDELCC, California Cap-and-Trade Program and Québec Cap-and-Trade 

System November 2014 Joint Auction #1, Summary Results Report, 2014, 3. 
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hieran scheitern müsste, weil die Untergrenze dort praktisch keine Rolle 

mehr spielt, könnte die kalifornische Ausgestaltung sich zu einem politi-

schen Hindernis einer Verknüpfung entwickeln. Denn sie liegt in etwa auf 

dem Niveau der von Australien ursprünglich geplanten Preisuntergrenze. 

Folglich könnte die Europäische Union auf eine Verknüpfung verzichten, 

sofern Kalifornien – und damit auch Québec – nicht den Mindestpreis ab-

schafft. Ob diese Forderung jedoch politisch durchsetzbar ist, ist fraglich. 

Kalifornien ist im Gegensatz zu Australien selbst nicht so interessiert an ei-

ner Verknüpfung und angewiesen auf weitere kostengünstige Minderungs-

optionen, dass sie jegliche Forderungen der Europäischen Union bedin-

gungslos erfüllen müsste. Daher kann durchaus davon ausgegangen wer-

den, dass die Europäische Union den Mindestpreis ausnahmsweise duldet, 

um gerade diese Verknüpfung durchzuführen. Dadurch, dass die Zertifika-

te letztlich zu höheren Preisen als dem Mindestpreis versteigert wurden, 

sollte dies für die Europäische Union grundsätzlich auch politisch akzepta-

bel sein. Kalifornien müsste umgekehrt jedoch bedenken, dass Versteige-

rungseinnahmen sinken könnten, wenn Emittenten, statt an den Auktionen 

teilzunehmen, Zertifikate auf dem europäischen Markt erwerben. Deshalb 

kann es sinnvoll sein, diesbezüglich eine Harmonisierung zu vereinbaren. 

Demnach könnte entweder ein gemeinsamer Mindestpreis für das ver-

knüpfte Emissionshandelssystem oder insgesamt ein Verzicht auf die Preis-

untergrenze beschlossen werden.1307 

Unterschiede weisen die Emissionshandelssysteme auch in den Ausgestal-

tungsdetails zu den Markteingriffen auf. Während die Europäische Union 

im Fall von stark angestiegenen Zertifikatspreisen Änderungen bei den Ver-

steigerungen vornimmt, bietet Kalifornien weitere Zertifikate per Festpreis 

von 40, 45 und 50 Dollar zusätzlich zu den Versteigerungen an, um Kosten 

zu beschränken. Eine Gefährdung des Schutzniveaus muss die Europäische 

Union deshalb jedoch nicht befürchten. Kalifornien verkauft diese Zertifika-

te aus einer zuvor gebildeten Reserve, die bereits in der Emissionsobergren-

ze berücksichtigt ist. Dadurch können nicht unbegrenzt weitere Treibhaus-

gase ausgestoßen werden. Auch wenn der Verkauf zum Festpreis wie ein 

Höchstpreis für die Zertifikate wirkt, hindert dies eine Verknüpfung grund-

                                            
1307  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 311. 
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sätzlich nicht.1308 Im Gegensatz zu den politisch kontroversen Mindestprei-

sen lehnt die Europäische Union Höchstpreise nicht kategorisch ab, wie sich 

an den Verknüpfungsgesprächen mit Australien gezeigt hat. Zudem ist der 

Festpreis so hoch, dass momentan keine Nachfrage nach diesen Zertifikaten 

besteht. Daher ist die Möglichkeit, in Kalifornien Zertifikate zum Festpreis 

zu kaufen, weder rechtlich noch politisch als ein Hindernis für eine Ver-

knüpfung einzustufen. 

Das gleiche gilt für die Unterschiede in den Längen der Handelsperioden. 

Kalifornien befindet sich in der zweiten, dreijährigen Handelsperiode, die 

bis zum 31. Dezember 2017 läuft. Daran schließt sich die dritte Handelspe-

riode von 2018 bis 2020 an. Auch die dritte Handelsperiode in der Europä-

ischen Union endet in jenem Jahr. Diese Endjahre stimmen zwischen den 

Systemen also überein. Für die Planung und Durchführung der Verknüp-

fung ist diese mittelfristige Perspektive von Vorteil. Auch wirkt sich die un-

terschiedliche Länge der Handelsperioden nicht nachteilig aus, weil dies 

nur bei unterschiedlichen Banking- und Borrowing-Regelungen der Fall 

sein könnte, die dann umgangen werden könnten. Hierin unterscheiden 

sich die Emissionshandelssysteme aber gerade nicht. Demnach könnte eine 

Verknüpfung eingegangen werden. 

Hinderlich könnten dagegen die unterschiedlichen Abgabezeitpunkte für 

die Zertifikate sein. Hierbei steht der jährlichen Abgabe in der Europäischen 

Union die gestaffelte Abgabe in Kalifornien gegenüber. Die kalifornischen 

Emittenten müssen in den ersten beiden Jahren der dreijährigen Handelspe-

rioden lediglich 30 Prozent ihrer Emissionen des Vorjahres mit Zertifikaten 

abdecken.1309 Erst im letzten Jahr der Handelsperioden müssen so viele Zer-

tifikate eingereicht werden, dass die Emissionen der Handelsperiode voll-

ständig ausgeglichen werden. Die bereits abgegebenen Zertifikate werden 

hierbei abgezogen. Damit erfolgt die endgültige Abrechnung zwischen 

Emissionen und eingereichten Zertifikaten im Anschluss an die dreijährige 

Handelsperiode. Insoweit weisen das kalifornische Emissionshandelssys-

tem und RGGI Ähnlichkeiten auf. Bereits bei einer möglichen Verknüpfung 

zwischen dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union und RGGI 

zeigte sich, dass der Handel der Zertifikate durch diesen Unterschied zwar 

                                            
1308  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 310 f. 
1309  Für das Jahr 2013 wurde diese Verpflichtung im Übrigen vollständig von allen Teil-

nehmern erfüllt; Hsia-Kiung/Morehouse, Carbon Market California, 2015, 17.  
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zum Spekulieren missbraucht werden könnte,1310 aber auch Marktknapphei-

ten ausgleichen und den Zertifikatspreis stabilisieren kann. Ebenso wurde 

deutlich, dass eine Verknüpfung auch ohne einheitliche Abgabezeitpunkte 

und -modalitäten durchführbar und funktionsfähig ist, dass dieser Unter-

schied aber aus politischer Sicht ein Ansatzpunkt für Harmonisierungs-

maßnahmen zwischen den Systemen wäre. Diese Ergebnisse treffen eben-

falls auf eine Verknüpfung mit Kalifornien zu, so dass eine Verknüpfung 

dennoch durchgeführt werden könnte. 

Politische Kontroversen zwischen den Verknüpfungspartnern Europäische 

Union und Kalifornien können auch hinsichtlich der Größe der Emissions-

handelssysteme und der jeweiligen Zertifikatspreise entstehen. Das Emis-

sionshandelssystem der Europäischen Union ist ungefähr fünfmal so groß 

wie das kalifornische Emissionshandelssystem.1311 Im Vergleich zu RGGI 

oder dem Tokyoter Emissionshandelssystem fällt der Unterschied damit 

nicht so stark aus. Dadurch würde das kalifornische Emissionshandelssys-

tem nicht vollständig in dem verknüpften System untergehen, sondern 

könnte sich besser Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten über zukünftige 

Ausgestaltungsfragen bewahren und hätte größeres Gewicht bei Entschei-

dungen über die Ausgestaltung des dann verknüpften Emissionshandels-

systems. Um eine Verknüpfung politisch in Kalifornien durchzusetzen, 

kann es allerdings notwendig werden, zumindest gegenseitige Informati-

onspflichten über Entscheidungen aufzuerlegen sowie Modalitäten der Be-

endigung der Verknüpfung festzulegen. Beteiligungs- und Mitsprache-

rechte an Entscheidungen in dem jeweils anderen Emissionshandelssystem 

lassen sich hingegen rechtlich nicht einräumen. Der Größenunterschied 

hindert eine Verknüpfung somit an sich nicht, erfordert aber politische Ab-

sprachen zwischen den Verknüpfungspartnern. 

Auch hinsichtlich der Zertifikatspreise weichen die Systeme nicht so stark 

voneinander ab. Am Sekundärmarkt in Kalifornien wurden die Zertifikate 

im Jahr 2014 für etwa zwölf Dollar (damals etwa neun Euro) gehandelt,1312 

                                            
1310  Volmert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (670). 
1311  Selbst bei einer Berücksichtigung des Emissionshandelssystems von Québec ist das 

europäische System noch gut viermal so groß wie das verknüpfte nordamerikanische 
Emissionshandelssystem. 

1312  S. Hsia-Kiung/Morehouse, Carbon Market California, 2015, 15. Im Übrigen werden für 
das Jahr 2020 Preise zwischen 15 und 75 Dollar in Kalifornien erwartet. Future-
Zertifikate der Europäischen Union für das Jahr 2020 wurden im Jahr 2011 hingegen 
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wohingegen im selben Zeitraum in der Europäischen Union an der EEX 

Zertifikatspreise zwischen 4,50 und gut sieben Euro mit steigender Tendenz 

erzielt wurden.1313 Infolge einer Verknüpfung würde sich der Zertifikats-

preis zwischen diesen Werten einpendeln. Damit würde der Zertifikatspreis 

in Kalifornien leicht sinken und in der Europäischen Union leicht steigen. 

Aufgrund der ohnehin erwarteten Preissteigerungen wäre dies in der Euro-

päischen Union hinnehmbar. Im Gegenzug könnte Kalifornien dadurch die 

Kostenbelastung der Emittenten senken und zugleich auf die noch kosten-

günstigeren Minderungsoptionen aus der Europäischen Union zugreifen. 

Das kalifornische Emissionshandelssystem würde somit zum Nettoimpor-

teur von Zertifikaten.1314 Hinderlich könnte für Kalifornien allerdings sein, 

dass auch Zertifikate aus der Europäischen Union gekauft werden könnten, 

die nicht auf reale Emissionsreduktionen, sondern auf die Überausstattung 

mit Zertifikaten zurückzuführen sind. Daher könnte Kalifornien wenig 

Interesse an einer Verknüpfung zeigen, solange in der Europäischen Union 

keine Reformen des Emissionshandelssystems durchgeführt und über-

schüssige Zertifikate stillgelegt wurden. Anderenfalls könnten die kaliforni-

schen Klimaschutzziele ausgehöhlt werden. Alternativ könnte Kalifornien 

aber auch mengenmäßige Beschränkungen, einen flexiblen Wechselkurs 

oder ein Gateway einführen, so dass die kalifornischen Emittenten nicht 

unbegrenzt europäische Zertifikate verwenden könnten, aber dennoch die 

Vorteile einer Verknüpfung zumindest in Teilen ausgenutzt würden. 

5.3.1.3 Bekannte Anforderungen Kaliforniens an andere Emissionshan-

delssysteme 

Kalifornien ist seit dem 1. Januar 2014 offiziell mit dem Emissionshandels-

system der kanadischen Provinz Québec verknüpft. Vorausgegangen waren 

intensive Verhandlungen, die in dem Abschluss des „California-Quebec 

Agreement to Integrate and Harmonize their Cap-and-Trade Programs“ 

mündeten.1315 Danach wurden nicht nur die gegenseitige Anerkennung und 

                                                                                                                                    
zwischen 17 und 37 Dollar gehandelt; Zetterberg, Linking the Emissions Trading Sys-

tems in EU and California, 2012, 32. 
1313  S. EEX, EU Emission Allowances Secondary Market, http://www.eex.com/de/ 

marktdaten/umweltprodukte/spotmarkt/european-emission-allowances---global-
environmental-exchange/21254#!/2015/10/16, 17.10.2015. 

1314  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 312. 
1315  S. auch Kap. 4.3.3.6. 
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der Handel der Zertifikate sowie die Durchführung gemeinsamer Verstei-

gerungen vereinbart. Besonderen Wert legte Kalifornien auch auf die Rege-

lung zu der Anerkennung von Projektgutschriften. Ausdrücklich wurde 

dabei in Art. 5 der Übereinkunft festgehalten, dass Emissionsreduktionen 

und verbesserte Speicherungen real, zusätzlich, messbar, dauerhaft, nach-

weisbar und durchsetzbar sind. Die entsprechenden Protokolle müssten 

diese Eigenschaften verlangen. Für Kalifornien sind damit ökologische As-

pekte bei der Anerkennung von Emissionsminderungsprojekten nicht zu 

vernachlässigen. Daraus lässt sich für eine Verknüpfung mit dem Emis-

sionshandelssystem der Europäischen Union ableiten, dass Kalifornien die 

Projektgutschriften aus CDM skeptisch sehen würde, da sie mit ökologi-

schen Unsicherheiten in Verbindung gebracht werden.1316 Für Verknüp-

fungsverhandlungen könnte daher die Anerkennung von Projektgutschrif-

ten auch von Seiten Kaliforniens ein entscheidender Diskussionspunkt sein. 

Die Europäische Union würde jedoch wohl nicht auf die Projektgutschriften 

aufgrund ihrer Funktion als Maßnahme zur Kostenkontrolle verzichten. Zu 

diskutieren wäre daher etwa ein verbessertes Überwachungssystem oder 

die Beschränkung auf Projekte, die tatsächlich zusätzliche Reduktionen her-

vorbringen. Eine Verknüpfung müsste folglich an der Anerkennung von 

CDM in der Europäischen Union aus kalifornischer Sicht nicht notwendi-

gerweise scheitern.  

Neben der Übereinkunft musste auch der kalifornische Gouverneur förm-

lich erklären, dass das Emissionshandelssystem von Québec die Vorausset-

zungen zur Verknüpfung erfüllt. Diese Anforderungen sind rechtlich fest-

geschrieben, so dass sie auch auf eine Verknüpfung mit dem Emissionshan-

delssystem der Europäischen Union zutreffen müssten. Gemäß § 12894 (f) 

des California Government Code muss der Gouverneur feststellen, dass das 

für die Verknüpfung infrage kommende Emissionshandelssystem gleich-

falls strenge oder strengere Anforderungen an die Treibhausgasemissions-

reduktion stellt. Dazu gehören auch die Projektgutschriften. Zudem müsse 

der kalifornische Staat auch weiterhin fähig sein, die Regelungen zum Kli-

maschutz gegenüber den verpflichteten Emittenten durchzusetzen, und die 

Verknüpfung dürfe zu keiner Haftung des Staates oder einer staatlichen 

Behörde führen, wenn die Verknüpfung fehlerhaft verlaufe. Darunter falle 

                                            
1316  S. z.B. Schneider, Is the CDM fulfilling its environmental and sustainable development 

objectives? An evaluation of the CDM and options for improvement, 2007. 
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auch der Schutz vor Cyber-Attacken.1317 Des Weiteren müsse das andere 

Emissionshandelssystem genauso strenge oder strengere Durchsetzungs-

vorschriften aufweisen.1318 

Letzteres trifft auch auf das Emissionshandelssystem der Europäischen 

Union zu, in dem die fehlenden Zertifikate nachgereicht sowie eine Strafe 

gezahlt werden müssen. Emittenten, die nach kalifornischem Recht Ver-

pflichtungen haben, müssten diese auch nach der Verknüpfung in Kalifor-

nien erfüllen. Insoweit bleibt also der kalifornische Staat durchsetzungsfä-

hig. Ferner hat die Europäische Union Sicherheitsprobleme erkannt und ein 

einheitliches Unionsregister eingeführt. Die bei der Verknüpfung zwischen 

Kalifornien und Québec diesbezüglich geäußerten Bedenken sind demnach 

nicht mehr gültig.1319 Auch eine Haftung könnte durch die Verknüpfung 

nicht ausgelöst werden. Drei der vier Anforderungen können demzufolge 

für eine Verknüpfung mit dem Emissionshandelssystem der Europäischen 

Union als gegeben angesehen werden.  

Schließlich ist noch zu prüfen, ob die Europäische Union mindestens genau-

so strenge Anforderungen an die Treibhausgasemissionsreduktion stellt. 

Die Europäische Union sieht bis zum Jahr 2020 eine Emissionsreduktion 

von 21 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 2005 vor, was einer 

Reduktion um 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 entspricht. Kalifor-

nien beabsichtigt hingegen, die Emissionen insgesamt auf das Niveau des 

Jahres 1990 abzusenken, wozu das Emissionshandelssystem einen Großteil 

beitragen soll. Hiernach ist das Emissionshandelssystem der Europäischen 

Union sogar als ambitionierter einzustufen, so dass auch diese Vorausset-

zung erfüllt wäre. In den Feststellungen zur Verknüpfung mit Québec wur-

den darüber hinaus aber auch einzelne Regelungen betrachtet. In allen ma-

teriellen Aspekten seien sich die Emissionshandelssysteme von Kalifornien 

und Québec ähnlich oder identisch. Dazu gehören Berichtspflichten mit-

samt einer Verifikation, ein Registersystem, Beschränkungen für Zertifikate 

oder Projektgutschriften, die ein Emittent vorhalten kann, Regelungen zur 

Verhinderung von unauthorisierten oder betrügerische Transaktionen so-

                                            
1317  S. Harris, Attorney General's Advice to Governor Concerning Linkage of California 

and Quebec Cap-and-Trade Programs, Brief vom 5. März 2013, 6. 
1318  S. auch Brown (Governor of California), Request for Findings under SB 1018, Brief vom 

8. April 2013. 
1319  S. Harris, Attorney General's Advice to Governor Concerning Linkage of California 

and Quebec Cap-and-Trade Programs, Brief vom 5. März 2013, 6. 



Barbara Volmert    

 

 364 

wie eine Zertifikatsreserve als Kostenbeschränkungsmaßnahme.1320 Zudem 

wird die Ersetzung von ungültigen Projektgutschriften gefordert und für 

das Emissionshandelssystem von Québec bejaht. Dies könnte die Europä-

ische Union mit den bisherigen Regelungen jedoch nicht erfüllen. Zudem 

befindet sich in diesem Emissionshandelssystem nach wie vor eine Vielzahl 

an überschüssigen Zertifikaten, die als „Hot Air“ nach einer Verknüpfung 

auch nach Kalifornien gelangen könnten. Daher könnte Kalifornien hin-

sichtlich der ersten Anforderung zu dem Ergebnis kommen, dass die Euro-

päische Union keine gleichwertigen Anforderungen an die Emissionsreduk-

tion stellt und dass deshalb eine Verknüpfung unterbleiben müsste, sofern 

und soweit keine Reformen in der Europäischen Union durchgeführt wer-

den.  

5.3.2 Realisierungschancen dieser Verknüpfung 

Die Ausführungen haben zwar gezeigt, dass die Emissionshandelssysteme 

der Europäischen Union und Kaliforniens nicht in allen Ausgestaltungs-

merkmalen übereinstimmen. Keiner der Unterschiede wäre jedoch aus Sicht 

der Europäischen Union so wesentlich, dass eine Verknüpfung verhindert 

werden würde. Lediglich der Mindestpreis in Kalifornien könnte sich für 

die Europäische Union als politisches Hindernis herausstellen. Ansonsten 

erscheint zumindest seitens der Europäischen Union eine Verknüpfung mit 

dem kalifornischen Emissionshandelssystem auch aufgrund seiner transat-

lantischen Bedeutung und Symbolkraft erstrebenswert und insgesamt rea-

listisch, insbesondere nachdem die geplante Verknüpfung mit dem australi-

schen System gescheitert ist. Der Verknüpfungspartner Kalifornien zeigt 

momentan nach der erfolgten Verknüpfung mit dem Emissionshandelssys-

tem von Québec jedoch eine stärkere Fokussierung auf die Western Climate 

Initiative und dessen Voranschreiten als ein Interesse an einer Verknüpfung 

mit dem europäischen Emissionshandelssystem. Das liegt vor allem auch an 

den noch nicht durchgeführten oder nicht ausreichenden Reformen in der 

Europäischen Union. Dadurch befinden sich zu viele Zertifikate im Markt, 

die die Reduktionsziele von Kalifornien nach einer Verknüpfung gefährden 

                                            
1320  S. Brown (Governor of California), Request for Findings under SB 1018, Brief vom 

8. April 2013, 1 f. 
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könnten. Die Bereitschaft Kaliforniens, sich zu verknüpfen, wird daher ent-

scheidend von wirksamen europäischen Reformen abhängen.1321 

Sollten diese durchgeführt werden, würde auch eine Verknüpfung mittel-

fristig zwischen den Emissionshandelssystemen wahrscheinlicher wer-

den.1322 Denn insgesamt weisen die Systeme viele Ähnlichkeiten in der 

grundsätzlichen Ausgestaltung auf und unterscheiden sich nur in den De-

tails. Diese Unterschiede könnten durch Harmonisierungen wie etwa der 

Verifikationsanforderungen und der Abgabemodalitäten für die Zertifikate, 

durch die Einführung einer gemeinsamen Reserve für Projektgutschriften 

oder durch die Abstimmung der Auktionskalender beseitigt werden, um 

die Verknüpfung zu ermöglichen und ein reibungsloses Funktionieren zu 

gewährleisten. Auch über gemeinsame Versteigerungen oder die Entwick-

lung eines gemeinsamen Registers könnte zwischen der Europäischen 

Union und Kalifornien verhandelt werden, wie dies bereits zwischen Kali-

fornien und Québec vereinbart wurde.  

5.4 Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Europä-

ischen Union und des Tokyo Metropolitan Government 

Ähnlich wie eine Verknüpfung mit RGGI steht auch eine Verknüpfung mit 

dem Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan Government allein 

aufgrund der Größenunterschiede vor besonderen politischen Herausforde-

rungen. Zusätzlich könnten weitere Ausgestaltungsmerkmale eine Ver-

knüpfung zwischen den Emissionshandelssystemen der Europäischen 

Union und des Tokyo Metropolitan Government erschweren. Diese werden 

im Folgenden näher untersucht.1323 

5.4.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausgestaltung 

Die Emissionshandelssysteme der Europäischen Union und des Tokyo 

Metropolitan Government weisen etliche Unterschiede in der Ausgestal-

tung aus. Zuvorderst fällt dabei der unterschiedliche Anwendungsbereich 

                                            
1321  So auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 314. 
1322  S. auch Zetterberg, Linking the Emissions Trading Systems in EU and California, 2012, 

41 ff. 
1323  S. zu einem Vergleich der Ausgestaltungsmerkmale auch 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 257 ff. 
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auf. Die Europäische Union verpflichtet Stromerzeuger und energieintensi-

ve industrielle Sektoren zur Teilnahme am Emissionshandelssystem. Dage-

gen adressiert TMG vor allem die Emissionen des Gewerbesektors und zu 

einem geringeren Teil des Industriesektors, der in Tokyo selbst nicht stark 

ausgebildet ist. Ähnliche Emittenten oder sogar Konkurrenten sind dem-

nach nicht betroffen. Für eine Verknüpfung stellt der unterschiedliche An-

wendungsbereich von Emittenten jedoch kein Hindernis dar. Das gleiche 

gilt für den Unterschied bei der Einbeziehung der Treibhausgase. Das Emis-

sionshandelssystem von TMG ist im Gegensatz zum europäischen System 

noch auf Kohlendioxid beschränkt. Verknüpfungsfähig sind sie dennoch.  

Unterschiede bestehen inzwischen auch hinsichtlich des Vergabeverfahrens. 

Zwar wurden in beiden Systemen Reserven für Neuemittenten eingerichtet, 

aus der eine kostenlose Zuteilung erfolgt. Auch die Regelungen bezüglich 

der Anlagenstilllegungen sind vergleichbar und damit kein Hindernis für 

eine Verknüpfung.1324 Jedoch werden in der Europäischen Union die Zerti-

fikate in zunehmendem Maße versteigert oder aber kostenlos auf der 

Grundlage von Benchmarks zugeteilt. TMG teilt die Zertifikate dagegen 

kostenlos mittels Grandfathering zu. Eine Versteigerung ist auch für die 

Zukunft nicht vorgesehen. Politisch kann dieser Unterschied zwar insofern 

zu Diskussionen führen, dass die Europäische Union die schrittweise Ein-

führung der Versteigerung oder zumindest die Zuteilung nach Benchmarks 

auch in Tokyo anregt. Eine Verknüpfung kann aber auch ohne Anpassun-

gen vorgenommen werden.  

Gemeinsam ist den Emissionshandelssystemen, dass beide Banking erlau-

ben und Borrowing von Zertifikaten verbieten. Auch sind beide Systeme 

eher vorsichtig bezüglich Markteingriffsmechanismen. Im Emissionshan-

delssystem von TMG sind diese nicht vorgesehen, außer, dass im Fall stark 

steigender Preise Emissionsminderungsprojekte stärker gefördert werden 

sollen. Eine Verknüpfung mit dem europäischen Emissionshandelssystem 

könnte dem ebenfalls entgegenwirken und als Kostenbeschränkungsmaß-

nahme wirken, denn steigende Preise sind nicht zu erwarten.1325 

Zudem sehen die Emissionshandelssysteme die Anrechenbarkeit von Pro-

jektgutschriften vor. Doch in den Details sind auch hier große Unterschiede 

                                            
1324  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 257 f. 
1325  S. hierzu Kap. 5.4.1.2. 
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feststellbar. Während die Europäische Union den Fokus auf internationale 

Emissionsreduktionen insbesondere in Entwicklungsländern legt, erkennt 

TMG lokale und regionale, auf Japan begrenzte Minderungsprojekte an. Für 

die Europäische Union wäre dies kein Verknüpfungshindernis, da sie sich 

in Zukunft für weitere Projekttypen öffnen wird.1326 Auch stellt TMG hohe 

Anforderungen an die Überwachung, Berichterstattung und Verifikation 

der Projekte, so dass aus ökologischer Sicht eine Verknüpfung nicht unter-

bleiben müsste. TMG müsste allerdings den internationalen Ansatz der Eu-

ropäischen Union akzeptieren, der ihren eigenen Vorstellungen von heimi-

schen Reduktionen widerspricht.1327 Sollte TMG eine Verknüpfung mit dem 

europäischen System befürworten und damit eine internationalere Ausrich-

tung eingehen, sollte aber auch der Unterschied bei den Projekten im Er-

gebnis kein Problem darstellen. TMG könnte jedoch eine Mengenbeschrän-

kung für internationale Zertifikate und Projektgutschriften einführen, um 

trotz Verknüpfung Emissionsreduktionen in Tokyo sicherzustellen.  

5.4.1.1 Erfüllung der rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union 

seitens des Tokyo Metropolitan Government 

Bedenken hinsichtlich der Anforderungen an Verbindlichkeit sowie des 

Kontroll- und Durchsetzungssystems bestehen für eine Verknüpfung zwi-

schen den Emissionshandelssystemen der Europäischen Union und des 

TMG nicht. Emittenten in Tokyo sind verpflichtet, an dem Emissionshan-

delssystem teilzunehmen, wenn bestimmte Schwellenwerte beim Energie-

verbrauch überschritten werden, und dürfen aus dem System nur unter en-

gen Voraussetzungen und nach Prüfung durch TMG ausscheiden. Insofern 

erfüllt das Emissionshandelssystem von TMG die europäischen Vorgaben. 

Auch beim Kontroll- und Durchsetzungssystem verfügt TMG über ver-

gleichbar strenge Regelungen. Die verpflichteten Teilnehmer müssen die 

Emissionen überwachen, Bericht darüber erstatten und diesen Bericht veri-

fizieren lassen. Für nicht erfolgte Emissionsreduktionen ist unter anderem 

eine weitere Minderung um das 1,3-fache des Überschusses vorgesehen. 

Diese Anforderungen werden bislang von den Emittenten erfüllt, so dass 

die Regelungen als vollziehbar und auch TMG als durchsetzungsstark gel-

ten können. In den Einzelheiten stimmen die Emissionshandelssysteme also 

                                            
1326  S. bereits Kap. 5.2.1.2. 
1327  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 263. 
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zwar nicht vollständig überein, sie können sich aber gegenseitig über die 

Zuverlässigkeit der Überwachung und die abschreckende Wirkung von 

Sanktionen vertrauen.1328 Hinsichtlich dieser Ausgestaltungsmerkmale stößt 

eine Verknüpfung folglich auch auf keine rechtlichen Bedenken.  

Des Weiteren setzt die Europäische Union eine absolute Emissionsober-

grenze beim Verknüpfungspartner voraus. Dies ist für das Emissionshan-

delssystem von TMG schwerer einzuschätzen. Eine absolute Emissions-

obergrenze für das gesamte System wird bei TMG nicht vorgegeben. Viel-

mehr wird für jede Einrichtung eine individuelle absolute Emissionsober-

grenze in Abhängigkeit von den gewählten Basisjahremissionen und des 

Compliance Factors bestimmt. Die Emissionsobergrenze des gesamten Sys-

tems folgt erst aus der Addition dieser einzelnen Obergrenzen.1329 Diese 

Vorgehensweise widerspricht im Grundsatz der rechtlichen Anforderung 

aus der Emissionshandelsrichtlinie. Zweck dieser Regelung ist jedoch die 

Verhinderung des Handels mit „Hot Air“ oder eines Emissionszuwachses, 

wie er bei relativen Zielen bei entsprechender Steigerung der Bezugsgröße 

wie dem Energieverbrauch möglich wäre. Im Kern trifft die Regelung von 

TMG damit die Anforderungen dennoch und entspricht auch der europä-

ischen Zielsetzung, die Emissionen absolut zu begrenzen. Die Emittenten in 

Tokyo müssen ihre Emissionen reduzieren und dürfen nicht mehr unbe-

grenzt Treibhausgase ausstoßen. Daher müsste eine Verknüpfung nicht an 

diesem Unterschied scheitern. 

5.4.1.2 Hemmnisse für eine Verknüpfung 

Das größte Hindernis einer Verknüpfung zwischen den Emissionshandels-

systemen der Europäischen Union und von TMG stellt die beschränkte 

Handelsmöglichkeit in Tokyo dar.1330 Die Emittenten erhalten keine realen 

Zertifikate zugeteilt, die sie nach Belieben handeln können, sondern müssen 

ihre Reduktionsverpflichtung erst übererfüllen. Nur dann werden Emis-

                                            
1328  Ebenso Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 258. 
1329  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 203; Rudolph/Kawakatsu, Tokyo‟s green-
house gas emissions trading scheme: a model for sustainable megacity carbon mar-
kets, in: Kreiser u.a. (Hrsg.), Market Based Instruments: National Experiences in Envi-
ronmental Sustainability, 2013, 77 (83). 

1330  So auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 264. 
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sionsreduktionsgutschriften für „Excess Emission Reductions” ausgegeben, 

die zwischen den Emittenten innerhalb vorgegebener Grenzen gehandelt 

werden können. TMG legt folglich den Fokus auf die festgeschriebenen 

Emissionsreduktionen und weniger auf den Handel. Damit ähnelt das 

Emissionshandelssystem eher einem „Baseline-and-Credit“-System statt ei-

nem „klassischen“ „Cap-and-Trade“-System.1331 Rechtlich stellt dieser Un-

terschied kein Problem für eine Verknüpfung dar. Es ist kein unauflöslicher 

Widerspruch zu den europäischen Regelungen, der eine Verknüpfung ver-

hindert. Denn die Europäische Union erkennt mit den Projektgutschriften 

aus CDM und JI ebenfalls „Baseline-and-Credit“-Systeme an. Eine rechtliche 

Vorgabe, dass das andere Emissionshandelssystem ebenfalls „klassisch“ 

ausgestaltet sein muss, besteht nicht. Auch ein Widerspruch zu den Zielen 

der Kosteneffizienz und wirtschaftlichen Effizienz aus der Emissionshan-

delsrichtlinie folgt hieraus nicht. Im Grundsatz wird nach einer Verknüp-

fung weiterhin dort reduziert, wo dies am günstigsten erfolgen kann. Japa-

nische Emittenten werden ihre Reduktionsverpflichtungen nur übererfül-

len, wenn dies wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Daher ist die beschränkte 

Handelsmöglichkeit kein rechtliches, sondern allenfalls ein politisches Hin-

dernis der Verknüpfung. 

Eine Verknüpfung ist also rechtlich möglich. Doch ohne Handelsmöglich-

keiten erscheint auch eine Verknüpfung wenig sinnvoll und erfolgverspre-

chend. Ohne den Nachweis, dass tatsächlich handelbare Einheiten vorhan-

den sind, könnte die Europäische Union damit eine Verknüpfung vor allem 

aus ökonomischen und politischen Gründen wegen fehlender Vorteile ab-

lehnen. Bisher haben die Emittenten allerdings mehr Reduktionen vorge-

nommen als erforderlich, so dass Zertifikate theoretisch gehandelt werden 

können. Auch wenn lediglich ein ex post-Handel im auf die Reduktionen 

folgenden Jahr möglich ist, nimmt die Relevanz nach mehreren Jahren des 

Betriebes und des Sammelns von Erfahrungen stetig ab. Daher könnte die 

Verknüpfung bei Interesse aus Sicht der Europäischen Union trotzdem 

durchgeführt werden.  

Für TMG birgt eine Verknüpfung jedoch das Risiko, dass ungehindert eine 

Vielzahl europäischer Zertifikate in das eigene System gelangt und dadurch 

die Minderungsziele in Tokyo nicht erreicht werden. Dies würde dann ein-

                                            
1331  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 265. 
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treten, wenn es für die Emittenten in Tokyo günstiger ist, Zertifikate in der 

Europäischen Union zu kaufen als selbst zu reduzieren. Davon ist auszuge-

hen, da bei TMG mit Preisen zwischen 100 und 150 Dollar gerechnet 

wird.1332 Offizielle Angaben über die Transaktionspreise liegen zwar nicht 

vor. Bei der ersten Transaktion sei aber ein Preis von 142 Dollar erzielt wor-

den.1333 Infolge der Verknüpfung würden sich die Preise angleichen und 

sich aufgrund der Dominanz des europäischen Systems in der Nähe von 

dessen Zertifikatspreis einpendeln. Für die europäischen Emittenten hieße 

das eine marginale Preissteigerung, die praktisch allerdings nicht ins Ge-

wicht fiele. Dagegen eröffnet die Verknüpfung den japanischen Emittenten 

einen großen Markt mit ausreichenden und günstigen Minderungsoptio-

nen. Sie könnten demnach ihren Bedarf ohne Weiteres mit Zertifikaten aus 

der Europäischen Union decken, ohne eigene Reduktionsanstrengungen 

vorzunehmen. TMG könnte daher eine Verknüpfung unter diesen Bedin-

gungen ablehnen, um die Erreichung der eigenen Reduktionsziele nicht zu 

gefährden.1334 Dass umgekehrt europäische Emittenten den Markt in Tokyo 

leer kaufen, ist hingegen zunächst aufgrund der Preisentwicklung sowie 

wegen der beschränkten Handelsmöglichkeit von Emissionsreduktionsgut-

schriften nicht zu erwarten.1335 

Ein unbeschränkter Zertifikatsfluss aus der Europäischen Union könnte je-

doch durch Maßnahmen in Tokyo verhindert werden. Zum einen könnte 

TMG eine mengenmäßige Beschränkung einführen, wonach die Emittenten 

nur einen bestimmten Prozentsatz ihrer Emissionen mit Zertifikaten aus der 

Europäischen Union abdecken dürfen. Zum anderen könnte ein flexibler 

Wechselkurs seitens TMG eingerichtet werden, nach dem etwa zehn euro-

päische Zertifikate anstelle einer Emissionsreduktionsgutschrift von TMG 

abzugeben sind.1336 Aus ökonomischer Sicht hat dieses Vorgehen allerdings 

den Nachteil, dass finanziell kein Unterschied zu einer Situation ohne Ver-

knüpfung bestehen würde. Als weitere Alternative könnte auch ein Gate-

way dienen, das geschlossen wird, wenn eine vorab bestimmte Anzahl an 

                                            
1332  Gespräch mit Satoshi Chida, Yoshie Saito und Kanako Sakai (TMG) am 28.3.2012 in To-

kyo. 
1333  Nishida/Hua, Building Research & Information 2011, 518 (525). 
1334  S. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, Tokyo, 2015, 6. 
1335  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 260. 
1336  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 261. 
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Zertifikaten aus der Europäischen Union in einem Jahr gekauft wird. Es 

könnte erst im nächsten Jahr oder dann wieder geöffnet werden, wenn in 

Tokyo weitere Emissionsreduktionen vorgenommen wurden. Fraglich wäre 

allerdings, ob die Europäische Union in diesen Fällen noch Interesse an ei-

ner Verknüpfung hätte, da weder die Emissionshandelssysteme zu einem 

einzigen Markt zusammenwachsen könnten noch die Reduktionen immer 

dort erfolgen, wo dies am kostengünstigsten möglich ist, wie dies nach den 

Zielen der Emissionshandelsrichtlinie angestrebt wird. Aus Sicht von TMG 

wären diese Abhilfemaßnahmen aber wohl erforderlich, um eine Verknüp-

fung auch politisch durchsetzen zu können. Daher müsste die Europäische 

Union sie wohl akzeptieren, um eine Verknüpfung zu ermöglichen. 

Nach der erfolgten Verknüpfung wäre es jedoch schwierig, die Verkäufer 

und Käufer von Zertifikaten aus den verschiedenen Ländern zusammen zu 

bringen. TMG hat bislang keinen Börsenhandel eingeführt und plant dies 

auch nicht in naher Zukunft.1337 Aufgrund der Sprachbarrieren könnte es 

insbesondere für europäische Interessenten schwer werden, einen Handels-

partner in Tokyo zu finden, während die japanischen Emittenten vergleichs-

weise einfach auf den Zertifikatehandel etwa der EEX zugreifen könnten. 

Dieses Problem hindert die Durchführung der Verknüpfung jedoch eben-

falls nicht, sondern betrifft die nachgelagerten realen Folgen des grenzüber-

schreitend möglichen Handels. Das Problem könnte aber durch gegenseiti-

ge Informationen und Schulungen abgemildert werden.1338 

Die Emissionshandelssysteme der Europäischen Union und von TMG un-

terscheiden sich auch in ihren Handelsperioden. Die zweite, ebenfalls fünf-

jährige Handelsperiode in Tokyo startete zum 1. April 2015 und dauert bis 

zum 31. März 2020. Die Endjahre stimmen zwischen den Systemen also 

überein. Auch bestehen in beiden Systemen bereits Pläne über diesen Zeit-

punkt hinaus. Für eine Verknüpfung bietet diese mittelfristige Perspektive 

den Vorteil, die Verknüpfung zu planen, durchzuführen und Erfahrungen 

zu sammeln sowie gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Danach 

könnte also eine Verknüpfung eingegangen werden. Problematisch sind 

hingegen die unterschiedlichen Abgabezeitpunkte. Während die Emittenten 

in der Europäischen Union Zertifikate jährlich zur Abdeckung ihrer Emis-

                                            
1337  Gespräch mit Satoshi Chida, Ryouko Karaki, Yuko Nishida und Kanako Sakai (TMG) am 

19.3.2013 in Tokyo. 
1338  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 267. 
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sionen abgeben müssen, trifft diese Verpflichtung die Emittenten von TMG 

nur einmal nach Ende der jeweiligen Handelsperiode. Der Vergleich zwi-

schen eingereichten Zertifikaten und Reduktionsverpflichtungen erfolgt erst 

im darauffolgenden Fiskaljahr. Eine Verknüpfung würde deshalb nicht un-

terbleiben müssen. Allerdings könnte sie dazu führen, dass die Tokyoter 

Emittenten lediglich gegen Ende der Handelsperiode Zertifikate aus der Eu-

ropäischen Union kaufen und ansonsten die Verknüpfung nicht genutzt 

würde. Eine Angleichung in der Weise, dass auch die Emittenten von TMG 

jährliche Abgabepflichten auferlegt bekommen, könnte daher zwischen den 

Emissionshandelssystemen vereinbart werden, wäre aber keine Vorausset-

zung für die Verknüpfung.  

Ebenso wie RGGI ist das Emissionshandelssystem vom TMG wesentlich 

kleiner als das europäische System. Letzteres erfasst mehr als das 150-fache 

an Treibhausgasemissionen als das Tokyoter Emissionshandelssystem. Für 

eine Verknüpfung stellt dies, abgesehen von konkreten Ausgestaltungsfra-

gen, eine politisch heikle Angelegenheit dar, die mit ökonomischen oder 

ökologischen Vorteilen nicht ausgeglichen werden kann. Das Emissions-

handelssystem von TMG würde in einem verknüpften System vollständig 

untergehen. Unabhängig davon, welche Entscheidungen TMG in der Aus-

gestaltung noch treffen würde, könnten diese durch Handlungen der Euro-

päischen Union unterlaufen werden. Aus politischen Gründen würde TMG 

daher Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten wahren und sich zumindest 

rechtzeitige Informationsrechte an Entscheidungen über die Ausgestaltung 

des dann verknüpften Emissionshandelssystems in der Europäischen Union 

einräumen lassen wollen. Vor allem könnte TMG auch eine zügige Beendi-

gungsmöglichkeit der Verknüpfung im Fall von Änderungen im europä-

ischen System fordern. Ansonsten würde TMG eine Verknüpfung ablehnen. 

5.4.2 Realisierungschancen dieser Verknüpfung 

Eine Verknüpfung zwischen den Emissionshandelssystemen der Europä-

ischen Union und von TMG ist sowohl technisch machbar als auch theore-

tisch trotz einiger Ausgestaltungsunterschiede ohne eine Vielzahl an Ab-

sprachen und Harmonisierungsmaßnahmen möglich. Zu viele Variablen 

und der signifikante Größenunterschied lassen eine Verknüpfung letztlich 

dennoch nicht sehr wahrscheinlich erscheinen. Eine Verknüpfung mit dem 

europäischen System birgt für Tokyo vor allem das ökologische Risiko, dass 

die eigenen Reduktionsziele nicht erreicht werden und der geplante Über-
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gang zu einer Low Carbon Economy nicht oder verzögert gelingt.1339 Des 

Weiteren könnte TMG nicht sicher sein, dass Zertifikate, die aus der Euro-

päischen Union gekauft werden, tatsächlich auf realen Emissionsreduktio-

nen und nicht bloß auf der noch vorhandenen Überausstattung basieren. 

Solange die Europäische Union folglich keine Verschärfung der Emissions-

obergrenze vornimmt und weiterhin einen Handel mit „Hot Air“ ermög-

licht, wird auch das Interesse von TMG an einer Verknüpfung nicht steigen. 

Diese werden sich nach eigener Aussage im Gegenteil auf vergleichbare lo-

kale Emissionshandelssysteme in anderen Städten konzentrieren, diese 

beim Aufbau eines Emissionshandelssystems unterstützen und mit denen 

eine Verknüpfung vorantreiben.1340 

Umgekehrt dürfte auch die Europäische Union nur ein geringeres Interesse 

an einer Verknüpfung mit dem Tokyoter Emissionshandelssystem haben. 

Aus ökonomischen oder ökologischen Gesichtspunkten ergeben sich keine 

Vorteile, insbesondere da TMG den Zertifikatehandel auf zusätzliche Emis-

sionsreduktionen beschränkt und dadurch mehr Ähnlichkeiten mit einem 

„Baseline-and-Credit“-System statt mit einem „klassischen“ „Cap-and-

Trade“-System aufweist. Der kostengünstigste und effizienteste Weg wird 

demnach nur teilweise beschritten. Die Verknüpfung könnte allenfalls poli-

tische Signale senden und als Vorbild für weitere Verknüpfungen dienen. 

Eine Symbolkraft wie eine transatlantische Kooperation mit RGGI oder Ka-

lifornien geht von ihr jedoch nicht in gleichem Maße aus. Dafür ist das 

Emissionshandelssystem von TMG global gesehen zu unbedeutend. 

5.5 Zusammenfassung 

Im Rahmen ihres politischen Entscheidungsspielraums kann die Europä-

ische Union das eigene Emissionshandelssystem mit Systemen in anderen 

Staaten, Regionen oder Städten verknüpfen. Zwar hat sie dabei auch rechtli-

che Vorgaben zu beachten. Diese verhindern jedoch eine Verknüpfung in 

der Praxis regelmäßig nicht. Auch politische Gründe lassen eine Verknüp-

fung aus Sicht der Europäischen Union nicht notwendigerweise scheitern. 

Theoretisch sind Verknüpfungen mit RGGI oder den Emissionshandelssys-

                                            
1339  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 268. 
1340  Gespräch mit Satoshi Chida, Yoshie Saito und Kanako Sakai (TMG) am 28.3.2012 in To-

kyo; Gespräch mit Satoshi Chida, Ryouko Karaki, Yuko Nishida und Kanako Sakai (TMG) 

am 19.3.2013 in Tokyo. 
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temen von Kalifornien und des Tokyo Metropolitan Government möglich. 

Einige Ausgestaltungsunterschiede zwischen den Emissionshandelssyste-

men erfordern aber Absprachen oder zumindest aus Gründen des reibungs-

losen Funktionierens des verknüpften Emissionshandelssystems erscheinen 

Harmonisierungen sinnvoll.  

Dennoch ist lediglich eine Verknüpfung zwischen dem Emissionshandels-

system der Europäischen Union und dem kalifornischen Emissionshandels-

system mittel- bis langfristig wahrscheinlich. Einerseits sind RGGI und das 

Tokyoter Emissionshandelssystem zu klein und die ökonomischen und öko-

logischen Vorteile zu gering, um Verknüpfungsinteresse in der Europä-

ischen Union auszulösen. Andererseits werden auch RGGI und TMG gera-

de aufgrund ihrer Größe nur wenig Interesse an einer Verknüpfung mit 

dem wirkungsmächtigen und durchsetzungsstarken Emissionshandelssys-

tem der Europäischen Union haben. Um allerdings eine Verknüpfung mit 

dem kalifornischen Emissionshandelssystem zu ermöglichen, wird die Eu-

ropäische Union erst Reformen durchführen müssen. Anderenfalls wird Ka-

lifornien keine Bereitschaft zur Verknüpfung entwickeln. Auch müssten 

beide Seiten Zugeständnisse machen und bestimmte Ausgestaltungen des 

anderen Emissionshandelssystems akzeptieren. Dadurch könnte jedoch das 

weltweit größte (verknüpfte) Emissionshandelssystem entstehen, das neben 

31 europäischen Staaten auch einen US-amerikanischen Einzelstaat sowie 

eine kanadische Provinz umfasst, falls Québec nicht deshalb die Verknüp-

fung mit Kalifornien beenden würde. Für den internationalen Klimaschutz 

hätte diese transatlantische Verbindung eine große Symbolkraft und könnte 

weitere Staaten und Regionen anregen, sich ebenfalls daran zu beteiligen. 
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6 RECHTLICHE DURCHFÜHRBARKEIT DER VERKNÜPFUNG 

DER EMISSIONSHANDELSSYSTEME 

Im vorangegangenen Kapitel wurden sowohl die Unterschiede zwischen 

dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union und den für eine 

Verknüpfung in Betracht kommenden Systemen als auch Lösungsvorschlä-

ge, die eine Verknüpfung ermöglichen, aufgezeigt. Ausgehend von diesen 

inhaltlichen Fragen einer Verknüpfung muss nun im nächsten Schritt unter-

sucht werden, wie die Europäische Union eine Verknüpfung ihres Emis-

sionshandelssystems mit einem anderen System rechtlich umsetzen kann. 

Den Rechtsrahmen bildet einerseits das Unionsrecht, da allein hierin die 

Anerkennung der Zertifikate eines anderen Emissionshandelssystems er-

folgt. Andererseits kann der Rechtsrahmen ebenfalls eine internationale 

Dimension beinhalten, wenn zunächst über die Verknüpfung mit dem an-

deren System verhandelt wird. Grundlage für die Anerkennung der Zertifi-

kate des anderen Systems kann demnach auch eine Vereinbarung in mehr 

oder weniger verbindlicher Form sein, die neben einer Anerkennungsrege-

lung auch weitere Regelungsänderungen, Bedingungen, Fristen oder die 

Einrichtung gemeinsamer Institutionen enthalten kann.1341  

Hierbei sind nicht nur die Vorgaben in der Europäischen Union, sondern 

auch die in den anderen Ländern zu beachten. In welcher rechtlichen Form 

die Verhandlungen zu einem Abschluss gebracht werden, hängt von den 

Kompetenzen sowohl auf Seiten der Europäischen Union als auch auf Sei-

ten des Verhandlungspartners ab. Daher kann sich die folgende Untersu-

chung nicht nur darauf beschränken, den Rechtsrahmen in der Europä-

ischen Union zu analysieren, da die Kompetenzen der Europäischen Union 

nur genutzt werden können, wenn der Verhandlungspartner mit vergleich-

baren Kompetenzen ausgestattet ist. Für die Europäische Union ist es dem-

nach relevant, was dem Betreiber eines anderen Emissionshandelssystems 

kompetenzrechtlich erlaubt oder untersagt ist. Es bedarf somit ebenfalls der 

Berücksichtigung des Rechtsrahmens in den USA, um mit der Regional 

Greenhouse Gas Initiative oder Kalifornien über eine Verknüpfung verhan-

deln zu können, sowie des Rechtsrahmens in Japan, um eine Verknüpfung 

                                            
1341  S. dazu auch Kap. 3.5.2.  
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mit dem Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan Government zu 

ermöglichen.1342  

Diese internationale Komponente der rechtlichen Rahmenbedingungen be-

trifft allerdings lediglich die Fälle, in denen über die Verknüpfung der 

Emissionshandelssysteme verhandelt wird. Die Europäische Union könnte 

die Verknüpfung mit einem anderen System auch unilateral ohne interna-

tionale Vereinbarung vornehmen. Dann entfiele dieser Prüfungsschritt und 

es könnte unmittelbar auf die Umsetzung eingegangen werden. Die Aus-

gangslage, ob zunächst eine Vereinbarung über eine Verknüpfung getroffen 

oder allein gehandelt wird, und folglich der Grund, warum die Regelungen 

geändert werden, spielt für das Umsetzungsverfahren letztlich keine Rolle. 

Die Umsetzung der Verknüpfung in der Europäischen Union wird durch 

die jeweiligen Kompetenzen im internationalen Bereich nicht berührt. Hier-

für ist allein das Unionsrecht maßgeblich. Genauso wenig ist es für die Eu-

ropäische Union von Belang, wie das andere Emissionshandelssystem das 

Vereinbarte umsetzt. Dies fällt nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Für die 

Europäische Union müssen folglich sowohl die Kompetenzen zum Ab-

schluss von Verknüpfungsverhandlungen als auch der unionsrechtliche 

Rahmen zur Anerkennung ausländischer Zertifikate und gegebenenfalls zur 

Umsetzung weiterer Beschlüsse analysiert werden (Kap. 6.1), während sich 

die Untersuchung des Rechtsrahmens in den USA (Kap. 6.2) und in Japan 

(Kap. 6.3) auf Kompetenzfragen bezüglich der Verknüpfungsverhandlun-

gen beschränken kann. 

6.1 Rechtsrahmen in der Europäischen Union 

Für die Europäische Union ist der Rechtsrahmen sowohl hinsichtlich der 

Kompetenzen und des Verfahrens zum Abschluss von Verknüpfungsver-

einbarungen (Kap. 6.1.1) als auch hinsichtlich der Umsetzung der Verknüp-

fung (Kap. 6.1.2) zu prüfen. Letzteres kann aus einer Vereinbarung mit dem 

Betreiber eines anderen Emissionshandelssystems folgen und weitere Be-

schlüsse zur Umsetzung beinhalten. Es schließt aber ebenfalls das einseitige 

                                            
1342  Nicht weiter zu berücksichtigen ist Australien. Zum einen kann eine Verknüpfung 

aufgrund der Abschaffung des Emissionshandelssystems tatsächlich nicht mehr erfol-
gen. Zum anderen wären, wenn sich die politische Ausgangslage wieder ändern soll-
te, Verknüpfungsverhandlungen rechtlich unproblematisch. Als souveräner Staat 
kann Australien ohne Weiteres völkerrechtliche Verträge abschließen; s. hierzu auch 

Kap. 6.1.1.1.4. 
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Handeln der Europäischen Union ohne Rücksprache mit anderen Systemen 

und damit die einseitige Verknüpfung ein.1343 

6.1.1 Verknüpfungsvereinbarungen durch die Europäische Union 

Die Europäische Union verfügt mit Art. 192 AEUV über eine Kompetenz, 

mit der sie auch die Klimapolitik regeln kann. Auf dieser Grundlage wurde 

die Emissionshandelsrichtlinie erlassen, die für die „Verknüpfung mit ande-

ren Systemen für den Handel mit Treibhausgasemissionen“ Art. 25 enthält. 

Die Emissionshandelsrichtlinie von 2003 sah zunächst lediglich die Ver-

knüpfung mit Emissionshandelssystemen aus den in Anhang B des Kyoto-

Protokolls aufgeführten Drittländern vor, die das Protokoll ratifiziert haben. 

Mit ihnen sollten im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der Zerti-

fikate gemäß Art. 300 EGV Abkommen geschlossen werden. Seit der Revisi-

on der Richtlinie im Jahr 2009 wird zwischen Abkommen und nicht bin-

denden Vereinbarungen unterschieden. Auch die Beschränkung auf Dritt-

länder, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, entfiel. Demnach können 

Abkommen sowohl mit Drittländern als auch mit subföderalen oder regio-

nalen Verwaltungseinheiten geschlossen werden. Zudem können mit Staa-

ten oder Verwaltungseinheiten nicht bindende Vereinbarungen getroffen 

werden. Trotz dieser Regelung in der Emissionshandelsrichtlinie stellen 

weder diese Vorschrift noch Art. 192 AEUV allein die Kompetenzgrundlage 

für das außenpolitische Handeln der Europäischen Union dar. Hierzu be-

darf es gesonderter Ermächtigungen in den Verträgen der Europäischen 

Union. Diese sind im Folgenden genauer zu untersuchen.  

6.1.1.1 Der völkerrechtliche Vertrag in der Europäischen Union 

Für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge enthält der AEUV klare Rege-

lungen, auch wenn der Begriff „völkerrechtlicher Vertrag“ nicht verwendet 

wird. Vielmehr ist in der deutschen Fassung des AEUV uneinheitlich die 

Rede von „Übereinkünften“ oder „Abkommen“, während im früheren EGV 

vor allem der Begriff „Abkommen“ verwendet wurde. Die englischen Fas-

sungen nutzten und nutzen hingegen ausschließlich den Begriff „Agree-

ments“. Nach Auffassung des EuGH war bereits der Begriff „Abkommen“ / 

                                            
1343  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in Vol-

mert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (670) und Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die 
Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 

2014, 269 ff., veröffentlicht. 
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„Agreement“ „in einem allgemeinen Sinne zu verstehen und soll jede von 

Völkerrechtssubjekten eingegangene bindende Verpflichtung ungeachtet ih-

rer Form erfassen“.1344 Demnach ist die völkerrechtliche Bindungswirkung 

der Übereinkunft ausschlaggebend für die Einordnung, so dass völkerrecht-

liche vertragliche Übereinkünfte jeder Art, an denen die Europäische Union 

beteiligt ist, hierunter fallen.1345 Trotz der sprachlichen Ungenauigkeit im 

AEUV ergeben sich folglich keine Unterschiede zwischen den verwendeten 

Begriffen und damit für die Einordnung als völkerrechtlicher Vertrag.  

6.1.1.1.1 Die Europäische Union als Völkerrechtssubjekt 

Voraussetzung für ein Handeln auf völkerrechtlicher Ebene ist die Aner-

kennung als Völkerrechtssubjekt.1346 Auch internationale Organisationen 

dürfen einen völkerrechtlichen Vertrag abschließen, sofern und soweit ih-

nen hierzu von ihren Mitgliedern eine Kompetenz verliehen wurde.1347 Der 

Europäischen Union wurde mit dem Vertrag von Lissabon von ihren Mit-

gliedstaaten ausdrücklich Völkerrechtssubjektivität zugebilligt. Gemäß 

Art. 47 EUV besitzt die Union Rechtspersönlichkeit. Um neben Art. 335 

AEUV eine eigenständige Bedeutung zu haben, wird aus dieser Vorschrift 

die Völkerrechtsfähigkeit der Europäischen Union abgeleitet.1348 Die Euro-

päische Union kann daher am völkerrechtlichen Rechtsverkehr teilnehmen 

und Trägerin von Rechten und Pflichten sein.1349 Sie kann damit beispiels-

weise einen völkerrechtlichen Vertrag abschließen. Die Befugnis für den 

konkreten Fall ergibt sich allerdings nicht aus Art. 47 EUV. Dies ist keine 

                                            
1344  EuGH, Gutachten 1/75 vom 11. November 1975, Slg. 1975, 1355 (1360). 
1345  Lorenzmeier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 218 AEUV Rn. 8 (Stand: März 2011); s. auch Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 3; Terhechte, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 218 AEUV Rn. 1, 8 f. 
1346  S. ausführlich Kap. 3.5.2.1.1. 
1347  S. auch Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 

Rn. 97 f. 
1348  S. Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 47 EUV 

Rn. 4 (Stand: Mai 2011); Schroeder, EuR-Bei 2012, 9. 
1349  S. Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 47 EUV 

Rn. 4, 40 ff. (Stand: Mai 2011); Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 47 EUV Rn. 5; Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-

Kommentar, 2012, Art. 47 EUV Rn. 2. 
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Kompetenznorm,1350 sondern die Vorschrift bestätigt lediglich ausdrücklich 

und nicht bloß implizit, dass die Europäische Union über Völkerrechtssub-

jektivität verfügt. Die völkerrechtlichen Handlungsbefugnisse müssen der 

Europäischen Union deshalb von den Mitgliedstaaten in den Verträgen ent-

sprechend dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung im Einzelnen 

übertragen worden sein. Auch wenn die Völkerrechtssubjektivität der Eu-

ropäischen Union nur eine gekorene und auf die ihr zugewiesenen Befug-

nisse beschränkt ist, kann sie aufgrund ihres supranationalen Charakters 

auch als eine „internationale Organisation eigener Art“1351 angesehen wer-

den. Ferner ist die Europäische Union nicht nur von ihren Mitgliedstaaten 

als Völkerrechtssubjekt, sondern praktisch sogar universell anerkannt.1352 

6.1.1.1.2 Die Vertragsschlusskompetenz 

Neu eingeführt wurde mit dem Vertrag von Lissabon Art. 216 

Abs. 1 AEUV. Dieser ist die zentrale Norm für die Vertragsschlusskompe-

tenzen der Europäischen Union1353 und kodifiziert die vom EuGH in der 

AETR-Rechtsprechung und in den folgenden Urteilen1354 und Gutachten1355 

aufgestellten Grundsätze zu den expliziten und impliziten Vertragsschluss-

kompetenzen.1356 Bereits 1971 stellte der EuGH in seinem AETR-Urteil fest, 

dass neben ausdrücklichen Vertragsschlusskompetenzen eine Zuständigkeit 

der Europäischen Gemeinschaft „auch aus anderen Vertragsbestimmungen 

und aus in ihrem Rahmen ergangenen Rechtsakten der Gemeinschaftsorga-

                                            
1350  Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 47 EUV 

Rn. 6 (Stand: Mai 2011); s. auch Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 

Art. 47 EUV Rn. 7. 
1351  Schroeder, EuR-Bei 2012, 9 (18); s. auch Klein/Schmahl, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), 

Völkerrecht, 2013, Abschnitt 4 Rn. 10, 249 ff. 
1352  Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 47 EUV 

Rn. 29 (Stand: Mai 2011); Schroeder, EuR-Bei 2012, 9 (20); Terhechte, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 47 EUV Rn. 7. 
1353  Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 

Art. 216 AEUV Rn. 1. 
1354  S. etwa EuGH, Urteil vom 14. Juli 1976, verbundene Rechtssachen 3/76, 4/76 und 6/76 

– Kramer u.a., Slg. 1976, 1279; EuGH, Urteil vom 5. November 2002, Rechtssache C-

466/98 – Open Skies, Slg. 2002, I-9427. 
1355  S. etwa EuGH, Gutachten 1/76 vom 26. April 1977 – Stillegungsfonds, Slg. 1977, 741; 

EuGH, Gutachten 1/94 vom 15. November 1994 – WTO, Slg. 1994, I-5267. 
1356  S. Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europä-

ischen Union, Art. 216 AEUV Rn. 6 (Stand: August 2011). 
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ne fließen“1357 kann. Vertragsschlusskompetenzen konnten somit implizit 

aus dem Primär- und Sekundärrecht abgeleitet werden. Der Abschluss eines 

völkerrechtlichen Vertrages war damit ein weiteres Handlungsinstrument 

für die Gemeinschaft neben den internen Rechtssetzungsinstrumenten.1358  

Art. 216 Abs. 1 AEUV greift auf die Rechtsprechung des EuGH zurück und 

benennt nunmehr vier Fälle, nach denen die Europäische Union mit einem 

oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationalen Or-

ganisationen eine Übereinkunft schließen kann. Neben den expliziten Ver-

tragsschlusskompetenzen (Alt. 1) bestehen gemäß dieser Vorschrift auch 

implizite Kompetenzen (Alt. 2-4). Danach kann die Europäische Union ei-

nen völkerrechtlichen Vertrag abschließen, wenn der Abschluss einer Über-

einkunft im Rahmen der Politik der Union zur Verwirklichung eines der in 

den Verträgen festgesetzten Ziele erforderlich ist. Außerdem verfügt die 

Europäische Union über eine entsprechende Kompetenz, wenn der Ab-

schluss einer Übereinkunft im Rahmen der Politik der Union in einem ver-

bindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen ist. Die vierte Alternative zielt 

auf Vertragsschlüsse der Mitgliedstaaten. Eine Vertragsschlusskompetenz 

für die Europäische Union kommt demnach auch in Betracht, wenn der Ab-

schluss einer Übereinkunft durch Mitgliedstaaten gemeinsame Vorschriften 

beeinträchtigen oder deren Anwendungsbereich ändern könnte.1359 Art. 216 

Abs. 1 AEUV stellt somit klar, woraus die Vertragsschlusskompetenzen der 

Europäischen Union herzuleiten sind. Eine Kompetenz ist diese Vorschrift 

für sich allein genommen jedoch nicht.1360 Für den Abschluss eines völker-

rechtlichen Vertrages bedarf es vielmehr einer materiellen, für den Rege-

                                            
1357  EuGH, Urteil vom 31. März 1971, Rechtssache 22/70 – AETR, Slg. 1971, 263 Rn. 15/19. 
1358  Vedder, EuR-Bei 2007, 57 (62); s. zur früheren Rechtslage auch Lorenzmeier, in: Gra-

bitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, Art. 300 EGV Rn. 8 (Stand: Oktober 
2009); Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, 2007, Art. 300 EGV 
Rn. 6 ff.; Tomuschat, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), Kommentar zum EU-/EG-

Vertrag, 2003, Art. 281 EGV Rn. 5, Art. 300 EGV Rn. 4. 
1359  S. hierzu im Einzelnen Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 2010, 

Art. 216 AEUV Rn. 5 ff.; Obwexer, EuR-Bei 2012, 49 (52 ff.); Schmalenbach, in: Cal-
liess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 8 ff.; Terhechte, 
in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 216 AEUV 
Rn. 6 ff.; Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Euro-

päischen Union, Art. 216 AEUV Rn. 5 ff. (Stand: August 2011). 
1360  So auch Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Euro-

päischen Union, Art. 216 AEUV Rn. 5 (Stand: August 2011). 
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lungsgegenstand geeigneten1361 Kompetenzgrundlage. Die Vertragsschluss-

kompetenz lässt sich daher aus Art. 216 Abs. 1 AEUV in Verbindung mit 

der sachlichen Kompetenzgrundlage ableiten und begründen. 

Die Mitgliedstaaten räumen der Europäischen Union für etliche Sachberei-

che ausdrücklich Vertragsschlusskompetenzen im EUV und AEUV ein.1362 

Zu nennen sind etwa Übereinkünfte mit Nachbarstaaten nach Art. 8 

Abs. 2 EUV oder Entwicklungshilfeabkommen gemäß Art. 209 

Abs. 2 AEUV. Diese sind für die Verknüpfung der Emissionshandelssyste-

me aber nicht einschlägig. Auch für die gemeinsame Handelspolitik verfügt 

die Europäische Union mit Art. 207 Abs. 3 AEUV über eine entsprechende 

Vertragsschlusskompetenz.1363 Die Handelspolitik beinhaltet im Kern den 

internationalen Waren- und Dienstleistungshandel und dient ausweislich 

der Ziele des Art. 206 AEUV der harmonischen Entwicklung des Welthan-

dels, der schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen im internationalen 

Handelsverkehr und bei den ausländischen Direktinvestitionen sowie dem 

Abbau der Zollschranken und anderer Schranken. Eine Verknüpfung von 

Emissionshandelssystemen fällt jedoch nicht vordergründig in den Bereich 

der Handelspolitik. Trotz des grenzüberschreitenden Zertifikatehandels 

handelt es sich im Grundsatz nicht um eine Maßnahme zur Förderung des 

Warenhandels oder um Einfuhrbedingungen, insbesondere da der Begriff 

der Ware einen körperlichen Gegenstand voraussetzt.1364 Diese Kompetenz 

kann folglich nicht für einen völkerrechtlichen Vertrag über die Verknüp-

fung herangezogen werden.  

Als Instrument des Klimaschutzes fällt diese Maßnahme vielmehr in die Ka-

tegorie der Umweltpolitik. Entgegen dem missverständlichen Wortlaut be-

gründet allerdings Art. 191 Abs. 4 UAbs. 1 S. 2 AEUV, wonach die Einzel-

                                            
1361  S. hierzu Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV 

Rn. 24; Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europä-

ischen Union, Art. 216 AEUV Rn. 19 (Stand: August 2011). 
1362  S. im Einzelnen Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 47 EUV Rn. 6, 43 (Stand: Mai 2011). 
1363  S. hierzu Hahn, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 207 AEUV 

Rn. 93 ff., 141 ff.; Osteneck, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-
Kommentar, 2012, Art. 207 AEUV Rn. 31 ff., 191 ff.; Weiß, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 207 AEUV Rn. 95 ff., 
196 ff. (Stand: März 2011). 

1364  S. hierzu Herrmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 28 AEUV Rn. 40 f. (Stand: September 2010); Terhechte, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 28 AEUV Rn. 18 f. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=EUV
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=8&g=EUV&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=209&g=AEUV
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=209&g=AEUV&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=207&g=AEUV
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heiten der Zusammenarbeit der Union Gegenstand von Abkommen zwi-

schen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein können, in der Re-

gel keine Vertragsschlusskompetenz.1365 Nur im Ausnahmefall stellt diese 

Vorschrift eine Vertragsschlusskompetenz dar, wie der EuGH in seinem 

Gutachten zum Cartagena-Protokoll verdeutlichte.1366 Ein völkerrechtlicher 

Vertrag ist danach auf Art. 192 Abs. 1 oder 2 AEUV zu stützen, wenn er sich 

nicht bloß auf die Festlegung von Einzelheiten der Zusammenarbeit im Be-

reich des Umweltschutzes beschränkt, sondern weitergehende Regelungen 

enthält.1367 Ein völkerrechtlicher Vertrag über die Verknüpfung der Emis-

sionshandelssysteme legt jedoch nicht oder nicht nur die Einzelheiten der 

Zusammenarbeit fest, sondern stellt mindestens mit der Anerkennung aus-

ländischer Zertifikate eine konkrete, umzusetzende Regelung auf. Als 

Kompetenzgrundlage kommt daher Art. 191 Abs. 4 UAbs. 1 S. 2 AEUV 

nicht in Betracht. Stattdessen könnte eine Übereinkunft auf die Innenkom-

petenz des Art. 192 Abs. 1 oder 2 AEUV für die Umweltpolitik gestützt 

werden. Diese Möglichkeit wird, entsprechend der AETR-

Rechtsprechungsentwicklung, nunmehr durch Art. 216 Abs. 1 Alt. 2 AEUV 

eröffnet.1368 In diesem Fall folgt somit die Außenkompetenz zum Abschluss 

völkerrechtlicher Verträge der Innenkompetenz zur Rechtsetzung. 

Noch eher bietet es sich aber an, direkt an der Emissionshandelsrichtlinie 

anzusetzen, die ihrerseits auf Art. 192 Abs. 1 AEUV basiert. Nach Art. 216 

Abs. 1 Alt. 3 AEUV kann die Europäische Union mit einem oder mehreren 

Drittländern oder einer oder mehreren internationalen Organisationen eine 

Übereinkunft schließen, wenn dies in einem verbindlichen Rechtsakt der 

                                            
1365  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 191 AEUV Rn. 50 ff.; 

Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 71 ff. (Stand: Feb-
ruar 2012); Epiney/Gross, Kompetenzverteilung zwischen der EG und ihren Mitglied-

staaten – Grundlagen, in: Marr u.a., EG-Kompetenzen bei völkerrechtlichen Verträgen 
im Umweltbereich unter besonderer Berücksichtigung des OSPAR-Übereinkommens, 
2004, 5 (6 ff.); Käller, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 
Art. 191 AEUV Rn. 46 ff.; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Eu-
ropäischen Union, Art. 191 AEUV Rn. 148 ff. (Stand: Mai 2011); Scherer/Heselhaus, in: 

Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, O. Rn. 123 ff. (Stand: Juni 2010). 
1366  EuGH, Gutachten 2/00 vom 6. Dezember 2001 – Cartagena, Slg. 2001, I-9713. 
1367  EuGH, Gutachten 2/00 vom 6. Dezember 2001 – Cartagena, Slg. 2001, I-9713 Rn. 43 f. 
1368  S. zu der Frage, ob diese Alternative die Rechtsprechung des EuGH tatsächlich wie-

dergibt, weitergeht oder hinter ihr zurückbleibt, Epiney, ZaöRV 2014, 465 (482 f.); s. 
auch Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV 

Rn. 12 f. 
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Union vorgesehen ist. Diese Regelung geht zurück auf das WTO-Gutachten 

des EuGH. Dieser stellte darin fest, dass die Gemeinschaft eine Vertrags-

schlusskompetenz erwirbt, wenn sie „in ihren internen Rechtsetzungsakten 

ihren Organen ausdrücklich eine Zuständigkeit zu Verhandlungen mit 

Drittstaaten übertragen“ hat.1369 Gemäß Art. 288 AEUV sind verbindliche 

Rechtsakte Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse. Die Emissionshan-

delsrichtlinie ist ein solcher verbindlicher Rechtsakt und enthält auch ent-

sprechende Regelungen. In Art. 25 Abs. 1 und Abs. 1a der Emissionshan-

delsrichtlinie ist ausdrücklich vorgesehen, dass für die gegenseitige Aner-

kennung der Zertifikate Abkommen geschlossen werden können. Damit 

kann für die Kompetenzbegründung auf Art. 216 Abs. 1 Alt. 3 AEUV zu-

rückgegriffen werden. Folglich ermöglichen Art. 192 Abs. 1 AEUV i.V.m. 

Art. 25 der Emissionshandelsrichtlinie der Europäischen Union, Überein-

künfte gemäß Art. 216 Abs. 1 Alt. 3 AEUV zu schließen. 

Der Verweis auf die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate ist allerdings 

nicht so eng auszulegen, dass in dem völkerrechtlichen Vertrag lediglich die 

gegenseitige Anerkennung der Zertifikate geregelt werden darf. In Ver-

knüpfungsverhandlungen würden regelmäßig zudem Zeitpläne sowie wei-

tergehende Regelungsänderungen als Voraussetzung für eine Verknüpfung 

thematisiert, um bestimmte Regelungsziele verwirklichen zu können. Denn 

das Verhandlungsziel, die Zertifikate eines anderen Emissionshandelssys-

tems anzuerkennen, kann nicht losgelöst von den systemrelevanten Ausge-

staltungsfragen betrachtet werden. Genau dieses übergeordnete Ziel der 

Verknüpfung ist mit der Vorschrift in der Emissionshandelsrichtlinie ange-

legt. Folglich wird hiermit immanent ebenfalls die Befugnis übertragen, eine 

Übereinkunft mit einer Anerkennungsregelung und weiteren inhaltlichen 

Ergebnissen abzuschließen. Von der Vertragsschlusskompetenz nach 

Art. 192 Abs. 1 AEUV i.V.m. Art. 25 der Emissionshandelsrichtlinie und 

Art. 216 Abs. 1 Alt. 3 AEUV sind notwendigerweise auch die weiteren Rege-

lungsbereiche der Emissionshandelsrichtlinie erfasst, sofern sie in der Kom-

petenz der Europäischen Union und nicht der Mitgliedstaaten liegen. 

6.1.1.1.3 Die Rolle der Mitgliedstaaten 

Die Rechtsprechung des EuGH zu den Vertragsschlusskompetenzen der 

Europäischen Gemeinschaft beinhaltete neben der Frage nach dem Vorlie-

                                            
1369  EuGH, Gutachten 1/94 vom 15. November 1994 – WTO, Slg. 1994, I-5267 Rn. 95. 
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gen einer Vertragsschlusskompetenz auch die Frage nach der Abgrenzung 

der Zuständigkeiten zwischen der damaligen Europäischen Gemeinschaft 

und den Mitgliedstaaten. Die Feststellungen des EuGH wurden mit dem 

Vertrag von Lissabon ebenfalls ausdrücklich im AEUV zusammengefasst. 

Während Art. 2 Abs. 1 und 2 AEUV die Definitionen für die ausschließliche 

und die geteilte Zuständigkeit enthält, sind diese in den Art. 3 und 4 kon-

kretisiert. Zwar unterfällt der Bereich Umwelt nach Art. 4 Abs. 2 

lit. e) AEUV der geteilten Zuständigkeit, so dass die Europäische Union und 

die Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und 

verbindliche Rechtsakte erlassen können. Doch die Europäische Union hat 

ihre Zuständigkeit im Grundsatz bereits erschöpfend ausgeübt.1370 Insbe-

sondere seit Inkrafttreten der Änderungen für die dritte Handelsperiode 

wird beim europäischen Emissionshandelssystem auf einen größeren Grad 

an Harmonisierung der Regelungen gesetzt und der Entscheidungsspiel-

raum der Mitgliedstaaten verkürzt.1371 Zwar verfügen die Mitgliedstaaten 

nach wie vor über einen kleinen Entscheidungsspielraum bei der Ausgestal-

tung des Emissionshandelssystems. Dieser betrifft hingegen nicht die 

grundlegenden Ausgestaltungsentscheidungen und befindet sich zudem in 

einem eng gezogenen und in sich geschlossenen Rahmen. Im Grundsatz 

kann daher von einer abschließenden Natur der Emissionshandelsrichtlinie 

ausgegangen werden, so dass allein schon deshalb für die Mitgliedstaaten 

kein Spielraum verbleibt, diesbezüglich auf völkerrechtlicher Ebene Ver-

pflichtungen einzugehen.1372 

Selbst wenn dem nicht zugestimmt werden sollte, überträgt Art. 3 

Abs. 2 AEUV der Europäischen Union die ausschließliche Zuständigkeit für 

den Abschluss internationaler Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer 

solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, 

wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, 

oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite 

                                            
1370  S. hierzu Kap. 5.1.1. 
1371  S. etwa den 8. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG oder den Beschluss 

2011/278/EU; s. hierzu auch Kap. 4.1.2. 
1372  S. auch Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV Rn. 74 

(Stand: Februar 2012); Epiney/Gross, Kompetenzverteilung zwischen der EG und ihren 
Mitgliedstaaten – Grundlagen, in: Marr u.a., EG-Kompetenzen bei völkerrechtlichen 
Verträgen im Umweltbereich unter besonderer Berücksichtigung des OSPAR-
Übereinkommens, 2004, 5 (12, 16 ff.); Vedder, EuR-Bei 2007, 57 (62). 
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verändern könnte.1373 In diesen Fällen kann nach Art. 2 Abs. 1 AEUV nur 

die Europäische Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche 

Rechtsakte erlassen.1374 Dadurch, dass die Emissionshandelsrichtlinie den 

Abschluss von Übereinkünften explizit nennt, liegt ein Anwendungsfall der 

1. Alternative vor. Im Unterschied zu Art. 216 Abs. 1 Alt. 3 AEUV wird hier 

allerdings ein Gesetzgebungsakt und kein verbindlicher Rechtsakt gefor-

dert. Gesetzgebungsakte sind nach der Definition des Art. 289 Abs. 3 AEUV 

Rechtsakte, die gemäß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen wer-

den. Dementsprechend scheiden delegierte und Durchführungsrechtsakte 

aus.1375 Die Emissionshandelsrichtlinie kam jedoch durch ein ordentliches 

Gesetzgebungsverfahren zustande. Daher ist dieser Unterschied für die 

Frage nach der Zuständigkeit bei einer Verknüpfung ohne Folgen. Die 

Kompetenz zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages ist demnach 

für die Europäische Union gemäß Art. 3 Abs. 2 Alt. 1 AEUV ausschließli-

cher Natur.  

Zudem schließt die dritte Alternative, dass der Abschluss einer mitglied-

staatlichen Übereinkunft die gemeinsamen Regeln beeinträchtigen oder de-

ren Tragweite verändern könnte,1376 ein eigenständiges Handeln der Mit-

gliedstaaten im Fall der Verknüpfung aus. Denn durch einen völkerrechtli-

chen Vertrag eines Mitgliedstaats, der die Anerkennung ausländischer Zer-

tifikate zum Ziel hat, würden gemeinsame Regeln – die Emissionshandels-

richtlinie – beeinträchtigt werden. Da es ausreicht, dass die Unionsvor-

                                            
1373  S. hierzu im Einzelnen Epiney, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Art. 191 AEUV 

Rn. 74 ff. (Stand: Februar 2012); Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht 

der Europäischen Union, Art. 3 AEUV Rn. 20 ff. (Stand: Januar 2014). 
1374  Die ausschließliche Zuständigkeit besteht jedoch nicht originär. Vielmehr wird eine 

geteilte Zuständigkeit nachträglich (und gegebenenfalls lediglich vorübergehend) un-
ter diesen Voraussetzungen zu einer ausschließlichen Zuständigkeit. S. dazu Calliess, 
in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 2 AEUV Rn. 9 ff.; Nettesheim, 
in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 3 AEUV Rn. 22 
(Stand: Januar 2014). 

1375  Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 216 AEUV Rn. 13 (Stand: August 2011). 
1376  Diese Vorgabe geht auch zurück auf die AETR-Rechtsprechung des EuGH. In dem 

Urteil stellte er fest, dass die betrachteten Bestimmungen zusammengenommen erge-
ben, „daß [!] die Mitgliedstaaten außerhalb des Rahmens der Gemeinschaftsorgane 
keine Verpflichtungen eingehen können, welche Gemeinschaftsrechtsnormen, die zur 
Verwirklichung der Vertragsziele ergangen sind, beeinträchtigen oder in ihrer Trag-
weite ändern können“; EuGH, Urteil vom 31. März 1971, Rechtssache 22/70 – AETR, 

Slg. 1971, 263 Rn. 20/22. 
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schriften den Sachbereich „weitgehend“ abdecken, ist eine Beeinträchti-

gungsgefahr zu bejahen.1377 Außerdem könnte das reibungslose Funktionie-

ren1378 und die Fortentwicklung1379 des Emissionshandelssystems verzögert 

oder gefährdet werden, wenn die Mitgliedstaaten völkerrechtliche Ver-

pflichtungen eingehen, die die Regelungsmöglichkeiten auf europäischer 

Ebene in Zukunft einschränken oder im Widerspruch zu Harmonisierungs-

bestrebungen stehen. Auch deshalb verfügt die Europäische Union über ei-

ne ausschließliche Vertragsschlusskompetenz. Spielraum für die Mitglied-

staaten besteht insoweit nicht. Eine sogenannte gemischte Übereinkunft,1380 

bei der sowohl die Europäische Union als auch die Mitgliedstaaten den völ-

kerrechtlichen Vertrag verhandeln und ratifizieren, muss und darf folglich 

grundsätzlich ebenfalls nicht abgeschlossen werden.1381  

Aufgrund des Zeitfaktors, bis die Europäische Union, 28 Mitgliedstaaten 

und der Verknüpfungspartner zu einem gemeinsamen Verhandlungser-

gebnis gelangt sind und eine Ratifikation vollständig erfolgt ist, und einer 

mitunter verwirrenden Außendarstellung wäre eine gemischte Überein-

kunft allein aus praktischen Erwägungen auch nicht sinnvoll.1382 Die Mit-

gliedstaaten spielen somit unmittelbar keine Rolle bei dem Abschluss eines 

völkerrechtlichen Vertrages. Sie sind auch nicht unmittelbar zu beteiligen. 

Berücksichtigung finden sie dennoch durch ihre Vertretung in den Organen 

der Europäischen Union, die für die Verhandlung und den Abschluss des 

völkerrechtlichen Vertrages sowie dessen Umsetzung in einem Rechtsakt 

der Europäischen Union verantwortlich sind.1383 Ohne die mittelbare Zu-

                                            
1377  EuGH, Gutachten 2/91 vom 19. März 1993 – ILO, Slg. 1993, I-1061 Rn. 25 f.; s. auch 

EuGH, Gutachten 1/03 vom 7. Februar 2006, Slg. 2006, I-1145 Rn. 126. 
1378  EuGH, Gutachten 1/03 vom 7. Februar 2006, Slg. 2006, I-1145 Rn. 128. 
1379  S. Epiney/Gross, Kompetenzverteilung zwischen der EG und ihren Mitgliedstaaten – 

Grundlagen, in: Marr u.a., EG-Kompetenzen bei völkerrechtlichen Verträgen im Um-
weltbereich unter besonderer Berücksichtigung des OSPAR-Übereinkommens, 2004, 5 
(20 f.); Vedder, EuR-Bei 2007, 57 (62 f.). 

1380  S. zu den gemischten Übereinkünften Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 
2010, Art. 216 AEUV Rn. 13 ff.; Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 
2011, Art. 216 AEUV Rn. 5 ff.; Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), 

EU-Kommentar, 2012, Art. 216 AEUV Rn. 10. 
1381  Im Ergebnis ebenso Mace u.a., Analysis of the legal and organisational issues arising in 

linking the EU Emissions Trading Scheme to other existing and emerging emissions 
trading schemes, 2008, 87 f.; a.A. de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (7); s. aber auch 

Kap. 6.1.2.1. 
1382  Ebenso Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 46 (49). 
1383  S. hierzu Kap. 6.1.2. 
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stimmung der Mitgliedstaaten könnte folglich keine Anerkennung der Zer-

tifikate des anderen Emissionshandelssystems erfolgen. 

6.1.1.1.4 Das Vertragsschlussverfahren 

Es ist geklärt, dass die Europäische Union eine Verbandskompetenz zum 

Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages zum Zweck der Verknüpfung 

der Emissionshandelssysteme besitzt. Nun ist das Vertragsschlussverfahren 

in der Europäischen Union selbst zu untersuchen. Art. 218 AEUV regelt das 

für Übereinkünfte zwischen der Union und Drittländern oder internationa-

len Organisationen einzuhaltende Verfahren ebenso wie die damit verbun-

dene Frage nach den Organkompetenzen.1384 Unerheblich ist, dass Art. 25 

Abs. 1 der Emissionshandelsrichtlinie auf Art. 300 EGV verweist. Nach 

Art. 5 in Verbindung mit dem Anhang des Vertrages von Lissabon wurden 

die Vorschriften von EUV und EGV umnummeriert und inhaltlich ange-

passt. Der Verweis auf Art. 300 EGV ist danach als Verweis auf 

Art. 218 AEUV zu verstehen. Das Verfahren ist folglich an Art. 218 AEUV 

statt an Art. 300 EGV auszurichten. Ebenfalls unerheblich ist, dass nur 

Art. 25 Abs. 1 der Emissionshandelsrichtlinie auf Art. 218 AEGV verweist. 

Auch für Übereinkünfte, die nach Abs. 1a abgeschlossen werden, gilt dieses 

Verfahren.1385 Dies ergibt sich zum einen aus der Stellung der seit dem 1. Ja-

nuar 2013 geltenden Zusatzregelung in Abs. 1a.1386 Zum anderen dient diese 

Regelung dem Zweck, die Verknüpfungsmöglichkeit auch auf solche Dritt-

staaten, die das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert haben oder keine Vertrags-

partei sind, sowie auf subföderale oder regionale Verwaltungseinheiten zu 

erweitern. Es wurde damit lediglich eine zusätzliche Ermächtigung einge-

führt, die das Vertragsschlussverfahren selbst nicht berührt. Daher findet 

für Vertragsschlüsse sowohl nach Art. 25 Abs. 1 als auch nach Abs. 1a der 

Emissionshandelsrichtlinie das Verfahren nach Art. 218 AEUV Anwendung. 

Als Organe sind gemäß Art. 218 AEUV Kommission, Rat und Parlament am 

Vertragsschluss beteiligt.1387 Die Initiative zur Aufnahme von Verhandlun-

                                            
1384  S. Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 2010, Art. 218 AEUV Rn. 1; Lorenz-

meier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 218 AEUV Rn. 1 (Stand: März 2011); Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 218 AEUV Rn. 1.  
1385  Ebenso de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (8). 
1386  Roßnagel/Hentschel/Bebenroth, Die Emissionshandelssysteme in Japan und Deutsch-

land, Chancen der Verzahnung aus rechtlicher Sicht, 2008, 115. 
1387  S. auch Obwexer, EuR-Bei 2012, 49 (61 ff.). 

https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&a=218&g=AEUV
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gen geht nach Art. 218 Abs. 3 AEUV dabei in der Regel von der Kommissi-

on aus, indem sie dem Rat entsprechende Empfehlungen vorlegt.1388 Der 

Rat wiederum erlässt daraufhin einen Beschluss über die Ermächtigung zur 

Aufnahme von Verhandlungen und ernennt ebenfalls den Verhandlungs-

führer. Ohne ein Mandat des Rates darf die Kommission folglich keine Ver-

handlungen aufnehmen. Ferner kann der Rat dem Verhandlungsführer 

Richtlinien erteilen, so dass die inhaltliche Verhandlungsfreiheit des Ver-

handlungsführers beschränkt wird.1389 Falls ein Sonderausschuss bestellt 

wird, sind die Verhandlungen im Benehmen mit diesem Ausschuss zu füh-

ren. Nachdem die Kommission die Übereinkunft mit dem Vertragspartner 

verhandelt und zur Abschlussreife gebracht hat, muss der Rat auf Vor-

schlag des Verhandlungsführers die Unterzeichnung genehmigen und die 

Übereinkunft schließen. Sowohl die Genehmigung als auch der Abschluss 

erfolgen durch einen Beschluss des Rates. Dieser erfordert, wie das gesamte 

Verfahren, nach Art. 218 Abs. 8 AEUV in der Regel eine qualifizierte Mehr-

heit.1390 Ferner ist das Parlament unverzüglich und umfassend zu unterrich-

ten. Auch kann der Beschluss über den Abschluss der Übereinkunft, zu-

mindest in der hier untersuchten Sachmaterie, gemäß Art. 218 Abs. 6 

UAbs. 2 lit. a) AEUV nicht ohne die Zustimmung des Parlaments erfolgen. 

Denn das Zustimmungserfordernis gilt unter anderem für Übereinkünfte in 

Bereichen, in denen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren Anwendung 

findet. Dazu zählt auch die Umweltpolitik, so dass das Parlament einer 

Übereinkunft über die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme zustim-

men muss.  

Mit dem Ratsbeschluss nach Zustimmung des Parlaments wird der Wille 

zum Ausdruck gebracht, eine völkerrechtliche Bindung der Europäischen 

Union herbeizuführen.1391 Das Vertragsschlussverfahren ist folglich mit dem 

                                            
1388  Lorenzmeier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 218 

AEUV Rn. 25 (Stand: März 2011); Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo 

(Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 218 AEUV Rn. 12. 
1389  Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 218 AEUV Rn. 4. 
1390  Einstimmigkeit ist nach Art. 218 Abs. 8 UAbs. 2 AEUV unter anderem dann gefordert, 

wenn die Übereinkunft einen Bereich betrifft, in dem für den Erlass eines Rechtsakts 
der Union Einstimmigkeit erforderlich ist. Dies trifft für den Sachverhalt der Verknüp-
fung von Emissionshandelssystemen nicht zu, da bereits die Emissionshandelsrichtli-
nie auf Art. 192 Abs. 1 und nicht Abs. 2 basiert und daher keine Einstimmung ver-
langt. 

1391  Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 

Art. 218 AEUV Rn. 15. 
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Ratsbeschluss noch nicht beendet. Neben dem rein innerunionalen Geneh-

migungsverfahren gilt es auch, die Übereinkunft auf völkerrechtlicher Ebe-

ne abzuschließen. Daher muss die Europäische Union noch ihre Zustim-

mung bekunden, an den Vertrag völkerrechtlich gebunden zu sein. Wie dies 

erfolgt, muss zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden. In der Re-

gel erfordert dies aber eine Ratifikation, die bei einer internationalen Orga-

nisation als „Akt der förmlichen Bestätigung“ bezeichnet wird.1392 Dafür 

können die Urkunden zwischen der Europäischen Union und der anderen 

Vertragspartei ausgetauscht, bei einem Verwahrer hinterlegt oder dem Ver-

tragspartner notifiziert werden.1393 Nach Abschluss beider Verfahren wird 

die Europäische Union Vertragspartei und die Übereinkunft für die Europä-

ische Union völkerrechtlich verbindlich.1394 Die Mitgliedstaaten spielen in 

keinem der Verfahren eine unmittelbare Rolle. Nur in dem Fall, dass es sich 

um ein gemischtes Abkommen handelt, das für die Verknüpfung der Emis-

sionshandelssysteme allerdings grundsätzlich nicht in Betracht kommt, wä-

ren sie zu beteiligen. Hier würde der Ratsbeschluss über den Vertrags-

schluss erst ergehen, wenn die Mitgliedstaaten die Übereinkunft ratifiziert 

haben.1395  

Die Verhandlungen der Europäischen Union mit Australien über die Ver-

knüpfung ihrer Emissionshandelssysteme befanden sich, bevor sie auf-

grund der politischen Veränderungen scheiterten, auf der zweiten Stufe.1396 

Nachdem bereits im Sommer 2012 in der Presse über den Kommissionsvor-

schlag einer Verknüpfung mit dem australischen Emissionshandelssystem 

                                            
1392  S. hierzu auch Art. 11 Abs. 2 sowie insbesondere auch Art. 14 Abs. 2 der WVKIO. 
1393  S. Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 218 AEUV Rn. 7.  
1394  Lorenzmeier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 218 AEUV Rn. 43 (Stand: März 2011). 
1395  Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, 2010, Art. 218 AEUV Rn. 17; s. auch Lo-

renzmeier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 218 AEUV Rn. 12 ff., 51 ff. (Stand: März 2011); Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert 

(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 218 AEUV Rn. 27 ff. 
1396  Mit der Schweiz wird hingegen seit mehreren Verhandlungsrunden über die Ver-

knüpfung der Emissionshandelssysteme diskutiert. Über ein entsprechendes Mandat 
verfügt die Kommission seit Dezember 2010. S. hierzu auch Council of the European 
Union, EU to link its greenhouse gas emissions trading system with Switzerland, Pres-
semitteilung vom 20. Dezember 2010 (18085/10, Presse 353); Schweizer Bundesamt für 
Umwelt BAFU, Siebte Verhandlungsrunde Schweiz - EU zur Verknüpfung der Emis-

sionshandelssysteme, Pressemitteilung vom 26. März 2015. 
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berichtet worden war1397 und die Kommission am 24. Januar 2013 dem Rat 

eine entsprechende Empfehlung gegeben hatte,1398 erteilte dieser auf seiner 

Tagung am 13. und 14. Mai 2013 durch einen Beschluss der Kommission die 

Ermächtigung, mit Australien Verhandlungen über die Verknüpfung auf-

zunehmen.1399 Auch Verhandlungsrichtlinien wurden bereits behandelt.1400 

Bezüglich des Verfahrens wurde festgelegt, dass die Gruppe „Umwelt“ als 

Sonderausschuss benannt wird, der die Kommission bei den Verhandlun-

gen unterstützt. Auch wurde der Kommission aufgetragen, dem Rat den 

vorgesehenen Terminplan, die anstehenden Verhandlungspunkte und die 

einschlägigen Unterlagen zu übermitteln und ihm nach jeder Verhand-

lungsrunde – in jedem Fall jedoch mindestens vierteljährlich – Bericht über 

die Ergebnisse der Verhandlungen zu erstatten. Zudem sollte die Kommis-

sion den Rat informieren und den Sonderausschuss über jedes bedeutende 

Problem, das im Laufe der Verhandlungen auftreten könnte, konsultieren. 

Daneben sollte jeder Verhandlungsrunde eine Sitzung des Sonderausschus-

ses vorausgehen, um die Schlüsselfragen zu ermitteln und gegebenenfalls 

Verhandlungspositionen oder Leitlinien festzulegen.1401  

Gegen Teile dieser Verfahrensfestlegungen wendete sich die Kommission 

und reichte beim EuGH1402 am 24. Juli 2013 eine Nichtigkeitsklage gemäß 

Art. 263 AEUV ein.1403 Demzufolge habe der Rat unter anderem gegen 

                                            
1397  S. Europäische Kommission/Combet (Minister for Climate Change and Energy Efficiency, In-

dustry and Innovation), Australien und Europäische Kommission einigen sich über den 

Weg zur vollständigen Verbindung ihrer Emissionshandelssysteme, Gemeinsame 
Pressemitteilung vom 28. August 2012 (IP/12/916). 

1398  S. Europäische Kommission, Linking EU ETS with Australia: Commission recommends 
opening formal negotiations, http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_ 
2013012401_en.htm, 17.10.2015. 

1399  S. Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse über die 3237. Tagung des Rates 

Landwirtschaft und Fischerei am 13. und 14. Juni 2013 in Brüssel, Pressemitteilung 
9350/13, 25. Der Beschluss ist und wird nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

1400  S. Kap. 5.1.3.2. zu den inhaltlichen Verhandlungsrichtlinien.  
1401  S. Rat der Europäischen Union, Freigabe des Dokuments 8568/13 ADD 1 vom 

24. April 2013: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Kommissi-
on, Verhandlungen zur Verknüpfung des Emissionshandelssystems der EU mit einem 
Emissionshandelssystem in Australien zu eröffnen – Verhandlungsrichtlinien, 2014, 
Anlage A, 2. 

1402  Gemäß Art. 256 Abs. 1 AEUV i.V.m. Art. 51 der Satzung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union ist der EuGH für Klagen eines Unionsorgans gegen ein anderes zustän-
dig. 

1403  Rechtssache C-425/13 – Kommission/Rat, ABl. EU C 274 vom 21.9.2013, 17. 



Rechtliche Durchführbarkeit der Verknüpfung der Emissionshandelssysteme 

   391 

Art. 218 AEUV verstoßen, indem er der Kommission einseitig ein detaillier-

tes Verfahren vorgeschrieben habe, das dem Rat neue Befugnisse einräume 

und der Kommission Verpflichtungen auferlege, die keine Grundlage in 

dieser Bestimmung fänden. Auch räume Art. 218 Abs. 4 AEUV dem Sonder-

ausschuss nur eine beratende Rolle ein. Nach der angefochtenen Entschei-

dung seien hingegen die genauen Verhandlungspositionen der Union vom 

Sonderausschuss oder dem Rat festzulegen. Entgegen der Forderung des 

Rates beschloss der EuGH zunächst im Februar 2014, dass die als nicht öf-

fentlich eingestuften Informationen, die die Kommission zusammen mit der 

Klage eingereicht hatte, nicht aus den Fallakten entfernt werden müssen.1404 

Als Reaktion hierauf gab daher der Rat am 16. Juni 2014 die Verhandlungs-

richtlinien frei.1405 Trotz der Entwicklungen in Australien und aufgrund der 

Tatsache, dass die Kommission ihre Interessen weiter verfolgt und die Kla-

ge nicht zurückgezogen hatte, erließ der EuGH schließlich am 16. Juli 2015 

das endgültige Urteil.1406 Danach sind die Verhandlungsrichtlinien zumin-

dest teilweise nichtig. Konkret erklärte der EuGH bezüglich des Verfahrens 

für die Verhandlungen die Vorgabe, dass die Verhandlungspositionen der 

Union in einem Sonderausschuss oder im Rat im Einzelnen festgelegt wer-

den, für nichtig, da dies nicht von Art. 218 Abs. 4 AEUV gedeckt ist. Der Rat 

hat damit gegen die Verpflichtung aus Art. 13 Abs. 2 EUV sowie gegen den 

Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts verstoßen.1407 Im Übrigen 

wies der EuGH die Klage allerdings ab. 

Dessen ungeachtet waren die grundlegenden Voraussetzungen zum Ab-

schluss eines völkerrechtlichen Vertrages über die Verknüpfung damit in 

der Europäischen Union bereits geschaffen worden. Auch auf Seiten Aus-

traliens wäre der Abschluss im Grundsatz möglich gewesen. Als anerkann-

ter souveräner Staat und damit als geborenes Völkerrechtssubjekt kann 

Australien ohne Weiteres völkerrechtliche Verträge abschließen. Die Kom-

petenz, einen völkerrechtlichen Vertrag zu verhandeln und zu unterzeich-

nen, hat trotz nicht ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Zuweisung die 

Exekutive inne. Eine Zustimmung des Parlaments vor der Ratifikation 

                                            
1404  EuGH, Beschluss vom 13. Februar 2014, Rechtssache C-425/13 – Kommission/Rat. 
1405  S. Rat der Europäischen Union, Freigabe des Dokuments 8568/13 ADD 1 vom 

24. April 2013: Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Kommissi-
on, Verhandlungen zur Verknüpfung des Emissionshandelssystems der EU mit einem 
Emissionshandelssystem in Australien zu eröffnen – Verhandlungsrichtlinien, 2014. 

1406  EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rechtssache C-425/13 – Kommission/Rat. 
1407  EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rechtssache C-425/13 – Kommission/Rat, Rn. 85 ff. 
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durch den Generalgouverneur ist dennoch nicht gefordert; zur Ratifikation 

anstehende Übereinkünfte werden dem Parlament aber regelmäßig zumin-

dest zur Prüfung vorgelegt. Dem Parlament ist es gemäß Art. 51 Abs. 29 der 

australischen Verfassung gestattet, Gesetze hinsichtlich der auswärtigen Be-

ziehungen zu erlassen und auf dieser Grundlage Verpflichtungen eines völ-

kerrechtlichen Vertrages umzusetzen.1408 So könnte das Parlament etwa eine 

umweltgefährdende Maßnahme eines Einzelstaates verbieten, wenn das für 

die Wirksamkeit einer internationalen Übereinkunft notwendig wäre, ob-

wohl es über keine ausdrückliche Kompetenz für den Umweltschutz ver-

fügt.1409 Bis ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wird, sind die Rege-

lungen eines völkerrechtlichen Vertrages, bei dem Australien Vertragspartei 

ist, auch nicht Teil des australischen Rechts.1410 Eine Übereinkunft über die 

Verknüpfung der Emissionshandelssysteme hätte infolgedessen von der 

Regierung abgeschlossen werden dürfen.1411 Mit der Abschaffung des aus-

tralischen Emissionshandelssystems erübrigen sich jedoch die weiteren 

Verhandlungen mit der Europäischen Union. Ein formeller Beschluss des 

Rates oder zumindest eine Stellungnahme seitens der Kommission über die 

Beendigung der Verhandlungen sind bislang aber nicht ergangen.1412  

6.1.1.1.5 Sonderfall Verwaltungsabkommen 

Voraussetzung für den Abschluss exekutiver völkerrechtliche Verträge1413 

ist eine Kompetenz der Verwaltung, auf europäischer Ebene also der Kom-

mission. Art. 300 EGV billigte der Kommission mit der Formulierung in 

Abs. 2 „vorbehaltlich der Zuständigkeiten, welche die Kommission auf die-

                                            
1408  S. zu diesem Themenkomplex Charlesworth u.a., Sydney Law Review 2003, 423 (431 f., 

438 ff.); Downing, Treaty-Making Options for Australia, 1996, 1 ff.; Joint Standing Com-
mittee on Treaties of the Parliament of the Commonwealth of Australia, Report 128: Inquiry 
into the Treaties Ratification Bill 2012, 2012; Opeskin, Netherlands International Law 
Review 1996, 353 (354 f.); Tully, in: New South Wales Young Lawyers International 
Law Committee (Hrsg.), The Practitioner‟s Guide to International Law, 2010, 7 ff., 
13 ff.; Twomey, Procedure and Practice of Entering and Implementing International 

Treaties, 1995, 7 ff. 
1409  S. dazu das Beispiel von Attorney-General‟s Department/Australian Government Solicitor, 

The Constitution – Overview, 2012, viii. 
1410  M.w.N. Charlesworth u.a., Sydney Law Review 2003, 423 (447). 
1411  S. auch Betz/Stafford, ARELJ 2008, 86 (99). 
1412  Es findet sich lediglich der Hinweis, dass die Verknüpfungsverhandlungen nicht wei-

ter verfolgt worden sind; Europäische Kommission, International carbon market, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/index_en.htm, 17.10.2015. 
1413  S. hierzu auch Kap. 3.5.2.1.2. 
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sem Gebiet besitzt“ ausdrücklich bestimmte Zuständigkeiten zu. Danach 

konnte die Kommission eigene Abkommen schließen, wenn ihr hierzu in 

den Verträgen eine Kompetenz übertragen wurde. In diesen Fällen war das 

Verfahren nach Art. 300 EGV nicht anzuwenden.1414 Die Formulierung fehlt 

in Art. 218 AEUV jedoch vollständig. Eine Kompetenzverkürzung für die 

Kommission geht damit aber nicht einher. Die Kompetenz zum Abschluss 

solcher Verwaltungsabkommen ergibt sich nach wie vor allein aus den Ver-

trägen.1415 Folglich steht der Kommission diese Möglichkeit nur in den aus-

drücklich genannten Fällen offen. Eines der wenigen Beispiele ist etwa die 

Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen nach Art. 220 AEUV, 

die auch durch Verwaltungsabkommen geregelt werden kann.1416 Nicht er-

fasst ist hingegen die Umweltpolitik. Eine völkerrechtlich bindende Rege-

lung auf Verwaltungsebene, mit der die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen vereinbart werden soll, scheidet somit aus. Der Abschluss von 

Verwaltungsabkommen in dieser Sachmaterie ist der Kommission daher 

nicht gestattet. Da diese theoretische Möglichkeit auf Seiten der Europä-

ischen Union nicht umsetzbar ist, muss sie im Folgenden auch nicht weiter 

berücksichtigt werden. 

6.1.1.1.6 Die Geltung des völkerrechtlichen Vertrages in der Rechtsord-

nung der Europäischen Union 

Neben den Vertragsschlusskompetenzen enthält Art. 216 AEUV in Abs. 2 

auch die Vorgabe, dass die von der Union geschlossenen Übereinkünfte die 

Organe der Union und die Mitgliedstaaten binden. Danach sind sowohl die 

Organe der Union als auch die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Überein-

                                            
1414  S. hierzu Lorenzmeier, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 300 EGV Rn. 57 (Stand: Oktober 2009); Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 
EUV/EGV, 2007, Art. 300 EGV Rn. 38 ff.; Tomuschat, in: von der Groeben/Schwarze 

(Hrsg.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 2003, Art. 300 EGV Rn. 21, 56. 
1415  Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 

Art. 218 AEUV Rn. 11; s. auch Lorenzmeier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht 

der Europäischen Union, Art. 218 AEUV Rn. 41 (Stand: März 2011). Im Übrigen hat 
auch der EuGH die eigenständigen Vertragsschlussbefugnisse der Kommission stark 
begrenzt; EuGH, Urteil vom 9. August 1994, Rechtssache C-327/91, Slg. 1994, I-3641. 

1416  S. z.B. Osteneck, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 
Art. 220 AEUV Rn. 9 f.; Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 220 AEUV Rn. 8; Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 220 AEUV Rn. 14 ff. (Stand: April 2012). 
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künfte der Union zu achten und durchzuführen.1417 Damit dürfen sie keine 

Handlungen vornehmen, die den Übereinkünften widersprechen und etwa 

die Erfüllung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Europäischen 

Union gefährden. Obwohl es nach herrschender Meinung keines Transfor-

mationsaktes bedarf,1418 bilden die von der Union geschlossenen Überein-

künfte nach ständiger Rechtsprechung des EuGH1419 einen „integrierenden 

Bestandteil“1420 der Rechtsordnung der Union. Dabei stehen sie auf einer 

Zwischenstufe zwischen dem Primär- und Sekundärrecht.1421 Sie gehen dem 

sekundären Unionsrecht, aber nicht den primärrechtlichen Verträgen der 

Europäischen Union vor. Letztere befinden sich im Rang oberhalb der völ-

kerrechtlichen Verträge. 

Zu unterscheiden von der unmittelbaren Rechtsgeltung des völkerrechtli-

chen Vertrages ist die unmittelbare Anwendbarkeit. Nach der Rechtspre-

chung des EuGH ist eine Bestimmung „als unmittelbar anwendbar anzuse-

hen, wenn sie unter Berücksichtigung ihres Wortlauts und im Hinblick auf 

den Sinn und Zweck des Abkommens eine klare und eindeutige Verpflich-

tung enthält, deren Erfüllung oder deren Wirkungen nicht vom Erlaß [!] ei-

nes weiteren Aktes abhängen“.1422 Danach kommt es also auf den Einzelfall 

an, ob die Übereinkunft unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen 

begründet. Eine Übereinkunft über die Verknüpfung der Emissionshandels-

                                            
1417  Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 25 f.; 

Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 216 AEUV Rn. 37 ff. (Stand: August 2011). 
1418  S. Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 28; 

Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 216 AEUV Rn. 27 (Stand: August 2011). 
1419  M.w.N. Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV 

Rn. 28 Fn. 91; Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 

Europäischen Union, Art. 216 AEUV Rn. 27 Fn. 74 (Stand: August 2011). 
1420  EuGH, Urteil vom 30. April 1974, Rechtssache 181/73 – Haegeman, Slg. 1974, 449 

Rn. 2/6. 
1421  S. Streinz, Europarecht, 2012, Rn. 1192; Vedder, EuR-Bei 2007, 57 (85); Vöneky/Beylage-

Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 216 AEUV Rn. 41 (Stand: August 2011); m.w.N. Terhechte, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 216 AEUV Rn. 20. 
1422  EuGH, Urteil vom 30. September 1987, Rechtssache 12/86 – Demirel, Slg. 1987, 3719 

Rn. 14 = NJW 1988, 1442 = NVwZ 1988, 235; m.w.N. Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 34 Fn. 122; Vöneky/Beylage-Haarmann, 
in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 216 AEUV 

Rn. 43 Fn. 137 (Stand: August 2011). 
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systeme wird neben der eigentlichen Anerkennungsregelung der Zertifikate 

auch Regelungen zu weiteren Einzelheiten beinhalten. Zu denken ist an Be-

stimmungen über den Beginn der gegenseitigen Anerkennung der Zertifi-

kate und über die Beendigung der Verknüpfung, über die Einrichtung eines 

gemeinsamen Registers oder einer Clearingstelle sowie über die Einführung 

eines Wechselkurses. Ebenso könnte verpflichtend vereinbart werden, dass 

Ausgestaltungen in dem einen oder anderen System geändert werden, dass 

also zum Beispiel eine Preisobergrenze gestrichen oder die Versteigerungs-

form anstelle der kostenlosen Zuteilung eingeführt wird.  

Trotz dieser inhaltlichen Detailvereinbarungen wird im Fall der Verknüp-

fung die Übereinkunft so ausgestaltet sein, dass sie grundsätzlich keine 

unmittelbaren Rechte und Pflichten für die Emittenten begründet, sondern 

dass sich die Vertragsparteien zur Umsetzung dieser Regelungen in das je-

weilige Recht verpflichten. Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit ist somit 

an der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Umsetzung entsprechend den 

Vorgaben zu messen. Erst, wenn die Übereinkunft in das Recht der Europä-

ischen Union umgesetzt ist, entfalten solche Regelungen mittelbar Wirkung, 

auch weil die europäischen Regelungen in der Anwendung völkerrechts-

konform ausgelegt werden müssen.1423 Das Inkrafttreten des völkerrechtli-

chen Vertrages ist demnach der entscheidende Zeitpunkt für die Geltung 

des völkerrechtlichen Vertrages in der Rechtsordnung der Europäischen 

Union, nicht aber für die Anwendbarkeit der Bestimmungen.1424 Das In-

krafttreten liegt in der Regel früher, als die Regelungen umgesetzt sein 

müssen.1425  

Im Übrigen ging auch der europäische Gesetzgeber bei der Emissionshan-

delsrichtlinie davon aus, dass die Übereinkunft zur Anwendung umgesetzt 

werden muss. Art. 25 Abs. 2 der Emissionshandelsrichtlinie1426 bestimmt, 

                                            
1423  S. Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europä-

ischen Union, Art. 216 AEUV Rn. 46 f. (Stand: August 2011). 
1424  S. EuGH, Urteil vom 30. September 1987, Rechtssache 12/86 – Demirel, Slg. 1987, 3719 

Rn. 7 = NJW 1988, 1442 = NVwZ 1988, 235. 
1425  Aber auch, wenn der völkerrechtliche Vertrag noch nicht in Kraft ist, müsste die Eu-

ropäische Union, sofern sie den Vertrag unterzeichnet oder sich bereits völkerrechtlich 
gebunden hat, sich aller Handlungen enthalten, die Ziel und Zweck des Vertrages 
vereiteln würden; s. dazu Art. 18 der WVK und WVKIO. 

1426  Dieser Absatz wurde geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 zur Anpassung einiger Rechts-
akte, für die das Verfahren des Artikels 251 des Vertrags gilt, an den Be-
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dass die Kommission die erforderlichen Vorschriften für die gegenseitige 

Anerkennung der Zertifikate erlässt, wenn ein Abkommen geschlossen 

wurde. Daraus folgt, dass die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate 

nicht unmittelbar in der Europäischen Union anwendbar ist, so dass ein 

Emittent zwar Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems bereits vor 

der Umsetzung kaufen, aber noch nicht zur eigenen Pflichterfüllung einset-

zen könnte. Allerdings könnte die nicht rechtzeitig erfolgte Umsetzung der 

Übereinkunft eine Haftung der Europäischen Union nach Art. 340 

Abs. 2 AEUV und damit einen Schadensersatzanspruch des Betroffenen 

auslösen.1427 

Es zeigt sich, dass der völkerrechtliche Vertrag in der Europäischen Union 

verfahrensrechtlich eine eindeutig geregelte und bereits vielfach erprobte 

Angelegenheit darstellt, die Rechtssicherheit für die Vertragsparteien und 

die Emittenten bietet und auch Vorbildcharakter für weitere Verknüpfun-

gen aufweisen könnte. Jedoch führen die Beteiligung mehrerer Organe so-

wohl beim Abschluss als auch bei der Umsetzung der internationalen Über-

einkunft sowie das Umsetzungserfordernis als solches zu einer zeitintensi-

ven Beanspruchung. Zudem kann die völkerrechtliche Bindungswirkung 

mit der Folge eventueller Vertragsverletzungen und entsprechender Sank-

tionen abschreckend wirken. Daher wird im Folgenden als Alternative zu 

dem völkerrechtlichen Vertrag die nicht bindende Vereinbarung in der Eu-

ropäischen Union untersucht. 

6.1.1.2 Die nicht bindende Vereinbarung in der Europäischen Union 

Die Regelung der Art. 216 und 218 AEUV gelten ausschließlich für den Ab-

schluss völkerrechtlicher Verträge, also solcher Übereinkünfte, die auf völ-

kerrechtlicher Ebene rechtliche Bindungswirkung auslösen. Sie erfassen 

nicht ein Handeln unterhalb der Schwelle einer internationalen Überein-

kunft. Unverbindliche Leitlinien oder internationale Abreden und Zusagen 

rein politischen Charakters fallen damit nicht in den Anwendungsbe-

                                                                                                                                    
schluss 1999/468/ EG des Rates in Bezug auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle, 
Anpassung an das Regelungsverfahren mit Kontrolle – Zweiter Teil, ABl. EU L 87 
vom 31.3.2009, 109. 

1427  S. zu den Voraussetzungen im Einzelnen Berg, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo 
(Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 340 AEUV Rn. 12 ff.; Ruffert, in: Calliess/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 340 AEUV Rn. 5 ff.; von Bogdandy/Jacob, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 340 AEUV Rn. 27 ff. 

(Stand: August 2011). 
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reich.1428 Aus politischen oder rechtlichen Gründen, die etwa die Hand-

lungsfähigkeit des potenziellen Verknüpfungspartners beschränken, kann 

für die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten auch eine andere Form 

als ein völkerrechtlicher Vertrag für die Vereinbarung gewählt werden. In 

Betracht kommt folglich auch der Abschluss einer nicht bindenden Verein-

barung wie ein Memorandum of Understanding. Es fehlt allerdings nicht 

nur an einer unionsweiten Begriffsfestlegung und -erklärung, sondern auch 

an primärrechtlichen Regelungen. Zu klären ist daher zum einen, ob die Eu-

ropäische Union auch ohne explizite Rechtsgrundlage für den Abschluss ei-

ner nicht bindenden Vereinbarung tätig werden und worauf sie ihr Han-

deln stützen könnte. Zum anderen ist zu untersuchen, welche Organe der 

Europäischen Union eine solche nicht bindende Vereinbarung abschließen 

dürfen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf ein Handeln der Kommission 

zu legen. 

6.1.1.2.1 Rechtsgrundlage für die Europäische Union 

In Art. 25 Abs. 1b der Emissionshandelsrichtlinie ist ausdrücklich geregelt 

worden, dass mit Drittländern oder subföderalen oder regionalen Verwal-

tungseinheiten nicht bindende Vereinbarungen getroffen werden können, 

um eine administrative und technische Koordinierung in Bezug auf Zertifi-

kate vorzusehen. Die Europäische Union als supranationale Organisation 

darf nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung aber nur 

dann tätig werden, wenn ihr eine Zuständigkeit von den Mitgliedstaaten 

übertragen worden ist. Bei der Verabschiedung dieser Neuregelung sind die 

beteiligten Organe der Europäischen Union – Rat und Parlament sowie die 

Kommission als Initiator – folglich davon ausgegangen, dass dies von der 

Kompetenz der Europäischen Union gedeckt ist und nicht dem Grundsatz 

der begrenzten Einzelermächtigung zuwiderläuft. Die Kompetenz für den 

Bereich der Umweltpolitik folgt aus Art. 192 AEUV und schließt sowohl in-

terne Politikmaßnahmen als auch außenpolitisches Handeln ein. Dadurch, 

dass hiernach sogar ein völkerrechtlicher Vertrag abgeschlossen werden 

kann, muss folglich ebenfalls die Möglichkeit eingeschlossen sein, ein ge-

ringeres Maß an Verpflichtungen zu übernehmen. Die Kompetenz der Eu-

                                            
1428  S. Lorenzmeier, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 218 AEUV Rn. 8 (Stand: März 2011); Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 
EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 4; s. auch EuGH, Gutachten 2/92 vom 

24. März 1995 – OECD, Slg. 1995, I-521 Rn. 8. 
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ropäischen Union umfasst deshalb auch das Treffen von Vereinbarungen 

auf internationaler Ebene, mit denen die Europäische Union keine völker-

rechtlichen Verpflichtungen eingeht. 

Zudem sieht Art. 191 Abs. 4 AEUV eine Handlungsbefugnis zur internatio-

nalen Betätigung unterhalb der Schwelle des völkerrechtlichen Vertrages 

vor.1429 Zwar stellt diese Vorschrift in der Regel keine Vertragsschlusskom-

petenz dar.1430 Jedoch arbeiten die Europäische Union und die Mitgliedstaa-

ten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern und den zu-

ständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der 

Zusammenarbeit der Union können danach Gegenstand von Übereinkünf-

ten sein. Eine Zusammenarbeit muss konsequenterweise aber auch ander-

weitig vereinbart werden können. Aus diesen Gründen kann die Europä-

ische Union auch eine nicht bindende Vereinbarung anstelle eines völker-

rechtlichen Vertrages zur Verknüpfung der Emissionshandelssysteme ab-

schließen. 

6.1.1.2.2 Kompetenz für Parlament und Rat 

Welches Organ auf Seiten der Europäischen Union ermächtigt ist, eine nicht 

bindende Vereinbarung zu schließen, klärt Art. 25 Abs. 1b der Emissions-

handelsrichtlinie nicht. Aus der Kompetenz des Art. 192 Abs. 1 AEUV folgt 

aber, dass Parlament und Rat über das Tätigwerden der Union zur Errei-

chung der in Art. 191 genannten Ziele beschließen, wozu auch die Bekämp-

fung des Klimawandels zählt. Auch sind es diese beiden Organe, die über 

den Abschluss einer Übereinkunft entscheiden. Für sie gilt daher „erst 

recht“, dass sie eine nicht bindende Vereinbarung unterhalb der Schwelle 

eines völkerrechtlichen Vertrages etwa in der Form eines Memorandum of 

Understanding schließen können. Obwohl sie gemeinsam für die Gesetzge-

bung zuständig sind, müssen sie die Vereinbarung nicht notwendigerweise 

auch gemeinsam abschließen, da sie keine Bindungswirkung für die Euro-

päische Union entfaltet. Allerdings müssen die Organe nach Art. 13 Abs. 2 

S. 2 EUV loyal zusammenarbeiten.1431 Auch Art. 295 AEUV bestimmt, dass 

                                            
1429  Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 191 AEUV Rn. 150, 157 (Stand: Mai 2011). 
1430  S. auch Kap. 6.1.1.1.2. 
1431  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 13 EUV Rn. 28; 

Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 13 EUV 
Rn. 34; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 13 EUV Rn. 73 ff. (Stand: Juli 2010). 
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Parlament, Rat und Kommission sich beraten und einvernehmlich die Ein-

zelheiten ihrer Zusammenarbeit regeln.1432 Hieraus lässt sich folgern, dass 

ein einseitiges, unabgestimmtes Vorpreschen eines der Gesetzgebungsorga-

ne auf internationaler Ebene, auch wenn keine Verpflichtungen eingegan-

gen werden, diesen Vorgaben widersprechen kann. Denn trotz fehlender 

Bindungswirkung solcher Vereinbarungen im Recht der Europäischen 

Union könnte die unmittelbare Beteiligung eines Gesetzgebungsorgans eine 

größere Signalwirkung auslösen und eine entsprechende Erwartungshal-

tung schüren, die intern Druck aufbauen, sich gemäß der Vereinbarung zu 

verhalten. Daher sollten Parlament und Rat in dem Fall, dass sie eine nicht 

bindende Vereinbarung ohne das jeweils andere Organ schließen wollen, 

das andere Organ mindestens informieren, wenn nicht sogar um Äußerung 

über eigene Vorstellungen bitten, bevor sie die Vereinbarung unterzeich-

nen. Anderenfalls drohen im Nachhinein längere interne Verhandlungen 

über die Umsetzung in das Unionsrecht, die auch zu einem Scheitern führen 

können. Um dies zu verhindern, wäre somit ein gemeinsames, abgestimm-

tes Handeln beider Gesetzgebungsorgane zielführender. Im Grundsatz ste-

hen dem Handeln von Parlament und Rat – gemeinsam oder getrennt – aber 

keine rechtlichen Gründe entgegen. 

6.1.1.2.3 Ableitbare Kompetenz für die Europäische Kommission 

Trotz der Möglichkeit, dass Parlament und Rat eine nicht bindende Verein-

barung abschließen können, ist es im Fall der Verknüpfung der Emissions-

handelssysteme wahrscheinlicher, dass die Kommission diesen Weg be-

schreiten möchte. Zugleich ist dies ungleich problematischer. Eine der 

Hauptaufgaben der Kommission ist zwar das Initiativrecht, das auch im 

Rahmen der Umweltpolitik gilt. Daher könnte sie auch eine Änderung der 

Emissionshandelsrichtlinie mit dem Inhalt vorschlagen, die Zertifikate eines 

anderen konkreten Emissionshandelssystems anzuerkennen. Mit dem Ab-

schluss einer internationalen Vereinbarung mit einem anderen Staat oder 

einer außerunionalen Verwaltungseinheit bewegt sich die Kommission je-

doch auf internationaler Ebene, zu dem sie nicht ohne Weiteres befugt ist. 

Auch wenn es sich bei den hier untersuchten Vereinbarungen lediglich um 

                                            
1432  S. hierzu Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 13 EUV 

Rn. 25 ff.; Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europä-
ischen Union, Art. 295 AEUV Rn. 8 (Stand: August 2011); Ruffert, in: Calliess/Ruffert 

(Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 295 AEUV Rn. 1. 
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Absichtserklärungen ohne völkerrechtliche Bindungswirkung handelt, ge-

hen diese über allgemeine politische Vorschläge hinaus, zumal eine Ver-

knüpfungsvereinbarung zu einer politischen Drucksituation führen könnte, 

das Vereinbarte auch in der Europäischen Union umzusetzen. Außerdem 

wird der Eindruck erweckt, dass die Kommission hier „außenpolitisch“ im 

Namen der Europäischen Union tätig wird. Die Außenpolitik der Europä-

ischen Union ist allerdings nicht Aufgabe der Kommission, sondern vor al-

lem nach Art. 22 EUV dem Europäischen Rat vorbehalten. Deshalb ist die 

Kommission auch allein für die Verhandlungen, nicht aber für den Ab-

schluss völkerrechtlicher Verträge verantwortlich. Daher bedarf es für das 

Tätigwerden der Kommission einer Ermächtigungsgrundlage im Primär- 

oder Sekundärrecht. 

Eine ausdrückliche Kompetenz, nicht bindende Vereinbarungen abschlie-

ßen zu können, ist der Kommission in den Verträgen nicht übertragen wor-

den. Auch Art. 25 Abs. 1b der Emissionshandelsrichtlinie kann nicht so aus-

gelegt werden, dass die Regelung einen Handlungsauftrag für die Kommis-

sion begründet. Während andere Regelungen der Emissionshandelsrichtli-

nie klare Aufgabenzuweisungen an die Kommission enthalten, zeigt diese 

Vorschrift lediglich, dass mit Drittländern oder subföderalen oder regiona-

len Verwaltungseinheiten nicht bindende Vereinbarungen getroffen werden 

können und zwar von der Europäischen Union. Eine Organzuständigkeit 

der Kommission ergibt sich hieraus hingegen nicht. Wenn eine entspre-

chende Ermächtigung für die Kommission an dieser Stelle gemeint gewesen 

wäre, dann hätte sich das vielmehr auch im Wortlaut widergespiegelt. So 

weisen die verschiedenen Absätze keinen Unterschied auf. Ebenso wenig 

wäre es mit dem Sinn und Zweck der allgemeinen Kompetenzverteilung 

zwischen den Organen vereinbar, diese Regelung so weit auszulegen, dass 

sie eine Kompetenz der Kommission beinhaltet. Daher kann die Kommissi-

on eine nicht bindende Vereinbarung nicht allein auf Art. 25 Abs. 1b der 

Emissionshandelsrichtlinie stützen.  

Ein Ansatzpunkt für ein selbständiges Tätigwerden der Kommission könnte 

in ihrer Aufgabe, die Vertretung der Union nach außen wahrzunehmen, zu 

finden sein. Außer in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und 

den übrigen in den Verträgen vorgesehenen Fällen nimmt die Kommission 
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gemäß Art. 17 Abs. 1 S. 6 EUV1433 die Vertretung der Union nach außen 

wahr. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik adressiert originär 

Fragen der allgemeinen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Verteidi-

gungspolitik, wozu etwa Terrorismusbekämpfung, die Sanktionierung an-

derer Staaten, das Entsenden von Wahlbeobachtern oder die Durchführung 

operativer Einsätze gehören. Eine nicht bindende Vereinbarung über die 

Verknüpfung der Emissionshandelssysteme wird hiervon folglich nicht er-

fasst. Genauso wenig lässt sich dieser Fall anderen Ausnahmen in den Ver-

trägen zuordnen.  

Ob diese Aufgabenzuweisung im Zusammenspiel mit Art. 25 Abs. 1b der 

Emissionshandelsrichtlinie, der für die Europäische Union diese Art der 

Verknüpfungsvereinbarung vorsieht, ausreicht, um für die Kommission ei-

ne Organkompetenz zu begründen, muss im Zweifel der EuGH entschei-

den. Es finden sich allerdings Argumente in der Rechtsprechung des EuGH, 

dass der Kommission der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung 

wie einem Memorandum of Understanding grundsätzlich gestattet ist. Leit-

linien im Zusammenhang mit der Transatlantischen Wirtschaftspartner-

schaft zwischen der Europäischen Union und den USA, die die Kommission 

gemeinsam mit amerikanischen Handelsbeauftragten und dem Handelsmi-

nisterium vereinbarte, hielten einer Prüfung des EuGH stand.1434 Demnach 

ist „für die Feststellung, ob die Leitlinien bindend sind, grundsätzlich der 

Wille der Parteien das entscheidende Kriterium“.1435 In jener Rechtssache 

kam der EuGH zu dem Ergebnis, dass die Parteien ihren Willen, keine bin-

denden Verpflichtungen einzugehen, klar und mehrfach sowohl im Wort-

laut der Leitlinien als auch während des Verhandlungsverlaufes zum Aus-

druck gebracht hatten. Daher ordnete er die Leitlinien nicht als völkerrecht-

lichen Vertrag ein.1436  

Daraus ist zunächst zu folgern, dass die Kommission und ihr Verknüp-

fungspartner sowohl in den Gesprächen als auch in der konkreten Formu-

lierung klar zum Ausdruck bringen müssen, dass keine völkerrechtliche 

                                            
1433  Martenczuk, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 17 EUV Rn. 40 ff. (Stand: Juli 2010); kritisch Nemitz, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 17 EUV Rn. 42. 
1434  EuGH, Urteil vom 23. März 2004, Rechtssache C-233/02, Slg. 2004, I-2759 = EuZW 

2004, 433 – mit Anmerkungen von Pitschas, EuZW 2004, 434. 
1435  EuGH, Urteil vom 23. März 2004, Rechtssache C-233/02, Slg. 2004, I-2759 Rn. 42. 
1436  EuGH, Urteil vom 23. März 2004, Rechtssache C-233/02, Slg. 2004, I-2759 Rn. 42 ff. 



Barbara Volmert    

 

 402 

Bindung eingegangen werden soll. Um zu unterstreichen, dass der Ab-

schluss einer nicht bindenden Vereinbarung beabsichtigt wird, sollte die 

Vereinbarung also entsprechende Klauseln beinhalten. Insbesondere sollte 

verdeutlicht werden, dass keine gegenseitigen Rechte und Pflichten zwi-

schen den Parteien durch die Vereinbarung begründet werden. Zudem soll-

te durch die Formulierungen für die Beteiligten, aber auch für mittelbar Be-

troffene wie etwa Emittenten oder andere Teilnehmer der Emissionshan-

delssysteme klar werden, dass keine verbindlichen Regeln beschlossen 

werden und dass keine Gewähr übernommen wird, dass das mit der Ver-

einbarung verfolgte Ziel auch erfüllt wird. Auch die Bezeichnung als Me-

morandum of Understanding oder politische Absichtserklärung kann die-

sem Zweck dienen.  

Das Urteil des EuGH ist allerdings nicht als uneingeschränkte Bestätigung 

für ein rechtmäßiges Handeln der Kommission unterhalb der Ebene des 

völkerrechtlichen Vertrages zu verstehen. Denn die in dem Rechtsstreit be-

handelten Leitlinien können nicht isoliert von der Erklärung über die Trans-

atlantische Wirtschaftspartnerschaft sowie dem dazugehörigen Aktionsplan 

betrachtet werden. Vielmehr ermächtigte der Rat die Kommission in diesem 

Rahmen, insbesondere auf dem Gebiet der technischen Handelshemmnisse 

Verhandlungen mit den USA über den Abschluss bilateraler Abkommen zu 

eröffnen.1437 Dabei zählten zu den Maßnahmen des Aktionsplans auch die 

Ermittlung und Anwendung von gemeinsam aufgestellten allgemeinen 

Grundsätzen/Leitlinien für eine wirksame Zusammenarbeit in Regelungs-

fragen. Die Kommission führte folglich die Verhandlung über die Leitlinien 

nicht eigenmächtig, sondern auf einer ausdrücklichen Grundlage mit Zu-

stimmung des Rates.  

Übertragen auf den Fall einer Verknüpfung lässt sich daraus ableiten, dass 

der Rat, vergleichbar dem Fall des völkerrechtlichen Vertrages nach 

Art. 218 AEUV, die Kommission zu diesen Verhandlungen und auch aus-

drücklich zu einem Abschluss der nicht bindenden Vereinbarung über die 

Verknüpfung der Emissionshandelssysteme durch einen Beschluss ermäch-

tigen könnte. Ein Verhandlungsmandat des Rates für die Kommission wäre 

daher rechtlich denkbar und würde unter den aufgeführten Voraussetzun-

gen den Anforderungen des EuGH genügen. 

                                            
1437  EuGH, Urteil vom 23. März 2004, Rechtssache C-233/02, Slg. 2004, I-2759 Rn. 8. 
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Als nächster Schritt ist daher noch zu klären, ob die Kommission auch ohne 

Mandat selbständig eine Vereinbarung schließen dürfte. Der EuGH hat sich 

in dem Urteil ausdrücklich nicht mit der Frage befasst, ob ein Akt mit den 

Merkmalen der Leitlinien, selbst wenn ihm die bindende Wirkung fehlt, in 

die alleinige Zuständigkeit des Rates fallen müsse.1438 Umgekehrt ist daraus 

jedoch nicht automatisch eine Zuständigkeit der Kommission zum Ab-

schluss nicht bindender Vereinbarungen zu schließen. Einer unbeschränk-

ten Zuständigkeit der Kommission erteilte der EuGH ebenfalls eine Absage. 

Danach reiche der Umstand, dass einem Akt wie den Leitlinien die binden-

de Wirkung fehle, nicht aus, der Kommission die Zuständigkeit zu seiner 

Billigung zu verleihen. Vielmehr müssten die Zuständigkeitsverteilung und 

das institutionelle Gleichgewicht, die in den Verträgen für die jeweilige 

Sachmaterie festgelegt worden sind, angemessen berücksichtigt werden.1439  

Im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik sind zwar Rat und Parlament für 

die Gesetzgebung zuständig. Das Handeln der Kommission würde aller-

dings das institutionelle Gleichgewicht grundsätzlich nicht beeinträchtigen. 

Denn zum einen ist es Aufgabe der Kommission, die Europäische Union 

nach außen zu vertreten. Zum anderen verbleibt die letzte Entscheidung 

über die Umsetzung bei den Gesetzgebungsorganen. Die Zuständigkeits-

verteilung wird damit nicht außer Kraft gesetzt oder unterlaufen. Dies setzt 

jedoch voraus, dass den Gesetzgebungsorganen tatsächlich noch ein Ent-

scheidungsspielraum verbleibt. Sonst würde die Kommission ihre Kompe-

tenzen überschreiten und das institutionelle Gleichgewicht stören. Dies 

würde der EuGH nicht billigen. Die Kommission darf somit keine rechtli-

chen und politischen Tatsachen schaffen, sondern muss in den Gesprächen 

und in der Vereinbarung selbst darauf verweisen, dass keine rechtliche Bin-

dungswirkung für die Europäische Union eintritt und damit das Vereinbar-

te möglicherweise nicht umgesetzt werden wird. Den politischen Druck des 

Partners gegenüber der Europäischen Union muss die Kommission dem-

nach ebenfalls aus dem Verfahren herauslösen, indem etwa gegenseitige po-

litische Zugeständnisse für andere Bereiche vermieden werden. Es muss al-

so deutlich werden, dass lediglich eine nicht bindende Vereinbarung an-

gestrebt wird, die keine Tatsachen schaffen oder faktischen Bindungen be-

wirken kann. Dazu gehört auch, dass die Kommission den Verhandlungs-

                                            
1438  EuGH, Urteil vom 23. März 2004, Rechtssache C-233/02, Slg. 2004, I-2759 Rn. 39. 
1439  EuGH, Urteil vom 23. März 2004, Rechtssache C-233/02, Slg. 2004, I-2759 Rn. 40. 
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partner über die fehlende Vertragsschlusskompetenz und ihre beschränkte 

Handlungsbefugnis aufklärt.  

Das Aushandeln und Unterzeichnen durch die Kommission ohne formelle 

Beteiligung der beiden anderen Organe bietet ferner den Vorteil, dass der 

Eindruck einer tatsächlich nicht bindenden Vereinbarung gestärkt wird und 

dass es sich bei der Vereinbarung um keinen verschleierten völkerrechtli-

chen Vertrag handeln kann. Insbesondere für subföderale oder regionale 

Verwaltungseinheiten kann es aus innerstaatlichen rechtlichen Gründen ge-

boten sein, dass sie lediglich mit dem Exekutivorgan und nicht offiziell mit 

dem Staatenverbund über eine Verknüpfung verhandeln.1440 Für die Au-

ßenwirkung kann daher der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung 

durch die Kommission auf Seiten der Europäischen Union ebenfalls zweck-

dienlich sein. Im Unterschied zu einem völkerrechtlichen Vertrag ist das 

Verfahren bei einer nicht bindenden Vereinbarung in der Regel auch schnel-

ler abgeschlossen.  

Der Abschluss etwa eines Memorandum of Understanding ist der Kommis-

sion damit gestattet, sofern und soweit tatsächlich die Bindungswirkung für 

die Europäische Union entfällt und den Gesetzgebungsorganen ohne recht-

lichen und politischen Druck die Letztentscheidungsbefugnis verbleibt. 

Diese Argumente sprechen dafür, dass der EuGH unter diesen Vorausset-

zungen das auswärtige Handeln auch der Kommission billigen könnte. Aus 

der Rechtsprechung des EuGH lässt sich aber auch fordern, dass die Kom-

mission nicht vollkommen losgelöst von Rat und Parlament handelt, son-

dern die anderen Organe frühzeitig und regelmäßig informiert. Auch aus 

politischen Erwägungen wäre es zweckmäßig, zumindest grobe Verhand-

lungslinien abzustimmen, da die Kommission für die Umsetzung der Ver-

einbarung auf die Zustimmung dieser Organe angewiesen ist. Eine Verein-

barung der Kommission, die sie zwar in eigener Machtfülle schließen kann, 

die aber in keinster Weise Aussicht auf Umsetzung in das Recht der Euro-

päischen Union hat, weist keinen politischen, rechtlichen oder ökonomi-

schen Mehrwert auf. 

Innerhalb der Kommission ist zwar gemäß Art. 18 Abs. 4 EUV der Hohe 

Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik mit den Zuständigkeiten der 

Kommission im Bereich der Außenbeziehungen und mit der Koordinierung 

                                            
1440  S. dazu die folgenden Kap. 6.2 und 6.3. 
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der übrigen Aspekte des auswärtigen Handelns der Union betraut.1441 Die 

Verknüpfung der Emissionshandelssysteme fällt inhaltlich jedoch schwer-

punktmäßig in den Zuständigkeitsbereich des Kommissars für Klima und 

Energie. Daher würde dieser – unter Einbeziehung des Hohen Vertreters 

aufgrund dessen Koordinierungsfunktion und des Kohärenzgebotes – die 

nicht bindende Vereinbarung abschließen. 

Zusammenfassend kommt für die Europäische Union damit neben dem 

Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages auch der Abschluss einer nicht 

bindenden Vereinbarung in Betracht, um das europäische Emissionshan-

delssystem mit einem anderen Emissionshandelssystem zu verknüpfen. 

Sowohl die Gesetzgebungsorgane als auch die Kommission allein können 

eine nicht bindende Vereinbarung über die Verknüpfung aushandeln und 

abschließen. Zudem lässt sich das Ergebnis auch auf die Situation übertra-

gen, dass kein zweiseitiges Memorandum of Understanding über die Ver-

knüpfung der Emissionshandelssysteme abgeschlossen wird, sondern beide 

Parteien jeweils einseitig nacheinander ihren Willen zur Anerkennung der 

Zertifikate bekunden. Auch hierzu wären die Organe auf Seiten der Europä-

ischen Union befugt. 

6.1.1.2.4 Geltung der nicht bindenden Vereinbarung in der Rechtsord-

nung der Europäischen Union 

Aufgrund der fehlenden rechtlichen Bindungswirkung scheidet eine unmit-

telbare Geltung der nicht bindenden Vereinbarung von vornherein aus und 

zwar unabhängig davon, welches Organ auf Seiten der Europäischen Union 

die Vereinbarung schließt. Vielmehr bedarf es einer Umsetzung in das 

Recht der Europäischen Union. Anderenfalls liefe es dem Sinn und Zweck 

einer nicht bindenden Vereinbarung zuwider, mit der gerade keine Rechte 

und Pflichten begründet, keine Gewähr für die Zielerfüllung sowie die Um-

setzung übernommen und allenfalls auf freiwilliger und widerruflicher 

Grundlage Zusagen getätigt werden. Zudem würde das institutionelle 

Gleichgewicht zwischen den Organen unterlaufen werden, wenn eine sol-

che Vereinbarung eines der Organe bereits unmittelbar Rechtsgeltung er-

langt. Für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge, die unmittelbar gelten, 

und für die Gesetzgebung im Umweltbereich sind – auf Vorschlag der 

                                            
1441  S. hierzu Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 18 EUV 

Rn. 17 ff.; Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 18 EUV Rn. 36 ff. (Stand: September 2013). 
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Kommission – Rat und Parlament zuständig. Diese Verteilung würde sonst 

ausgehebelt werden. Folglich weist eine Vereinbarung erst eine mittelbare 

Wirkung und Anwendbarkeit auf, wenn sie tatsächlich umgesetzt wurde. 

Zwar müssen europäische Bestimmungen, die zu ihrer Umsetzung erlassen 

wurden, nicht „völkerrechtsfreundlich“ ausgelegt werden, da es sich hierbei 

um keinen völkerrechtlichen Vertrag handelt. Dennoch kann auch eine sol-

che Vereinbarung durchaus Anhaltspunkte für den Sinn und Zweck einer 

europäischen Regelung liefern und im Zweifel zu einer historischen und te-

leologischen Auslegung herangezogen werden.1442 

6.1.2 Umsetzung der Verknüpfung in das Unionsrecht 

Es hat sich gezeigt, dass die Europäische Union sowohl völkerrechtlich bin-

dende als auch nicht bindende Vereinbarungen zur Verknüpfung der Emis-

sionshandelssysteme abschließen kann, ohne die Mitgliedstaaten zu beteili-

gen. Inhaltliche Beschränkungen bezüglich der zu vereinbarenden Ausge-

staltungsänderungen bestehen insoweit ebenfalls grundsätzlich nicht. Al-

lerdings gilt für beide Formen im Fall der Verknüpfung, dass sie in das eu-

ropäische Recht umzusetzen sind. Im Folgenden wird daher das Verfahren 

zur Umsetzung einer internationalen Vereinbarung in das Recht der Euro-

päischen Union vorgestellt. Dies bezieht sowohl die bloße Anerkennung 

ausländischer Zertifikate als auch weitere Maßnahmen und Ausgestal-

tungsänderungen ein. Zu unterscheiden sind dabei das ordentliche Gesetz-

gebungsverfahren und besondere Vorschriften, nach denen der Kommissi-

on Befugnisse übertragen werden können. Die Untersuchung schließt damit 

zugleich ein, dass die Europäische Union auch einseitig handeln und die 

Zertifikate ohne internationale Absprachen anerkennen kann. Das Umset-

zungsverfahren, ob die Europäische Union auf der Grundlage einer Verein-

barung oder aus einer rein internen politischen Erwägung heraus die Emis-

sionshandelsrichtlinie oder damit verbundene Rechtsakte ändert, ist das 

Gleiche. Zunächst ist allerdings zu prüfen, ob die im 5. Kapitel unterbreite-

                                            
1442  S. dazu etwa auch EuGH, Urteil vom 13. Dezember 1989, Rechtssache C-322/88, 

Slg. 1989, 4407 Rn. 18. In der Rechtssache ging es zwar um eine Empfehlung der 
Kommission, die ebenfalls keine Bindungswirkung aufwies, die nach Ansicht des 
EuGH aber dennoch „nicht als rechtlich völlig wirkungslos angesehen werden“ kann. 
Vielmehr sind die innerstaatlichen Gerichte verpflichtet, bei der Entscheidung der bei 
ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten die Empfehlungen zu berücksichtigen. Dies gilt 
insbesondere dann, „wenn diese Aufschluß über die Auslegung zu ihrer Durchfüh-
rung erlassener innerstaatlicher Rechtsvorschriften geben oder wenn sie verbindliche 

gemeinschaftliche Vorschriften ergänzen sollen“. 
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ten Regelungsvorschläge in der Europäischen Union überhaupt durchführ-

bar sind. 

6.1.2.1 Durchführbarkeit der Regelungsvorschläge und inhaltlichen Ver-

einbarungen in der Europäischen Union 

Die Untersuchung der Verknüpfung zwischen den Emissionshandelssyste-

men der Europäischen Union einerseits und RGGI, Kalifornien oder Tokyo 

andererseits hat gezeigt, dass die Verknüpfungen durchgeführt werden 

könnten und dass die Europäische Union wenig Änderungsbedarf in den 

Rechtsgrundlagen aufweist. Hingegen würden insbesondere in RGGI und 

in dem Emissionshandelssystem des TMG Vorkehrungen getroffen werden, 

um einen ungehinderten Zufluss an Zertifikaten aus der Europäischen 

Union zu unterbinden. Der Verzicht auf den Mindestpreis oder die Einfüh-

rung eines flexiblen Wechselkurses oder eines Gateways wären Sache des 

dortigen Gesetzgebers und unterliegen nicht dem Einflussbereich des euro-

päischen Gesetzgebers. Aber auch dieser könnte neben der Anerkennung 

der Zertifikate des anderen Emissionshandelssystems weitere Anpassungen 

vornehmen, um eine Verknüpfung zu erleichtern und ein reibungsloses 

Funktionieren des verknüpften Emissionshandelssystems zu gewährleisten. 

Solche Harmonisierungsmaßnahmen führen zu einem Gleichlauf der Rege-

lungen in den unterschiedlichen Emissionshandelssystemen. Sie bedeuten 

aber nicht, dass Gesetzgeber oder Vorschriften durch das andere System er-

setzt werden. 

Ausgehend von einer Verknüpfung der hier betrachteten Emissionshan-

delssysteme könnte die Europäische Union einen Wechselkurs aufgrund 

der Anerkennung von Aufforstungsprojekten in RGGI und Kalifornien ein-

führen, sich mit dem Verknüpfungspartner auf eine einheitliche Kostenbe-

schränkungsmaßnahme, die Modalitäten zur Einreichung der Zertifikate 

und die Verifikationsbedingungen einigen oder die Zertifizierungsstellen in 

Kalifornien und Tokyo anerkennen. Zudem müsste für eine Verknüpfung 

mit RGGI eine Regelung zur Umrechnung der amerikanischen in metrische 

Tonnen erlassen werden. Vorgeschlagen wurden auch einheitliche Auk-

tionskalender, gemeinsame Versteigerungen sowie die Entwicklung eines 

gemeinsamen Registers und die Einführung einer Reserve für ungültige 

Projektgutschriften. Alle diese Vorschläge bedürfen einer Änderung der 

Emissionshandelsrichtlinie oder der zugehörigen Verordnungen, sofern die 

Europäische Union diese Regelungen überhaupt erlassen kann. 
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Unproblematisch ist etwa die Harmonisierung der Kostenbeschränkungs-

maßnahme. Bislang sieht Art. 29a der Emissionshandelsrichtlinie Änderun-

gen bei den Versteigerungen vor, wenn der Preis der Zertifikate mehr als 

sechs aufeinander folgende Monate lang mehr als das Dreifache des Durch-

schnittspreises der Zertifikate in den beiden vorhergehenden Jahren auf 

dem europäischen CO2-Markt beträgt. Diese Vorschrift könnte durch eine 

Regelung, die in den Verknüpfungsverhandlungen vereinbart wurde, er-

setzt werden. Infrage kommt für die Europäische Union etwa die Über-

nahme der entsprechenden kalifornischen Regelung. Art. 29a der Emis-

sionshandelsrichtlinie müsste also insofern geändert werden, als zunächst 

eine Reserve einzurichten ist, in der Zertifikate eingestellt statt zugeteilt 

werden. Sodann müssten die Bedingungen der Inanspruchnahme festgelegt 

werden. Danach könnten diese Zertifikate bei Erreichen bestimmter Markt-

preise zum Festpreis angeboten werden.  

Ebenso könnten für eine Verknüpfung mit dem kalifornischen Emissions-

handelssystem der europäische und der kalifornische Auktionskalender an-

geglichen werden. Aufgrund der Größe des verknüpften Systems und der 

erwarteten Nachfrage bei den Versteigerungen bietet es sich eher an, mehr 

Auktionen durchzuführen. Dadurch, dass in der Europäischen Union re-

gelmäßig wöchentliche Versteigerungen stattfinden, während Kalifornien 

die Zertifikate lediglich vierteljährlich versteigert, werden die Änderungen 

eher das kalifornische Emissionshandelssystem betreffen. Sollten auch dies-

bezüglich Anpassungen in der Europäischen Union vorgenommen werden, 

müsste die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 im 3. Kapitel geändert werden. 

Sinnvoll wäre in diesen Zusammenhang, die Versteigerungen jeweils zu 

Uhrzeiten abzuhalten, dass sowohl europäische als auch kalifornische Emit-

tenten trotz der Zeitverschiebung teilnehmen können. Zugleich könnte 

ebenfalls der Zugang kalifornischer Emittenten zu den Versteigerungen ge-

regelt werden, was insbesondere eine Ergänzung des Art. 18 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 erfordert.  

Die Umrechnung amerikanischer in metrische Tonnen für eine Verknüp-

fung mit RGGI müsste in der Emissionshandelsrichtlinie selbst erfolgen. 

Zum einen müsste dafür die Definition der „Tonne Kohlendioxidäquiva-

lent“ in Art. 3 lit. j) angepasst werden. Diese Bezeichnung meint eine metri-

sche Tonne Kohlendioxid (CO2) oder eine Menge eines anderen aufgeführ-

ten Treibhausgases mit einem äquivalenten Erderwärmungspotenzial. Als 

Ergänzung könnte hier der offizielle Umrechnungskurs festgehalten wer-
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den, nach dem eine amerikanische Tonne 0,907 metrischen Tonnen und 

umgekehrt eine metrische Tonne 1,102 amerikanischen Tonnen entspricht. 

Zum anderen müsste Art. 12 Abs. 3 präzisiert werden. Diese Regelung ist 

die zentrale Vorschrift zu den Abgabeverpflichtungen der Emittenten. Da-

nach stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Betreiber für jede Anlage 

bis zum 30. April jeden Jahres eine Anzahl von Zertifikaten abgibt, die den 

Gesamtemissionen der Anlage im vorhergehenden Kalenderjahr entspricht, 

und dass diese Zertifikate anschließend gelöscht werden. Hierfür bedarf es 

der Einfügung, dass ebenfalls Zertifikate, die für amerikanische Tonnen 

stehen, abgegeben werden können, dass dann aber 1,102 dieser Zertifikate 

einzureichen sind. Zu regeln wäre darüber hinaus der Umgang mit den De-

zimalanteilen.1443 

In Art. 12 der Emissionshandelsrichtlinie könnte neben diesem fixen Um-

rechnungskurs außerdem ein flexibler Wechselkurs eingefügt werden. Für 

eine Verknüpfung mit RGGI und dem kalifornischen Emissionshandelssys-

tem wurde unter anderem die Anerkennung von Aufforstungsprojekten als 

Hindernis identifiziert. Um eine Verknüpfung dennoch zu ermöglichen, 

könnte die Europäische Union daher einen Wechselkurs einführen, nach 

dem die US-amerikanischen Zertifikate nicht im Verhältnis eins zu eins 

anerkannt werden. Dieser Wechselkurs dürfte sich ausdrücklich nicht nur 

auf die Projektgutschriften beschränken, sondern müsste alle Zertifikate 

umfassen. Anderenfalls könnte die Regelung umgangen werden, indem die 

Projektgutschriften in den USA genutzt und Zertifikate in die Europäische 

Union verkauft werden. Damit würde der Sinn und Zweck der europä-

ischen Regelung ausgehöhlt werden. Die zentrale Vorschrift zu den Abga-

beverpflichtungen müsste somit insofern erweitert werden, als Emittenten 

für die Abdeckung der Emissionen des Vorjahres entweder ein Zertifikat 

der Europäischen Union für eine Tonne Kohlendioxidäquivalent oder zum 

Beispiel 1,2 Zertifikate von RGGI oder aus Kalifornien für die gleiche Menge 

einreichen müssen. Dadurch könnte die Unsicherheit berücksichtigt werden 

und die geringere Anerkennung als Sicherheitsventil dienen. Alternativ zu 

dem flexiblen Wechselkurs könnte in Anlehnung an die Regelung von Qué-

bec auch eine Reserve eingeführt werden, in der ein festgelegter Prozentsatz 

der Projektgutschriften hinterlegt wird und aus der ungültige Gutschriften 

ersetzt werden, weil sie etwa keine realen und dauerhaften Emissionsreduk-

                                            
1443  S. auch Kap. 3.5.1.2. 
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tionen erzielt haben. Eine solche Regelung könnte in Art. 11a der Emis-

sionshandelsrichtlinie eingefügt werden.  

Im Zuge dieser Änderungen könnten auch die Abgabezeitpunkte angepasst 

werden, damit sie mit dem Verknüpfungspartner übereinstimmen. Dies 

schließt nicht nur den Zeitpunkt ein, bis zu dem die Zertifikate von den 

Emittenten einzureichen sind, sondern auch die Berichts- und Verifikations-

fristen, nach denen bislang die geprüften Berichte gemäß Art. 67 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 601/2012 bis zum 31. März vorliegen müssen. Zudem 

müsste die Verordnung (EU) Nr. 600/2012, die auf der Grundlage von 

Art. 15 der Emissionshandelsrichtlinie erlassen wurde und deren Anhang V 

konkretisiert, insbesondere in ihrem 4. Kapitel geändert werden, um eben-

falls kalifornische und Tokyoter Verifikationsstellen akkreditieren zu kön-

nen. Auch die Harmonisierung der Überwachungs- und Verifikationsbe-

dingungen könnte über Anpassungen in diesen beiden Verordnungen er-

folgen.  

Der Handel der Zertifikate und die Kontrolle der Emissionen setzen des 

Weiteren ein funktionsfähiges, robustes Register voraus, in dem die Zertifi-

kate verbucht und transferiert sowie abgeglichen und gelöscht werden. Für 

eine Verknüpfung ist das Register die entscheidende Schnittstelle. Denn es 

muss den grenzüberschreitenden Handel der Zertifikate ermöglichen und 

die ordnungsgemäße Verbuchung gewährleisten. Dabei können die Register 

direkt oder indirekt miteinander verbunden werden. Während bei der di-

rekten Registerverknüpfung die Zertifikate unmittelbar zwischen den ver-

schiedenen Konten transferiert werden können, wird bei der indirekten Re-

gisterverknüpfung ein zusätzliches Konto für den Verknüpfungspartner 

eingerichtet, über das der grenzüberschreitende Zertifikatehandel abgewi-

ckelt wird. Vorteil ist, dass nicht jeder Emittent, der international handeln 

möchte, in allen Emissionshandelssystemen Konten eröffnen muss.1444 Die 

Möglichkeit, solche Konten einzurichten, ist auch in Art. 71 der Verordnung 

(EU) Nr. 389/2013 vorgesehen. Die indirekte Registerverknüpfung sollte 

ebenfalls bei der zunächst unilateralen Verknüpfung zwischen den Emis-

sionshandelssystemen der Europäischen Union und Australiens eingesetzt 

werden,1445 bevor für die bilaterale Verknüpfung der Emissionshandelssys-

                                            
1444  S. zu dem Vorgehen auch Kap. 3.5.2.2.2. 
1445  Danach wäre ein so genannter „Australian Government Account“ im europäischen 

Register eröffnet worden, in dem europäische Zertifikate aufbewahrt worden wären. 
Zugleich wären im australischen Register spezielle Zertifikate ausgegeben worden, 
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teme eine direkte Registerverknüpfung angewendet worden wäre.1446 Falls 

kein gemeinsames neues Register entwickelt, die Verknüpfung aber so aus-

gestaltet werden sollte, dass jeder Emittent, der Zertifikate zu handeln beab-

sichtigt, ein Konto in der Europäischen Union eröffnen muss, müssten die 

Kontoeröffnungsbedingungen für Emittenten aus dem anderen Emissions-

handelssystem in der erwähnten Verordnung (Art. 16 ff.) entsprechend an-

gepasst werden. 

Diese Regelungsänderungen berühren nicht den Kern des Emissionshan-

delssystems und belassen die Grundausrichtung unverändert. Es wird le-

diglich die Ausgestaltung des Emissionshandelssystems an einigen Stellen 

ein wenig geändert. Dies sind politische Entscheidungen, die in der Kompe-

tenz des europäischen Gesetzgebers liegen und von dessen Gestaltungs-

spielraum umfasst sind. Sie rufen deshalb keine rechtlichen Probleme her-

vor.  

Anders sieht es allerdings bei dem Vorschlag der gemeinsamen Versteige-

rungen aus. Die Europäische Union hat zwar die Verordnung (EU) 

Nr. 1031/2010 erlassen, in der der zeitliche und administrative Ablauf so-

wie sonstige Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifi-

katen geregelt sind. Die Durchführung der Versteigerung selbst kann je-

doch, wenn die Mitgliedstaaten von ihrer Opt-Out-Möglichkeit Gebrauch 

machen, auf mitgliedstaatlicher Ebene erfolgen. Eine gegenteilige Regelung, 

nach der die Europäische Union zentral und allein für die Durchführung 

der Versteigerungen zuständig ist, wäre hingegen nicht mit dem Subsidiari-

tätsprinzip vereinbar.1447 Denn weder wären Mitgliedstaaten mit der Durch-

führung überfordert noch wäre ein Integrationsgewinn mit der zentralen 

Durchführung verbunden, der den mitgliedstaatlichen Kompetenzverlust 

                                                                                                                                    
die das Halten des Zertifikats im europäischen Register widergespiegelt hätten. Diese 
speziellen Zertifikate hätten im australischen Register gehandelt, zur Pflichterfüllung 
in Australien eingereicht oder auch wieder zurück in die Europäische Union getauscht 
werden können. Damit hätte kein direkter Transfer eines europäischen Zertifikats in 
das australische Register stattgefunden. 

1446  S. hierzu Department of Climate Change and Energy Efficiency/Directorate General for Cli-
mate Action, Registry options to facilitate linking of emissions trading systems, 2013, 

17 ff. 
1447  S. ausführlich Greb, Der Emissionshandel ab 2013, 2011, 83 ff., der ebenso deutlich 

macht, dass die Regelungen zum „Ob“ und „Wie“ des Zuteilungsverfahren, also auch 
die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 selbst, mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sind. 
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übersteigen könnte. Damit wäre die Vorgabe einer zentralen Versteigerung 

auch nicht verhältnismäßig. Insoweit unterliegt also die Europäische Union 

einer unionsrechtlichen Kompetenzausübungsschranke in Bezug auf die 

zentrale Durchführung der Versteigerungen. Auch wenn die Mehrheit der 

Mitgliedstaaten die Versteigerungen auf einer gemeinsamen Versteige-

rungsplattform durchführt, bleibt es demnach Sache der Mitgliedstaaten, 

diese Plattformen zu bestellen. Zuständig für die Durchführung der Ver-

steigerungen sind letztlich also die Mitgliedstaaten und nicht die Europä-

ische Union.  

Wenn die Europäische Union aber innenkompetenzrechtlich keine zentrale 

Versteigerung durchführen darf, muss dies erst recht auch für die außen-

kompetenzrechtliche Vereinbarung gelten. Folglich darf die Europäische 

Union nicht in völkerrechtlich verbindlicher Weise mit anderen Emissions-

handelssystemen die Durchführung gemeinsamer Versteigerungen verein-

baren. Hierzu bedürfte es vielmehr der Zustimmung der Mitgliedstaaten. 

Diese müssten zumindest an dieser Vereinbarung des völkerrechtlichen 

Vertrages beteiligt werden, zustimmen und letztlich die Regelung in das na-

tionale Recht umsetzen. Die Zustimmung ist zwar vorstellbar. Sie würde 

aber auch bedeuten, dass eine kalifornische Versteigerungsplattform nach 

einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren den Zuschlag erhalten könnte, 

wenn diese alle Voraussetzungen erfüllt. Politisch wäre es jedoch in der Eu-

ropäischen Union schwer durchsetzbar und vermittelbar, dass diese Aufga-

be in Kalifornien durchgeführt werden würde. Die gleichen Herausforde-

rungen würden sich im Übrigen auch in Kalifornien stellen, wenn die kali-

fornischen Zertifikate in der Europäischen Union versteigert werden sollten. 

Daher wird, realistisch gesehen, die Harmonisierung der Regelungen für 

die Verknüpfung auf die Versteigerungsmodalitäten, die Zeiten sowie die 

Versteigerungsmengen beschränkt werden.  

Ein weiterer, aus der Literatur übernommener Vorschlag, der für die hier 

betrachteten Verknüpfungen noch nicht relevant geworden ist, betrifft die 

Einführung einer Clearingstelle.1448 Eine solche Institution kann eine ein-

schreitend-hoheitliche Funktion ausüben oder auch administrativ-beratend 

tätig sein. Der Einführung einer Institution, die berät, technische Unterstüt-

zung leistet oder den Markt überwacht, stehen keine rechtlichen Bedenken 

entgegen. Hierüber kann auch die Europäische Union verhandeln und eine 

                                            
1448  S. hierzu Kap. 3.5.2.2.3. 
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Einigung mit dem Verknüpfungspartner erzielen. Dagegen stößt eine Ver-

einbarung der Europäischen Union zur Einrichtung einer Clearingstelle mit 

Hoheitsbefugnissen auf Hindernisse.  

Grundlage einer solchen Einrichtung kann nur ein völkerrechtlicher Vertrag 

und kein Memorandum of Understanding sein. Da die Institution auf Dauer 

angelegt wäre, eine mitgliedschaftlich organisierte Vereinigung von min-

destens zwei Völkerrechtssubjekten darstellen würde, mit der selbständigen 

Wahrnehmung eigener Aufgaben betraut wäre und auch über ein eigenes 

handlungsbefugtes Organ verfügen würde,1449 ist sie zudem als internatio-

nale Organisation einzustufen. Die Europäische Union kann aber nicht ohne 

Weiteres Hoheitsbefugnisse auf eine dritte Stelle mit eigener Rechtspersön-

lichkeit wie eine Clearingstelle übertragen. Dies müsste ihr durch eine Er-

mächtigung im EUV oder AEUV gestattet sein. Die Europäische Union 

kann zwar grundsätzlich Mitglied einer internationalen Organisation wer-

den. Auch die Ausstattung der gemeinsamen Organe mit Entscheidungsbe-

fugnissen ist nach einem Gutachten des EuGH nicht gänzlich ausgeschlos-

sen, soweit es sich um bloße Durchführungsbefugnisse für eine internatio-

nale öffentlich-rechtliche Anstalt handelt.1450 Jedoch ist die Möglichkeit, Ho-

heitsbefugnisse auf eine dritte Stelle mit eigener Rechtspersönlichkeit zu 

übertragen, bislang lediglich im Bereich der Assoziierungsabkommen nach 

Art. 217 AEUV vorgesehen.1451 Eine Clearingstelle für ein verknüpftes Emis-

sionshandelssystem fällt allerdings nicht hierunter. Dass die Einrichtung 

noch von der Vertragsschlusskompetenz des Art. 192 Abs. 1 AEUV i.V.m. 

Art. 25 der Emissionshandelsrichtlinie in seiner bisherigen Form und 

Art. 216 Abs. 1 Alt. 3 AEUV umfasst ist, ist ebenfalls zu bezweifeln. Die 

Vereinbarung zur Einrichtung einer Clearingstelle mit Hoheitsbefugnissen 

ginge bei Weitem über eine Anerkennungsregelung und andere Harmoni-

sierungsmaßnahmen hinaus. Daher ist die Vereinbarung, eine gemeinsame 

                                            
1449  S. zu der Definition einer internationalen Organisation auch Kap. 3.5.2.1.1. 
1450  S. EuGH, Gutachten 1/76 vom 26. April 1977 – Stillegungsfonds, Slg. 1977, 741 Rn. 5 f. 

Ein anderes Beispiel ist das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, in dem 
die Europäische Union Vertragspartei ist. Danach verfügt die Internationalen Meeres-
bodenbehörde über unmittelbare Regelungsbefugnisse gegenüber privaten Lizenz-
nehmern; s. Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 

Art. 47 EUV Rn. 46 (Stand: Mai 2011). 
1451  Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 48; 

Vöneky/Beylage-Haarmann, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 

Union, Art. 216 AEUV Rn. 31 (Stand: August 2011); s. auch Gilsdorf, EuZW 1991, 459. 
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Clearingstelle einzuführen, die einschreitend-hoheitlich tätig ist, seitens der 

Europäischen Union nicht erlaubt. Genauso wenig dürfte die Europäische 

Union zum Beispiel CARB mit der Durchsetzung von Abgabeverpflichtun-

gen betrauen. Um dennoch eine Clearingstelle mit Hoheitsbefugnissen ein-

zurichten, müssten daher entweder die Verträge der Europäischen Union 

geändert werden, was realistischerweise nicht zu erwarten ist, oder es 

müsste erst eine unionsrechtliche Umsetzung der Entscheidungen der Clea-

ringstelle geben,1452 damit diese Entscheidungen in den Rechtsordnungen 

der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten unmittelbar wirken.1453  

Sollte der EuGH seine Rechtsprechung zu den Assoziierungsratsbeschlüs-

sen aber ausdehnen und etwa auch für eine paritätisch besetzte Clearing-

stelle anwenden, die durch den völkerrechtlichen Vertrag ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit gegründet wird und im Konsens entscheidet, oder 

sollte die Clearingstelle lediglich eindeutige und klar umrissene Durchfüh-

rungsbefugnisse ausüben, könnte in Zukunft zwar eine Übertragung 

grundsätzlich zulässig sein.1454 Zu bedenken gibt es aber darüber hinaus, 

dass die Europäische Union auch Kompetenzausübungsschranken unter-

liegt. Die Clearingstelle würde Aufgaben übernehmen, die bisher die Mit-

gliedstaaten innehaben wie etwa die Erteilung der Genehmigung oder die 

Durchsetzung der Abgabeverpflichtungen. Deshalb müssten diese, ebenso 

wie bei der zentralen Durchführung der Versteigerung, dem völkerrechtli-

chen Vertrag zustimmen und diesen umsetzen. Alles andere wäre nicht mit 

dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

vereinbar. Letztlich würden damit die Mitgliedstaaten selbst und nicht die 

Europäische Union die Hoheitsrechte übertragen. Ob dies allerdings bei 

31 Vertragspartnern allein auf Seiten Europas politisch durchsetzbar wäre, 

sei dahingestellt. Sollte dies dennoch gelingen, könnte die Clearingstelle ne-

ben beratenden Tätigkeiten wie der Erstellung von Marktberichten und 

Vorschlägen zur Fortentwicklung des verknüpften Emissionshandelssys-

tems auch das Register führen, Emissionsminderungsprojekte überwachen, 

Zertifikate versteigern oder Emittenten kontrollieren. 

                                            
1452  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 277 f. 
1453  Schmalenbach, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 216 AEUV Rn. 48. 
1454  S. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen 

– sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 278. 
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Abgesehen von der Clearingstelle und den gemeinsamen Versteigerungen 

könnte die Europäische Union also die Harmonisierungsvorschläge für eine 

Verknüpfung mit den anderen Emissionshandelssystemen neben der ei-

gentlichen Anerkennung der ausländischen Zertifikate ohne Beteiligung der 

Mitgliedstaaten sowohl international in einem völkerrechtlichen Vertrag 

oder einem Memorandum of Understanding vereinbaren als auch im 

Unionsrecht durchführen. Dazu müssten bestimmte Regelungen in der 

Emissionshandelsrichtlinie oder den dazu gehörigen Verordnungen geän-

dert werden. Welche Verfahren diese Änderungen durchlaufen müssten 

und welche Organe der Europäischen Union dabei handeln können, wird in 

den folgenden Kapiteln beschrieben.  

6.1.2.2 Gesetzgebungsverfahren 

Die Emissionshandelsrichtlinie ist auf die Kompetenzgrundlage des Art. 192 

Abs. 1 AEUV gestützt.1455 Danach beschließen das Europäische Parlament 

und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 

Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses 

der Regionen1456 über das Tätigwerden der Union zur Erreichung der in 

Art. 191 genannten Ziele. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren besteht 

gemäß Art. 289 Abs. 1 AEUV in der gemeinsamen Annahme einer Verord-

nung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parla-

ment und den Rat auf Vorschlag der Kommission, wobei das Verfahren im 

Einzelnen in Art. 294 AEUV niedergelegt ist. Nachdem die Kommission den 

Vorschlag dem Parlament und dem Rat unterbreitet hat, legt zunächst das 

Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung fest und übermittelt diesen 

dann dem Rat. In Abhängigkeit davon, wie dieser entscheidet, kann es noch 

eine zweite Lesung in beiden Organen sowie nach Einberufung eines Ver-

mittlungsausschusses und Billigung eines gemeinsamen Entwurfes eine 

dritte Lesung geben. Wenn das Parlament mit der Mehrheit der abgegebe-

                                            
1455  S. auch Kap. 5.1.1. 
1456  Die Pflicht zur Anhörung dieser Ausschüsse beinhaltet keine Pflicht zur Übernahme 

der Auffassungen der Ausschüsse. Sie stellt aber eine wesentliche Formvorschrift dar, 
deren Verletzung Gegenstand einer Nichtigkeitsklage nach Art. 263 Abs. 2 AEUV sein 
und zur Nichtigkeit der getroffenen Entscheidung führen kann; s. Nettesheim, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 192 AEUV Rn. 66 

(Stand: Mai 2011). 

https://dejure.org/gesetze/AEUV/191.html
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nen Stimmen1457 und der Rat mit qualifizierter Mehrheit für den Entwurf 

gestimmt haben, gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als erlassen.1458 Er ist 

gemäß Art. 296 Abs. 2 AEUV mit einer Begründung zu versehen und nach 

Art. 297 Abs. 1 UAbs. 3 S. 1 AEUV im Amtsblatt zu veröffentlichen.  

Alle materiell-rechtlichen Änderungen, die nicht unter eine Ausnahmerege-

lung fallen und die unmittelbar die Emissionshandelsrichtlinie ändern, 

müssen dieses ordentliche Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Das be-

trifft vor allem die Änderung der Kostenbeschränkungsmaßnahme, die Ein-

führung einer Reserve für ungültige Projektgutschriften, die Umrechnungs- 

und Wechselkurse für die Maßeinheiten und die Aufforstungsprojekte so-

wie den Abgabezeitpunkt für die Zertifikate zur Pflichterfüllung. Keine Rol-

le spielt dabei für das Unionsrecht, ob die Änderung als Folge eines völker-

rechtlichen Vertrages, eines Memorandum of Understanding oder auf „Ei-

geninitiative“ durch die Kommission von den Gesetzgebungsorganen erlas-

sen wird.1459 Für alle Alternativen muss das Gesetzgebungsverfahren An-

wendung finden, das bis zu einer endgültigen Entscheidung mitunter zeit-

intensiv sein kann.  

Die Kompetenzgrundlage des Art. 192 Abs. 1 AEUV beinhaltet keine Vor-

gaben hinsichtlich der Auswahl der Handlungsformen.1460 Daher können 

die Gesetzgebungsorgane gemäß Art. 296 AEUV von Fall zu Fall unter Ein-

haltung der geltenden Verfahren und des Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit über die Art des zu erlassenden Rechtsakts entscheiden. Sie sind al-

                                            
1457  Dieses Erfordernis gilt für die Entscheidung in der ersten und dritten Lesung. Hinge-

gen ist die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments in der zweiten Lesung für die Ab-
lehnung oder die Abänderung des Standpunkts des Rates notwendig. 

1458  S. hierzu ausführlich Kluth, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 294 AEUV Rn. 10 ff.; Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht 
der Europäischen Union, Art. 294 AEUV Rn. 13 ff. (Stand: August 2011); Schoo, 
in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 294 AEUV 
Rn. 11 ff. 

1459  Für die völkerrechtliche Verantwortlichkeit spielt es aber eine Rolle, ob die völker-
rechtlichen Verpflichtungen, zu denen auch die Umsetzung in das Unionsrecht und 
das nationale Recht gehören können, erfüllt werden oder nicht. Bei dem Abschluss ei-
nes Memorandum of Understanding ist es hingegen folgenlos, wenn sich im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens Änderungen ergeben sollten, die der Vereinbarung wider-
sprechen, oder Parlament und Rat die Vereinbarungsinhalte und damit den Vorschlag 
ablehnen sollten. Die Vereinbarung ist nicht bindend, so dass sich keine Nachteile für 
die Europäische Union ergeben; s. Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung 

von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 282. 
1460  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 192 AEUV Rn. 2. 
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so grundsätzlich frei, eine Richtlinie, eine Verordnung oder einen Beschluss 

zu erlassen. Allerdings unterliegt die Festlegung auch dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nach Art. 5 Abs. 4 EUV. Demzufolge dürfen die Maß-

nahmen inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der 

Verträge erforderliche Maß hinaus gehen. Deshalb ist auch bei den Hand-

lungsformen das mildeste Mittel zu wählen, das die mitgliedstaatliche Au-

tonomie am geringsten beeinträchtigt.1461 Umstritten ist hingegen, ob etwa 

eine Richtlinie tatsächlich weniger einschneidend ist als eine Verord-

nung.1462 Die Emissionshandelsrichtlinie wurde in der Vergangenheit im 

Wesentlichen durch Änderungsrichtlinien und nur in Einzelfragen durch 

Verordnungen und einen Beschluss modifiziert. Es wäre daher folgerichtig, 

wenn die Gesetzgebungsorgane die Verknüpfungsvorschläge ebenfalls 

durch eine Änderungsrichtlinie in die Emissionshandelsrichtlinie einarbei-

ten. Dieses Vorgehen würde sich reibungslos in das bestehende System ein-

passen. Zudem wahrt diese Handlungsform ausreichend die mitgliedstaat-

liche Autonomie. Im Gegensatz zu einer Verordnung entfaltet eine Richtli-

nie grundsätzlich keine unmittelbare Geltung.1463 Vielmehr ist eine Richtli-

nie nach Art. 288 Abs. 3 AEUV hinsichtlich des zu erreichenden Ziels ver-

bindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form 

und der Mittel.1464 Die Mitgliedstaaten müssen diese Regelungsänderungen 

                                            
1461  S. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, Art. 5 EUV Rn. 47, 53 f. 
1462  Dies bejahend Biervert, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 

2012, Art. 288 AEUV Rn. 14; Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 5 EUV Rn. 54; Lienbacher, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-
Kommentar, 2012, Art. 5 EUV Rn. 37; a.A. Bast, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das 

Recht der Europäischen Union, Art. 5 EUV Rn. 72 (Stand: September 2013). 
1463  S. zur unmittelbaren Wirkung einer Richtlinie Biervert, in: Schwarze/Becker/Hat-

je/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 288 AEUV Rn. 29 ff.; Nettesheim, in: Gra-

bitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 288 AEUV Rn. 137 ff. 
(Stand: August 2012); Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2011, 
Art. 288 AEUV Rn. 47 ff. 

1464  Im Gegensatz zu einer Richtlinie sind Beschlüsse, die die Mitgliedstaaten verpflichten, 
nicht nur hinsichtlich des Zieles, sondern nach Art. 288 Abs. 4 AEUV in allen ihren 
Teilen verbindlich. Eine Umsetzung, um Rechtsgeltung zu erlangen, ist nicht erforder-
lich. Dies trifft auf die hier vorgeschlagenen Regelungsänderungen allerdings nicht 
zu. Diese sind vergleichbar mit den anderen Regelungen der Emissionshandelsrichtli-
nie. Sollte also ein „Beschluss“ erlassen werden, durch den die Regelungsänderungen 
umzusetzen und in den Mitgliedstaaten anzuwenden sind, handelt es sich in der Sa-
che trotz der Bezeichnung ebenfalls um Richtlinienbestimmungen. Daher entfällt die-
se Handlungsform für diese Vorschläge; s. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 

Das Recht der Europäischen Union, Art. 288 AEUV Rn. 181, 188 (Stand: August 2012). 
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also in nationales Recht umsetzen, können aber über die Form und die Mit-

tel frei entscheiden. 

6.1.2.3 Übertragung von Befugnissen an die Europäische Kommission 

Abweichend vom Regelfall des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens sieht 

die Emissionshandelsrichtlinie für bestimmte Regelungsaspekte Ausnah-

men hiervon vor. Demzufolge überträgt die Richtlinie Befugnisse an die 

Kommission, so dass diese anstelle der Gesetzgebungsorgane Parlament 

und Rat Regelungen erlassen kann. Die jeweilige Norm, die eine Befugnis 

an die Kommission überträgt, gibt zugleich auch das dabei anzuwendende 

Verfahren vor. Die verschiedenen Verfahren sind in Art. 23 der Emissions-

handelsrichtlinie aufgeführt. Zu unterscheiden sind das Regelungsverfah-

ren nach Abs. 2, das Regelungsverfahren mit Kontrolle nach Abs. 3 sowie 

das Verwaltungsverfahren nach Abs. 4. Für Verknüpfungsfragen und damit 

in Zusammenhang stehenden Regelungsänderungen entfaltet aber nur das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle besondere Bedeutung. Daher wird nur 

dieses im Folgenden berücksichtigt. 

Gemäß Art. 23 Abs. 3 der Emissionshandelsrichtlinie gelten Art. 5a Abs. 1 

bis 4 und Art. 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen 

Art. 8, wenn auf diesen Absatz Bezug genommen wird.1465 Dieser Beschluss 

wurde allerdings durch Art. 12 der Verordnung (EU) Nr. 182/20111466 auf-

gehoben. Eine Ausnahme bildet jedoch Art. 5a des Beschlusses, der bei be-

stehenden Basisrechtsakten, in denen darauf verwiesen wird, weiterhin sei-

ne Wirkung behält. Statt der in der Richtlinie genannten Art. 7 und 8 des 

Beschlusses sind nunmehr gemäß Art. 13 Abs. 1 lit. e) der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 deren Art. 10 und 11 anzuwenden.  

                                            
1465  Beschluss des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Aus-

übung der der Kommission übertragenden Durchführungsbefugnisse (1999/468/EG), 
ABl. EG L 184 vom 17.7.1999, 23, geändert durch den Beschluss des Rates vom 17. Ju-
li 2006 zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten 
für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 
(2006/ 512/EG), ABl. EU L 200 vom 22.7.2006, 11. Dieser Beschluss ist bekannt unter 
dem Namen „Komitologie-Beschluss“. 

1466  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ABl. EU L 55 vom 28.2.2011, 13; hierzu Daiber, EuR 2012, 

240. 
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Wie der Titel „Regelungsverfahren mit Kontrolle“ bereits verdeutlicht, ist 

die Kommission nicht allein zur Rechtsetzung ermächtigt und kann nicht 

losgelöst von den Gesetzgebungsorganen handeln. Auch wenn der Kom-

mission durch Regelungen der Emissionshandelsrichtlinie Befugnisse über-

tragen werden, sind demnach ebenfalls die Gesetzgebungsorgane zu betei-

ligen. Nach Art. 5a Abs. 1 des Beschlusses 1999/468/EG wird die Kommis-

sion von einem Regelungskontrollausschuss unterstützt, der sich aus Ver-

tretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der 

Kommission den Vorsitz führt.1467 Dieser Ausschuss muss Stellungnahmen 

zu den vorgeschlagenen Maßnahmen der Kommission abgeben. In Abhän-

gigkeit davon, ob die von der Kommission beabsichtigten Maßnahmen mit 

der Stellungnahme des Ausschusses im Einklang stehen oder nicht, finden 

unterschiedliche Verfahren zur Annahme der Maßnahme Anwendung. Bei 

einer Übereinstimmung zwischen Vorschlag und Stellungnahme muss die 

Kommission gemäß Art. 5a Abs. 3 des Beschlusses 1999/468/EG dem Par-

lament und dem Rat unverzüglich den Entwurf von Maßnahmen zur Kon-

trolle unterbreiten. Diese Organe können den Entwurf dann aber nur aus 

bestimmten Gründen ablehnen. In diesen Fällen darf die Kommission die 

Maßnahmen nicht erlassen. Weichen der Vorschlag und die Stellungnahme 

hingegen voneinander ab, unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüg-

lich einen Vorschlag und übermittelt diesen zugleich dem Parlament. Wenn 

der Rat den Vorschlag ablehnt, darf die Kommission die Maßnahmen nicht 

erlassen. Sollte der Rat den Vorschlag aber anzunehmen beabsichtigen, 

muss er den Vorschlag unverzüglich dem Parlament unterbreiten. Dieses 

kann ebenso wie im ersten Verfahren den Entwurf nur aus bestimmten 

Gründen ablehnen, so dass dann die Maßnahmen nicht von der Kommissi-

on erlassen werden dürfen.1468 Im Ergebnis verfügen also Parlament und 

                                            
1467  Es handelt sich hierbei um den Ausschuss für Klimawandel, der durch Art. 8 der Ent-

scheidung des Rates vom 24. Juni 1993 über ein System zur Beobachtung der Emissio-
nen von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft (93/389/EWG), 
ABl. EG L 167 vom 9.7.1993, 31, eingerichtet wurde und auf den Art. 23 Abs. 1 der 

Emissionshandelsrichtlinie verweist.  
1468  Parlament und Rat dürfen die Maßnahmen grundsätzlich jedoch nur mit der Begrün-

dung ablehnen, dass die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen über die 
im Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgehen oder dass 
diese Maßnahmen mit dem Ziel oder dem Inhalt des Basisrechtsakts unvereinbar sind 
oder gegen die Grundsätze der Subsidiarität oder Verhältnismäßigkeit verstoßen; s. 

Art. 5a Abs. 3 lit. b) und Abs. 4 lit. e) des Beschlusses 1999/468/EG. 
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Rat über eine Art Vetorecht.1469 Keine Maßnahme kann ohne die zumindest 

stillschweigende Zustimmung dieser Organe erlassen werden. Bei Ableh-

nung kann die Kommission wiederum einen geänderten Entwurf einreichen 

oder das ordentliche Gesetzgebungsverfahren durch ihr Vorschlagsrecht 

einleiten.  

Das Regelungsverfahren mit Kontrolle findet auch bei der Anerkennung 

der Zertifikate von anderen Emissionshandelssystemen Anwendung. Ge-

mäß Art. 25 Abs. 2 der Emissionshandelsrichtlinie erlässt die Kommission 

die erforderlichen Vorschriften für die gegenseitige Anerkennung der Zerti-

fikate, wenn ein entsprechendes Abkommen geschlossen wurde. Dabei ist 

für diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der 

Richtlinie durch Ergänzung das Regelungsverfahren mit Kontrolle anzu-

wenden. Die Kommission kann demnach nicht komplett eigenständig han-

deln. Die Letztentscheidungsbefugnis über die Anerkennung der Zertifikate 

verbleibt damit bei den Gesetzgebungsorganen. Eine Vorgabe, in welcher 

Handlungsform die Kommission diese Maßnahmen erlassen muss und da-

mit die Richtlinie ergänzt, enthält die Ermächtigungsnorm nicht. Daher 

kann die Kommission hier grundsätzlich frei wählen. Dadurch, dass die 

Anerkennungsregelung allerdings in der gesamten Europäischen Union 

unmittelbar gelten soll und den Mitgliedstaaten kein Umsetzungsspielraum 

oder Ausnahmen gewährt werden sollen, bietet sich als Rechtsakt ein Be-

schluss der Kommission an.1470 Dieser regelt gewöhnlich einen Einzelfall,1471 

ist für die Adressaten, hier die Mitgliedstaaten, verbindlich und bindet alle 

staatlichen Organe.1472 Auch ohne Umsetzungsakt sind es damit die nationa-

len Behörden, die letztlich die Zertifikate anderer Emissionshandelssysteme 

anerkennen müssen, wenn Emittenten solche Zertifikate zur Pflichterfül-

lung einreichen.  

Eine besondere Herausforderung in diesem Zusammenhang stellt sich aber, 

wenn Grundlage der Anerkennungsregelung kein völkerrechtlicher Ver-

                                            
1469  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 275. 
1470  So hat die Kommission etwa auch einen Beschluss über die EU-weiten Übergangsvor-

schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten er-
lassen; s. Beschluss 2011/278/EU. 

1471  S. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 288 AEUV Rn. 174 (Stand: August 2012); Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 2011, Art. 288 AEUV Rn. 86. 
1472  S. EuGH, Urteil vom 21. Mai 1987, Rechtssache 249/85 – Albako, Slg. 1987, 2345 Rn. 17. 
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trag, sondern ein Memorandum of Understanding ist oder die Kommission 

auf Eigeninitiative zu handeln beabsichtigt. Art. 25 Abs. 2 der Emissions-

handelsrichtlinie eröffnet die Möglichkeit, das Regelungsverfahren mit 

Kontrolle für die Anerkennung anderer Zertifikate anzuwenden, entspre-

chend seinem Wortlaut nur bei einem Abschluss eines völkerrechtlichen 

Vertrages, nicht bei einer nicht bindenden Vereinbarung. Während die Ver-

knüpfungsmöglichkeiten selbst durch die Überarbeitung der Emissions-

handelsrichtlinie im Jahr 2009 ausgedehnt wurden, erfuhr dieser Absatz 

keine Erweiterung oder Regelungsänderung. Fraglich ist demnach, ob das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle auch bei einer Anerkennung ohne völ-

kerrechtlichen Vertrag angewendet werden kann. 

Hiervon geht die Kommission zumindest bei den nicht bindenden Verein-

barungen aus. Im Finanzbogen zum Änderungsvorschlag der Emissions-

handelsrichtlinie führt die Kommission bei der Berechnung der Verwal-

tungsausgaben aus, dass „Vereinbarungen oder Abkommen zur Verknüp-

fung des EU-EHS mit Systemen in Drittländern zur Annahme im Aus-

schussverfahren anstehen“1473 können. Folglich nimmt die Kommission an, 

dass sowohl bei bindenden Abkommen als auch bei nicht bindenden Ver-

einbarungen das Regelungsverfahren mit Kontrolle einzusetzen ist und kein 

ordentliches Gesetzgebungsverfahren durchgeführt werden muss.  

Dieser Auffassung ist zu folgen. Sie ist überdies auf entsprechende einseiti-

ge Verknüpfungsinitiativen der Kommission auszudehnen, da sich dies 

auch mit der Struktur und Ausrichtung der Emissionshandelsrichtlinie 

deckt. Diese beinhaltet die wesentlichen Grundzüge der Ausgestaltung, 

überlässt den Mitgliedstaaten Spielräume und überträgt der Kommission 

Befugnisse, wenn dies für eine einheitliche Ausgestaltung, Durchführung 

oder zügige Änderung von nicht wesentlichen Regelungen für erforderlich 

erachtet wird, ohne dass dies notwendigerweise in der Richtlinie selbst ge-

regelt werden müsste. Sinn und Zweck des Regelungsverfahrens mit Kon-

trolle ist es gerade, nicht wesentliche Bestimmungen des Basisrechtsakts zu 

ändern und damit den Prozess zu beschleunigen. Dazu gehören nach Art. 2 

Abs. 2 des Beschlusses 1999/468/EG1474 auch die Streichung einiger dieser 

Bestimmungen oder die Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestim-

                                            
1473  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM(2008) 16 endgültig vom 23.1.2008, 

56. 
1474  Diese Vorschrift gilt allerdings ebenfalls nicht mehr.  
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mungen. Die Anerkennung von Zertifikaten aus anderen Emissionshan-

delssystemen wird als solche nicht wesentliche Regelungsänderung aus-

drücklich diesem Verfahren unterworfen, wenn sie Folge eines völkerrecht-

lichen Vertrages ist. Etwas anderes kann aber nicht gelten, wenn ein Memo-

randum of Understanding oder eine andere Initiative der Kommission der 

Änderung zugrunde liegt. Deshalb würde die Anerkennungsregelung keine 

wesentliche Bestimmung, die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 

durchlaufen müsste. Daher sollte Art. 25 Abs. 2 der Emissionshandelsricht-

linie auch auf nicht bindende Vereinbarungen sowie entsprechende Ver-

knüpfungsinitiativen der Kommission ausgedehnt werden. Zwar könnte 

eingewendet werden, dass die Kommission innen- und außenpolitisch alle 

Fäden in den Händen hält.1475 Parlament und Rat können aber in allen Fäl-

len von ihrem Vetorecht Gebrauch machen, so dass die Letztentscheidungs-

befugnis über die Anerkennung ausländischer Zertifikate den Gesetzge-

bungsorganen obliegt.  

Neben der Anerkennungsregelung kann der Kommission auch in anderen 

Fällen die Befugnis übertragen werden, Regelungsänderungen in dem Re-

gelungsverfahren mit Kontrolle durchzuführen. Voraussetzung ist, dass der 

Erlass einer Maßnahme durch die Kommission im Wege dieses Verfahrens 

in der Emissionshandelsrichtlinie vorgesehen ist und dass es sich jeweils 

um Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 

Richtlinie durch Ergänzung handelt. Eine klare Unterscheidung zwischen 

Rechtsetzungs- und Durchführungsbefugnissen ist darin nicht sichtbar. Da-

nach hat der Komitologie-Beschluss auch nicht differenziert. Erst durch den 

Vertrag von Lissabon wurde mit den delegierten Rechtsakten nach 

Art. 290 AEUV und den Durchführungsrechtsakten nach Art. 291 AEUV ei-

ne klare Unterscheidung eingeführt.1476 

Dabei wurde der Wortlaut des Art. 2 Abs. 2 des Beschlusses 1999/468/EG 

im Großen und Ganzen für die delegierten Rechtsakte übernommen.1477 

                                            
1475  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 282. 
1476  Zu den Unterschieden zum bisherigen Komitologieverfahren Schoo, in: Schwar-

ze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, Art. 290 AEUV Rn. 19 ff.; all-
gemein zu den delegierten Rechtsakten und den Durchführungsrechtsakten Nettes-
heim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 290 f. AEUV (Stand: April 2012); Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 
2011, Art. 290 f. AEUV; zur Rolle des Parlaments Möllers/von Achenbach, EuR 2011, 39. 

1477  Europäisches Parlament, Handbuch der Komitologie, 2009, 25. 
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Nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle werden Maßnahmen von all-

gemeiner Tragweite angenommen, die eine Änderung von nicht wesentli-

chen Bestimmungen des Basisrechtsakts bewirken, einschließlich der Strei-

chung oder Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen.1478 Die 

vergleichbare Formulierung in Art. 290 Abs. 1 AEUV legt fest, dass der 

Kommission in Gesetzgebungsakten die Befugnis übertragen werden kann, 

Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung 

oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffen-

den Gesetzgebungsaktes zu erlassen. Unter die delegierte Rechtsetzung und 

damit unter den Begriff der nicht wesentlichen Bestimmungen nach 

Art. 290 AEUV fallen Änderungen von Anhängen, Ergänzungen wegen des 

technischen Fortschritts oder die Einführung neuer Prüfverfahren.1479 Die 

Grundentscheidungen hat der Gesetzgeber hingegen selbst zu treffen. Da-

her können tragende Elemente eines Rechtsakts, durch die etwa in die 

Rechtspositionen von Personen eingegriffen wird und bestimmte Pflichten 

oder Verhaltensweisen auferlegt werden, nicht übertragen werden.1480 Trotz 

der Regelung im Primärrecht kann im Bereich der Emissionshandelsrichtli-

nie noch nicht darauf zurückgegriffen werden, da die Richtlinie bereits vor 

dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon bestand. Zunächst müsste 

daher die Emissionshandelsrichtlinie als Basisrechtsakt angepasst werden, 

um das Verfahren des Art. 290 AEUV für delegierte Rechtsakte anwenden 

zu können. Bis dahin findet weiterhin das Regelungsverfahren mit Kontrol-

le Anwendung.1481 

Unabhängig davon, ob es sich um Rechtsetzungs- oder Durchführungsbe-

fugnisse für die Kommission handelt, können sich diese nur aus der Emis-

sionshandelsrichtlinie selbst ergeben. Von der Kompetenz der Gesetzge-

bungsorgane, der Kommission Befugnisse zu übertragen, wurde bereits Ge-

brauch gemacht. Zugleich zeigt sich daran, welche Regelungen als nicht 

wesentliche Bestimmungen angesehen werden und welche für die Kommis-

                                            
1478  S. auch Europäisches Parlament, Handbuch der Komitologie, 2009, 10 ff. 
1479  Schoo, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 

Art. 290 AEUV Rn. 11. 
1480  Schoo, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, 2012, 

Art. 290 AEUV Rn. 11. 
1481  S. Europäisches Parlament, Handbuch der Komitologie, 2009, 24; König, in: Schul-

ze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 2010, § 2 Rn. 100; Möllers/von Achenbach, 
EuR 2011, 39 (45 ff.); Schoo, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-

Kommentar, 2012, Art. 290 AEUV Rn. 7, 22 f. 
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sion änderungsresistent sind, weil sie wesentlich und den Gesetzgebungs-

organen zur Änderung vorbehalten sind. So wird die Kommission in Art. 10 

Abs. 4 der Emissionshandelsrichtlinie verpflichtet, eine Verordnung über 

den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der Ver-

steigerung zu erlassen. Zwar beinhaltet diese Norm bestimmte Vorgaben 

über die Konzeptionierung der Versteigerungen. Ansonsten ist die Kom-

mission aber frei in der Ausgestaltung. Für eine Verknüpfung folgt aus die-

ser Ermächtigungsnorm auch, dass die Kommission die Auktionskalender 

mit dem Verknüpfungspartner vereinheitlichen kann. Das ordentliche Ge-

setzgebungsverfahren ist hierzu nicht erforderlich.  

Daneben musste die Kommission nach Art. 14 Abs. 1 der Emissionshandels-

richtlinie auch eine Verordnung über die Überwachung von und Bericht-

erstattung über Emissionen erlassen. Hierfür enthält die Richtlinie im An-

hang IV Grundsätze für die Überwachung und Berichterstattung. Solange 

diese eingehalten werden, kann die Kommission damit auf diesem Wege 

Anpassungen oder Konkretisierungen der bereits erlassenen Verordnung 

für eine Verknüpfung vornehmen. Das Gleiche gilt für die Verifikation nach 

Art 15 der Emissionshandelsrichtlinie, so dass im Ergebnis etwa auch Zerti-

fizierungsstellen in Kalifornien und Tokyo anerkannt werden können. Für 

die Durchführbarkeit einer Verknüpfung ist außerdem die Kompatibilität 

der Register bedeutsam. Diesbezüglich wurden der Kommission ebenfalls 

Befugnisse übertragen. Diese ist gemäß Art. 19 Abs. 3 der Emissionshan-

delsrichtlinie verpflichtet, eine Verordnung über ein standardisiertes und 

sicheres Registrierungssystem zu erlassen. Zudem soll diese Verordnung 

nach Art. 19 Abs. 4 geeignete Modalitäten enthalten, nach denen das 

Unionsregister die zur Durchführung der Vereinbarungen gemäß Art. 25 

Abs. 1b erforderlichen Transaktionen und sonstigen Vorgänge vor-

nimmt.1482 Mit Art. 71 dieser Verordnung wurde diese Vorgabe bereits be-

rücksichtigt. Auch weitere Änderungen des Registers infolge einer Ver-

knüpfung sind von der Befugnis für die Kommission umfasst.1483  

                                            
1482  S. auch den 38. Erwägungsgrund der Richtlinie 2009/29/EG. 
1483  Daneben wurden der Kommission vor allem im Bereich der kostenlosen Zuteilung 

nach Art. 10a der Emissionshandelsrichtlinie mehrere Befugnisse übertragen. Auch 
kann die Kommission die Verwendung bestimmter Projektgutschriften nach Art. 11a 
Abs. 9 der Emissionshandelsrichtlinie einschränken. Die Anerkennung von Projekt-

gutschriften unterliegt hingegen nicht der Befugnis der Kommission.  
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In allen diesen Fällen muss nicht das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 

durchgeführt werden. Vielmehr kann die Kommission im Wege des Rege-

lungsverfahrens mit Kontrolle Maßnahmen wie eine Verordnung oder ei-

nen Beschluss erlassen und diesen auch wieder ändern, wenn sie dies etwa 

aufgrund von Verknüpfungsbestrebungen für erforderlich erachtet. Diese 

Befugnis gilt für alle nicht wesentlichen Änderungen der Emissionshandels-

richtlinie, sofern sie als solche aufgeführt sind. Hierbei findet das verein-

fachte Regelungsverfahren mit Kontrolle auch dann Anwendung, wenn 

Ausgangspunkt der Regelungsänderung ein völkerrechtlicher Vertrag oder 

ein Memorandum of Understanding statt einer rein internen Initiative der 

Kommission ist. Die internationalen Vereinbarungen können ebenfalls in 

diesem Verfahren umgesetzt werden, vorausgesetzt, sie fallen unter diese 

Befugnisse. Sonst müsste die Kommission das ordentliche Gesetzgebungs-

verfahren mit ihrem Vorschlag einleiten. Sollte die internationale Vereinba-

rung aber sowohl wesentliche als auch nicht wesentliche Regelungsände-

rungen bewirken, bietet es sich aus Zeit- und Verfahrensgründen an, das 

ordentliche Gesetzgebungsverfahren und das Regelungsverfahren mit 

Kontrolle durch einen übergreifenden Vorschlag zu vereinigen. 

6.2 Rechtsrahmen für die Einzelstaaten der USA 

Die Verknüpfung des europäischen Emissionshandelssystems mit den be-

stehenden Systemen in den USA, also mit der Regional Greenhouse Gas Ini-

tiative und dem kalifornischen Emissionshandelssystem, steht vor besonde-

ren rechtlichen Herausforderungen. Verknüpfungspartner auf US-

amerikanischer Seite wäre nicht der Bund selbst, sondern wären die Einzel-

staaten.1484 Eingebunden in den föderalen Staat kommt den Einzelstaaten 

der USA jedoch allenfalls partielle Völkerrechtssubjektivität zu, sofern und 

soweit die Verfassung der USA Zuständigkeiten in auswärtigen Angele-

genheiten den Einzelstaaten überträgt. Im Folgenden werden daher die sich 

daraus ergebenden Rechtsfragen untersucht. Zunächst wird die grundsätz-

liche Kompetenzverteilung in der Außenpolitik vorgestellt (Kap. 6.2.1). So-

                                            
1484  Aufgrund der momentanen politischen Situation erscheint die Einführung eines na-

tionalen Emissionshandelssystems in den USA mittelfristig unwahrscheinlich. Damit 
entfällt aus Sicht der Europäischen Union auch die durch Art. 25 Abs. 1a neu einge-
führte Möglichkeit, ein völkerrechtliches Abkommen über die gegenseitige Anerken-
nung von Zertifikaten mit den USA abzuschließen, obwohl die USA das Kyoto-

Protokoll nicht ratifiziert haben. 
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dann werden in Kapitel 6.2.2 die expliziten und impliziten verfassungs-

rechtlichen Grenzen für das außenpolitische Handeln der Einzelstaaten ana-

lysiert. Abschließend wird die Frage nach der Form des erlaubten Handelns 

beantwortet (Kap. 6.2.3).1485 

6.2.1 Kompetenzverteilung zwischen Bund und Einzelstaaten in der Au-

ßenpolitik 

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein föderaler Staat, in dem der 

Bund das „Monopol über die Außenpolitik“1486 innehat. Es ist der Bund, der 

in der Regel in den internationalen Beziehungen nach außen auftritt, ob-

wohl die Verfassung keine explizite Vorschrift beinhaltet, die dem Bund die 

Führung der Auslandsbeziehungen überträgt.1487 Die Einzelstaaten sind an-

deren Nationen hingegen grundsätzlich unbekannt.1488 Demnach bestehen 

die Einzelstaaten für lokale Interessen; für nationale Zwecke, einschließlich 

der Beziehungen zu ausländischen Nationen, ist die Union aber „ein Volk, 

eine Nation, eine Zuständigkeit“.1489 Hierzu wurden verschiedene verfas-

sungsrechtliche Erklärungsansätze entwickelt, die aber nicht vollständige 

Zustimmung fanden.1490 Der Supreme Court selbst führte in einer Entschei-

dung die Souveränität der USA als Begründung an. Mit der Unabhängigkeit 

von Großbritannien sind die Zuständigkeiten der äußeren Souveränität von 

der Krone nicht einzeln auf die Kolonien, sondern auf die Kolonien in ihrer 

gemeinsamen Eigenschaft als die Vereinigten Staaten von Amerika überge-

                                            
1485  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in Vol-

mert/Roßnagel/Hentschel, ZUR 2012, 666 (670 ff.) und Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, 
Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – sozial gerecht und ökologisch ef-
fektiv, 2014, 315 ff., veröffentlicht. 

1486 Evans, William & Mary Environmental Law and Policy Review 2006, 471 (484); Swaine, 
Duke Law Journal 2000, 1127 (1129); s. auch Henkin, Foreign Affairs and the United 
States Constitution, 1996, 13 ff.; U.S. Supreme Court, Urteil aus dem Jahr 1840 – Holmes 
v. Jennison, 39 U.S. (14 Pet.) 540 (577); U.S. Supreme Court, Urteil vom 20. Januar 1941 – 
Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 (63); kritisch Ramsey, Notre Dame Law Review 1999, 
341; Spiro, University of Colorado Law Review 1999, 1223. 

1487 Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 14; Schaefer, Seton 
Hall Law Review 2011, 201 (221); Spiro, University of Colorado Law Review 1999, 1223 

(1228). 
1488  M.w.N. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 149. 
1489  U.S. Supreme Court, Urteil vom 13. Mai 1889 – The Chinese Exclusion Case, 130 U.S. 

581 (606). 
1490  S. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 14 ff.; Ramsey, No-

tre Dame Law Review 1999, 341 (348 ff.); Spiro, University of Colorado Law Review 

1999, 1223 (1227 ff.); Swaine, Duke Law Journal 2000, 1127 (1134 ff.). 
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gangen.1491 Die Begründung für die Zuständigkeit des Bundes wird demzu-

folge nicht aus der Verfassung selbst abgeleitet. Diese erkläre oder benenne 

die Zuständigkeit des Bundes nicht, sondern setze sie voraus.1492 

Dennoch enthält die Verfassung Vorschriften, die den Bundesorganen der 

USA bestimmte Befugnisse hinsichtlich der Beziehungen zu ausländischen 

Staaten einräumen. Nach Art. 1 § 8 der Verfassung hat der Kongress als ge-

setzgebende Gewalt unter anderem die Kompetenz, den Außenhandel zu 

regeln, Verletzungen des Völkerrechts begrifflich zu bestimmen und zu 

ahnden oder anderen Staaten den Krieg zu erklären. Währenddessen liegt 

die vollziehende Gewalt beim Präsidenten der USA. Dieser ist nicht nur 

Oberbefehlshaber der Armee, sondern hat etwa auch das Recht, Botschafter 

zu bestellen. Zudem ist ihm in Art. 2 § 2 Abs. 2 der Verfassung die Kompe-

tenz übertragen worden, einen völkerrechtlichen Vertrag mit dem Rat und 

der Zustimmung (unter „advice and consent“) des Senats abzuschließen. 

Voraussetzung ist hierfür allerdings, dass zwei Drittel der anwesenden Se-

natoren zustimmen. Schließlich erstreckt sich die richterliche Gewalt nach 

Art. 3 § 2 Abs. 1 der Verfassung auch auf die Anwendung und Auslegung 

der völkerrechtlichen Verträge. 

Zwar bleiben die Zuständigkeiten, die von der Verfassung weder dem Bund 

übertragen noch den Einzelstaaten entzogen werden, nach dem 

10. Zusatzartikel der Verfassung den Einzelstaaten oder dem Volke vorbe-

halten. Diese Vorschrift findet jedoch keine Anwendung auf die Außenpoli-

tik.1493 Letztlich ist es auch nicht entscheidend, welche Erklärung für die Zu-

ständigkeit des Bundes und den Ausschluss der Einzelstaaten in der Au-

ßenpolitik herangezogen wird, ob diese also außerverfassungsrechtlich oder 

auf der Grundlage der übertragenen Zuständigkeiten in der Verfassung1494 

gefolgert wird. Der Bund und vor allem der Präsident ist nach ständiger 

                                            
1491  U.S. Supreme Court, Urteil vom 21. Dezember 1936 – United States v. Curtiss-Wright 

Export Corp., 299 U.S. 304 (316). 
1492  S. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 17 f. 
1493  Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 165 f.; Swaine, Duke 

Law Journal 2000, 1127 (1142); s. auch U.S. Supreme Court, Urteil vom 21. Dezem-
ber 1936 – United States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304 (315 f.); Yoo, Vil-

lanova Law Review 2001, 101 (102).  
1494  In Verbindung mit der „Supremacy Clause“ in Art. 6 Abs. 2 der Verfassung; Lawrence, 

ELR 2008, 10796 (10802); s. dazu Kap. 6.2.2.1. Nach anderer Auffassung wird diese 
Kompetenzverteilung als bloße Klärung aufgeführt, welches Bundesorgan im Einzel-
nen zuständig ist; Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 17. 
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Rechtsprechung des Supreme Court für die Pflege auswärtiger Beziehungen 

zuständig.1495 Die USA sollen mit einer Stimme gegenüber anderen Natio-

nen sprechen können.1496 Daraus folgt, dass die Einzelstaaten Beschränkun-

gen in der internationalen Zusammenarbeit unterworfen sind.1497 Ihre 

Handlungen sollen nicht „Ungnade über das gesamte Land, die Feindschaft 

einer starken Nation oder den Verlust einer gleichfalls starken befreundeten 

Nation“1498 bringen. 

6.2.2 Explizite und implizite verfassungsrechtliche Grenzen für außen-

politisches Handeln der Einzelstaaten 

Trotz der Zuständigkeiten des Bundes treten auch die Einzelstaaten auf 

internationaler Ebene auf. Sie arbeiten mit angrenzenden Regionen in der 

Gefahrenabwehr zusammen, sind an gemeinsamen Infrastrukturprojekten 

beteiligt oder unterhalten im Ausland Handelsvertretungen.1499 Auch die 

einzelstaatliche Gesetzgebung kann die wirtschaftlichen und politischen 

Beziehungen zu anderen Staaten und deren Untereinheiten berühren. Die 

Außenpolitik der USA ist somit nicht vollständig von den einzelnen Bun-

desstaaten isoliert. Vielmehr spielen auch sie eine eigene, kleine Rolle.1500 

Wie weit die Möglichkeiten der Einzelstaaten reichen, Beziehungen zu aus-

ländischen Staaten oder zu politischen Untereinheiten aufzubauen, wurde 

durch die Rechtsprechung des Supreme Court näher präzisiert. Dieser hat 

die Befugnisse der Einzelstaaten unter Bezugnahme auf aus der Verfassung 

abgeleitete Grundsätze beschränkt. Hervorzuheben für eine Verknüpfung 

sind die „Dormant Foreign Affairs Power“ und die „Dormant Foreign 

Commerce Clause“. Zudem werden den Einzelstaaten Grenzen durch die 

                                            
1495  S. etwa U.S. Supreme Court, Urteil aus dem Jahr 1840 – Holmes v. Jennison, 39 U.S. 

(14 Pet.) 540 (577); U.S. Supreme Court, Urteil vom 21. Dezember 1936 – United States 
v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304 (319 f.); U.S. Supreme Court, Urteil vom 
20. Januar 1941 – Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 (63); U.S. Supreme Court, Urteil vom 
9. Juni 1947 – Clark v. Allen, 331 U.S. 503 (516); U.S. Supreme Court, Urteil vom 23. Ju-
ni 2003 – American Insurance Association v. Garamendi, 539 U.S. 396 (397); m.w.N. 
Bilder, The American Journal of International Law 1989, 821 (823 f.).  

1496  S. zur Berücksichtigung dieses Erfordernisses in verschiedenen Grundsätzen Wilson, 

Columbia Law Review 2007, 746 (771 f.). 
1497 Bilder, The American Journal of International Law 1989, 821 (823 f.). 
1498  U.S. Supreme Court, Urteil aus dem Jahr 1875 – Chy Lung v. Freeman, 92 U.S. 275 (279). 
1499  Beispiele bei Lawrence, ELR 2008, 10796 (10807 f.); s. auch Spiro, University of Colorado 

Law Review 1999, 1223 (1248). 
1500 Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 150. 
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„Supremacy Clause“ der Verfassung gesetzt. Diese räumt dem Handeln des 

Bundes Vorrang ein und berührt damit nicht nur einzelstaatliche Gesetzge-

bung wie die Einführung eines Emissionshandelssystems, sondern hat auch 

Auswirkungen für ein Handeln mit außenpolitischem Bezug, wie dies bei 

der Anerkennung ausländischer Zertifikate der Fall ist.  

6.2.2.1 Grenzen einzelstaatlichen Handelns durch den Vorrang des Bun-

des 

Die Umwelt- und Klimaschutzgesetzgebung ist nicht durch die Verfassung 

ausdrücklich dem Bund übertragen worden. Daher verbleibt diese – ohne-

hin traditionell einzelstaatliche1501 – Kompetenz nach dem 10. Zusatzartikel 

der Verfassung bei den Einzelstaaten. Diese können damit Regelungen zum 

Umweltschutz erlassen, während der Bund hier höchstens auf seine Kom-

petenz zur Regelung des Handels zwischen den Einzelstaaten zurückgrei-

fen könnte.1502 Die Einführung eines Emissionshandelssystems ist folglich 

von den einzelstaatlichen Kompetenzen gedeckt. Im Grundsatz schließt die-

se Kompetenz auch die einseitige Anerkennung ausländischer Zertifikate 

nicht aus.1503 Eingeschränkt wird die Kompetenz der Einzelstaaten aber 

durch die „Supremacy Clause“ in Art. 6 Abs. 2 der Verfassung. 

Die „Supremacy Clause“ erklärt die Verfassung, die auf ihrer Grundlage zu 

erlassenden Gesetze der Vereinigten Staaten sowie alle im Namen der Ver-

einigten Staaten abgeschlossenen oder künftig abzuschließenden völker-

rechtlichen Verträge zum obersten Gesetz des Landes. Gesetze und Hand-

lungen des Bundes können aufgrund der „Supremacy Clause“ unter be-

                                            
1501  S. Chang, ELR 2007, 10771 (10776, 10781 f.); Chemerinsky u.a., ELR 2007, 10653 (10663); 

Farber, Arizona Law Review 2008, 879 (907, 909); Kysar/Meyler, UCLA Law Review 
2008, 1621 (1639, 1649 f.); Montalvo, Fordham Environmental Law Review 2010, 383 
(385 ff.); o.V., Harvard Law Review 2006, 1877 (1894 ff.); s. auch U.S. Supreme Court, 
Urteil vom 2. April 2007 – Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549 
U.S. 497. 

1502  S. Darby, Die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Einzelstaaten im US-
amerikanischen Umweltrecht, in: Breuer u.a. (Hrsg.), Jahrbuch des Umwelt- und 
Technikrechts 1994, 1994, 607 (609 ff.); Hodas, Pace Environmental Law Review 2003, 

53 (68 f.). 
1503  Rechtlich problematisch wird es allerdings dann, wenn das entsprechende Gesetz 

auch Regelungen enthält, die den zwischenstaatlichen Handel berühren können, wie 
dies etwa bei Regelungen zur Verhinderung von „Carbon Leakage“ der Fall sein 
kann. S. zu dieser Problematik Bolster, Boston College Law Review 2006, 737; Ferrey, 
ELQ 2008, 835 (862 ff.); Funk, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2009, 353 

(363 ff.); Huffman/Weisgall, Sustainable Development Law & Policy 2008, 6 (10). 



Barbara Volmert    

 

 430 

stimmten Bedingungen einzelstaatliche Gesetze außer Kraft setzen.1504 Sie 

weisen folglich einen Vorrang gegenüber einzelstaatlichen Handlungen auf. 

Unterschieden werden dabei die „Express Preemption“, die „Field Preemp-

tion“, die „Conflict Preemption“ sowie die „Obstacle Preemption“, die teil-

weise als eigene Kategorie oder als Teil der „Conflict Preemption“ darge-

stellt wird. Wenn einer dieser Fälle vorliegt, verdrängt das Gesetz oder die 

Handlung des Bundes das behindernde oder widersprechende einzelstaatli-

che Gesetz.1505 

Während bei der „Express Preemption“ ein Bundesgesetz oder auch ein 

völkerrechtlicher Vertrag ausdrücklich ein verwandtes einzelstaatliches Ge-

setz außer Kraft setzt, muss bei der „Field Preemption“ ein einzelstaatliches 

Gesetz zurücktreten, wenn ein bestimmter Regelungsbereich durch Bun-

desgesetze bereits so durchdringend besetzt ist, dass kein Platz mehr für er-

gänzende Handlungen der Einzelstaaten verbleibt.1506 Auch dann, wenn ein 

Konflikt zwischen dem Bundes- und dem einzelstaatlichen Gesetz besteht, 

so dass die Verpflichtungen nicht gleichzeitig erfüllt werden können, wird 

das niedere einzelstaatliche Gesetz im Sinne der „Conflict Preemption“ ver-

drängt. Zudem kommt die „Obstacle Preemption“1507 zur Anwendung, 

wenn das einzelstaatliche Gesetz die Erfüllung der Zwecke und Ziele des 

Bundesgesetzes behindert.1508 

Auch Fälle mit Bezügen zur Außenpolitik wurden bereits anhand der „Sup-

remacy Clause“ entschieden. So wurde etwa ein Gesetz aus Massachusetts 

für verfassungswidrig erklärt, das staatlichen Einrichtungen verboten hatte, 

Waren und Dienstleistungen von Unternehmen zu kaufen, die mit Burma 

Handel betrieben. Es habe sich in Konflikt mit einem Bundesgesetz befun-

den, da der Kongress Burma ebenfalls verpflichtende und bedingte Sank-

                                            
1504 S. Chemerinsky u.a., ELR 2007, 10653 (10661); Huffman/Weisgall, Sustainable Develop-

ment Law & Policy 2008, 6 (11); Lawrence, ELR 2008, 10796 (10802). 
1505  U.S. Supreme Court, Urteil vom 3. Juni 1985 – Hillsborough County v. Automated 

Medical Laboratories, Inc., 471 U.S. 707 (712); s. auch U.S. Supreme Court, Urteil aus 

dem Jahr 1824 – Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (211). 
1506 S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 5. Mai 1947 – Rice v. Santa Fe Elevator Corp., 331 

U.S. 218 (230). 
1507 S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 20. Januar 1941 – Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 

(67). 
1508 S. zu den einzelnen Kategorien der „Preemption” Goldsmith, The Supreme Court Re-

view 2000, 175 (205 ff.); Lawrence, ELR 2008, 10796 (10802 f.); Schaefer, Seton Hall Law 
Review 2011, 201 (289 f.); Schramm, Tulane Environmental Law Journal 2008, 61 

(78 ff.). 
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tionen auferlegt hatte.1509 Auch das außenpolitische Verhalten des Präsiden-

ten – etwa der Abschluss eines „Executive Agreements“ – kann nach der 

Rechtsprechung des Supreme Court das einzelstaatliche Gesetz verdrängen, 

weil hierdurch dessen internationale Verhandlungsposition geschwächt 

wird. In dem Fall Garamendi ging es um ein kalifornisches Gesetz, das Ver-

sicherungen, die in dem Staat wirtschaftlich tätig waren, verpflichtete, In-

formationen über alle in Europa verkauften Versicherungspolicen während 

der Jahre 1920 bis 1945 zu veröffentlichen.1510 Fraglich war dabei, ob das Ge-

setz die außenpolitischen Handlungen der nationalen Regierung behinder-

te. Zwar wurde die Entscheidung nicht ausdrücklich auf die „Supremacy 

Clause“ gestützt. Letztlich erfolgte die Analyse aber an ihrem Maßstab.1511 

Als erstes wurde geprüft, ob Kalifornien innerhalb einer „traditional state 

responsibility“ gehandelt habe. Da dies der Fall war, bestand der zweite 

Schritt in der Prüfung des Konflikts selbst.1512 Die Mehrheit des Supreme 

Court bejahte einen hinreichend klaren Konflikt zwischen dem Gesetz und 

der Außenpolitik des Präsidenten. Daher musste das kalifornische Gesetz 

weichen. Im Gegensatz zu diesen Urteilen verpflichtete der Supreme Court 

in einer anderen Entscheidung Texas nicht, eine Entscheidung des Interna-

tionalen Gerichtshofs und eine darauffolgende Anweisung des Präsidenten 

zu befolgen. Sie sind danach kein unmittelbar anwendbares nationales 

Recht, das einzelstaatliches Recht verdrängen kann.1513 

Die Konkretisierung des Verfassungsgrundsatzes ist auch für die Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen von Bedeutung. Zwar berührt die 

„Supremacy Clause“ nicht unmittelbar eine entsprechende Vereinbarung 

und beantwortet nicht allein die Frage nach der Zulässigkeit. Aber auch die 

Klimaschutzgesetzgebung der Bundesstaaten unterliegt diesen Vorgaben. 

                                            
1509  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 19. Juni 2000 – Crosby v. National Foreign Trade 

Council, 530 U.S. 363. 
1510  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 23. Juni 2003 – American Insurance Association v. 

Garamendi, 539 U.S. 396. 
1511  Diese Entscheidung traf deshalb auch auf viel Kritik seitens des Schrifttums; s. Den-

ning/Ramsey, William and Mary Law Review 2004, 825 (868 ff.); Pytynia, Vanderbilt 
Journal of Transnational Law 2010, 1413 (1429); Schaefer, Seton Hall Law Review 2011, 
201 (288 ff.); Steigman, Connecticut Journal of International Law 2004, 465 (471 ff.). 

1512  S. o.V., Harvard Law Review 2006, 1877 (1880); s. auch Chemerinsky u.a., ELR 2007, 

10653 (10662). 
1513  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 25. März 2008 – Medellín v. Texas, 552 U.S. 491; s. 

hierzu Pytynia, Vanderbilt Journal of Transnational Law 2010, 1413; Tikriti, Pepperdine 

Law Review 2011, 755 (780 ff.); Vázquez, Harvard Law Review 2008, 599 (646 ff.). 
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Daher könnte eine internationale Verknüpfung aufgrund der „Supremacy 

Clause“ außer Kraft gesetzt werden. Diese ist untrennbar mit dem (einzel-

staatlichen) Emissionshandelssystem verbunden. Wird dieses durch den 

Vorrang der Bundesgesetze verdrängt, verlieren auch die Anerkennung 

ausländischer Zertifikate und die Verknüpfung ihre Gültigkeit.  

Ein Bundesgesetz, das den geforderten ausschließenden Charakter aufwei-

sen könnte, ist momentan jedoch nicht vorhanden.1514 Auch ist nach dem 

Ausstieg aus dem Kyoto-Protokoll und trotz vereinzelter präsidialer 

Anordnungen keine so klare, den Regelungsbereich vollständig besetzende 

Klimapolitik der Exekutive wahrzunehmen, dass die Einzelstaaten deshalb 

oder aufgrund eines Konflikts mit dem Bundesrecht von jeglicher Regulie-

rung von Treibhausgasemissionen ausgenommen wären.1515 Zudem könnte 

der Einwand, dass die Verhandlungsposition des Bundes bei internationa-

len Klimakonferenzen geschwächt werde, ebenfalls entkräftet werden. Der 

Präsident verliert keinen Hebel, sondern kann den Vorrang der Bundesge-

setze als Druckmittel einsetzen. Dadurch kann er diplomatischen und wirt-

schaftlichen Einfluss bei den Verhandlungen gewinnen.1516 Außerdem se-

hen Regelungsansätze ausdrücklich das Mitwirken der Einzelstaaten sowie 

für diese einen weiten Entscheidungsspielraum bezüglich der konkret zu 

ergreifenden Maßnahmen vor. Auch der Supreme Court stellte zumindest 

für den Bereich der Regulierung von Treibhausgasemissionen von Kraft-

fahrzeugen fest, dass die „EPA has not identified any congressional action 

that conflicts in any way with the regulation of greenhouse gases from new 

motor vehicles”.1517  

Hieraus folgt, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die „Supremacy Clause“ 

die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme nicht verhindert. Bislang 

                                            
1514 Ebenso Chemerinsky u.a., ELR 2007, 10653 (10662 f.); Farber, Arizona Law Review 2008, 

879 (907, 909); Hodas, Pace Environmental Law Review 2003, 53 (74); Huffman/Weisgall, 
Sustainable Development Law & Policy 2008, 6 (11); Lawrence, ELR 2008, 10796 
(10808 f.); Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 46 (50); o.V., Harvard 
Law Review 2006, 1877 (1881 ff.); Stein, Regional Initiatives to Reduce Greenhouse Gas 

Emissions, in: Gerrard (Hrsg.), Global Climate Change and U.S. Law, 2008, 315 (335); 
a.A. Gross, Thomas Jefferson Law Review 2005, 205 (230 ff.), da der Kongress bereits 

den Regelungsbereich zu CO2-Emissionen besetzt habe („Field Preemption”). 
1515  S. auch o.V., Harvard Law Review 2006, 1877 (1881 ff.). 
1516  Chang, ELR 2007, 10771 (10779), die jedoch ebenfalls die Gegenargumente darstellt. 
1517  U.S. Supreme Court, Urteil vom 2. April 2007 – Massachusetts v. Environmental Protec-

tion Agency, 549 U.S. 497 (28 f.). 
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wurde eine solche weder durch ein Bundesgesetz ausdrücklich verboten 

noch ist der Regelungsbereich abschließend auf Bundesebene besetzt. Ge-

nauso wenig würde die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme auf-

grund eines klaren Konflikts mit Bundesrecht oder mit der präsidialen 

internationalen Klimapolitik verdrängt. Hiernach steht dem einzelstaatli-

chen Handeln folglich kein rechtliches Hindernis entgegen. 

6.2.2.2 Implizite verfassungsrechtliche Grenzen für das außenpolitische 

Handeln der Einzelstaaten 

Für die Außerkraftsetzung einzelstaatlichen Handelns nach der „Suprema-

cy Clause“ bedarf es eine Handlung des Bundes, die das Handeln des Ein-

zelstaates entweder ausdrücklich oder implizit aufgrund eines Konfliktes 

mit dem Bundesrecht, einer Beeinträchtigung der Ausübung des Bundesge-

setzes oder aufgrund der erschöpfenden Bundesregelung verbietet. Nach 

Auffassung des Supreme Court sind einige Regelungsbereiche aber aus-

schließlich der Bundesebene vorbehalten. Dazu gehört, wie sich bereits ge-

zeigt hat, auch die Außenpolitik, für die allein der Bund zuständig ist. Hier-

bei kommt es nicht darauf an, ob der Bund im konkreten Fall gehandelt hat 

und etwa ein Konflikt zwischen einem Bundesgesetz und einer einzelstaat-

lichen Handlung besteht. Entscheidend ist hier, dass der Einzelstaat nicht 

die erforderliche Kompetenz hat. Dadurch kann dessen Handeln nicht ver-

fassungsgemäß sein.1518 Jedoch ist nicht jegliches einzelstaatliches Handeln 

mit Außenberührung nach der Rechtsprechung des Supreme Court verbo-

ten. Dieser hat mit der „Dormant Foreign Affairs Power“ und der „Dormant 

Foreign Commerce Clause“ zwei Grundsätze aus dem Text, der Struktur 

und der Geschichte der Verfassung entwickelt,1519 die die Befugnisse der 

Einzelstaaten beschränken und zugleich damit aber auch die verbliebenen 

Möglichkeiten aufzeigen. 

6.2.2.2.1 Dormant Foreign Affairs Power 

Die „Dormant Foreign Affairs Power“1520 geht auf die Entscheidung 

Zschernig v. Miller1521 zurück, in der es im Jahr 1968 um Erbschaftsansprü-

                                            
1518 Chang, ELR 2007, 10771 (10776 f.); Goldsmith, The Supreme Court Review 2000, 175 

(204); Pozo, Valparaiso University Law Review 2007, 591 (595); Steigman, Connecticut 

Journal of International Law 2004, 465 (477). 
1519  Lawrence, ELR 2008, 10796 (10806). 
1520 Dieser Grundsatz ist auch unter „Dormant Foreign Affairs Preemption“ bekannt.  
1521 U.S. Supreme Court, Urteil vom 15. Januar 1968 – Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429. 
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che von Ausländern ging. Diese mussten nach dem angegriffenen Gesetz 

aus Oregon unter anderem nachweisen, dass Bürgern der USA in ihrem 

Heimatland in einem umgekehrten Fall ebenfalls ein Erbschaftsanspruch 

zustehe und dass keine Konfiszierung des Erbes in dem Heimatland erfolge. 

Der Supreme Court stellte jedoch fest, dass dieses Gesetz ein Eingriff eines 

Staates in die Außenpolitik ist. Diese hat die Verfassung aber allein dem 

Präsidenten und dem Kongress übertragen.1522 Darauf, dass der Bund in 

gleicher oder in widersprechender Weise gehandelt hat, kommt es hingegen 

nicht an.1523 Das Gesetz hat direkte Folgen für die Außenbeziehungen ge-

habt und hat nicht bloß beiläufige oder indirekte Auswirkungen auf die Be-

ziehungen zu anderen Nationen mit sich gebracht. Aufgrund seines Poten-

zials für Störungen und Verwirrungen hat es zudem mehr als eine diploma-

tische Bagatelle dargestellt. Auch hat das Gesetz die internationalen Bezie-

hungen auf beständige und geschickte Weise berührt und die effektive 

Ausübung der Außenpolitik durch den Bund behindert.1524 Daher war es 

verfassungswidrig und konnte nicht aufrechterhalten werden. Nach dem 

Grundsatz der „Dormant Foreign Affairs Power“ sind demnach einzelstaat-

liche Gesetze ungültig, die in die Befugnisse des Bundes, Beziehungen zu 

ausländischen Staaten zu pflegen, eingreifen.1525 

Zu klären – auch für eine Verknüpfung – ist folglich, wann eine Regelung 

lediglich beiläufige und indirekte Auswirkungen aufweist und damit er-

laubt ist und wann eine verbotene direkte Einmischung in die Außenpolitik 

vorliegt. Nachfolgende Entscheidungen des Supreme Court wie American 

Insurance Association v. Garamendi1526 oder Medellín v. Texas1527 geben je-

doch wenig Aufschluss darüber, wo genau diese Grenze verläuft.1528 Wird 

                                            
1522  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 15. Januar 1968 – Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429 

(432, 436). 
1523  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 15. Januar 1968 – Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429 

(441); s. auch Chang, ELR 2007, 10771 (10778); Delahunty, Stanford Journal of Interna-

tional Law 2001, 1 (49 f.). 
1524  U.S. Supreme Court, Urteil vom 15. Januar 1968 – Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429 

(434 f., 440 f.). 
1525 Yoo, Villanova Law Review 2001, 101 (102). 
1526  U.S. Supreme Court, Urteil vom 23. Juni 2003 – American Insurance Association v. Ga-

ramendi, 539 U.S. 396. 
1527  U.S. Supreme Court, Urteil vom 25. März 2008 – Medellín v. Texas, 552 U.S. 491. 
1528 S. Chang, ELR 2007, 10771 (10778); Farber, Legal guidelines for cooperation between 

the EU and American state governments, in: Vogel/Swinnen (Hrsg.), Transatlantic 
Regulatory Cooperation, 2011, 3 (10). Der Grundsatz wurde zumindest durch nachfol-
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Zschernig v. Miller weit ausgelegt, indem beiläufige und indirekte Auswir-

kungen ohne Weiteres rasch bejaht werden, könnte jedes einzelstaatliche 

Handeln mit Auslandsberührung – auch eine Verknüpfung von Emissions-

handelssystemen – aufgrund dieses Grundsatzes verboten sein. Diese Aus-

legung kann jedoch nicht im Sinne der Rechtsprechung sein. Der Supreme 

Court hatte bereits in einer früheren Entscheidung1529 ein kalifornisches Ge-

setz genau aus dem Grund aufrechterhalten, dass es bloß beiläufige und in-

direkte Auswirkungen in ausländischen Staaten habe. Damit war die verbo-

tene Linie aber nicht überschritten worden.1530 Es wäre daher folgerichtig 

und widerspruchsfrei, dem Argument der beiläufigen und indirekten Aus-

wirkungen Gewicht zuzumessen und Zschernig v. Miller nicht zu weit aus-

zulegen. 

Vielmehr lässt sich Zschernig v. Miller auch so interpretieren, dass einzel-

staatliche Handlungen verboten sind, wenn die zugrunde liegende Politik 

ausländische Regierungen kritisiert und Urteile über diese fällt.1531 Diese 

Sichtweise berücksichtigt die Befürchtung, dass der kritisierte Staat Gegen-

maßnahmen gegen die gesamten USA trifft und somit das Handeln eines 

Einzelstaates auf alle negativ zurückfällt. Demnach wird gefordert, dass Ge-

richte ein einzelstaatliches Gesetz daraufhin untersuchen, ob es „sufficiently 

bad effects“1532 für die Außenbeziehungen habe. Nicht verboten sollten da-

nach Regelungen sein, die nicht darauf abzielen, dem Einzelstaat eine eige-

ne Außenpolitik zu verschaffen, und die einer effektiven Ausübung der na-

tionalen Außenpolitik nicht im Weg stehen.1533 Diese Gründe sprechen da-

für, Zschernig v. Miller enger auszulegen und den Einzelstaaten nicht jegli-

ches Handeln mit Auslandsberührung zu verbieten.1534 

                                                                                                                                    
gende Urteile nicht aufgehoben, so dass er nach wie vor gültig ist; Pytynia, Vanderbilt 

Journal of Transnational Law 2010, 1413 (1424, 1427). 
1529  U.S. Supreme Court, Urteil vom 9. Juni 1947 – Clark v. Allen, 331 U.S. 503.  
1530  U.S. Supreme Court, Urteil vom 9. Juni 1947 – Clark v. Allen, 331 U.S. 503 (517). 
1531 Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 164. 
1532  Goldsmith, The Supreme Court Review 2000, 175 (203). 
1533  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 15. Januar 1968 – Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429 

(440 f.). 
1534 So auch Ramsey, Notre Dame Law Review 1999, 341 (403 ff.), der zudem als Grund an-

führt, dass die Verfassung explizit auch völkerrechtliche Verträge zum obersten Ge-
setz des Landes erklärt und einzelstaatliche Gesetze daher diesen unterordnet. Dies 
sei nach seiner Auffassung aber nicht notwendig, wenn einzelstaatliche Gesetze au-
tomatisch nach der Verfassung durch die Außenpolitik der Exekutive außer Kraft ge-



Barbara Volmert    

 

 436 

Insofern steht die „Dormant Foreign Affairs Power“ grundsätzlich auch ei-

ner Verknüpfung der Emissionshandelssysteme nicht entgegen.1535 Denn 

Ziel der Verknüpfung ist, einen gemeinsamen, effizienten Markt zum   

grenzüberschreitenden Handel der Zertifikate zu schaffen und damit den 

privaten freiwilligen Handel zwischen den Emittenten zu erleichtern. Da-

durch können die Belastungen, die sich für die betroffenen Emittenten aus 

den Abgabeverpflichtungen ergeben, insgesamt verringert werden.1536 Im 

Gegensatz zu den Fällen Zschernig, Crosby und Garamendi, in denen aus-

ländische Staaten kritisch beurteilt wurden und teilweise der Handel mit 

ihnen unterbunden wurde, trifft dies auf eine Verknüpfung gerade nicht zu. 

Die Europäische Union als Verknüpfungspartner würde weder kritisiert 

noch sanktioniert werden, sondern Zertifikate der Europäischen Union 

würden anerkannt und damit der Handel erlaubt werden.1537 Auch eine ei-

gene Außenpolitik würde mit der Verknüpfung nicht verfolgt werden. Zu-

dem ist die Europäische Union in der Lage, zwischen einzelstaatlichem und 

bundesstaatlichem Handeln zu unterscheiden und die Verhandlungspart-

ner auseinander zu halten. So kann die Befürchtung widerlegt werden, dass 

die Europäische Union „Vergeltungsmaßnahmen“ gegen die gesamten USA 

einleitet, falls die Verknüpfung sich anders als gewünscht entwickelt. Au-

ßerdem liegt bei dem hier betrachteten Fall der Verknüpfungsvereinbarung 

ausdrücklich das Einverständnis der Europäischen Union vor.1538 Auch die-

ses Argument spricht gegen die Anwendung dieses Grundsatzes bei einer 

Verknüpfung. Ob allerdings bei einer Klage gegen die Verknüpfung Gerich-

te dieser Auffassung folgen würden, kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt 

werden. Im Grundsatz hindert die „Dormant Foreign Affairs Power“ die 

Verknüpfung der Emissionshandelssysteme zwischen der Europäischen 

Union und Einzelstaaten der USA trotz einiger Unklarheiten aber nicht.  

                                                                                                                                    
setzt werden würden. Dann hätte der Präsident bereits die Kompetenz, einzelstaatli-
che Gesetze aufzuheben. 

1535  Kritisch Kysar/Meyler, UCLA Law Review 2008, 1621 (1656 ff.), da teilweise doch ein 
Urteil über eine andere Nation und deren Emissionshandelssystem gefällt werden 
müsse. 

1536  S. Chang, ELR 2007, 10771 (10782); Chemerinsky u.a., ELR 2007, 10653 (10663 f.). 
1537  S. Chang, ELR 2007, 10771 (10782); Huffman/Weisgall, Sustainable Development Law & 

Policy 2008, 6 (13). 
1538  Chang, ELR 2007, 10771 (10782). 
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6.2.2.2.2 Dormant Foreign Commerce Clause 

Der zweite Grundsatz von Relevanz für eine Verknüpfung ist die „Dormant 

Foreign Commerce Clause“. Dieser wurde vom Supreme Court aus Art. 1 

§ 8 Abs. 3 der Verfassung abgeleitet. Danach ist der Kongress befugt, den 

Handel mit ausländischen Nationen und zwischen den Einzelstaaten zu re-

geln. Zugleich beinhaltet diese Ermächtigung für den Kongress nach Auf-

fassung des Supreme Court das Verbot für die Einzelstaaten, den Handel 

mit ausländischen Staaten weder offensichtlich noch versteckt zu diskrimi-

nieren oder übermäßig zu belasten.1539 Ebenso wie die „Dormant Foreign 

Affairs Power“ birgt auch die „Dormant Foreign Commerce Clause“ hin-

sichtlich ihrer Reichweite einige Unklarheiten. 

Nach der Rechtsprechung des Supreme Court verstößt eine einzelstaatliche 

Maßnahme gegen die „Commerce Clause“, wenn eine erhebliche Verbin-

dung zu diesem Staat fehlt, die Maßnahme nicht gerecht aufgeteilt ist, den 

zwischenstaatlichen Handel diskriminiert oder nicht in einer angemessenen 

Beziehung zu den angebotenen Dienstleistungen des Staates steht.1540 Hin-

sichtlich des Außenhandels ist zudem der Grundsatz, dass die USA im 

internationalen Handel mit einer Stimme sprechen können sollen,1541 von 

besonderer Bedeutung und gesondert zu prüfen. Einzelstaatliche Gesetze, 

die den grenzüberschreitenden Handel berühren, wie die Steuergesetzge-

bung, könnten die bundesweite Uniformität in einem Bereich schädigen, in 

dem Einheitlichkeit wesentlich ist, und eine ausländische Nation dazu ver-

anlassen, nachteilige Maßnahmen gegen die gesamten USA einzuleiten.1542 

Diese Gesetze sind aufgrund der Unvereinbarkeit mit der „Commerce 

Clause“ verfassungswidrig. Dieses absolute Verbot wurde vom Supreme 

Court allerdings in seiner nachfolgenden Rechtsprechung eingeschränkt. 

Danach sind nicht alle Regelungen mit Auslandsberührung verboten. Ein 

                                            
1539 Ausführlich zum Hintergrund dieses Grundsatzes Denning/McCall, Hastings Constitu-

tional Law Quarterly 1999, 307 (338 ff.); Wilson, Columbia Law Review 2007, 746 
(749 ff.); s. auch Delahunty, Stanford Journal of International Law 2001, 1 (16 ff.); Ferrey, 
ELQ 2008, 835 (866 ff.); Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 

1996, 158 ff.; Kysar/Meyler, UCLA Law Review 2008, 1621 (1658 ff.). 
1540  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 7. März 1977 – Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 

430 U.S. 274 (279). 
1541  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 14. Januar 1976 – Michelin Tire Corp. v. Wages, 423 

U.S. 276 (285). 
1542  U.S. Supreme Court, Urteil vom 30. April 1979 – Japan Line, Ltd. v. County of Los An-

geles, 441 U.S. 434 (448, 450 f.). 



Barbara Volmert    

 

 438 

Gesetz, das lediglich „foreign resonances“1543 aufweist, ist mit der „Com-

merce Clause“ vereinbar. Verboten sind hingegen solche Gesetze, die ent-

weder Gegenstände der Außenpolitik einbeziehen oder eine eindeutige 

Bundesvorschrift missachten, da sie das „one voice“-Erfordernis verletzen. 

Die offensichtlichste „foreign policy implication“ eines Gesetzes ist in der 

Bedrohung zu sehen, dass es die ausländischen Handelspartner angreift 

und diese mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die gesamte Nation reagie-

ren.1544  

Eine Regelung, mit der die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme 

vollzogen wird, weist mehr als bloße außenpolitische Resonanzen auf. Eine 

solche Regelung berührt den internationalen Handel unmittelbar. Ebenfalls 

könnte der „one voice“-Grundsatz verletzt werden, da die Verknüpfung 

den Bund daran hindert, mit einer Stimme zu sprechen und die Einführung 

eines internationalen Emissionshandelsmarktes voranzutreiben.1545 Der 

Handel mit ausländischen Staaten wird durch die Verknüpfung jedoch we-

der diskriminiert noch übermäßig belastet. Im Gegenteil, der internationale 

Handel wird durch die Verknüpfung erst ermöglicht. Im Unterschied zu 

den entschiedenen Fällen zielt die Verknüpfung nicht darauf ab, den Han-

del mit ausländischen Nationen zu beschränken, zu erschweren oder den 

ausländischen Produkten zusätzliche Hürden oder Kosten aufzubürden. 

Außerdem wird keine Verpflichtung oder Importsteuer erhoben, wie sie 

den Einzelstaaten nach der Verfassung explizit verboten wäre. Vielmehr 

wird der Handel gefördert, nicht gehemmt, wovon alle Emittenten langfris-

tig profitieren können.1546 

Zudem ist hier genauso wenig wie bei der „Dormant Foreign Affairs Po-

wer“ zu befürchten, dass die Europäische Union Gegenmaßnahmen gegen 

die gesamten USA erlässt. Eine kritische Beurteilung der Handelspartner 

                                            
1543  U.S. Supreme Court, Urteil vom 27. Juni 1983 – Container Corporation of America v. 

Franchise Tax Board, 463 U.S. 159 (194). 
1544 U.S. Supreme Court, Urteil vom 27. Juni 1983 – Container Corporation of America v. 

Franchise Tax Board, 463 U.S. 159 (194). In dem Urteil stellte der Supreme Court zu-
dem klar, dass er wenige Fähigkeiten besitzt, exakt zu bestimmen, wann ausländische 
Nationen von einer konkreten Handlung angegriffen seien. Er bevorzugt daher, dass 
Kongress und Exekutive und nicht das Gericht über die Nuancen der Außenpolitik 
entscheiden. S. auch Swaine, Duke Law Journal 2000, 1127 (1149); Wilson, Columbia 

Law Review 2007, 746 (758, 762). 
1545  Chang, ELR 2007, 10771 (10780). 
1546  S. Chang, ELR 2007, 10771 (10782). 
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oder eine Mehrfachbesteuerung international tätiger Unternehmen, wie sie 

die entschiedenen Fälle ausgezeichnet hatte, werden hier ebenfalls nicht 

vorgenommen. Es wird nicht etwa eine einzelne ausländische Nation für 

Kritik ausgewählt. Ferner handelt es sich bei der Regulierung von Treib-

hausgasemissionen und damit zusammenhängend der Verknüpfung der 

Emissionshandelssysteme im Grundsatz trotz der globalen Folgen um eine 

traditionell einzelstaatliche Angelegenheit. Daher sprechen auch bezüglich 

der „Dormant Foreign Commerce Clause“ mehr Gründe dafür, dass eine 

Verknüpfung der Emissionshandelssysteme einer Prüfung standhält und 

nicht wegen eines Verstoßes gegen die „Commerce Clause“ verfassungs-

widrig wäre.1547 Weiterhin hat der Supreme Court eine einzelstaatliche 

Maßnahme unter anderem mit der Begründung aufrechterhalten, dass der 

Kongress gegen diese nichts unternommen und diese daher stillschweigend 

akzeptiert hat.1548 Solange der Kongress in Zukunft eine Verknüpfung also 

nicht ausdrücklich unterbindet, könnte sich der Supreme Court darauf be-

rufen, dass nicht er, sondern der Kongress über den Außenhandel zu ent-

scheiden hat, und dass die Verknüpfung mangels legislativen Handelns be-

stehen bleiben kann. Die Rechtsprechung zur „Dormant Foreign Commerce 

Clause“ verhindert eine Verknüpfung folglich grundsätzlich ebenfalls nicht. 

Zusammenfassend sollte es danach für die Einzelstaaten, die an RGGI betei-

ligt sind, oder Kalifornien rechtlich zulässig sein, ihre Emissionshandelssys-

teme mit dem System der Europäischen Union zu verknüpfen, ohne gegen 

explizite und implizite Verfassungsgrundsätze zu verstoßen.1549 

6.2.3 Form des erlaubten Handelns 

Nachdem geklärt worden ist, dass die Einzelstaaten der USA unter engen 

Grenzen überhaupt international auftreten dürfen, stellt sich abschließend 

die Frage, in welcher Form die Europäische Union über die Verknüpfung 

der Emissionshandelssysteme mit den Einzelstaaten verhandeln und die 

                                            
1547 Ebenso Chang, ELR 2007, 10771 (10782); skeptisch Huffman/Weisgall, Sustainable De-

velopment Law & Policy 2008, 6 (10). 
1548  S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 20. Juni 1994 – Barclays Bank PLC v. Franchise Tax 

Board of California, 512 U.S. 298 (324 ff.). Dadurch ist auch der „one voice“-Grundsatz 
nicht verletzt gewesen. 

1549  Evans, William & Mary Environmental Law and Policy Review 2006, 471 (497, 500), 
stellt ferner heraus, dass die Idee des Vorrangs des Bundes in auswärtigen Angele-
genheiten Unterstützung verliert und dass die nationale Regierung zunehmend tole-
ranter in Bezug auf einzelstaatliche und lokale Beteiligungen in auswärtigen Angele-

genheiten geworden sei.  
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Vereinbarungen abschließen könnte. Zu unterscheiden sind dabei der völ-

kerrechtliche Vertrag, ein anderer bindender Vertrag oder eine nicht bin-

dende Vereinbarung. 

6.2.3.1 Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages 

Die Verfassung der USA verbietet in Art. 1 § 10 Abs. 1 den Einzelstaaten, 

„any treaty, alliance, or confederation“ beizutreten. Vielmehr kann nur der 

Präsident der USA unter „advice and consent“ des Senats einen völkerrecht-

lichen Vertrag (englisch „treaty“) abschließen. Somit kommt den Bundes-

staaten keine eigene Völkerrechtssubjektivität zu. Über diese verfügen allein 

die USA selbst.1550 Der Abschluss eines Vertrages, der dem Völkerrecht un-

terliegt und völkerrechtliche Bindungswirkung entfaltet, scheidet aufgrund 

dieses Verbots folglich für eine Verknüpfung zwischen der Europäischen 

Union und einzelnen Bundesstaaten der USA aus.1551  

6.2.3.2 Der Abschluss einer anderen bindenden Vereinbarung 

Trotz des Verbots, einen völkerrechtlichen Vertrag („treaty“) abzuschließen, 

gestattet die Verfassung in Art. 1 § 10 Abs. 3 den Einzelstaaten mit der Zu-

stimmung des Kongresses ein „agreement or compact with another state, or 

with a foreign power“ abzuschließen. Das strikte Verbot des Abs. 1 gilt 

demnach nicht uneingeschränkt, sondern weist mit der sogenannten „Com-

pact Clause“ eine Ausnahme auf. Durch eine Entscheidung des Supreme 

Court ist zwar geklärt, dass zwischen den Wörtern „agreement“ und „com-

pact“ keine begrifflichen Unterschiede bestehen.1552 Jedoch ist zunächst 

fraglich, worin der Unterschied zwischen einem verbotenen völkerrechtli-

                                            
1550  S. American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the 

United States, 1987, § 201, Comment g und § 302, Comment a (Stand: August 2011); 
Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2007, 63 ff.; Henkin, Foreign Affairs and the 
United States Constitution, 1996, 149 ff.; Jennetten, The Georgetown International Envi-
ronmental Law Review 1995, 141 (158 f.); Kau, in: Vitzthum/Proelß (Hrsg.), Völker-
recht, 2013, Abschnitt 3 Rn. 161 f.; Kincaid, Regional & Federal Studies 1999, 111 (115); 
Opeskin, Netherlands International Law Review 1996, 353 (365, 367 Fn. 53). 

1551  S. auch Chang, ELR 2007, 10771 (10773); Schüle/Sterk, Options and Implications of Link-
ing the EU ETS with other Emissions Trading Schemes, 2008, 19; Thomson, Early Ob-
servations on the European Union‟s Greenhouse Gas Emission Trading Scheme: In-
sights for United States Policymakers, 2006, 18. 

1552 S. U.S. Supreme Court, Urteil vom 3. April 1893 – Virginia v. Tennessee, 148 U.S. 503 
(520): „… we do not perceive any difference in the meaning, except that the word 
„compact‟ is generally used with reference to more formal and serious engagements 

than is usually implied in the term „agreement‟…”. 
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chen Vertrag im Sinne eines „treaty“ und einem erlaubten, aber zustim-

mungspflichtigen „agreement or compact“ liegt. Gemeinsam ist beiden Re-

gelungen hingegen, dass sie nur auf rechtlich bindende Vereinbarungen 

Anwendung finden.1553 

Entgegen dem völkerrechtlichen Gebrauch, nach dem „treaty” und „inter-

national agreement” synonym verwendet werden,1554 muss diesen Begriffen 

in der amerikanischen Verfassung eine unterschiedliche Bedeutung zu-

grunde liegen. Sonst hätten die Verfasser keine verschiedenen Bezeichnun-

gen benutzt.1555 Den Verfassern sei diese Bedeutung zwar bewusst gewe-

sen.1556 Jedoch sei mittlerweile die Abgrenzung zwischen „treaty“ auf der 

einen Seite und „agreement or compact“ auf der anderen Seite nicht mehr 

klar.1557 Es wird aber angenommen, dass die Verfasser bei dem Wort „trea-

ty“ Friedens- oder Handelsverträge im Sinn hatten, die nur die USA ab-

schließen dürfen sollten und nicht die einzelnen Bundesstaaten.1558 Hinge-

gen sollen nach der ursprünglichen Bedeutung der Wörter „agreement or 

compact“ Vereinbarungen erfasst worden sein, die Grenzfragen betreffen1559 

oder etwa Grenzkonflikte zwischen den Bundesstaaten mit der Zustim-

mung des Kongresses lösen.1560 Denn bereits seit dem 17. Jahrhundert wur-

den „boundary agreements“ über die Festlegung von Grenzen durch die 

Bundesstaaten mit der Zustimmung des Kongresses anerkannt.1561 Jedoch 

                                            
1553  Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 152. 
1554 Unter Bezugnahme auf Art. 2 WVK Garcia, International Law and Agreements: Their 

Effect Upon U.S. Law, 2010, 2; s. auch Barbour, International Agreements on Climate 

Change: Selected Legal Questions, 2010, 5 Fn. 28. 
1555 So stellte der U.S. Supreme Court, Urteil aus dem Jahr 1840 – Holmes v. Jennison, 

39 U.S. (14 Pet.) 540 (571 f.) klar: „In the very next clause of the Constitution, the states 
are forbidden to enter into any „agreement‟ or „compact‟ with a foreign nation, and as 
these words could not have been idly or superfluously used by the framers of the 
Constitution, they cannot be construed to mean the same thing with the word „trea-

ty‟.”  
1556 S. dazu Engdahl, Michigan Law Review 1965, 63 (75); Jennetten, The Georgetown Inter-

national Environmental Law Review 1995, 141 (149); Weinfeld, The University of Chi-

cago Law Review 1936, 453 (456 f.). 
1557 S. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 152. 
1558 Weinfeld, The University of Chicago Law Review 1936, 453 (460); s. auch Henkin, For-

eign Affairs and the United States Constitution, 1996, 152 f. 
1559 Weinfeld, The University of Chicago Law Review 1936, 453 (464), nennt als Beispiele 

Delikte, die an Grenzgewässern begangen werden, oder Fischereirechte. 
1560 S. Frankfurter/Landis, Yale Law Journal 1925, 685 (694 ff.); Weinfeld, The University of 

Chicago Law Review 1936, 453 (460 f.). 
1561 Eine Übersicht ist zu finden bei Frankfurter/Landis, Yale Law Journal 1925, 685 (730 ff.).  
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habe dieser Unterschied heute jegliche praktische Bedeutung verloren. Es 

sei danach schwer vorstellbar, dass der Kongress die Zustimmung zu einer 

Vereinbarung, die er gutheißt, zurückhält, weil er die Vereinbarung für ei-

nen verbotenen völkerrechtlichen Vertrag hält, oder dass Gerichte eine Ver-

einbarung aus diesem Grund für ungültig erklären, obwohl der Kongress 

zugestimmt hatte.1562 

Bedeutender, auch für die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme, ist 

daher die Frage, wann eine Vereinbarung der Zustimmung des Kongresses 

bedarf.1563 Der Supreme Court stellte bereits im Jahr 1893 fest, dass die 

Beschränkung der „Compact Clause” gerichtet ist auf „the formation of any 

combination tending to the increase of political power in the states, which 

may encroach upon or interfere with the just supremacy of the United 

States”. 1564 Eine Zustimmung des Kongresses ist demzufolge erforderlich, 

wenn die Einzelstaaten internationale Souveränität beanspruchen, sich in 

die volle und freie Ausübung der Bundesbehörden einmischen oder Rege-

lungsgegenstände nationaler Politik behandeln.1565 Dagegen muss die Zu-

stimmung des Kongresses nicht eingeholt werden, wenn die Staatshoheit 

der USA nicht beeinträchtigt wird1566 oder in den Vereinbarungen nur loka-

le grenzüberschreitende Angelegenheiten geregelt werden. Unter die letzte 

Ausnahme können etwa Vereinbarungen fallen, mit denen Umweltver-

schmutzungen eingedämmt („to curb a source of pollution“), Polizeien oder 

Abwasserdienstleistungen koordiniert sowie eine Energiequelle gemeinsam 

genutzt werden sollen.1567 

                                            
1562  Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 153; ebenso American 

Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, 

1987, § 302, Comment f (Stand: August 2011). 
1563  Zur Frage des rechtlichen Status und des anwendbaren Rechts solcher Vereinbarun-

gen s. Di Marzo, The Canadian Yearbook of International Law 1978, 197; Jennetten, The 

Georgetown International Environmental Law Review 1995, 141 (161 ff.). 
1564 U.S. Supreme Court, Urteil vom 3. April 1893 – Virginia v. Tennessee, 148 U.S. 503 

(519); Die Entscheidung über einen Vertrag zwischen Einzelstaaten wird auch auf Ver-
träge mit ausländischen Staaten angewendet; Farber, Arizona Law Review 2008, 879 
(908); Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 155; Jennetten, 

The Georgetown International Environmental Law Review 1995, 141 (148). 
1565 Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 155. 
1566  Funk, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2009, 353 (358). 
1567 American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United 

States, 1987, § 302, Comment f (Stand: August 2011). 
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Ob eine Verknüpfungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und 

den Einzelstaaten der USA ein „agreement or compact“ wäre, dem der 

Kongress zustimmen müsste oder der im Gegenteil von diesen Ausnahmen 

erfasst sein könnte, ist bislang nicht entschieden.1568 Eine solche Vereinba-

rung dient zwar dazu, durch gemeinsame Anstrengungen oder Koordinati-

on Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Doch der Klimawandel ist eine 

globale, keine rein lokale Herausforderung, die nicht notwendigerweise 

auch von dieser Ausnahme („to curb a source of pollution“) abgedeckt sein 

muss.1569 Im Gegenteil, die beispielhaften Ausnahmen würden wesentlich 

erweitert und eher zum Regelfall, wenn diese Vereinbarung hierunter fiele, 

da zumindest jede Vereinbarung mit Umweltbezügen darunter subsumier-

bar wäre. Dies kann aber nicht Sinn und Zweck dieser Ausnahmen sein. 

Daher wird die Einordnung als zustimmungspflichtig oder zustimmungs-

frei im Einzelfall von der konkreten Ausgestaltung und den Details der 

Vereinbarung abhängen. Ein Vertrag im Sinne der „Compact Clause“ könn-

te dann vorliegen, wenn die Vereinbarung Absicherungen hinsichtlich ge-

genseitiger Durchsetzbarkeit von Ansprüchen oder rechtlich durchsetzbare 

Garantien über die Qualität der gehandelten Zertifikate beinhaltet, die frei-

willige Beendigung der Verknüpfung verhindert oder ein gemeinsames 

Emissionsregister einführt.1570 Zudem ist nicht gänzlich ausgeschlossen, 

dass eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den an 

RGGI beteiligten Bundesstaaten oder Kalifornien die Souveränität der USA 

beschneidet, da die Einzelstaaten der Europäischen Union gegenüber wie 

souveräne Nationalstaaten auftreten, gemeinsam Verpflichtungen eingehen 

und damit ihre Befugnisse doch überschreiten könnten.1571 Ferner könnte es 

für die USA schwieriger werden, bei internationalen Klimaverhandlungen 

mit einer Stimme zu sprechen und ihre Strategie zu verfolgen. Wenn die 

                                            
1568 S. Chang, ELR 2007, 10771 (10773); Litz u.a., What‟s Ahead for Power Plants and Indus-

try? Using the Clean Air Act to Reduce Greenhouse Gas Emissions, Building on Exist-
ing Regional Programs, 2011, 21; Mehling, Sustainable Development Law & Policy 
2007, 46 (50); s. auch Evans, William & Mary Environmental Law and Policy Review 

2006, 471 (488 f.); Farber, Arizona Law Review 2008, 879 (908). 
1569  Ebenfalls kritisch Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 46 (50); eher 

positiv Litz u.a., What‟s Ahead for Power Plants and Industry? Using the Clean Air 
Act to Reduce Greenhouse Gas Emissions, Building on Existing Regional Programs, 
2011, 21. 

1570 Huffman/Weisgall, Sustainable Development Law & Policy 2008, 6 (11). 
1571  Analog Engel, N.Y.U. Environmental Law Journal 2005, 54 (74 f.). 
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Vereinbarung also vor allem als bindende Übereinkunft gedacht und ge-

nauso ausgestaltet ist wie ein Vertrag, den zwei Nationalstaaten auf diese 

Art und Weise abschließen würden, ist die Zustimmung des Kongresses 

einzuholen.  

Dass der Kongress einer Vereinbarung mit der Europäischen Union über 

die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme zustimmen könnte, ist je-

doch eher unwahrscheinlich.1572 Denn zum einen hat es der Kongress nicht 

geschafft, selbst ein Klimaschutzgesetz etwa mit der Einführung eines 

Emissionshandelssystems zu verabschieden. Daher würde eine Mehrheit 

wohl schwer zu erhalten sein. Zum anderen würde der Kongress ein Auf-

treten der Einzelstaaten auf internationaler Ebene gegenüber einem Staa-

tenverbund wie der Europäischen Union eher kritisch sehen. So hat bereits 

Ende 2004 der republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses Joe 

Barton mitgeteilt, dass jede internationale Vereinbarung, die einzelstaatliche 

Regierungen einschließt, vom Kongress bewilligt werden müsste und dass 

„we would tend to look at it with a lot of skepticism”.1573  

6.2.3.3 Der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung 

Während den Einzelstaaten der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages 

verboten und der Abschluss anderer bindender Vereinbarungen aufgrund 

des wahrscheinlichen Zustimmungserfordernisses schwer durchsetzbar ist, 

werden nicht bindende Vereinbarungen nicht von Art. 1 Abs. 10 der Verfas-

sung erfasst. Einzelstaaten können demnach auch mit anderen Staaten nicht 

bindende Absprachen abschließen,1574 ohne verfassungsrechtliche und poli-

tische Herausforderungen und Unklarheiten hervorzurufen. Die Europä-

ische Union könnte daher mit Kalifornien oder allen an RGGI beteiligten 

Bundesstaaten eine Vereinbarung über die Verknüpfung ihrer Emissions-

handelssysteme schließen, deren Umsetzung auf freiwilliger Grundlage er-

folgt und die nicht bindend ausgestaltet ist.1575 Als Vorbild könnte dabei das 

                                            
1572  S. zu der Frage, wann die Zustimmung des Kongresses dazu führt, dass die Vereinba-

rung Bundesrecht wird, Hupp, Tulane Law Review 2009, 469 (476 f.). 
1573  Zitiert nach Meltz, Global Warming: The Litigation Heats Up, 2006, 20 Fn. 71.  
1574  S. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution, 1996, 152. 
1575  S. auch Engel, N.Y.U. Environmental Law Journal 2005, 54 (73); Hioureas/Cain, Transat-

lantic environmental regulation-making: strengthening cooperation between Califor-
nia and the EU, in: Vogel/Swinnen (Hrsg.), Transatlantic Regulatory Cooperation, 
2011, 20 (31); Litz u.a., What‟s Ahead for Power Plants and Industry? Using the Clean 

Air Act to Reduce Greenhouse Gas Emissions, Building on Existing Regional Pro-
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Memorandum of Understanding dienen, das die RGGI-Bundesstaaten abge-

schlossen haben. Bezüglich einer Verknüpfung mit RGGI tritt allerdings die 

Besonderheit hinzu, dass sich alle Bundesstaaten hierüber und über die Be-

dingungen weitgehend einig sein sollten, da eine Verknüpfung auch nur 

mit einem Einzelstaat Folgen für den gesamten Zertifikatemarkt von RGGI 

hat. Zumindest die Grundentscheidungen sollten abgestimmt werden, auch 

wenn es sich lediglich um eine nicht bindende Vereinbarung handelt und 

jeder Einzelstaat RGGI jederzeit verlassen kann.  

Auch die Übereinkunft zwischen Kalifornien und Québec zur Verknüpfung 

der Emissionshandelssysteme könnte zur Orientierung herangezogen wer-

den. Zum einen spricht die Ausgestaltung der Übereinkunft ebenfalls für 

eine nicht bindende Vereinbarung.1576 Zum anderen wurde die Überein-

kunft zwischen Kalifornien und Québec bislang zumindest weder rechtlich 

problematisiert noch wurden Forderungen erhoben, dass der Kongress ein-

geschaltet werden müsse, weil es sich bei der Übereinkunft doch um einen 

„compact or agreement“ handele und sie das Zustimmungserfordernis aus-

löse. Eine Orientierung an dieser Ausgestaltung kann damit die Rechtssi-

cherheit erhöhen, dass die Einzelstaaten der USA sich bei der Verknüp-

fungsvereinbarung im erlaubten Rahmen bewegen. 

Inhalt der Vereinbarung können ebenso wie bei einer bindenden Vereinba-

rung neben der eigentlichen Anerkennung der Zertifikate des anderen 

Emissionshandelssystems auch weitere Harmonisierungsregelungen be-

stimmter Ausgestaltungsmerkmale wie etwa Projektgutschriften sein. Da-

mit könnten Ausgestaltungsunterschiede, die nachteilig auf die Verknüp-

fung wirken oder deren Abschluss behindern, ausgeglichen werden. Aus 

dem Charakter der Vereinbarung als nicht bindend ergibt sich allerdings, 

dass die Umsetzung freiwillig ist und von dem Verknüpfungspartner nicht 

erzwungen werden kann. Umsetzung und Durchführung verbleiben allein 

in der Verantwortung des jeweiligen Staates und dessen Gesetzgeber. Ein 

Durchgriff, eine Kontrolle oder die Verhängung von Sanktionen gegenüber 

dem anderen System sind nicht möglich. Zudem kann jeder Partner jeder-

zeit die nicht bindende Vereinbarung einseitig ohne Rücksichtnahme auf 

                                                                                                                                    
grams, 2011, 21; skeptisch aufgrund fehlender Berechenbarkeit und Bindungswirkung 
Chang, ELR 2007, 10771 (10773); Mehling, Sustainable Development Law & Policy 2007, 

46 (47). 
1576  S. auch Kap. 4.3.3.6; Partnership for Market Readiness, Lessons Learned from Linking 

Emissions Trading Systems, 2014, 19.  
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die Interessen der anderen Seite kündigen oder Regelungen zum Emis-

sionshandelssystem ändern, die den Absprachen widersprechen. Infolge-

dessen müsste die noch verbliebene Seite entscheiden, ob sie die Zertifikate 

aus diesem Staat weiterhin, nicht mehr oder nur noch eingeschränkt aner-

kennt. 

Aus rechtlicher Sicht ist damit auf Seiten der Einzelstaaten der USA der Ab-

schluss einer nicht bindenden Vereinbarung die einzige zulässige und 

durchsetzbare Möglichkeit, um eine Verknüpfung mit dem Emissionshan-

delssystem der Europäischen Union durch eine Absprache durchzuführen 

und zugleich die Einschaltung des Bundes rechtssicher zu umgehen. Ferner 

könnten die Einzelstaaten aber auch, wie sich bereits gezeigt hat, einseitig 

ohne Absprachen ihre Regelungen anpassen und auf diese Weise die Emis-

sionshandelssysteme unilateral verknüpfen. Die Europäische Union könnte 

ebenso verfahren, so dass es sich hierbei um eine gegenseitige unilaterale 

Verknüpfung1577 handeln würde. 

6.3 Rechtsrahmen für das Tokyo Metropolitan Government 

Die Präfektur Tokyo als öffentliche Gebietskörperschaft konnte zwar Rege-

lungen zur Einführung des Emissionshandelssystems erlassen, das vom To-

kyo Metropolitan Government betrieben wird.1578 Das Handeln auf interna-

tionaler Ebene ist jedoch nicht ohne Weiteres erlaubt, da dies grundsätzlich 

dem Staat vorbehalten ist. Dessen einzelne Einheiten bedürfen hingegen ei-

ner ausdrücklichen verfassungsrechtlichen oder anderweitigen Ermächti-

gungsgrundlage. Daher wird im Folgenden untersucht, welche Möglichkei-

ten für das Tokyo Metropolitan Government bestehen, eine Verknüpfung 

des Emissionshandelssystems mit dem System der Europäischen Union zu 

vereinbaren. Diese Frage kann allerdings nicht losgelöst von der allgemei-

nen Kompetenzverteilung in der Außenpolitik betrachtet werden. Das 

internationale Handeln des Tokyo Metropolitan Government zu einer Ver-

knüpfung ist hierin nicht nur eingebettet und lässt sich daraus ableiten, 

sondern berührt die Verteilung auch unmittelbar. Zunächst werden deshalb 

                                            
1577  S. hierzu Mehling, Linking of Emissions Trading Schemes, in: Freestone/Streck 

(Hrsg.), Legal Aspects of Carbon Trading, Kyoto, Copenhagen and beyond, 2009, 108 
(121); s. auch Kap. 2.2.1. 

1578  S. hierzu Kap. 4.4.2. 
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die entsprechenden Regelungen in Japan vorgestellt.1579 Zudem könnte, 

obwohl bisher kein nationales Emissionshandelssystem eingeführt worden 

ist und die Erfolgsaussichten eher gering sind, in Zukunft – vielleicht mit 

dem Inkrafttreten eines neuen internationalen Klimaschutzabkommens 

nach dem Jahr 2020 – auch eine Verknüpfung zwischen möglichen Syste-

men der Europäischen Union und Japan angestrebt werden. Auch hierfür 

ist das grundsätzliche Verständnis der Kompetenzverteilung relevant.  

6.3.1 Kompetenzverteilung in der Außenpolitik 

Als souveräner Staat besitzt Japan Völkerrechtssubjektivität1580 und kann 

daher auf internationaler Ebene handeln, indem etwa völkerrechtliche Ver-

träge abgeschlossen werden, einer internationalen Organisation beigetreten 

wird oder einseitige Erklärungen abgegeben werden. Japan ist allerdings 

ein Zentral- und kein Bundesstaat, so dass den öffentlichen Gebietskörper-

schaften zwar eine örtliche Selbstverwaltung nach Art. 94 der japanischen 

Verfassung1581 gewährleistet wird.1582 Ein Mitspracherecht auf internationa-

ler Ebene, wie es Gliedstaaten in einem föderalen Staat unter Umständen 

eingeräumt wird, besteht hingegen nicht. Die Abschlüsse eines völkerrecht-

lichen Vertrages oder eines Regierungsabkommens sind daher der staatli-

chen Zentralebene vorbehalten. Wie diese Abkommen zustande kommen 

und welche staatlichen Stellen hieran zu beteiligen sind, wird nun unter-

sucht. Auch der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung wird be-

rücksichtigt.  

6.3.1.1 Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages 

Als Völkerrechtssubjekt kann Japan völkerrechtliche Verträge abschließen. 

Sowohl die Zuständigkeiten als auch das Verfahren zum Abschluss eines 

völkerrechtlichen Vertrages sind in der Verfassung geregelt. Diese überträgt 

dem Kabinett in Art. 73 Abs. 2 und 3 die Pflege auswärtiger Beziehungen 

und den Abschluss von Verträgen. Nach dieser Vorschrift obliegen dem 

                                            
1579  Auszüge dieses Kapitels wurden von der Verfasserin bereits in 

Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 283 ff., veröffentlicht. 
1580  Japan ist seit dem 18. Dezember 1956 Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. 
1581  Die japanische Verfassung wurde während der Besatzungszeit nach dem zweiten 

Weltkrieg am 3. November 1946 verabschiedet und trat am 3. Mai 1947 in Kraft; s. zur 
Geschichte Matsui, The Constitution of Japan, 2011, 1 ff. 

1582  Matsui, The Constitution of Japan, 2011, 32. 
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Kabinett zusätzlich zu anderen Verwaltungsaufgaben auch diese zwei Auf-

gaben. Die Ausübung der Kompetenz, einen völkerrechtlichen Vertrag ab-

zuschließen, wird allerdings insofern eingeschränkt, als das Kabinett hierzu 

die vorherige oder, den Umständen entsprechend, die nachträgliche Zu-

stimmung des Parlaments einholen muss. In der Regel wird das Kabinett 

die Zustimmung einholen, nachdem es die Übereinkunft unterzeichnet hat, 

aber noch bevor Japan sich mit der Ratifikation an den Vertrag völkerrecht-

lich bindet. Eine nachträgliche Zustimmung ist demnach grundsätzlich nur 

in Ausnahmefällen gestattet, wenn etwa der Abschluss dringend ist, das 

Parlament sich aber in den Parlamentsferien befindet oder aufgelöst ist.1583 

Das Parlament in Japan – die Diet – besteht gemäß Art. 42 der Verfassung 

aus zwei Kammern – dem Unter- und dem Oberhaus. Grundsätzlich müs-

sen daher nach Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Art. 56 Abs. 2 der Verfassung auch bei-

de Häuser der Übereinkunft mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

zustimmen. Ausreichend ist hierfür eine Mehrheitsentscheidung des Parla-

ments. Ein Zustimmungsgesetz ist dagegen nicht erforderlich.1584 Die Ent-

scheidungen der Häuser weisen jedoch nicht das gleiche Gewicht auf. Nach 

der Regel des Art. 59 Abs. 2 der Verfassung kann das Unterhaus die anders-

lautende Entscheidung des Oberhauses bei einer zweiten Abstimmung mit 

einer Zweidrittelmehrheit überstimmen. Ausnahmen dieser Regel liegen 

aber für den Haushalt und auch für die Zustimmung des Parlaments für 

den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages vor. Danach gibt gemäß 

Art. 61 i.V.m. Art. 60 Abs. 2 der Verfassung im Konfliktfall zwar weiterhin 

die Entscheidung des Unterhauses den Ausschlag. Eine Zweidrittelmehr-

heit wird hierfür aber nicht verlangt. Vielmehr stellt die Entscheidung des 

Unterhauses in zwei Fällen die Entscheidung des Parlaments dar. Der Fall 

tritt erstens ein, wenn das Oberhaus eine anderslautende Entscheidung als 

das Unterhaus trifft und auch von einem gemeinsamen Ausschuss aus bei-

den Häusern keine Einigung erzielt werden kann. Zweitens geht die Ent-

scheidung des Unterhauses vor, wenn das Oberhaus nicht innerhalb von 

                                            
1583  Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (335 f.); Matsushita, Interna-

tional Trade and Competition Law in Japan, 1993, 29. Umstritten ist, wie es sich auf 
die völkerrechtliche Gültigkeit des Vertrages auswirkt, wenn das Parlament dem völ-
kerrechtlichen Vertrag nachträglich nicht zustimmt. Nach der herrschenden Meinung 
sei der Vertrag dann auch auf völkerrechtlicher Ebene ungültig; Gespräch mit Shizuo 
Fujiwara am 19.3.2013 in Tokyo. Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 

333 (336 ff.), lehnt diese Auffassung unter Bezugnahme auf Art. 46 WVK jedoch ab.  
1584  Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (335). 
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30 Tagen eine endgültige Entscheidung trifft. Damit kann das Oberhaus die 

endgültige Zustimmung lediglich hinauszögern, aber nicht vollständig blo-

ckieren. Im Anschluss daran werden gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verfassung 

die Übereinkünfte auf Empfehlung und mit Zustimmung des Kabinetts im 

Namen des Kaisers im Amtsblatt (Kanpõ) verkündet.1585 

Mit der Verkündung erhalten die Übereinkünfte direkte Geltung im japani-

schen Recht.1586 Sie haben die gleiche Gesetzeskraft wie inländische Gesetze, 

verdrängen aber ein inländisches Gesetz, das dem völkerrechtlichen Vertrag 

widerspricht oder später erlassen wird.1587 Dies wird daraus abgeleitet, dass 

Art. 98 Abs. 2 der Verfassung bestimmt, dass die von Japan abgeschlosse-

nen Verträge und die aufgestellten Regeln des Völkerrechts gewissenhaft zu 

befolgen sind. Nach der herrschenden Meinung gehen sie der Verfassung 

jedoch nicht vor.1588 Von der Geltung wird auch in Japan die unmittelbare 

Anwendbarkeit von völkerrechtlichen Verträgen unterschieden.1589 Die 

Grundregel ist, dass völkerrechtliche Verträge unmittelbar anwendbar, das 

heißt „self-executing“ sind. Demnach muss die Legislative kein Gesetz er-

lassen, um die völkerrechtlichen Vorgaben zu erfüllen.1590 Für umweltvöl-

kerrechtliche Verträge gilt diese Regel aber grundsätzlich nicht. Diese sind 

nicht als inländisches Recht unmittelbar anwendbar. Daher muss in diesen 

Fällen ein Gesetz erlassen werden, um das Ziel der Übereinkunft zu errei-

chen.1591 Erst dann kann sich ein Einzelner auf die Rechte berufen. Die Er-

folgsaussichten, dass ein entsprechendes Gesetz zur Umsetzung der völker-

rechtlichen Vereinbarungen verabschiedet wird, sind im Grundsatz jedoch 

                                            
1585  S. auch Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (343); Matsui, The 

Constitution of Japan, 2011, 69. 
1586  S. Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (343); Port, Stanford Jour-

nal of International Law 1991, 139 (153); Sato, Washington Law Review 1968, 1057 

(1065). 
1587  S. Goodman, The Rule of Law in Japan, 2008, 247 f.; Iwasawa, British Yearbook of Inter-

national Law 1993, 333 (371 ff.); Matsushita, International Trade and Competition Law 
in Japan, 1993, 30 ff.; Port, Stanford Journal of International Law 1991, 139 (153). 

1588  S. Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (373 ff.); Matsui, The Con-
stitution of Japan, 2011, 28 f.; Matsushita, International Trade and Competition Law in 
Japan, 1993, 40 ff.; Port, Stanford Journal of International Law 1991, 139 (153); Sato, 

Washington Law Review 1968, 1057 (1061, 1065 f.). 
1589  S. Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (344 ff.). 
1590  Goodman, The Rule of Law in Japan, 2008, 246; Iwasawa, British Yearbook of Interna-

tional Law 1993, 333 (349 f.); Sato, Washington Law Review 1968, 1057 (1071). 
1591  Kimura, Climate Law and Policy in Japan, in: Hollo/Kulovesi/Mehling (Hrsg.), Cli-

mate Change and the Law, 2013, 585 (586). 
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gut, da dem völkerrechtlichen Vertrag ohnehin bereits zugestimmt wur-

de.1592 Allerdings kann das Unterhaus bei einem Gesetzgebungsverfahren 

das Oberhaus nicht so leicht überstimmen wie bei einem völkerrechtlichen 

Vertrag, sondern benötigt hierfür eine Zweidrittelmehrheit. 

Auch japanische Gerichte legen in der Regel die völkerrechtlichen Verträge 

aus und wenden sie unmittelbar an, ohne dass es eine Rolle spielt, ob es sich 

bei der infrage stehenden Übereinkunft um einen unmittelbar anwendbaren 

Vertrag handelt oder nicht.1593 Sie haben die unmittelbare Anwendbarkeit 

eines völkerrechtlichen Vertrages durchaus aber auch schon verneint.1594 

Nach der Rechtsprechung können die Wortwahl, die Absicht der Vertrags-

parteien sowie die Umstände Anhaltspunkte für die unmittelbare Anwend-

barkeit eines völkerrechtlichen Vertrages liefern.1595 

Übertragen auf die Frage der Verknüpfung von (zukünftigen) Emissions-

handelssystemen lässt sich damit feststellen, dass die japanische Regierung 

mit Zustimmung des Parlaments eine Übereinkunft etwa mit der Europä-

ischen Union schließen kann. Ebenso wie in der Europäischen Union wäre 

der völkerrechtliche Vertrag nicht unmittelbar anwendbar, da er eine ent-

sprechende Vorschrift enthalten würde, aus der sich das Gegenteil ergibt, 

nämlich dass die supranationalen und nationalen Regelungen angepasst 

werden müssen. Folglich könnte sich ein Einzelner nicht unmittelbar auf 

diesen völkerrechtlichen Vertrag berufen. Es bedürfte damit einer Umset-

zung in das japanische Recht. Die Anerkennung der Zertifikate der Europä-

ischen Union, aber auch weitere vereinbarte Änderungen würden somit auf 

der Grundlage eines Gesetzes erfolgen und nicht bereits durch den völker-

rechtlichen Vertrag. 

6.3.1.2 Der Abschluss eines Regierungsabkommens 

Die Möglichkeit, Verwaltungs- oder Regierungsabkommen unterhalb eines 

völkerrechtlichen Vertrages („treaty“) zu schließen, ist in der Verfassung 

nicht ausdrücklich geregelt. Dennoch ist dies dem Kabinett in Japan eben-

falls gestattet, da es nach Art. 73 Abs. 2 der Verfassung auch für die Pflege 

auswärtiger Beziehungen zuständig ist. Diese sogenannten „Executive 

                                            
1592  So auch Goodman, The Rule of Law in Japan, 2008, 246. 
1593  Port, Stanford Journal of International Law 1991, 139 (153). 
1594  Port, Stanford Journal of International Law 1991, 139 (154); Beispiele mit ausführlicher 

Erklärung bei Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (352 ff.). 
1595  Matsushita, International Trade and Competition Law in Japan, 1993, 31. 
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Agreements“ unterscheiden sich von einem völkerrechtlichen Vertrag da-

durch, dass sie keine Zustimmung des Parlaments bedürfen. Ob das Kabi-

nett allerdings die Zustimmung des Parlaments einholt und damit einen 

völkerrechtlichen Vertrag nach japanischem Recht erzeugt oder auf die Zu-

stimmung verzichtet und folglich lediglich ein Regierungsabkommen ab-

schließt, entscheidet zwar das Kabinett. Es ist bislang aber weder abschlie-

ßend geklärt noch unumstritten oder durchweg konsistent, wo genau die 

Grenze zwischen zustimmungsbedürftigem völkerrechtlichem Vertrag und 

zustimmungsfreiem Abkommen verläuft.1596 Nach Auffassung des Kabi-

netts müsse das Parlament in Angelegenheiten gesetzlicher und finanzieller 

Art sowie bei als politisch wichtig eingestuften Übereinkommen zustim-

men. Zustimmungsfrei seien demnach Abkommen in drei Fällen. Erstens 

besteht die Möglichkeit eines Regierungsabkommens, wenn dieses inner-

halb des Anwendungsbereichs eines völkerrechtlichen Vertrages, dem das 

Parlament bereits zugestimmt hat, geschlossen wird. Danach wird also in-

nerhalb der Befugnis des bereits genehmigten völkerrechtlichen Vertrages 

gehandelt oder dieser damit umgesetzt. Zweitens wird keine Zustimmung 

des Parlaments benötigt, wenn bestehende nationale Gesetze und Regelun-

gen den Abschluss vorsehen. Zudem müsse das Parlament drittens nicht bei 

Abkommen zustimmen, die in den Anwendungsbereich der Haushaltsmit-

tel fallen.1597 

Für die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme könnte insbesondere 

die zweite Kategorie nutzbar gemacht werden. Vergleichbar zu Art. 25 der 

Emissionshandelsrichtlinie könnte auch ein zukünftiges japanisches Gesetz 

zur Einführung eines Emissionshandelssystems eine entsprechende Vor-

schrift beinhalten, aus der sich eine Kompetenz für das Kabinett zum Ab-

schluss eines „Executive Agreements“ über die Verknüpfung der Emis-

sionshandelssysteme ableiten lässt. Eine weitere Zustimmung des Parla-

ments neben der eigentlichen Verabschiedung des Gesetzes wäre dann 

nicht mehr erforderlich. Damit entfielen zwei einzelne Parlamentsentschei-

dungen in Form eines Zustimmungsvotums und eines Änderungsgesetzes, 

so dass schneller und flexibler über die gegenseitige Anerkennung der Zer-

tifikate zwischen dem japanischen Kabinett einerseits und der Europäischen 

Union andererseits verhandelt werden könnte. Trotzdem wäre das Parla-

                                            
1596  S. Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (339 ff.). 
1597  Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (340 f.); s. auch Matsushita, 

International Trade and Competition Law in Japan, 1993, 28, 30. 
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ment an der Verknüpfung nicht unbeteiligt. Zum einen hat es bereits vorab 

das Kabinett zu diesem Handeln durch das entsprechende Gesetz ermäch-

tigt. Zum anderen würde auch dieses Abkommen so ausgestaltet sein, dass 

eine Umsetzung der Vereinbarungen in das jeweilige Recht erfolgen muss. 

Hier könnte zwar eingewendet werden, dass eine völkerrechtliche Bin-

dungswirkung eintritt und dem Parlament deshalb der gesetzliche Gestal-

tungsspielraum beschnitten wird, da die Regelungen wie vereinbart umge-

setzt werden müssten. Der Einwand kann aber insofern entkräftet werden, 

als diese Möglichkeit nur und insoweit besteht, wie das Parlament das Ka-

binett hierzu ermächtigt hat. Daher könnten in dem Gesetz etwa auch Vor-

aussetzungen und Bedingungen etwa über Verknüpfungspartner festgelegt 

werden.  

Von praktischer Bedeutung ist dieser Unterschied für eine Verknüpfung 

folglich weder völkerrechtlich noch im innerstaatlichen Recht. Sowohl die 

zustimmungspflichtigen als auch die zustimmungsfreien Abkommen sind 

als völkerrechtliche Verträge im internationalen Recht einzuordnen1598 und 

lösen völkerrechtliche Bindungswirkung aus, da sich ein Staat gemäß 

Art. 46 Abs. 1 WVK grundsätzlich nicht darauf berufen kann, dass seine Zu-

stimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer 

Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Ab-

schluss von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei. Auch 

sind rechtmäßig zustande gekommene und veröffentlichte Regierungsab-

kommen ein Teil der japanischen Rechtsordnung1599 und besitzen ein be-

stimmtes Maß an Rechtswirkung, auch wenn Status und Wirkung niedriger 

sind als bei einem völkerrechtlichen Vertrag.1600 Ferner müssten die Verein-

barungen infolge des völkerrechtlichen Vertrages und auch des Regie-

rungsabkommens in das japanische Recht umgesetzt werden, indem das 

zugrunde liegende Gesetz zu dem Emissionshandelssystem geändert wird. 

Einziger Unterschied ist damit, dass die Zustimmungsentscheidung des 

Parlaments als nationale Bedingung zum Abschluss eines völkerrechtlichen 

Vertrages bei einem Regierungsabkommen wegfiele.  

                                            
1598  So auch Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (339). 
1599  Iwasawa, British Yearbook of International Law 1993, 333 (345 f.). 
1600  Matsushita, International Trade and Competition Law in Japan, 1993, 28. 
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6.3.1.3 Der Abschluss einer nicht bindenden Vereinbarung 

Verfügt das Kabinett über die Kompetenz, sowohl zustimmungspflichtige 

als auch zustimmungsfreie internationale Übereinkünfte zu schließen, so 

kann es ihr ebenfalls nicht verwehrt sein, politische Absprachen ohne Bin-

dungswirkung zu schließen. Dies lässt sich auch aus Art. 73 Abs. 2 der Ver-

fassung ableiten, der dem Kabinett die Pflege auswärtiger Beziehungen 

überträgt. Dies setzt aber nicht notwendigerweise den Abschluss eines zu-

stimmungsbedürftigen oder zustimmungsfreien völkerrechtlichen Vertra-

ges oder Regierungsabkommens voraus. Für die Pflege auswärtiger Bezie-

hungen können auch weniger formelle Wege beschritten und anderweitige 

Kooperationen vereinbart werden. Das Kabinett kann folglich ebenfalls eine 

nicht bindende Vereinbarung etwa in der Form einer politischen Absichts-

erklärung oder eines Memorandum of Understanding im Rahmen seines 

Gestaltungsspielraums für die Pflege auswärtiger Beziehungen abschließen. 

Eine Zustimmung des Parlaments ist somit nicht erforderlich.  

Ebenso wie die bindenden Formen völkerrechtlicher Vertrag und Regie-

rungsabkommen würde die nicht bindende Vereinbarung im Fall der Ver-

knüpfung der Emissionshandelssysteme jedoch nicht unmittelbar anwend-

bar sein. Es bedarf vielmehr eines Gesetzgebungsaktes, in dem das Parla-

ment die anderen Zertifikate anerkennt. Im Unterschied zu den bindenden 

Formen tritt allerdings keine völkerrechtliche Bindungswirkung ein. Die 

Verhandlungsergebnisse können, müssen aber nicht umgesetzt werden. 

Auch könnte das Gesetz jederzeit ohne Zustimmung des Verknüpfungs-

partners und ohne völkerrechtliche Folgen geändert werden. Damit würde 

für den Staat Japan eine weitere Alternative für die Verknüpfung möglicher 

zukünftiger Emissionshandelssysteme bestehen, wenn aus politischen 

Gründen in Japan selbst oder aus rechtlichen Gründen, die im nationalen 

Recht der anderen Partei liegen, kein völkerrechtlich verbindlicher Ab-

schluss angestrebt werden sollte. Auf eine Verknüpfung mit der Europä-

ischen Union würde letzterer Grund aber nicht zutreffen. Mit ihr könnte 

vielmehr ein völkerrechtlicher Vertrag abgeschlossen werden.  

6.3.2 Auswärtiges Handeln des Tokyo Metropolitan Government 

In Japan wird als verbindliches Emissionshandelssystem momentan nur das 

des Tokyo Metropolitan Government betrieben. Daher stellt sich insbeson-

dere die Frage, ob und wie eine Verknüpfung zwischen dem europäischen 
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Emissionshandelssystem und dem System von TMG rechtlich vereinbart 

werden könnte.  

6.3.2.1 Befugnis für auswärtiges Handeln 

Es hat sich bereits gezeigt, dass die Kompetenzen im Bereich des auswärti-

gen Handelns auf staatlicher Ebene gebündelt sind und den örtlichen 

Selbstverwaltungen keine Mitspracherechte eingeräumt werden. Die Über-

tragung der entsprechenden Kompetenzen allein auf das Kabinett schließt 

aus, dass auch andere staatliche Institutionen in diesem Bereich ohne Er-

laubnis der Regierung tätig werden. Über eine Ausnahmestellung, mit der 

die Beschränkung außer Kraft gesetzt werden würde, verfügt weder die 

Tokyo Metropolitan Assembly als formales Entscheidungsorgan noch das 

Tokyo Metropolitan Government als Verwaltung der Präfektur Tokyo. 

Auch eine ausdrückliche Erlaubnis des Kabinetts, eine Verknüpfung auf 

internationaler Ebene zu vereinbaren, liegt nicht vor. Für sie entfällt folglich 

die Möglichkeit, auf völkerrechtlicher Ebene tätig zu werden.  

Dennoch ist das Tokyo Metropolitan Government nicht vollkommen gehin-

dert, auf internationaler Ebene zu handeln. TMG ist zahlreiche Städtepart-

nerschaften eingegangen und unterhält ebenfalls zwei Partnerschaften mit 

dem australischen Staat New South Wales sowie dem brasilianischen Staat 

Sao Paolo. Inhalt dieser Partnerschaften sind Sportaustauschprogramme, 

technischer Austausch und Kooperation im Umwelt- und anderen Berei-

chen sowie ein kultureller Austausch.1601 Zudem, und das ist für den inter-

nationalen Emissionshandel von nicht unerheblicher Bedeutung, arbeitet 

TMG als einzige Stadtverwaltung in der International Carbon Action Part-

nership (ICAP) mit Regierungen anderer Nationen und Staaten sowie der 

Europäischen Kommission zusammen.1602 

Die Beschränkung auf völkerrechtlicher Ebene schließt ferner nicht aus, 

dass die Tokyo Metropolitan Assembly im Rahmen ihrer Satzungsbefugnis-

se nach den Art. 92 - 95 der japanischen Verfassung über die lokale Selbst-

verwaltung sowie auf deren gesetzlicher Konkretisierung im „Local Auto-

nomy Law“ Zertifikate eines ausländischen Emissionshandelssystems aner-

kennt.1603 Obwohl die Anerkennung eine internationale Reichweite auf-

                                            
1601  S. TMG, Tokyo – City Profile and Government, 2014, 42. 
1602  S. TMG, International Network – 3 ICAP, http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/int 

/index.html, 17.10.2015. 
1603  S. dazu auch Kap. 4.4.2. 
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weist, wird der Regelungsspielraum damit nicht überschritten. Eine Viel-

zahl von Regelungen – etwa die Einführung des Emissionshandelssystems 

als Maßnahme zum globalen Klimaschutz, die Anerkennung von Projekt-

gutschriften aus Entwicklungsländern oder aus anderen Präfekturen oder 

Steuer- und Wirtschaftsförderungsregelungen – hat Auswirkungen über 

den Hoheitsbereich der Präfektur hinaus und berührt mittelbar auch natio-

nale oder internationale Sachverhalte. Dennoch ist es der Präfektur Tokyo 

im Rahmen ihrer Satzungsbefugnisse im Grundsatz gestattet, das eigene 

Emissionshandelssystem mit anderen Emissionshandelssystemen zu ver-

knüpfen. 

Außerdem hebt das nationale Umweltgrundlagengesetz in Art. 34 Abs. 1 

die wichtige Rolle der lokalen Selbstverwaltungen für die Förderung der 

internationalen Kooperation hinsichtlich des Umweltschutzes hervor. Dem-

zufolge sollte sich der Staat in Anbetracht dessen um die Durchführung er-

forderlicher Maßnahmen wie einer Informationsbereitstellung bemühen, 

um Aktivitäten der örtlichen Selbstverwaltungen hinsichtlich internationa-

ler Kooperationen zu fördern. Hieraus ist zu folgern, dass die örtlichen 

Selbstverwaltungen zumindest im Bereich des Umweltschutzes nicht voll-

ständig von den auswärtigen Angelegenheiten Japans ausgeschlossen sind.  

6.3.2.2 Form des erlaubten Handelns 

Obwohl der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages oder eines Regie-

rungsabkommens der nationalen Ebene vorbehalten ist, ist das Tokyo 

Metropolitan Government nicht vollständig von den auswärtigen Angele-

genheiten ausgeschlossen. Es verbleibt aber lediglich der Rückgriff auf we-

niger formelle Kooperationsformen wie etwa der Abschluss einer nicht bin-

denden Vereinbarung, zum Beispiel in Form eines Memorandum of Un-

derstanding.1604 Bedingung hierfür ist allerdings, dass die Vereinbarung 

keine Einschränkungen der außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten der 

Nationalregierung bewirkt. Sie dürfte auch keine Verpflichtung beinhalten, 

Zertifikate aus der Europäischen Union zu kaufen. Dies ist aber auch nicht 

Sinn und Zweck einer solchen Vereinbarung. Vielmehr soll sie die zusätzli-

che Chance bieten, Zertifikate am Markt langfristig kostengünstiger zu 

handeln. Die innerstaatliche Verpflichtung der Emittenten, Zertifikate ent-

sprechend dem Ausstoß an Treibhausgasemissionen vorzuhalten, ändert 

                                            
1604  Gespräch mit Shizuo Fujiwara am 19.3.2013 in Tokyo; ebenso Gespräch mit Noriko Oku-

bo am 15.4.2012 in Kobe. 
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die Vereinbarung ebenfalls nicht. Weitere Nachteile werden somit für die 

Emittenten nicht hervorgerufen. Sofern und solange also keine zusätzlichen 

Verpflichtungen auferlegt werden und keine Grundrechtseingriffe erfolgen, 

ist es TMG gestattet, eine nicht bindende Vereinbarung über die Verknüp-

fung der Emissionshandelssysteme zu schließen.1605 Dies wäre auch im Sin-

ne der internationalen Kooperationsregelung im Umweltgrundlagengesetz. 

Die in der Vereinbarung ausgehandelten Anerkennungsregelungen und 

auch etwaige Ausgestaltungsharmonisierungen werden jedoch erst mit ei-

ner Satzungsänderung durch die Tokyo Metropolitan Assembly wirksam.  

6.4 Zusammenfassung 

Die Europäische Union ist zwar befugt, einen völkerrechtlichen Vertrag 

über die Verknüpfung ihres Emissionshandelssystems mit einem anderen 

System abzuschließen. Da es den hier untersuchten Emissionshandelssys-

temen auf subnationaler und lokaler Ebene aber an den vergleichbaren 

Kompetenzen fehlt, entfällt diese Möglichkeit für die Europäische Union. 

Eine Verknüpfung mit dem australischen Emissionshandelssystem hätte 

hingegen über einen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen werden kön-

nen. Dies war bis zur Abschaffung des australischen Systems auch so ge-

plant. Um dennoch mit der Regional Greenhouse Gas Initiative, Kalifornien 

und dem Tokyo Metropolitan Government verhandeln und auf diesem Weg 

die bereits festgestellten Hindernisse beseitigen zu können, kann die Euro-

päische Union auch eine nicht bindende Vereinbarung etwa in Form eines 

Memorandum of Understanding mit diesen Systemen schließen. Hierzu 

sind die anderen Einheiten befugt. Ferner schließt diese Form aus, dass der 

US-amerikanische Kongress einem „agreement or compact“ der Einzelstaa-

ten zustimmen müsste. Nachteil ist jedoch, dass mit ihr keine Bindungswir-

kung einhergeht und damit nur über politischen Druck die Umsetzung und 

Einhaltung der Vereinbarungen erzwungen werden kann. Der geminderten 

Rechtssicherheit steht allerdings der Abschluss einer Vereinbarung und 

damit überhaupt die Durchführung der Verknüpfung gegenüber. 

Partner auf der Seite der Europäischen Union kann im Fall der nicht bin-

denden Vereinbarung unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des 

EuGH auch die Europäische Kommission sein, wenn eine nachfolgende und 

freie Kontrolle durch die Gesetzgebungsorgane stattfindet und keine völ-

                                            
1605  Gespräch mit Shizuo Fujiwara am 19.3.2013 in Tokyo. 
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kerrechtliche Bindung der Europäischen Union eintritt. Die Kommission ist 

zudem befugt, nicht wesentliche Bestimmungen der Emissionshandelsricht-

linie durch Ergänzung im Wege des Regelungsverfahrens mit Kontrolle zu 

ändern. Dazu gehört auch die Anerkennung von Zertifikaten anderer Emis-

sionshandelssysteme. Weitreichendere Ausgestaltungsänderungen wesent-

licher Art wie zum Beispiel Umrechnungs- und Wechselkurse müssen im 

Gegensatz dazu durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren angepasst 

werden. Unbeachtlich ist hierbei, ob die Änderungen im Emissionshandels-

system der Europäischen Union infolge einer bilateralen bindenden oder 

nicht bindenden Verknüpfungsvereinbarung oder infolge einer einseitigen 

Initiative der Kommission erfolgen. 
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7 FAZIT 

„Expanding and linking the growing number of emissions trading schemes around 

the world is a powerful way to promote cost-effective reductions in emissions and to 

bring forward action in developing countries.”1606 

7.1 Zusammenfassung 

Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen wird vor allem aus Effi-

zienzgesichtspunkten als weitere Klimaschutzmaßnahme ins Spiel gebracht. 

Die Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass die Verknüpfung nicht 

durchgängig so leicht und vorteilhaft verläuft, wie dies in der Theorie an-

gedacht ist. Vielmehr steht sie vor einigen Herausforderungen. Diese sind 

zwar weniger rechtlicher, sondern insbesondere politischer Natur, da die 

Entscheidung über die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen letzt-

lich auf politischer Ebene getroffen wird.1607 So kann der Gesetzgeber 

grundsätzlich ökonomischen Vorteilen einer Verknüpfung Vorrang ein-

räumen und deshalb die Verknüpfung eingehen, obwohl Klimaschutzziele 

gefährdet werden können. Ebenso kann aber auch eine Verknüpfung aus 

ökologischen oder rein politischen Gründen ohne ökonomischen Mehrwert 

durchgeführt werden. 

Auch wenn der Gesetzgeber über die Ausgestaltung des Emissionshandels-

systems entscheidet und die Frage nach dem „Ob“ und „Wie“ der Verknüp-

fung beantwortet, gilt die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers nicht unbe-

schränkt. Das Recht setzt den Verknüpfungsmöglichkeiten Grenzen. Recht-

liche Hindernisse einer Verknüpfung äußern sich vor allem in der ungewis-

sen Erreichung von Verknüpfungs- und anderen Regelungszielen, die die 

Durchsetzbarkeit einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen aus 

rechtlichen oder politischen Gründen entweder vollständig verhindern oder 

die Verknüpfung von dem Ergreifen weiterer Maßnahmen abhängig ma-

chen. Problematisch sind vor allem die Folgen, die auf die Wirkungen einer 

Verknüpfung sowie auf Ausgestaltungsunterschiede zwischen den zu ver-

knüpfenden Emissionshandelssystemen zurückzuführen sind. Durch eine 

Verknüpfung können aufgrund einer Preissteigerung Wettbewerbsnachteile 

                                            
1606  Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, Summary of Conclusions, 

2006, ix. 
1607  So auch de Cendra de Larragán, EEELR 2010, 2 (17). 
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und Zusatzbelastungen für die Emittenten auftreten, eigene Regelungen un-

terlaufen werden oder die Minderungsziele etwa durch eine zu großzügige 

Ausstattung mit Zertifikaten oder einem unzuverlässigen Kontrollsystem in 

dem anderen Emissionshandelssystem gefährdet werden. Allerdings be-

steht eine Reihe von Maßnahmen, mit denen ein Gesetzgeber negative Fol-

gen abmildern oder vermeiden kann. Mengenbeschränkungen, die Einfüh-

rung von Umrechnungs- oder Wechselkursen oder eines Gateways können 

ebenso rechtlich umgesetzt werden wie internationale Verhandlungen über 

die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate und gemeinsam zu ergreifen-

de Harmonisierungsregelungen geführt werden können. Dadurch kann der 

Gesetzgeber seinen Gestaltungsspielraum auch nutzen, um eine Verknüp-

fung trotz des festgestellten rechtlichen oder politischen Handlungsbedarfs 

zu ermöglichen und zugleich die Zielerreichung sicherzustellen. 

Diese theoretischen Erkenntnisse wurden im Verlauf der weiteren Untersu-

chung auf die Praxis übertragen. Dafür musste zunächst eine Eingrenzung 

auf die zu berücksichtigenden Emissionshandelssysteme vorgenommen 

werden. Aufgrund des hohen Anteils an Treibhausgasemissionen der Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union, der USA und Japans sowie der hohen 

Pro-Kopf-Emissionen in Australien fiel die Auswahl auf Emissionshandels-

systeme, die in diesen Staaten betrieben werden. Diese Auswahl brachte 

zudem den Vorteil mit sich, dass Emissionshandelssysteme unterschiedli-

cher Größe und Reichweite in die Betrachtung einbezogen werden konnten. 

Diese reichen von der supranationalen Ebene (Europäische Union) über die 

nationale Ebene (Australien) bis hin zur regionalen (Regional Greenhouse 

Gas Initiative, Kalifornien) und zur lokalen Ebene (Tokyo Metropolitan Go-

vernment). Zwar wurde das australische Emissionshandelssystem im Som-

mer 2014 abgeschafft. Dennoch konnte nicht auf dessen Darstellung ver-

zichtet werden, da bereits Verknüpfungsgespräche zwischen der Europä-

ischen Union und Australien geführt wurden, die wichtige Anhaltspunkte 

für den Standpunkt der Europäischen Union in Verknüpfungsfragen liefer-

ten. 

Die Darstellung der Ausgestaltung dieser Emissionshandelssysteme bildete 

die Grundlage für die folgende Untersuchung der Verknüpfungsmöglich-

keiten. Dafür wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Aus-

gestaltung herausgearbeitet, Lösungsvorschläge für Verknüpfungshinder-

nisse entwickelt und die Realisierungschancen einer Verknüpfung zwischen 

dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union einerseits und der 
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Regional Greenhouse Gas Initiative, Kalifornien und dem Tokyo Metropoli-

tan Government andererseits eingeschätzt. Ausgangspunkt waren die recht-

lichen und politischen Anforderungen der Europäischen Union, die sich vor 

allem in der Verbindlichkeit der Teilnahme und dem Vorhandensein einer 

absoluten Emissionsobergrenze, einem zuverlässigen Kontroll- und Durch-

setzungsmechanismus sowie dem Fehlen einer Preisuntergrenze äußern. 

Hintergrund der Vorgaben ist, dass die ökologische Integrität des europä-

ischen Emissionshandelssystems – auch aufgrund der primärrechtlichen 

Anforderung eines hohen Umweltschutzniveaus – durch die Verknüpfung 

nicht gefährdet werden darf. Im Ergebnis sind zumindest theoretisch Ver-

knüpfungen mit der Regional Greenhouse Gas Initiative oder den Emis-

sionshandelssystemen von Kalifornien und des Tokyo Metropolitan Go-

vernment möglich. Kein Hindernis wäre so wesentlich, dass eine Verknüp-

fung unterbunden werden würde. Einige Ausgestaltungsunterschiede wür-

den jedoch Absprachen oder Harmonisierungen sowie weitere Maßnahmen 

wie etwa einen Umrechnungskurs für amerikanische und metrische Tonnen 

erfordern. Insbesondere wegen des erheblichen Größenunterschieds sind al-

lerdings Verknüpfungen mit der Regional Greenhouse Gas Initiative und 

dem Emissionshandelssystem des Tokyo Metropolitan Government nicht 

sehr wahrscheinlich. Größere Realisierungschancen ergeben sich lediglich 

für eine Verknüpfung zwischen dem Emissionshandelssystem der Europä-

ischen Union und dem kalifornischen Emissionshandelssystem. Diese trans-

atlantische Verbindung hätte für den internationalen Klimaschutz eine gro-

ße Symbolkraft und könnte als Vorbild für weitere Verknüpfungen dienen. 

Jedoch wird die Durchsetzbarkeit auch von Reformen in der Europäischen 

Union abhängen.  

Sollte eine Verknüpfung zwischen diesen Emissionshandelssystemen in 

Zukunft angestrebt werden, setzt das Recht zudem einen Rahmen, wie die 

Verknüpfung durchgeführt werden könnte. Da regelmäßig eine gegenseiti-

ge Anerkennung der Zertifikate beabsichtigt wird, war vor allem die Frage 

zu klären, in welcher Form die Betreiber der Emissionshandelssysteme mit-

einander die Verknüpfungsverhandlungen abschließen können. Während 

die Europäische Union befugt ist, sowohl einen völkerrechtlichen Vertrag 

als auch eine nicht bindende Vereinbarung wie ein Memorandum of Un-

derstanding1608 über die Verknüpfung ihres Emissionshandelssystems mit 

                                            
1608  Partner auf der Seite der Europäischen Union kann im Fall der nicht bindenden Ver-

einbarung auch die Europäische Kommission sein. 
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einem anderen System abzuschließen,1609 verfügen die Einzelstaaten der 

USA sowie das Tokyo Metropolitan Government über eingeschränktere 

Handlungskompetenzen. Sie können verfassungsrechtlich keinen völker-

rechtlichen Vertrag mit der Europäischen Union abschließen, sondern müs-

sen auf informellere Formen ausweichen. Trotz fehlender Bindungswirkung 

und einer geminderten Rechtssicherheit können diese Vereinbarungen zur 

Durchführung der Verknüpfung führen und weitere Regelungsänderungen 

oder gemeinsame Harmonisierungen zur Beseitigung von Verknüpfungs-

hindernissen bewirken. Solche Regelungsänderungen müssen jeweils in das 

entsprechende Recht umgesetzt werden. Dies gilt für völkerrechtliche Ver-

träge ebenso wie für Memoranda of Understanding oder einseitige Ent-

scheidungen ohne Absprachen mit einem Verknüpfungspartner. Für die 

Europäische Union bedeutet dies, dass die Emissionshandelsrichtlinie und 

die dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüsse geändert werden müs-

sen. In Abhängigkeit von der konkreten inhaltlichen Regelungsänderung ist 

entweder das ordentliche Gesetzgebungsverfahren oder das Regelungsver-

fahren mit Kontrolle anwendbar. Danach ist die Kommission befugt, nicht 

wesentliche Bestimmungen der Emissionshandelsrichtlinie durch Ergän-

zung zu ändern. Dazu gehört auch die Anerkennung von Zertifikaten ande-

rer Emissionshandelssysteme, die Anpassung der Auktionskalender oder 

Harmonisierungen der Verifikationsbedingungen. Weitreichendere Ausge-

staltungsänderungen wesentlicher Art wie zum Beispiel Umrechnungs- und 

Wechselkurse müssen im Gegensatz dazu durch das ordentliche Gesetzge-

bungsverfahren angepasst werden. Dafür eröffnet Art. 192 Abs. 1 AEUV 

dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Kompetenz. Auf diese 

Kompetenzgrundlage sind die Änderungen der Emissionshandelsrichtlinie, 

die für die Ermöglichung einer Verknüpfung oder der Sicherstellung von 

Regelungszielen durchgeführt werden, zu stützen.  

Es hat sich damit gezeigt, dass die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen zwar vor Herausforderungen steht, dass diese aber in der Regel 

durch Rechtsgestaltung gelöst werden können. Insbesondere die Europä-

ische Union verfügt über die Kompetenzen und die Voraussetzungen. Auch 

die Grundlagen wurden geschaffen, um das europäische Emissionshandels-

system mit Systemen in anderen Staaten oder Regionen zu verknüpfen. 

                                            
1609  Dies gilt im Übrigen auch für Australien. Die Verknüpfung zwischen dem Emissions-

handelssystem der Europäischen Union und dem australischen Emissionshandelssys-

tem hätte durch einen völkerrechtlichen Vertrag erfolgen sollen. 
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Noch waren allerdings die diesbezüglichen Anstrengungen der Europä-

ischen Union nicht erfolgreich. Mittel- und langfristig wird sie die Verknüp-

fung von Emissionshandelssystemen aber auch durch internationale Emis-

sionsminderungsprojekte weiter verfolgen.  

7.2 Ausblick 

Die erste Verknüpfung von zuvor getrennt betriebenen Emissionshandels-

systemen erfolgte zwischen den Emissionshandelssystemen von Kalifornien 

und Québec. Die angekündigte Verknüpfung zwischen dem Emissionshan-

delssystem der Europäischen Union und dem australischen System ist hin-

gegen gescheitert. Die Durchführung dieser Verknüpfung wäre vor allem 

aus politischen Gründen bedeutsam gewesen. Sie hätte nicht nur einen Vor-

bildcharakter gehabt, sondern hätte auch zukünftigen Klimaverhandlungen 

Auftrieb geben und zeigen können, dass grenzüberschreitende Verknüp-

fungen von Emissionshandelssystemen trotz aller Ausgestaltungsunter-

schiede, unterschiedlicher Ziele und sonstiger Hindernisse gelingen und ei-

ne erfolgversprechende Alternative auf dem Weg zu einem globalen Emis-

sionshandelssystem sein können. Die in naher Zukunft umzusetzende Ver-

knüpfung zwischen dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union 

und dem schweizerischen System1610 wird diese Signalwirkung jedoch eher 

nicht entfalten. Eine noch größere Bedeutung würde aber einer Verknüp-

fung zwischen dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union und 

dem kalifornischen System zuteil, auch wenn aktuell keine konkreten Pläne 

bekannt sind und dies allenfalls mittel- bis langfristig realisiert werden 

könnte. 

Ansonsten sind die Realisierungschancen weiterer Verknüpfungen von 

Emissionshandelssystemen gerade für die Europäische Union eher gering. 

Einerseits befinden sich einige der eingeführten Emissionshandelssysteme 

noch nicht in einem verknüpfungsfähigen Stadium. In China wurden in den 

Jahren 2013 und 2014 in fünf Städten und zwei Provinzen verpflichtende 

Testsysteme eingeführt, mit denen Erfahrungen für ein nationales Emis-

                                            
1610  Mehr Informationen hierzu von Schweizer Bundesamt für Umwelt BAFU, Schweizer 

Emissionshandelssystem, http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14719/ 
index.html?lang=de, 17.10.2015; s. auch EDF/CDC Climat Research/IETA, Switzerland, 
2015; Schweizer Bundesamt für Umwelt BAFU, Siebte Verhandlungsrunde Schweiz - EU 

zur Verknüpfung der Emissionshandelssysteme, Pressemitteilung vom 26. März 2015. 
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sionshandelssystem gesammelt werden sollen.1611 Dieses soll jedoch erst 

während des 13. Fünfjahresplanes von 2016 bis 2020 implementiert werden, 

so dass eine Verknüpfung mit dem Emissionshandelssystem der Europä-

ischen Union noch nicht infrage kommt. Auch das Emissionshandelssystem 

in Südkorea startete erst am 1. Januar 2015.1612 Es ist nach dem europäischen 

System das zweitgrößte der Welt1613 und deckt circa zwei Drittel der natio-

nalen Treibhausgasemissionen durch die Einbeziehung großer Emittenten 

wie dem Stahl-, Zement- oder Energiesektor ab.1614 Dennoch müsste zu-

nächst eine ausreichende Erprobungsphase abgewartet werden, bis Südko-

rea als Verknüpfungspartner für die Europäische Union in Betracht kom-

men kann. Schon jetzt wird allerdings als frühester Zeitpunkt das Jahr 2018 

ins Spiel gebracht.1615  

Andererseits weist etwa das Emissionshandelssystem in Neuseeland1616 etli-

che Unterschiede im Vergleich zum europäischen System auf, so dass eine 

Verknüpfung seitens der Europäischen Union nicht erwogen wird. Das 

neuseeländische Emissionshandelssystem wird zwar bereits seit dem Jahr 

2008 betrieben. Es bezieht jedoch den Forstsektor in das Emissionshandels-

system ein und plant ebenfalls für die Landwirtschaft eine – vorerst jedoch 

ausgesetzte – Abgabeverpflichtung von Zertifikaten.1617 Auch unterliegt es 

keiner Emissionsobergrenze. Die Europäische Union forderte deshalb im 

Zuge der Verknüpfungsgespräche mit Australien, dass Australien ebenfalls 

auf eine Verknüpfung mit dem neuseeländischen Emissionshandelssystem 

verzichtet.1618 Anderenfalls wäre das Emissionshandelssystem der Europä-

ischen Union indirekt neben dem Clean Development Mechanism auch 

über das australische System mit dem neuseeländischen System verbunden 

worden. Hieran hat die Europäische Union allerdings kein Interesse. Für ei-

                                            
1611  S. CDC Climat Research/IETA, China: An Emissions Trading Case Study, 2015; 

EDF/IETA, China, 2014. 
1612  S. hierzu EDF/CDC Climat Research/IETA, Republic of Korea, 2015. 
1613  Beide könnten von ihren Positionen jedoch durch das zukünftige nationale Emis-

sionshandelssystem in China verdrängt werden. 
1614  ICAP, Korea Emissions Trading Scheme, https://icapcarbonaction.com/ets-map, 

17.10.2015. 
1615  Cho, South Korea approves carbon trading scheme, Thomson Reuters vom 2. Mai 2012. 
1616  S. hierzu EDF/CDC Climat Research/IETA, New Zealand, 2015. 
1617  S. hierzu auch Queisner, ZUR 2014, 336 (338 ff). 
1618  S. auch Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssys-

temen – sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 325.  
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ne zukünftige Verknüpfung mit dem Emissionshandelssystem der Europä-

ischen Union müsste Neuseeland daher erst etliche Ausgestaltungsände-

rungen in seinem System vornehmen.1619 

Ungeachtet der momentanen Realisierungschancen wird die Bedeutung von 

Verknüpfungen von Emissionshandelssystemen in Zukunft zunehmen, da 

der Emissionshandel eines der vorherrschenden Instrumente zum Klima-

schutz bleiben wird. Um das Ziel der Klimarahmenkonvention von 1992 zu 

erreichen, dass die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf ei-

nem Niveau stabilisiert werden, auf dem eine gefährliche anthropogene 

Störung des Klimasystems verhindert wird, ist zudem der zeitnahe Ab-

schluss eines umfassenden Klimaschutzabkommens gefordert, das alle 

Emittenten einbezieht und weitreichende Reduktionszusagen beinhaltet. 

Wenn mehr Staaten größere Verpflichtungen ab dem Jahr 2020 übernehmen 

müssen, kann dadurch auch die Verknüpfungsmöglichkeit zusätzlichen 

Einfluss erlangen.1620 Auch wenn die Verknüpfung von Emissionshandels-

systemen nicht die einzige Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels sein 

kann,1621 ist diese Maßnahme ein wichtiger, durchsetzbarer, erfolgverspre-

chender und wertvoller Schritt, der weiter gefördert werden sollte.  

 

                                            
1619  S. Thomson Reuters, Carbon Market Australia-New Zealand 2012, 1 (2).  
1620  Lenz/Volmert/Hentschel/Roßnagel, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen – 

sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, 333. 
1621  S. Gilbert, Energy & Environment 2009, 901 (922 ff.). 
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Das umweltökonomische Instrument Emissionshandel erfreut sich weltweit zuneh-

mender Beliebtheit als Maßnahme zum Klimaschutz. Die Einführung eines glo-

balen Emissionshandelssystems erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 

politisch nicht durchsetzbar. In Anbetracht des Handlungsdrucks in Bezug auf die 

Minderung von Treibhausgasemissionen und aufgrund von ökonomischen Vortei-

len bietet sich die Verknüpfung bereits bestehender supranationaler, nationaler 

und regionaler Systeme als Alternative an.

Die vorliegende Arbeit geht aus rechtlicher Perspektive der Frage nach, ob und 

wie verschiedene Emissionshandelssysteme miteinander verbunden werden 

 können. Die Arbeit untersucht daher die Rechtsfragen der Verknüpfung von Emis-

sionshandelssystemen. Diese reichen von der Vereinbarkeit einer Verknüpfung mit 
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fungen zwischen dem europäischen System und anderen nationalen, regionalen 

und lokalen Emissionshandelssystemen beantwortet. 
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